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Biologische Gewässergüte der Fließgewässer Österreichs - Stand 2001 

Die Kenntnis über den qualitativen Zustand der Gewässer ist Vor­
aussetzung dafür, bestehende und potentiel le Gewässernutzungen 
sowie deren Auswirkung auf die ökologische Funktionsfähigkeit 
eines Gewässers beurteilen zu können. Es ist daher eine wesent­
liche Aufgabe des Gewässerschutzes, den Gütezustand der Ge­
wässer kontinuierlich zu beobachten und auf diesem Wege auch 
die Wirksamkeit von Maßnahmen, die zur Verbesserung der Was­
serqualität eingesetzt wurden, zu prüfen. Aus dem Wissen um die 
Lebensansprüche der Wasserorganismen ergibt sich die Möglich­
keit, durch Untersuchung der aquatischen Besiedlung die Be­
schaffenheit der Gewässer und damit auch die Auswirkung der an­
thropogenen Einflüsse auf die aquatischen Lebensgemeinschaften 
feststellen und auch bewerten zu können. 

Methodik 

In Österreich wird bereits seit Jahrzehnten das Saprobiensystem 
zur biologischen Untersuchung und Bewertung von Fließgewässern 
herangezogen. Der Grad des Vorhandenseins oder auch des Feh­
lens von ausgewählten Indikatororganismen kennzeichnet die Re­
aktion der Gewässerbiozönose auf bestimmte Belastungszustände 
und stellt ein Maß für die Belastung des Gewässers mit abbaubaren 
organischen Stoffen dar. Anhand dieses Systems können Fließge­
wässer einer der folgenden vier (sapro-) biologischen Gewässer­
güteklassen zugeor.dnet werden:  

Güteklasse I: kaum verunreinigt (Farbe: blau) 

Gewässerabschnitte mit reinem, organisch kaum belastetem Wasser, stets 
annähernd sauerstoffgesättigt. Algenaufwuchs gering, oft nur in Form einer 
bunten Vegetationsfärbung sichtbar. Bodentiere insbesondere durch Insek­
tenlarven vertreten. Artenreiche, aber eher individuenarme Besiedlung. 
Forellenartige Fische, Koppen. Sediment ohne organische Beimengungen. 

Güteklasse 11: mäßig verunreinigt (Farbe: grün) 
Gewässerabschnitte mit mäßiger organischer Belastung; gehobenes Nähr­
stoffangebot, gute Sauerstoffversorgung. Pflanzliche und tierische Besied­
lung weist einen großen Arten- und Individuenreichtum auf. Bestände mit 
höheren Wasserpflanzen. Ertragreiche Fischgewässer mit verschiedensten 
Fischarten. Sediment hell bis dunkel, aber nicht schwarz, Steinunterseiten 
ohne Reduktionsflecken. Die eingebrachte organische Substanz wird noch 
vollständig mineralisiert. 
Güteklasse 111: stark verunreinigt (Farbe: gelb) 

Gewässerabschnitte mit starker organischer Belastung; infolge sauerstoff­
zehrender Abbauvorgänge schwankender Sauerstoffgehalt möglich. Üppige 
Entwicklung von Algen oder auch Wasserpflanzen und sichtbar werdenden 
Aufwüchsen von fadenförmigen Abwasserbakterien und -pilzen sowie einzei­
ligen Tieren; Ausfall vieler empfindlicher Bodentierarten (insbesondere Insek­
tenlarven) und starke Vermehrung von gegen Sauerstoffmangel unempfindli­
chen Arten (z.B. Schlammegel, Wasserassel) bis zum Massenvorkommen. 
Anzeichen von Reduktionsvorgängen im Sediment; Steinunterseiten 
schwarzfleckig, Schlamm schwärzlich, Anzeichen von Faulschlammbildung. 

Güteklasse IV: außergewöhnlich stark verunreinigt (Farbe: rot) 
Gewässerabschnitt mit übermäßiger Belastung durch organische, sauer­
stoffzehrende Stoffe; Fäulnisprozesse herrschen im Sediment vor, Sauer­
stoff kann auf sehr niedrige Konzentrationen absinken oder zeitweise ganz 
fehlen. Aufwuchsbildung vorwiegend durch heterotrophe Mikroorganismen. 
Nur wenige angepasste Bodentierarten sind vorhanden und zeigen biswei­
len ein massenhaftes Auftreten. Steine schwarz, Faulschlamm. 

Zur weitergehenderen Differenzierung werden die 4 Hauptgüte­
klassen noch in Zwischenklassen unterteilt, sodass sich ein 7-stu­
figes Bewertungssystem ergibt. 
Innerhalb der Güteklassen können auch biologische Verarmungen 
sowie Verödungen auftreten. In diesem Fall sind die charak­
teristischen Lebensgemeinschaften der einzelnen Güteklassen arm 
an Arten und Individuen, sodass unter Umständen die eindeutige 
Bestimmung der Güteklasse nicht mehr möglich ist. All diese Er­
scheinungen sind hauptsächlich Folge von toxischen Stoffen oder 
schwer bzw. überhaupt nicht abbau baren Feststoffen wie z.B. Mi­
neralschlamm. Biologische Verarmungen können auch durch starke 
Wasserstandsschwankungen und naturferne Gewässerregulierun­
gen verursacht werden. 

Biologisches Güteziel 

Die biologische Güteklasse 11 stellt h insichtlich der Wasserqualität 
einen vertretbaren Kompromiss zwischen der Erhaltung eines brei­
ten Nutzungsspektrums und den Forderungen aus ökologischer 
Sicht dar. Bereits 1977 wurde daher in der "Verordnung zur Ver­
besserung der Wassergüte der Donau" (BGBI. Nr. 21 0/1977) die 
Güteklasse 11 als generelles Güteziel für Sanierungen festgelegt. 

Ziel der Gewässerschutzpolit ik der letzten beiden Jahrzehnte war 
es, durch den Ausbau der Abwasserreinigungsanlagen und ver­
mehrten Schadstoffrückhalt stark verunreinigte Gewässer wieder 
auf Güteklasse 11 (mäßig verunreinigt) anzuheben bzw. Gewässer­
abschnitte, die eine bessere Güte als II aufweisen, zu erhalten. 

Biologische Gewässergütekarten 

Seit 1968 werden vom Bundesmin isterium für Land- und Forstwirt­
schaft flächendeckende Überblicksdarstel lungen der Wasser­
qualität der österreichischen Fließgewässer in Form von bio­
logischen Gewässergütekarten herausgegeben. Die einzelnen Gü­
teklassen werden dabei durch 4 Farben dargestellt, wobei eine 
zweifärbige Bänderung die jeweilige Zwischenstufe kennzeichnet. 
Die Darstellung von Zonen der Verarmungen und Verödungen er­
folgt durch eine schwarze Schraffur über der Güteklasse, jene der 
Vernichtungszonen in schwarzer Farbe. 

Gütezustand der österreichischen Fließgewässer 2001 

In Abstimmung mit den Ländern wurde vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft eine aktualisierte Gewässergütekarte mit 
Stand 2001 erstellt. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusam­
menfassen:  

Im Vorarlberger Rheintal konnten durch umfangreiche Abwasser­
sanierungsmaßnahmen in den vergangenen zwanzig Jahren be­
trächtliche Güteverbesserungen bei sämtlichen Fließgewässem er­
zielt werden. Die noch bestehenden Gütedefizite bei einigen Bä­
chen im intensiv genutzten Talraum sind auf Einleitungen von Re­
gionalkläranlagen sowie auf die, in wenigen Ortsgebieten noch 
nicht vollständig erzielten Anschlüsse häuslicher Abwässer zurück­
zuführen. In den Ballungsräumen des Rheintales und der unteren 111 
sind die vormaligen Schwerpunkte der Gewässerbelastung durch 
Abwässer aus dem gewerblichen und industriel len Bereich (insbe­
sondere Textilindustrie) zur Gänze saniert. Außerhalb der Rheintai­
ebene wird bei praktisch sämtlichen größeren Fließgewässern des 
Landes die Mindestgüte von Güteklasse 11 nicht überschritten. 
Selbst in den Fremdenverkehrszentren wird heute aufgrund des 
Vollausbaus der Abwasserreinigung auch im Winterhalbjahr dieses 
Mindestgüteerfordernis eingehalten. 

Im Leiblach-, Bregenzerach- und III-Einzugsgebiet besitzen die 
Fließgewässer durchwegs gute Wasserqualität, das Qualitätssol l  
von zumindest Güteklasse 1 1  ist hier flächendeckend erreicht. Das­
selbe gilt auch für die zum Donaueinzugsgebiet zählenden Fluss­
systeme Lech und Breitach. 

In Tirol beruht der Hauptteil der Gewässerbelastung auf kom­
munalen Abwassereinleitungen, wobei die höchsten Belastungen 
durch den Winterfremdenverkehr bei g leichzeitiger niedriger Was­
serführung der betroffenen Gewässer auftreten. Aufgrund des Aus­
baues der Abwasserentsorgung in Tirol hat sich das biologische 
Gewässergütebild gegenüber dem Stand von 1 998 weiter ver­
bessert. Nahezu alle Gütemessstellen an größeren Fließgewässem 
weisen Güteklasse II oder besser (Güteklasse 1-11 überwiegend im 
Lech und Oberläufe von Rosanna, Trisanna und Ziller) auf. 

Der Inn hat nunmehr auf seiner gesamten Fließstrecke Güteklasse 
11. Güteklasse 11 weisen auch die Sanna, Rosanna ab Strengen, 
Trisanna ab Ischgl, Pitze ab St. Leonhard, Ötztaler Ache, Sil l ,  
Ziller sowie die Großache auf. 
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Der Oberlauf der Salzach ist bis St. Johann in Güteklasse 1-11, da­
nach bis Hallein in Güteklasse 11 einzustufen. Durch die Betriebs­
umstellung der Hallein Papier AG in den letzten Jahren weist die 
Salzach unterhalb Hallein eine deutliche Verbesserung der Ge­
wässergüte bis auf Güteklasse 11-111 auf. In der Stadt Salzburg wird 
wieder Güteklasse I I  gemessen, die bis zur Landesgrenze erhalten 
bleibt. 
Die Saalach kann vom Oberlauf bis Saalfelden in Güteklasse 1-11 

eingestuft werden, weiter bis Lofer in Güteklasse 11. Bis zur Staats­
grenze weist sie Güteklasse 1-11 auf. Im Unterlauf von der Staats­
grenze bis zur Mündung liegt Güteklasse II vor. 
Mit der 1998 in Betrieb genommenen Kläranlage Innichen-Sexten 
verbesserte sich die Qual itätssituation der Drau an der Staats­
grenze bei Ambach auf Güteklasse 11. Im Abschnitt von der Ost­
tiroler Landesgrenze bis zum Raum Kleblach-Sachsenburg wech­
selt die Drau zwischen den Klassen 1-11 und 11. Ab der Kläranlage 
Spittal ist die Anhebung auf den Bereich der Güteklasse 11 bereits 
manifestiert. Die Unterwasseranschlussstrecken der Stauräume 
sind in weiterer Folge durch Güteklasse 11 charakterisiert. In den 
beprobten Tiefenbereichen der Stauräume Villach, Rosegg und 
Annabrücke treten wegen der langen Aufenthaltszeiten des Was­
serkörpers vermehrt Umsetzungsprozesse auf, die zu einer Ein­
stufung in die Klasse 11-111 führen. In der Stau kette der unteren Drau 
nimmt durch autosaprobe Prozesse die Saprobie in Fließrichtung 
leicht zu, so bergen in Lavamünd die ufernahen Bereiche bereits 
saprobiell tolerante Gesellschaften. Bei zusammenfassender Beur­
teilung aller Indikatorgruppen ist Güteklasse 11 anzugeben. 
Nach der Spülung des Margaritzenspeichers hat sich die 
benthische Biozönose der Möll wieder in ihrer ursprünglichen Zu­
sammensetzung eingestellt. Fast die gesamte Länge liegt mit Gü­
teklasse 1-11 vor, nur vor der Mündung in die Drau wird Güteklasse II 
erreicht. 
Im Lesachtal weist die Gail Güteklasse I auf, ab Kötschach-Mau­
then bis zur Mündung der Gailitz ist Güteklasse 1-11 anzugeben, 
flussabwärts bis zur Mündung in die Drau Güteklasse 1-11 im oberen 
Bereich. Die Gailitz weist Güteklasse 11 mit periodischen Ver­
ödungserscheinungen auf. Der Oberlauf der Gurk ist bis Ebene 
Reichenau der Güteklasse I zuzuordnen, danach herrscht bis Gurk 
Güteklasse 1-11 vor. Flussab der Kläranlagen Gurk und Straßburg 
ergeben sich leichte Anhebungen des trophischen und saprobiellen 
Niveaus mit Güteklasse 11 mit Tendenz zu 1-11. Anschließend ist sie 
bis zur Mündung in die Drau mit Güteklasse II einzustufen. 
In der Glan zeigen sich konstante Verhältnisse der biologischen 
Güteklasse 11. Unterhalb der Kläranlage Feldkirchen ist nur nach 
länger anhaltender Trockenperiode infolge geringer Verdünnung 
Güteklasse 11-111 feststell bar und unterhalb der Kläranlage Klagenfurt 
tritt eine Verschlechterung zu 11-111 ein. 
Die Vellach zeigt in den letzten Jahren ein konstantes Bild der Ge­
wässergüte 1-11. Die Gewässergütesituation in der Lavant liegt i n  
den letzten Jahren ab  St. Gertraud stabil bei Güteklasse 11, nur der 
Oberlauf bis Wolfsberg weist sporadisch eine Tendenz zu Güte­
klasse 1-11 auf. 
Die Gewässergüte der Mur hat sich auf ihrer Fließstrecke bis nach 
Gratkorn seit 1995 nicht verändert. Sie weist im Oberlauf bis zur 
Pölsmündung die Güteklasse 1-11 auf, danach entspricht sie groß­
räumig der Güteklasse 11. Abwärts von Gratkorn konnte in den 
Jahren 1997 und 1998 ebenfalls eine Verbesserung der Gewässer­
güte der Mur festgestellt werden. Somit entspricht die Mur nun auf 
ihrer gesamten Fließstrecke von der Mündung der Pöls bis zum 
Verlassen des österreich ischen Bundesgebietes der Güteklasse 11, 

wodurch das wasserwirtschaftliche Ziel durch eine Reihe von Sa­
nierungsmaßnahmen Gewässer erreicht werden konnte. 
Die Pöls kann auf ihrer Fließstrecke flussabwärts des Zellstoff­
werkes Pöls der Güteklasse 11-111 zugeordnet werden, im Jahr 1995 
hat dieser Fließbereich noch der Güteklasse 111 entsprochen. Die 
Ursache für diese Verbesserung ist eine Stabilisierung der Emis­
sionen aus dem Zellstoffwerk. 
Die Raab zeigt in der Steiermark im wesentlichen nur noch im 
mittleren Raabtal stärkere Belastungen mit einer Einstufung in 11-111. 

Die burgenländische Raabstrecke ist ebenfalls mit Güteklasse 11-111 

zu beurteilen. Die Feistritz kann nach weiteren abwasser­
technischen Sanierungen bis etwa Großwi lfersdorf der Güteklasse 
1-11 zugeordnet werden, danach erfolgt aufgrund allgemeiner Nähr-

stoffanreicherung ein Übergang zur Güteklasse 11, welche bis zur 
Mündung in die Lafnitz beibehalten wird. Die Lafnitz ist im Oberlauf 
in Güteklasse 1-11 einzustufen, nahe der steirisch-burgenländischen 
Landesgrenze macht sich eine leichte Güteverschlechterung zu 
Güteklasse I I  bemerkbar, im Mittel- und Unterlauf blieb die Güte­
klasse weiterhin bei 11. 
Die Gewässergüte der Kainach liegt im oberen Abschnitt bei Gü­
teklasse 1-11 bzw. 11. Im Bereich des Siedlungsraumes Köflach­
Voitsberg tritt Güteklasse 11-111 ein. Ab dem mittleren Kainachtal ist 
wieder die Gewässergüteklasse 11 gegeben. 
Verbesserungen der Gewässergüte seit dem Jahre 1999 konnten 
an der Palten, am Erzbach und am Safenbach festgestellt werden. 
Die Palten und der Erzbach entsprechen durch die Auswirkungen 
abwassertechnischer Sanierungsmaßnahmen nun auf ihrer ge­
samten Fließstrecke der Güteklasse 1-11. Der Safenbach kann aus 
demselben Grund im Fließbereich aufwärts der Mündung des Sai­
fenbaches der Güteklasse 11 zugeordnet werden. 
Die Donau weist auf ihrer gesamten österreich ischen Fl ießstrecke 

. sowohl rechtsufrig wie auch l inksufrig von der Staatsgrenze zu 
Deutschland bis zur Staatsgrenze zur Slowakei Güteklasse 11 auf. 
Ledig lich im Bereichen unterhalb von Wien (Donaukanalmündung 
bis in den Raum oberhalb von Wildungsmauer sind die Gütever­
hältnisse am rechten Ufer mit Güteklasse 11-111 zu bewerten.  
Der Donaukanal wird von Nußdorf b is zur Mündung der Haupt­
kläranlage in Güteklasse 11, nach der Einleitung der geklärten Ab­
wässer Wiens bis zur Mündung in die Donau mit Güteklasse 111 be­
urteilt. 
Die Wien zeigt in N iederösterreich und Wien über weite Strecken 
Güteklasse 11-111 und verschlechtert sich vor der Mündung in den 
Donaukanal auf Güteklasse 111. Die Liesing hat sich seit dem Jahre 
1999 weiter gütemäßig verbessert, an der Landesgrenze zu Wien ist 
sie mit Güteklasse 11 zu beurteilen. Im weiteren Verlauf reicht dann 
die Güteklasse 11-111 bis zur Brücke der Leopoldsdorferstraße. Im 
Unterlauf herrscht allerdings weiterhin Güteklasse I I I-IV vor. 
Die Gewässergüte der Enknach l iegt über ihren gesamten Verlauf 
bei Güteklasse 11. Die Mattig erreicht im Oberlauf Güteklasse 1-11, im 
weiteren Verlauf erreicht sie Güteklasse 11. Die Pollinger Ache kann 
durchgehend in Güteklasse 11 eingestuft werden. 
Die Antiesen zeigt unterhalb von Ried im Innkreis bis Haging Gü­
teklasse 11-111. Die übrige Fließstrecke kann in Güteklasse II einge­
stuft werden. Die Pram erreicht im Oberlauf Güteklasse 11, von 
Riedau bis in den Bereich von Taufkirchen verschlechtert sich die 
biologische Gewässergüte auf Güteklasse 11-111, im Unterlauf wird 
wieder Güteklasse 11 erreicht. 
Die biologische Gewässergüte der Dürren Aschach und der 
Aschach liegt bis zum Aschach - Durchbruch bei Güteklasse 11-111. 

Im weiteren Verlauf verbessert sich die Aschach auf Güteklasse 11. 

Die Trattnach erreicht über ihren gesamten Verlauf Güteklasse 11. 

Der Innbach weist abschnittsweise je nach dem Ausmaß der 
Belastung Güteklasse 1 I  oder Güteklasse 11-111 auf. Der Unterlauf ist 
durchgehend der Güteklasse 11-111 zuzuordnen. 
Die Ager kann unterhalb des Attersees durchgehend bis zur Mün­
dung in die Traun mit Güteklasse I I  ausgewiesen werden. Die Traun 

kann bis zur Donau in Güteklasse I I  eingestuft werden. Die Vöckla 
erreicht im Oberlauf Güteklasse 1-11. Von Frankenmarkt bis zur 
Mündung in die Ager liegt sie im Bereich der Güteklasse 11. 
Die oberösterreichische Krems hat im Oberlauf Güteklasse 1-11, im 
weiteren Verlauf Güteklasse 11. Im Raum Wartberg und im Unterlauf 
verschlechtert sich die Gewässergüte auf Güteklasse 11-111. 

Entlang ihrer Fließstrecke weist die Enns im Ober- und Mittellauf 
Güteklasse 1-11 auf. Ab dem Bereich der steirisch-oberöster­
reichischen Landesgrenze und in der oberösterreichisch-nieder­
österreich ischen Grenzstrecke ist die Enns mit Güteklasse 11 zu 
beurteilen. 
Die Steyr kann über den Großteil ihrer Fließstrecke mit Güteklasse 
1-11 beurteilt werden. Im Bereich Molln und unterhalb von Grünburg 
wird die Steyr mit Güteklasse 11 ausgewiesen. Die Teichl wird im 

Oberlauf mit Güteklasse 1-11 ausgewiesen. Im weiteren Verlauf bis 
St. Pankraz erreicht sie Güteklasse 11. Der Unterlauf liegt wieder im 
Bereich der Güteklasse 1-11. Die Krumme Steyrling erreicht in ihrem 
gesamten Längsverlauf Güteklasse 1-11. Die Steyerling weist im 
Oberlauf Güteklasse 1-11, im Unterlauf Güteklasse I I  auf. 
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Biologisches Gütebild der Fließgewässer Österreichs 2001 
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Die Große Mühl liegt in ihrem gesamten Längsverlauf im Bereich 
der Güteklasse 11. Die Große Gusen und der obere Abschnitt der 
Gusen erreichen Güteklasse 11. Den Unterlauf der Gusen liegt im 
Bereich der Güteklasse 11-111. Die Feldaist erreicht bis unterhalb von 
Rainbach nur Güteklasse 11-111, der gesamte weitere Verlauf fällt in 
Güteklasse 11. Die Große Naarn und die Naarn liegen großteils im 
Bereich der Güteklasse 11. Nur eine Stelle im Unterlauf fällt in Güte­
klasse 11-111. 

Die Isper ist im Oberlauf mit Güteklasse I- l i ,  im Mittel- und Unter­
lauf mit Güteklasse 11 zu beurteilen. Der Weitenbach ist durch­
gehend in Güteklasse 11 einzustufen. 
Im Oberlauf zeigt die Ybbs über weite Bereiche die Güteklasse 1-11. 

Danach liegt im gesamten Mittellauf Güteklasse 11 vor. Vor der 
Mündung in die Donau verschlechtert sich die Güte auf 11-111. Im 
Urlbach wechseln Bereiche der Güteklasse 11-111 mit Bereichen der 
Güte 11. 
Die Erlauf weist im Oberlauf Güteklasse I-li, im übrigen Verlauf 
Güteklasse 11 auf, ebenso zeigt die Pielach im gesamten Verlauf 
Güteklasse 11. Die Gewässergüte der Melk wechselt zwischen Gü­
teklasse 11 und 11-111. 

Die Traisen zeigt eine mäßige Belastung (Güteklasse 11). Lediglich 
unterhalb der Einleitung des Glanzstoffwerkes und vor der Mün­
dung in die Donau verschlechtert sich dieser Zustand um eine 
halbe Güteklasse. Perschling, Michelbach und Große Tulln ha­
ben in den oberen Bereichen Güteklasse 11 und verschlechtern sich 
dann auf Güteklasse 11-111. 

Die Piesting kann im Oberlauf als gering belastet (Güteklasse 1-11), 

im gesamten übrigen Verlauf als mäßig belastet bezeichnet werden 
(Güteklasse 11), mit Ausnahme knapp oberhalb der Mündung (Gü­
teklasse 11-111). Von den bedeutenden Zubringern weisen die 
Steinapiesting und die Längapiesting eine geringe Belastung 
(Güteklasse 1-11), der Myrabach eine mäßige Belastung auf (Güte­
klasse 11). Die Triesting zeigt nunmehr im gesamten Verlauf mit 
Güteklasse 11 eine zufriedenstellende Gewässergüte. 
In der Schwechat hat sich die eingetretene Verbesserung der Gü­
tesituation im Oberlauf auf Güteklasse 11 fortgesetzt. Ab dem Mit­
tell auf ist sie aber, nach wie vor, kritisch belastet (11-111). 

Die Lainsitz wird im Oberlauf mit Güteklasse 1-11 und dann in Güte­
klasse 11 eingestuft. Unterhalb von Gmünd bis zur Staatsgrenze ist 
der Fluss weiterhin mit Güteklasse 11-111 zu beurteilen. Der 
Braunaubach ist im Oberlauf mit Güteklasse 11 und anschl ießend 
mit 11-111 zu klassifizieren. 
Die Thaya ist in Drosendorf und Hardegg mit Güteklasse 11 zu be­
urteilen. Nach der Mündung der Pulka und von Bernhardsthal bis 
zur Mündung ist der Fluss in Güteklasse 11-111 einzustufen. 
Der Kamp ist ebenso wie die Zwettl im wesentlichen als mäßig 
belastet (Güteklasse 11) einzustufen. Ebenso sind die Große Krems 

wie auch die Kleine Krems als mäßig belastet (Güteklasse 11) zu 
bezeichnen. Lediglich unterhalb der gleichnamigen Stadt erfährt die 
Krems ebenso wie der Kamp eine Verschlechterung um eine halbe 
Güteklasse auf kritisch belastet (Güteklasse 11-111). 

Der Göllersbach ist unterhalb von Hollabrunn in Güteklasse I I I-IV, 
im weiteren Verlauf in Güteklasse 111 und im Unterlauf in Güteklasse 
11-111 einzustufen. 
Die Schmida ist nunmehr in ihrem gesamten Verlauf mit Güteklasse 
11-111 zu beurteilen. 
Die Pulkat,J weist im Oberlauf bereits eine kritische Belastung auf 
(Güteklasse 11-111) und erholt sich dann kurz auf Güteklasse 11. Ab der 
gleichnamigen Stadt Pulkau herrscht bis in den Unterlauf und bis 
zur Mündung in die Thaya eine starke Verschmutzung vor (Güte­
klasse 111). 
Im Rußbach trat nach Inbetriebnahme der neuen Abwasser­
reinigungsanlage in Deutsch-Wagram eine Entlastung im unteren 
Mittellauf ein; es herrscht Güteklasse 11-111 vor. Die Zaya weist im 

Oberlauf Güteklasse 11-111 auf, die sich auch im Mittellauf 'und Un­
terlauf fortsetzt. In  dieselbe Güteklasse (11-111) ist auch der Taschl­
bach einzustufen. Der Weiden bach hat sich im Oberlauf auf Güte­
klasse 111 und auch in weiterer Folge auf Güteklasse 11-111 verbessert. 
Der Waiden bach ist meist in Güteklasse 111 einzustufen, weist aber 
vor der Mündung Güteklasse 11-111 auf. 

Die March ist im Sommerhalbjahr bei Hohenau mit Güteklasse 11-111 

zu beurteilen und verbessert sich auf der weiteren Fließstrecke zu 
Güteklasse 11. Insbesondere zur Zeit der Zuckerrübenkampagne ist 
der Fluss aber weiterhin als kritisch verunreinigt anzusehen (Güte­
klasse 11-111). 

Die Leitha weist fast durchgehend auf niederösterreichischem und 
burgenländischem Gebiet Güteklasse 11 auf, lediglich im Bereich 
von Pachfurth war der Fluss mit Güteklasse 11-111 zu beurteilen. Von 
den bedeutenden Zubringern weisen die Schwarza und die Pitten 
geringe bis mäßige Belastungen auf (Güteklasse 1-11 und 11). 
Die Wulka zeigt weiterhin im Ober- und Unterlauf eine mäßige bis 
starke Belastung (Güteklasse 11-111), ist aber nunmehr im Mittellauf 
von Mattersburg bis in den Raum Schützen mit Güteklasse 11 ein­
zustufen. 
Die Pinka ist durchgehend mit Güteklasse 11 zu beurteilen. Die 
Strem ist in ihrem Oberlauf von Kemeten bis Bocksdorf in Güte­
klasse 11 einzustufen, im daran anschließenden Bereich bis zur 
Staatsgrenze weist der Fluss dann Güteklasse 11-111 auf. 

Entwicklung der biologischen Gewässergüte 

Im Gütebild 2001 weisen 87% des dargestellten Gewässernetzes 
eine kaum bis mäßige Verunreinigung (Güteklasse I, 1-11 bzw. 11) auf. 
Vergleicht man die Gütekarte 2001 mit Gütekarten, in denen das 
österreichische Gewässernetz in vergleichbarem Umfang darge­
stellt ist, wie z. B. den Gütekarten 1966/71 , 1 988 und 1 998, so sind 
Güteveränderungen und Trends der letzten drei Jahrzehnte deutlich 
erkennbar. Der Anteil der Gewässerstrecken, die eine massive Be­
lastung mit leicht abbaubaren organischen Stoffen (Güteklasse 111 

und schlechter) aufweisen, ist seit den siebziger Jahren wesentlich 
zurückgegangen. Diese positive Entwicklung ist in erster Linie auf 
abwassertechnische Maßnahmen insbesondere in den Ballungs­
räumen und an Belastungsschwerpunkten (Errichtung kommunaler 
Kläranlagen, Sanierung von Industriebetrieben, Verbesserung der 
Reinigungsleistung) zurückzuführen. 

Relative Anteile in % 
Güteklasse 

1966/71 1 988 1998 2001 

I 15  9 7 6 

1-11 18  18  23 28 

11 31 39 51 53 

11-111 1 9  2 1  1 7  1 2  

111 6 1 0  2 1 

I l i-IV 6 2 <1 0 

IV 5 1 0 0 

Biologische Gütebilder 1966/71, 1988, 1998 und 2001: relative 

Anteile der Güteklassen am dargestellten Gewässernetz 

So konnten im Bereich der Zellstoff- und Zuckerindustrie in den 
letzten Jahren durch inner- und außerbetriebliche Maßnahmen so­
wie Strukturbereinigungen wesentliche Verbesserungen der Ge­
wässergüte vor allem an Salzach, Mur, Drau, Vellach, Lavant, Ager, 
Traun, of. Krems und Ybbs erzielt werden. 

Grundsätzlich können Probleme, die Güteklasse 11 zu erreichen, 
noch dort auftreten, wo Siedlungen und abwassereinleitende Be­
triebe an kleinen Gewässern mit geringer Wasserführung liegen, 
selbst wenn das eingeleitete Abwasser gut gereinigt ist. Ähnliches 
gilt für kleine Fließgewässer im ländlichen Raum, wo im Fall einer 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung erhöhte diffuse Nährstoff­
einträge auftreten können. Auch in den Fremdenverkehrsgebieten 
kann es noch zu vereinzelten Belastungen der Gewässer kommen; 
dies insbesondere in der Wintersportsaison, wenn die Bewohner­
zahl erhöht, die Wasserführung der Flüsse und Bäche naturgemäß 
gering und die weiteren Abbauaktivitäten im Gewässer auf Grund 
der niedrigen Temperaturen vermindert ist. 

Herausgeber: Bundesministerium tür Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft I Wasserwirtschaftskataster, Stubenring 1, A-1 01 0 Wien Sept. 2002 
Graphik: Institut für Wassergüte des Bundesamtes tür Wasserwirtschaft Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet 
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Nach 1 993, 1 996 und 1 999 liegt nunmehr 2002 der vierte "Gewässerschutzbericht" vor, der den Be­
richtszeitraum 1 999-2001 umfasst. Den Ämtern der Landesregierungen, dem Umweltbundesamt, dem 
Bundesamt für Wasserwirtschaft sowie den Abtei lungen des Bundesministeriums für Land- und Forst­
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft darf an dieser Stel le für die zur Verfügung gestellten erforder­
l ichen Daten und Informationen gedankt werden. 

Der Gewässerschutzbericht 2002 sowie weitere fachl iche Unterlagen zum Thema "Wasser" sind im Inter­
net unter www. lebensministerium.at zugängl ich bzw. bei der Fa. Amedia, Tel . :  +43-1 -98 2 1  322/365 oder 
per e-mai l :  amedia@cso.co.at zu bestel len. 

Wien, im Oktober 2002 

D i e  R e d a k t i o n  
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6 

ZUSAMMENFASSUNG 

M it der Wasserrechtsgesetz-Novel le 1 990 wurde 
der Bundesmin ister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft beauftragt, dem 
Nationalrat in Abständen von n icht mehr als drei 
Jahren über den Stand des Gewässerschutzes zu 
berichten. Nach 1 993, 1 996 und 1 999 liegt nun­
mehr der vierte Gewässerschutzbericht vor, der 
den Berichtszeitraum 1 999-2001 umfasst. 

M it dem Gewässerschutzbericht 2002 sol lte 
einerseits eine Fortschreibung der bisherigen Be­
richte erfolgen, .andererseits sol lten auch gewäs­
serschutzrelevante Berichtsvorgaben, die auf euro­
päischer Ebene bestehen, Berücksichtigung fin­
den. Als wesentl iche Neuerung ist am 22. Dez. 
2000 die EU-Wasserrahmenrichtl in ie 60/2000/EG 
in Kraft getreten, mit der d ie europäische Wasser­
politik neu geordnet wurde und die auch neue Vor­
gaben für d ie Erstel lung von Berichten und Kon­
zepten über den Schutz und Zustand der Gewäs­
ser in Form von Flussgebietsbewirtschaftungs­
plänen, die erstmals 2009 von den Mitgliedsstaa­
ten vorzu legen sind , enthält. 

Bereits 2004 ist allerdings ein wichtiger Bestand­
teil der Flussgebietspläne fertig zu stel len, so z .B .  
d ie  Charakterisierung der Einzugsgebiete sowie die 
Ermittlung und Bewertung der Belastungen; ab 
2006 müssen dann die Überwachungsprogramme 
anwendungsbereit sein. Da die bisherigen Gewäs­
serschutzberichte gerade diese Elemente ange­
sprochen haben, wurde im vorliegenden Bericht 
versucht, bereits jetzt den strukturellen Aufbau ei­
nes Flussgebietplanes, wie er im Anhang VII der 
Wasserrahmenrichtl in ie (WRRL) festgelegt ist, zu 
übernehmen. Es wird allerdings darauf h ingewie­
sen ,  dass der Bericht noch nicht voll den inhalt­
l ichen Erfordern issen eines F lussgebietplanes ent­
spricht, auch gar n icht entsprechen kann,  da 
Österreich - wie auch alle anderen EU-Mitgl ieds­
staaten - noch al lfäl l ige Anpassungen an die Da­
tenerhebungen und Datenauswertungen entspre­
chend den in der WRRL verankerten Zeitplänen 
und Vorgaben durchzuführen hat. Auf diese Anpas­
sungserfordern isse (wie z .B .  bei der Bewertung der 
signifikanten Belastungen, der Überwachung des 
Gewässerzustandes, . . .  ) wird in den jeweils rele­
vanten Kapiteln des vorliegenden Berichtes näher 
eingegangen. 

Zu Beginn des Gewässerschutzberichtes 2002 
wird ein kurzer Überbl ick über die wesentl ichen 
Weichenstel lungen in der österreichischen Wasser-

polit ik  gegeben, die im Berichtszeitraum 1 999-
2001 erfolgten. Dazu zählen die Veröffentl ichung 
der EU-Wasserrahmenrichtl inie, der Regierungs­
beschluss zur nachhalt igen Wasserpol it ik,  d ie 
Altenberger Wassererklärung sowie die Novel len 
zum Wasserrechts- und Hydrographiegesetz. 

Im Folgenden wird auf die wesentl ichen gewäs­
serschutzrelevanten Charakteristika des österrei ­
ch ischen Staatsgebietes eingegangen. Österreich 
l iegt im Einzugsgebiet von drei internationalen 
Flusseinzugsgebieten : 96% der Staatsfläche ent­
wässern in die Donau, 3% in den Rhein und 1 % in 
die Eibe.  Das Fl ießgewässernetz umfasst rund 
1 00.000 km, knapp 2 .200 Fließgewässer besitzen 
ein Einzugsgebiet von mehr als 1 0  km2. Es gibt 
mehr als 25 .000 stehende Gewässer mit einer Flä­
che größer 250 m2. Davon weisen 2 . 1 43 Gewässer 
eine Fläche von mehr als 1 ha auf, wobei 38% na­
türl ich entstanden sind, die verbleibenden 62% 
vom Menschen geschaffen wurden. 67 dieser Ge­
wässer besitzen eine Fläche von jeweils mehr als 
50 ha und stel len somit die bedeutendsten stehen­
den Gewässer Österreichs dar. 

Prägend für die österreichische Situation ist auch 
der vergleichsweise große Wasserreichtum. Die 
jährl iche Niederschlagsmenge beträgt im M ittel 
1 . 1 70 mm. Das jährlich nutzbare Wasserdargebot 
l iegt bei ca. 84 Mrd .  m3, ca. ein Drittel davon ist 
Grundwasser. Entsprechend dem Wasserbedarf 
von durchschnittl ich 2 ,6 Mrd .  m3 wird das gesam­
te Wasserdargebot zu 3%,  die Grundwasservor­
kommen zu 6% für wirtschaftl iche Zwecke genutzt. 

Österreich bezieht sein Trinkwasser zu 99% aus 
Grund- und Quellwasser. Die wesentlichsten Was­
servorkommen befinden sich in den verkarsteten 
Regionen der Nördl ichen und Südl ichen Kalkalpen 
sowie in den Tal- und Beckenlandschaften mit 
quartären Sedimenten . 

Das Güteziel gemäß WRRL ist für Oberflächen­
gewässer der gute ökologische und gute chemi­
sche Zustand ,  für Grundwasserkörper der gute 
chemische und mengen mäßige Zustand .  Zu den 
potentiel len Gefährdungsquellen für den Zustand 
der Gewässer zählen d ie d iversen menschl ichen 
Aktivitäten und Nutzungen wie Siedlungstätigkeit, 
Hochwasserschutz, Trinkwassergewinnung,  Ge­
werbe und Industrie, Landwirtschaft, Energieerzeu­
gung, Personen- und Gütertransport, Erholung 
u.dgl .  
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Zur Minimierung der stoffl ichen Belastungen wur­
de die Abwassererfassung und -reinigung in Öster­
reich auch in den letzten Jahren weiter ausgebaut. 
Derzeit sind über 86% der Einwohner an öffentl iche 
Abwasserreinigungsanlagen angeschlossen, wobei 
das Abwasser jedenfalls einer biologischen Reini­
gung zugeführt wird , 90% der anfal lenden 
Schmutzfracht werden sogar einer weitergehenden 
Rein igung (Nährstoffentfernung) unterzogen. Das 
bedeutet aber nicht, dass das Abwasser des ver­
bleibenden Restes der Bevölkerung keiner Reini­
gung nach dem Stand der Technik unterliegt; diese 
erfolgt jedoch nicht in zentralen kommunalen Anla­
gen, sondern über geeignete dezentrale An lagen 
wie z .B .  Hauskläran lagen und Senkgru ben . M it  
dem derzeitigen Ansch lussgrad wurde bereits der 
für Österreich auf Grund der Siedlungsstruktur 
(zah lreiche Streulagen) als Obergrenze prognosti­
zierte maximale Anschlussgrad von 85% erreicht 
und sogar leicht überschritten. Eine weitere deutl i­
che Erhöhung des Anschlussgrades ist auf Grund 
der österreich ischen Siedlungsstruktur (zah l reiche 
Streulagen) n icht mehr real istisch. 

Für die Erstel lung einer generel len Abwasser­
bi lanz wurde u .a. der chemische Sauerstoffbedarf 
(CSB) als Maß für d ie Belastung des Abwassers 
herangezogen. Demnach fielen 2001 in Österreich 
insgesamt ca. 834.000 Tonnen CSB aus Haushal­
ten , Gewerbe und Industrie an, wobei nach ent­
sprechender Reinigung noch ca. 84.000 Tonnen 
CSB die Gewässer belasteten. 

Eine Erhebung der bei der kommunalen Abwas­
serrein igung anfal lenden Klärsch lämme ergab, 
dass 1 5% in der Landwirtschaft verwertet, 32% 
thermisch behandelt und 53% zwischengelagert 
oder kompostiert bzw. deponiert werden. 

Zum Schutz der Wasserressourcen in mengen­
mäßiger Hinsicht ist es bereits seit vielen Jahr­
zehnten zentrale Aufgabe des Hydrographischen 
D ienstes, den Wasserkreislauf zu erheben und die 
gesetzl ich verankerten Messungen und Beobach­
tungen durchzuführen. 

Zur Sicherung der Wasserqual ität ist seit 1 991  
die österreichweite einheitl iche Immissionserfas­
sung von Grundwässern und Fließgewässern im 
Rahmen der Wassergüte-Erhebungsverordnung 
(WGEV) gesetzl ich geregelt. Das Beobachtungs­
netz umfasst 244 Fl ießgewässermessstelien und 
ca. 2 .000 Grundwassermessstel len. 

Für Grundwasser wurden in der Grundwasser­
sChwel lenwertverordnung konkrete Qual itätsstan-

7 

dards verankert. Für Fischgewässer gem. EU­
Fischgewässer-Richtl in ie wurden ebenfal ls konkre­
te Vorgaben per Verordnung festgelegt. An der 
Festlegung von WRRI-konformen Qualitätszielen 
für gefährliche Stoffe in  Oberflächengewässern 
wird noch gearbeitet. 

Die Wasserqual ität der österreichischen Gewäs­
ser kann insgesamt als zufriedenstel lend eingestuft 
werden. 

Flächenhafte Überschreitungen der Grundwas­
serschwellenwerte wurden im Wesentl ichen be­
zügl ich Nitrat und Atrazin  sowie dessen Abbaupro­
dukte festgestellt, wobei sich dies vor allem auf die 
landwirtschaftl ich intensiv genutzten Ackerbau­
regionen im Südwesten und Osten Österreichs so­
wie auf die Tal landschaften entlang der Donau kon­
zentriert. Das ungefähre Flächenausmaß der als 
Beobachtungsgebiet oder voraussichtliches Maß­
nahmengebiet ausgewerteten Gebiete beträgt ca. 
3.700 km2 (Nitrat) bzw. 2 .200 km2 (Atrazin und Ab­
bauprodukte). Für Atrazin  sind deutlich fal lende 
Trends in der Belastung festzustel len, auch bei 
N itrat konnte eine Verbesserung der Situation be­
obachtet werden. 

Bei den Fl ießgewässern ist die Güteentwicklung 
besonders erfreul ich. 2001 hat sich gegenüber 
1 998 der Prozentsatz jener Gewässerstrecken, die 
- in  Bezug auf die organische Belastung - in der 
Gütekarte als Güteklasse 1 1  oder besser klassifiziert 
wurden, von 81 % auf 87% erhöht. Ein Vergleich 
der biolog ischen Gütebilder seit 1 966 lässt deutl ich 
die nachhaltigen Sanierungserfolge erkennen, die 
in erster Linie auf den forcierten und gezielten Aus­
bau von Abwasserreinigungsanlagen zurückzufüh­
ren sind. Das al lgemeine Ziel der Güteklasse 1 1 wird 
jedoch auch in Zukunft dort nur schwer zu errei­
chen sein ,  wo Siedlungen und abwasserein leitende 
Betriebe an Gewässern mit geringer Wasserfüh­
rung l iegen, selbst wenn das eingeleitete Abwasser 
gut gereinigt ist. 

Auch die Donau, der größte und wichtigste Fluss 
Österreichs, weist zwischen Passau und Wien wie­
der durchgehend Güteklasse I I  auf. Ledigl ich dort, 
wo auf der rechten Seite des Flusses die gereinig­
ten Abwässer des Wiener Raumes eingeleitet wer­
den, ist die Donau von der Donaukanalmündung in 
Wien-Simmering bis Wien-Albern in Güteklasse 
1 1-1 1 1  einzustufen. Der derzeitige Ausbau der Haupt­
kläranlage Wien und die damit verbundene weitere 
M inderung der Abwasseremission lässt für die Zu­
kunft auch in  dieser Donaustrecke eine weitere Ver­
besserung der Gütesituation erwarten. Beginnend 
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mit Haslau tritt dann wieder eine Verbesserung der 
Güteverhältnisse auf Güteklasse 1 1 ein, die sich bis 
zur Staatsgrenze bei Wolfsthai fortsetzt. Die gute 
Wasserqual ität des österre ich ischen Donau­
abschn ittes wurde auch im Rahmen der " Interna­
tionalen Messfahrt Donau 2001 " bestätigt, bei der 
die Donau von Regensburg bis zur Mündung in das 
Schwarze Meer sowie ihre wesentl ichsten Zubrin­
ger beprobt wurden . 

Die Überprüfung der 69 gem. EU-Fischgewässer­
Richtl in ie ausgewiesenen Fischgewässer/-strecken 
ergab, dass nur knapp 0,3% der ermittelten Daten­
sätze nicht vol lständ ig den Vorgaben der Richtl in ie 
entsprachen. Aufgrund der detai l l ierten Auswer­
tung konnte festgestellt werden , dass bei 5 von 
insgesamt 1 48 Messstellen - bedingt durch an­
thropogene Einflüsse - vereinzelt Grenzwerte über­
schritten wurden; in der Zwischenzeit wurden aber 
bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Situation 
ergriffen. 

Wie auch in der WRRL verankert ist al lerd ings 
n icht nur die Wasserqualität, sondern der ökologi­
sche Gesamtzustand der Oberflächengewässer 
von Bedeutung: Neben den stoffl iche Belastungen 
aus punktförmigen und diffusen Quellen können 
auch Eingriffe in die Hydrologie und Morphologie 
der Gewässer im Zuge von Wasserkraftnutzung 
und Hochwasserschutzmaßnahmen die ökolog i­
sche Funktionsfäh igkeit der Gewässer gefährden. 
So ist einer Studie, bei der al le österreichischen 
Fl ießgewässer mit einem Einzugsgebiet von min­
destens 500 km2 (insgesamt knapp 5.000 km Län­
ge) ausgewertet wurden , zu entnehmen , dass nur 
mehr 21 % der untersuchten Gewässerabschn itte 
Elemente des ursprüng lichen Flusstyps in ihrer 
spezifischen hydro-morphologischen Ausprägung 
zeigen. 

Bei zahlreichen Seen Österreichs führte der ver­
mehrte Nährstoffeintrag Ende der 60er bzw. An­
fang der 70er Jahre zu deutlichen Eutrophierungs­
erscheinungen, was weitreichende Maßnahmen im 
Abwasserbereich (z. B.  Errichtung von Ringkanali­
sationen) zur Folge hatte. Nunmehr haben die Seen 
wieder eine gute bis sehr gute Wasserqual ität er­
reicht. D ie nachhaltigen San ierungserfolge werden 
beispielhaft an Hand der Entwicklung der l imnolo-

g ischen Verhältnisse im Neusiedler See, Bodensee, 
Wörthersee, M i l lstättersee, Traunsee und Attersee 
aufgezeigt. 

Neben der Darstel lung der Ist-Situation der 
österreich ischen Gewässer werden im Gewässer­
schutzbericht 2002 auch wirtschaftl iche/ökonomi­
sche Fragen angesprochen sowie die Ergebnisse 
von Studien vorgestellt, die zu den Themen "Kos­
ten-N utzen-Überlegungen zur österreich ischen 
Gewässerschutzpol it ik" ,  "Opt imierung der Sied­
lungswasserwirtschaft" sowie "Ressourcenpol it ik" 
durchgeführt wurden. 

Im Kapitel über die gesetzl ichen Rahmenbedin­
gungen und Maßnahmen wird auf die gemein­
schaftsrechtl ichen Bestimmungen, und hier vor 
al lem auf die Wasserrahmenricht l in ie und deren 
Stand der Umsetzung in Österreich, sowie die 
maßgebl ichen nat ionalen Best immungen näher 
eingegangen. Weiters werden die gewässerschutz­
relevanten Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich 
der einzelnen Sektoren vorgestellt , mit denen die 
Einhaltung der Gewässerschutzziele sichergestel lt 
werden sol len. So werden u.a. die gesetzl ichen 
Vorgaben für die Emissionsbegrenzungen nach 
dem Stand der Technik für Industrie und Gewerbe 
dargelegt, Strateg ien und Wege zu einer gewässer­
verträg l ichen Landwi rtschaft aufgezeigt und die 
Aktivitäten eines modernen , ökolog isch ausgerich­
teten Schutzwasserbaus präsentiert. 

Im Hinbl ick auf die Tatsache, dass Probleme des 
Gewässerschutzes nicht nur national zu betrachten 
und zu lösen sind und in Zukunft - verstärkt durch 
die WRRL - auch konkret flusseinzugsgebietsbe­
zogen zu arbeiten ist, wird im vorliegenden Bericht 
auch über die bereits seit Jahrzehnten bestehen­
den und bewährten bilateralen Grenzgewässer­
kommissionen sowie die Tätigkeiten der Internatio­
nalen Kommission zum Schutz der Donau bzw. des 
Rheins berichtet. 

In Abrundung der Thematik enthält der Gewäs­
serschutzbericht 2002 auch Informationen über 
Förderprogramme auf europäischer Ebene, gewäs­
serschutzrelevante Forschungsprojekte und 
Studien sowie Aktivitäten zur Information der 
Öffentl ichkeit. 
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1 .  Ü BERBLICK Ü BER DIE ÖSTERREICHISCHE 
WASSERPOLITI K 1 999-2001 

Die österreichische Wasserpol it ik war im Be­
richtszeitraum 1 999-2001 durch folgende wesent­
l iche EU-weite und nationale Weichenstel lungen 
geprägt. 

1. 1 EU-WASSERRAHMEN­
RICHTLINIE 

Vor dem H intergrund wachsender breiter Krit ik  an 
der Inhomogen ität des - z.T. zudem veralteten -
EU-Rechtsbestandes auf dem Wassersektor ein ig­
ten sich M itte 1 995 die Europäische Kommission, 
das Europäische Parlament und der Rat über die 
Notwendigkeit eines grundlegenden Überdenkens 
der gemeinschaftl ichen Wasserpol it ik .  Mit ihrer im 
Februar 1 996 veröffent l ichten "Mitte i lung über die 
Wasserpo l i t ik  der Europäischen Un ion" (KOM 
(96)59 endg.) hat die Europäische Kommission 
einen breiten Konsultationsprozess unter Einbezie­
hung der Mitgl iedsstaaten, einschlägiger Vol lzugs­
behörden, Wasserversorgern, Industrie, Landwirt­
schaft, Konsumenten- und Umweltschutzorganisa­
tionen eingeleitet und damit den Beg inn  eines um­
fassenden Neuorientierungsprozesses auf dem 
Wassersektor eingeleitet. 

Die entscheidenden Schritte erfolgten in den 
Jahren 1 999 bzw. 2000: 

1 . Lesung im Europäischen Parlament: 1 1 . 02. 1 999 
Gemeinsamer Standpunkt des Rates: 22. 10 . 1 999 
Abschluss des Vermittlungsverfahrens: 29. 06. 2000 
Annahme des VorschlaQes durch das Europäische Parlament: 7. 09. 2000 
Annahme durch Rat: 14 . 09. 2000 
Veröffentlichung der Wasserrahmenrichtlinie 60/2000/EG 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft: 22. 1 2. 2000 

Dieser Zeitraum war durch langwierige Verhand­
lungen zur Findung gangbarer Kompromisse i ns­
besondere in folgenden Fragen geprägt: 
• Festschreibung klarer und rechtlich verbindl icher 

Verpfl ichtungen in den Artikeln 1 und 4 bezüglich 
der Ziele der Richt l in ie durch Beseit igung von 
Formul ierungen wie "falls erforderlich etc . . .  " 

• Verkürzung der unter Nutzung al ler Ausnahmen 
vorgesehenen Umsetzungsfristen von ursprüng­
l ich maximal 34 auf nun 27 Jahre 

• Verpfl ichtung zur Einhebung kostendeckender 
Preise für Wasserdienstleistungen unter Einbe-

ziehung n icht näher definierter Umwelt- und 
Ressourcenkosten 

• Festschreibung einer schrittweisen Einstel lung 
der Ein leitungen, Emissionen und Verluste priori­
tär gefährlicher Stoffe bis 2020 

• Bemühungen zur Defin it ion der guten chemi­
schen Grundwasserqual ität über die Grenzwerte 
der Trinkwasserricht l in ie .  

Zentrales Ziel der österreichischen Bemühungen 
in  diesem Zeitraum waren insbesondere, die Er­
reichung zielor ient ierter Regelu ngen zu unter­
stützen,  ohne deren konkrete Umsetzbarkeit aus 
den Augen zu verl ieren . 

Weiters sol lten aus der spezifischen Lage Öster­
reichs heraus resu ltierende Sonderregelungen ab­
gesichert werden. So war es einerseits e in beson­
deres An l iegen, die Gewässerkategorie der "erheb­
lich veränderten Wasserkörper" beizubehalten ,  um 
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eine faire Lösung im alpinen Raum für zufolge 
Hochwasserschutz, Wasserkraftnutzung in ihrer 
Struktur stark veränderte Gewässer zu gewährleis­
ten. Andererseits sollten die aus der Wasserrah­
menrichtl in ie resu ltierenden Verpflichtungen des 
M itgl iedsstaates auf das nationale Hoheitsgebiet 
eingegrenzt werden, um n icht gemeinsame Ver­
pflichtungen eingehen zu müssen, deren Erfü l lung 
aus der spezifischen Lage Österreichs in  3 Fluss­
einzugsgebieten m it in Summe mehr als 1 ,2 Mio. 
Quadratkilometer und 22 verschiedenen Staaten 
nicht gesichert erscheint. 

Darüber hinaus sollten rein  auf die quantitative 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen abzielende 
Regelungen ferngehalten werden. 

Mit der Veröffentl ichung der Wasserrahmenricht­
l in ie im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft 
wurde eine neue Phase der europäischen Gewäs­
serschutzpol it ik eingeleitet. 

Zu den zentralen E lementen der WRRL zählt die 
Verpfl ichtung der M itgl iedstaaten 
• zur Verankerung konkreter U mweltstandards 

bzw. Umweltziele für Oberflächengewässer und 
Grundwasserkörper 

• zur umfassenden Analyse der Flussgebiete und 
der anthropogenen Umweltauswirkungen 

• zur Erstel lung von flussgebietsbezogenen Be­
wirtschaftungsplänen unter Einbeziehung der 
Öffentl ichkeit zwecks Erreichung der Ziele bis 
201 5 (In internationalen Flussgebieten sind die 
M itgliedsstaaten zur Koordination verpflichtet, 
mit sonstigen Nationalstaaten ist eine Koordina­
tion anzustreben.) 

• zur Anwendung ökonomischer Instrumente zur 
Sicherstel lung einer wirtschaftl ichen und sparsa­
men Wassernutzung 

M it der WRRL wurde ein rechtlicher Rahmen für 
die künftige EU-Gewässerschutzpol it ik geschaffen ,  
i n  dem die bestehenden Wasserrichtl inien integriert 
bzw. durch den überholte R ichtl inien innerhalb vor­
gegebener Übergangsfristen ersetzt werden. Fol­
gende Richtl in ien werden künftig die Eckpfeiler der 
EU Wasserpol it ik darstellen: 
• die " EU-Wasserrahmenricht l in ie" (samt geplan-

ter Tochterrichtl in ien) 
• die "kommunale Abwasserrichtl in ie" 
• die "N itratrichtl in ie" 
• die "Trinkwasserrichtl inie" 
• die "Badegewässerricht l in ie" 

Der ab 2000 folgende Zeitraum ist zunächst 
von den Bemühungen der Europäischen Kommis-

sion geprägt, die Mitg l iedsstaaten bei der Um­
setzung der Wasserrahmenricht l in ie durch gemein­
same Ausarbeitung von fachbezogenen Leit­
dokumenten zu begleiten und zu unterstützen.  Die 
Europäische Kommission hat hierzu in  Zusammen­
arbeit mit den EU - Wasserdirektoren 1 1  Arbeits­
gruppen eingesetzt. Diese sol len Unterstützung in  
Fachfragen bieten wie z .B .  be i  der  Festlegung von 
Referenzbedi ngungen für d ie  ökologische Be­
wertung, der Interkal ibration der ökologischen 
Bewertungsmethoden, der Ausweisung erheblich 
veränderter Wasserkörper, der Durchführung 
der ökonomischen Analyse, der Nutzung gemein­
samer GIS-Karten als Grundlage für die zu er­
stel lenden Bewirtschaftungspläne, etc. Eine Ar­
beitsgruppe - unter österreichischer Federführung 
- hatte mathematische und statistische Grund­
fragen für die zukünftige Grundwasserricht l in ie zu 
klären. 

Darüber h inaus ist die Kommission auch bemüht, 
neue Richt l in ienvorhaben unter dem Dach der 
Wasserrahmenricht l in ie auf breiter Basis unter Ein­
bindung von M itg l iedsstaaten, Beitrittskandidaten, 
Interessensvertretern und Umweltverbänden mög­
l ichst transparent vorzubereiten. Dazu gehören die 
zukünftige Grundwasserrichtl in ie gemäß Artikel 1 7  
der Wasserrahmenrichtl inie, die zukünftigen Rege­
lungen bezüglich prioritärer Stoffe gemäß Arti­
ke1 1 6, aber auch die Überarbeitung der Berichts­
pflichtenricht l in ie. Die Europäische Kommission 
hat 3 Expertenforen zu ihrer Beratung eingerichtet, 
wobei zusätzliche Arbeitsgruppen fachliche Detai ls 
zu klären haben. Die Ergebnisse und der Mei­
nungsbi ldungsprozess zu den angeführten Richt­
l in ienvorhaben und Arbeitsgruppen sind über die 
C IRCA - Plattform der Europäischen Kommission 
unter http://forum.europa.eu. int nach Auswahl der 
Generaldirektion "Environment DG" und erfolgter 
Selbstreg istrierung öffentl ich zugängl ich. 

Um die in der Wasserrahmenricht l in ie gewünsch­
te koordinierte Erstel lung eines einzigen gemein­
samen Bewirtschaftungsplanes für die Donau, bzw. 
für den Rhein vorzubereiten, wurden in den großen 
Flussgebietseinheiten der Donau und des Rheins 
von den jeweils zuständigen Internationalen Kom­
missionen ( IKSR und I KSD) gemeinsame Arbeits­
gruppen gebildet. 

Aber auch bi lateral wurden in den bestehenden 
Grenzgewässerkommissionen Aktivitäten zur Vor­
bereitung der Umsetzung der Wasserrahmenricht­
l inie gesetzt. 

Zentrales Bemühen Österreichs auf Ebene der 
EU-Arbeitskreise und EU-Expertenforen ist es, 
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trotz beschränkter Ressourcen eine Mitarbeit in 
den Kernbereichen sicherzustellen . Dabei sollen 
die österreich ischen Erfahrungen zur Erzielung am­
bitionierter, an die bestehenden österreichischen 
Standards angelehnter, zukünftiger EU-Regelun­
gen eingebracht werden. Wesentlich ist dabei aber 
auch, dass das Wissen und die Erfahrungen der 
Experten von der Europäischen Ebene in den statt­
findenden nationalen Meinungsbi ldungsprozess 
Eingang finden. 

Dennoch wird aber auch auf eine Einschränkung 
der Zah l  der Foren und Arbeitsgruppen gedrängt, 
um kleinere Verwaltungen n icht über die Vielzahl 
von Arbeitsgruppen und den damit verbundenen 
Problemen de facto von einer M itentscheidung 
auszuschließen. 

Auf der grenzüberschreitenden, bilateralen 
Ebene, aber auch auf Ebene der Flussgebiets­
einheiten ist es zentrales Anl iegen Österreichs, in 
den Arbeitsgruppen, geeignete Wege für die Er­
stel lung der gemäß Richtl inie anzustrebenden ge­
meinsamen Bewirtschaftungspläne zu finden, d ie 
eine zeitgerechte Zielerreichung gewährleisten. 
Ü ber zahlreiche Besprechungen und Vorträge ist 
es zwischenzeitl ich gelungen, der österreichischen 
Idee nach modularer Erstel lung der zukünftigen 
Bewirtschaftungspläne sowohl im Rheineinzugs­
gebiet als auch an der Donau zum Durchbruch 
zu verhelfen. Grundgedanke h ierbei ist es, einen 
Überbl ickstei l  z .B .  über das gesamte Donau­
einzugsgebiet mit den übergeordneten gemein­
samen Zielvorgaben und den für einen Überbl ick 
absolut notwendigen Informationen gemeinsam 
zu erstel len ; die weiteren Detai ls sollen den na­
tionalen Plänen vorbehalten werden,  d ie  an 
den Schn ittpunkten im Wege der bestehen­
den Grenzgewässerkommissionen abgest immt 
werden. 

Österreich setzt sich aber auch dafür ein, e in ge­
meinsames Verständnis in Fachfragen zur Sicher­
steI lung der Erzielung vergleichbarer Ergebnisse zu 
entwickeln und leistet im Donauraum auch in  Tei l ­
bereichen fachliche H i lfestel lung. 

Nähere Details zur R ichtl inie und über den Stand 
der Vorbereitungen zur Umsetzung in Österreich 
sind in  Kap. 8 . 1  nachzulesen . 

1 1  

1.2. "NACHHALTIGE WASSER­
POLITIK" UND "ALTENBER­
GER WASSERERKLÄRUNG" 

Mit dem Regierungsbeschluss über "Nachhalti­
ge Wasserpolitik" hat die österreichische Bundes­
reg ierung im Mai 2000 die Rahmenbedingungen 
und Ziele für die Bewältigung von Aufgaben in Zu­
sammenhang mit dem Schutz und der der Nach­
haltigkeit verpflichteten Nutzung des Wassers fest­
gelegt. 

Anläßl ich des 5.  Altenberger Wasserforums am 
1 2 ./1 3 .  September 2001 detai l l ierte Bundesminis­
ter Mag. W. Molterer diese Ziele in der "Alten­
berger Wassererklärung" . Sie sieht vor allem 
folgende Schwerpunkte vor: 

• Die Nutzbarkeit unserer Wasserressourcen ist 
dauerhaft auch für künftige Generationen zu er­
halten ,  wobei h insichtl ich Grundwasser das 
Qual itätsziel durch die Trinkwasseranforderun­
gen defin iert ist. 

• Der Schutz des Menschen und seines Lebens­
raumes vor Bedrohungen durch Naturgefahren 
des Wassers ist finanzie l l  besonders abzu­
sichern. Dabei ist aber auch die natürl iche Be­
schaffenheit der Gewässer bestmögl ich zu si­
chern, indem in der Schutzwasserwirtschaft ne­
ben dem Schutzziel die ökolog ische Orientie­
rung der Baumaßnahmen verstärkt angespro­
chen wird. 

• Für eine effiziente Verwendung der öffentl ichen 
M ittel soll durch eine umfassende Optimierung 
der Siedlungswasserwirtschaft gesorgt werden. 
Dabei sollen die flächendeckende Ver- und Ent­
sorgung, die hohen Umweltstandards, die Ver­
sorgungsqual ität sowie d ie sozialverträg l ichen 
Preise gesichert werden. 

• Die österreichischen Wasserressourcen können 
dann ökonomisch genutzt werden, wenn der 
Wasserbedarf der österreichischen Bevölkerung 
sowie der Natur gesichert ist. 

• Das auf europäischer Ebene bestehende Ein­
st immigkeitsprinzip bei der Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen ist beizubehalten. 

In  Umsetzung des Regierungsbeschlusses und in 
Verfolgung der genannten Ziele wurden vom 
Bundesmin isterium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft (BM LFUW) pro­
grammatische Arbeiten in den angesprochenen 
Bereichen durchg eführt ,  wobei fo lgende be­
sonders hervorzuheben sind: 
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• Optimierung der Siedlungswasserwirtschaft 
- Novell ierung der Richtl in ien für die Förderung der Sied­

lungswasserwirtschaft, wobei im Abwasserbereich 
Akzente auf jene Regionen m it geringer Anschlußdich­
te gelegt werden, in denen die Ziele der flächen­
deckenden Bereitstellung von Wasserdienstleistungen 
und der sozialverträglichen Preise anders nicht er­
reichbar wären. 

- Studie "Optimierung der kommunalen Wasserver- und 
Abwasserentsorgung im Rahmen einer nachhaltigen 
Wasserpolitik" (Bearbeiter: PriceWaterhouseCoopers) 

- Leitfaden "Private Sector Participation in der Sied­
lungswasserwirtschaft" (Bearbeitung: Kommunalkredit 
Austria AG) 

- Benchmarking-Projekt (Projektträger ÖWAV - gemein­
same Finanzierung m it Ländern und Gemeinden) 

- Kosten-Nutzen-Überlegungen zur Gewässerschutz­
politik in Österreich mit besonderer Berücksicht igung 
des ländlichen Raumes (Bearbeitung: I nstitut für Was­
sergütefTechnische Universität Wien und Institut für 
Wasservorsorge/Universität für Bodenkultur, Wien) 

• Ressourcenpolit ik 
- Studie "Abschätzung des nachhaltig nutzbaren Quell­

wasserdargebotes im alpinen Raum Österreichs" (Be­
arbeitung: Institut für Hydrogeologie und Geothermie, 
Joanneum Research Graz) 

Detai ls zu den oben angeführten Studien sind in 
Kap. 7 zu finden . 

Dieses Gesamtgebäude der Vorgaben für die 
Wasserpolitk stel lt auch einen maßgeblichen Eck­
pfei ler der umfassend angelegten österreichischen 
Nachhaltigkeitsstrateg ie dar. Künftig g i lt es, die 
Querverbindungen vom Wasser zu anderen Polit ik­
bereichen enger zu knüpfen.  Bereits jetzt ist es je­
denfal ls gelungen , in der Bevölkerung ein hohes 
Maß an Verständnis zu wecken, sowohl für den 
Wert der Ressource Wasser als auch für die Not­
wendigkeit, sorgsam mit ihr umzugehen. 

1.3 NOVELLEN ZUM WASSER­
RECHTSGESETZ UND 
HYDROGRAPHIEGESETZ 

BGBI. I Nr. 1 55/1 999 - WRG Novelle 1 999 

Die WRG-Novelle 1 990 hatte u .a. zum Ziel , den 
Schutz der Gewässer durch die Verankerung des 
Ökosystemansatzes und des Standes der Technik 
sowie die Anpassung bzw. San ierung von Anlagen 
und Gewässern zu verstärken. Mit der WRG-No­
vel le 1 997 wurde versucht, den Forderungen nach 
einer "sch lanken und effizienten Verwaltung" durch 
verfahrensmäßige Entlastung von Behörden und 
Betroffenen Rechnung zu tragen (Entfall der zwin­
genden mündl .  Verhandlung in bestimmten Fäl len, 

Anzeigeverfahren). Von diesen Novellen unberührt 
blieben die Bestimmungen des WRG über das Or­
ganisationrecht der Wassergenossenschaften und 
Wasserverbände. 

Kernbereich der WRG-Novelle 1 999 war eine 
Neugestaltung der Regelungen für Wassergenos­
senschaften und -verbände. Im Bereich der Was­
sergenossenschaften soll eine höhere Flexib i l ität 
ermögl icht werden, um der Eigenverantwortung 
der Betei l igten in der genossenschaftl ichen Selbst­
verwaltung Rechnung zu tragen. 

Im Bereich der Wasserverbände nimmt die Neu­
regelung mehr auf die Besonderheiten dieser - völ­
l ig anders strukturierten Körperschaften öffent­
l ichen Rechts - durch Schaffung eines eigenstän­
digen Organisationsrechtes Bedacht. 

Generell wird durch d ie vorliegende Novel le den 
Wasserverbänden und -genossenschaften mehr 
Satzungsautonomie und damit g rößere Hand­
lungsfreiheit zugestanden, ohne den bewährten 
Charakter als mit wasserwirtschaft l icher Selbstver­
waltung betraute Körperschaft öffentl ichen Rech­
tes in Frage zu stel len. 

Weiters beinhaltete die Novel le 1 999: 
- den Ausbau der wasserwirtschaftlichen Planungsinstru­

mente im Interesse der Umsetzung gemeinschaftsrecht­
l icher Vorgaben, wie insbesondere der in naher Zukunft 
umzusetzenden Wasserrahmenrichtlin ie; 

- eine Straffung der Straftatbestände (3 statt 5 Kategorien 
des Strafrahmens) 

- die Zulässigkeit einer Inanspruchnahme von Fremdgrund 
auch in Form von substanziellen und dauernden Eingriffen 
zur Realisierung von wasserpol izeil ichen Aufträgen unter 
mögl ichst weitgehender Schonung von Eigentumsrechten 
bzw. unter Festsetzung ei ner angemessenen Entschädi­
gung 

Im Rahmen des parlamentarischen Prozesses 
wurden folgende weitere Änderungen durchge­
führt: 
- Die Umsetzung der WRG-Novelle 1 990 hat vor allem im 

Bereich der kommunalen Abwasserbeseitigung Probleme 
erkennen lassen, deren Beseit igung nur unter dem Ein­
satz erheblicher öffentlicher Mittel mögl ich sein wird. Im 
Interesse eines effizienten M itteleinsatzes wurde im Be­
reich des § 33g (Kleinkläranlagen) eine weitere Anpassung 
der Rechtslage als erforderlich angesehen .  

- D ie  bestehenden I nstrumentarien des Wasserrechts­
gesetzes, insbesondere § 12a reichen nicht aus, Anlagen 
(-teile) , Maschinen u. dgl . ,  die in einer größeren Zahl ver­
wendet werden, generell zuzulassen (Typisierung). Durch 
die Ei nführung einer Typengenehmigung (§ 1 2c) soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass für derartige Anla­
gen(-tei le) eine emissionsseitige Einzelfal lprüfung in der 
Folge entfallen kann .  Diese Regelung soll für den Konsu­
menten mehr Transparenz schaffen und in weiterer Folge 
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ein effizienteres Vorgehen im wasserrechtlichen Bewil l i­
gungsverfahren ermögl ichen. 

BGBI. I Nr. 1 56/1 999 Änderung des Hydro­
graphiegesetzes 

Ein wichtiges Moment war eine erste Anpassung 
des Hydrographiegesetzes an die Vorgaben der 
wasserbezogenen EU-Richtl in ien,  insbesondere an 
die Wasserrahmenrichtl inie. Sie bestand in der Er­
weiterung der erhebungsauslösenden Zielbest im­
mung auf "sonstige Beeinträchtigungen der ökolo­
gischen Funktionsfähigkeit" und der Berücksichti­
gung des flächendeckenden Ansatzes. 

BGBI.  I N r. 39/2000 (Agrarrechtsänderungs­
gesetz 2000) 

Die Vol lziehung der Bestimmung des § 33f zur 
Grundwassersanierung, die im Rahmen der WRG­
Novel le 1 990 geschaffen und in der Folge mehr­
mals novel l iert worden ist (vg! .  BGB! .  Nr. 796/1 996, 
BGB! .  I Nr. 74/1 997) , bereitete in der Vergangenheit 
Schwierigkeiten . Als zwei wesentl iche Ursachen für 
den nur schleppenden Vol lzug konnten folgende 
Faktoren identifiziert werden: 

- eine wenig praktikable (wei l  nämlich zu große) 
Gebietskulisse, die ein gezieltes Herangehen an 
Problemgebiete schon a priori als nicht realisier­
bar erscheinen l ieß - keine Mögl ichkeit, nach 
Prioritäten vorzugehen 

- unklares Zusammenspiel von freiwi l l igen und 
verpfl ichtenden Maßnahmen 

Nach der an lässl ich des Agrarrechtsänderungs­
gesetzes 2000 (BGB! .  I Nr. 39/2000) geschaffenen 
Neuregelung, soll gemäß des novel l ierten § 33f 
WRG auf der Grundlage eines 3-stufigen Modells 
an hand gezielter Maßnahmen die Grundwasser­
qual ität verbessert bzw. eine Versch lechterung ver­
hindert werden. 

Vorstufe 
Durch die nunmehrige - auf § 33f Abs. 1 basierende - No­
vellierung der Grundwasserschwellenwertverordnung wer­
den durch den Bundesmin ister für Land- und Forstwirt­
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die Rahmenbedingun­
gen für die Ausweisung von Beobachtungs- und voraus­
sichtlichen Maßnahmengebieten sowie für Maßnahmenbün­
del vorgegeben. 

Stufe 1 
Sowohl in den in der Folge auszuweisenden Beobachtungs­
ais auch voraussichtlichen Maßnahmengebieten hat der 
Landeshauptmann - wie bisher - grundsätzlich mit Verord­
nung eine Überprüfung der Anlagen oder Aufzeichnungsver­
pflichtungen zur Feststellung der Ursache der Schwellen­
wertüberschreitung anzuordnen (§ 33f Abs. 2 und 3). Diese 
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erste Stufe soll in  Beobachtungsgebieten u .a. rechtzeitig die 
Sensib i l ität für mögliche künftige Probleme im Gebiet schär­
fen. 

Stufe 2 
Für voraussichtliche Maßnahmengebiete sind durch Verord­
nung des Landeshauptmannes bereits jene konkreten, vor­
erst freiwilligen Maßnahmen anzukündigen, die - soferne 
der Grenzwert innerhalb von 3 Jahren nicht unter die 
Schwelle sinkt - voraussichtlich erforderlich werden, um die 
Grundwasserqualität entsprechend den Zielvorgaben zu 
verbessern bzw. eine Verschlechterung zu verhindern (§ 33f 
Abs. 4). 

Stufe 3 
Letztlich sind nach 3 Jahren die erforderlichen Maßnahmen 
für all jene, die die Maßnahmen nicht ohnedies bereits be­
legbar setzen oder die nicht belegen können, dass von ihren 
Anlagen und Maßnahmen die in Betracht kommenden Ver­
unreinigungen nicht ausgehen, verbindlich zu setzen (§ 33f 
Abs. 5 u. 6). 

BGBI. I Nr. 90/2000 (AWG-Novelle 2000) 

Vor der WRG-Novel le 1 990 und der Schaffung 
des AWG wurden Depon ien nach § 32 Abs. 2 l it c 
WRG - als Maßnahmen, die zur Folge haben ,  dass 
durch das Eindringen (Versickern) von Stoffen i n  
den Boden das Grundwasser verunreinigt wird -
beurteilt und behandelt (Einwirkungstatbestand). 
Dies entsprach der damals üblichen Ausgestaltung 
und Betriebsweise von Deponien. Für ein wasser­
polizei l iches Einschreiten war im Einzelfal l  nachzu­
weisen, dass mit der konkreten Ablagerung regel­
mäßig und typisch eine mehr als bloß geringfügige 
Grundwasserverunreinigung verbunden ist. Mit der 
WRG-Novelle 1 990 wurde im Interesse der Grund­
wasservorsorge das langfristige Ablagern von Ab­
fällen der Bewi l l igungspfl icht unterworfen ,  womit 
der Nachweis der Gewässergefährdung entbehr­
lich wurde (§ 31 b; Vorsorgetatbestand). Bestehen­
de Deponiebewil l igungen nach § 32 wurden in das 
neue Regelungssystem übergeleitet. Der VwGH hat 
diese Bewi l l igungspflicht in der Folge auch auf 
Sachverhalte angewendet, die schon lange vor der 
WRG-Nov. 1 990 verwirkl icht wurden ("Ablagerung" 
nicht nur als Tätigkeit des Ablagerns, sondern auch 
als dadurch geschaffener Zustand). M it der WRG­
Nov. Deponien (1 997) wurde daher die vorsorg l iche 
Bewil l igungspfl icht des § 31  b auf Anlagen zur Ab­
lagerung von Abfäl len (Deponien) eingeschränkt; 
das bloße - ungeordnete - Ablagern fällt damit wie 
vor der WRG-Nov. 1 990 als Maßnahme, die zur 
Folge hat, dass durch das Eindringen (Versickern) 
von Stoffen in den Boden das Grundwasser verun­
rein igt wird ,  unter § 32 Abs. 2 lit c WRG und damit 
ggf. unter §§ 31 und 1 38 WRG. Zugleich wurden 
für bestehende Deponien zur Anpassung an die 
Deponieverordnung (1 996) Übergangsvorschriften 
festgelegt (§ 31 d). 
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M it der AWG-WRG Novel le Deponien wurde 
durch Übertragung der für Deponien maßgeblichen 
Bestimmungen des WRG ins AWG für alle Depo­
nien in Annäherung an sonstige Abfal lbehand­
lungsanlagen (§ 29 AWG) eine einheitl iche Vol l ­
zugsordnung geschaffen ,  ohne d ie  materiel le 
Rechtslage zu verändern. 

BGBI.  I Nr. 1 09/2001 (Agrarrechtsänderungs­
gesetz 2001 ) 

Mit dem Agrarrechtsänderungsgesetz 2001 wur­
den folgende Kernbereiche des WRG geändert: 

• Aufgrund der AVG-Novelle 1 998, BGBI .  I Nr. 
1 58/1 998, wurden zah l reiche Best immungen 
des Wasserrechtsgesetzes derogiert. Diese De­
rogation war teilweise unklar und unsicher und 
es galt daher im Interesse der Rechtssicherheit, 
auch im Wasserrechtsgesetz den Intentionen 
des AVG Rechnung zu tragen. Durch die Anpas­
sung der Bestimmungen des Wasserrechtsge­
setzes an das Al lgemeine Verwaltungsverfahren 
sollte erreicht werden, dass jene Verfahren, d ie 
nach wasserrechtl ichen Bestimmungen zu füh­
ren sind, einfacher und kostengünstiger durch­
geführt werden können. 

• Aufgrund von an das BM LFUW herangetragenen 
massiven Vo l lzugsproblemen in e inzelnen 
Bundesländern wurde eine neuerliche Änderung 
der Regelung betreffend bestehende Klein­
kläranlagen (§ 33g) durchgeführt .  D ie Aus­
nahmebestimmung des § 33g wurden von Ab­
wasserrein igungsanlagen bis 1 0  EW60 auf Ab­
wasserreinigungsanlagen bis 50 EW60 ausge­
dehnt. Des weiteren wurde für die Verlänge­
rungsmögl ichkeit für die Bewil l igungsfiktion in 
Gebieten, in denen eine Kanalisation konkret ge­
plant ist, für diese Anlagen von derzeit 201 2 auf 
201 5 ausgedehnt. 

Mit der vorgesehenen Regelung werden beste­
hende, ordnungsgemäß betriebene Anlagen ge­
nerel l  zunächst von der Bewi l l igungspflicht aus­
genommen. Wobei die Ausnahme von der Bewi l­
l igungspflicht für Anlagen größer 1 0  EW60 nur in 
solchen Gebieten gi lt ,  in denen ein KanaIan­
schluss bevorsteht; diese Anlagen sind jedoch zu 
melden, um den Landeshauptmann ü ber mögl i ­
che Emissionsquel len in  Kenntn is zu setzen. 

M it der Bewil l igungsfreistel lung soll ein deut­
l iches Signal gesetzt werden , dass zwar die An­
lagenbetreiber nicht kriminal isiert oder zu kurz­
fristigen kostspieligen Anpassungsmaßnahmen 
gezwungen werden sol len, die Anlagen aber 
doch in absehbarer Zeit an den heutigen Stan­
dard herangeführt werden müssen. 

Die sinngemäße Anwendung des § 1 2b ermög­
l icht es, in Gebieten in denen es die wasserwirt­
schaftl ichen Verhältnisse erfordern, d iese Anla­
gen gezielt der Bewil l igungspflicht zu unterstellen 
sowie geeignete Maßnahmen zu verfügen, um 
negative Auswirkungen hintan zu halten.  

§ 33g soll damit hinreichend Rechtssicherheit 
schaffen und unter Berücksichtigung der beste­
henden und künftigen gemeinschaftsrechtlichen 
Verpflichtungen den Weg für eine effiziente Be­
wältigung der anstehenden Probleme nach Not­
wendigkeit, Dringlichkeit und Mögl ichkeit freima­
chen . 

• M it der Novell ierung des § 3 1  c Abs. 5 WRG wur­
de das Ziel verfolgt, bestimmte Anlagen zur Nut­
zung der Erdwärme unter bestimmten Bedingun­
gen von der Bewil l igungspflicht nach § 31  c WRG 
auszunehmen. Damit wurde auch eine Verfah­
rensvereinfachung erreicht. 

• Nach der Aufhebung von Tei len der Bestimmung 
in § 81  WRG (Genossenschaftsbereich) durch 
den Verfassungsgerichtshof mit 30 .  6 .  2001 
wurden Ersatzregelungen erforderl ich. 

BGBI. I Nr. 1 04/200 Kundmachung Aufhebung 
der Worte "Liegenschaften und" in § 81 Abs. 2 
WRG durch den Verfassungsgerichtshof 

BGBI. I Nr. 1 42/2000 Budgetbegleitgesetz - Art. 
79 Änderung des WRG 1 959 (öffentliches Wasser­
gut - Bundesforste) 

BGBI. I Nr. 1 08/2002 Euro-Umstel lungsgesetz -
Art. 1 6  Änderung des WRG 1 959 

BGBI. I Nr. 65/2002 Verwaltungsreformgesetz 
2001 - Art. 5 Änderung des WRG 1 959 

BGBI. I Nr. 1 56/2002 - Art. 4 Änderung des WRG 
1 959: Einfügung § 31 (3) a betreffend Hochwasser 
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2. ALLGEM E I N E  BESCH REIBUNG DES 
ÖSTERREICH ISCHEN STAATSGEBIETES 

2. 1 GRUNDDATEN 
ÖSTERREICHS 

Österreichs Staatsfläche beträgt 83.858 km2. 
M it einer Wohnbevölkerung von knapp über 
8 Mio. beträgt die durchschnittl iche Bevölkerungs­
dichte 96 E/km2. D ieser relativ n iedrige Wert ist 
durch den großen Hoch- und M ittelgebirgsanteil im 
Ausmaß von etwa 62% bedingt. In  den Talniede­
rungs- sowie Beckenbereichen l iegt die Bevölke­
rungsdichte deutlich höher und überschreitet bis­
wei len 400 E/km2. 

Die europäische Hauptwasserscheide trennt Vor­
arlberg , das zum Rhein entwässert, und ein schma­
les Randgebiet im nördl ichen Nieder- und Ober­
österreich, das zur Moldau und damit in das Ein-

zugsgebiet der Eibe entwässert, vom Donau­
einzugsgebiet (siehe Abb. 2-1 ) . 

Die Donau selbst quert das Land auf einem Fl ieß­
weg von rd. 350 km zwischen Passau und der Un­
garischen Pforte. Die größten Nebenflüsse mün­
den, von den Alpen kommend, rechtsseitig in  die 
Donau. Die l inken Nebenflüsse auf österreichi­
schem Gebiet sind zumeist kleiner. 

D ie Vielfältig keit des österreich ischen Land­
schaftsbi ldes ist durch den Gebirgscharakter sowie 
durch Flach- und Hügellandbereiche und große 
Beckenlandschaften im Osten und Süden geprägt. 

Der hohe Gebirgsantei l  bedingt eine Boden­
nutzung durch Wald im Ausmaß von 46%, durch 
Grünland im Ausmaß von 25% und eine Acker­
nutzung im Ausmaß von 1 7% (siehe Anhang - CO­
R INE Landcover). 

Die Wasserflächen nehmen rd. 1 % der Gesamt­
fläche ein. 

Das österreichische Staatsgebiet l iegt im Ein­
flussbereich von 5 Ökoregionen, die sich auf 
Grund der zoogeograph ischen und kl imatischen 
Differenzierung Europas ergeben (siehe Abb. 2-2). 
Der größte Tei l  Österreichs l iegt in der Ökoregion 
"Alpen" (61 %); "Zentrales M itte lgebirge" und 
"Ungarische Tiefebene" besitzen einen Antei l  von 
1 9% bzw. 1 5% .  Der "Dinarische Westbalkan" um­
fasst nur e inen verg leichsweise geringeren Flä­
chenanteil von 5%.  Die Region der "Karpaten" ist 
nur als kleiner Ausläufer an der österreichisch­
slowakischen Grenze zu finden und macht deutlich 
weniger als 1 % aus. 

Die Ökoregionen haben wesentl ichen Einfluss 
auf die gewässertypspezifische Ausprägung der 
aquatischen Lebensgemeinschaften im jewei l igen 

Tabelle 2- 1 :  Flächen und prozentuelle Anteile der 
ästerreichischen internationalen Flusseinzugsge­
biete 

Fläche in km2 Flächenanteil in % 

Donau 80.565 96 
Rhein 2.365 3 
Eibe 920 1 
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Abbildung 2- 1 :  Österreichs Anteil an den Internationalen Flusseinzugsgebieten 

Alpen 
Dinarischer Westbalkan 
Karpaten 
Ungarische Tiefebene 
Zentrales M ittelgebirge 

Dinarischer 
Westbalkan 

Abbildung 2-2: Anteil Österreichs an den Ökoregionen (nach ILUES, 1978) 

Gebiet, und stellen daher eine wichtige Grundlage 
für die Festlegung von Gewässertypen als Basis für 
die Bewertung des ökolog ischen Gewässerzustan­
des dar. 

Die klimatischen Verhältnisse in Österreich sind 
vom Übergangsbereich zwischen atlantischem 
Klima im Westen zum kontinentalen Kl ima im Osten 
geprägt. 
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Die jährl iche Niederschlagshöhe beträgt im 
Mittel der  Jahresreihe 1 96 1 -1 990 und bezogen auf 
das gesamte Bundesgebiet etwa 1 . 1 70 mm, d .s. 
rund 98 Mrd .  Kubikmeter Wasser. Der Niedersch lag 
nimmt in Österreich im Al lgemeinen von Westen 
nach Osten und von Süden nach Norden ab. So 
sinken die mittleren jährlichen Niederschlagshöhen 
von mehr als 2 .500 mm im Westen Österreichs bis 
auf etwa 500 mm im Osten ab. Die mittleren jähr­
l ichen Niederschlagshöhen der Jahresreihe 1 96 1 -
1 990 sind in  ihrer räuml ichen Vertei lung i n  der Ab­
bi ldung 2-3 dargestel lt .  

Von den im vieljährigen M ittel fal lenden 98 
Mrd.  m3 Niederschlag fließen etwa 55 Mrd. Kubik­
meter in  den Oberflächengewässern ab; d ies ent­
spricht einer mittleren jährlichen Abflusshöhe von 
654 mm.  Der mittlere Abfluss in Österreich bei 
einem mittleren Abflusskoeffizienten von 0,56 - ist 
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durch die außerordentl iche kl imatische und oro­
graphische Vielfalt des Bundesgebietes geprägt. 
Die Schwankungen der Abflusshöhen l iegen zwi­
schen 1 .470 mm pro Jahr im vorarlbergischen 
Rheingebiet und etwa 1 20 mm pro Jahr im Nord­
osten Österreichs. 

Der mittlere Zufluss aus dem Ausland beträgt 
etwa 29 Mrd .  m3, d.s .  etwa 340 mm.  

In  der  Tabel le 2-2 ist d ie  Wasserbilanz für das 
österreich ische Bundesgebiet zusammengefasst 
und in Abbi ldung 2-4 schematisch dargestellt. 

Das jährliche gesamte nutzbare Wasserdarge­
bot durch N iederschläge und Zuflüsse (minus Ver­
dunstung) beträgt somit rd. 84 Mrd. m3, hiervon 
entfäl lt etwa 1 /3 auf das Grundwasser. 

Tabelle 2-2: Wasserbilanz Österreichs (Jahresmittelwerte 1961-1990 nach Kresser, 1994); aus: Mit­
teilungsblatt des Hydrographischen Dienstes in Österreich Nr. 72, 1994 

Wasserbilanz Österreichs (1961-1 990) mm Mrd. m3 

Niederschlag 
Verdunstung 
Zufluss aus dem Ausland 
Gesamtabfluss ins Ausland 
- davon oberird ischer Abfluss resultierend aus Niederschlag 
- unterirdischer Abfluss 

1 . 1 70 
51 6 
340 
994 
654 

30 

I 
� 

98 
43 
29 
84 
55 
2 ,5 

2600 

2300 

2000 

1 800 

1 600 

1 400 

1 200 

1 000 

800 mm 

700 mm 

600 mm 

500 mm 

400 mm 

300 mm 

Abbildung 2-3: Mittlerer Jahresniederschlag 1961-1990 in mm (aus: Mitteilungsblatt des Hydrographi­
schen Dienstes in Österreich Nr. 78 / 1999) 
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Gesamtv9rdunstuo9 
· 5 16 mm 

�"!I' ''''' �9I""1bw' .� !IY'I\  
� \�  - l02 nm 
� ... � -400""" 
�� Uti<J 
w�llII<:n .$ !Ml 

Etl1Nf1nie 
Haushalt 
- 8 mm 

2.2 OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

2.2. 1 Fließgewässer 

Das Fl ießgewässernetz weist eine Gesamtlänge 
über rund 1 00.000 km auf. Die mittlere Gewässer­
netzdichte liegt bei 1 ,2 km/km2. 

53 österre ich ische Flüsse besitzen ein E in­
zugsgebiet von mehr a ls  500 km2, davon liegen 
3 im Einzugsgebiet des Rheins, 49 im Donau­
und ein Fluss im EIbeeinzugsgebiet (siehe Tabelle 
2-3). 

Jene 30 Gewässer, die ein Einzugsgebiet von 
über 1 .000 km2 haben, weisen eine Gesamtlänge 
von ca. 3.800 km auf. 

Abbildung 2-4: 
Wasserbilanz Österreichs 

Ein Überbl ick über die mittleren Abflussverhält­
n isse der wichtigsten österreichischen Fl ießgewäs­
ser ist in Abb. 2-5 enthalten . 

An 36 Flüssen mit einer Gesamtlänge von ca. 
4 .000 km beträgt das Jahresmittel des Abflusses 
mehr als 1 0 m3 pro Sekunde. 1 8  Flüsse mit einer 
Gesamtlänge von ca. 3.900 km weisen einen jähr­
l ichen mittleren Abfluss von mehr als 30 m3/s auf. 

2.2.2 Stehende Gewässer - Seen 

Österreich besitzt etwas mehr als 25.000 stehen­
de Gewässer über 250 m2. Zu den stehenden Ge­
wässern zäh len sowohl die natürlich entstandenen 
großen Seen, Lacken und Klein- und Augewässer 
wie auch die künstl ich entstandenen Baggerseen, 
Teiche und Speicher-/Stauseen. 

Tabelle 2-3: Anzahl der Gewässer in den österreichischen Flusseinzugsgebieten gegliedert nach den 
Größenklassen der Einzugsgebiete 

Fluss- Einzugsgebietsflächen in km2 Gesamtzahl 
einzugs- 1 .001- 2.501- der Fließ-
gebiet 10-1 00 1 01-500 501-1 .000 2.500 1 0.000 >1 0.000 gewässer 

Donau 1 84 1  202 2 1  1 7  5 6 2092 
Rhein 61 1 0  1 1 1 0 74 
E ibe 24 3 1 0 0 0 28 
Österreich 1926 215 23 1 8  6 6 21 94 
gesamt 
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MITTLERER JAHRESABFlUSS DER FLiESSGEWÄSSER ÖSTERREICHS 
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Abbildung 2-5: Mittlerer Jahresabfluss der wichtigsten österreichischen Fließgewässer 
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Tabelle 2-4: Liste der ästerreichischen Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet >500 km2 gegliedert nach 
den internationalen Flussgebieten 

Fluss-
Gewässer 

Einzugsgebiets-

gebiet fläche (km2) 

Rhein Bregenzerach 835,3 
1 1 1  1 281 ,4 
Rhein bis zur Mündung in den Bodensee 61 1 1 ,4 

Donau Pulkau 51 7,2 
Zaya (Abzugsgraben) 520,7 
Ruß bach 531 ,8 
Fischa 549,4 
Gr. Mühl 559,9 
Rabnitz bis zur Staatsgrenze 580,4 
Pielach 591 ,0 
Erlauf 624,3 
Mährische Thaya 628,4 
Aist (ohne Mühlbach) 647,0 
Schwarza 726,5 
Sanna 727,7 
Glan 823,0 
Kainach 849,1 
Feistritz 849,4 
Sill 854,8 
Salza 867,7 
Ötztaler Ache 894,0 
Traisen 899,7 
Steyr 91 5,2 
Lavant 969,0 
Lieser 1 037,4 
Möll 1 1 04,5 
Sulm 1 1 1 3,4 

Staue von Laufkraftwerken (wie z .8.  der Stau 
Freudenau an der Donau) werden wegen der gerin­
gen Aufenthaltszeit des Wassers und ihrer sonsti­
gen maßgeblichen Charakteristika nicht zu den 
stehenden sondern zu den Fließgewässern gerech­
net. 

Fluss-

gebiet 

Donau 

Eibe 

Gewässer 
Einzugsgebiets-

fläche (km2) 

Ziller 1 1 35,4 
Saalach 1 1 56,7 

Schwechat 1 1 80,9 

Isel 1 203,4 

Ager 1 261 ,4 

Ybbs 1 293,3 

Pinka 1 297,4 

Gail 1 402,7 
Lech bis zur Staatsgrenze 1 41 4,0 

Mürz 1 51 2,8 

Kamp (ohne Mühlkamp) 1 752,7 

Lafnitz (Lapincs) 1 994,0 
Leitha bis zur Staatsgrenze 2149,9 

Großache 2257,1 

Gurk 2583,8 
Raab einschl ießl ich Lafnitz 3079,0 

Traun 4277,2 

Enns 6080,4 

Salzach 6727,5 
Mur bis zur Staatsgrenze 1 0340,7 

Drau bis zur Staatsgrenze 1 2058,3 

Thaya 1 3403,5 

Inn 26068,2 

March 26657,9 
Donau bis zur Staatsgrenze 1 31 422,7 

Lainsitz bis zur Staatsgrenze 604,0 

Das Umweltbundesamt 
(U BA) erstellte im Auftrag 
des BMLFUW einen 
Seen kataster, in dem al le 
stehenden Gewässer 
Österreichs mit einer See­
oberfläche von mehr als 
1 ha aufgel istet und mit 
Angaben zur Entstehung 
und den Nutzungen ange­
führt s ind.  Demnach gibt 
es i n  Österre ich 2 . 1 43 
stehende Gewässer m it 
eine F läche von größer 
1 ha (siehe Tab. 2-5), Die 
Gesamtfläche dieser Ge­
wässer beträgt rund 
61 .300 ha (61 3 km2), was 

einem Anteil von rund 0,7% der Fläche des öster­
reichischen Bundesgebietes entspricht. 

Die Zahl der stehenden Gewässer mit einer Flä­
che größer 50 ha beträgt 67,  ihre Gesamtfläche 
l iegt bei rd. 51 3 km2 (siehe Tab. 2-7). 
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Tabelle 2-5: Anzahl und Prozent der stehenden Gewässer Österreichs gegliedert nach Größenklassen 
der Seeoberfläche. 

Entstehungstyp 
Flächenklasse natürlich künstlich n % 

(ha) gesamt 
n % ges. n % ges. 

> 1 0.000 2· 0 , 1 0 0 , 1  
> 1 .000-1 0.000 6 0,25 0 0,25 

> 1 00 -1 .000 20 0,95 1 6  0,7 44 1 ,65 
> 50 - 1 00 1 1  0,5 1 2  0,6 23 1 , 1 

> 1 0  - 50 76 3,5 1 44 6,7 220 1 0,3 
1 - 1 0  699 32,6 1 . 1 57 53,9 1 .856 86,6 

Summe 81 4 38,0 1 .329 62,0 2. 1 43 1 00,0 

·beim Bodensee beträgt der österreichische Flächenanteil allerdings nur 3.500 ha 

Tabelle 2-6: Anzahl und Prozent der stehenden Gewässer Österreichs gegliedert nach Größenklasse der 
Seehöhe. 

Entstehungstyp 
Höhenklasse natürlich künstlich 

(m. ü. A.) 
n % ges. n % ges. 

> 1 .500 
> 800 - s 1 .500 

> 500 - s 800 
> 200 - s 500 

s 200 

Summe 

397 
95 

1 55 
88 
79 

81 4 

1 8,5 
4,4 
7,2 
4,1  
3 ,7 

38,0 

45 2 , 1  
80 3,7 

285 1 3,3  
652 30,4 
267 1 2 ,5 

1 .329 62,0 

Tabelle 2- 7: Stehende Gewässer Österreichs > 50 ha. 

Gewässername Fläche Gewässername Fläche 
(ha) (ha) 

Oberer Stinkersee 51 Stausee Soboth 80 
Erlaufsee 52 Almsee 85 
Toplitzsee 54 Klauser See 90 
Viisalpsee 54 Stausee Kops 90 
Has/auer Teich 55 Walchsee 95 
Hintersteiner See1)  55 Speicher Finstertal 103 
Offensee 55 Klopeiner See 1 1 0 
Pressegger See 55 Zicklacke 1 1 7  
Spullersee 58 Zicksee 1 1 8  
Vorderer Gosausee1 )  58 Wiesta/stausee 120 
Neufelder See 60 Grabensee 1 30 
Speicher Stillup 60 Silvretta-Stausee 132 
Gebhartsteich 65 Heiterwanger See 1 35 
Lunzer See 68 Keutschacher See 1 35 
Hintersee1 ) 70 Speicher Zillergründl 140 
Haldensee 75 Dobrastausee 150 
Längsee 75 Stausee Wasserfallboden 150 
Salzastausee 80 Lünersee1 ) 152 

n % 

gesamt 

442 20,6 
1 75 8,2 
440 20,5 
740 34,5 
346 1 6, 1  

2.1 43 1 00,0 

Gewässername Fläche 
(ha) 

I rrsee 355 
Grundlsee 41 4 
Ottensteiner Stausee 430 
Zeller See 455 
Obertrumer See 480 
Wallersee 61 0 
Weißensee 650 
Achensee1 )  710 
Hallstätter See 855 
Ossiacher See 1 .079 
Wolfgangsee 1 .300 
MiI Istätter See 1 .328 
Mondsee 1 .378 
Wörther See 1 .939 
Traunsee 2.435 
Bodensee 3.500* 
Attersee 4.620 
Neusiedler See 22.500** 

(fett = natürlich, kursiv = künstlich, 1) = natürliches stehendes Gewässer, das allerdings auf Grund energiewirt-
schaftlicher Nutzung als Speichersee stark verändert wurde); 'österreichischer Anteil; Gesamtfläche (A, eH, 0) be-

trägt 5 7. 1 50 ha; •• österreichischer A nteil; Gesamtfläche (A; H) beträgt 3 1 . 500 ha 
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2.3 GRUNDWASSER 

2.3. 1 Allgemeine Rahmen­
bedingungen 

Die wesentl ichen unterirdischen Wasservorkom­
men Österreichs befinden sich in den verkarsteten 
Regionen der Nördl ichen und Südl ichen Kalkalpen, 
die ca. 20% der Gesamtfläche Österreichs be­
decken , sowie in den Tal- und Beckenlandschaften 
mit quartären Sedimenten, deren Fläche ca. 1 0% 
der Gesamtfläche Österreichs ausmacht. 

Das Volumen des am Wasserkreislauf tei lneh­
menden unterirdischen Wassers in Österreich kann 
mit einem Drittel des mittleren jährlichen Nieder­
schlagsvolumens, also rd. 30 Mrd .  m3 abgeschätzt 
werden. Der unterirdische Abfluss in das Ausland 
beträgt wen iger als 1 0% davon.  

2.3.2 Lage/Abgrenzung der 
Grundwasserkörper 

Allgemeines 

Das neben dem Klima maßgebl iche Kriterium für 
den gesamten Wasserkreislauf bi ldet der geolo­
gische Untergrund. M ineralogie, Aufbau, Mächtig­
keit, Porosität und Durchlässigkeit best immen über 
die Wasseraufnahme, die Verweilzeit des Grund­
wassers, die Schüttung der Quel len, deren jahres­
zeitl iche Schwankung und den Chemismus der 
Grund- und Quel lwässer. 

Der geologische Aufbau Österreichs ist durch 
die für den Alpenraum charakteristischen sehr 
differenzierten und häufig kleinräumigen Struk­
turen , intensive alpine tekton ische Prägung mit 
Falten- und Deckenbau und daraus folgende mor­
phologische und l ithologische Variabi l ität gekenn­
zeichnet. Daraus ergeben sich auch die sehr unter­
sch ied l ichen und rasch wechselnden "Grund­
wasserlandschaften" . 

Das einzige - geologisch gesehen - außeralpine 
Element ist das kristal l ine Grundgebirge der Böh­
mischen Masse als Tei l  des variszischen Gebirgs­
zuges. Die Böhmische Masse bi ldet das Rumpf­
gebirge des Mühl- und Waldviertels mit kleineren 
Anteilen südlich der Donau (z. B .  Sauwald, Dunkel­
steiner Wald). Leitgesteine dieses Bereiches sind 
Granite und Gneise, nur vereinzelt treten auch 
metamorphe Karbonate (Marmore) auf (z . B. im 
Kremstal) . 

Der Alpine Bereich erlaubt folgende Zonierung:  

Zentralalpen: 
Der relativ größte Tei l  der Alpen wird von den "Zentral al­

pen",  im geologischen Sinn den pennin ischen, mittel- und 
unterostalpinen Sch ichten eingenommen. Diese reichen von 
den vergletscherten Hohen Tauern bis zum Leitha-, Öden­
burger- und G ünser Gebirge im Osten. Vorherrschend sind 
saure, silikatische Ortho- und Paragesteine wie Gneise, 
Schiefer, Gl immerschiefer, Phyl lite und ähnl iche. Eingeschal­
tet treten metamorphe Karbonate, Kalke, Kalkgl immerschie­
fer auf. 

Grauwackenzone: 
Die Grauwackenzone bildet einen Streifen zwischen Zen­

tralzone und Kalkalpen, es treten v.a. die namensgebenden 
Grauwacken , Sch iefer (Schieferberge), Phyll ite, aber auch 
Karbonate (z.B .  Eisenerzer Alpen) auf. 

Nördliche und Südliche Kalkalpen: 
In den Kalkalpen herrschen Karbonate, Kalke und Dolo­

mite, als Ablagerungen eines mesozoischen Meeres vor. Die 
Morphologie ist meist steil, charakteristisch sind die Ver­
karstungserscheinungen , v.a. auf den Plateauflächen. Nicht­
karbonatische Schichten wie Sandsteine, Mergel, Tone 
(Werfen er Schichten, Lunzer Sandsteine, Gosausedimente) 
bilden die Wasserstauer und häufig die Karstbasis. 

Flyschzone: 
Die Flyschzone ist ein relativ schmaler Streifen von Vorarl­

berg bis zum Wienerwald, er reicht im Osten noch ein Stück 
über die Donau (Bisamberg). Flyschsedimente sind Ablage­
rungen submariner Gleitungen (sog. Trübeströme) mit einer 
charakteristischen Wechsellagerung von Sandsteinen, 
Mergeln und Tonen. 

Helvetiku m :  
Das Helvetikum nimmt a ls  typisches westalpines tektoni­

sches Element nur in Vorarlberg mit kalkigen und mergeligen 
Schichten breiteren Raum ein ,  östlich davon ist es nur i n  
Resten als schmaler Streifen (Kl ippen) erhalten. 

Molassezone: 
Die j üngste dem alpinen Gebirge zuzurechnende Einheit 

ist die Molassezone (Alpen- und Karpatenvorland). Ein letz­
tes, zwischen der Böhmischen Masse im Norden und den 
bereits gefalteten Alpen im Süden gelegenes Meeresbecken 
wurde mit verschiedenen Meeres- und Süßwassersedimen­
ten gefü llt. Charakteristische Schichten sind Schlier, Mergel, 
Tone, Sande, Konglomerate. 

Tertiäre Becken: 
Bedeutende Tertiäre Becken sind 
- das steirisch-burgenländische Becken 
- das Wien er Becken 
- das Klagenfurter Becken 
- verschiedene inneralp ine Becken (Fohnsdorfer Becken, 

Unterinntal , etc.) 

Es handelt sich meist um Einbruchsbecken mit verschie­
denen marinen und l imnischen Sedimenten, häufig sandig­
tonig,  zu erwähnen wären Kohlen (Fohnsdorf), die Leithakal­
ke als Küstensedimente (z.B .  Leithagebi rge) oder die Vulka­
nite des steirisch-burgenländischen Beckens. 

Quartär: 
Eine letzte, für die Hydrogeologie des oberflächennahen 

Grundwassers sehr bedeutende Überprägung erfolgte in 
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der jüngsten geologischen Vergangenheit, dem Eiszeitalter. 
Den charakteristischen Erosions- und Sedimentationsstruk­
turen der ehemals vergletscherten Alpen (Kare, durch 
Gletschererosion übertiefte und anschließend wieder verfü l l­
te Täler, Seen, Moränen) stehen die Schotterfluren und Löß­
decken der periglazialen (unvergletscherten) Gebiete gegen­
über. 

Einteilung der Grundwasserkörper 

GRUNDPRI NZI PIEN 

Gemäß Wasserrahmenricht l in ie ist ein Grund­
wasserkörper "ein abgegrenztes Grundwasser­
volumen innerhalb e ines oder mehrerer Grund­
wasserleiter". Jeder Mitgl iedsstaat hat die Grund­
wasserkörper in  den Flusseinzugsgebieten zu be­
schreiben; Grundwasserkörper können dabei auch 
zu Gruppen zusammengefasst werden. 

Die österreich ischen Grundwasserkörper können 
nach folgenden Kriterien gegl iedert werden : 

1 .  Tiefe: 

a) Oberster Horizont (oberflächennahe Grundwasserkör­
per): 
Oberflächennahe ist das Grundwasser bis zum ersten 
wesentlichen Stauer (wasserundurchlässige Schicht) 
bzw. jenes Grundwasser, das am rezenten Wasser­
kreislauf beteiligt ist, also kein Tiefengrundwasser dar­
stellt. 

b) Tiefere Horizonte: Die Grundwässer tieferer Horizonte, 
Tiefengrundwasser, artesische Wässer, Mineral- und 
Thermalwasser, werden aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale als eigenständige Grundwasserkörper aus­
gewiesen. 

2. Räuml iche Ausdehnung: 

a) einzeln auszuweisende Grundwasserkörper: 
Das sind jene, die sich nach obiger Defin ition als ein 
abgrenzbares geschlossenes Grundwasservolumen 
beschreiben lassen und eine Mindestgröße von ca. 
50 km2 erreichen . Diese M indestgröße kann nach der 
Bedeutung des Grundwasserkörpers für die Wasser­
wirtschaft variieren. 

b) als Gruppen auszuweisende Grundwasserkörper: 
Die Bereiche mit zahlreichen kleinen und kleinsten 
Grundwasserkörpern werden nach hydrogeologi­
schen Kriterien zusammengefasst und als Gruppen 
beschrieben. 

3. Art des Grundwasserleiters: 

Es werden drei Arten des Grundwasserleiters mit unter­
schiedlichen hydrologischen Eigenschaften beschrie­
ben: 

a) Porengrundwasser: Grundwasser in Locker- oder 
Festgesteinen, deren Hohlräume überwiegend aus 
Poren gebi ldet werden , die Gewinnung erfolgt v.a. 
aus Brunnen . 

b) Kluftgrundwasser: Grundwasser in geklüfteten , nicht 
verkarsteten Gesteinen, Gewinnung aus Quellen oder 
Brunnen. 

c) Karstgrundwasser: Grundwasser in verkarsteten Ge­
steinen, Gewinnung überwiegend aus Quellen. 

Entsprechend den oben angeführten Kriterien 
wurden von der Bund/Länder-Expertengruppe 
"Grundwasser" folgende Zutei lungen getroffen :  

OBERSTER HORIZONT 

A. einzeln auszuweisende Grundwasserkörper 
Einzeln auszuweisende Grundwasserkörper sind 

fast aussch l ießl ich auf quartäre Schichten be­
schränkt. Von besonderer Bedeutung sind darunter 
die Terrassenschotter. D iese sind gut gerundete und 
gut wasserdurchlässige Kiese und sandige Kiese 
und wurden im Vorfeld der verg letscherten Alpen 
abgelagert. Charakteristische Mächtigkeiten sind 
ca. 1 0-20 Meter, als Stauer wirken meist 
darunterl iegende tertiäre Schichten . Becken mit  
Terrassenschottern bi lden die größten und bedeu­
tendsten Grundwasserkörper Österreichs, wie z .B 
das Südl iche Wiener Becken, die Weiser Heide, das 
Leibnitzer Feld , etc. Die Gunstlage dieser Gebiete 
ermögl icht vielfach neben der landwirtschaft l ichen 
Nutzung und der Siedlungsausbreitung die Anlage 
von Industrie- und Infrastruktureinrichtungen. Ne­
ben den dam it verbundenen Nutzungskonfl ikten 
sind in Regionen mit gut durch lässigen Böden bei -
v.a. in Ostösterreich - geringen Niedersch lägen viel­
fach auch starke anthropogenen Beei nträch­
tigungen der Grundwasserqual ität bemerkbar. 

Die mächtigen Sedimentkörper der eiszeitl ich 
vergletscherten Täler (z. B .  Inntal , Ennstal, . . .  ) wer­
den zwar als einheitl iche Grundwasserkörper aus­
gewiesen, sie sind jedoch wesentl ich heterogener 
aufgebaut, h ier wechseln gut wasserführende Se­
dimente wie Schwemmfächer, Bergstürze, Fluss­
kiese mit "dichten" Seetonen lateral und vertikal . 
Häufig sind mehrere Horizonte, z.T. gespannt aus­
gebi ldet .  Obwohl  h ier durchaus i nteressante 
Grundwasservorkommen l iegen, wird die wasser­
wirtschaftl iche Bedeutung dadurch eingeschränkt, 
dass d ie Wasserversorgung hier meist du rch 
Quellen aus dem Gebirge erfolgt. 

Von geringerer wasserwirtschaftl icher Bedeutung 
sind dagegen quartäre Sedimentkörper längs der 
Flüsse ohne (eiszeitl ich) vergletschertes H interland, 
wie im steirisch-burgenländischen Becken. 

B.  Gruppen von Grundwasserkörpern 
Das gesamte nicht durch einzeln auszuweisende 

Grundwasserkörper besch riebene Gebiet wird 
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nach hydrogeologischen Kriterien zu Gruppen zu­
sammengefasst und dem in d ieser Gruppe verbrei­
tetsten Grundwasserleitertyp zugeordnet. 

1 .  Gruppen von Grundwasserkörpern vorwie­
gend in Porengrundwasserleitern: 
Solche Gebiete sind in der Molassezone 
(Alpenvorland) im Nördl ichen Wien er Becken 
und im steirisch-burgenländischen Becken zu 
finden. Als Grundwasserleiter dienen v.a. ter­
tiäre Sedimente, daneben auch kleinere quar­
täre Auflagerungen . 
In diesen Beckenlandschaften treten häufig 
tiefere Grundwasserhorizonte (s.u .) auf, wobei 
d ie  Abgrenzung zum oberflächennahen 
Grundwasser n icht immer eindeutig möglich 
ist. 

2. Gruppen von Grundwasserleitern vorwiegend 
in Kluftgrundwasserleitern: 
Gebiete, d ie  nach den vorherrschenden 
Gesteinen als Kluftgrundwasserleiter zu­
sammengefasst werden, treten in drei geolo­
g ischen Zonen auf. 

2.a Granit- und Gneishochland der Böhmischen 
Masse (Mühl- und Waldviertel) 
Wasserführend sind oberflächennahe Klüfte, die 
Verwitterungszone und geringmächtige Alluvio­
nen. In  Zerrüttungszonen (Störungen) treten tie­
ferreichende wasserführende Kluftsysteme auf, 
von regionaler Bedeutung sind lokale, meist terti­
äre Beckenfüllungen (z.B. Freistädter-, Gallneu­
kirchner-, Horner-Becken). 

2 .b  Zentralzone der Alpen ("Zentralalpen" inkl .  Tei le 
der Grauwackenzone) 
Auch hier überwiegen zerklüftete Festgesteine als 
Grundwasserleiter. Untergeordnet vorkommende 
Karbonate können für die regionale Wasserver-

25 

sorgung durchaus bedeutende Karstgrundwas­
serleiter bilden, wichtig sind auch quartäre Aufla­
gerungen, Talfüllungen, Blockgletscher etc. 
Im Bereich von tiefgreifenden Störungssystemen 
können Tiefenwässer, M ineral- und Thermalwäs­
ser auftreten. 

2.c Flyschzone 
Bedeutende Grundwasservorkommen treten in 
der Flyschzone nicht auf, für die lokale Wasser­
versorgung werden Kluftwässer aus dem Flysch 
und Porengrundwässer aus kleineren Alluvionen 
genutzt. 

3. Gruppen von Grundwasserkörpern vorwie­
gend in Karstgrundwasserleitern : 
Besonderer Bedeutung haben in Österreich 
die Karstgrundwässer der Nördlichen und 
Südlichen Kalkalpen. So wird etwa Wien fast 
aussch l ieß l ich aus Karstquel len versorgt.  
Charakteristikum der Karstgrundwasserleiter 
ist die durch die Löslichkeit der Karbonate 
hervorgerufene vorwiegend unterirdische Ent­
wässerung . Gemeinsam mit den relativ hohen 
Niederschlägen und der geringen Besied­
lungsdichte führt das dazu, dass hier einige 
der bedeutendsten potentiellen Wasserreser­
ven l iegen. 

TIEFERE HORIZONTE 

Ungleich schwieriger ist die Erfassung und Be­
schreibung der Grundwässer tieferer Horizonte, 
Tiefenwässer, Arteser, Mineral- und Thermalwäs­
ser. Während im alpinen Bereich Tiefenwässer 
meist an Störungszonen gebunden sind und nur 
punktuell vorkommen, sind v.a. in der Molassezone 
und im steirisch-burgenländischen Becken weitrei­
chende Arteser- Mineral- und Thermalwässerpro­
vinzen ausgebildet. 
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. .  

3. GEWASSERN UTZUNGEN U N D  
POTENZI ELLE BELASTUNGSQUELLEN 

D i e  österreichischen Gewässer werden v ielfältig 
genutzt, sei es zur Trinkwassergewinnung, Energie­
erzeugung, Bewässerung, gewerbliche und indus­
triel le Zwecke, Personen- und Gütertransport, Er­
holung und derg leichen. Menschliche Aktivitäten 
im Gewässer, am Gewässer oder auch im E inzugs­
gebiet von Gewässern können aber Eingriffe dar­
stel len, die das Gewässer als Lebensraum und die 
darin lebenden aquatische Lebensgemeinschaft 
beeinträchtigen und das Erreichen oder Einhalten 
der festgelegten Umweltqual itätsziele gefährden. 

Grundsätzl ich kann man zwischen stoffl ichen Be­
lastungen aus punktförmigen und diffusen Quel len, 
Wasserentnahmen, die den Mengenhaushalt ver­
ändern, wasserbaul iche Eingriffen ,  die zu Verände­
rungen in der Gewässerstruktur, der Durchgängig­
keit und der Vernetzung mit dem Umland, sowie 
sonstigen Belastungsquellen unterscheiden . 

Die EU-Wasserrahmenricht l in ie 60/2000/EG for­
dert, bis 2004 eine Ermittlung und Bewertung der 
sign ifikanten Belastungen (d .h .  sowohl von Schad­
stofffrachten als auch hydro-morphologischen Be­
einträchtigungen und sonstigen Beeinträchtigun­
gen),  die die Einhaltung des Umweltzieles gefähr­
den, vorzunehmen. Dafür l iegen al lerdings öster­
reichweit noch n icht al le notwendigen Daten vor. 
Da das Problem der n icht ausreichenden Daten 
sämtliche EU-Mitg l iedsstaaten betrifft und eine 
einheitliche Vorgangsweise sinnvoll ist ,  ist man auf 
europäischer Ebene bemüht, im Rahmen der " IM­
PRESS" ( IMpacts and PRESSures) - Arbeitsgruppe 
ein Leitfaden zum Thema Sign ifikanzkriterien aus­
zuarbeiten. 

Im Zuge der Vorbereitung zur Umsetzung der 
WRRL wurde in  Österreich bereits begonnen, al lfäl­
l ige Datendefizite zu erfassen und die erforder­
l ichen Belastungskataster (wie z .B .  ein Emissions­
i nventar) vorzubereiten. 

Im Folgenden wird ein Überbl ick über die we­
sentl ichsten Nutzungen bzw. Aktivitäten im Ein­
zugsgebiet österreich ischer Gewässer, ihre Bedeu­
tung für Österreich, ihr Ausmaß und ihre allfäl l igen 
negativen Auswirkungen auf die Gewässer sowie 
über die sonstigen potenziel len Belastungsquel len 
gegeben. 

3. 1 STOFFLICHE BELASTUNGEN 
AUS PUNKTFÖRMIGEN 
QUELLEN (EMISSIONEN) 

Zu stoffl ichen Belastungen aus punktförmigen 
Quellen kann es im Zuge der Einleitung von - üb­
licherweise nach dem Stand der Techn ik gereinig­
ten - kommunalen oder industriel len Abwässern 
kommen, wobei das empfangende Gewässer - in  
der  Regel e in  Fl ießgewässer - a ls  "Vorfluter" ge­
nutzt wird .  

Zur  Beschreibung der Situation ist im Folgenden 
die Österreichbi lanz der Abwassererfassung und 
-entsorgung inkl .  der in  die Gewässer abgeleiteten 
Frachten dargestellt: 

3. 1. 1 Abwasserbehandlung 
in Österreich 

3. 1 . 1 . 1 Allgemeines 

Die vorl iegende Datenauswertung schl ießt an 
den Gewässerschutzbericht 1 999 an, berücksich­
tigt die Entwicklung der Abwasserbehandlung in  
Österreich der  Jahre 1 999 bis 2001  und beinhaltet 
die aktuellen Überwachungsergebnisse des Jahres 
200 1 . 

Für diesen Gewässerschutzbericht konnte erst­
malig auf eine m ittlerweile im Auftrag des BM LFUW 
durch das U BA neu erstellte zentrale Kläranlagen­
datenbank zurückgegriffen werden. In  dieser Da­
tenbank s ind sämtliche relevanten Daten hinsicht­
lich der kommunalen Einzelanlagen enthalten . Die 
Implementierung und Befü l lung der Datenbank er­
folgte dankenswerterweise durch die einzelnen 
Bundesländer. Aufgrund der Tatsache, dass sich 
die Datenbank erst in  der Aufbauphase befindet, 
ergab sich die Notwendigkeit, für die vorliegende 
Datenbearbeitung und -auswertung, insbesondere 
für Anlagen < 2 .000 EW6o, auch einzelne Abschät­
zungen, die mit den Bundesländern abgestimmt 
wurden, durchzuführen. 

Durch die veränderte Datengrund lage und die 
nunmehr EU-konforme Eintei lung bzw. Auswerte-
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Datenquele: Kläranlagen: Angaben der Bundesländer. Stlchlag 31.12.2001 
Gewissemetz: Öl< 1 : 500.000 BEV 
SiedlungseiMeilen, Dauersled1ungsraum: Statistik Austria. 1991 

Auswertung und Graphik: Zierilz, Umwettbundesamt GmbH, Juni 2002 

Abbildung 3- 1 :  Kläranlagen > 2000 EW in Österreich 
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modal itäten ist die Vergleichbarkeit mit bisherigen 
Veröffent l ichungen und Berichten nur bedingt 
mög l ich. Wesentl iche Kenndaten für die Abwasser­
emissionssituation bl ieben jedoch erhalten . 

Durch die Berücksichtigung der EU-Richtl inie 
über die "Behandlung von kommunalem Abwas­
ser" (91 /271 /EWG) erfolgte eine Neueintei lung der 
Abwasserreinigungsanlagen in  Anlagen mit weiter­
gehender Abwasserre in igung (CP, CNP, CND,  
CNDP*) und in Anlagen mit ausschl ießl ich mecha­
nischer und biologischer Abwasserreinigung (M, C ,  
CN*). Es wird darauf hingewiesen , dass 2001  in 
Österreich die Kläran lagen mit  ausschl ieß l ich 
mechan ischer Abwasserreinigung (M*) in Summe 
weniger als 1 % der Ausbaukapazität ausmachten 
und deshalb in den folgenden Darstel lungen n icht 
getrennt angegeben werden. 

Alle Abwässer die in  keine der beiden oben ge­
nannten Kategorien fal len, wurden im Punkt "Sons­
tige" subsummiert. 

Die diesbezügl ichen Frachten wurden an Hand 
des Parameters CSB dargestellt. Für den kommu­
nalen Bereich wurden zusätzl ich die Parameter 
BSB5, Stickstoff und Phosphor einer eingehenden 
Auswertung unterzogen. 

Die Erhebungen sind gegl iedert nach kommuna­
len Abwässern (häusl iche Abwässer, gewerbliche 
und industriel le Indirekteinleiter) und Direkteinlei­
tern der Industrie. 

3.1 . 1 .2 Kommunales Abwasser 

Der gesamte kommunale Abwasseranfal l ,  der 
sich aus den häusl ichen Abwässern und den 
Abwässern aus den Bereichen Fremdenverkehr, 

* M . . . Abwasserreinigung mit mechanischer Stufe 
C . . .  Kohlenstoffentfernung/biologische Reinigung 
P . . .  Phosphorentfernung 
N . . .  N itrifikation 
D . . .  Denitrifi kation 

Gewerbe und Industriebetrieben ( Indirektein leiter) 
zusammensetzt, betrug im Jahr 2001 für Gesamt­
österreich rd. 1 .068 Mio. m3/a (siehe Tab. 3-1 ) . Die 
Zu- und Ablauffrachten kommunaler Kläranlagen 
sind in Tabelle 3-2 dargestellt. 

Aus dem Verg leich der Zu- und Ablauffrachten 
sämtlicher kommunaler Abwasserrein igungsanla­
gen Österreichs ist ersicht l ich, dass die Rein i­
gungsleistung für BSB5 rd . 95%, für CSB rd.  91  % ,  
für Stickstoff-gesamt rd . 68% und für Phosphor­
gesamt rd. 83% beträgt. 

Die Zu- und Ablaufkonzentrationen von kommu­
nalen Abwasserreinigungsanlagen für das Jahr 
2001 sind in Tabel le 3-3 dargestel lt .  

Die in Abbi ldungen 3-4 bis 3-8 dargestel lten 
Grenzwerte der einzelnen Größenklassen, sowie 
die E intei lung der Größenklassen selbst, sind in der 
1 .  Abwasseremissionsverordnung für kommunales 
Abwasser festgeschrieben.  Die Abstufung bezieht 
sich auf den Bemessungswert der Abwasserrein i­
gungsanlagen: 

Größenklasse I :  größer als 50 EW60, aber 
nicht größer als 500 EW60 

1 1 :  größer als 500 EW60, aber 
nicht größer als 5.000 EW60 

1 1 1 :  größer als 5.000 EW60, aber 
nicht größer als 50.000 EW60 

IV: größer als 50.000 EW60 

Die Grenzwerte unterliegen best immten , genau 
definierten Bedingungen und ihre Darstellung hier 
dient ledig l ich dazu, eine erste Bewertung der Ab­
laufsituation kommunaler Abwasserreinigungsanla­
gen für das Jahr 2001 zu erhalten. 

Die CSB - wie auch die BSB5 - Konzentrationen 
l iegen für al le Abwasserreinigungsan lagen deutlich 
unter den festgelegten Grenzwerten. 

Für Stickstoff wurde nur für Ammonium (NH4-N) 
ein Konzentrationsgrenzwert festgelegt, n icht aber 
für den Gesamtstickstoff. Für diesen ist unter defi­
nierten Bedingungen - insbesondere Abwasser­
temperatur größer 1 2°C - für die Größenklassen 1 1 1  
und IV  eine prozentuale Verringerung von mindes­
tens 70% vorgeschrieben . Die ausgewiesenen Pro­
zentsätze sind Jahresdurchschnittswerte. 

Bei Gesamtphosphor g i lt der Grenzwert der 
Größenklasse 1 1 erst für Anlagen größer 1 000 EW. 
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Tabelle 3- 1 :  Kommunaler Abwasseranfall 

Österreich 2001 Mio. m3/a C . . . Kohlenstoffentfernung, N . . .  N itrifikation, 

Weitergehende Abwasserreinigung1) 898 D . . .  Denitrifikation, P . . .  Phosphorentfernung 
HKA . . .  Hauskläranlagen (CP, CNp, CND, CNDP) 

Biologische Abwasserreinigung1) 2) 98 
1 ) . . .  Eintei lung entsprechend der Kommunalen Abwas­

serrichtl inie der EU - 9 1 /271 /EWG 
(C, CN) 
Sonstige (HKA, Senkgruben, . . .  ) 
Gesamt 

72 
1 .068 

2) . . .  Die Kläranlagen mit ausschließlich mechanischer 
Abwasserreinigung ergeben in Summe weniger als 
1 % der Ausbaukapazität und wurden deshalb nicht 
getrennt angegeben. 

Tabelle 3-2: Kommunales Abwasser - Jahresfrachten im Zu- und Ablauf kommunaler Kläranlagen 

Österreich 2001 BSB-Fracht CSB-Fracht N-Fracht P-Fracht 
[t/a] [t/a] [t/a] [t/a] 

Kommunale ARA Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf 
Weitergehende 
Abwasserreinigung1)  263.921 1 2 .231 495.262 43.987 39.374 1 1 .773 6 . 1 41 823 
(CP, CNp, CND, CNDP) 
Biologische 
Abwasserrein igung1)  2) 30.942 1 .408 56.224 4.757 4 .895 2 .230 879 341 
(C, CN) 

Gesamt 294.863 1 3.639 551 .486 48.744 44.269 1 4.003 7.020 1 . 1 64 

Prozentuale 
95% 91 % 68% 83% Verringerung gesamt 

C . . . Kohlenstoffentfernung, N . . .  Nitrifikation, D .. .Denitrifikation, P . . .  Phosphorentfernung 
1 )  . . .  Einteilung entsprechend der Kommunalen Abwasserrichtl inie der EU - 91/271 /EWG 
2) . . .  Die Kläranlagen mit ausschließlich mechanischer Abwasserreinigung ergeben in Summe weniger als 1 % der 

Ausbaukapazität und wurden deshalb n icht getrennt angegeben. 

Tabelle 3-3: Kommunales Abwasser - Zu- und Ablaufkonzentrationen kommunaler Kläranlagen 

Österreich 2001 BSB5 CSB Gesamt N Gesamt P 

Kommunale ARA Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf 
mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I 

Weitergehende 
Abwasserreinigung1) 294 1 3,6  552 49,0 43,8 1 3, 1  6 ,8 0,9 
(CP, CNP, CND,  CNDP) 
Biolog ische 
Abwasserreinigung1) 2) 31 6 1 4,4 574 48,5 49,9 22,8 9,0 3 ,5  
(C,  CN) 
Gesamt 296 1 3,7 554 48,9 44,4 1 4,1  7 ,0 1 ,2 

1) . . .  Einteilung entsprechend der Kommunalen Abwasserrichtl inie der EU - 91/271 /EWG 
2) . . .  Die Kläran lagen m it ausschl ießlich mechanischer Abwasserre in igung ergeben in Summe weniger als 1 % der 

Ausbaukapazität und wurden deshalb nicht getrennt angegeben. 
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Abbildung 3-2: Zu- und Ablauffrachten kommuna­
ler Kläranlagen Österreichs im Jahr 200 1 
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Abbildung 3-3: Reinigungsleistung der Kläranlagen 
Österreichs im Jahr 200 1 
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Abbildung 3-4: BSB5-Ablaufkonzentrationen 
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Abbildung 3-6: Gesamtstickstoff­
Ablaufkonzentration 
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Die Anzahl und Kapazität der kommunalen Ab­
wasserre in igungsan lagen ist für den Stichtag 
31 , 1 2 . 2001 in  Tab. 3-4 ersichtl ich: 

Die Belastung sämtl icher kommunaler Abwas­
serreinigungsanlagen - ermittelt aus der Gesamt­
zulauffracht (CSB) - beträgt 1 3,735.639 EW, das 
sind rd . 75% der Gesamtkapazität. 

Wird nur die Gesamtzahl der Anlagen betrachtet, 
so sind 721 Abwasserbehandlungsanlagen (rd . 
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Abbildung 3-5: CSB-Ablaufkonzentrationen 
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Abbildung 3-7: Gesamtstickstoff­
Vernngerung in Prozent 
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BIO . . .  ausschließl ich biologische Abwasserreinigung 
(Die Kläranlagen mit ausschließl ich mechanischer Ab­
wasserreinigung ergeben in Summe weniger als 1 % der 
Ausbaukapazität und wurden deshalb nicht getrennt 
angegeben) 

48,5%) mit einer weitergehenden Abwasserreini­
gungsstufe (CP, CNP, CND, CNDP) und 766 ARA 
(rd, 51 ,5%) mit aussch ließl ich biologischer Abwas­
serreinigungsstufe (C, CN) ausgestattet. 

Unterscheidet man jedoch nach dem Ausbau­
grad und der Größe der Anlagen, so liegt die Aus­
baukapazität bei 1 6,699.71 0 EW (90,8%) für An­
lagen mit weitergehender Abwasserreinigung und 
bei 1 ,691 .267 EW (9,2%) für Anlagen m it biologi­
scher Abwasserreinigungsstufe. 
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Häusliches Abwasser Für vier industrielle Direkteinleiter (Papier Lenzing 
AG, Papier Steyrermühl AG, Zellstoff Pöls AG und 
Zel lstoff, Papier Sappi Gratkorn GmbH), die auch 
einen kommunalen Anteil aufweisen, wurde dieser 
bei den kommunalen Abwässern antei lsmäßig mit­
berücksichtigt (siehe Tab. 3-5). 

In Tab. 3-6 sowie Abb. 3-9 ist die Entwicklung 
des Ansch lussgrades der häusl ichen Abwässer 
an eine öffentliche Kanalisation sowie an eine Ab­
wasserre in igungsanlage im Verg leich der Jahre 

Tabelle 3-4: Anzahl und Kapazität kommunaler Abwasserreinigungsanlagen 

Österreich 2001 
Kommunale ARAs 

Anzahl Kapazität [EW] 

Weitergehende Abwasserreinigung 1 )  (CP, CNp, CND, CNDP) 1 78 1 99.487 

Biologische Abwasserreinigung 1) 2) (C, CN) 
51 - 1 999 EW 

667 21 9.240 

Gesamt 51 - 1999 EW60 845 41 8.727 

Weitergehende Abwasserreinigung 1) (CP, CNp, CND, CNDP) 544 1 6,500.223 

Biologische Abwasserreinigung 1 ) 2) (C, CN 
::: 2000 EW 

98 1 ,472.027 

Gesamt ::: 2000 EW60 642 1 7,972.250 

Gesamt 1 .487 1 8,390.977 

c . . .  Kohlenstoffentfernung, N . . .  N itrifikation, D . . .  Denitrifikation, P. . .  Phosphorentfernung 
1) . . .  Einteilung entsprechend der Kommunalen Abwasserrichtl inie der EU - 9 1 /271 /EWG 
2) . . .  Die Kläranlagen m it 'ausschließlich mechanischer Abwasserreinigung ergeben in Summe weniger als 1 % der 

Ausbaukapazität und wurden deshalb nicht getrennt angegeben. 

Tabelle 3-5: Industriebetriebe mit geringem kommunalem Anteil 

Kapazität [%] 

Gesamt- --< Industrie [EW] 565.000 99,8 
Lenzing AG kapazität 566.000 

[EW] Kommunal [EW] 1 .000 0,2 

Gesamt- --< Industrie [EW] 393.000 97,1  
Steyrermühl  AG kapazität 404.750 

[EW] Kommunal [EW] 1 1 .750 2,9 

Gesamt- --< Industrie [EW] 1 90 .342 96,1 
Zellstoff Pöls AG kapazität 1 98 .000 

[EW] Kommunal [EW] 7 .658 3,9 

Gesamt- --< Industrie [EW] 501 .91 0 96,5 
SAPPI Gratkorn GmbH kapazität 520 .000 

[EW] Kommunal [EW] 1 8 .090 3,5 

Tabelle 3-6: Abwasserentsorgung und -behandlung - Entwicklung 1968 - 200 1 

Österreich 
Anschluss an Kanalnetz Anschluss an Kläranlagen 

Personen % Personen % 

1 968 - - - 30,0 
1 971  - 47,9 - -
1 981  4 ,374.547 57,9 3,777.674 50,0 
1 991  5,544.833 71 ,0 4,685.774 60,0 
1 995 5,987 . 1 05 75,7 5,81 3. 1 07 73,5 
1 998 6,552 . 1 41 8 1 ,5 6,503.904 80,9 
2001 6,934.913  86,0 6,934.91 3 86,0 
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1 968, 1 971 , 1 981 , 1 991 , 1 995, 1 998 und 2001 dar­
gestel lt .  

2001 waren von den insgesamt 8,065.465 Ein­
wohnern (Quel le: Statist ik Österreich 2002: ISIS­
Wohnbevölkerung zu Jahresende 2001 gemäß Be­
vö lkerungsfortschreibung) 6 ,934.9 1 3  bzw. rd . 
86,0% an ein öffentliches Kanalnetz sowie an eine 
kom munale Abwasserre in igungsanlage ange­
sch lossen. Die verbleibenden 1 , 1 30.552 Einwohner 
bzw. rd . 1 4 ,0% verwendeten ein alternat ives 
Sammlungs- bzw. Behandlungssystem (Behand­
lung der Abwässer in  Hauskläran lagen , Senk­
gruben , etc.). 

Es ist ersichtlich , dass der Anschlussgrad an eine 
Kanalisation im Jahr 2001 gegenüber 1 998 im 
Vergleich zur jeweil igen Gesamtbevölkerung um 
rd . 4,5% gestiegen ist. Aufgrund der vorliegenden 
Daten kann für das Jahr 2001 angenommen wer­
den, dass der Antei l  der Bevölkerung, der an einen 
öffentlichen Kanal , aber an keine Abwasserreini­
gungsanlage angesch lossen ist ,  vernachlässigbar 
ist « 0 , 1  %). Somit kann erstmals der Anschluss­
grad an einen öffent l ichen Kanal mit dem An­
sch lussgrad an eine kommunale Abwasserrein i­
gungsan lage g leichgesetzt werden. Die Steigerung 
des Anschlussgrades an eine kommunale Abwas­
serreinigungsan lage für das Jahr 2001 gegenüber 
1 998 beträgt rd. 5 , 1 % .  

1 00.0 , 

Tabel le 3-7 zeigt, dass in sämtl ichen Bundes­
ländern Österreichs eine weitere Steigerung des 
Anschlussgrades an ein öffentl iches Kanalnetz er­
zielt werden konnte. Starke Zunahmen des An­
schlussgrades sind jedoch in Zukunft nicht mehr zu 
erwarten . Ein 1 00%-iger Anschluss ist aufgrund 
der österreich ischen Siedlungsstruktur (zahlreiche 
Streulagen) weder wasserwirtschaftl ich erforderl ich 
noch ökonomisch vertretbar. 

Zusätz l ich wird festgehalten, dass die Ent­
sorgung des häuslichen Abwassers, welches nicht 
über ein öffentl iches Kanalisationssystem in einer 
kommunalen Kläranlage gerein igt wird ,  über ge­
eignete dezentrale Anlagen, wie z.B.  Hausklär­
anlagen (s50 EW6o) oder durch dichte Senkgruben 
(Entsorgung des Grubeninhaltes durch Transport 
in größere kommunale Kläranlagen oder durch 
landwirtschaftl iche Verwertung) erfolgt. Eine Be­
lastung der Gewässer kann dadurch verh indert 
werden. 

Für die Ermitt lung der durch häusl iches Abwas­
ser anfal lenden CSB-Fracht wurde mit einer spezi­
fischen Schmutzmenge von 1 1 0  g CSB/(EW.d) ge­
rechnet. 

Die 6 ,934.91 3  Einwohner, die 2001 über ein 
öffentliches Kanalisationssystem an eine kommu­
nale Kläran lage angesch lossen waren , produ-

90.0 o Anschluss an Kanal o Anschluss an Kläranlage 

80.0 
86.0 rs 81.5 i8 

75.7 
70.0 7 1 .0 

Ci> 60.0 c .J:: 0 57.9 3: c 50.0 W - -

Ci> 47.9 
"0 
cf2. 40.0 

30.0 

20.0 

10.0 - 1-
k A  k.A. 

0.0 
1 968 1971 1 981 1 991 1 995 1 998 2001 

k.A . . .  keine Angabe 

Abbildung 3-9 : Abwasserentsorgung und -behandlung in Österreich - Entwicklung von 1968 - 2001 
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Tabelle 3- 7: Entwicklung des Anschlussgrades an eine öffentliche Kanalisation 1971-200 1 gegliedert 
nach Bundesländern 

. 

J:: 
Ü 
.Qi ..... "0 ..... 
Q) C +-' ca rn 

C :0 c Q) ..... Q) +-' Q) 
� C "0 ..... Q) :::J :ca co � z 

Öffentliches Kanalnetz 

J:: 
Ü 

.Qi ..... ..... Q) 
+-' rn 
:0 ..... 
Q) 
.0 
0 

� J:: ..... Cl 
� ca ..... ü 

E 
Q) .� :::J .0 

.0 ..... -;;: ..... 
Q) ca c Q) N .Qi (5 ..... Q) +-' 

Cii +-' ..... g � rn 
Cf) Cf) i= :0 

[% der Einwohner] 

1 97 1  1 9,8 24,6 31 ,3 39,6 41 ,9 37,3 48,5 36,8 91 ,8 47,9 

1 98 1  62,8 36,3 50,8 47,7 54,9 43,4 58,7 52,2 92,6 57,9 

1 991  80,7 49,9 63,4 60,4 75,1  59,8 75,4 76,9 97,9 7 1 ,0 

1 995 87,0 53,9 69,0 62 , 1  86,4 72,0 76,0 83,0 98,0 75,7 

1 998 94,3 60,6 74,3 72,7 85,2 80,0 86,6 88,0 98,2 81 ,5 

2001 97,0 73,5 82,6 75,0 91 ,0 84,0 90,4 90, 1  98,6 86,0 

zierten eine CSB-Fracht von 278.438t CSB/a. 
Der Anteil der häuslichen CSB-Abwasserfracht 
an der gesamten kommunalen CSB-Abwasser­
fracht beläuft sich somit auf rd. 50 ,5% (siehe Ta­
belle 3-9). 

Die 1 , 1 30.552 Einwohner, welche n icht über ein 
öffentl iches Kanalnetz an eine kommunale Kläran­
lage angeschlossen waren, l ieferten eine CSB­
Fracht von 45.392t/a (siehe Tabelle 3-9 "Sonstige"). 

Abwässer aus den Bereichen Fremdenverkehr, 
Gewerbe und Industrie (Indirekteinleiter) 

Die Indirekteinleiter leiten sich aus der Differenz 
der durchschnittlichen Belastung der kommunalen 
Kläranlagen (CSB-Fracht von rd . 551 .486 Va) und 
der CSB-Fracht der 6,934.91 3  Einwohner (278.438 
Va) ab, die an diese Anlagen angeschlossen sind. 
Das ergibt 273.048 t CSB/a (siehe Tabelle 3-9). Der 
Anteil der CSB-Abwasserfracht aus Indirektein­
leitern an der gesamten kommunalen CSB-Abwas­
serfracht beläuft sich daher auf rd. 49,5% .  

3.1 .1 .3 Direkteinleiter - Industrie 

Wie bereits erwähnt, wurde durch die Berück­
sichtigung der Kommunalen Abwasserrichtl inie der 
EU (91 /271  /EWG) eine Neueintei lung der Kläran­
lagen vorgenommen. Durch diesen Umstand wur­
de das anfallende Abwasser von vier großen In­
dustriekläranlagen, welche auch einen kommuna­
len Abwasseranteil aufweisen, getrennt von den 

reinen Industriekläranlagen betrachtet. Dabei wur­
de eine Trennung des kommunalen Anteiles des 
Abwassers vom industriel len Antei l  des Abwassers 
vorgenommen (siehe Tab. 3-5). Der industrielle 
Antei l  d ieser vier Anlagen wurde in diesem Kapitel 
in die Auswertung übernommen. 

Die im folgenden angeführten I ndustrieabwässer 
werden über betriebseigene Abwasserreinigungs­
anlagen entsorgt und sind in Tabelle 3-8 dar­
gestel lt .  Berücksichtigt wurden industrielle Direkt­
ein leiter mit organ isch abbaubaren Schmutzfrach­
ten > 20.000 EW60 und kleinere industriel le An­
lagen, sofern Daten verfügbar waren. 

3.1 . 1 .4 Emissionen in die 
österreichischen Gewässer 

CSB-Emission 

Im Jahr 2001 fiel in  Österreich eine gesamte CSB 
Fracht von 323.830 t CSB/a aus häuslichem Ab­
wasser und von 51 0.488 t CSB/a aus den Berei­
chen Fremdenverkehr und Gewerbe bzw. aus der 
Industrie an. In Summe fiel eine CSB Fracht von 
834.31 8 t CSB/a an. Dies ist eine Steigerung von 
45.000 t CSB/a bzw. knapp 6% gegenüber dem 
Jahr 1 998. 

Die gesamte CSB-Zulauffracht in  kommunale 
Kläranlagen (häusl iches Abwasser und Ind irektein­
leiter) betrug rd. 551 .486 t CSB/a. Der Anteil der 
häuslichen Abwasserfracht mit 278.438 t CSB/a 
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Tabelle 3-8: Direkteinleiter (Industrie) - CSB-Zulauf- und Ablauffrachten 

Österreich 2001 CSB-Fracht Zulauf CSB-Fracht Ablauf 

Wege der Entsorgung [t/a] [t/a] 

Weitergehende Abwasserreinigung 1 )  (CP, CNp, CND, CNDP) 2 1 3.942 26.575 

Biologische Abwasserreinigung 1) 2) (C, CN) 23.499 8.006 

Abwassereinleitung in Kühlwasserstrom (Aufstockung) 820 

Gesamt 237.441 35.401 

c . . . Kohlenstoffentfernung, N . . .  N itrifikation, D . . .  Denitrifikation , P . . .  Phosphorentfernung 
1 )  . . .  Einteilung entsprechend der Kommunalen Abwasserrichtl inie der EU - 9 1 /271 /EWG 
2) . . .  Die Kläranlagen mit ausschließlich mechanischer Abwasserreinigung ergeben in Summe weniger als 1 % der 

Ausbaukapazität und wurden deshalb nicht getrennt angegeben. 

Tabelle 3-9: Anfallende CSB-Zulauffrachten und deren Entsorgung 

Österreich 2001 häusliche Fremdenverkehr, Gewerbe und Industrie Gesamt 
Gesamt- Einwohner1) Abwässer I nd irektei n leiter Direkteinleiter 
übersicht CSB-Anfall [t/a] [%] 

Abwasser- 6,934.9 13  278.438 273.048 237.440 788.926 94,6% 
reinigung 

Sonstige 1 , 1 30.552 45.392 - - 45.392 5,4% 

Gesamt 8,065.465 323.830 273.048 237.440 834.31 8  1 00% 

1) . . . Quelle: Statistik Österreich - ISIS (Wohnbevölkerung zu Jahresende 2001 gemäß Bevölkerungsfortschreibung) 

Tabelle 3- 10: Anfallende CSB-Ablauffrachten in die Gewässer 

Österreich 2001 kommunale Abwässer . industrielle Abwässer Gesamt 
Gesamtübersicht (häusliche u. Indirekteinleiter) (Direkteinleiter) 

CSB-Ablauffracht [t/a] [%] 

Weitergehende Abwasserreini- 43.987 26.575 70.562 84 
gung1 ) (CP, CNP, CND, CNDP) 

Biologische Abwasserreini- 4.756 8.006 1 2 .762 1 5  
gung1 ) 2) (C, CN) 

Abwassereinleitung in 820 820 1 
Kühlwasserstrom 

Gesamt 48.743 35.401 84.144 100 

C . . .  Koh lenstoffentfernung, N . . . Nitrifikation, D . . .  Denitrifikation, P. . . Phosphorentfernung 
1 ) . . . Eintei lung entsprechend der Kommunalen Abwasserrichtl inie der EU - 9 1 /271 /EWG 
2) . . . Die Kläranlagen mit ausschl ießl ich mechanischer Abwasserreinigung ergeben in Summe weniger als 1 % der 

Ausbaukapazität und wurden deshalb nicht getrennt angegeben . 

betrug davon rd. 50,5% ,  der Antei l der Abwasser­
fracht der Indirekteinleiter mit 273.048 t CSB/a lag 
somit bei rd. 49,5%.  

Das Abwasser derjenigen Einwohner, d ie  n icht 
über eine öffentl iche Kanalisation an eine kommu­
nale Abwasserrein igungsanlage angesch lossen 

sind, hatte eine CSB-Fracht von 45.392 t CSB/a. 
Das sind rd. 1 4,0% der gesamten häuslichen Ab­
wasserfracht. 

Die gesamte CSB-Zulauffracht der I nd irekt­
einleiter und der industriellen Direkteinleiter in Ab­
wasserrein igungsanlagen betrug im Jahr 2001 
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51 0.488 t CSB/a. Der Anteil der Indirektein leiter war 
273.048 t CSB/a bzw. rd. 53,5%, der Anteil der Di­
rekteinleiter war 237.440 t CSB/a bzw. rd . 46,5%. 

In Abwasserreinigungsanlagen mit weitergehen­
der Abwasserrein igung (CP, CNp, CND,  CN DP) 
wurde Abwasser m it einer CSB-Zulauffracht von 
709.204 t CSB/a behandelt. Davon entfielen auf 
den kommunalen Bereich 495.262 t CSB/a und auf 
industriel le Direktein leiter 2 1 3 .942 t CSB/a. 

Abwasserrein igungsanlagen mit aussch l ießl ich 
biologischer Abwasserrein igung (C, CN) behandel­
ten im Jahr 2001 Abwasser mit einer CSB-Zu lauf­
fracht von 79.723 t CSB/a. Davon entfielen auf den 
kommunalen Bereich 56.224 t CSB/a und auf in­
dustriel le Direktein leiter 23.499 t CSB/a. 

Im Jahr 2001 bel ief sich die gesamte CSB-Zu­
lauffracht zu sämtlichen Abwasserreinigungsan­
lagen (kommunale ARA und ARA der industriel len 
Direktein leiter) auf 788 .926 t CSB/a. 

Die gesamte CSB-Ablauffracht aus kommunalen 
Kläranlagen in die Gewässer (häusliche Abwässer 
und Indirekteinleiter) betrug im Jahr 2001 48.744 t 
CSB/a bzw. 8,8% der CSB - Zulauffracht. 

Die gesamte CSB-Ablauffracht aus Kläranlagen 
der industriel len Direkteinleiter in die Gewässer be­
trug im Jahr 2001 34 .581 t CSB/a (ohne Kühlwas­
ser) bzw. 1 4,9% der CSB-Zu lauffracht. 

Aus Abwasserrein igungsanlagen mit weiterge­
hender Abwasserreinigung (CP, CNP, CND,  CN DP) 
wurden 70.562 t CSB/a Ablauffracht, bzw. 9 ,9% 
der CSB-Zulauffracht in d ie Gewässer eingeleitet .  
Davon entfielen auf den kommunalen Bereich 
43.987 t CSB/a und auf industriel le Direkteinleiter 
26.575 t CSB/a. 

Aus Abwasserreinigungsanlagen mit ausschl ieß­
l ich biologischer Abwasserrein igung (C, CN) wurde 
im Jahr 2001 eine CSB-Ablauffracht von 1 2 . 762 t 
CSB/a bzw. 1 6% der CSB-Zulauffracht in die Ge­
wässer eingeleitet. Davon entfielen auf den kom­
munalen Bereich 4.756 t CSB/a und auf industriel­
le Direktein leiter 8.006 t CSB/a. 

Im Jahr 2001 betrug die CSB-Ablauffracht aus 
sämtlichen Abwasserreinigungsanlagen (kommu­
nale ARA und ARA der industriel len Direkteinleiter) 
84. 1 44 t CSB/a bzw. 1 0 ,7% der gesamten CSB­
Zulauffracht. 

35 

Stickstoff- und Phosphoremissionen 

2001 wurden über den Ablauf kommunaler Ab­
wasserreinigungsan lagen 1 4 .003 t Stickstoff in  die 
Gewässer emittiert. Die Abschätzung der Stick­
stofffrachten die von industrie l len Direktein leitern 
eingeleitet wurden ergab 892 t N/a. Daraus erg ibt 
sich für das Jahr 2001 eine Gesamtemission aus 
Abwasserrein igungsan lagen von 1 4.895 t Stick­
stoff. 

Die emittierte Phosphorfracht aus kommunalen 
Abwasserre in igungsan lagen betrug 2001 ca. 
1 1 64 t .  Von industriel len Direkteinleitern wurde eine 
Phosphorfracht von 63 t in die Gewässer geleitet. 
In Summe ergibt für 2001 sich ein Gewässereintrag 
von 1 227 t Phosphor. 

3.1 . 1 .5 Summarische Darstellung der 
österreichischen Kläranlagen 

In den folgenden Tabellen wurden sämtl iche Ab­
wasserreinigungsanlagen Österreichs (Kommunale 
Anlagen > 50 EW60; Industrie l le Direktein leiter mit 
organ isch abbaubaren Schmutzfrachten > 20.000 
EW60 und kleinere industriel le Anlagen, sofern Da­
ten verfügbar waren) für den Stichtag 31 . 1 2 . 2001 
nach versch iedenen Kriterien eingeteilt und sum­
marisch dargestel lt : 

In  Tabel le 3-1 1 wurden die kommunalen und in­
dustrie l len Abwasserreinigungsanlagen nach dem 
Ausbaugrad der Anlagen (weitergehende - bzw. 
mechanische und biologische Reinigung) und in 
Hinbl ick auf Anzahl und Ausbaukapazität der An­
lagen eingeteilt. Die Ausbaukapazität der vier in­
dustriel len Direkteinleiter mit kommunalem Antei l  
(Papier Lenzing AG, Papier Steyrermühl A G ,  Zel l ­
stoff Pöls AG und Zellstoff, Papier Sappi Gratkorn 
GmbH) wurde auf die Bereiche "Kommunal" und 
" Industrie" aufgeteilt (siehe Tab. 3-5). 

In  den Tabel len 3-1 2 und 3-1 3 wurden die kom­
munalen Abwasserre in igu ngsanlagen nach der 
"Ausbaugröße" (Bemessungskapazität) eingetei lt . 
Die Größenklassen wurden so gewählt, dass die 
Daten sowohl für Auswertungen gemäß 1 .  AEV für 
kommunales Abwasser (BGBI .  1 996/2 1 0) als auch 
für Auswertungen gemäß EU-Richt l in ie über die 
" Behandlung von kommu nalem Abwasser" 
(91 /271 /EGW) herangezogen werden können . 

Die Tabel len 3-1 4 und 3-1 5 unterscheiden die 
kommunalen Kläranlagen nach der Art des Reini­
gungssystems. 
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Abbildung 3- 10: Aus Abwasserreinigungsanlagen in die Gewässer Österreichs eingeleitete CSB-Frachten 

In den Tabellen 3- 1 1 bis 3-1 5 wurden die vier 
industriellen Direkteinleiter mit kommunalem Antei l  
- Papier Lenzing AG,  Papier Steyrermühl AG,  Zel l­
stoff Pöls AG und Zel lstoff, Papier Sappi Gratkorn 

Tabelle 3- 1 1 : Gesamtüberblick Kläranlagen 

Österreich 2001 

GmbH - bei der Anzahl den kommunalen Klär­
anlagen zugerechnet, bei der Ausbaukapazität 
wurde hingegen nur der kommunale Antei l  berück­
sichtigt. 

Anzahl Kapazität [EW]4) 

Kommunal 
i ndustrielle Direktein leiter Industrie Kommunal Industrie 
mit kommunalem Antei l3) 

Weitergehende Abwasserrein i- 71 8 4 36 1 6,699.7 1 0  6,81 6.869 
gung1 ) (CP, CNP, CND, CNDP) 

Biologische Abwasser- 765 0 2 1 ,691 .267 540.000 
reinigung1) 2) (C, CN) 

Summe 1 .483 4 38 1 8,390.977 7 ,356.869 

Gesamt 1 .525 25,747.846 

C . . .  Kohlenstoffentfernung, N . . .  Nitrifikation, D . .  . Denitrifikation, P . . .  Phosphorentfernung 
1) . . . Eintei lung entsprechend der Kommunalen Abwasserrichtl in ie der EU - 9 1 /271 /EWG 
2) .. .Die Kläranlagen mit ausschließl ich mechanischer Abwasserreinigung ergeben in Summe weniger als 1 % der 

Ausbaukapazität und wurden deshalb nicht getrennt angegeben. 
3) . . .  Papier Lenzing AG, Papier Steyrermühl AG, Zellstoff und Papier Sappi Gratkorn GmbH, Zellstoff Pöls AG 
4) . . . Die Kapazität der industriellen Direkteinleiter mit kommunalem Anteil wurde anteilsmäßig aufgeteilt 
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Tabelle 3- 12: Anzahl der kommunalen Kläranlagen (inkl. der vier industriellen Direkteinleiter mit kommunalem Anteil - Papier Lenzing AG, Papier 
Steyrermühl AG, Zellstoff und Papier Sappi Gratkorn GmbH, Zellstoff Pöls AG) gegliedert nach Größenklassen 

Kapazität lEW] 5H .000 1 .00H .999 2.000-5.000 5.00HO.000 1 0.001 -1 5.000 1 5.001-50.000 50.001 -1 50.000 >1 50.000 Summe 

Kommunale ARA 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % > 50 EW60 Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Burgenland 1 2  20,0 7 1 1 ,7 1 3  2 1 ,7 1 1  1 8,3 3 5,0 1 0  1 6,7 4 6 ,7  0 0,0 60 1 00,0 

Kärnten 56 50,2 6 6,5 1 1 1 1 ,8 7 7 ,5 1 1 , 1 8 8,6 2 2 ,2 2 2 ,2 93 1 00 ,0  

Niederösterreich 1 57 39,9 41 1 0,4 93 23,7 39 9,9 1 8  4,6 33 8,4 8 2,0 4 1 ,0 393 1 00,0 

Oberösterreich 1 3 1  47,5 29 1 0,5 50 1 8, 1  26 9,4 6 2 , 2  2 1  7,6 8 2 ,9  5 1 ,8 276 1 00,0 

Salzburg 49 56,3 0 0,0 9 1 0,3 5 5,7 6 6,9 1 4  1 6, 1  3 3,4 1 1 , 1  87 1 00,0 

Steiermark 274 59,1 51 1 1 ,0 69 1 4, 9  3 2  6,9 8 1 , 7 2 5  5,4 2 0,4 3 0,6 464 1 00,0 

Tirol 3 5,2 3 5 ,2  7 1 2, 1  6 1 0,3 2 3,4 30 51 ,7 5 8,6 2 3,4 58 1 00,0 

Vorarlberg 4 1 0,8 5 1 3, 5  7 1 8,9 6 1 6,2 0 0,0 6 1 6,2 6 1 6,2 3 8,1 37 1 00,0 

Wien 1 7  89,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1 0,5 1 9  1 00,0 

Österreich 703 47,3 1 42 9,5 259 1 7,4 1 32 8,9 44 3,0 1 47 9,0 38 2,6 22 1 ,5 1 .487 1 00,0 

Größenklasse 
< 2.000 2.000-1 0.000 1 0.001 -1 5.000 1 5.001 -1 50.000 > 1 50.000 Summe nach EU 

Anzahl I % Anzahl I % Anzahl I % Anzahl I % Anzahl I % Anzahl I % 
Österreich 845 I 56,8 391 I 26,3 44 I 3,0 185 I 12,4 22 I 1 ,5 1 .487 I 1 00,0 

Tabelle 3- 13: Kommunale Kläranlagen (inkl. dem kommunalen Anteil der vier industriellen Direkteinleiter - Papier Lenzing AG, Papier Steyrermühl AG, 
Zellstoff und Papier Sappi Gratkorn GmbH, Zellstoff Pöls AG) gegliedert nach der Bemessungskapazität 

Kapazität lEW] 5 1 - 1 .000 1 .001-1 .999 2.000-5.000 5.00H 0.000 1 0.00H5.000 1 5.001 -50.000 50.001 -1 50.000 >1 50.000 Summe 

Kommunale ARA 
Kapazität % Kapazität % Kapazität % Kapazität % Kapazität % Kapazität % Kapazität % Kapazität % Kapazität % > 50 EW60 

Burgenland 8.230 1 ,0 1 1 .285 1 ,4 44.565 5,5 83.682 1 0,2 41 .500 5,1  271 .800 33,3 356.000 43,6 - 0,0 81 7.062 1 00,0 

Kärnten 1 6.433 1 ,4 8.406 0,7 35.500 3,1 56.825 5,0 1 5.000 1 ,3 284.000 24,8 230.000 20,1 500.000 43,6 1 ,1 46.164 1 00,0 

Niederösterreich 60.560 1 ,7 60.436 1 ,7 303.959 8,5 298.690 8,3 235.200 6,6 952.300 26,6 803.500 22,5 863.500 24,1 3,578.145 1 00,0 

Oberösterreich 31 .452 1 ,0 4 1 . 1 30 1 ,3 1 62.323 5,1  1 96.391 6,2 77.282 2,5 582.900 1 8,5 693.700 22,0 1 ,368.350 43,4 3,1 53.528 1 00,0 

Salzburg 7.238 0,5 - 0,0 26.450 1 ,9 33.050 2,4 74.788 5,4 432.000 3 1 ,2 1 90.000 1 3,7 620.000 44,8 1 ,383.526 1 00,0 

Steiermark 83.127 4,2 73.585 3,7 21 9.202 1 1 ,0 244 . 1 35 12 ,3 1 03.000 5,2 663.500 33,3 1 80.000 9,0 425.748 21 ,4 1 ,992.297 1 00,0 

Tirol 1 .980 0,1 3.760 0,2 23.220 1 ,2 49.866 2,5 28.850 1 ,5 857.360 43,5 426.670 22,2 567.000 28,8 1 ,968.706 1 00,0 

Vorarlberg 994. 0,1 8.000 0,5 24.900 1 ,6 34.369 2,2 - 0,0 1 89 . 1 75 1 2,2 506.250 32,7 785.750 50,7 1 ,549.438 1 00,0 

Wien 2.1 1 1  0,1 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 2,800.000 99,9 2,802.1 1 1  1 00,0 

Österreich 212.125 1 ,2 206.602 1 , 1  840.119 4,6 997.008 5,4 575.620 3,1 4,233.035 23,0 3,396.120 18,5 7,930.348 43,1 18,390.977 100,0 

Größenklasse 
< 2.000 2.000-10.000 1 0.00H5.000 1 5.00H 50.000 >1 50.000 Summe nach EU 

Kapazität % Kapazität % Kapazität I % Kapazität % Kapazität % Kapazität % 
Österreich 418.727 I 2,3 1 ,837.127 I 10,0 575.620 I 3,1 7,629.155 I 41,5 7,930.348 I 43,1 18,390.977 I 100,0 
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Tabelle 3- 14: Anzahl der kommunalen Kläranlagen >50 EW60 (inkl. der vier industriellen Direkteinleiter 
mit kommunalem Anteil - Papier Lenzing AG, Papier Steyrermühl AG, Zellstoff und Papier Sappi Grat­
kom GmbH, Zellstoff Pöls AG) gegliedert nach dem Reinigungssystem 

Reinigungsverfahren C+CN1) CP+CNP CND CNDP Summe 

Kommunale ARA 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % >50 EW60 

Burgenland 7 1 1 ,7 1 3  21 ,7  1 1 ,7 39 65,0 60 1 00,0 

Kärnten 62 66,7 5 5,4 0 0,0 26 28,0 93 1 00,0 

Niederösterreich 1 86 47,3 1 1 7  29,8 1 0,3 89 22,6 393 1 00,0 

Oberösterreich 1 1 4  41 ,3 1 8  6,5 32 1 1 ,6 1 1 2  40,6 276 1 00,0 

Salzburg 66 75,9 1 1 , 1 9 1 0,3 1 1  1 2,6 87 1 00,0 

Steiermark 302 65,1 79 1 7,0 1 0  2,2 73 1 5,7 464 1 00,0 

Tirol 1 1  1 9,0 1 4  24, 1 1 1 ,7 32 55,2 58 1 00,0 

Vorarlberg ° 0,0 1 9  5 1 ,4 ° 0,0 1 8  48,6 37 1 00,0 

Wien 1 7  89,5 1 5,3 ° 0,0 1 5,3 19 1 00,0 

Österreich 765 51 ,4 267 1 8,0 54 3,6 401 27,0 1 .487 1 00,0 

C . . . Koh lenstoffentfernung, N . . .  Nitrifikation, D .. .Denitri fikation , P ... Phosphorentfernung 
1 )  . .  .Die Kläranlagen mit ausschließl ich mechanischer Abwasserreinigung ergeben in Summe wen iger als 1 % der 

Ausbaukapazität und wurden deshalb nicht getrennt angegeben. 

Tabelle 3- 15: Bemessungskapazität der kommunalen Kläranlagen >50 EW60 (inkl. dem kommunalen An­
teil der vier industriellen Direkteinleiter - Papier Lenzing AG, Papier Steyrermühl AG, Zellstoff und Papier 
Sappi Gratkom GmbH, Zellstoff Pöls AG) nach dem Reinigungssystem 

Reinigungsverfahren C+CN CP+CNP CND CNDP Summe 

Kommunale ARA 
Kapazität % Kapazität % Kapazität % Kapazität % Kapazität % >50 EW60 

Burgenland 1 1 .790 1 ,4 57.840 7,1 1 .300 0,2 746. 132 91 ,3 81 7.062 100,0 

Kärnten 79.079 6,9 480.000 41 ,9 - 0,0 587.085 51 ,2 1 , 146. 164 100,0 

Niederösterreich 294.008 8,2 1 , 152.987 32,2 8.000 0,2 2,123.1 50 59,3 3,578 . 145 100,0 

Oberösterreich 64.658 2,1 195.708 6,2 12.214 0,4 2,880.948 91 ,4 3,1 53.528 100,0 

Salzburg 488.91 8 35,3 20.000 1 ,4 87.770 6,3 786.838 56,9 1 ,383.526 100,0 

Steiermark 721 .673 36,2 652.435 32,7 64.400 3,2 553.789 27,8 1 ,992.297 100,0 

Tirol 29.030 1 ,5 302.069 15,3 7.500 0,4 1 ,630.107 82,8 1 ,968.706 100,0 

Vorarlberg - 0,0 730.075 47,1 - 0,0 81 9.363 52,9 1 ,549.438 100,0 

Wien 2.1 1 1  0,1 2,500.000 89,2 - 0,0 300.000 10,7 2,802. 1 1 1  1 00,0 

Österreich 1 ,691 .267 9,2 6,091 .1 14 33,1 181 .184 1 ,0 10,42M12 56,7 18,390.977 100,0 

C . . . Kohlenstoffentfernung, N . . .  Nitrifikation, D . . .  Denitrifikation, P . . .  Phosphorentfernung 
1 )  . . .  Die Kläranlagen mit ausschl ießlich mechanischer Abwasserreinigung ergeben in Summe weniger als 1 % der 

Ausbaukapazität und wurden deshalb n icht getrennt angegeben. 
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Tabelle 3- 16: Internationale Flusseinzugsgebiete - Anzahl, Ausbaukapazität, Abwasseranfall und Jahres­
frachten im Zu- und Ablauf der kommunalen Kläranlagen >50 EW60 für das Jahr 200 1 

Kapazität Abwasseranfall BSB5-Fracht CSB-Fracht N-Fracht P-Fracht 
Flusseinzugs-

AnLahl [EW] Mio [m3/a] [Va] [Va] [Va] [Va] 
gebiet 

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf 

272.931 1 3 . 1 61 509.951 46.260 41 .902 1 3.069 6.550 1 . 1 35 
Donau 1 .432 1 6.849.040 1 .005 95% 91 % 69% 83% 

21 .086 455 39.831 2.336 2.2 1 9  891 447 25 
Rhein 33 1 .465.057 59 98% 94% 60% 94% 

846 23 1 .704 1 48 1 48 43 23 4 
Eibe 22 76.880 4 97% 91 % 71 % 84% 

Gesamt 294.863 1 3 .639 551 .486 48.744 44.269 14 .003 7.020 1 . 1 64 
1 .487 18.390.977 1 .068 

95% 91% 68% 83% 

3. 1 . 1 .6 Ablauffrachten in die inter­
nationalen Flusseinzugsgebiete 

Das österreichische Staatsgebiet l iegt in drei 
i nternat ionalen F l usseinzugsgebieten. Von der 
österreich ischen Gesamtfläche von rd . 83.858 km2 
l iegen etwas mehr als 96% im E inzugsgebiet der 
Donau (Schwarzes Meer), rd . 3% im Einzugsgebiet 
des Rhein (Nordsee) und der restl iche Flächen­
anteil von rd. 1 % entwässert zur E ibe (Ostsee) . 

Um neben der Auswertung und Darstel lung der 
Situation der Abwasserbehandlung für Gesamt­
österreich eine noch größere Transparenz zu er­
mögl ichen, wurden einzelne Parameter der kom­
munalen Abwasserreinigungsanlagen auf die drei 
genannten internationalen Flusseinzugsgebiete an­
tei lsmäßig aufgetei lt .  

Der Donau , über die der überwiegende Tei l  der 
Fläche Österreichs in das Schwarze Meer entwäs­
sert, kann dementsprechend auch der überwiegen­
de Tei l  der Abwasserreinigungsanlagen und somit 
die anfallenden Frachten zugeordnet werden. Für 
das Einzugsgebiet der Donau ergeben sich rd. 
92 ,5% der gesamten CSB-Zulauffracht und rd. 
94 ,9% der gesamten CSB-Ablauffracht in die Ge­
wässer. 

Der geringe verbleibende Tei l  kann einerseits 
dem Rhein in Vorarlberg (rd. 7 ,2% der gesamten 
CSB-Zulauffracht und rd . 4,8% der CSB-Ablauf­
fracht) und andererseits der Eibe, in die geringe 

Teile des nördl ichen Wald- und Mühlviertels ent­
wässern (rd. 0 ,3% der gesamten CSB-Zulauffracht 
und rd . 0,3% der CSB-Ablauffracht), zugerechnet 
werden. 

3. 1.2 Klärschlammanfall -
Klärschlammentsorgung 

In Österreich fielen im Jahr 2001 insgesamt 
rd . 398.800 t TS Klärschlamm an. Der Gesamtanfall 
tei lt sich mit rd. 243.700 t TS bzw. 61 , 1  % auf kom­
munale und mit rd. 1 55 . 1 00 t TS/a bzw. 38,9% auf 
industriel le Abwasserreinigungsanlagen auf. 

Von dem kommunal anfal lenden Klärschlamm 
werden davon rd . 43 .000 t TS bzw. 1 7 ,7% depo­
niert, rd . 76 .800 t TS bzw. 3 1 ,5% thermisch ver­
wertet, rd . 36.800 t TS bzw. 1 5 , 1 % landwirtschaft­
l ich genutzt und die restl ichen rd. 87. 1 00 t TS bzw. 
35,7% sonstig verwertet bzw. entsorgt. 

Die Verwertung und Entsorgung des Klärschlam­
mes ind ustrie l ler Abwasserre in igungsan lagen 
teilt sich in 4 .000 t TS bzw. 2,6% Deponierung,  
92 .200 t TS bzw. 59,4% Verbrennung, 4 .800 t TS 
bzw. 3 , 1 % landwirtschaft l iche Nutzung sowie 
54 . 1 00 t TS bzw. 34,9% sonstige Verwertung bzw. 
Entsorgung auf. 

In Tab. 3-1 7 ist der Vergleich der Klärschlamm­
situation 2001 mit 1 998 (in Prozent) dargestellt. 
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Tabelle 3- 1 7: Klärschlammanfall und -entsorgung 200 1;  Vergleich in Prozent zu 1998 

Östereich B K NÖ OÖ S ST1 ) T V W Ö 
Ö [%] 0 [%] 
2001 1 998 

Einwohner [Mio. EW] 0,28 0,56 1 ,55 1 ,38 0,52 1 , 1 9  0,68 0,35 1 ,56 8,07 

Schlammanfall [1 000 t TS/a] 1 0,2 1 2 ,8  81 ,6 1 1 2 ,3 26,2 35,6 38,4 1 0,2 71 ,5 398,8 

Schlammanfal l [%] 2,6 3 ,2 20,5 28,2 6,6 8,9 9,6 2,6 1 7 ,9 1 00,0 

Herkunft [1 000 t TS/a] 

Kommunal 7,6 1 2 ,8 42,2 41 ,8  1 1 ,2 23,7 22,7 1 0 ,2 7 1 ,5 243,7 6 1 , 1  53,9 

Industrie 2,6 0,0 39,4 70,5 1 5 ,0  1 1 ,9 1 5,7  0 ,0  0,0 1 55 , 1  38,9 46, 1  

Verwertung/Entsorgung der kommunalen Schlämme [1 000 t TS/a] 

Deponie 1 ,4 0,2 5,7 1 9 ,4 5,5 8,2 2 ,6 0 ,0 0 ,0 43 ,0 1 7,7 1 6,7  

Verbrennung 0,0 2 , 1  0,2 4,6 0 ,0 0,4 0,0 0,6 68,9 76,8 31 ,5 32,3 

Landwirtschaft 5,0 0,4 8,9 1 3,2 1 ,5 5,9 0,4 1 ,5 0,0 36,8 1 5 , 1  1 9,7  

Sonstige 1 ,2 1 0, 1  27,4 4 ,6 4,2 9,2 1 9 ,7 8 , 1  2 ,6 87, 1 35,7 31 ,3 

Verwertung/Entsorgung der industriellen Schlämme [1 000 t TS/a] 

Deponie 2,6 0,0 1 ,4 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 4 ,0 2,6 35,0 

Verbrennung 0,0 0,0 1 ,0 64,3 1 5,0  1 1 ,9 0 ,0 0,0 0 ,0 92,2 59,4 43,6 

Landwi rtschaft 0,03 0,0 4,8 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4,8 3 , 1  1 ,6 

Sonstige O� 0,0 32,3 6,1 0,0 0,0 1 5 ,7 _O,� 0,0 54, 1  34,9 1 9,8 
- - �-- -

TS . . .  Trockensubstanz 
1 )  Klärschlammdaten aus dem Jahr 2000; Industrieller Klärschlamm nur tür Anlagen Zellstoff und Papier Sappi Gratkorn GmbH und Zel lstoff Pöls AG angegeben 
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3.2 STOFFLICHE BELASTUNGEN 
AUS DIFFUSEN QUELLEN 

Unter diffusen Quellen sind Einwirkungen aus je­
nen Herkunftsbereichen zu subsumieren, bei de­
nen eine Lokal isierung der konkreten Einwirkungs­
steI le n icht mög l ich ist. 

Beispiele für diffuse Quellen sind daher 
• die land- und forstwirtschaftl iche BOdennutzung 
• Summe vieler kleiner Punktquellen, die nicht oder nur 

mit unverhältn ismäßigem Aufwand voneinander ab­
trennbar und lokalisierbar sind wie z.B. mögliche flä­
chenhafte Belastungen aus Siedlungsgebieten durch 
Senkgruben, undichte Kläranlagen. flächenhaft abflie­
ßendes belastetes N iederschlagswasser von befestig­
ten Verkehrsflächen oder Deponien und Altlasten 

• atmosphärische Einträge 
• Hintergrundbelastung (natürliche Grundbelastung) 
• natürlicher Bodenabtrag 

Die letzten bei den Punkte zäh len al lerd ings n icht 
zu den "Belastungen" im engeren Sinn ,  da sie na­
türl ichen Ursprungs und daher n icht vermeidbar 
oder min im ierbar sind . 

3.2. 1 Diffuse Einträge aus der 
Landwirtschaft 

Die land- und forstwirtschaftl iche Bodennutzung 
ist eine potentiel le Belastungsquelle für Österreichs 
Gewässer (siehe BMLFUW, Gewässerschutzbe­
richt 1 999). Der Antei l  der tatsächl ichen Belastun­
gen ist aber regional sehr unterschiedl ich.  

Belastungsquellen 

Die Gewässerbelastungen aus der Landwirt­
schaft können grundsätzl ich entstehen durch 
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• Erosion und Abschwemmung von Bodenparti­
keln mit Phosphat und Pflanzenschutzmitteln 
in  Oberflächengewässer 

• Auswaschung von N itrat in das Grundwasser 
sowie Einträge in Oberflächengewässer als 
Folge des Einsatzes mineralischer Düngemittel 
und von Wirtschaftsdüngern tierischer Her­
kunft 

• Auswaschung von Pflanzenschutzmitteln in  
das Grundwasser 

• Versickerung oder Einleitung von Pflanzen­
schutzmittelrestbrühen in die Kanalisation, 

• Direkteinleitungen von Düngern, Gül le,  Jauche 
und Pflanzenschutzmittelrestbrühen in Gewäs­
ser 

• Keime aus Abschwemmungen von mit Gül le 
und Jauche gedüngten Flächen 

• Ammoniakentgasung (und anschl ießendem 
Niederschlag) aus der Viehhaltung und bei 
GÜl leausbringung. 

Das tatsächl iche Ausmaß der Einwirkungen auf 
die Gewässer ist al lerd ings von einer Vielzah l von 
Faktoren (wie unter anderem Klima, Zeitpunkt und 
Vertei lung der Niederschläge, Art und Intensität der 
Nutzung, Art und Feuchtigkeit der Böden, . . .  ) ab­
hängig .  

Bodenerosion ist generell a ls  natürl icher Vorgang 
zu betrachten, bei dem durch verschiedene Me­
dien (Wind, Wasser) eine - normalerweise geringe 
- Verlagerung von Bodenmaterial stattfindet. Durch 
anthropogenen Einfluss kann die Erosion al lerd ings 
eine Größe ei nnehmen, die zu äußerst uner­
wünschten Nebeneffekten führt. Neben einem ne­
gativen Einfluss von erhöhten Bodenerosionsraten 
auf die Bodenfruchtbarkeit und al le damit in Ver­
bindung stehenden Funktionen von Böden (Pro­
dukt ionsfu nktion, Fi lterfunkt ion,  Pufferfunktion) 
stehen für wasserwirtschaftl iche Belange vor a l lem 

Probleme im Zusammenhang mit erhöh­
ten Sediment- und Nährstofffrachten in 
Gewässern im Vordergrund. 

Bei n icht ordnungsgemäßer Bewirt­
schaftung beinhaltet die landwirtschaft­
l iche Bodennutzung somit das Potenzial 
für eine Belastung der Gewässer. Diese 
Grenze, ab der eine Landbewirtschaf­
tung nicht mehr ordnungsgemäß ist, ist 
unterschiedl ich schnel l erreicht. 

Im Grünland besteht kaum eine Gefahr 
der Grundwasserbelastung, da die stabi­
le Krume des Grün landes N itrat und an­
dere, potenziel l das Grundwasser belas-
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tende Stoffe hervorragend binden kann und somit 
einer Auswaschung vorbeugt. Die Gefahr der Ver­
unreinigung der Fl ießgewässer ist im Grün land 
durch abfal lende Flächen und Ausbringung der 
Wirtschaftsdünger zur Unzeit (z.B .  schneebedeck­
te Flächen) mögl ich; Grenzwertüberschreitungen 
sind dort jedoch äußerst selten. 

Ackerstandorte verhalten sich umgekehrt: Bei 
dünner Krume und insbesondere bei leichten d .h .  
sandigen Böden kann überschüssiges Nitrat leicht 
in das Grundwasser gelangen, wo es bedingt 
durch geringe Grundwasserströme, die von niedri­
gen N iedersch lagsraten herrühren, akkumul iert 
wird .  Als besonders problematisch ist zu werten, 
wenn sandige Böden mit n iederen Niederschlags­
raten und intensiver Landwirtschaft wie z .B .  Gemü­
sebau zusammentreffen. Die Überschreitung des 
N itratgrenzwertes lässt sich dann nur durch massi­
ve Bewi rtschaftungseinschränkungen verh indern. 

Erosion und Erosionsschutz in Österreich 

Bodenerosion durch Wind ste l lt potenziell ein re­
lativ kleinräumiges Problem in Tei len des östl ichen 
N iederösterreich und Burgenland dar. Durch syste­
matische Pflanzungen von Windschutzgürteln in 
den gefährdeten Gebieten wurden schon frühzeitig 
Gegenmaßnahmen ergriffen. 

Die Erosionsgefährdung durch Wassererosion 
auf landwirtschaftl ich genutzten Flächen hat in den 

letzten 30 Jahren stark zugenommen. Dies ist ein­
erseits auf die Zunahme des Anbaus erosionsge­
fährdeter Kulturen wie Mais, Zuckerrüben oder 
Weinbau und die Umwandlung von Grün- in Acker­
land zurückzuführen, andererseits ein Resu ltat stei­
gender Mechanisierung und der damit verbunde­
nen Folgen. Während Obst- und Weinbaubetriebe 
großteils bereits Verpflichtungen zu einer mindes­
tens 1 0-monatigen Bodenbedeckung eingegangen 
sind, haben sich erosionsvermindernde Maßnah­
men im Hackfruchtanbau noch n icht etab l iert 
(Köchl , 2001 ). 

Eine quantitative Gesamtbetrachtung der aktu­
el len Erosionsraten für Österreich existiert der­
zeit noch n icht. Für das angrenzende Bayern 
wurden jedoch durchschn ittl iche Bodenabträge 
durch Wassererosion von ca. 8 t/ha/a auf Acker­
flächen mode l lhaft berechnet (Auerswald und 
Schmidt, 1 989). Bodenabträge dieser Größenord­
nung können aufgrund ähnl icher Produktions­
bedingungen im Durchschnitt auch für österrei­
ch ische Ackerflächen angenommen werden. Auf 
einzelnen Flächen kann der aktuelle Bodenverlust 
al lerd ings ein Vielfaches dieses Betrages aus­
machen . Eine qual itative Eingrenzung von Gebie­
ten mit erhöhtem Erosionsrisiko erfolgte durch 
Klaghofer (1 987) . 

Durch kurzzeit ige erosive Niederschläge gelangt 
sed imentgebundener Phosphor in Oberflächen-

Abbildung 3- 1 1 : Erosionsgefährdete Flächen in Österreich, Stand 1986 (Klaghofer, 1987) 
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gewässer. Die Frachten,  d ie  durch derartige 
Niederschlagsereignisse in das Gewässer gelan­
gen, übersteigen m ittlere Konzentrationen bei 
weitem. Sie können derzeit h insichtlich Menge und 
Wirkung für das gesamte Bundesgebiet nur ge­
schätzt werden. H ingegen l iegen für einzelne Tei l ­
einzugsgebiete umfangreiche Messungen vor. So 
wurde beispielsweise für das Einzugsgebiet der 
Wulka errechnet, dass 71  % der Gesamtphosphor­
fracht aus partikulär gebundenem Phosphor, der 
durch Regenereignisse in  das Gewässer gelangt, 
stammen (Stalzer und Spatzierer, 1 987). 

Landwirtschaftliche Bewirtschaftung in Öster­
reich und ihre Auswirkung auf die Gewässer 

An der Gesamtfläche Österreichs hat die land­
wirtschaft l iche Nutzfläche mit 3,4 Mio. Hektar 
(Agrarstrukturerhebung 1 997) einen Antei l  von rd. 
41 %. Art und Intensität der land- und forstwirt-

43 

schaftl ichen Bodennutzung in Österreich ist den 
nachstehenden Tabel len sowie der Corine-Iand­
cover Darstel lung im Anhang zu entnehmen. Im 
Rheineinzugsgebiet überwiegt das bezügl ich po­
tenziel ler Belastungen deutlich unproblematischere 
Grün land , wovon zusätzlich der überwiegende An­
teil dem extensiven Grün land zuzurechnen ist. 

Im europäischen Verg leich ist die österreich ische 
Landwirtschaft kleintei l ig strukturiert. 

National können Viehdichten und Düngemittel­
verbrauch u.a. auch als Indikatoren für die Inten­
sität der Bewirtschaftung herangezogen werden . 
E in hohe Intensität wiederum ist meist g leichzuset­
zen mit einem erhöhten Gewässergefährdungspo­
tenzial. 

Die durchschnitt l iche Viehdichte in Großvieh­
einheiten (GVE) beträgt - bezogen auf die gesamte 
landwirtschaftl iche Nutzfläche Österreichs - 0,62 
Großvieheinheiten je Hektar, wobei diese im öster-

Tabelle: 3- 18: Land- und forstwirtschaftliehe Bodennutzung 

Donau und Elbe1 ) Rhein2) Summe 
81 .492 km2 2 .366 km2 83.858 km2 

Forstwirtschaftl ich genutzte Flächen 32. 1 54 (39%*) 589 (25%*) 32.743 39%* 

Landwirtschaftl. genutzte Flächen 33.1 31 (41 %*) 1 .093 (46%*) 34.224 41 %* 

- Ackerland 1 3 .945 (1 7%*) 29 (1 %*) 1 3 .974 1 7%* 

- Wirtschaftsgrünland 9.099 (1 1 %*) 284 (1 2 %*) 9.383 1 1  %* 

- extensives Grün land 9.273 (1 2%*) 778 (33%*) 1 0.051 1 2%* 

- Weingärten/Obst/Baumschu len 81 4 (1 %*) 2 8 1 6  1 %* 

SUMME 65.285 (80%*) 1 .682 (71 %*) 66.967 80%* 

Datenquelle: ÖSTAT 1 999/2000 bzw. Grüner Bericht 1 999 *) Anteil der Nutzungen am Gesamteinzugsgebiet 
1) Die Eibe wird auf Grund ihres kleinen Einzugsgebietsanteiles von 920 km2 n icht gesondert ausgewiesen 
2) Rheineinzugsgebiet: Daten für Vorarlberg abzüglich der Anteile der Gemeinden Lech, Mitterberg und Warth, die 

zur Donau entwässern. 

Tabelle 3- 1 9: Verteilung der Viehdichten 

VIEHZAHLEN 
Donau + Eibe Rhein Gesamt 

IN 1 000 GROSSVIEHEINHEITEN (GVE) 
81 .492 km2 2 .366 km2 83.858 km2 

LN 33. 1 31 km2 LN 1 . 093 km2 LN 34.224 km2 

- Rinder 1 .555 45 1 .600 
- Schweine 394 2 396 

gesamt (Summe Rinder + Schweine + Sonstige) 2 .070 (98%) 50 (2%) 2 . 1 20 (1 00%) 

GVE/ha Einzugsgebiet 0,25 0,21 0,25 

GVEIha landwirtschaftl icher Nutzfläche (LN) 0,63 0,46 0,62 

LN .. . Iandwirtschaftliche Nutzfläche 
* Datenquelle: Grüner Bericht 1 999 - INVEKOS 
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reichischen Antei l  des Rheineinzugsgebietes mit 
0,46 GVE/ha etwas unter dem österreich ischen 
Durchschnitt liegt. 

Die Viehd ichte je Hektar landwirtschaft l icher 
Nutzfläche ist in Österreich sehr unterschied l ich 
verteilt. Eine deutl iche Konzentration ist insbeson­
dere in den Gunstlagen im äußersten Westen 
(Rheintal bzw. Gebiet um Bodensee) , in Teilen des 
Inntals, im Alpenvorland Salzburgs, Oberöster­
reichs und Niederösterreichs sowie in den süd­
l ichen und östl ichen Regionen in der Steiermark 
festzustel len, während in weiten Bereichen der Al­
pen, dem Osten Niederösterreichs sowie im Bur­
gen land eine unterdurchschn itt l iche Viehdichte 
festzustel len ist. 

Hinsichtl ich des Verbrauches an mineralischen 
Düngemitteln l iegen für Österreich keine konkreten 
Zahlen vor. Anhaltspunkte ergeben sich jedoch aus 
dem in Tabelle 3-20 aufgelisteten Düngerabsatz. 

Die Bedeutung der Landwirtschaft für den Nähr­
stoffeintrag in die österreich ischen Gewässer ist 
einer von der Techn ischen Universität Wien 1 992 
durchgeführten und für 1 996/97 aktual isierten 
Studie (Kroiß & Zeßner 1 999) zu entnehmen. Dem­
gemäß ist - nach weitgehendem Abschluss des 
Ausbaus der Abwasserrein igung aus kommunaler 
Herkunft - der überwiegende Antei l  an Nährstoff­
einträgen sowohl bei Phosphor als auch bei Stick­
stoff den diffusen Quellen zuzuordnen (siehe auch 
BMLFUW, Gewässerschutzbericht 1 999, Kapitel 
3.4 .2). Der Antei l  der Landwirtschaft an der Stick­
stoffbelastung der österreichischen Gewässer wird 
mit 39-46% der Gesamtbelastung abgeschätzt. 
Unter dem Herkunftssektor Landwirtschaft sind 

Tabelle 3-20: Düngerabsatz in Österreich 

überwiegend Stickstoffverluste aus den landwirt­
schaftl ichen Flächen zu verstehen, die jedoch n icht 
zur Gänze auf die landwirtschaftl iche Aktivität zu­
rückzuführen sind, da eine natürl iche Grundbelas­
tung gegeben ist. Für die Phosphorbelastung der 
österreichischen Gewässer gi lt  ein ähn l icher Pro­
zentsatz für den Anteil der Landwirtschaft, wobei 
die Grundbelastung noch etwas höher angesetzt 
werden kann.  

Die aktuel le Immissionssituation der Grund- und 
Oberflächengewässer in  Bezug auf N itrat ist im Ka­
pitel 6 .2.2 dargestellt. 

1 999 betrug der Medianwert der gemäß Wasser­
güte-Erhebungsverordnung durch Bund und 
Länder gemeinsam beobachteten 244 Fließgewäs­
sermessstel len 1 , 1 mg/I N itrat-Stickstoff. H ierbei 
weisen d ie  F l ießgewässermessstel len an den 
abflussstarken al pinen Gewässern wie Rhe in ,  
Inn ,  Salzach,  Traun,  Enns. Mur, Drau deutl ich 
niederere Werte auf. Multipl iziert man jedoch die­
se vergleichsweise geringen - und auf den ers­
ten Blick unproblematischeren Konzentrationen -
m it den großen Wassermengen dieser Flüsse, so 
ergeben sich durchaus beträchtl iche Nährstoff­
frachten. 

Maßnahmen zur weiteren Reduktion der Nähr­
stoffeinträge des Rheins, der Eibe und der Donau 
könnten in Zukunft - bei konsequenter Anwendung 
des Flusseinzugsgebietsansatzes der Wasserrah­
menricht l in ie - zum Schutz der Küstengewässer 
und Meere im gesamten E inzugsgebiet und damit 
auch im Binnen land Österreich erforderlich sein. 
Damit sind auch zumutbare Maßnahmen in  Gebie­
ten und Flüssen mit geringen N itratkonzentrationen 
- wie aufgezeigt - n icht auszuschl ießen . 

Düngerabsatz 2001 * 
Donau + Eibe Rhein 

Österreich 
in 1 000 t Reinnährstoff gesamt 

Stickstoff 1 28,8 0,3** 1 29 , 1  

Phosphor (P2OS) 46,0 0,2** 46 ,2 

Kal i (K2O) 50,4 0,3** 50,7 

Nutzfläche LN 32.741 km2 1 . 1 58 km2 33.899 km2 

kg Stickstoff/Hektar LN 39,4 kg/ha 2,6 kg/ha** 38,0 kg/ha 

kg Phosphor/Hektar LN 1 4, 1  kg/ha 1 ,7 kg/ha** 1 3,6 kg/ha 

kg Kali/Hektar LN 1 5,4 kg/ha 2,6 kg/ha** 1 5,0 kg/ha 

* Grüner Bericht 2001 

** Wenngleich die spezifische Einsatzmenge an m ineral ischen Düngern im Rheineinzugsgebiet auf Grund seines 
hohen Anteiles an Grünland insgesamt und an extensiven Grünland insbesondere tiefer als im österreichischen 
Durchschnitt liegen dürften, sind Verzerrungen dieser Zahl auf Grund von Direktkäufen in den grenznahen Nach­
barländern nicht auszuschließen. 

III-12 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 49 von 220

www.parlament.gv.at



Literatur: 
Auerswald, K., F. Schmidt (1989): Atlas der Ero­

sionsgefährdung in Bayern. Bayerisches Geologi­
sches Landesamt, München. 

BMLFUW (2000): Grüner Bericht 
Kroiß, H. , Zeßner M. (1999): Update of estimations 

of nitrogen and phosphorus estimations to surfa­
ce waters in the Danube Basin for the year 
1996/9 7; Danube Pollution Reduction Program­
me on behalf of the UNDP-GEF. 

Köchl, A. (200 1): Bodenschutz in Österreich. In: 
Bodenschutz in einem vereinten Europa. Boden­
kundlicher Kongress der deutschen und österrei­
chischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Wien, 
September 200 1 , 39-5 1 .  

Klaghofer, E. (1987): Bodenabtrag durch Wasser. 
Aus der Forschungs- und Versuchstätigkeit der 
Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwas­
serhaushalt, A-3252 Petzenkirchen. 

Stalzer W, G. Spatzierer (1987): Zusammenhang 
zwischen Feststoff- und Nährstoffbelastung des 
Neusiedler Sees. AGN-Forschungsbericht 
1985/86, Wissenschaftl. Arbeiten aus dem Bgld, 
Sonderband 77, Wien. 

3.2.2 Altlasten 

Altablagerungen und Altstandorte stellen häufig 
eine n icht zu vernachlässigende potenziel le Gefahr 
für Grundwasser und Oberflächengewässer dar. 

Sämtl iche entsprechend den Bestimmungen des 
Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG) an den 
Bundesminister für Umwelt gemeldeten Altablage­
rungen und Altstandorte werden im sogenannten 
"Verdachtsflächenkataster" verzeichnet. Der Ka­
taster wird vom U BA geführt und fortlaufend ak-

Tabelle 3-2 1 :  Wassernutzung in Österreich 
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tualisiert. Mit Stand 1 .  1 .  2002 sind 2 .400 Ver­
dachtsflächen angeführt. 

Das UBA bewertet die im Verdachtsflächenkatas­
ter verzeichneten Flächen, ob eine erhebl iche Ge­
fahr für die Gesundheit der Menschen oder die 
Umwelt ausgeht und somit ein Sanierungsbedarf 
besteht. Wird ein Sanierungsbedarf festgestellt, er­
folgt ein Vorsch lag zur Festlegung der Dring l ichkeit 
der Sanierung. Bisher wurde bei 1 92 Verdachts­
flächen eine erhebl iche Gefährdung des Grund­
wassers, bei 1 3  Verdachtsflächen eine erhebl iche 
Gefährdung eines Oberflächengewässers fest­
gestellt. 

Der Alt lastenatlas beinhaltet sämtl iche gem. 
ALSAG als san ierungs-/sicherungsbedürftig aus­
gewiesene Altlasten und wird ebenfalls vom U BA 
fortlaufend aktualisiert. M it Stand Februar 2002 
waren 1 64 Altlasten vermerkt, wobei die Dringl ich­
keit der Sanierung/Sicherung durch die Prioritäten­
klasse ersichtl ich gemacht wird.  

3.3 WASSERENTNAHMEN 

Wasser wird in  Österreich in erster Lin ie zur Trink­
wasserversorgung, als Brauch- und Kühlwasser für 
Industrie und Gewerbe, zur Energieerzeugung und 
zu einem kleineren Tei l  für d ie landwirtschaftlichen 
Bewässerung entnommen. 

3.3. 1 Wasserdargebot -
Wasserbedarf 

Aus der Wasserbilanz Österreichs folgt, dass im 
langjährigen M ittel das jährliche gesamte nutzbare 

Durchschnittswert 
Wassernutzung in Österreich 1 96 1 -1 990 1 993/94 

Mio. m3/a % M io. m3/a % 

Trinkwasserversorgung 
einschI .  mitversorgtem Gewerbe 700 27 750 35 
und Industrie (Grundwasser) 

Industrie/Eigenversorgung 
700 27 430 20 

(Grundwasser) 

I ndustrie/Kühlwasser 
1 .000 38 870 40 

(Oberflächenwasser)* 

Landwirtschaft (Grundwasser) 200 8 1 00 5 

Gesamt 2.600 1 00 2.1 50 1 00 

* exkl .  Kühlwasserbedarf der Wärmekraftwerke und Triebwasser tür Wasserkraftnutzung 
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Wasserdargebot durch N iederschläge und Zu­
flüsse (minus Verdunstung) rd. 84 Mrd.  m3 beträgt, 
h iervon entfäl lt etwa 1 /3 auf das Grundwasser. 

Der gesamte Wasserbedarf für Nutzungszwecke 
als Trinkwasser, Brauchwasser in Gewerbe und In­
dustrie (ohne Kühlwasser) wie für die landwirt­
schaftl iche Bewässerung l iegt dagegen im Durch­
schn itt der letzten vier J ahrzehnte bei rd . 
2,6 Mrd .  m3/Jahr. 

Der Gesamtwasserbedarf entspricht damit rd. 
3% des Dargebotes, der aus dem Grundwasser 
beanspruchte Bedarf 6% des Grundwasserdarge­
botes. Ledigl ich 2,5% des Grundwasserdargebo­
tes werden für d ie Abdeckung des Trinkwasser­
bedarfes benötigt. 

Die Bedarfsdeckung erfolgt nahezu zu gleichen 
Antei len aus Quell- und Grundwasser, der Anteil 
von aufbereitetem Oberflächenwasser für die Trink­
wasserversorgung l iegt in Österreich unter 1 % der 
Gesamtaufbringung. 

In  Tab. 3-2 1 sind die Wassernutzungen im Durch­
schn itt des Zeitraumes 1 96 1 -1 990 sowie des Stan­
des 1 993/94 angeführt. 

Der Kühlwasserbedarf der Wärmekraftwerke 
(Elektrizitätsversorgung) und das Triebwasser h in­
sichtlich der Wasserkraftnutzung sind in dieser 
Übersicht nicht berücksichtigt. 

Die Wassermenge, die jeder Österreicher über 
die zentrale Wasserversorgung verbraucht, beträgt 
durchschnittl ich etwa 1 50 I pro Person und Tag .  
Werden versch iedene Betriebe mitgerechnet, die 
auch von der zentralen Wasserversorgung bedient 
werden, beträgt dieser Wert etwa 240 I pro Person 
und Tag .  

Diese Werte sind seit vielen Jahren weitgehend 
konstant. N icht zuletzt durch den Einsatz wasser­
sparender Geräte und Technologien sowie die kon­
sequente Ausschaltung von Wasserverlusten im 
Rohrleitungsnetz und in den Haushalten konnte 
eine Entkoppelung zwischen Wasserverbrauch und 
Wirtschaftswachstum bzw. Woh lstand erreicht 
werden. 

3.3.2 Wasserversorgung 

Mehr als 87% der österreichischen Bevölkerung 
sind an die zentrale öffentliche Wasserversorgung 
angeschlossen,  das sind 7,03 Mio Einwohner. 

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und 
Wasserfach (ÖVGW) veröffentlicht regelmäßig - zu­
letzt 1 997 - die Statistik über die Betriebsergeb­
nisse der Wasserwerke Österreichs. Diese basiert 
auf den Angaben von 1 89 M itgl iedsunternehmun­
gen der genannten Vereinigung und erfasst somit 
65,9% der österreichischen Bevölkerung.  Von die­
ser Basis gehen die folgenden Hochrechnungen 
aus. 

Die Tabel len 3-22 und 3-23 zeigen, dass 1 89 
meist größere Wasserwerke (WVUs) 65,9% der Ge­
samtbevölkerung und 75,7% der 7,025.598 Ein­
wohner, die in Gebieten mit zentraler Wasserver­
sorgung leben, mit Trinkwasser versorgen. 

Der in  der Statist ik nicht erfasste Bevölkerungs­
antei l  von 34% wird zum Tei l  durch Tausende 
sehr kleine Wasserwerke, die jedoch keine Daten 
für die Statist ik l iefern, und zum Tei l  durch Haus­
brunnen und kleine Genossenschaftsan lagen ver­
sorgt. 

Tabelle 3-22: Von der OVGW-Statistik erfasste Wasserwerke und Bevölkerung, Stand 199 7  

Von der ÖVGW-Statistik erfasste Wasserwerke und Bevöl kerung 

Größe des Versorgungsgebietes [EW} % Einw. Anzahl WVUs 

Mehr als 300.000 25,8 2 
50.001 - 300.000 1 9 ,3 1 3  
1 5 .001 - 50.000 9,8 29 
5.001 - 1 5.000 9,2 89 
bis 5.000 1 ,8 56 

Summe 65,9 1 89 

Von ÖVGW nicht erfasst 34, 1  

WVU . . .  Wasserversorgungsunternehmen 
ÖVGw: Österreich ische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 
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Tabelle 3-23: Wasserversorgung der österreichischen Bevölkerung, Stand 1997 

Wasserversorgung der österreichischen Bevölkerung 
% E inwohner 

Gesamtbevölkerung 1 00 8 ,075.400 
zentral versorgte Bevölkerung 87,0 7,025.598 
von ÖVGW-St�tistik erfasste, zentral versorgte Bevölkerung 65,9 5,32 1 .689 
nicht von der OVGW-Statistik erfasste, zentral versorgte Bevölkerung 21 , 1  1 ,703.909 
Bevölkerung mit Einzelversorgung 1 3,0 1 ,049 .802 

ÖVGW: Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 

Für die in der ÖVGW-Statistik erfassten Wasser­
werke gelten folgende Kennzahlen: 

- 1 997 belief sich die spezifische Wasserförderung auf 
245,7 (1 996: 251 ,3) I/Kopf und Tag 

- der spezifische Gesamtwasserverbrauch auf 236,5 
(1 996: 241 )  I/Kopf und Tag 

- der Haushaltswasserverbrauch, also der Wasserver­
brauch in Wohngebieten i nklusive der darin enthaltenen 
Gewerbebetriebe, aber ohne Industrie und Großver­
braucher betrug unverändert - wie in den vorangegan­
genen 3 Jahren - rund 1 45 I/Kopf und Tag.  

1 997 betrug die Wasserförderung der in  der 
ÖVGW-Statistik enthaltenen Wasserwerke insge­
samt 454,970.000 m3 und erfolgte zu 49% aus 
Quellwasser, zu 50% aus Grundwasser und zu 1 % 
aus Oberflächenwasser. 

Eine Hochrechnung für das Jahr 1 997 ergibt eine 
Wasserförderung 

- von 653 Mio m3/Jahr für die gesamte zentrale Wasser­
versorgung (1 996: 665 Mio m3/Jahr) 

- von 725 m3/Jahr für die Gesamtbevölkerung (1 996: 739 
Mio m3/Jahr) 

Der Umfang der Leitungssysteme beträgt insge­
samt rund 27.000 km und setzt sich aus 2 1 .000 km 
Vertei lungsnetz und 6.000 km Transportleitungen 
zusammen. Der je Einwohner zur Verfügung ste­
hende Behälterraum beläuft sich auf ca. 560 Liter je 
Einwohner. 

Quelle: Österreichische Vereinigung für das Gas­
und Wasserfach: Betriebsergebnisse der Wasser­
werke Österreichs 199 7, Statistik OW 1 

3.3.3 Register der signifikanten 
Wasserentnahmen 

Entsprechend den Vorgaben der Wasserrahmen­
richtl in ie haben die M itgliedstaaten Reg ister über 
Wasserentnahmen zu führen und zwar: 

- Entnahmen für Trinkwasserzwecke, die mehr 
als 1 0 m3 pro Tag l iefern oder mehr als 50 Per­
sonen bedienen (Art. 7). 

- Entnahmen aus Oberflächen- und Grundwäs­
sern, bei denen davon auszugehen ist, dass 
sie die Einhaltung der festgelegten Umweltzie­
le gefährden können (signifikante Entnahmen). 
Das bedeutet, dass auch Wasserentnahmen 
zum Zwecke der Energiegewinnung oder zu 
Kühlzwecken zu berücksichtigen sind. 

Derartige Register l iegen österreichweit noch 
nicht vor und sind im Aufbau begriffen .  

3.4 EINGRIFFE IN DIE 
HYDRO-MORPHOLOGIE 

DER GEWÄSSER 

Wasserbeschaffenheit ,  Abflussdynamik und 
Strukturausstattung s ind untrennbar untereinander 
verzahnt und bestimmen ganz wesentl ich die öko­
logische Funktionsfäh igkeit der Gewässer sowie 
die Lebensbedingungen in und an den Gewässern .  

Im Rahmen der Regu l ierungsmaßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor dem Wasser, des land­
wirtschaft l ichen Wasserbaus, der Wasserkraft­
nutzung, aber auch der Schifffahrt und Geschiebe­
bewirtschaftung können F l ießgewässer umgestal­
tet und in ihrem natürlichen Erscheinungsbild maß­
geblich verändert werden. Die Eingriffe können 
sowohl das Abflussgeschehen als auch die Struk­
tur (Morphologie), die Durchgängigkeit der Ge­
wässer sowie die Vernetzung mit dem Umland be­
treffen .  

3.4. 1 Wasserbauliche Eingriffe 
und ihre möglichen Aus­
wirkungen auf die 
Gewässerökologie 

Im Folgenden soll e in Überbl ick über die mög­
l ichen Eingriffe in die Hydro-Morpholog ie der Ge­
wässer sowie deren potenzielle Auswirkungen auf 
das Gewässerökosystem gegeben werden: 
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Eingriffe in das Fließgewässerkontinuums 

Einen wesentlichen Aspekt dieses "Fl ießgewässerkonti­
nuums" stellen die vielfältigen Wanderungsaktivitäten von 
Gewässerorganismen dar. Hierunter fallen Fischwanderun­
gen, vor allem zur Laichzeit, aber auch verschiedenste Aus­
gleichswanderungen von sedimentbewohnenden Klein­
tieren, die mit der fließenden Welle abgedriftet werden. 
Künstliche Unterbrechungen der longitudinalen Vernetzung 
des Ökosystems Fließgewässer durch Querbauwerke wie 
Sohlschwellen, Absturzbauwerke, Staudämme u.  dgl. kön­
nen somit eine wesentliche Beeinträchtigung der ökolo­
gischen Funktionsfähigkeit ganzer Gewässersysteme mit 
sich bringen. 

Neben der freien Durchwanderbarkeit im Längsverlauf, 
stellt aber auch die Anbindung zum Gewässerumland, z.B. 
zu Auen oder Überschwemmungsflächen, das sogenannte 
laterale Kontinuum einen weiteren wichtigen Lebensraum­
faktor dar. 

Auch die mögliche Behinderung oder völlige Unterbre­
chung des natürlichen Geschiebetransports kann zu nicht 
zu unterschätzenden Problemen wie z.B. der verstärkten 
Eintiefung der Gewässer führen. 

Eingriffe in die Struktur der Gewässer 
Begradigungen , Einengungen in trapez- oder kastenför­

mige Abflussprofi le, Uferverbauungen und Eindämmungen 
im Zuge von Gewässerregul ierungen werden eingesetzt, um 
die Menschen vor den Gefahren des Wassers zu schützen 
und die natürliche Gewässerdynamik zu "zähmen" .  Sie be­
wirken al lerdings auch eine Abflussbeschleunigung, die im 
Gegenzug meist auch entsprechende Sohlsicherungsmaß­
nahmen in Form von Sohlpflasterungen oder Querverbauun­
gen erfordern. Der Schotterlückenraum der Gewässersohle 
dient jedoch zahlreichen Organismen als Lebens-, Entwick­
lungs- und Rückzugsraum, ihm kommt mit seiner reichen 
mikrobiellen Besiedlung bei der Selbstreinigung der Gewäs­
ser eine bedeutende Rolle zu. So ist die benthische wirbel­
lose Fauna in ihrer Zusammensetzung und Aktivität in ho­
hem Maße von der Art und Struktur des Sohlsubstrats ab­
hängig. Auch die Fischfauna ist teils durch ihre benthische 
Nahrungsgrundlage und tei ls  in ihrer Reproduktionsphase 

(z.B .  Kieslaicher) in einem hohen Maße vom Sohlsubstrat 
abhängig. Wesentliche Veränderungen des Substrattyps 
haben daher weitreichende Folgen für das gesamte Öko­
system. 

Eine "Monotonisierung" der Bett- und Uferstrukturen so­
wie der vielfältigen Strömungsverhältnisse bringt ebenfalls 
eine nachhaltige Änderung der Gewässerbiozönose mit sich 
und bedeutet üblicherweise eine deutliche Verminderung 
der biologischen Vielfalt. 

Wasserbaul iche Eingriffe können aber auch dazu führen, 
dass der Kontakt des Gewässers mit dem Umland, den 
Nebengewässern und dem Grundwasser völlig unterbro­
chen wird. Darüber h inaus ist zu beachten, dass eine natur­
nah ausgeprägte und ausreichend breite Ufervegetation 
nicht nur wesentl ich für die Funktionsfähigkeit des Gewäs­
sers ist, sondern auch als natürlicher "Puffer" wirkt der das 
Gewässer vor gewässerbeeinträchtigenden Umlandnutzun­
gen (Landw i rtschaft, Sied lungen, Verkehrsflächen, . . .  ) 
schützt. 

Eingriffe in das Abflussgeschehen 
Maßgebliche Veränderungen des hydrographischen Re­

gimes resultieren vor allem aus der Wasserkraftnutzung. 
Nachtei l ige Auswirkungen ergeben sich in diesem Zu­
sammenhang aus stark reduzierten Wasserführungen (Rest­
wasserstrecken), künstlichen Schwallerscheinungen, Was­
serüberleitungen, Stau haltungen, Veränderungen des Tem­
peraturreg imes und im Extremfall durch das Trockenfallen 
von Gewässerstrecken bei gänzlichem Wasserentzug. 

Verringerte F l ießgeschwindigkeiten oder verringerte 
Wassertiefen haben auch Auswirkungen auf den Che­
mismus und die Gewässerstrukturen. Durch den veränder­
ten "Charakter" des Flusses wird die Zusammensetzung der 
typspezifischen Lebensgemeinschaften nachhaltig verän­
dert. Ausleitungskraftwerke mit unzureichend durchflosse­
nen oder mitunter sogar zeitweise trockenfallenden Rest­
wasserstrecken schränken den aquatischen Lebensraum 
massiv ein und bilden unüberwindbare Barrieren. 

Schwallstrecken - oft in Kombination mit Restwasser­
strecken - stellen ebenfalls einen wesentlichen E ingriff in ein 
Gewässer dar. Während der Restwasserzeiten sind die ver-
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füg baren Habitate sehr stark ei ngeschränkt. Durch den 
Schwallbetrieb werden durch die künstliche Abflusserhö­
hung und hohe Strömungsgeschwindigkeiten Organismen 
verdriftet, d ie Gewässerbiozönose verarmt und ändert sich 
in ihrer Zusammensetzung. 

3.4.2 Schutzwasserbau in 
Österreich 

Österreich ist durch Naturkatastrophen erhebl ich 
gefährdet. Hochwässer, Muren und Lawinen be­
drohen mit großer Zerstörungskraft unsere Ge­
bi rgstäler, in den Flach- und Hügelgebieten können 
langandauernde Überflutungen die Lebens- und 
Wirtschaftsräume beeinträchtigen. Die Lage Öster­
reichs im Alpenbogen in Verbindung mit der mittel­
europäischen Kl imasituation bedingt, dass jeder­
zeit extreme N iederschlagsereign isse mit entspre­
chenden Hochwasserabflüssen auftreten können. 
Auf das Abflussgeschehen bei derartigen Jahrhun­
dertereign isse haben menschl iche Eingriffe in die 
Umwelt keinen Einfluss, da die natürl iche Spei­
cherfäh igkeit von Vegetation und Boden nicht aus­
reicht, um die anfal lenden extremen Niederschläge 
aufzunehmen. 

Ohne Hochwasserschutz wäre Österreich in  der 
heutigen Weise nicht besiedelbar. Der Hochwas­
serschutz wurde daher h istorisch im gesellschafts­
pol itischen Einklang als staatl iche Ordnungsauf­
gabe instal l iert. Die moderne Schutzwasserwirt­
schaft ist bemüht, bestehende hochwertige N ut­
zungsstrukturen wie Siedlungen, Gewerbe- und In­
dustriegebiete, wichtige Verkehrsverbindungen 
und infrastrukturel le Einrichtungen durch aktive 
Maßnahmen wie Errichtun-
gen von Hochwasser-
dämmen und Gewässer-
regul ierungen wirksam zu 
schützen . 

Der Wandel in der gesel l­
schaft l ichen Ei nstel l ung 
zur Natur hat in den letzten 
beiden Jahrzehnten zu 
eine Neuorientierung i m  
Wasserbau gefü hrt ,  d ie 
eine Harmonisierung der 
Zie le des Hochwasser­
schutzes mit der Zielset­
zung der Erhaltung der 
ökolog ischen Funktions­
fäh igkeit der Gewässer 
gewährleistet (siehe auch 
Kap. 8 .3.3 . 1 ) . So wird auch 

--- ----
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vermehrt der "passive Hochwasserschutz" wie z .B .  
Grund- oder Objektsablösen eingesetzt. Des wei­
teren ist man bemüht, die noch nicht höherwertig 
genutzten Hochwasserabfluss- und Retentions­
räume aufrecht zu erhalten und alle natürlichen 
Faktoren zu unterstützen , die den Rückhalt sichern 
und verbessern, um Abflussverschärfungen zu ver­
meiden. 

3.4.3 Wasserkraftnutzung in 
Österreich 

Die Elektriz itätserzeugung aus erneuerbarer 
Energie hat für Österreich aufgrund der Wasser­
kraftnutzung eine sehr lange Tradition. In Europa 
zäh lt Österreich zu den führenden Wasserkraft­
nationen. Nur  Norwegen weist m it nahezu 1 00% 
einen größeren Wasserkraftanteil an der Gesamt­
erzeugung auf (Abbi ldung 3-1 2). In Österreich l iegt 
dieser Wert bei durchschnitt l ichen Abflussverhält­
nissen bei rund 65% .  

I m  Jahr 2001 betrug der Wasserkraftanteil an der 
öffent l ichen Versorgung 67,6%.  Dabei wurden 
29.494 GWh (ca. 70%) in Laufwasserkraftwerken 
und 1 2 .340 GWh (ca. 30%) in Speicherkraftwerken 
erzeugt. In Summe betrug die Wasserkrafterzeu­
gung der öffentl ichen Stromversorgung 
41 .834 GWh. 

Derzeit sind 1 55 Anlagen > 1 0  MW (siehe Abb. 
3-1 3) und rund 1 .769 Kleinwasserkraftwerke mit 
einem Regelarbeitsvermögen von rund 4 GWh in 
Betrieb. 
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Abbildung 3- 12: Wasserkraftanteil an der Gesamterzeugung von Energie in den europäischen Ländern 

I nnerhalb der Europäischen Union hat Österreich 
aufgrund seiner Wasserkraft den m it Abstand 
höchsten Anteil an erneuerbarer Energie. Bedingt 
durch den hohen Wasserkraftanteil emittiert Öster­
reich pro erzeugter Ki lowattstunde wesentlich we­
niger Treibhausgase als der Durchschnitt al ler 
Stromerzeuger in der EU .  

D ie  Wasserkraft ist wegen ihrer spezifischen Vor­
züge ein sauberer, erneuerbarer und somit auch 
ressourcenschonender Energ ieträger; als Mehr­
zweckanlagen können Wasserkraftwerke auch an­
dere wichtige Aufgaben erfül len.  

Grundsätz l ich stel len Wasserkraftanlagen je­
doch einen Eingriff in das Gewässerregime dar. 
Gerade in Österreich war man daher in den letzten 
Jahrzehnten bemüht, den Wasserkraftausbau 

sowie den Betrieb mögl ichst umweltschonend 
zu gestalten . Zur Verbesserung des aquatischen 
Lebensraumes wurden umfangreiche Maßnahmen 
gesetzt. Mehrere Forschungsprojekte, welche 
von der E-Wirtschaft (mit-)getragen wurden, sollten 
zunächst wertvolle Planungsgrundlagen l iefern . 

So zeigte sich deutl ich, dass Maßnahmen zur 
Strukturverbesserung und/oder Vernetzung zu 
nachweisbaren ökolog ischen Verbesserungen 
führen. Seitenzubringer wurden mit naturnahen 
Fischaufstiegen an die F lusssysteme angebunden. 
Strukturierungsmaßnahmen in den Stauräumen 
schufen zahlreiche wertvol le aquatische Lebens­
räume. Vor al lem bei den neueren Kraftwerken 
wurden diese Maßnahmen im Rahmen des Mög­
l ichen umgesetzt. 
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Abbildung 3- 13: Wasserkraftwerke > 10 MW in Österreich , Stand 3 1 . 12.2001 (Quelle: Verbund) (]1 

III-12 der B
eilagen X

X
II. G

P - B
ericht - 02 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
56 von 220

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



52 

3.4.4 Bewertung der Fließge­
wässer hinsichtlich der 
Gewässerstruktur und des 
Abflussverhaltens 

Durch den starken Rückgang naturbelassener 
F l ießgewässer sowie auf Grund des mittlerwei le 
verbesserten Wissens um die ökologischen Zu­
sammenhänge stieg das Bewusstsein für die Be­
deutung weitgehend unbeeinflusster Flussland­
schaften . Dementsprechend bestand aus wasser­
wirtschaftlicher Sicht wie auch aus der Sicht des 
Naturschutzes ein großes Interesse an einer objek­
tiven Gesamtdarstel lung des Zustandes unserer 
Fl ießgewässer und einer Bewertung des Grades ih­
rer Natürlichkeit hinsichtl ich Gewässerstruktur und 
Abflussverhalten ; dabei wird übl icherweise der 
heutige Zustand des Gewässers m it dem ur­
sprüngl ich vorhandenen Flusstyp vergl ichen. 

Diese Vorgangsweise und die Verpflichtung der 
M itg l iedsstaaten zur Darstel lung der signifikanten 
hydrologischen und morphologischen Eingriffe in 
die Oberflächengewässer findet sich auch in der im 
Dez. 2000 in Kraft getretene EU-Wasserrahmen­
richt l in ie.  

Verschiedene Bundesländer haben in  den letzten 
Jahren Erhebungen über die Naturnähe ihrer Ge­
wässer durchgeführt. Meist wurden dabei die 
Struktur der Sohle, die Qual ität der Ufer, die Lin ien­
führung , das Fl ießverhalten, die Umlandnutzung 
und die Durchgängigkeit erhoben und bewertet . 
Die dabei verwendeten Methoden waren einander 
oft sehr ähn l ich, al lerd ings g ibt es bisher in Öster­
reich keine einheitl iche Bewertungsmethode. 

Als erste bundesweite Bearbeitung wurden 
1 995-1 998 im Auftrag des BM LFUW von der Ab­
tei lung für Hydrobiologie des Institutes für Wasser­
vorsorge der Un iversität für Bodenkultur al le 
Bundesflüsse und Fl ießgewässer mit einem Ein­
zugsgebiet > 500 km2 (ohne Donau) typspezifisch 
nach abiotischen Charakteristika (v.a. Abflussdyna­
mik, Gewässerstruktur) im Hinbl ick auf ihre Abwei­
chung von der flusstypspezifischen Ausprägung 
bewertet. 

Insgesamt wurden dabei fast 5 .000 km Fl ießge­
wässer (51 Flüsse) untersucht, davon erwiesen 
sich 6% (284 km) als natürl ich und 1 5% (762 km) 
als naturnah (Charakter des Flusstyps erhalten, 
keine nachtei l igen anthropogenen Systemänderun­
gen). Von den verbleibenden 79% (51 % durch 
Wasserkraft und 28% durch Schutzwasserbau) 

wesentl ich veränderten Gewässerstrecken weisen 
noch 8% (381  km) ein nutzbares Potenzial zur Op­
timierung in Richtung natürl ich/naturnah auf, da sie 
zwar morphologisch intakt, jedoch hydrologisch 
(durch Schwall- und Restwassereinflüsse) stark 
verändert s ind. 

Durch die Charakterisierung und Dokumentation 
von Flussabschn itten mit naturgemäßer Ausprä­
gung eines best immten Fließgewässertyps wurden 
darüber hinaus 1 32 "Referenzstrecken" ausgewie­
sen, die als wesentl iche Grundlagen für die Er­
stel lung von Leitbildern bei der Planung wasser­
wirtschaftl icher Maßnahmen und bei der Beurtei­
lung ihrer ökologischen Auswirkungen von Bedeu­
tung sind. 

Derzeit wird im Auftrag des BM LFUW unter der 
Koordination des Umweltbundesamtes an der Er­
stel lung einer gesamtösterreichischen, WRRL-kon­
formen hydro-morphologischen Erhebungs- und 
Bewertungsmethode gearbeitet. Bis 2004 soll eine 
Österreich karte mit der Darstel lung des hydro-mor­
pholog ischen Zustandes der Fl ießgewässer - ähn­
lich der biologischen Gewässergütekarte - fertig­
gesteIlt werden. 

3.5 SONSTIGE NUT ZUNGEN 
UND BELASTUNGSQUELLEN 

Menschl iche Aktivitäten i m  Gewässer, am Ge­
wässer oder im direkten Einzugsgebiet von Ge­
wässern wie z.B.  Sch ifffahrt, Tourismus, sportl iche 
Aktivitäten oder die Fischerei stel len weitere 
Eingriffe in  Gewässer dar und können die darin 
lebende aquatische Lebensgemeinschaft beein­
trächtigen . 

3.5. 1 Schifffahrt 

I n  Österreich werden neben der für den inter­
nationalen Verkehr bedeutenden "Wasserstraße 
Donau" inklusive Donaukanal , sowie die Mün­
dungsbereiche der March, der Enns und der Traun, 
mit allen ihren Armen und Seitenkanälen , Häfen 
und Verzweigungen, der Alte Rhein,  d ie Mur, die 
Drau und der Inn jeweils in  Tei lbereichen - insge­
samt ungefähr 700 km - sowie eine große Anzahl 
von Binnenseen für die kommerziel le Schifffahrt 
genutzt. 

Die Binnensch ifffahrt auf den Wasserstraßen 
Europas kann neben der Schiene als eine der bei-
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Tabelle 3-24: Entwicklung des Güterverkehrs auf der österreichischen Oonau in [tl: 
(Quelle: BMVIT, WKO, ÖSTA 7) 

Jahr West Ost Transit 

Import Export Import Export Berg Tal 

1 989 989.050 280.441 4,855.286 1 ,045.905 1 ,293.767 1 45.473 

1 9921) 634.81 8 1 58.953 3,392.944 684.000 963.825 260.644 

1 9931 ) 878.922 475.81 2 3,009.694 261 .502 1 ,044.361 341 .449 

1 9941) 942.837 574.966 3,524.509 59.596 1 ,529.31 2 641 .470 

1 9951 ) 1 , 1 53.757 680.1 66 3,446.388 1 09.057 2,266.854 61 2.597 

1 9962) 1 , 1 66.783 589.41 2 4,1 23.453 223.005 1 ,982 .645 678.094 

1 997 1 , 1 76.607 544 . 138 3,890.652 235.872 1 ,843.077 814.853 

1 998 1 , 1 80 . 122 765. 1 09 4 , 1 28.857 1 57.552 2,079.764 960.646 

1 9993) 1 ,526.466 935.41 7 3,646.01 3 327.581 1 ,949. 1 77 828. 1 75 
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Inland Gesamt 

535.502 9 ,1 45.423 

609.680 6,704.862 

530.042 6,541 .783 

433. 1 76 7,705.866 

521 .641 8, 790.459 

539.439 9,302.832 

698.926 9,204. 1 25 

964.437 1 0,236.488 

773.673 9,986.502 

20003) 1 ,792.841 91 1 .641 3,657 .055 279.229 2 , 1 53.874 1 ,038.980 1 , 1 46.284 1 0,979,903 

1) Main-Donau-Kanaleröffnung - 29. September 1 992, Jugoslawien-Krise 1 992-1 995 
2) Ende der Krise in Jugoslawien im Herbst 1 995 

3) Unterbrechung (Behi nderung) der Donau durch eingestürzte Brücken in Jugoslawien 

Tabelle 3-25: Entwicklung des Personenverkehrs auf der österreichischen Donau: 
(Quelle: ÖSTA 7) 

Jahr Grenze Slowakei Grenze Deutschland 

Einreise Ausreise Einreise Ausreise 

1 980 61 .535 66.975 1 83 .585 1 83 .742 

1 985 65.079 72 .374 1 87 .276 1 51 .332 

1 990 79.403 9 1 .693 259 . 1 00 21 6 .656 

1 995 76.940 83.897 - -
1 998 86.234 9 1 .549 - -

*) . . . Transport nur mit österreich ischen Schiffen 

Tabelle 3-26: Stehende Gewässer Österreichs mit kommerzieller Schifffahrt 

Bundesland stehendes Gewässer 

Burgenland Neusiedler See 

Inlandsverkehr*) 

525.801 

554.891 

503.466 

41 8.71 7 

-

Kärnten Drau - Stausee (Vi l lach) , Faaker See, Mi l lstätter See, Ossiacher See, Weissensee, 

Wörthersee, 

Niederösterreich Lunzer See, Ottensteiner Stausee 

Oberösterreich Attersee, Hallstättersee, Mondsee, Traunsee 

Salzburg Wolfgangsee, Zel ler See 

Steiermark Altausseersee, Grund lsee, Kammersee, Topl itz See 

Tirol Achensee, Heiterwanger See, Plansee 

Vorarlberg Bodensee, Si lvretta - Stausee 
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den Alternativen zur Straße gesehen werden . Sie 
zeichnet sich vor al lem durch ökonomische Vortei le 
(mit der Leistung von 1 PS können auf der Straße 
rd. 1 50 kg, auf der Schiene rd. 500 kg und auf dem 
Wasser rd. 4.000 kg bewegt werden!) , hohe Kapa­
zitätsreserven und eine vergleichbar geringe Um­
weltbelastung aus. 

Die Binnensch ifffah rt findet eine relativ hohe Ak­
zeptanz in der österreich ischen Bevölkerung, da 

- es dabei zu (verg leichsweise) nur geringen 
Schadstoff- und C02-Emissionen kommt 

- nur geringe Lärmbelastungen auftreten 
- landschaftsbezogene Trennwirkungen durch 

den Verkehrsweg vermieden werden können 
- nur geringfügig zusätzl iche Verkehrsflächen 

beansprucht werden. 

Güterverkehr auf der österreichischen Donau 

Österreich l iegt im Zentrum der einzigen trans­
europäischen Wasserstraße, die sich von der Nord­
see bis zum Schwarzen Meer erstreckt , und über 
den Rhein-Main-Donau Kanal, der im Sept. 1 992 
eröffnet wurde, die F lusssysteme von Rhein und 
Donau verbindet. Die Verkehrsrechte werden durch 
die "Mannheimer Akte" (Rhein-Stromgebiet) und 
die "Belgrader Konvention" (Donau-Gebiet) ge­
regelt. 

Die Donau könnte im Zuge der EU-Osterweite­
rung zu einem der am stärksten expandierenden 
Verkehrskorridore werden. 

Die Voraussetzung für einen ganzjährigen, wirt­
schaft l ich konkurrenzfäh igen Binnensch ifffahrts­
betrieb auf der Donau ist ein schifffahrtsgerechter 
Ausbau der Fahrrinne. Erst die Garantie einer ganz­
jährigen Fahrwassertiefe ermöglicht es, die Trag­
fähigkeit der Schiffe weitgehend ausnutzen zu kön­
nen . Die derzeitigen Überlegungen für einen - aus 
der Sicht der Schifffahrt - optimalen technischen 
Ausbau der Donau oberhalb Budapest, hat zum 

�---�-_._ ... 
r 
� 

Ziel, eine garantierte Abladetiefe bei Regu l ierungs­
niederwasser von 2,70 m zu gewährleisten . Da­
durch könnte der Anteil des bis 201 5 zu erwarten­
den Gesamtgüterverkehrs zugunsten der Binnen­
schifffahrt von rd . 6,9% (ohne Ausbau der Fahr­
rinne) auf rd . 1 2% (bei einem Donauausbau) erhöht 
werden. 

Am 1 2 . September 2001 wurde von der Euro­
päischen Kommission das . Weißbuch zur Euro­
päischen Verkehrspolitik bis 201 0 angenommen. 
Darin wird neben der Liberal isierung des Verkehrs 
und der Verwirkl ichung eines integrierten trans­
europäischen Verkehrsnetzes unter anderem das 
Ziel einer Vereinheit l ichung der rechtlichen und 
technischen Vorschriften im Verkehrsbereich ge­
setzt. Des weiteren wird e ine verstärkte Zu­
sammenarbeit zwischen Meeressch ifffahrt - Was­
serstraße - Schiene geplant, um vor allem im Be­
reich des Umweltschutzes eine weitere Reduktion 
der Schadstoffemissionen erreichen zu können . Als 
vordringl ichstes Ziel wird im Weißbuch die Beseiti­
gung von Engpässen in den europäischen Ver­
kehrssystemen gefordert, um eine ununterbroche­
ne Schiffbarkeit der Donau zu gewährleisten . 

Personenverkehr auf der österreichischen 
Donau 

Obwohl auf der Gesamtstrecke der Donau, wie 
auch auf ihren Nebenflüssen,  der Güterverkehr im­
mer im Vordergrund stand, so g ibt es auch einen 
regen Personenverkehr. Im Gegensatz zum Güter­
verkehr spielt der Personenverkehr auf der Donau, 
bei dem größtenteils Touristen befördert werden , 
aber eine vergleichsweise untergeordnete Rol le. 

Binnenseeschifffahrt 

Die "moderne Sch ifffahrt" auf den österrei­
ch ischen B innenseen dient derzeit in erster Linie 

Tabelle 3-27: Entwicklung der Personenbeförde­
rung auf österreichischen Binnenseen 
(Quelle: ÖSTA 1) 

Jahr beförderte Personen eingesetzte Schiffe 

1 980 2,553.737 1 30 

1 985 2,289.426 1 68 

1 990 2,723.878 1 73 

1 995 2,647.380 1 1 2*) 

1 998 2,638.728 1 1 8*) 

*) Schiffe werden teilweise im Linienverkehr als auch im 
Gelegenheitsverkehr eingesetzt. 
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dem Tourismusverkehr bzw. für Vergnügungsfahr­
ten . In nahezu allen Bundesländern werden auf ein­
zelnen Seen Rundfahrtsschiffe von meist privaten 
Reedereien unterhalten. In der folgenden Aufstel­
lung werden jene wichtigsten Seen angeführt, bei 
welchen ein regelmäßiger (bzw. regelmäßiger sai­
sonaler) Schifffahrtsverkehr gegeben ist. 

Im Gegensatz zum Personenverkehr auf der 
Donau ist der Personentransport auf den österrei­
chischen Binnenseen von relativ großer Bedeu­
tung, zumindest für die einzelnen (Tourismus-)Re­
gionen im Einzugsgebiet der Seen . 

Auswirkungen der Schifffahrt auf die Gewässer 

Die Schifffahrt gi lt zwar als umweltfreundliches 
Transportmittel, greift aber durch den Bau und 
Ausbau der Wasserstraßen auch massiv in unsere 
Flusslandschaften ein. Zu den negativen Einwir­
kungen zäh len beispielsweise Baggerungen der 
Schifffahrtsrinne zur Gewährleistung ausreichender 
Fahrwassertiefen, Begradigungen und Uferbefesti­
gungen, Bau von Buhnen und Leitwerken, Länden­
bereichen und Sportboothäfen sowie der durch die 
Schifffahrt verursachte Wellenschlag am Ufer. Heu­
te ist der überwiegende Tei l  des Donauufers wegen 
der erhöhten Strömungsgeschwindigkeit und 
wegen des schifffahrtsbedingten Wel lensch lags 
mit B lockwurf gegen Erosion gesichert. Der Wel­
lenschlag kann dazu führen, dass flache Uferstruk­
turen , die für die Fischbrut von großer Bedeutung 
sind, kurzfristig trocken fal len, die Schwebstoffkon­
zentration in den Uferbereichen wird stark erhöht 
und verursacht eine lang anhaltende Eintrübung 
wichtiger Lebensräume. Die Strömungsverhält­
n isse sind bei weitem variabler und können sich 
drastisch von den für Jungfische tolerierbaren Be­
d ingungen unterscheiden. Daher ist es dringend 
notwendig , von den Auswirkungen der Schifffahrt 
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mög l ichst unbeeinflusste Areale zu schaffen und zu 
erhalten . 

Besonderes Augenmerk bei einer zukünftigen 
verstärkten Nutzung der Wasserstraße Donau ist 
neben dem Umweltschutzgedanken bei einem 
eventuellen weiteren Ausbau der Fahrrinne auch 
der Problematik des Transportes von gefährlichen 
Gütern zu schenken.  In  Österreich ist die Meldung 
einer Beförderung gefährlicher Güter durch die Ver­
ordnung über d ie Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Wasserstraßen (ADN-Verordnung) 
BGB!. 1 1  Nr. 295/1 997 i .d .g .F. geregelt. 

3.5.2 Tourismus und Erholung 

Österreich ist m it seiner landschaftl ichen Vielfalt 
ein beliebtes Ferienland. 2001 verbrachten rd . 
27 Mio Gäste aus dem In- und Ausland ihren Ur­
laub in Österreich, wobei rund 1 1 5  Mio Nächtigun­
gen verbucht werden konnten. Dies bedeutete im 
Verg leich zum Jahr 2000 eine Steigerung von rund 
2% bei der Anzahl der Gäste bzw. 1 ,3% bei der 
Zahl der Nächtigungen. Prozentuel le Steigerungen 
bei Übernächtigungen konnten vor allem in den 
Bereichen "Urlaub auf dem Bauernhof" (6,5%) be­
wirtschafteten Schutzhütten mit rd . 5 ,8% und 
Campingplätzen mit rd . 7,2% erzielt werden . 

In den letzten Jahren ist e in verstärktes Engage­
ment der Werbebranche zu beobachten, Wasser 
als zentrale Attraktion der Touristik in Österreich zu 
vermarkten .  Wurden bislang die Aktivitäten am und 
im Wasser eher als begleitende bzw. zusätzliche In­
formationen angeboten,  so wird nun verstärkt der 
Wasserbereich in den M ittelpunkt eines Urlaubs 
bzw. eines Ausfluges gestel lt .  

E in großer Anteil des Erholungsurlaubes wird 
durch den trad itionel len Urlaub am See, das 
(Rad-) Wandern am Wasser, in Form von Tages­
ausflügen oder organisierten längeren Reisen in  
Kombination mit  verschiedenen Verkehrsmitteln 
wie z .B .  Bahn und Schiff, die Sommerfrische, in 
Form von Rundfahrten und durch verschiedene 
Akt ivitäten im derzeit boomenden Wel l ness­
Tourismus abgedeckt. 

Ein wachsender Bereich der Aktivitäten im und 
am Wasser sind die versch iedenen Wassersport­
arten im Sommer. Neben dem Angeln, können un­
ter anderem das Schwimmen, Windsurfen, Segeln ,  
Tauchen und das Rudern zu den traditionel len 
Sportarten gezäh lt  werden.  E i n ige der neuen 
Sportarten - bei denen die Gefahr, die das Wasser 
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mit sich bringen kann ,  oftmals unterschätzt wird -
sind unter anderem Rafting, Kajaking, Canyoning 
und Jet-Ski fahren. Im Winter sind neben den tra­
ditionellen Alpinen und Nordischen Sportarten vor 
al lem das Eislaufen auf einzel nen Gewässern zu 
nennen. So ist z .B .  vor al lem der Weissensee in  
Kärnten auf Grund seiner Topograph ie und des 
dortigen M ikroklimas ein bekannter und beliebter 
Treffpunkt für Eisläufer aus ganz Europa. 

Auch verschiedene In itiativen des Kulturberei­
ches nutzen das Wasser für Ihre Zwecke. So ist 
u .a. das Wasser als integraler Bestandteil der Büh­
nen in  Bregenz am Bodensee (Bregenzer Festspie­
le seit 1 946) und in Mörbisch am Neusiedlersee 
(Operettenfestspiele seit 1 957) eingebunden. 

Auswirkungen auf Gewässer 

Österreich ist ein Fremdenverkehrsland - hohe 
Nächtigungszahlen bedingen aber zwangsläufig 
auch einen hohen Abwasseranfal l .  Die ordnungs­
gemäße Sammlung und Entsorgung des anfal len­
den Abwassers spielt daher eine entscheidende 
Rolle für den Gewässerschutz. Nachdem beispiels­
weise in ein igen österreichischen Seen zu Beginn 
der 1 970er Jahre Eutrophierungserscheinungen 
aufgetreten waren, konnten durch massive Investi­
tionen im Bereich der Abwasserreinigung (Erweite­
rung der Kanalnetze, Errichtung von Ringkanalisa­
tionen mit Ausleitung der Abwässer aus dem Ein­
zugsgebiet des Sees sowie Ausbau der Kläran­
lagen) der Zustand der Seen wieder entschieden 
verbessert werden. 

In  vielen Wintersportorten konzentriert sich der 
Abwasseranfall auf wenige Monate und kann fal l­
weise zu kurzen Spitzenbelastungen bei den Klär­
anlagen führen . Die Ein leitung der gerein igten Ab­
wässer in die Fl ießgewässer erfolgt zudem zu 
N iederwasserbedingungen und kann zu einer mas­
siven Beeinträchtigung der Gewässergüte in der 
Wintersaison führen. Auch die Wasserentnahme für 
die Beschneiung von Skipisten ist in d iesem Zu­
sammenhang zu nennen und kann diese Situation 
noch verschärfen . Maßnahmen der Abwasserwirt­
schaft in den Fremdenverkehrsgebieten konnten 
jedoch die winterl ichen Belastungsschwerpunkte 
weitgehend beseitigen. 

Die touristische Erschl ießung des Hochgebirges 
(Ski- bzw. SChutzhütten) bringt im H inbl ick auf die 
Abwasserentsorgung gesonderte Probleme m it 
sich. 

Auch Sportarten am oder im Gewässer haben 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Ge-

wässerorganismen. N icht nur al lfäl l ige Verschmut­
zung der Gewässer durch Badegäste, Motorboote 
usw. sondern auch der Verbau der Uferbereiche 
(Strandbäder, Restaurants, Stege, Sporthäfen, . . .  ) 
können einen nachhaltigen Eingriff in das Ökosys­
tem darstel len. 

Durch neue Trendsportarten wie z.B. Canyoning 
oder Rafting werden zudem neue und bisher noch 
nicht erschlossene Gewässer bzw. Gewässerab­
schnitte genutzt. Al lfäl l ige Beeinträchtigungen des 
Lebensraumes der Tiere (u.a. durch Stress) und der 
gesamten Umwelt dürfen dabei n icht außer Acht 
gelassen werden. 

3.5.3 Fischerei 

Die österreichische Fischerei hat im Vergleich zur 
Hochseefischerei eine geringe wirtschaft l iche Be­
deutung. Die jährl iche Gesamtwertschöpfung l iegt 
bei 1 45 Mio.  Euro (Fischproduktion, Verarbeitung 
und Sportfischerei). 

Die Berufs- oder Wirtschaftsfischerei wird in 
Österreich nur mehr in sehr geringem Maße am 
Neusiedler See, an einzelnen Seen des Salzkam­
mergutes und am Bodensee betrieben. Die Fluss­
fischerei ist praktisch völ l ig zum Erl iegen gekom­
men , ledigl ich in der oberösterreich ischen Donau 
wird sie mancherorts als Nebenerwerbszweig be­
trieben . Der Fischfang erfolgt traditionellerweise 
vorwiegend mit Netzen . E ine verg le ichsweise 
höhere Bedeutung spielt d ie Sportfischerei. Die 
Zahl der Fischer in  Österreich wird auf etwa 
350.000 geschätzt. Im Gegensatz zur Berufsfische­
rei ,  deren Fänge meist grob die Zusammensetzung 
des Fischbestandes des jewei l igen Gewässers 
widerspiegeln,  ist die Angelfischerei selektiv auf 
best immte Fischarten ausgerichtet. 

Aquakulturen in Österreich 

Der größte Tei l  der österreich ischen Fischproduk­
tion stammt aus Aquakulturanlagen (Karpfenteiche 
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und Forel lenzuchtanlagen). Im abgelaufenen Jahr 
wurden in Aquakulturen ca. 4800 Tonnen Fische 
produziert (geschätzt aufgrund des Futterverbrau­
ches), davon 3400 Tonnen Speisefische und 1 400 
Tonnen Besatzfische. Der Pro-Kopf-Verbrauch an 
See- und Süßwasserfischen konnte von insgesamt 
5,8 kg auf derzeit fast 6,3 kg pro Jahr gesteigert 
werden. 

Die heimische Fischproduktion setzt sich vor­
wiegend aus Forel len und Karpfen zusammen. 
Österreichs Selbstversorgungsgrad l iegt hier bei 
70 % .  Die Karpfenproduktion wird vor allem 
im Waldviertel und in der Steiermark betrieben. 
Die Forel len produktion konzentriert sich auf 
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und 
Tiro l .  

Situation der Fischpopulationen in Österreich 
und ihre Gefährdung 

Anthropogene Einflüsse auf Gewässer (Schutz­
wasserbau, Kraftwerksan lagen , Abwasserbelas­
tungen) führten in der letzten 1 00 Jahren zu massi­
ven Beeinträchtigungen der autochthonen Fisch­
fauna. 

In den heimischen Gewässern leben zur Zeit ins­
gesamt 74 Fischarten (inklusive 2 Neunaugenarten ,  
Renken nur einmal a ls  Artgruppe gezählt). Davon 
gelten 1 5  Arten als nicht autochthon (ursprüngl ich), 
das heißt, sie wurden eingebürgert bzw. deren Be­
stände sind nur durch regelmäßigen künstlichen 
Besatz aufrecht zu erhalten . 5 Arten (Hausen, 
Sternhausen, Waxdick, Glattdick und Semling) sind 
in Österreich ausgestorben.  Die Anzahl der rezen­
ten, autochthonen Neunaugen- und Fischarten be-

Tabelle 3-28: Aquakultur in Österreich 

Aquakultur-Produktionsanlagen 
Teichanlagen zur Karpfenproduktion 
Forel lenproduktionsanlagen 
Krebsproduktionsanlage 
Gesamt 

Anzahl 
1 90 
232 

1 
423 

2 .000 ha 

57 

trägt daher insgesamt 59 Arten. Das sind rund 92% 
der ursprüngl ichen heimischen Fauna. 

So erfreu l ich es ist, dass noch ein sehr großer Tei l  
des ursprüngl ichen Artenspektrums in  Österreich 
existiert, so dramatisch ist es um die Bestandsent­
wicklung bestimmt: 43 Arten (72 %) werden bereits 
in der Roten Liste gefährdeter Tierarten geführt. 
1 0  Arten s ind akut vom Aussterben bedroht, 
7 stark gefährdet, 1 1  gefährdet, 6 potentiel l  gefähr­
det, 7 mit Sicherheit gefährdet, aber der Gefähr­
dungsstatus unklar und 2 Arten n icht zuordenbar. 

Gefährdung durch Fischräuber 

Vor al lem die Äschenpopulationen der österrei­
ch ischen Gewässer können durch den Kormoran­
fraß bedroht werden. Aufgrund der zunehmenden 
Kormoranpopulation in Europa und in Österreich 
wurde der Kormoran aus dem Anhang I der EU-Vo­
gelschutzrichtl in ie herausgenommen (Aufhebung 
des totalen Schutzes). Dies bedeutet zugleich, 
dass bis zur Einführung eines gesamteuropäischen 
Kormoran-Managementplanes in Österreich auf 
Länderebene geeignete Maßnahmen zur Abwehr 
von Schäden im Bereich der Fischereiwirtschaft 
und Sportfischerei gesetzt werden können . 

Ein weiterer Fischräuber ist der Otter, welcher 
ebenfalls durch überhandnehmende Populations­
dichte zu einer Gefahr für die Teichwirtschafts­
betriebe und für die Sportfischer werden kann .  
Ebenso wie beim Kormoran ist das BMLFUW um 
ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen dem 
Artenschutz und den Interessen der Fischereiwirt­
schaft bemüht. 

Auswirkungen der Fischerei auf Ge­
wässer 

Der ungenügende Fortpflanzungserfolg 
von Fischen wird meist mit Besatzmaß­
nahmen kompensiert, wobei in erster Lin ie 
gezielt gezüchtete Jungfische eingesetzt 
werden. 

Teichfläche der Karpfenteiche 

Fischproduktion 
Karpfenproduktion 
Forellenproduktion 

in Tonnen (t)/Jahr 
ca. 1 .000 

Der Besatz mit standortfremden Fisch­
arten kann für einheimische Arten aber ne­
gative Folgen haben: Eingebürgerte Arten ,  
sogenannte "Neozoen",  verfälschen d ie 
Fauna und können heimische Arten ver­
drängen und gefährden. Als Beispiele für 
sehr häufige,  n icht standorttypische 
Fischarten können die Regenbogenforel le 
und der Zuchtkarpfen genannt werden . 
Während sich der Zuchtkarpfen in natür­
lichen Gewässern kaum vermehrt, repro-

Sonstige 
Gesamt 

Produktion von Besatzfischen 
Karpfen 
Forellen 
Gesamt 

ca. 3 .000 
ca. 800 
ca. 4 .800 

in Tonnen (t)/Jahr 
ca. 400 
ca. 1 .000 
ca. 1 .400 
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duziert die Regenbogenforel le in vielen Fl ießge­
wässern in beträchtl ichem Ausmaß und weist da­
mit ein entsprechendes Konkurrenzpotential auf. 
Untersuchungen des Einflusses von Besatz m it Re­
genbogenforel len zeigten , dass es unter bestimm­
ten Situationen durch erfolgreiche Habitat- und 
Nahrungskonkurrenz zu einer Veränderung der na­
türlichen Bachforellenbestände bis hin zur vol lstän­
d igen Verdrängung kommen kann.  

Durch Besatz können auch gebietsfremde Para­
siten und Krankheiten eingeschleppt werden, die 
d ie heimischen Arten gefährden. 

Der Besatz mit "standortfremden" Arten gefähr­
det durch Kreuzung auch die genetische Integrität 
standorttypischer Populat ionen.  Grundsätz l ich 
geht man davon aus, dass Standortpopulationen 
opt imal an d ie lokalen Verhältn isse angepasst sind. 
Kreuzen sich d iese mit standortfremden Fischen, 
so werden n ichtangepasste Gene eingeschleppt, 
die Mischbestände sind weniger gut adaptiert, was 
sich in reduzierter Reproduktivität, geringerem 
Überleben oder Wachstum, Anfäl l igkeit gegenüber 
extremen Umweltbed ingungen oder Krankheiten 
und Parasiten niederschlagen kann.  

Das Auftreten von Hybriden zwischen versch ie­
denen Arten infolge des Besatzes, wie es schon 
verschiedentl ich nachgewiesen wurde, verschärft 
d iese Problematik. 

3.5.4 Atmosphärische Depo­
sition - Versauerung 

Die zunehmende Luftverschmutzung gefährdet 
nicht nur Landökosysteme wie z .B .  Wälder, son­
dern stellt durch die Deposition sauerer Sub­
stanzen mit dem N iederschlag auch ein nicht zu 
vernachlässigendes Gefährdungspotenzial für die 
Gewässer dar. Österreich besitzt den Vorteil , dass 
ein großer Tei l  des Bundesgebietes günstige geo­
logische Voraussetzungen,  näm l ich leicht 
verwitterbares Kalkgestein aufweist, das auch ho­
hen Depositionsraten von Säuren auf lange Zeit 
Widerstand leisten kann;  in säureempfindl ichen si­
l ikatischen Einzugsgebieten (z.B .  bei Bächen im 
Kristal l in  des Mühlviertels und bei den Hochge­
birgsseen in den Zentral- und Ostalpen) kann es 
al lerdings grundsätzl ich zu Versauerungserschei­
nungen kommen, die sich negativ auf die Artenzu­
sammensetzung, d ie Individuendichten und Bio-

massen der aquatischen Lebensgemeinschaften 
auswirken . 

1 985/86 wurde im Auftrag des BMLFUW erst­
mals eine umfassende Studie durchgeführt, die an 
Hand von ausgewählten Seen und Flüssen die Ver­
sauerung in Österreich als Basiszustand dokumen­
tierte. Bei den 1 989-1 992 durchgeführten Studien, 
die in Abst imm ung m it einer EU -Cost-Aktion 
durchgeführt wurden, hat sich gezeigt, dass die -
im EU-Verg leich geringen - Versauerungstenden­
zen in den österreich ischen Gewässern nicht wei­
ter zugenommen hatten .  

1 995/96 wurden daher vom Institut für Zoolog ie 
und Limnologie der Universität Innsbruck 67 Hoch­
gebirgsseen Tirols, Ostt i rols und Kärntens beprobt, 
um deren Versauerungsstatus zu charakterisieren 
und mit den Untersuchungen aus den Jahren 
1 985/86 zu vergleichen. 

In  etwa 80% der Seen konnte ein Anstieg der 
pH-Werte und damit eine Verbesserung in  ihrem 
Versauerungsstatus festgestel lt werden. Die Nitrat­
konzentrationen lagen in fast allen Seen n iedriger 
als vor 1 0  Jahren, obwohl d ie Konzentrationen im 
Niederschlag etwas angestiegen waren . 

Im Gegensatz dazu stiegen die Sulfatkonzentra­
tionen in ca. 80% der Seen , vor al lem in denjenigen 
mit vergletscherten Einzugsgebieten, obwohl der 
Su lfatgehalt des N iederschlags rückläufig war. D ie­
se Sulfatzunahme stimmte mit einem Anstieg an 
basischen Kationen (v.a. Calcium und Magnesium) 
als typische Verwitterungsprodukte überein. Die 
Ergebnisse der Stud ie zeigten, dass die Klimaer­
wärmung den Effekt der sauren Niederschläge 
verstärken, abschwächen oder maskieren kann,  in­
dem mehrere Prozesse zusammenwirken. Kl ima­
änderungen verursachten in den Weichwasserseen 
pH-Schwankungen, und zwar über einen weiten 
Bereich (pH 5 ,2-7,4) . Der Einfluss des sauren Re­
gens scheint al lerdings auf versauerungsempfind­
l iche Seen im mittleren Bereich (pH < 5,6-6,4) be­
schränkt zu sein .  Natürl ich saure Seen (pH < 5,6; 
Alkal in ität "" 0 �eq/I) und stärker gepufferte Seen 
(pH � 7; Alkal in ität � 1 00 �eq/I) scheinen davon 
weitgehend unbeeinträchtigt zu bleiben und der 
Säure-Basenhaushalt wird hauptsächl ich von Kl i­
maänderungen kontrol l iert. 

Eine neuerl iche Überprüfung der Versauerungs­
situation österreich ischer Gewässer wird voraus­
sichtlich 2006/07 erfolgen. 
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4. SCH UTZGEBI ETE U N D  WIDMUNGEN 

I m  Folgenden wird ein Überbl ick über Schutz­
gebiete und Widmungen in Österreich gegeben, 
d ie aufgrund von nationalen, internationalen oder 
EU-Regelungen festgelegt wurden. 

4. 1 SCHUTZGEBIETE UND 
WIDMUNGEN gem. 
§§ 34, 35, 53 und 54 WRG 

Zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen und 
der künftigen Wasserversorgung sieht das österrei­
chische Wasserrechtsgesetz die Erlassung von 
Wasserschutz- und -schongebieten vor. Rahmen­
pläne und Rahmenverfügungen dienen zur Steue­
rung der wasserwirtschaftl ichen Ordnung und Ent­
wicklung. 

4. 1. 1 Schutz- und Schongebiete 

Dem Schutz einer Trinkwasserversorgung gegen 
Beeinträchtigung dient die Festlegung von Schutz­
und Schongebieten gemäß § 34 WRG. Diese be­
sonders geschützten Gebiete können das gesamte 
Einzugsgebiet oder Tei le davon erfassen . 

Ein Schutzgebiet wird durch Bescheid der Was­
serrechtsbehörde festgelegt und bindet nur den 
Adressaten . Besondere Anordnungen können die 
Untersagung oder Beschränkung bestimmter Be­
wirtschaftungs- oder Nutzungsformen von be­
stimmten Grundstücken oder Gewässern sowie 
E inschränkungen bestehender An lagen oder 
Unternehmungen zum Inhalt haben. Ein Schon­
gebiet wird mit Verordnung des Landeshauptman­
nes festgelegt. Die Schongebietsverordnung ist an 
einen unbestimmten Personenkreis gerichtet. Sie 
ist übera l l  dort notwendig ,  wo Schutzge­
bietsbestimmungen an bestimmte Personen n icht 
ausreichen. Die in den jewei l igen Schongebietsver­
ordnungen festgelegten Bestimmungen (wasser­
rechtliche Anzeige- und Bewi l l igungspfl icht für 
künftige Maßnahmen , Nutzungsbeschränkungen 
und Verbote) ermögl ichen die Abwehr von Gefah­
ren für Güte und Erg iebigkeit von Wasservorkom­
men. 

Grundsätzl ich kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass die meisten in den letzten Jahrzehn­
ten im Zuständigkeitsbereich der Wasserrechts-

behörde beim Landeshauptmann verhandelten 
Wasserversorgungsanlagen - wenn auch n icht im­
mer dem heutigen Stand entsprechende - Schutz­
oder Schongebiete besitzen .  Die Anzahl der 
Schutzgebiete beläuft sich auf einige Tausend. 

In  Tab. 4-1 s ind die österreichischen Schonge­
bietsverordnungen mit Stand 1 .  Ju l i  2002 geg l ie­
dert nach Bundesländern aufgel istet. 

Bezogen auf die Flächenausdehnung unterliegen 
rund 9% der österreichischen Landesfläche be­
sonderen Schutzbestimmungen für die Wasserver­
sorgung.  

Gemäß § 35 WRG können Wasserschutz- und 
-schongebiete, Rahmenpläne und Rahmenver­
fügungen auch zur Sicherung der künftigen Was­
serversorgung erlassen werden. Grundsätzl ich ist 
anzumerken, dass in den Ländern von den Bestim­
mungen des § 35 nicht in  großem Umfang Ge-

' brauch gemacht wird ,  da vor al lem der Frage nach 
dem namhaft zu machenden Interessenten ,  der bei 
Nutzungs- und Bewirtschaftungsbeschränkungen 
für Entschädigungsleistungen heranzuziehen ist, 
besondere Bedeutung zukommt. 
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Tabelle 4- 1 :  Liste der Schongebietsverordnungen (Stand 1 .  Juli 2002) 

Burgenland 

- Grundwasserschongebiet Mittleres Burgenland, LGBI. Nr. 1 8/1 967 
- Schongebiet zur Sicherung der Heilquellen- und M ineralwasservorkommen Gerersdorf-Sulz bei Güssing, 

LGBI.  Nr. 1 5/1 974 
- Schongebiet zur Sicherung der Hei lquel len- und Mineralwasservorkommen Bad Tatzmannsdorf, LGBI.  Nr. 3 1 /1 975 
- Grundwasserschongebiet Bereich Windener Quelle, LGBI. Nr. 4/1 978 
- Grundwasserschongebiet Kleylehof (KG Nickelsdorf und Halbthurn), LGBI. Nr. 5/1 978 
- Grundwasserschongebiet für die Wasserversorgung des nördlichen Burgenlandes (Neudörfl), LGBI. Nr. 2 1 /1 983 
- Grundwasserschongebiet für die Wasserversorgung des nördl ichen Burgenlandes (Neufeld/ILeitha), LGBI .  Nr. 1 7/1 967 

und LGBI .  Nr. 22/1 983 
- Schutz der Wasserversorgungsanlagen der Wasserverbände "Unteres Lafnitztal" und "Unteres Raabtal" (Brunnenfeld 

Heil igenkreuz), LGBI. Nr. 26/1 990 

Kärnten 

- Schutzgebiet für die Heilquellen in Kleinkirchheim, LGBI. Nr. 29/1 938 
- Schutzgebiet für die Schwefelwasserstoffquelle in Bad St. Leonhard i. L., LGBI. Nr. 29/1953 
- Schutz des M ineralwasservorkommens der Heilquelle "Königsquelle" in der KG Trebesing, LGBI. Nr. 1 09/1 970 und 

27/1 971 
- Schutz von Wasservorkommen in Kärnten, LGBI.  Nr. 1 03/1 998 

Niederösterreich 

- Schutz des Wasservorkommens im Schneeberg-, Rax- und Schneealpengebiet, BGBI. Nr. 353/1 965 (siehe auch Steier-
mark)' 

- Schongebiet für die Wasserspender der Stadtgemeinde St. Pölten, LGBI .  Nr. 6950/20 
- Schutz der Heilquellen in der Gemeinde Bad Schönau, LGBI. Nr. 6950/2 1 -0 
- Schutz der Wasserversorgungsanlage der NÖSIWAG in Bisamberg und Langenzersdorf, LGBI.  Nr. 6900/54-0 
- Schutz der Wasserversorgungsanlage "Wasserwerk I Allersdorf und Wasserwerk Wasserring" der Stadtgemeinde Am-

stetten, LGBI. Nr. 6900/50-0 
- Schutz der Wasserversorgungsanlage der Stadtgemeinde Gmünd, LGBI. Nr. 6900/51 -0 
- Schongebiet zur Sicherung einer künftigen Trinkwasserversorgung aus dem Grundwasser in Teilen der Gemeinden 

Rohrendorf, Gedersdorf, Etsdorf-Haitzendorf, Grafenwörth und Hadersdorf-Kammern, LGBI. Nr. 6900/52-0 
- Sicherung der zukünftigen Trinkwasserversorgung aus dem Grundwasser in Teilen der Gemeinden Traismauer, Zwenten­

dorf a. d. D. und Sitzenberg-Reidling, LGBI. Nr. 6900/53-0 
- Sicherung einer zukünftigen Trinkwasserversorgung aus dem Grundwasser in Teilen der Gemeinden Horn Gars/K. ,  

Rosenburg-Mold und Schön berg/ Kamp, LGBI. Nr .  6900/55-0 
- Sicherung der zukünftigen Trinkwasserversorgung aus dem Grundwasser in Teilen des Marchfeldes, LGBI. N r. 6950/22-0 
- Schutz und Sicherung eines der Trinkwasserversorgung dienenden Grundwasservorkommens im Bereich von Teilen der 

Gemeinden Wr. Neustadt, Bad-Fischau-Brunn, Wöllersdorf-Steinabrückl, Katzeisdorf und Weikersdorf a. St. ,  
LGBI.  Nr. 6950/23-0 

- Schutz der "Thermalschwefelquelle Oberlaa" im Bereich der Gemeinden Lanzendorf, Maria Lanzendorf, Achau, Bieder­
mannsdorf, Wien er Neudorf, Vösendorf, Hennersdorf, Leopoldsdorf, Perchtoldsdorf, Brunn a. G . ,  Maria Enzersdorf und 
Mödling, LGBI. Nr. 6950/24-0, (siehe auch Wien) 

- Schutz des Grundwassers in Teilen der Gemeinden Wiener Neustadt und Katzeisdorf, LGBI. Nr. 6950/25-0 
- Schutz des Grundwassers von Tei len der Gemeinden Wöllersdorf-Steinabrückl, Matzendorf-Hölles, Enzesfeld-Linda-

brunn,  Leobersdorf, Felixdorf, Sollenau und Wr. Neustadt, LGBI. Nr. 6900/56-0 
- Schutz des Grundwasservorkommens im Bereich der Gemeinden Langenlois und Hadersdorf-Kammern, 

LGBI. Nr. 6950/26-0 
- Schutz des Grundwassers in Teilen der Gemeinden Breitenau, Neunkirchen, St. Egyden a. St. ,  Schwarzau am St. ,  

Weikersdorf a. St. und  Wr. Neustadt, LGBI. Nr. 6950/27-0 
- Schutz des Grundwassers in Teilen der Gemeinden Erlauf, Goll ing a. d. Erlauf und Bergland, LGBI. Nr. 6950/28-0 
- Schutz des Grundwassers im Bereich der Stadtgemeinde Wiesel burg, LGBI. Nr. 6950/29-0 

Oberösterreich 

- Schutz der zur Wasserversorgung der Stadt Vöcklabruck gefassten Quellen, LGBI. Nr. 4/1962 
- Schongebiet für die Hei lquelle Leppersdorf, LGBI. Nr. 32/1 962 
- Schutz der Wasserversorgungsanlage der Stadt Steyr, LGBI. Nr. 40/1 965 
- Schutz des Grundwasservorkommens " Mitterbergholz" , Wa-1 304/8- 1 974, vom 30. 6 . 1  975 

(mit Bescheid festgelegtes Schutzgebiet mit Schongebietscharakter) 
- Schutz des Wasservorkommens im Gebiet des Sarstein, Sandling und Loser, BGBI.  Nr. 736/1 974 und BGBI. Nr. 99/1 984 

(siehe auch Steiermark)' 
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- Schutz des Grundwasservorkommens in den Gemeinden Hartkirchen, Hinzenbach, Pupping und  Stroheim, 
LGBI. Nr. 44/1 976 

- Schutz des Grundwassers in den Gemeinden Dietach, Enns, Hargelsberg und Kronstorf, LGBI. Nr. 1 /1 978 
- Schutz der Wasserversorgungsanlage des Wasserleitungsverbandes Vöckla-Ager, LGBI. Nr. 8/1 978 
- Schutz des Grundwasservorkommens in der Pettenbachrinne in den Gemeinden Eberstalzell, Pettenbach, Steinerkirchen 

a. d. Traun und Vorchdorf, LGBI. Nr. 1 1 /1 978 
- Schutz des Grundwassers in den Marktgemeinden Mauthausen, Ried i .  d. Riedmark und Schwertberg, 

LGBI. Nr. 1 04/1 983 
- Schutz der Wasservorkommen im Toten Gebirge, BGBI. Nr. 79/1 984 (siehe auch Steiermark)' 
- Schutz des Wasserwerkes Haiden der Stadtgemeinde Bad Ischl ,  LGBI .  Nr. 1 1 5/1 985 
- Schutz des Grundwasservorkommens Randrinne in den Marktgemeinden St. Georgen i. A. und Vöcklamarkt, sowie in 

den Gemeinden Berg i .  A. und Weißenkirchen i .  A., LGBI. Nr. 49/1 987 
- Schutz des Grundwasservorkommens der Aurachrinne in den Gemeinden Ohlsdorf, Pinsdorf und Regau, 

LGBI. Nr. 73/1 990 
- Schutz des Karstwasservorkommens zwischen dem Gosaubach und dem Weißen bach in der Marktgemeinde Bad 

Goisern und der Gemeinde Gosau, LGBI. Nr. 75/1 990 
- Schutz des Grundwasservorkommens im Einzugsgebiet des Brunnens Winkl der Wasserversorgungsanlage der Stadt 

Schwanenstadt sowie den Gemeinden Oberndorf bei Schwanenstadt, Rutzenham, Pühret und Redlham, 
LGBI. Nr. 79/1 990 

- Schutz des Grundwasservorkommens im Sauwald in den Marktgemeinden Engelhartszell, Kopfing im Innkreis und 
Münzkirchen und in den Gemeinden St. Roman und Viechtenstein ,  LGBI. Nr. 92/1 990 

- Schutz des Grundwasservorkommens im Nördlichen Eferd inger Becken, LGBI. Nr. 98/1 990 
- Schutz des Grundwasservorkommens im Bereich der Marktgemeinde Königswiesen zwischen dem Hindberg und dem 

Numberg, LGBI .  Nr. 47/1 991 
- Schutz des Grundwasservorkommens Jaunitztal-Freistadt, LGBI. Nr. 48/1 991 
- Schutz des Grundwasservorkommens im Bereich des Munitionsdepots Stadl-Paura, LGBI. Nr. 7 1 /1 991 
- Schutz des Grundwasservorkommens im  Hausruckschotter des "Haager Rückens" im Bereich der Marktgemeinden 

Haag/H. und Eberschwang sowie der Gemeinden Geboltskirchen, Geiersberg und St. Marienkirchen/H., 
LGBI. Nr. 60/1 994 

- Schutz der Grundwasservorkommen im Weilhartsforst, LGBI. Nr. 1 33/1 997 und LGBI .  Nr. 44/2001 
- Schutz der bestehenden Hei lquellen Bad Schal lerbach TH1 und TH2 der Schwefelbad Schal lerbach GesmbH in den 

Gemeinden Bad Schallerbach, Grieskirchen, Krengibach, Pichl bei Wells, Pollham, Scharten, Schlüsslberg, St. Marien­
kirchen a.d. Poisenz, Wallern a.d. Trattnach, LGBI.  Nr. 1 5/2001 

- Schutz der Wasserversorgungsanlage "Brunnen Hochholz" der Marktgemeinde Gunskirchen sowei zur Sicherung des 
künftigen Trink- und Nutzwasserbedarfes der Gemeinde Edt bei Lambach, der Marktgemeinde Gunskirchen und der 
Stadtgemeinde Wels, - LGBI .Nr. 58/2001 

Salzburg 

- Schongebiet Tiefquelle WVA der Gemeinde Henndorf, LGBI. Nr. 89/1 959 
- Schongebiet Grundwasserwerk WVA Zell am See, LGBI. Nr. 30/1 960 
- Schongebiet Fuschlsee, LGBI.  Nr. 48/1 960 und LGBI. Nr. 42/1 961  
- Schongebiet WVA Marktgemeinde Oberndorf, LGBI .  Nr. 62/1 960 
- Schutz der im Gemeindegebiet von Grödig gelegenen WVA der Stadt Salzburg, LGBI. Nr. 27/1 961 und LGBI. N r. 23/1963 
- Schongebiet WVA der WG Obertauern, LGBI. Nr. 27/1 962 
- Schongebiet WVA der Gemeinde Seekirchen, LGBI. Nr. 28/1 962 
- Schongebiet Tiefbrunnen der Pinzgauer Molkereigenossenschaft in Maishofen, LGBI. Nr. 1 82/1 962 
- Schon gebiet Grundwasserwerk Gamp der WVA der Stadt Hallein ,  LGBI. Nr. 42/1 963 
- Schongebiet WVA Gemeinde Bergheim, LGBI. Nr. 40/1 964 
- Schongebiet WVA Dorf Saalbach, LGBI .  Nr. 35/1 965 
- Schongebiet Hochquellengebiet der WVA der Stadt Radstadt, LGBI. Nr. 57/1966 
- Schongebiet WVA Rainerkaserne in Glasenbach, LGBI. Nr. 79/1 968 
- Schongebiet Höllnquellen des WV Hölln, LGBI. Nr. 80/1 968 
- Schongebiet WVA Schlachthof Bergheim, LGBI. Nr. 62/1 969 
- Schongebiet WVA Wassergenossenschaft-Strobl, LGBI.  Nr. 63/1 969 
- Schongebiet WVA an der Nord- und Südseite des Kühberges (WVA Stadt Salzburg), LGBI. Nr. 84/1 969 
- Schongebiet Greimelhofquellen der WG Abtenau, LGBI .  Nr. 77/1 970 
- Schongebiet WVA der Wassergenossenschaft Saalbach Dorf, LGBI. Nr. 9/1 973 
- Schongebiet Steinwand-, Stocker- und Maximil ianquellen der WG Kuchl, LGBI. Nr. 1 4/1 975 
- Schon gebiet Mühlstein-, Oswald- und Windhagquellen der WG Puch, LGBI.  Nr. 8 1 /1 975 
- Schongebiet Brunnen Rehhof der WVA der Stadt Hallein ,  LGBI .  Nr. 1 9/1 979 
- Schongebiet Tiefbrunnen der WVA Goldegg, LGBI. Nr. 73/1 980 
- Schongebiet Vordersattel- und Rupertistollenquel len, LGBI .  Nr. 90/1 980 und LGBI. Nr. 2 1 /1 982 
- Schongebiet Marbachquellen, LGBI .  Nr. 7/1 981 
- Schongebiet Tiefbrunnen WG Rauris, LGBI. Nr. 1 2/1 984 
- Schongebiet Plainfeld (Wasserverband Plainfeld), LGBI.  Nr. 37/1984 

III-12 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)66 von 220

www.parlament.gv.at



62 

- Schongebiet Straßwalchen (WG Straßwalchen), LGBI. Nr. 68/1 985 
- Schongebiet Anthering (WG Anthering), LGBI. Nr. 57/1986 
- Schongebiet REHAB-Zentrum Saalfelden, LGBI. Nr. 89/1 988 
- Schongebiet Leoganger Steinberge, LGBI. Nr. 75/1 989 
- Schongebiet Obertrum-Mattigfeld (Brauerei Sigl) , LGBI. Nr. 95/1989 
- Schongebiet Pirchalmquellen (WG Rauris), LGBI .  Nr. 1 2/1 990 
- Schongebiet Mörtel-Au (WVA Gemeinde Unken), LGBI. Nr. 1 3/1 990 
- Schongebiet Kontrollgang-, Stollen- und Klammsteinquellen, LGBI. Nr. 93/1 991 und 93/1 993 
- Schongebiet Tiefbrunnen WG Puch, LGBI. Nr. 34/1 992 
- Schongebiet Stroblhofquelle der WG Rigaus (Marktgemeinde Abtenau), LGBI. Nr. 56/1 996 
- Schongebiet Bluntautal, LGBI .  N r. 69/1 996 und LGBI .Nr. 83/1 999 
- Schongebiet Kuhmannquelle der WVA der Gemeinde Adnet, LGBI. Nr. 88/1 996 
- Schongebiet Taugi, LGBI. N r. 8 1 /1 996 
- Schongebiet Himmelwandquelle des WV Gasteinertal , LGBI. Nr. 94/1 997 
- Schongebiet Mühlbauernquelle der WVA Gemeinde Hüttau, LGBI. N r. 63/1 998 
- Schongebiet Hoher Göll (Marktgemeinde Golling, Wassergenossenschaft Torren, Kuchl und Oberweißenbach), 

LGBI .  Nr. 82/1 999 
- Schongebiet Gasteiner Thermalquellen, LGBI .N r. 1 02/1 999 

Steiermark 

- Schutzgebiet Michelquelle in Gams ob Frauenthai ,  LGBI. Nr. 36/1 957 
- Schutzgebiet der Heilquelle "Thalheimer Schloß brunn" in Pöls ob Judenburg, LGBI. Nr. 68/1 959 
- Schutzgebiet der "Stainzer Johannesquelle" in der Gemeinde Trog, LGBI. Nr. 9 1 /1 959 
- Schutz des Grundwasserwerkes Graz-Feldkirchen, BGBI. Nr. 4 1 /1 962* 
- Sicherung des zukünftigen Trinkwasserbedarfs für die Stadtgemeinde Graz, im Raume von Friesach, LGBI. Nr. 75/1 963* 
- Schutz der Mineralwasservorkommen in Sicheldorf und Radkersburg, LGBI.  Nr. 21 1 /1 963 
- Schutz des Wasservorkommens im Schneeberg-, Rax- und Schneealpengebiet, BGBI. Nr. 353/1 965 (siehe auch Nieder-

österreich)* 
- Sicherung des künftigen Trinkwasserbedarfs und zum Schutz der Wasserversorgungsanlage der Stadt Leoben im 

Raume von Leoben-Winkl, LGBI. N r. 39/1 965 
- Schutz und Sicherung des Grundwassers und des Mineralwasservorkommens im Raume Feldbach, LGBI. Nr. 1 3 1 /1 968 
- Grundwasserschongebiet zum Schutz des Grundwasserwerkes Graz-Andritz, LGBI. Nr. 1 39/1 971  
- Schutz der Heilquellen in der Gemeinde Bad Gleichenberg und des Johannesbrunnens in der Gemeinde Hof bei 

Straden, LGBI. Nr. 1 79/1 971 
- Schutz der Hei lquelle "Peter-Quelle" in Deutsch-Goritz, LGBI.  Nr. 1 45/1 973 
- Rahmenverfügung zum Schutze der Wasservorkommen Hochschwab, BGBI. Nr. 345/1 973* 
- Schutz des Wasservorkommens im Gebiet des Sarstein, Sandling und Loser, BGBI. Nr. 736/1 974 und BGBI. Nr. 99/1 984 

(siehe auch Oberösterreich)* 
- Schutz und Sicherung des Grundwassers im Raum Fehring, LGBI. N r. 27/1 978 
- Schutz der Wasservorkommen im Toten Gebirge, BGBI. N r. 79/1984 (siehe auch Oberösterreich)* 
- Schongebiet zugunsten der Karstwasservorkommen im Schöckelgebiet, LGBI.  Nr. 1 2/1 989 
- Grundwasserschongebiet zum Schutze der Wasserversorgungsanlagen Leibnitzer Feld-Wasserversorgungs-G.m.b.H.  

der Gemeinden Lebhng-St. Margarethen, Retznei und der Marktgemeinde Wagna, LGBI. N r. 86/1 990, LGBI. Nr. 92/1 991 , 
LGBI. Nr. 1 2/1 992, LGBI. Nr. 38/1 995, LGBI. Nr. 93/1 996, 
LGBI. N r. 93/1 998, LGBI .Nr. 88/2000 und LGBI .Nr. 29/2001 

- Grundwasserschongebiet zum Schutze der Wasserversorgungsanlage der Leibnitzer Feld-Wasserversorgungs-G.m.b.H.  
im nordöstlichen Leibnitzer Feld, LGBI. Nr. 87/1 990 LGBI. Nr. 92/1 991 , LGBI. Nr. 1 2/1 992, LGBI. Nr. 38/1 995, 
LGBI. Nr. 93/1 996 und LGBI .  N r. 93/1 998 

- Grundwasserschongebiet zum Schutze der Wasserversorgungsanlagen des Wasserverbandes Ehrenhausen, 
LGBI. Nr. 88/1 990, LGBI. Nr. 92/1 991 , LGBI. Nr. 1 2/1 992, LGBI. N r. 38/1 995, LGBI. Nr. 93/1 996, LGBI. Nr. 2 1 /1 998 und 
LGBI. Nr. 93/1 998 

- Grundwasserschongebiet zum Schutze der Wasserversorgungsanlagen der Stadtgemeinde Mureck, LGBI. Nr. 89/1 990, 
LGBI. Nr. 92/1 991 , LGBI .  Nr. 1 2/1 992, LGBI .  Nr. 38/1 995, LGBI. Nr. 93/1 996 und LGBI .  Nr. 93/1998 

- Grundwasserschongebiet zum Schutze der Wasserversorgungsanlagen des Wasserverbandes Grenzland-Südost und 
des künftigen Wasserverbandes Radkersburg, LGBI. Nr. 90/1990, LGBI. Nr. 92/1 991 , LGBI. N r. 1 2/1 992, 
LGBI. Nr. 38/1 995, LGBI. Nr. 93/1 996 und LGBI. Nr. 93/1 998 

- Grundwasserschongebiet zum Schutze der Wasserversorgungsanlagen der Stadtgemeinde Bad Radkersburg, 
LGBI. Nr. 91/1 990, LGBI .  Nr. 92/1 991 , LGBI .  N r. 1 2/1 992, LGBI. Nr. 38/1 995, 
LGBI. Nr. 93/1 996 und LGBI. Nr. 93/1 998 

- Schutz des Grundwasserwerkes Kaisdorf des Wasserverbandes Umland Graz, LGBI .  Nr. 92/1 990, LGBI .  Nr. 92/1 991 , 
LGBI. Nr. 1 2/1 992, LGBI .  Nr. 38/1 995, LGBI. Nr. 93/1 996 und LGBI. Nr. 93/1 998 

- Schongebiet zum Schutze der Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Pinggau (St) und der Stadtgemeinde 
Pinkafeld (B), LGBI. Nr. 73/1 993 

- Grundwasserschongebiet zum Schutz der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Ragnitz, LGBI.  Nr. 67/1 995, 
LGBI .  Nr. 93/1 996 und LGBI. Nr. 93/1 998 
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- Schutz des Wasservorkommens für das Grundwasserwerk Hafendorf der Stadtwerke Kapfenberg, LGBI. Nr. 34/1 997 und 
LGBI. Nr. 77/1997 

- Schongebiet für die M ineralquellen, Säuerlinge und die Heilquelle Marienquelle von Sulzegg, Gemeinde St. Nikolai ob 
Draßl ing, LGBI .Nr. 80/200 

Tirol 

- Schongebiet für das Grundwasservorkommen im Bereich des Fürhölzlwaldes in der Gemeinde Ebbs, LGBI. Nr. 46/1 974 
- Schutz von Grundwasservorkommen im Gebiet der Gemeinde Oberndorf/T. , LGBI. Nr. 30/1 976 
- Schutz der Wasserversorgungsanlagen im Halltal, Gemeinde Absam, LGBI. Nr. 1 1 /1 984 
- Schongebiet zum Schutz der Wasserversorgungsanlage der Wassergenossenschaft Vi I I ,  Gemeinde Innsbruck, 

LGBI. Nr. 1 2/1 984 
- Grundwasserschutzgebiet Höttinger AulWest, LGBI. Nr. 6/1985 
- Schutz der Hofinger Quellen, Gemeinde Ebbs, LGBI. Nr. 6 1/1 985 
- Schutz des Tiefenbrunnens Kolsass der Gemeinde Wattens und der Gemeinde Kolsass, LGBI. Nr. 76/1 989 
- Schutz der Hochquelle Lähn und der Tiefquelle Lähn der Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Reutte, 

LGBI. Nr. 5/1990 
- Schutz des Tiefenbrunnens Stampfanger der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Söl l ,  LGBI. Nr. 63/1 990 
- Schutz des Tiefenbrunnens Schwaz Ost der Stadtgemeinde Schwaz, LGBI. Nr. 81 /1 990 
- Schutz der Rastplattenquelle der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Navis, LGBI. Nr. 26/1 992 
- Schutz der Forst- und Moosquellen der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Achenkirchen, LGBI. Nr. 47/1 992 
- Schutz des Tiefenbrunnens Buch der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Buch bei Jenbach, LGBI. Nr. 26/1 993 

und LGBI. Nr. 84/1 994 
- Sicherung des künftigen Trink- und Nutzwasserbedarfes der Gemeinde Imsterberg, LGBI .  Nr. 39/1 994 
- Wasserschongebiet Inntaldecke-Karwendel, LGBI. Nr. 53/1 994, LGBI. Nr. 70/1 994 
- Wasserschongebiet Gnadenwalde Plateau, LGBI .  Nr. 54/1994 
- Wasserschongebiet Heil igwasserquellen , LGBI. Nr. 55/1994 
- Wasserschongebiet Götzner Alm, LGBI. Nr. 1 4/1 995 
- Wasserschongebiet Immenquelle, LGBI.  Nr. 1 9/1 995 
- Wasserschongebiet Stans, LGBI.  Nr. 26/1 995 
- Wasserschongebiet RegalI, LGBI.  Nr. 60/1 995 
- Wasserschongebiet Mühlauer Quellen, LGBI. Nr. 9 1 /1 995 
- Grundwasserschongebiet Perfuchsbergerau, LGBI. Nr. 92/1995 
- Wasserschongebiet Kreidegraben- und Eppzirlerquellen, LGBI. Nr. 1 09/1995 
- Wasserschongebiet Eiskarquelle, Marktgemeinde Wattens, LGBI. Nr. 1 6/1 996 
- Wasserschongebiet Ursprungs- und Maiseltalquellen, Gemeinde Karres, LGBI. Nr. 76/1 997 
- Wasserschongebiet Egghofquel len, Gemeinde Neustift im Stubaital, LGBI. Nr. 42/1998 
- Schutz der SUlfatquelle Kreckelmoos, Wasserschongebiet Tauern, Gemeinde Breitenwang; LGBI. Nr. 52/2000 
- Schutz des Tiefbrunnens Ruifach, Grundwasserschongebiet Ruifach, Gemeinde Axams, LGBI. Nr. 77/2000 
- Schutz des Tiefenbrunnens Lahntal der Wasserversorgungsanlage der Stadtgemeinde Wörgl ,  LGBI .  Nr. 85/2001 

Vorarlberg 

- Grundwasserschongebiet der Gebiete: Untere 1 1 1 ,  Satteinser Au, Felsenau (KG Frastanz), Untere Lutz, Tschalenga Au (KG 
Nenzing), Mäder, LGBI. Nr. 49/1 974 

- Schongebiet für das Grundwasserpumpwerk der Marktgemeinde Lauterach , LGBI. Nr. 24/1 991 
- Schongebiet für die Weißbachquellen im Gamperdonatal, LGBI .  Nr. 36/1 992 
- Schongebiet für das Grundwasserpumpwerk des Wasserverbandes Gruppenwasserversorgung Vorderland, 

LGBI .  Nr. 44/1 994 
- Schongebiet für das Grundwasserpumpwerk I I I  der Marktgemeinde Hard, LGBI .  Nr. 56/1 995 
- Schongebiet Grundwasserpumpwerk Mehrerau in Bregenz, LGBI. Nr. 45/1 996 
- Schongebiet Pumpwerk Höchst zwischen Bruggerloch und Rhein, LGBI. Nr. 38/1 998 
- Schongebiet für die Stollenquelle und I l luferquellen Lorüns, LGBI. Nr. 7 1 /1 998 
- Schongebiet Weißtannenquellen der Wasserversorgungsanlage Schwarzenberg-Vorederthalb, LGBI.  Nr. 1 7/1 999 

Wien 

- Schongebiet zum Schutz der Thermalschwefelquelle Oberlaa, LGBI. Nr. 27/1 981 (siehe auch N iederösterreich) 

• Schongebiete, für die auch Rahmenverfügungen bestehen 
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4. 1.2 Wasserwirtschaftliche 
Rahmenpläne (§ 53) 

Wasserwirtschaftl iche Rahmenpläne sind gene­
relle Planungen, welche die für die Entwicklung der 
Wirtschafts- und Lebensverhältnisse eines be­
stimmten Gebietes anzustrebende wasserwirt-

schaftliche Ordnung in mögl ichster Abstimmung 
der verschiedenen Interessen darstellen. 

Sie werden nunmehr in Form einer Verordnung 
(früher: Anerkennung vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser­
wirtschaft in Form eines Bescheides) erlassen. Der­
zeit l iegen für Österreich insgesamt 6 Rahmen­
pläne vor. 

Tabelle 4-2: Liste der Rahmenpläne (Stand 1 .  Juli 2002) 

- Rahmenplan Traun, BMLF ZI. 96.074/1 1 8-42634/60 abgeändert mit ZI .  1 4.206/01 - 14/98 
- Rahmenplan Drau der ÖDK, BMLF ZI. 64.286/1/1/65 
- Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan Weiser Heide, BMLF ZI. 27.1 80-1/1/68 
- Rahmenplan Zi l ler der Bundeswasserbauverwaltung, BMLF ZI. 96.573/1 1 -62485/67 
- Rahmenplan Plansee und Namlosbach des EW Reutte, BMLF ZI. 55.945-1/1 /69 
- Rahmenplan Großache, BMLF ZI. 1 5 .202/01 - 1/5/84 

4. 1.3 Wasserwirtschaftliehe 
Rahmenverfügungen (§ 54) 

Wenn es die wasserwirtschaftl iche Entwicklung 
eines Gebietes erfordert, kann das Bundesmin iste­
rium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft für bestimmte Gewässer, Gewäs­
serstrecken , Einzugs-, Quel l- oder Grundwasser­
gebiete wasserwirtschaftl iche Rahmenverfügun­
gen treffen .  Inhalt können etwa die Widmung für 
best immte wasserwirtschaft l iche Zwecke, Ein-

schränkungen bei Verleihung von Wasserrechten 
oder die Anerkennung wasserwirtschaftl icher Inter­
essen bestimmter Betei l igter sein .  Derzeit sind 22 
durch Verordnung des BMLFUW festgelegte Rah­
menverfügungen in  Geltung.  

Im Berichtsze itrau m 1 999-2001 wurde eine 
"Rahmenverfügung zum Schutz des Grundwasser­
vorkommens für Zwecke der Trinkwasserversor­
gung im Tu l lnerfeld" erlassen: (BGB! .  " Nr. 265/ 
2001 ) .  

Tabelle 4-3: Liste der Rahmenverfügungen (Stand 1 .  Juli 2002) 

- Wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung für die Wasserkraftnutzung der mittleren Enns, BGBI. Nr. 34/1 960 
- Schutz des Grundwasserwerkes Graz-Feldkirchen, BGBI. N r. 4 1 /1 962 
- Erlassung einer wasserwirtschaftlichen Rahmenverfügung für das Grundwasser im Raume von Friesach bei Graz, 

BGBI. Nr. 58/1 963 
- Rahmenverfügung zur Sicherung der Wasserversorgung der Stadtgemeinde Vil lach, BGBI. Nr. 1 29/1963 
- Wasserwirtschaftl iche Rahmenverfügung für das Marchfeld, BGBI.  N r. 32/1 964 
- Wasserwi rtschaftliche Rahmenverfügung für die Wasserkraftnutzung der Traun unterhalb des Traunsees, 

BGBI. N r. 1 44/1 964 
- Schutz des Wientalwasserwerkes in Untertul lnerbach, BGBI. Nr. 220/1964 
- Schutz des Wasservorkommens im Schneeberg-, Rax- und Schneealpengebiet, BGBI. N r. 353/1 965 
- Schutz der Grundwasservorkommen in der M itterndorfer Senke, BGBI. Nr. 1 26/1969 und BGBI. 1 1  Nr. 1 67/2000 
- Rahmenverfügung für die Wasserkraftnutzung der Drau von Villach abwärts, BGBI. Nr. 66/1 970 
- Wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung für die Wassernutzung im E inzugsgebiet des Steyrflusses, BGBI. Nr. 1 1 4/1971 
- Rahmenverfügung zum Schutze der Wasservorkommen Hochschwab, BGBI. Nr. 345/1 973 
- Rahmenverfügung zur Verbesserung der Wassergüte der Mur und ihrer Zubringer, BGBI. Nr. 423/1 973 
- Wasserwirtschaftl iche Rahmenverfügung zum Schutz des Mondsees, des Fuschlsees und des Zeller Sees und deren Ein-

zugsgebiete, BGBI. Nr. 252/1 974 
- Wasserwirtschaftl iche Rahmenverfügung für das Einzugsgebiet des Hainbaches, BGBI. Nr. 299/1 971 
- Schutz des Wasservorkommens im Gebiet des Sarstein , Sandling und Loser, BGBI. Nr. 736/1 974 und BGBI. Nr. 99/1 984 
- Rahmenverfügung zur Verbesserung der Wassergüte der Donau und ihrer Zubringer, BGBI. Nr. 2 1 0/1 977 
- Rahmenverfügung "Südliches Salzburger Becken" ,  BGBI. Nr. 31 5/1 980 
- Wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung zum Schutze des Trinkwasservorkommens im Almtal, BGBI. Nr. 78/1 984 
- Schutz der Wasservorkommen im Toten Gebirge, BGBI .  Nr. 79/1 984 
- Rahmenverfügung für die Wasserkraftnutzung am Oberen Inn,  BGBI. Nr. 399/2000 
- Rahmenverfügung zum Schutze des Grundwasservorkommens für Zwecke der Trinkwasserversorgung im Tul lnerfeld, 

BGBI. 1 1  N r. 265/2001 
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4.2 SCHUTZGEBIETE gem. 

EU-FISCHGEWÄSSER-RL 

Die EU-Fischgewässerricht l in ie (Richtl in ie über 
die Qual ität von Süßwasser, das schutz- und ver­
besserungsbed ürft ig ist, um das Leben von 
Fischen zu erhalten - 78/659/EWG) wurde m it der 
Verordnung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwi rtschaft, 
über die Qual ität von schutz- oder verbesserungs­
bedürft igem Süßwasser zur Erhaltung des Lebens 
der Fische (Fischgewässerverordnung, veröffent­
l icht im Amtsblatt zur Wiener Tageszeitung Nr. 240 
am 1 5 . 1 2 . 2000) umgesetzt. 

Die Ausweisung konkreter Gewässer bzw. Ge­
wässerstrecken als Fischgewässer gem. EU-Fisch­
gewässer-RL erfolgte in Anlage A der ggst. Verord­
nung. Die in einem ersten Schritt insgesamt 69 
ausgewiesenen Gewässer bzw. Gewässerstrecken 
setzen sich zusammen aus 

- 54 Fl ießgewässer bzw. -strecken, welche den 
Salmonidengewässern ,  

- 12 Fl ießgewässer bzw. -strecken, welche den 
Cyprinidengewässern und 

- 3 Seen, welche den Salmonidengewässern zu­
gerechnet werden können. 

65 

In  Tab. 4-4 sind die ausgewiesenen Gewässer 
bzw. Gewässerstrecken - aufgetei lt auf d ie drei 
internationalen Flusseinzugsgebiete Rhein ,  Donau 
und Eibe - aufgel istet (vergleiche auch Abb. 6-42) . 

Aufgrund des m in imalen österreichischen Antei­
les am Flusseinzugsgebiet der E ibe, welches ledig­
l ich geringe Anteile in den Bundesländern Oberös­
terreich und Niederösterreich umfasst, wurden von 
Österreich bislang keine Schutzgebiete gem. der 
Fischgewässerverordnung ausgewiesen. 

4.3 SCHUTZGEBIETE gem. 
EU-BADEGEWÄSSER-RL 

Die EU-Badegewässer-RL (76/1 60/EWG) wurde 
durch die mit BGBI .  Nr. 658/1 996 kundgemachte 
Novel le zum Bäderhyg ienegesetz (BHygG), sowie 
durch entsprechende Bestimmungen in der Neu­
fassung der Verordnung über Hygiene in  Bädern 
(Bäderhyg ieneverordnung-BHygV), BGBI .  11 N r. 
420/1 998 in innerstaatl iches Recht umgesetzt. 

E in Badegewässer l iegt gemäß § 2 Abs. 5 BHygG 
vor, wenn das Baden in diesem Gewässer (bzw. 
Tei l  des Gewässers) behördl ich gestattet ist (Z 1 )  
oder wenn das Baden i n  dem Gewässer (bzw. Tei l  
des Gewässers) n icht untersagt ist  und dort 
übl icherweise eine große Anzahl von Personen 
badet (Z 2). 

Die Festlegung der in der Badesaison zu be­
probenden Badegewässer und Badestellen erfolgt 
per Verordnung durch den jeweils zuständigen 
Landeshauptmann .  In der Badesaison 2001 wur­
den 1 78 Badegewässer mit i nsgesamt 267 Bade­
stel len ausgewiesen, die in Kap. 6.4 in Tab. 6-1 0 
angeführt sind. 

Tabelle 4-4: Gemäß EU-Fischgewässerrichtlinie ausgewiesenen Gewässer/-strecken Österreichs 

a) Flusseinzugsgebiet Rhein: 

Re!. Nr. in 

der Karte Gewässername 

2 Alfenz 

5 Bregenzer Ache 

20 111 

41 Rhein 

8al* . . .  8almonidengewässer 
Cyp** . . .  Cyprinidengewässer 

Ein- Gewässerstrecke 

stufung von bis 

Sal' Ursprung Mündung in die 111 

Sal' Ursprung Mündung in den Bodensee 

Sal' Stausee Vermunt Mündung in den Rhein 

Sal' Staatsgrenze Liechtenstein Mündung in den Bodensee 
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b) Flusseinzugsgebiet Donau: 

Ref. Nr. in Ein- Gewässerstrecke 

der Karte Gewässername stufung von bis 

1 Aist 8al' Zusammenfl. Feldaist u. Waldaist Mündung in die Donau 

3 Alm 8al' Ursprung Mündung in die Traun 

4 Antiesen 8al' Ursprung Mündung in den Inn 

6 Brixentaler Ache 8al' Rückleitung KW Rabl Mündung in den Inn 

7 Drau 8al' 8taatsgrenze Italien 8tauhaltung Villach 

8 Enns 8al' Pleißlingbach Mündung des Johnsbaches 

9 Enns 8al' Landesgrenze 8tmk / OÖ unterh. Ausleitungsstelle Tahling 

1 0  Erlauf 8al' Ursprung (Vordere Tormäuer) 8cheibbs 

1 1  Feistritz 8al' Mündung des Naintschbaches M aierhofen 

1 2  Gail 8al' Ursprung Mündung des Warmbaches 

1 3  Gasteiner Ache 8al' Mündung des Kötschachbaches Ausleitung KW Klammstein 

1 4  Glan 8al' Ursprung Mündung der Glanfurt 

1 5  Großache 8al' Bereich Jochbergwald 8taatsgrenze Deutschland 

1 6  Großarier Ache 8al' 8tockham Igltalgraben 

1 7  Große Mühl 8al' Ursprung Mündung in die Donau 

1 8  Gurk 8al' Ursprung Mündung der Glan 

1 9  Gusen 8al' Zusammenfl. Kleine u. Große Gusen Mündung in die Donau 

2 1  I n n  8al' 8taatsgrenze 8chweiz Wehranlage KW Runserau 

22 I n n  8al' Mündung der 8anna 8taatsgrenze Deutschland 

23 Isel 8al' Pebellalm l Umbalfälle Mündung in die Drau 

24 Krems 8al' Ursprung Mündung des Lahnbaches 

25 Lafnitz 8al' Landesgrenze 8tmk / B Mündung des Lungitzbaches 

26 Lammer 8al' Lungötz Mündung in die 8alzach 

27 Lavant 8al' Ursprung Mündung des Pöllingerbachers 

28 . Lech 8al' Landesgrenze V I T 8taatsgrenze Deutschland 

29 lieser 8al' Ursprung Mündung in die Drau 

30 Möll 8al' Ursprung Mündung in die Drau 

31 M ühlheimer Ache 8al' Ursprung Mündung in den Inn 

32 Mur 8al' Rotgüldenbach Mündung der Pöls 

33 Naarn 8al' Zusammenfl. Kleine u.  Große Naarn Mündung in die Donau 

34 Ötztaler Ache 8al' Zusammenfl. Gurgier u. Venter Ache Mündung in den Inn 

35 Palten 8al' Mündung des Triebenbaches Mündung in die Enns 

36 Pielach 8al' Mündung oberh. d.  Natterbaches Hostetten (Grünau) 

37 Piesting 8al' Wegscheid Pernitz 

38 Pitze 8al' Mündung des Taschachbachs Wehranlage KW Wenns 

39 Pram 8al' Ursprung Mündung in den Inn 

40 Rauriser Ache 8al' Grieswiesalm Arling 

42 Rosanna 8al' Wasserfall Höhe Fasulzwillinge Mündung in die 8anna 

43 Ruetz 8al' Mutterberg Wehranlage KW Ruetz 

44 8aalach (Pinzgau) 8al' Vogelalmgraben 8taatsgrenze Deutschland 

45 8aalach (Flach gau) 8al' 8taatsgrenze Deutschland Mündung in die 8alzach 

46 8alza 8al' Mündung des Moosbaches Mündung in die Enns 

47 8alzach 8al' Mündung der Krimmler Ache Landesgrenze 

48 8anna 8al' Zusammenfl. Rosanna u.  Trisanna Mündung in den Inn 

49 8teyr 8al' Ursprung M ü ndung in die Enns 

50 Traun 8al' Landesgrenze 8tmk / OÖ Mündung in den Traunsee 

51 Trisanna 8al' Mündung d. 8chreienden Baches Mündung in die 8anna 

52 Vellach 8al' Ursprung Mündung in die Drau 

53 Vöckla 8al' Ursprung Mündung in die Ager 

54 Ziller 8al' Rückleitung KW Mayerhofen Mündung in den Inn 

55 Attersee 8al' Einmündung Ager 8eeausfluss Ager 

56 Hallstättersee 8al' Einmündung Traun 8eeausfluss Traun 

57 Traunsee 8al' Einmündung Traun 8eeausfluss Traun 

58 Donau Cyp" 8taatsgrenze Deutschland 8taatsgrenze 810wakei 

59 Drau Cyp" 8tauhaltung Villach 8taatsgrenze 810wenien 

60 Enns Cyp" unterh. Ausleitungsstelle Tahling Pyburg - Mündung in die Donau 

61 Erlauf Cyp" 8cheibbs Petzenkirchen 

62 Feistritz Cyp" Maierhofen . Landesgrenze 

63 Gail Cyp" Mündung des Warmbaches Mündung in die Drau 

64 Glan Cyp" Mündung der Glanfurt Mündung in die Gurk 

65 Gurk Cyp" Mündung der Glan Mündung in die Drau 

66 Inn Cyp" 8taatsgrenze Deutschland Mündung in die Donau 

67 Lafnitz Cyp" Mündung des Lungitzbaches Mündung der Feistritz 

68 Lavant Cyp" Mündung des Pöllingerbachers Mündung in die Drau 

69 8ulm Cyp" Zusammenfl .  Weiße u. 8chwarze 8ulm Mündung in die Mur 

Sal* . . .  Salmonidengewässer Cyp** . . .  Cyprinidengewässer 
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4.4 SCHUTZGEBIETE gern. 

EU-NI TRA TRICHTLINIE 
91/676/EWG 

Gemäß den Vorgaben dieser Richtl in ie haben die 
Mitg l iedsstaaten Gewässer, d ie von Verunrein igung 
betroffen sind und Gewässer, d ie von Verunrein i­
gung betroffen sein könnten ,  fal ls keine Maßnah­
men ergriffen werden, nach den in  Anhang I der N i­
trat-Richtl in ie  vorgegebenen Kriterien (z. B .  Eutro­
phierungsgefährdung,  N itratkonzentrationen über 
50 mg/Liter) als gefährdete Gebiete auszuweisen. 
M itg l iedsstaaten sind gemäß Art ikel 3(5) von dieser 
Verpfl ichtung befreit, wenn sie Aktionsprogramme 
nach den Vorgaben dieser Richt l inie in ihrem ge­
samten Gebiet durchführen . 

Österreich hat sich wie eine Reihe anderer Staa­
ten (Deutschland, Niederlande, Dänemark) - nicht 
zuletzt aus pragmatischen Überlegungen heraus 
und vor dem H intergrund des im österreichischen 
Wasserrechtsgesetz verankerten und seit jeher 
praktizierten flächendeckenden Gewässerschutzes 
- für die Anwendung eines Aktionsprogrammes auf 
seinem gesamten Hoheitsgebiet entschieden und 
daher keine einzelnen gefährdeten Gebiete ausge­
wiesen. Dieser von Österreich eingeschlagene Weg 
bedeutet jedoch keinesfal ls, wie oft missverständ­
l ich und i rrtüml ich angeführt, dass ganz Österreich 
ein gefährdetes Gebiet wäre; die Darstel lungen des 
Abschnittes 3.2 widerlegen mit ihren im überwie­
genden Tei l  Österreichs deutl ich unter 50 mg/Liter 
liegenden Nitratkonzentrationen eindrucksvoll d ie­
se zuweilen geäußerte Meinung. 

4.5 SCHUTZGEBIETE gern. 
KOMMUNALER ABWASSER­
RL (91/271/EWG) 

Die kommunale Abwasser-Richtl in ie schreibt den 
M itgl iedsstaaten in Art ikel 5 vor, in ihrem Wirkungs­
bereich eine Eintei lung in versch iedene Gebiete zu 
treffen.  Die M itg l iedsstaaten haben Gebiete mit ge­
ringeren Anforderungen an die Reinigungsleistung 
(= weniger empfindl iche Gebiete - Küstengewäs­
ser) und verschärften Anforderungen an die Reini­
g ungsleistung (= empfindl iche Gebiete - bereits 
eutrophierte bzw. eutroph ierungsgefährdete Ge­
wässer) in begründeter Form auszuweisen. Als 
Folge dieser Eintei l ung ist eine Festschreibung ver­
schiedener Reinigungsniveaus zum Schutz der 
Gewässer und der Umwelt zu sehen. 
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Im Anhang 1 1 , Punkt A dieser Richtl in ie sind die 
Kriterien für empfindl iche Gebiete wie folgt zu­
sammengefasst. E in Gebiet wird dann als empfind­
l ich eingestuft, wenn die Gewässer einer der fol­
genden Kategorien zugeordnet werden können : 

a) natürliche Süßwasserseen, andere Binnengewässer, 
Ästuare und Küstengewässer, die bereits eutroph sind 
oder in naher Zukunft eutrophieren werden, wenn kei­
ne Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Bei der Entscheidung, welche Nährstoffe durch eine 
weitere Behandlung reduziert werden müssen, sollen 
folgende Faktoren berücksichtigt werden: 

i) Seen und Zuflüsse zu Seenrralsperren/geschlosse­
nen Buchten mit geringem Wasseraustausch, wo­
durch die Möglichkeit der Anreicherung gegeben ist. 
In diesen Gebieten sollte auf jeden Fall Phosphor 
entfernt werden, außer wenn nachgewiesen werden 
kann, dass das Ausmaß der Eutrophierung dadurch 
nicht beeinflusst wird. Bei Einleitungen von großen 
Siedlungsgebieten kann auch die Entfernung von 
Stickstoff ins Auge gefasst werden; 

i i) Ästuare, Buchten und andere Küstengewässer, die 
nur einen geringen Wasseraustausch haben oder in 
die große Mengen von Nährstoffen eingeleitet wer­
den. Ein leitungen aus kleineren Gemeinden sind in  
diesen Gewässern normalerweise nicht ausschlag­
gebend, aber im Falle großer Gemeinden sollten 
Phosphor und/oder Stickstoff entfernt werden, 
außer wenn nachgewiesen werden kann, dass das 
Ausmaß der Eutrophierung dadurch nicht beein­
flusst wird; 

b) für die Trinkwassergewinnung bestimmtes Oberflä­
chen-Süßwasser, das höhere N itratkonzentration ent­
halten könnte als in den einschlägigen Bestimmungen 
der Richtl inie 75/440/EWG des Rates vom 1 6. Jun i  
1 975 über d ie  Qualitätsanforderungen an Ober­
flächenwasser für die Trinkwassergewinnung in den 
M itgliedsstaaten vorgesehen ist, wenn keine Schutz­
maßnahmen ergriffen werden; 

c) Gewässer, in denen eine über die Bestimmungen von 
Artikel 4 (Zweitbehandlung - biologische Reinigungs­
stufe) h inausgehende Behandlung nötig ist, um den 
Richtlinien des Rates nachzukommen . 

Österreich hat der Europäischen Kommission im 
Zuge der  periodisch vorgeschriebenen Überprü­
fungen mitgeteilt, dass - unter Einbeziehung der 
von den einzelnen Bundesländern durchgeführten 
Überprüfung - in Österreich keine Gebiete vorge­
funden wurden,  auf welche die Kriterien d ieser EU­
Richtl in ie 9 1 /271 /EWG, Anhang 1 1 ,  Punkt A, l it .  a, b 
und c zutreffen . 

Von der Europäischen Kommission wurde der 
Zweite Umsetzungsbericht (KOM (200 1 )  685 end­
gültig) über die Durchführung dieser Richt l in ie in 
den M itg l iedsstaaten am 2 1 . Nov. 2001 veröffent-
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l icht. Die EK vertritt darin die Meinung, dass zu­
m indest Antiesen, MarchfThaya und Donaukanal 
als eutrophierungsgefährdet zu erachten sind und 
von Österreich deshalb als empfindliche Gebiete 
hätten ausgewiesen werden müssen. Zur Klärung 
des Sachverhaltens wurden der EK detai l l ierte 
Unterlagen übermittelt. Die Kommission hat per 
Schreiben C (2002) 3854 vom 1 6. 1 0 . 2002 ihre 
Haltung bezügl ich der Gewässer Antiesen und 
MarchfThaya neuerl ich bekräftigt, und weiters 
Fragen bezüg l ich der innerstaatl ichen rechtl ichen 
Umsetzung der kommunalen Abwasserrichtl in ie 
aufgeworfen. D ie Republ ik Österreich wurde zur 
Stel lungnahme aufgefordert. 

Die Kommunale Abwasserrichtl in ie  ist durch 
die EU-Wasserrahmenricht l in ie (2000/60/EG vom 
23. Oktober 2000) n icht betroffen und bleibt weiter­
hin aufrecht. 

4.6 WASSERRELEVANTE 
NATURA 2000-GEBIETE 

Auf Bas is der Fauna-F lora- Habitat-Richt l i n ie 
(RL 92/43/EG) und der . Vogelschutzricht l i n ie 
(RL 79/409/EG) ist ein Natura 2000-Netzwerk ein­
zurichten . 

Von den in Österreich für den Naturschutz 
zuständ igen Bundesländern wurden bisher 
1 84 NATURA 2000-Gebiete gemeldet. An der Be­
nennung jener Gebiete, die davon für die Umset­
zung der Wasserrahmenrichtl in ie relevant sind, 
wird gearbeitet : .  

Die Liste der Natura 2000-Gebiete Österreichs ist 
im Internet unter .. www.tiro l .gv.at/umweltabtei lung .. 
zu finden . 

4. 7 SCHUTZGEBIETE NACH DER 
RAMSAR-KONVENTION 

Mit dem Beitritt Österreichs 1 982 zum "Überein­
kommen über Feuchtgebiete, insbesondere als 
Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von inter­
nationaler Bedeutung" (Ramsar-Konvention) hat 
sich Österreich u .a. dazu verpflichtet, d ie Erhaltung 
von Feuchtgebieten zu fördern. 

Bisher waren 1 0  Gebiete Österreichs als inter­
nationale Schutzgebiete ("Ramsar-Gebiete") nach 
der Ramsar-Konvention ausgewiesen: 

- Rheindelta/Bodensee 
- Stauseen am Unterer Inn 
- Pürgschachenmoos 
- Untere Lobau 
- Donau-March-Auen 
- Neusiedler See/Seewinkel 
- Sablatnig Moor bei Eberndorf 
- Rotmoos im Fuschertal 
- Waidviertier Teich- , Moor- und Flusslangschaft 

2002 wurde das Lafnitztal a ls 1 1 .  Ramsar­
Schutzgebiet nominiert (siehe .. www.ramsar.at .. ) .  

Die March-Thaya-Auen werden in der sogenann­
ten "Montreux-Liste" als in ihrem Bestand gefähr­
detes Ramsar-Gebiet geführt. 

4.8 NATIONALPARKE 

In Österreich gibt es 6 Nationalparke. Deklarier­
tes Ziel der österreichischen Nationalparkpolitik ist 
es, die Parke nach den Kriterien der WeItnatur­
schutzun ion IUCN (The World Conservation Union) 
zu errichten. Damit erscheint die hohe Qual ität der 
Schutzgebiete garantiert. Die österreich ischen Na­
tionalparke sind nicht nur für Österreich bedeu­
tend ,  sondern auch von internationalem Interesse. 
Bisher wurden fünf der landschaftl ich schönsten 
und ökologisch wertvol lsten Regionen zu National­
parks erklärt: 

• Hohe Tauern (1 992) 
• Neusiedler See - Seewinkel (1 993, grenzüber-

schreitend mit Ungarn) 
• Donau-Auen (1 996) 
• Oberösterreichische Kalkalpen (1 997) 
• Thayatal (1 999, grenzüberschreitend mit 

Tschech ien) 

Am 1 2 . 3. 2002 wurden vom Steiermärkischen 
Landtag der Nationalpark "Gesäuse" beschlossen 
sowie Errichtung und Betrieb geregelt. 
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5. QUALITÄTSZI ELE -
-

In Österreich wurden bisher Qual itätsziele nach 
den Vorgaben des WRG festgelegt. In § 30 WRG ist 
die Erhaltung der natürl ichen Beschaffenheit des 
Wassers in physikalischer, chemischer und biologi­
scher H insicht (Wassergüte) sowie der für die öko­
logische Funktionsfähigkeit des Gewässers maß­
gebl ichen Uferbereiche als generelles Güteziel ver­
ankert. 

5. 1 QUALITÄTSZIELE FÜR 
DAS GRUNDWASSER 

Entsprechend § 30 des österreichischen Wasser­
rechtsgesetzes ist Grundwasser so reinzuhalten , 
dass es als Trinkwasser verwendet werden kann.  

Gemäß § 33f WRG wurde vom Bundesmin ister 
für Land- und Forstwirtschaft 1 991  d ie Grund­
wasser-Schwellenwertverordnung erlassen (BGBI .  
Nr. 502/1 991 novel l iert durch BGBI .  1 1  Nr. 2 1 3/ 
1 997). Auf der Basis der geltenden Rechtsmaterien 
im Bereich Trinkwasser wurden die Grundwasser­
schwel lenwerte derart festgelegt, dass mit San ie­
rungsmaßnahmen bereits begonnen werden kann ,  
bevor e s  in einem Grundwasserkörper z u r  flächen­
haften Übersch reitung von Trin kwassergrenz­
werten kommt. Damit wurden die gesetzl ichen Vor­
aussetzungen zur großräumigen Sanierung von 
Grundwassergebieten geschaffen . 

Für die in der Verordnung 
n icht enthaltenen I nhalts­
stoffe erfolgt die Bewertung 
im Einzelfal l .  Dabei ist die 
Tr i n k w a s s e r v e ro rd n u n g  
(BGBI.  1 1  Nr. 304/ 2002) her­
anzuziehen. 

Nach der an lässl ich des 
Agrarrechtsänderungsge­
setzes 2000 (BGBI .  I Nr. 
39/2000) geschaffenen Neu­

regelung des § 33 f WRG, wurde 2002 basierend 
auf Abs. 1 - eine Novel l ierung der Grundwasser­
schwellenwertverordnung durchgeführt (BGBI .  1 1  
Nr. 1 47/2002). Damit wurden in einem 3-Stufen­
Model l d ie  Rahmenbed ingungen für d ie  Aus­
weisung von Beobachtungs- und voraussicht­
l ichen Maßnahmengebieten sowie für Maß nah­
menbündel vorgegeben (nähere Detai ls  s iehe 
Kap. 1 .3). Die Schwel lenwerte selbst bl ieben je­
doch unverändert. 

Mit der Novelle 2002 wurde ein neues Kriterium 
zur Beurtei lung der Gefährdung der Grundwasser­
beschaffenheit an einer Messstel le festgelegt. Eine 
Messstelle g i lt dann als gefährdet, wenn das arith­
metische Mittel der Messwerte den zugehörigen 
Schwellenwert überschreitet. Ausgenommen da­
von sind Messstellen mit geogener oder sonstiger 
natürl icher Hintergrundbelastung. 

Die Kriterien zur Ausweisung eines "Beobach­
tungsgebietes" bzw. "voraussichtl ichen Maßnah­
mengebietes" können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

• Vorl iegen von mindestens 5 Messstellen im 
Grundwassergebiet ,  

• 2-jährige Beobachtungsdauer, 
• 5 bis 8 Beprobungen jeder Messstel le, darüber 

h inaus muss 
• das arithmetische M ittel der Messwerte den 

Schwel lenwert überschreiten ,  damit die Mess­
stelle gefährdet ist und 

• mindestens 30% al ler Messstel len eines 
Grundwassergebietes müssen gefährdet sein ,  
um es a ls  "Beobachtungsgebiet" zu bezeich­
nen bzw. 

• m i ndestens 50% aller Messstel len e ines 
Grundwassergebietes müssen gefährdet sein ,  
um es a ls  "voraussicht l iches Maßnahmen­
gebiet" zu bezeichnen. 

In  der nachfolgenden Tabel le 5-1 sind beispiel­
haft für ausgewählte Schadstoffe die Schwellen­
werte bzw. zu lässigen Höchstkonzentrat ionen 
nach der Grundwasserschwel lenwertverordnung 
(GSwV) und der Trinkwasserverordnung rrwV) an­
geführt. 

Tabelle 5- 1 :  Schwellen- und Grenzwerte für 
Grundwasser in Österreich 

Parameter GSwV' TwV" 

Nitrat mg/I 45 50 

Nitrit mg/I 0,06 0 , 1  

Ammonium mg/I 0,3 0,5 

Atrazin I-Ig/I 0 , 1  0 , 1  

Desethylatrazin I-Ig/I - 0,1  

Orthophosphat P04-mg/1 0,3 -

Natrium mg/I 90 200 

Kal ium mg/I 1 2  -

Chlorid mg/I 60 200 

• Grundwasserschwellenwertverordnung 
(BGBI .  Nr. 502/91 i .d .F. BGBI. 1 1 Nr. 1 47/2002) 

*. Trinkwasserverordnung (BGBI. 1 1 Nr. 304/200 1 )  
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5.2 QUALITÄTSZIELE FÜR 
OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Das gesteigerte Umweltbewusstsein der letzten 
bei den Jahrzehnten hat dazu geführt, Oberflächen­
gewässer nicht nur im H inbl ick auf ihre Nutzungs­
funktionen für den Menschen zu schützen, sondern 
sie auch in  ihrer Gesamtheit als Lebensraum zu be­
trachten . 

Mit der Novel le 1 990 wurde daher im österreichi­
schen Wasserrecht verankert, dass unter dem 
Schutz der Gewässer auch die Erhaltung und Ver­
besserung der "ökologischen Funktionsfäh igkeit" 
zu verstehen ist. 

Im § 33d WRG wurde weiters festgelegt , dass 
der Bundesmin ister für Land- und Forstwirtschaft 
durch Verordnung je"ne Wassergüte mittels charak­
teristischer E igenschaften und Grenz- oder M ittel­
werte näher zu bezeichnen hat, d ie in Oberflächen­
gewässern - ausgenommen bei außerordentlichen 
Ereignissen und unbeschadet anderslautender Re­
gelungen - allgemein nicht unterschritten werden 
sol l .  Dabei ist eine Differenzierung insbesondere 
nach Gewässertypen oder nach der Charakteristik 
der Einzugsgebiete in gebotenem Ausmaß zu tref­
fen .  

Weist e in  Oberflächengewässer eine schlechtere 
als d ie in der Verordnung festgelegte Wassergüte 
auf, so ist die Erreichung dieser Wassergüte bei al­
len wasserwirtschaftl ichen Maßnahmen als öffent­
l iches Interesse (§ 1 05 WRG) anzustreben . Der 
Landeshauptmann hat für solche Gewässer und 
Gewässerstrecken mit Verordnung ein San ierungs­
programm zu erstel len. 

5.2. 1 Qualitätsziele Fließ­
gewässer 

Chemisch-physikalische Immissionswerte 

1 987 hat das BM LFUW eine "Vorläufige Richt l in ie 
über d ie Begrenzung von Immissionen in Fließge­
wässern" herausgegeben, in der Richtwerte für 
einzelne chemisch-physikal ische Parameter ent­
halten waren . 

Bezugnehmend auf § 33 d WRG wurde 1 995 
vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ein Entwu rf 

für eine Immissionsverordnung für Fl ießgewässer 
erstellt, der Immissionswerte für zahl reiche chemi­
sche Stoffe enthält. Dieser Entwurf wurde jedoch 
zurückgestel lt, da das Konzept sowohl für Fließ­
gewässer als auch für stehende Gewässer an die 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtl in ie der EU an­
gepasst werden muss. Mit dem damit verbunde­
nen Fehlen der Voraussetzungen für eine al lfäl l ige 
Defizitanalyse wurden bisher auch keine speziel len 
Sanierungsprogramme gem. § 33 d WRG verord­
net. 

Biologische Gewässergüte 

In Österreich wird bereits seit vielen Jahrzehnten 
das Saprobiensystem zur biologischen Untersu­
chung und Bewertung von F l ießgewässern heran­
gezogen. Der Grad des Vorhandenseins oder auch 
des Fehlens von ausgewählten Indikatororgan is­
men kennzeichnet die Reaktion der Gewässerbio­
zönose auf bestimmte Belastungszustände und 
stellt ein Maß für die Belastung des Gewässers mit 
abbau baren organischen Stoffen dar. 

Anhand dieses Systems können Fl ießgewässer 
entsprechend der angezeigten Belastung m it 
abbaubaren organischen Substanzen e iner der 
fo lgenden vier - unter Berücksichtigung der 
Zwischenstufen sieben - (sapro-)biologischen 
Gewässergüteklassen zugeordnet werden. I n  
Tab.  5-2 sind d i e  Definitionen der saprobiologi­
schen Gewässergüteklasse mit Darstel lung der je­
weil igen abiotischen und biotischen Gegebenhei­
ten ersichtl ich. 

Die biolog ische Güteklasse 1 1  stellte bisher hin­
sichtl ich der Wasserqualität von Fl ießgewässern 
einen vertretbaren Kompromiss zwischen der Er­
haltung eines breiten Nutzungsspektrums und den 
Forderungen aus ökologischer Sicht dar. 

Bereits 1 977 wurde daher in der "Verordnung zur 
Verbesserung der Wassergüte der Donau" (Donau­
Verordnung, BGBI .  Nr. 2 1 0/1 977) die biologische 
Güteklasse 1 1 als generelles Güteziel für Sanierun­
gen festgelegt. 

Ziel der Gewässerschutzpol it ik der letzten beiden 
Jahrzehnte war es daher, durch den Ausbau der 
Abwasserre in igungsan lagen und vermehrten 
Schadstoffrückhalt die mit leicht abbaubaren, or­
ganischen Stoffen stark verunreinigten Gewässer 
wieder auf Güteklasse 1 1  (mäßig verunreinigt) anzu­
heben bzw. Gewässerabschn itte, die eine bessere 
Gewässergüte als 1 1  aufweisen, zu erhalten . 
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Tabelle 5-2: Definition der saprobiologischen Gewässergüteklassen gern. ÖNORM M 6232 

Güteklasse I: sehr gering belastet (Farbe: blau) 
Abiotisch: Wasser ist klar, außer wenn Gletscherschluff auftritt. Gewässer sind unbelastet bzw. sehr gering belastet und stets 
annähernd sauerstoffgesättigt. Die Belastung mit organischen Substanzen und Nährstoffen zeigt nur  geringe Mengen sus­
pendierten Materials und nährstoffarmes Wasser. Sedimente sind in allen Schichten stets braun oder hell gefärbt und wei­
sen einen überaus hohen mineralischen Anteil auf. Nie sind Reduktionsphänomene zu beobachten. 
Biotisch: Der Bakterienbewuchs ist unauffäl l ig. Algen sind fast ausschließlich in Form von Vegetationsfärbung erkennbar. 
Vorwiegend finden sich Kieselalgen und Blaualgen jedoch keine fädigen Grünalgen. An höheren Wasserpflanzen treten meh­
rere Arten von Moosen auf, die bisweilen häufig anzutreffen sind. Die Mikrofauna ist unauffällig. Die aquatische Makrofauna 
bilden Strudelwürmer, wurmförmige Lebensfomen wie Lumbricul idae und Haplotaxidae. Die Insektenfauna ist artenreich 
aber individuenarm, zu beobachten sind mehrere Steinfliegenarten in mittleren und höheren Lagen. Zuckmücken zeigen ge­
ringe Abundanzen und im wesentlichen aufwuchsbewohnende Arten . H insichtlich der Fischfauna sind die Gewässer bei ent­
sprechendem Strukturangebot ideale Laichgewässer für Salmoniden und Koppen. 

Güteklasse 1- 1 1 :  gering belastet (Farbe: blau/grün schraffiert) 
Abiotisch: Wasser ist klar, außer bei Gletscherschluff. Die Gewässer sind gering belastet, der Sauerstoffgehalt ist hoch. Die 
organische Partikeldrift ist gering. Es herrscht geringer anorganischer und organischer Nährstoffgehalt vor. In allen Schich­
ten ist das Substrat braun oder hell gefärbt, die Steinunterseiten zeigen n irgends schwarze Reduktionsfärbungen. 
Biotisch: Der Bakterienbewuchs ist unauffäl l ig. Der Algenbewuchs und der Bewuchs mit höheren Wasserpflanzen sind dicht 
und zeigen große Vielfalt. Die M ikrofauna ist unauffäll ig. Die aquatische Makrofauna weist dichte Bestände auf und tritt in 
großer Vielfalt auf. Es kommen Strudelwürmer, Lumbriculidae, Haplotaxidae, Rollegelarten (Dina punctata, Erpobdella vi l­
nensis), Steinfliegen-, E intagsfliegen- und Köcherfliegenlarven (netzbauende nur vereinzelt), Wasserkäfer und Zweiflüglerlar­
ven vor; Zuckmückenlarven sind hier etwas zahlreicher als in Güteklasse I. H insichtlich der Voraussetzungen finden sich hier 
typische Salmonidengewässer. 

Güteklasse 1 1 :  mäßig belastet (Farbe: grün) 
Abiotisch: Wasser ist in mittleren und höheren Lagen meist klar. Es gibt nur eine geringe Drift suspendierter organischer Par­
tikel. In Niederungsgewässern kann die Schwebstofffracht aus naturräuml ichen Gründen erhöht sein .  Die Gewässer sind 
mäßig belastet und zeigen eine gute Sauerstoffversorgung trotz möglicher Sauerstoffübersättigung bzw. Sauerstoffzehrung. 
Mäßige organische Belastung und erhöhte Nährstoffgehalte kennzeichnen die Verhältnisse. Abbauvorgänge vollziehen sich 
(noch) im aeroben Bereich. Das Sediment ist hell oder dunkel, aber nicht schwarz. Oft finden sich Ablagerungen von Fein­
sediment über hartem Sediment (Verschlammungen). Die Steinunterseiten sind nicht von heterotrophem Aufwuchs besie­
delt. Es finden sich keine Reduktionsflecken. Nur in stagnierenden Abschnitten potamaler Gewässer (z.B.  Altarme) können 
zu gewissen Zeiten stellenweise Reduktionsphänomene auftreten . 
Biotisch: Der Bakterienbewuchs ist unauffäl l ig. Im Gewässer herrscht eine sehr große Artenvielfalt und I ndividuendichte al­
ler Algengruppen. Grünalgen treten noch nicht massenhaft in Erscheinung. Höhere Wasserpflanzen zeigen eine sehr große 
Artenvielfalt und Individuendichte und können flächendeckend vorkommen . Die Mikrofauna ist eher unauffäll ig. Die aquati­
sche Makrofauna weist eine sehr große Artenvielfalt und Individuendichte fast aller Tiergruppen (Großgruppen) auf. Lumbri­
cul idae sind dominant, stellenweise kommen auch andere Familien vor. Netzbauende Köcherfliegen treten meist nur an strö­
mungsgünstigen Stellen zahlreich auf. Das massenhafte Vorkommen der Familie Polycentropidae ist im Potamal mögl ich. 
Bei den Zuckmücken zeigt sich eine Zunahme der Taxavielfalt und des Individuenanteiles. Definitionsgemäß sind d iese Ge­
wässer ertragreiche Fischgewässer mit verschiedenen Fischarten. 

Güteklasse 1 1- 1 1 1 : kritisch belastet (Farbe: grün/gelb schraffiert) 
Abiotisch: Wasser ist durch stärkere Belastung mit organischen Stoffen unter Umständen leicht getrübt. Die Gewässer sind 
kritisch belastet und zeigen u.U. starke Schwankungen des Sauerstoffhaushaltes. Kennzeichnend ist die Belastung mit eu­
trophierenden Nährstoffen sowie organischen, sauerstoffzehrenden Stoffen. Feinkörnige Substrate sind in oberflä-chenna­
hen Schichten braun oder hell, i n  der Tiefe bisweilen dunkel (chemisch reduziert) gefärbt. Schwarze Flecken können auf 
Steinunterseiten vorkommen . Örtlich kann unter großen Steinen im lenitischen Bereich Faulschlamm auftreten. 
Biotisch:  Abwasserbakterien s ind oft mit freiem Auge als Zotten sichtbar und höchstens in der kalten Jahreszeit auffällig. Fa­
denalgen bi lden häufig größere flächendeckende Bestände bzw. zeigen kolonieartige Massenentwicklung. Grünalgen sind 
häufiger als in Güteklasse 1 1 .  Makrophyten bilden häufig größere flächendeckende Bestände. In dieser Gütestufe herrscht 
der größte Artenreichtum der Wimpertierchen vor. M it freiem Auge sichtbare Wimpertierkolonien auf Hartsubstraten und le­
benden Benthosorganismen kommen vor. Die Artenzahl des Makrozoobenthos geht bisweilen zurück, gewisse Arten neigen 
aber zur Massenentwicklung. Das Auftreten von Schwämmen, Moostierchen, Krebsen, Schnecken und Muscheln ist er­
wähnenswert. Der Egelanteil n immt deutlich zu. Lumbriculidae (Lumbriculus) sind bisweilen massenhaft vorhanden, ebenso 
Naididae. Erstmals treten in nennenswerter Zahl Schlammröhrenwürmer (Tubificidae) auf. Bei den Insekten zeigen sich nur 
mehr gewisse Arten der Steinfliegen. Netzbauende Köcherfliegen kommen oft massenhaft vor. Zuckmücken treten biswei­
len in großer Zahl auf, vor allem gangbauende Formen auf Feinsubstraten . Unter Umständen sind bei empfindlichen Arten 
oder Altersstadien Fischsterben aufgrund von starken Schwankungen des Sauerstoffhaushaltes möglich. Gewässer dieser 
Güte können noch ertragreiche Fischgewässer sein .  

Güteklasse 1 1 1 : stark verschmutzt (Farbe: gelb) 
Abiotisch: Das Wasser wird durch Abwassereinleitungen bzw. Abwasserschwebstoffe zeitweise erkennbar gefärbt und/oder 
getrübt. Die Gewässer sind durch organische, sauerstoffzehrende Stoffe stark verschmutzt und weisen meist starke Sauer-
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stoffdefizite auf. An Stellen mit schwacher Strömung lagert sich Faulschlamm ab. Steinig-kiesig-sandiger Untergrund weist 
meist durch Eisensulfid geschwärzte Flecken auf. An Stellen geringer Wasserbewegungen können fast alle Steinunterseiten 
markant schwarz gefärbt sein. Feinkörnige Substrate sind oft schlickig, in der Tiefe schwarz und faulschlammartig. 
Biotisch: Im Gewässer zeigen sich deutlich sichtbar aufwachsende fadenförmige Abwasserbakterien und -pilze (z.B.  Sphae­
roti lus, Fusarium, Leptomitus) auf Hartsubstraten und lebenden Benthosorganismen. Die in Güteklasse 1 1 - 1 1 1  dominierenden 
fadenförmigen Grünalgen sind meist durch Stigeoclonium ersetzt. Abwassertolerate Blaualgen und Kieselalgen nehmen an 
ruhigen Stellen manchmal große Flächen ein. Abwassertolerante Makrophyten sind noch zu Massenbewuchs fähig. Bemer­
kenswert sind die mit freiem Auge sichtbaren Kolon ien von sessilen Wimpertierchen. Die auqatische Makrofauna weist nur 
wenige gegen Sauerstoffmangel unempfindliche Organismen wie Schwämme und Egel auf. Wasserasseln kommen biswei­
len massenhaft vor. Unter den Würmern dominieren die Schlammröhrenwürmer (Tubificidae) und teilweise Naididae, Enchy­
traeidae sowie die Gattung Lumbriculus. Netzbauende Köcherfl iegen sind auffäll ig seltener als als in Güteklasse 1 1 - 1 1 1  und im 
kritischen Puppenstadium oft vom Absterben bedroht. Euryöke Zuckmücken (Orthocladiinae, Tanytarsin i  und Chironomini) 
sind dominant. Die Fischpopulation wird häufig infolge gestörter Reproduktion geschwächt, mit periodisch auftretenden 
Fischsterben ist zu rechnen. 

Güteklasse lU-IV: sehr stark verschmutzt (Farbe: gelb/rot schraffiert) 
Abiotisch: Das Wasser wird durch Abwassereinleitungen oftmals verfärbt und/oder durch Abwasserschwebstoffe und "Pi lz­
teiben" stark getrübt. Die Gewässer erweisen sich infolge der Belastung mit organischen sauerstoffzehrenden Stoffen als 
sehr stark verschmutzt. Es herrschen weitgehend eingeschränkte Lebensbedingungen vor. Die Gewässersohle hat meist 
ausgedehnte Faulschlammablagerungen. Feine Substrate sind in der Tiefe fast durchwegs schwarz, faulschlammartig und 
bisweilen mit deutlich wahrnehmbarem Geruch nach Wasserstoffsulfid (Schwefelwasserstoff). An Stellen geringer Wasser­
bewegung sind fast alle Steinunterseiten flächendeckend schwarz gefärbt. 
Biotisch: In der Strömung zeigen fadenförmige Abwasserbakterien eine Massenentwicklung (typische "Abwasserpilz"-Ent­
wicklung). Schwefelbakterien können bereits makroskopisch erkennbare Lager ausbilden. Der Algenaufwuchs ist gegenüber 
Güteklasse 1 1 1  qual itativ und quantitativ reduziert. Makrophytenbestände sind nicht erwähnenswert. Die M ikrofauna bilden 
hauptsächl ich Wimpertierchen und Geißeltierchen, die Massenentwicklung zeigen . Faulschlammablagerungen werden im 
lenitischen Bereich durch rote Zuckmückenlarven (Chironomus, Polypedi lum, M icropsectra, Tanypodinen), Schlammröhren­
würmer (Tubificidae), teilweise auch Enchytraeidae (z.B. Lumbric i l lus) dicht besiedelt. An Hartsubstraten finden sich Egel, die 
Begleitfauna setzt sich aus euryöken Arten zusammen. Der Fortbestand einer eigenständigen, ausgewogenen Fischpopula­
tion ist n icht mehr möglich. 

Güteklasse IV: übermäßig verschmutzt (Farbe: rot) 
Abiotisch: Das Wasser ist durch Abwassereinleitungen oftmals verfärbt, und/oder durch Abwasserschwebstoffe und "Pilz­
treiben" sehr stark getrübt. Die Gewässer sind durch organische sauerstoffzehrende Abwässer übermäßig verschmutzt. 
Sauerstoff kann auf sehr niedrige Konzentrationen absinken oder zeitweise ganz fehlen. In schnel lfließenden sommerkalten 
Gewässern sind die Angaben zum Sauerstoffgehalt entsprechend zu relativieren. Fäulnisprozesse herrschen vor, in vielen 
Fällen weist das Gewässer einen Geruch nach Schwefelwasserstoff auf. Der Gewässerboden ist meist durch starke Fau l­
schlammablagerungen gekennzeichnet. Im Stromstrich haben fast alle Stein unterseiten mehr oder weniger große schwarze 
Eisen(II)-sulfid-Flecken, im lenitischen Bereich sind die Steine auf der Ober- und Unterseite gänzlich schwarz. 
Biotische: Im Gewässer zeigen sich oft Massenentwicklungen von Bakterien. Die fadenförmigen Abwasserbakterien sind 
weniger häufig als in der vorigen Stufe. Schwefelbakterien erreichen ihr Maximum und bilden deutlich sichtbare Rasen. Der 
Algenaufwuchs ist gegenüber Güteklasse 1 1 1  qual itativ und quantitativ stark reduziert. Makrophytenbestände kommen n icht 
vor. Oft kommt es zu Massenentwicklungen von Geißeltierchen und bakterienfressenden Wimpertierchen. Die typische 
Wimpertiergesellschaft ist das Colpidietum colpodae. Die Makrofauna ist neben wenigen roten Zuckmücken und vereinzel­
ten Schlammröhrenwürmern nur noch durch luftatmende Formen vertreten (z.B. Stechmücken-, SChmetterlingsmücken-, 
Waffenfliegen-, und Schwebfliegen larven). Für Fische ist kein Fortkommen möglich. 

Anmerkung: Innerhalb der Güteklassen können auch biologische Verarmungen sowie Verödungen auftreten. In  diesem Fall 
sind die charakteristischen Lebensgemeinschaften der einzelnen Güteklassen arm an Arten und Individuen, sodass u .U .  
sogar d ie  eindeutige Bestimmung der  Güteklasse nicht mehr mögl ich ist. Diese Erscheinungen s ind hauptsächlich Folgen 
von toxischen Substanzen oder schwer bzw. überhaupt nicht abbau baren Feststoffen wie z.B.  M ineralschlamm. Biologische 
Verarmungen können auch durch starke Wasserstandsschwankungen und naturferne Gewässerregul ierungen verursacht 
werden. 
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Tabelle 5-3 : Trophiegradeinteilung (in Anlehnung an VOLLENWEIDER) 

Parameter Trophiegrad 
oligotroph mesotroph eutroph hypertroph 

Sommerliche Sichtt iefe m > 6  2-5 0,5-1 ,5 � 0,5 

Gesamtphosphor mg/m3 < 1 3 < 40 < 1 00 > 1 00 

Chlorophyll-a mg/m3 < 3  3-8 7-30 > 40 

Tabelle 5-4: Bewertung und Darstellung des ökologischen Gewässerzustandes gem. Anhang V der WRRL 

Bewertung des öko- Abweichung vom gewässertyp-
Farbcode 

logischen Zustandes spezifischen Referenzzustand 

sehr gut 

gut 

mäßig 

unbefriedigend 

schlecht 

5.2.2 Qualitätsziele für Seen 

Problematisch für das Ökosystem eines stehen­
den Gewässers ist vor al lem der vermehrte Eintrag 
von Nährstoffen .  Diese können durch Ableitung 
von (ungerein igten) Abwässern oder diffus aus der 
Landwirtschaft oder der Atmosphäre in den See 
gelangen. Sie führen zu einer raschen Eutroph ie­
rung des Gewässers, d .h .  zu einer starken Vermeh­
rung der Schwebealgen (Phytoplankton) und damit 
u .a. zu einer Verringerung der Sichttiefe. Beim Ab­
bau der hohen Algenmenge kann es dann zu aus­
gedehnten Sauerstoffdefiziten in der Tiefenzone 
der Seen kommen, die das Leben und Aufkommen 
der Fische gefährden können. 

Die biologische Gewässergüte von Seen wird 
daher in Österreich nicht - wie bei Fließgewässern 
- nach der Intensität des Abbaus organischer Sub­
stanz (Saprobie) beurteilt und in Güteklassen ein­
gestuft, sondern nach dem Trophiesystem , d.h .  
der  I ntensität der  pflanzl ichen B iomasseproduk­
tion, bewertet. Man unterscheidet im wesentl ichen 
4 Trophiegrade (ol igo-, meso- , eu- und hyper­
troph), die übl icherweise durch den Nährstoffgehalt 
des Gewässers (Gesamtphosphor-Konzentration), 
die produzierte Algenmenge (gemessen als Chloro­
phyll-a-Konzentration) und die Sichttiefe charakte­
risiert werden . 

In Tab. 5-3 sind für die oben angeführten Para­
meter jene charakteristischen Wertbereiche ange­
führt, die sich in der Praxis als gut verwendbare 
Richtwerte für die Zuordnung der einzelnen Tro­
phiegrade erwiesen haben. Dieses Bewertungs­
schema ist al lerdings nur für t iefe Seen, die zumin­
dest im Sommer eine stabi le Schichtung aufwei-

min imal blau 

gering grün 

mäßig gelb 

stark orange 

sehr stark rot 

sen, geeignet, nicht jedoch für Flachseen (z. B. 
Neusiedler See) und Kleingewässer. 

Sauerstoffschichtung und Sauerstoffgehalt kön­
nen in den meisten Fällen ebenfal ls als verlässl iche 
Indikatoren für die l imnologische Beurtei lung eines 
Sees herangezogen werden . 

Vorgaben für die ökologische Untersuchung und 
Bewertung von Seen sind in  der ÖNORM M 6230 
enthalten. 

Das in § 30 WRG festgelegte generel le Güteziel 
g i lt natürl ich auch für stehende Gewässer, das sich 
an der natürl ichen Beschaffenheit des Wassers in 
physikalischer, chemischer und biologischer Hin­
sicht und an der ökologischen Funktionsfähigkeit 
der Gewässer zu orientieren hat. 

5.3 VORGABEN AUF EU-EBENE 

Durch das Inkrafttre­
ten der Wasserrahmen­
richtl i n ie  60/2000/EG 
ergibt sich die grund­
sätzl iche Notwendig­
keit, die bestehenden, 
nach dem WRG festge­
legten Qual itätsziele für 
Grundwasser bzw. 
Oberflächengewässer zu überprüfen, ob sie den 
Anforderungen der WRRL entsprechen, und allen­
fal ls anzupassen . 

Mit der neuen Richt l in ie wurde der "gute Zu­
stand" als Umweltqual itätsziel verankert, dessen 
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Bewahrung bzw. Wiederherstel lung in allen Staaten 
der Europäischen Gemeinschaft d ie al lgemein gül­
t ige Grundlage des Gewässerschutzes darzustel­
len hat und zukünftig bei der Bewirtschaftung der 
Gewässer zu beachten ist. 

Der gute Zustand ist im Anhang V der WRRL für 
Grund- und Oberflächengewässer näher definiert. 

5.3. 1 Vorgaben für Grundwasser 

Für Grundwasser g i lt d ie E inhaltung eines lang­
fristig konstanten Grundwasserspiegels (guter 
mengenmäßiger Zustand) sowie die Einhaltung be­
st immter chemischer Qual itätsvorgaben (guter 
chem ischer Zustand). E in  weitgehend stabi ler 
Grundwasserhorizont vor allem aus Gründen des 
Schutzes darüber l iegender Landökosysteme, wie 
ihn die WRRL vorsieht, wird in Österreich schon 
lange angestrebt. Bei den Vorgaben hinsichtlich 
der chemischen Qual ität des Grundwassers ist das 
österreichische Wasserrecht detai l l ierter und um­
fangreicher als die neuen EU-Vorgaben, d ie erst 
weiterer Ergänzungen (etwa durch Tochterricht­
l inien) bedürfen, um als Gewässerschutzinstrument 
wirksam zu werden. 

5.3.2 Vorgaben für Oberflächen­
gewässer 

Guter ökologischer Zustand 

Die EU-Wasserrahmenricht l inie ist auf die Erhal­
tung und Wiederherstel lung einer funktionsfähigen 
Gewässerbiozönose in allen europäischen Ober­
flächengewässern ausgerichtet. Dies bedeutet, 
dass Qual itätszie le europaweit jedenfalls n icht 
mehr nach rein  nutzungsspezifischen, sondern 
nach gewässeröko logischen Gesichtspunkten 
festzu legen sind . 

. 

Gemäß Defin ition der WRRL ist der gute Zu­
stand in einem Oberflächengewässer dann ge­
geben, wenn es sich in einem zumindest guten 
ökolog ischen und guten chemischen Zustand 
befindet. 

Der gute chemische Zustand ist dann gegeben, 
wenn al le Umweltqualitätsnormen für Schadstoffe 
eingehalten s ind , d ie in den Rechtvorschriften der 
EU festgelegt s ind. 

Die ökologische Zustandsbewertung basiert auf 
folgenden Grundsätzen : die chemisch-physika-

l ischen Eigenschaften des Wassers und der Sedi­
mente wie auch die Hydrologie und Morpholog ie 
des Gewässers sind verantwortl ich für die charak­
teristische Ausprägung der aquatischen Lebensge­
meinschaften ,  wobei d ie B iozönose sämtl iche Ein­
wirkungen auf ein Gewässer i ntegriert. Bei der öko­
logischen Bewertung ist daher gemäß Anhang V 
der WRRL der Schwerpunkt auf d ie Erfassung der 
biologischen Elemente zu legen, da nur auf d iese 
Weise mögliche Wechsel- und Summationswirkun­
gen erfasst werden können. Chemisch-physika­
l ische und hydrologisch-morphologische Para­
meter werden als unterstützende Elemente be­
zeichnet. 

Da die Wasserrahmenrichtl in ie in allen EU-Mit­
gl iedsstaaten anzuwenden ist, war es notwendig, 
bei der Defin ition des ökologischen Gütezieles die 
Unterschiedlichkeit der europäischen Gewässer zu 
berücksichtigen . Grundsätzlich wird daher nach 
" Fl ießgewässern" ,  "stehenden Gewässern" ,  "Über­
gangsgewässern" und "Küstengewässern" unter­
schieden. Da aber die einzelnen Gewässer auch 
innerhalb dieser Kategorien stark differieren, wurde 
verankert, dass die spezifische Charakteristik eines 
Gewässers, also der "Gewässertyp" die Grund lage 
für die Bewertung und der Festlegung des Quali­
tätszieles darstellt. 

Gemäß Anhang V der WRRL sind Oberflächen­
gewässer nach dem Grad der Abweichung des Ist­
Zustandes vom gewässertypischen Referenzzu­
stand zu bewerten. Um eine verg leichbare Bewer­
tung in den einzelnen Mitg l iedsstaaten sicher­
zustel len, war es notwendig ,  den Bezugspunkt für 
die Bewertung (Referenz) mög l ichst eindeutig und 
mit mögl ichst geringem Interpretationsspielraum 
zu definieren. Aus diesem Grund wurde in der 
WRRL der Gewässertyp in seiner natürl ichen Aus­
prägung als Referenzzustand verankert, der höchs­
tens nur sehr geringfügig (minimal) durch mensch­
l iche Aktivitäten verändert ist. Dieser gewässertypi­
sche, "mögl ichst naturnahe Zustand" stellt somit 
die Bezugsbasis für die ökologische Bewertung 
dar. Das Güteziel selbst - der gute ökologische Zu­
stand ist als geringe Abweichung vom biolo­
gisch/ökologischen Referenzzustand defin iert (sie­
he Tab. 5-4) . 

Die Analyse und Bewertung der Gewässerbiozö­
nose hat gem. WRRL bei F l ießgewässern und Seen 
das Phytobenthos, die Makrophyten, das Phyto­
plankton , das Makrozoobenthos und die Fische zu 
umfassen .  Dabei sind neben den Parametern "ta­
xonomische Zusammensetzung" und "Abundanz" 
beim Phytoplankton auch die B iomasse und bei 
den Fischen die Altersstruktur zu erheben. 
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Sonderkategorie "künstliche und erheblich ver­
änderte Gewässer" 

Nicht bei al len Gewässern kann der natürl iche 
Gewässertyp als Bezugspunkt für die Bewertung 
herangezogen werden. Dies g i lt für künstl ich ent­
standene Gewässer sowie für Gewässer, die auf 
Grund bestimmter N utzungsansprüche (z. B.  Hoch­
wasserschutz, Schifffahrt ,  Energ iegewinnung,  
Sied lungstätigkeit) strukturell stark beeinträchtigt 
sind und nur bei Aufgabe der Nutzungen in den gu­
ten ökolog ischen Zustand zurückzuführen sein 
würden. 

Als Sonderregelung wurde daher in der WRRL 
vorgesehen, dass für diese Gewässer n icht der ge­
wässertypspezifische "natürliche" Zustand, son­
dern das "höchste ökologische Potentia l" ,  das un­
ter den gegebenen unveränderl ichen Rahmenbe­
dingungen aus ökologischer Sicht maximal mach­
bar ist ,  als Referenzzustand anzusehen ist . Zielzu­
stand ist die Erreichung und Erhaltung eines "guten 
ökolog ischen Potentials". Um M issverständnisse 
zu vermeiden, wird das "gute ökologische Poten­
zial" in Karten zwar ebenfalls "grün",  al lerdings mit 
einer dunkelgrauen Schraffur dargestel lt .  

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, 
dass diese Sonderregelung nicht für jedes hydrolo­
gisch-morphologisch stark veränderte Gewässer 
automatisch g i lt. Gemäß Art. 4 (3) der WRRL müs­
sen die zum Erreichen des guten ökolog. Zustan­
des erforderl ichen Änderungen der hydromorpho­
logischen Merkmale 

- sign ifikante Auswirkungen haben auf 
• die Umwelt im weiteren Sinn 
• Schifffahrt und Freizeitnutzung 
• Tätigkeiten, zu deren Zweck Wasser gespeichert 

wird (z.B.  Stromerzeugung, Trinkwasserversorgung, 
Bewässerung) 

• Wasserregul ierung, Schutz vor Ü berflutungen, Land­
entwässerung 

• andere wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten 

- und die nutzbringenden Ziele, denen die ver­
änderten Merkmale d ienen, aus Gründen der 
techn ischen Durchführbarkeit oder unverhält­
n ismäßig ho her Kosten n icht in sinnvoller 
Weise durch andere M ittel erreicht werden 
können, d ie eine bessere Umweltoption dar­
stellen. 

Sicherstellung der Vergleichbarkeit der ökologi­
schen Umweltziele 

Wesentliches Anl iegen bei der Entwicklung der 
WRRL war es sicherzustel len, dass - obgleich den 

75 

M itgl iedsstaaten die Auswahl der biologischen 
Analysen- und Bewertungsmethoden überlassen 
wird - d ie ökologischen Gesamtbewertungen je­
doch über Europa hin vergleichbar sind (Schlag­
wort: "gut muss überall gut sein"). Daher ist ein 
Interkalibrierungssystem vorgesehen, das von der 
Europäischen Kommission einzurichten ist. Die 
M itgl iedsstaaten haben bis Ende 2003 für die 
Grenze zwischen sehr gut und gut und für die 
Grenze zwischen gut und mäßig Referenzstellen zu 
nomin ieren,  die im I nterka l i brierungsnetz zu­
sammengefasst und 2005/2006 - unter Anwen­
dung der jewei l igen nationalen Methoden - euro­
paweit vergl ichen werden sol len. Erst Ende 2006 
wird somit jeder M itgliedstaat seine biologischen 
Kenngrößen zur Defin it ion des ökologischen Um­
weltzieles endgültig festlegen können. 

Ökologische Bewertung - Ausblick 

I n  keinem M itgliedsstaat der EU l iegen derzeit 
biolog ische Methoden vor, die bereits jetzt den An­
forderungen der WRRL zur ökolog ischen Gesamt­
bewertung eines Gewässers entsprechen. Obwohl 
die in der Wasserrahmenrichtl in ie verankerte, öko­
logisch ausgerichtete Zielsetzung im Wesentlichen 
der im österreichischen Wasserrecht enthaltenen 
Forderung nach Erhaltung und Wiederherstel lung 
der ökologischen Funkt ionsfähigkeit entspricht, 
sind in  Österreich noch zahl reiche Aktivitäten zur 
Umsetzung der WRRL notwendig. Vor al lem im 
H inbl ick auf die Interkal ibrierung ergibt sich ein 
enormer Zeitdruck für d ie Gewässertypisierung 
und Erarbeitung der gewässertypspezifischen Re­
ferenzzustände. 

Bei der Festlegung der biologisch/ökologischen 
Qual itätsziele, die den guten ökologischen Zustand 
definieren, ist schrittweise vor zu gehen. Als erstes 
ist eine Gewässertypisierung vorzunehmen, da­
nach sind die gewässertypspezifischen Referenz­
bedingungen zu beschreiben, ein 5-stufiges Be­
wertungsschema auszuarbeiten und für die einzel­
nen biologischen Elemente die jewei l igen Kenn­
werte für den guten ökolog ischen Zustand zu defi­
nieren.  

In Österreich s ind die Arbeiten zur Anpassung 
und Ergänzung der biologischen Bewertungsme­
thoden voll im Gange. Wesentl iche Grundlage da­
für stel len jene Methoden dar, die zur Bewertung 
der ökolog ischen Funktionsfäh igkeit verwendet 
werden. Über den Stand der Gewässerty'pisierung 
und der Festlegung von Referenzbedi ngungen wird 
in Kap. 8 . 1 .3 .2 näher eingegangen . 
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Tabelle 5-5: Relevante Substanzen für Österreich 

emissions- emissions- immissions- relevant 
Ud. 

Bezeichnung 
Liste 

PS 
seitig relevant seitig relevant seitig relevant aufgrund 

Nr. 1 -Stoff (Pflanzen- (anderer (WGEV-) Experten 
schutzmittel) Schadstoff) Auswertung) beurteilung 

1 Alachlor ./ ./ 
2 Aldrin ./ ./ 
3 Ammoniak ./ ./ 
4 Anthracen ./ ./ 
5 AOX ./ 
6 Arsen ./ 
7 Benzidin ./ 
8 Benz(a)pyren ./ ./ 
9 Benzylchlorid ./ 

1 0  Bisphenol A ./ 
1 1  Blei ./ ./ 
1 2  C1 0-1 3-Chloralkane ./ ./ 
1 3  Cadmium ./ ./ ./ 
1 4  Chlordan ./ 
1 5  Chloressigsäure ./ 
1 6  Chrom ./ 
1 7  Chrom-VI ./ 
1 8  Cyanid ./ ./ 
1 9  DDT (DDD + DDE) ./ ./ 
20 DEHP ./ ./ 
21 Deltamethrin ./ 
22 Dibutylzinnverbindungen (Kation) ./ 
23 1 ,2-Dichlorethan ./ ./ ./ 
24 1 ,2-Dichlorethen ./ 
25 Dichlorphenole (2,4- u. 2,5-lsomer ./ 
26 Dichlormethan ./ ./ 
27 1 ,3-Dichlor-2-propanol ./ 
28 Dieldrin ./ ./ 
29 Dimethylamin ./ 
30 EDTA ./ 
31 Endosulfan (alpha-endosulfan) ./ ./ 
32 Endrin ./ ./ 
33 Ethylbenzol ./ 
34 Fluorid ./ 
35 Heptachlor ./ 
36 Hexachlorbenzol ./ ./ ./ ./ 
37 Hexachlorbutadien ./ ./ ./ 
38 Hexachlorcyclohexan ./ ./ ./ 
39 Isodrin ./ ./ 
40 Isopropylbenzol ./ 
4 1  Kupfer ./ 
42 LAS ./ 
43 Lindan ./ ./ ./ 
44 Methoxychlor ./ 
45 Mevinphos (Cis und Trans) ./ 
46 Nickel ./ ./ 
47 Nitrit ./ 
48 Nonylphenole (para-Isomer) ./ ./ 
49 NTA ./ 
50 Omethoat ./ 
51 PAK (6 DIN-PAK) ./ ./ 
52 Pentachlorbenzol ./ ./ 
53 Pentachlornitrobenzol ./ 
54 Pentachlorphenol ./ ./ ./ 
55 Phenolindex ./ 
56 Phosalon ./ 
57 POX ./ 
58 Quecksilber ./ ./ ./ 
59 Sebuthylazin ./ 
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emissions- emissions- immissions- relevant 
Ud. 

Bezeichnung 
Liste 

PS 
seitig relevant seitig relevant seitig relevant aufgrund 

Nr. 1 -Stoff (Pflanzen- (anderer (WGEV-) Experten 
schutzmittel) Schadstoff) Auswertung) beurteilung 

60 Selen 
61 Silber 
62 Simazin 
63 Sulfid 
64 Summe KW 
65 Tetrabutylzinnverbindungen (Kation) 
66 Tributylzinnverbindungen (Kation) 
67 Trichlorfon 
68 Triphenylzinnverbindungen (Kation) 
69 Xylole 
70 Zink 

PS . . .  " Prioritäre Stoffe" 
./ trifft zu 

,/ 

,/ 

Tabelle 5-6: Nicht relevante "Liste 1 -Stoffe" und 
"Prioritäre Stoffe (PS)" 

Ud. 
Bezeichnung 

Liste 
PS Nr. 1 

1 Atrazin ,/ 
2 Benzol ,/ 
3 Bromierte Diphenylether ,/ 
4 Chlorfenvinphos ,/ 
5 Chlorpyrifos ,/ 
6 Diuron ,/ 
7 Fluoranthen ,/ 
8 Isoproturon ,/ 
9 Naphthalin ,/ 
1 0  Octylphenole ,/ 
1 1  Tetrachlorethen ,/ 
1 2  Tetrachlormethan ,/ 
1 3  Trichlorbenzole (1 ,2 ,4-Trichlorbenzol) ,/ ,/ 
1 4  Trichlorethen ,/ 
1 5  Trichlormethan ,/ ,/ 
1 6  Trifluralin ,/ 

./ t rifft zu 

EU-Vorgaben für die gefährliche Stoffe 

Das maßgebliche Gemeinschaftsinstrument für 
Schadstoffe in Oberflächengewässern bi ldet die 
Richt l in ie 76/464/EWG (Gefährliche Stoffe-Richt­
l in ie) mit den zugehörigen Tochterrichtl in ien. Die 
Wasserrahmenrichtl inie ersetzt und modifiziert d ie­
ses Regime innerhalb einer Übergangsfrist von 
1 3  Jahren. Gemeinschaftl iche Vorgaben für gefähr­
l iche Stoffe in Oberflächengewässern werden nun­
mehr aufgrund des Artikel 1 6  der Wasserrahmen­
richt l in ie erlassen. Ende 2001 wurde auf EU-Ebene 
eine Liste von 33 prioritären Stoffen angenommen 
(Entscheidung Nr. 2455/2001 /EG), für welche die 
Europäische Kommission bis Ende 2003 Umwelt­
qual itätsnormen (das sind Immissionszie le für 

,/ 
,/ 
,/ 

,/ ,/ 
,/ 

,/ 
,/ 

,/ 
,/ 

,/ 
,/ 

Oberflächengewässer) und Emissionsmaßnahmen 
vorlegen muss. 

Die Vorgaben der Gefährlichen Stoffe-Richtl in ie 
und der Wasserrahmenrichtl in ie verpflichten die 
M itg l iedsstaaten , für gefährliche Stoffe Emissions­
reduktionsprogramme auf der Basis von Umwelt­
qualitätsnormen aufzustel len. Um Umweltqual itäts­
ziele festlegen und Emissionsreduktionsprogram­
me erstel len zu können, muss schrittweise vorge­
gangen werden. Zuerst müssen die für Österreich 
relevanten Schadstoffe ermittelt werden. 

Das Umweltbundesamt* hat 2001 im Auftrag des 
BMLFUW eine Identifizierung der relevanten Stoffe 
unter Berücksichtigung al ler derzeit verfügbaren In­
formationen über Emissionen und Immissionen ge­
fährl icher Stoffe vorgenommen und aus über 300 
Kandidatenstoffen 70 Stoffe als relevant für d ie 
österreichischen Oberflächengewässer eingestuft, 
die in Tabel le 5-5 aufgel istet sind. In Tabel le 5-6 
sind jene nicht-relevanten Stoffe angegeben, d ie in 
der Liste der prioritären Stoffe enthalten sind oder 
in den Tochterrichtl inien zur Gefährl ichen Stoffe­
Richtl in ie geregelt s ind. 

Ermittlung relevanter Emissionsquellen 

Im Rahmen der Studie des Umweltbundesamtes 
(Nagy et al. 2002) wurde durch das Institut für In­
dustriel le Ökologie der NÖ Landesakademie auch 
eine Abschätzung der relevanten Emissionsquellen 
für al le Kandidatenstoffe in Österreich vorgenom-

* Nagy, M. et.al (2002): Gefährliche Stoffe in Ober­

flächengewässern - Fachgrundlagen für ästerrei­

chische Programme nach Art. 7 der RL 76/464/EWG; 
BMLFUW, Wien 
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Tabelle 5- 7: prioritäre Stoffe 

Nr. Prioitäre Stoffe PGS') Relevanz für Österreich2) 
1 Alachlor Relevant 
2 Anthracen Relevant 
3 Atrazin relevant 
4 Benzol nicht relevant 
5 Bromierte Diphenylether nicht relevant 

5.1  Pentabromierte Diphenylether V' nicht relevant 
5.2 Octabromierte Diphenylether nicht relevant 
5.3 Decabromierte Diphenylether nicht relevant 

6 Cadmium und Cadmiumverbindungen V' relevant 
7 C1 0- 1 3- Chloralkane V' relevant 
8 Chlorfenvinphos nicht relevant 
9 Ch lorpyrifos nicht relevant 

1 0  1 ,2-Dichlorethan relevant 
1 1  Dichlormethan relevant 
1 2  Diethylhexylphthalat relevant 
1 3  Diuron nicht relevant 
1 4  Endosulfan relevant 
1 5  Fluoranthen relevant 
1 6  Hexachlorbenzol V' relevant 
1 7  Hexachlorbutadien V' relevant 
1 8  Hexachlorcyclohexan V' relevant 
1 9  Isoproturon nicht relevant 
20 Blei und Bleiverbindungen relevant 
21  Quecksilber und Quecksilberverbindungen V' relevant 
22 Naphthalin nicht relevant 
23 Nickel und Nickelverbindungen relevant 
24 Nonylphenole V' relevant 
25 Octylphenole nicht relevant 
26 Pentachlorbenzol V' relevant 
27 Pentachlorphenol relevant 
28 Polyaromtische Kohlenwasserstoffe (PAK) Einzelstoffe) V' relevant 
29 Simazin relevant 
30 Tributylzinnverbindungen V' relevant 
31 Trichlorbenzole nicht relevant 
32 Trichlormethan (Chloroform) nicht relevant 
33 Trifluralin nicht relevant 

') Angabe, ob Substanz als "prioritärer gefährlicher Stoff" (PGS) ausgewiesen wurde (gem.  dem Ergebnis der Studie 
des Umweltbundesamtes "Erarbeitung von Fachgrundlagen für die Umsetzung der Programme nach Artikel 7 der 
Richtl inie 76/464/EWG; BMLFUW, 2002") 

V' trifft zu 

men. Jeder Emissionsquelle eines Schadstoffes 
wurde dabei je nach dem konkreten Verwendungs­
muster ein Mengenpotenzial und ein Freisetzungs­
potenzial zugeordnet. 

Erster Vorschlag für Immissionswerte 
gem. WRRL 

Es ist vorgesehen, für d ie in  Tabelle 5-5 enthalte­
nen Stoffe Umweltqualitätsnormen nach den Vor­
gaben des Anhang V, 1 .2 .6  der WRRL abzuleiten 
und in Form verbindl icher Immissionsgrenzwerte 
bundesweit festzulegen. 

In  der Studie des Umweltbundesamtes (Nagy 
et al. 2002) wurde auch ein erster Vorschlag für 
U mweltqualitätsnormen auf Basis einer Auswer-

tung europäischer Umweltziele ausgearbeitet. Der­
zeit wird dieser Vorsch lag einer ökotoxikologischen 
Exepertise im Auftrag des BMLFUW unterzogen. 

D iese Arbeiten sollen Ende 2002 abgeschlossen 
sein .  Für ausgewählte Parameter sind die Vor­
schläge des UBA in Kap. 6 .2 ,  Tab. 6-7 dargestellt. 

Prioritäre Stoffe - aktueller Stand 

Artikel 1 6  der Wasserrahmenrichtl inie bi ldet die 
Grundlage für gemeinschaftsrechtl iche Strategien 
zur Verringerung der Verschmutzung von Oberflä­
chengewässern durch gefährliche Stoffe. Er sieht 
vor, dass zunächst auf EU-Ebene eine Liste priori­
tärer Schadstoffe erstel lt wird .  Die Europäische 
Kommission sol l  binnen zwei Jahren nach Annah-
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me der Stoffliste Vorschläge für U mweltqualitäts­
normen und Emissionsmaßnahmen für diese Stoffe 
vorlegen . Für Stoffe mit besonderer Gefährlichkeit 
für Meeresgewässer ("prioritäre gefährl iche Stoffe") 
sollen die Emissionsmaßnahmen zur Nu l lemission 
innerhalb von 20 Jahren nach deren Annahme füh­
ren. 

Ende 2001 haben das Europäische Parlament 
und der Rat mit der Entscheidung Nr. 24551 
2001 lEG eine Liste von 33 prioritären Stoffen an­
genommen. Diese Stoffe sind aufgrund ihres relat i­
ven R isikos für europäische Oberflächengewässer 
nach einem von der Europäischen Kommission 
entwickelten Priorisierungsverfahren (COM M PS­
Verfahren) ausgewählt worden. Sie sind in der Ta­
belle 5-7 aufgel istet. 

Kurze Charakterisierung der prioritären 
Stoffe 

In der prioritären Stoffliste finden sich zunächst die vier 
Metalle Quecksilber, Cadmium, Blei und Nickel. Quecksil­
ber und Cadmium sind bereits auf Gemeinschaftsebene 
stark reglementiert, für den Gewässerschutz beispielsweise 
im Rahmen der Gefährliche Stoffe - Richtlinie 76/464/EWG. 
Beide Metal le wurden als "prioritäre gefährliche Stoffe" aus­
gewiesen, nicht zu letzt aufgrund ihrer besonders hohen 
Ökotoxizität und der Gefahr einer Anreicherung in der Nah­
rungskette (wie durch die Massenvergiftungen der Minama­
takrankheit und der Itai-Itai-Krankheit in Japan drastisch 
dokumentiert wurde). Bleiverbindungen werden noch immer 
in  großem Maßstab verwendet - in Europa werden ca. 
1 ,8 Mi l l ionen Tonnen jährl ich verbraucht, besonders zur 
Herstellung von Autobatterien - und gelangen tei lweise über 
verschiedene Eintragspfade in Oberflächengewässer. Durch 
ihre schädigende Wirkung auf das Zentralnervensystem 
können sie unter anderem zu einer Verminderung der Intelli­
genz führen, weshalb der Bleigrenzwert in der neuen Trink­
wasserrichtlinie 98/83/EG deutlich gesenkt wurde. Eine Ent­
scheidung, ob Bleiverbindungen auch als "prioritäre gefähr­
liche Stoffe" ausgewiesen werden, soll im kommenden Jahr 
fallen. 

Die Liste der prioritären Stoffe enthält zehn Pflanzen­
schutzmittel ,  die durch ihre besondere Ökotoxizität, Persis­
tenz und Bioakkumulation in der aquatischen Umwelt aus­
geWählt wurden. Zu diesen Stoffen zählen sowohl die stark 
toxischen Insektizide Endosulfan, die Hexachlorcyclohexa­
ne, und die phosphororganischen Verbindungen Chlorfen­
vinphos und Chlorpyrifos, als auch Herbizide (Alachlor, 
Atrazin, Diuron, Isoproturon, Simazin und Trifluralin), die sich 
naturgemäß durch eine relativ hohe Toxizität für pflanzliche 
Organismen, insbesondere Algen, auszeichnen. Manche 
dieser Pflanzenschutzmittel wie Endosulfan werden zwar in 
den Staaten der Europäischen Union nicht mehr verwendet, 
gelangen jedoch infolge der grenzüberschreitenden Ver­
frachtung über die Atmosphäre oder über grenzüberschrei­
tende Flüsse in die Gewässer der Gemeinschaft. Eine wei­
tere mögliche Quelle bilden Emissionen aus bestehenden 
Altlasten.  Die Hexachlorcyclohexane, einschließlich des Lin­
dan als ihren wichtigsten Vertreter, wurden aufgrund ihrer 
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gut bekannten umweltschädigenden Eigenschaften als 
"prioritäre gefährliche Stoffe" ausgewiesen, bei weiteren sie­
ben Pflanzenschutzmitteln soll diese Zuordnung im kom­
menden Jahr entschieden werden . 

Die Stoffliste umfasst auch zwei Fungizide (Pi lzbekämp­
fungsmittel), Pentachlorphenol und Tributylzinnverbindun­
gen. Pentachlorphenol stellt ein bekanntes Umweltgift dar, 
dessen Verwendung auf europäischer Ebene zwar stark ein­
geschränkt ist, das jedoch vereinzelt noch immer beispiels­
weise zur Holzimprägnierung eingesetzt wird. Tributylzinn­
verbindungen werden unter anderem in Schiffsanstrichfar­
ben, aber auch in sonstigen Anstrichfarben verwendet und 
finden sich bereits ubiquitär in europäischen Oberflächen­
gewässern. Diese Verbindungen stellen ein ausgesprochen 
starkes Umweltgift dar, das auch endokrin wirksam ist, d .h .  
e ine schädl iche Wirkung auf das Hormonsystem von Tieren 
und den Menschen ausübt. Diese Substanzgruppe wurde 
daher als "prioritärer gefährlicher Stoff" ausgewiesen. Bei 
Pentachlorphenol soll die Entscheidung dieser Ausweisung 
im kommenden Jahr fal len. 

Unter den insgesamt 1 7  organischen Mikroverunreini­
gungen finden sich in der Stoffl iste zunächst acht chlor­
organische Verbindungen. Dazu zählen die Lösungsmittel 
D ich lormethan, 1 ,2-D ich lorethan und Chloroform, das 
hauptSäChl ich als Zwischenprodukt auftretende Trichlorben­
zol, die als Kühlschmierstoffe verwendeten mittelkettigen 
(C 1 0-1 3) - Chloralkane und drei als Nebenprodukte bei 
chlorchemischen Prozessen entstehende Stoffe (Hexachlor­
butadien, Pentachlorbenzol und Hexachlorbenzol). Diese 
Nebenprodukte werden aufgrund ihrer besonders hohen 
Stabil ität und ihrer Anreicherung in Fettgeweben, in Wasser­
organismen gefunden und wurden daher als "prioritäre ge­
fährliche Stoffe" ausgewiesen. Für die mittelkettigen Chlo­
ralkane ergab die europäische Risikobewertung nach der 
Altstoffverordnung Nr. 793/93/EWG ein nicht akzeptables 
Risiko für bestimmte Anwendungsbereiche. Daher wurden 
diese Stoffe ebenfalls als "prioritäre gefährliche Stoffe" ein­
gestuft. 

Nonylphenole und Octylphenole sind Gruppen von or­
ganischen Verbindungen, die in großem Maßstab zur Her­
stel lung von Ethoxylaten verwendet werden, die unter ande­
rem als Waschmittelzusatzstoffe (Detergentien) ,  bei der 
Synthese von Kunststoffen und bei der Texti l- und Leder­
verarbeitung eingesetzt werden. Em issionen in Ober­
flächen gewässer können sowohl bei der Herstellung und 
Verarbeitung der Nonlyphenole als auch durch den Abbau 
der Ethoxylate entstehen. Nonylphenole stellen mit einem 
Verbrauch von ca. 80.000 Tonnen jährlich in  der Europäi­
schen Union die wichtigere Verbindungsgruppe dar. Die Ri­
sikobewertung erbrachte für die Verwendung dieser Stoffe 
die Notwendigkeit von Risikoreduktionsmaßnahmen. Diese 
Stoffgruppe kann auch das Hormonsystem schädigen und 
wurde als "prioritärer gefährlicher Stoff" eingestuft. Octyl­
phenole werden zur Zeit in wesentlich geringerem Umfang 
verwendet und in der Umwelt gefunden, die Entscheidung, 
sie als "prioritäre gefährliche Stoffe" auszuweisen, wurde 
daher auf das kommende Jahr verschoben. 

Benzol ist eine wichtige organische Grundchemikalie und 
beispielsweise in Autokraftstoffen enthalten. Das jährl iche 
Produktionsvolumen in der Europäischen Gemeinschaft 
wird auf ca. 7 Millionen Tonnen geschätzt. Benzol gelangt 
sowohl aufgrund der Produktion und Verarbeitung als auch 
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aufgrund vieler diffuser Quellen, insbesondere infolge der 
Auswaschung von Autoabgasen, in die Oberflächengewäs­
ser. Benzol wirkt auf aquatische Organismen stark toxisch. 
Beim Menschen kann es Leukämie erzeugen. 

Zu den organischen M ikroverunreiriigungen in der Liste 
der prioritären Stoffe zählen weiter Naphthal in , Anthracen,  
Fluoranthen sowie fünf polycyclische aromatische Koh­
lenwasserstoffverbindungen, die als Stoffgruppe gezählt 
werden. Diese Verbindungen werden zumeist nicht gezielt 
hergestellt, sondern entstehen bei der unvollständigen Ver­
brennung bzw. Verarbeitung organischer Stoffe, insbeson­
dere von Holz und fossilen Brennstoffen. Sie kommen daher 
fast ub iquitär vor und gelangen, beispielsweise über 
Straßenabwässer in Grund- und Oberflächenwasser. Diese 
Stoffe zeichnen sich nicht nur durch eine starke Anreiche­
rung in Fettgeweben aus, einige Vertreter sind auch erwie­
senermaßen kanzerogen. Deshalb wurden die polycycli­
schen aromatischen Kohlenwasserstoffverbindungen als 
"prioritäre gefährliche Stoffe" eingestuft, bei den weniger 
problematischen Substanzen Naphthalin und Anthracen soll 
diese Zuordnung im kommenden Jahr entschieden werden. 

Eine weitere organische Verbindungsklasse der prioritären 
Stoffe stellen die bromierten Diphenylether dar. Diese 
Stoffe sind technische Gemische aus zahlreichen bromier­
ten Einzelverbindungen und werden als Flammschutzmittel 
und Weichmacher in Texti l ien und Kunststoffen eingesetzt. 
Diese Stoffe sind sehr stabil und bewirken trotz relativ ge­
ringer akuter Toxizität wegen ihres starken Anreicherungs­
vermögens ein hohes Risiko für aquatische Organismen. Für 
eine Teilgruppe dieser Stoffe, die pentabromierten Verbin­
dungen, ergab die europäische Risi kobewertung ein nicht 
akzeptables Risiko. Diese Verbindungen wurden daher als 
"prioritäre gefährliche Stoffe" ausgewiesen. 

Diethylhexyphthalat gehört zu den am häufigsten ver­
wendeten Weichmachern unter den Phthalsäureverbindun­
gen. Der jährliche Verbrauch in der Europäischen Union liegt 
bei ca. 480.000 Tonnen, der Großteil wird PVC-Produkten 
beigemischt. Sowohl bei der Herstel lung als auch bei zahl­
reichen Verarbeitungsprozessen und bei der Entsorgung 
können Emissionen in Oberflächengewässer auftreten, die 
Verbindung wird daher fast ubiquitär ge-
funden . Auch hier paart sich eine relativ 
geringe akute Toxizität mit einer starken 
Bioakkumulation, besonders bei wirbel­
losen aquatischen Organismen (Krebse). 
Diethylhexylphthalat steht außerdem im 
Verdacht, das Hormonsystem zu schä­
digen. Da die europäische Risikobewer­
tung jedoch noch nicht abgeschlossen 
ist, soll die Entscheidung, ob diese Ver­
b indung als "prioritärer gefähr l icher 
Stoff" ausgewiesen wird ,  erst im kom­
menden Jahr getroffen werden. 

Die Kommission arbeitet derzeit an 
Vorschlägen für Umweltqualitätsnormen 
und Emissionsmaßnahmen für d iese 
Stoffe. Sie wird dabei von einem gemäß 
Artikel 1 6  (5) der Wasserrahmenrichtlinie 
eingerichteten Expertengremium aus 
Vertretern der M itgl iedstaaten ,  der 
Beitrittsländer, von europäischen Indus­
trieverbänden und NGOs unterstützt. 

Darüber h inaus hat die Kommission zwei Studien in Auftrag 
gegeben. Ein erster Kommissionsvorschlag für Umwelt­
qual itätsnormen und für Emissionsreduktionsmaßnahmen 
sollte bis Ende 2003 vorliegen. 

Ausnahmeregelungen 

Neben der Zielvorgabe des "guten Zustandes" 
wurde in der Wasserrahmenricht l in ie jedenfal ls 
auch ein grundsätzliches Verschlechterungsverbot 
verankert - al lerd ings mit einer Ausnahmemögl ich­
keit gem. Art. 4 (7), die es erlaubt, unter bestimm­
ten Voraussetzungen weniger strenge Umweltziele 
festzulegen. Dies soll sicherstel len, dass auch 
weiterhin notwendige Hochwasserschutzmass­
nahmen getroffen werden können und z. B . auch 
die Nutzung der Wasserkraft - einer erneuerbaren 
Energiequelle - nicht grundsätzl ich gegenüber an­
deren Energienutzungen (z.B .  Atomkraft) benach­
tei l igt oder sogar unmögl ich gemacht wird .  

5.4 QUALITÄTSZIELE FÜR 
FISCHGEWÄSSER gem. 
EU-RL 78/659/EWG 

Für Fischgewässer gem. EU-Fischgewässerricht­
l in ie 78/659/EWG wurden Qual itätsziele in der 
Fischgewässerverordnung (kundgemacht im Amts­
blatt zur Wiener Zeitung Nr. 240, vom 1 5. 1 2 . 2000) 
festgelegt (siehe auch Kap 4.2 und 6.3). 

Die darin enthaltenen Qual itätsziele sind mit den 
in der EU-RL verankerten Werten ident. 
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5.5 QUALITÄTSZIELE FÜR 
BADEGEWÄSSER gem. 
EU-RL 76/160/EWG 

Für die Bewertung von Badegewässern ist die 
Badegewässer-Richt l in ie der EU (Richtl inie 76/ 
1 60/EWG des Rates vom 8. 1 2 . 1 975 über die Qua­
lität der Badegewässer (geändert durch die Richt­
l in ien 90/656/EWG und 91 /692/EWG) maßgebl ich. 
Entsprechend dieser Richtl inie werden für al le 
Arten von Oberflächengewässern, in denen das 
Baden von den zuständigen Behörden ausdrück­
lich gestattet oder nicht untersagt ist und in denen 
übl icherweise eine große Anzahl von Personen ba­
det, Grenzwerte bzw. Richtwerte für mikrobiologi­
sche, physikalische, chemische und andere als 
Zeichen der Verschmutzung geltende Parameter 
festgelegt. 

Die R ichtl in ie l istet mikrobiologische, physikal i­
sche, chemische und andere als Indikatoren für 
Verschmutzung geltende Parameter mit Grenz­
und Richtwerten auf, die während der Badesaison 
in 1 4-tägigen Interval len zu untersuchen sind. Die 
Proben nahmen beg innen 2 Wochen vor Beginn der 
Badesaison.  Während einer Badesaison erfolgen 
(mindestens) 7 Untersuchungsdurchgänge. 

Die Umsetzung dieser Richtl inie, die im Zustän­
digkeitsbereich des Bundesministeriums für Sozia­
le Sicherheit und Generationen l iegt , erfolgte durch 
die mit BGB! .  Nr. 658/1 996 kundgemachte Novel le 
zum Bäderhygienegesetz (BHygG), welche mit 
1 .  1 .  1 997 in Kraft getreten ist, sowie durch ent­
sprechende Bestimmungen in der Neufassung der 
Verordnung über Hygiene in  Bädern (BHygV) 
BGB! .  11 Nr. 420/1 998. Der Anwendungsbereich 
dieser Rechtsvorschriften wurde in Umsetzung der 
Richt l in ie um Badestellen in  Badegewässern er­
weitert. Bis zum Inkrafttreten der Neufassung der 
Bäderhygieneverordnung mit 1 .  1 2 .  1 998 war die 
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Durchführung der Richtl inie im Erlassweg sicherge­
stellt . 

Die für die Vol lziehung der Richtl in ie notwendige 
Festlegung der zu beprobenden Gewässer und 
Stel len erfolgte - dem Prinzip der Subsidiarität fol­
gend - durch Verordnung des jewei l igen Landes­
hauptmannes (§ 2 Abs. 7 BHygG). 

Ein Badegewässer l iegt gemäß § 2 Abs. 5 BHygG 
vor, wenn das Baden in diesem Gewässer (bzw. Tei l  
des Gewässers) behördl ich gestattet ist (Z 1 )  oder 
wenn das Baden in dem Gewässer (bzw. Tei l  des 
Gewässers) nicht untersagt ist und dort übl icher­
weise eine große Anzahl von Personen badet (Z 2). 

Die Bezirksverwaltungsbehörden überwachen 
die Qual ität der E3adegewässer während der Bade­
saison unter Heranziehung geeigneter Institutio­
nen. 

Ergibt eine Kontrol le, dass die Wasserqual ität 
einer Badestel le n icht den Qual itätsanforderungen 
(Grenzwerten) e tspricht, kann die Gesundheitsbe­
hörde als letztes M ittel ledig l ich ein Badeverbot 
verhängen (§ 1 0  a BHygG). Allfäl l ig erforderliche 
Sanierungsmaßnahmen bei Badegewässern kön­
nen aus Kompetenzgründen nicht im Bereich des 
Bäderhyg ienegesetzes getroffen werden, die Zu­
ständigkeit dafür l iegt bei den Wasserrechts­
behörden. Daher ist der - für die Gewässeraufsicht 
verantwortl iche - Landeshauptmann von einem 
derartigen Ergebnis einer Kontrol le einsch l ießl ich 
der Ursachen fi.ir die zu bemängelnde Wasser­
qual ität unverzüg l ich zu verständigen (§ 9 a 
Abs. 3 BHygG). Welche Maßnahmen vom Landes­
hauptmann als Wasserrechtsbehörde sodann zu 
setzen sind, um Gefährdungen der Badenden h int­
anzuhalten, ist i Einzelfall zu beurtei len . 

Als Badesaison wurde für Österreich der Zeit­
raum vom 1 5. 6 bis 31 . 8 eines jeden Kalenderjah­
res festgelegt. 
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. .  

6. UBERWACHUNGSSYSTEM E  
U N D  ERGEBNISSE 

6. 1 ERHEBUNG DES WASSER­
KREISLAUFES 

6. 1. 1 Gesetzliche Grundlagen 

und Organisation 

Die Erhebung des Wasserkreislaufes umfasst Be­
obachtungen und Messungen von Niederschlag , 
Verdunstung , Temperatur von Luft und Wasser, 
Wasserstand, Abfluss, Feststoffe, unterirdisches 
Wasser einschl ießl ich Quellen und ist im Hydro­
graphiegesetz (BGBI .  Nr. 58/1 979 i .d .F. BGBI .  I 
Nr. 1 56/1 999) festgeschrieben . 

Die Durchführung dieser Aufgaben erfolgt in Ar­
beitstei lung zwischen der Abtei lung VI I/3 - Wasser­
haushalt (Hydrographisches Zentralbüro) im 
Bundesministerium für  Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und den Hydro­
graph ischen Dienststel len bei den Ämtern der neun 
Landesreg ierungen sowie der Wasserstraßendirek­
tion im Bundesmin isterium für Verkehr, I nnovation 
und Technologie. 

Die hydrographischen Daten werden von den 
Ländern bzw. der Wasserstraßendirektion erfasst, 
geprüft und aufbereitet, anschl ießend im BMLFUW 
zusammenfassend bearbeitet und in den " Hydro­
graphischen Jahrbüchern von Österreich" sowie in 
den " Beiträgen zur Hydrographie Österreichs" ver­
öffent l icht. Die Datenhaltung erfolgt dezentral bei 

den Hydrograph ischen Landesabtei l ungen und 
zentral im Bundesrechenzentrum.  

Zur  Abklärung von Sonderfragen wird das Netz 
des Hydrographischen Dienstes durch Sonder­
messungen beispielsweise der Energieversor­
gungsunternehmen ergänzt. 

Für  d ie  Erhebung des Wasserkreislaufes in  
Österreich werden jährl ich etwa 0,65 Mio .  Euro an 
Bundesmittel für Beobachtervergütungen aufge­
wendet. Ca. 0,36 M io. Euro werden aus M itteln der 
Länder getragen . Für die Errichtung und techni­
sche Erneuerung der gewässerkundl ichen Einrich­
tungen werden ca. 1 ,45 Mio. Euro Bundesmittel 
verwendet. Für Betrieb und Instandhaltung wende­
ten die Länder ca. 0,36 M io. Euro pro Jahr auf. 

6. 1.2 Messste/lennetze 

Die Messstel lenzahl und die beobachteten Kenn­
größen des österreichischen Überwachungsnetzes 
zur Beobachtung des Wasserkreislaufes sind in 
Tab. 6-1 ersicht l ich. 

In  den Abbi ldungen 6-1 , 6-2 und 6-3 sind Über­
sichtskarten der Messstellen für die Sachgebiete 
Niederschlag , Oberflächenwasser und Grundwas­
ser enthalten . 

Tabelle 6- 1 :  Messstellenzahl und Kenngrößen des 
österreichischen nationalen Beobachtungsnetzes 
zur Erhebung des Wasserkreislaufes 

Messtel lenzah l Beobachtungskenngröße 

1 .300 Niederschlag 

990 Schneehöhen 

830 Lufttemperatur 

60 Verdunstung 

760 Wasserstand 

550 Abfluss 

2 1 0  Wassertemperatur 

3 .050 Grundwasserstand 

340 Grundwassertemperatur 

70 Quellmessstel len 
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6. 1.3 Grundwasserstands­
verhältnisse 1999-2001 

In den Porengrundwassergebieten der Tal- und 
Beckenlagen kam es im Jahre 1 999 durch die ge­
ring überdurchschnittlichen N iederschläge nicht zu 
dem saisonalen Absinken der Grundwasserstände 
unter die bisher beobachteten M ittelwerte. In Vor­
arlberg waren sogar neue extreme Grundwasser­
hochstände zu beobachten . 

Im Jahr 2000 lagen die Grundwasserstände 
überwiegend über den vieljährigen Mittelwerten .  
D ie  geringen Niederschläge im 1 .  Halbjahr führten 
in N iederösterreich und in der südl ichen Steiermark 
zu niedrigen Grundwasserständen im Herbst, wie 
sie zuletzt im sehr trockenen Jahr 1 993 zu be­
obachten waren. In Osttirol hingegen verursachten 
die starken Niederschläge im Herbst einen starken 
Anstieg des Grundwasserspiegels. 

Die Grundwasserstände des Jahres 2001 sind 
ebenfalls mit Ausnahme des Ostens und Südens 
als durchschnittl ich einzustufen . In  der Steiermark, 
in Kärnten und Osttirol lagen die Grundwasser­
stände deutl ich unter den vieljährigen M ittelwerten, 
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zum Tei l  im Bereich der mittleren niedrigsten 
Grundwasserstände. 

6. 1.4 Oberflächengewässer - Ab­
flussverhältnisse 1999-2001 

Die Abflussverhältnisse des Jahres 1 999 insge­
samt können als den vieljährigen M ittelwerten ent­
sprechend beurteilt werden. Die Schneeschmelze 
im Frühjahr führte selbst zwar zu keinen Hochwas­
serereign issen, trug aber wesentl ich zu den über­
durchschn itt l ichen Wasserführungen in den Flüs­
sen und Bächen bis zum Sommer bei . Der Wasser­
spiegel des Bodensees erreichte im Mai und Juni  
seinen Höchststand aus dem Jahre 1 894. 

In  den Sommermonaten kam es zu zah l reichen 
Hochwassersituationen . Besonders betroffen wa­
ren d ie  Bundesländer Vorarlberg ,  Steiermark, 
N iederösterreich und Tiro l .  An mehreren Ge­
wässern wurden Hochwasser- Scheitelabflüsse 
beobachtet, die im Durchschnitt einmal in  1 00 Jah­
ren erreicht oder überschritten werden. Im An­
schluss an die überdurchschn ittl ich warmen und 
niedersch lagsarmen Monate September und 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, U mwelt u nd Wasserwirtschaft 
Abteilung VI I/3 

Venasser: ADir Ing WJRTH 

Hydrographischer Dienst in Österreich 
Niederschlagsmessstellen 

Abbildung 6- 1 :  Niederschlagsmessstellen des Hydrographischen Dienstes in Österreich 

Wen, am 1 3.03. 2002 
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Bundesmin isterium für Land- und Forstwi rtschaft, U mwelt und Wasserwi rtschaft 

Abtei lung VI I I  3 

Verfasser: ,ADir Ing WURTH 

Hydrographischer Dienst in Österreich 
Oberfläc henwass ermessstellen 

Wien, am 1 3.03. 2002 

Abbildung 6-2: Oberflächenwassermessstellen des Hydrographischen Dienstes in Österreich 

� 
N 

100 0 100 200 Kilometer �I �� __ ���� ____ � 
Bundesmin isterium für Land- und Forstwi rtschaft, U mwelt und Wasse rwirtschaft 

Abteilung VII/3 

Verfasser: ADir Irg WJRll-1 

Hydrographischer Dienst in Österreich 
Porengrundwassergebiete 

Wen, am 1 3.03. 2002 

Abbildung 6-3: Porengrundwassergebiete, in denen der Hydrographische Dienst in Österreich 
Grundwassermessstellen betreibt. 
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Oktober wurden fast im gesamten Bundesgebiet 
die zu erwartenden Niederwasserabflusssituatio­
nen beobachtet. 

Im Jahre 2000 sind überwiegend die Abflussver­
hältnisse als leicht überdurchschn ittl ich zu charak­
terisieren. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass 
wohl vereinzelt lokale Unwetter jedoch keine grö­
ßeren Hochwasserereignisse aufgetreten sind. Im 
Sommer waren aber im südl ichen Niederösterreich 
sowie in der Ost- und Südsteiermark extreme 
N iederwasserabflüsse zu beobachten. 

Die Abflussverhältnisse des Jahres 2001 sind -
mit Ausnahme des Ostens und Südens - als durch­
schn ittl ich zu charakterisieren. In  Wien, Burgen­
land, Steiermark und Kärnten traten jedoch extre­
me Niederwasserabflusssituationen an zahlreichen 
Gewässern e in .  Dem gegenüber waren im Jahr 
2001 keine größeren Hochwasserereignisse zu ver­
zeichnen. 

6. 1.5 Niederschlagsverhältnisse 
1999-2001 

Das Jahr 1 999 wies - vor al lem im Sommer -
sehr untersch iedl iche N iederschlagsverhältnisse 
auf. In  den Wintermonaten bedeckte eine bis zu 
mehreren Metern mächtige Schneedecke den Be­
reich von Vorarlberg bis N iederösterreich . Im Mai 
wurden in Vorarlberg extreme Regenhöhen von bis 
zu 250 mm pro Tag gemessen. 

Im Jul i  regnete es im Westen Österreichs weni­
ger, im Osten h ingegen mehr als im vieljährigen 
Durchschnitt. Im August erstreckte sich die nieder­
schlagsreichste Reg ion von Osttirol über Kärnten 
nach Nordosten bis ins nörd l iche Burgenland, wo­
bei 1 75 - 21 5% der im Durchschnitt zu erwarten­
den Niederschlagshöhen gemessen wurden. Über­
durchschnitt l iche Niederschläge traten auch im 
September in  großen Teilen Vorarlbergs und Tirols 
gebietsweise auch in  Oberkärnten und im Raum 
Mürztal - Semmering - Wiener Becken auf. 

Die Niederschlagsverhältnisse des Jahres 2000 
waren im Westen Österreichs mit 1 1 0  - 1 30% der 
Normalwerte überdurchschnittl ich , im östl ichen 
Donauraum sowie im äußersten Südosten mit 
80 - 90% des Normalwertes unterdurchschnitt l ich .  
Im  ersten Halbjahr wurden in vielen Regionen von 
Vorarlberg bis Oberösterreich sowie in Ostöster­
reich nur 25 - 75% der mittleren Niederschlags­
höhen gemessen . 
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Im Jahr 2001 spiegelt sich das Überwiegen von 
Niederschlägen bei West- bis Nordwetterlagen 
gegenüber Tiefdruckgebieten im Süden in den Jah­
ressummen des Niederschlages wider. Von Osttirol 
über Kärnten und großen Tei len der Steiermark bis 
in das Burgenland und in den Südosten Nieder­
österreichs wurden weniger als 90% der durch­
schn itt l ichen Jahresniederschlagshöhen gemes­
sen .  In der südöstlichen Steiermark und im Süd­
burgenland waren es sogar weniger als 70%, wo­
durch sich Nachwirkungen der Trockenperiode des 
späten Frühjahrs bis in den August hinein ergaben. 
Im übrigen Österreich entsprachen die Nieder­
schlagshöhen den Erwartungswerten;  in Nordt irol 
sowie in großen Tei len Oberösterreichs wurden 
mehr als 1 1 0% derselben erreicht. 

6.2 ERHEBUNG DER WASSER­
GÜTE - GEWÄSSERGÜTE 

Der Begriff "Wassergüte" wird im österrei­
chischen Wasserrechtsgesetz g leichgesetzt mit 
dem wertneutralen Begriff "Wasser- bzw. Gewäs­
serbeschaffenheit" und beschreibt - unter Zuhi lfe­
nahme von physikal ischen, chemischen und biolo­
g ischen Begriffen - die Eigenschaften eines 
Wassers bzw. Fl ießgewässers oder stehenden Ge­
wässers. 

Die Kenntn is über den qual itativen Zustand der 
Gewässer ist Voraussetzung dafür, bestehende 
und potenziel le Gewässernutzungen sowie deren 
Auswirkungen auf die Gewässer und ihre ökolog i­
sche Funktionsfäh igkeit beurtei len zu können. Es 
ist daher eine wesentl iche Aufgabe des Gewässer­
schutzes, durch kont inuierl iche Beobachtung den 
Gütezustand der Gewässer festzustellen, Gütedefi­
zite aufzuzeigen sowie die Wirksamkeit von Maß-
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nahmen, die zur Verbesserung der Wasserqualität 
eingesetzt wurden, zu überprüfen. 

6.2. 1 Nationales Meßnetz gem. 
Wassergüteerhebungs­
verordnung (WGEV) 

6.2. 1 . 1 Gesetzliche Grundlagen und 
Organisation 

Mit dem Bundesgesetz über die Erhebung des 
Wasserkreislaufes und der Wassergüte (Hydrogra­
phiegesetz, BGBI .  Nr. 58/1 979 in der Fassung der 
Wasserrechtsgesetznovel len 1 990 und 1 997,  
BGBI .  Nr. 252/1 990 und BGBI.  Nr. 74/1 997) wurde 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
mit der Erhebung der Wassergüte der Grundwäs­
ser, Fl ießgewässer und den natürlichen stehenden 
Gewässern mit einer Fläche über 1 km2 betraut. 

Mit der Hydrographiegesetznovel le 1 999 (BGBI.  I 
Nr. 1 56/1 999) wurde v.a. der bisherige Geltungs­
bereich bzg l .  Fl ießgewässer, der auf die im Anhang 
A zum WRG genannten Gewässer und die Erhe­
bung der stoffl ichen Belastung beschränkt war, 
ausgeweitet. Gem. § 3a Abs. 1 ist die Erhebung der 
Wassergüte nach Maßgabe des aus der natürlichen 
Beschaffenheit der Gewässer, aus bestehenden 
Gewässerverunreinigungen, sonstigen Beeinträch­
tigungen der ökologischen Funktionsfäh igkeit und 
den Anforderungen an die Vollziehung der §§ 33d 
und 33f WRG sich ergebenden Bedarfs so vorzu­
nehmen, dass ein repräsentativer Überbl ick über 
die Wassergüte der Gewässer erhalten wird .  Damit 
wurde die Basis geschaffen , mit dem nationalen 
Gütemonitoring eine Aussage über den ökologi ­
schen Zustand der Gesamtheit der  österrei ­
ch ischen Gewässer treffen zu können. 

Die notwendigen fachl ichen und administrativen 
Details hinsichtlich Grundwasser und F l ießgewäs­
ser sind in der "Verordnung über die Erhebung der 
Wassergüte in Österreich", Kurztitel "Wassergüte­
Erhebungsverordnung - WGEV" (BG BI .  Nr. 338/ 
1 99 1 )  festgelegt. M it der Novel le 2000 (BGBI .  1 1  
Nr. 41 5/2000) wurde d i e  WGEV zur Abdeckung der 
Überwachungserfordernisse, die sich aus der Um­
setzung der EU-Fischgewässerrichtl inie ergeben, 
adaptiert (siehe Kap. 4.2 bzw. 5 .4). 

Seit 1 99 1  wird die Güte der österreich ischen 
Grundwässer und Fließgewässer nach einheitl ichen 
Kriterien untersucht. Die fachl iche und admin istrati-

ve Umsetzung des Untersuchungsprogrammes er­
folgt durch das Bundesmin isterium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in 
Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und 
den Ämtern der Landesregierungen. 

Sämtliche Leistungen werden öffentl ich bzw. EU­
weit ausgeschrieben; die Daten werden durch ein 
strenges Qualitätssicherungssystem bestmöglich 
abgesichert. 

Für das Gütemonitoring gem. WGEV werden pro 
Jahr je nach Beobachtungsumfang 2,2 bis 2 ,9 Mio 
EURO aufgewendet (Kostentei lung 2/3 Bund, 1 /3 
Land). 

Der Parameterumfang für die Wasserunter­
suchung bei Grundwässern und F l ießgewässern 
umfasst drei große Blöcke mit insgesamt bis zu 
1 00 versch iedenen Parametern: 

Parameterblock 1 :  mit den wichtigsten anorganischen 
Umweltparametern wie z.B. Nitrat, N itrit, Ammonoium, 
Phosphat, Bor sowie Alkali- und Erdalkalimetalle (Kal ium, 
Calcium, Magnesium) 

Parameterblock 2: mit der Gruppe der Schwermetalle 
(Arsen , Quecksilber, Cadmium, den leichtflüchtigen Halo­
genkohlenwasserstoffen) 

Parameterblock 3: mit der großen Palette der Pestizid­
wirkstoffe (z.B .  Triazinwirkstoffe, Phenoxyalkankarbonsäu­
ren), den polyzykl ischen aromatischen Kohlenwasser­
stoffen ,  u.v.a.m. 

Bei den Fließgewässern werden zusätzlich die 
Sedimente auf Schwermetal le analysiert sowie bio­
logische Untersuchungen (Makrozoobenthos, Phy­
tobenthos und Ci l iatenaufwuchs) durchgeführt. 

Darüber hinaus besteht bei Bedarf auch die Mög­
l ichkeit zu sogenannten "Sonderbeobachtungen" , 
die auch in der WGEV nicht angeführte chemische 
Parameter abdecken sollen. So wurden bzw. wer­
den u.a. Sonderprogramme bzgl .  MTBE, Glypho­
sate und gefährl iche Stoffe gem . RL 76/464/EG 
durchgeführt. 

6.2. 1 .2 Messnetz Grundwasser 

Das Grundwassermessnetz umfaßt ca. 2000 
Messstel len, die in  der Regel vierteljährlich beprobt 
werden. 

I m  zweijährigen U ntersuchungszeitraum 
(1 . 1 .  1 999 - 3 1 . 1 2 . 2000) wurden insgesamt 
1 .780 Grundwassermessstel len in  1 58 Grund­
wassergebieten untersucht, wobei d ie Messstel len 
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WGEV - Gru ndwassermess netz 
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Datenquelle: Wassergüteerhebung in Österreich, 
Wasserwirtschaftskataster Im 
Bundesministerium f. Land- u. 
Forstwirtschaft, Umwelt und WasserwIrtschaft: 
Amter d Landesregierungen 
Geologische Karte 1 : 500.000 von ÖsterreIch 
nach WEBER. L., GBA 1997 (modifiziert) 

Auswertung/Graphik: Umweltbundesamt GmbH, Oktober 2000 

Abbildung 6-4: Österreichisches Messnetz zur Beobachtung der Grundwasserqualität gern. Wassergüte-Erhebungsverordnung 
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sich auf 1 49 großflächige, zusammenhängende 
Porengrundwassergebiete (1 .572 Messstellen) so­
wie auf 9 Reg ionen mit sehr kleinräumigen , soge­
nannten nicht zusammenhängenden Grundwas­
sergebieten (208 Messstel len) vertei len. Die Unter­
suchung der wichtigsten verkarsteten kalkalpinen 
Wasserspeicher erfolgte an 237 Karst- und Kluft­
grundwassermessstellen. 

6.2. 1 .3 Messnetz Fließgewässer 

Im Sinne eines möglichst effizienten M itteiein­
satzes wurde das nationale Fl ießgewässer-Mess­
netz auf d ie Erfassung der Belastungsschwerpunk­
te ausgelegt. Das Messnetz umfasst insgesamt 
242 Messstel len an den maßgebl ichen Gewässern 
Österreichs (Abb. 6-5). Ziel der Erhebung der Fl ieß­
gewässergüte ist es, die wesentlichen punktförmi­
gen und diffusen Verschmutzungsquel len oder 
SChadstoffeinträge zu erfassen und damit d ie 
Grundlage für allenfalls notwendige Sanierungen 
zu schaffen . 

WGEV - Fließgewässermessstelien 

Flussgebiete 
1 Rhem 2 Oonau oberhalb des Ion 
3 Inn bis zur Salzach 
4 Saluch 5 Ion unlerhalb der Salzach 6 Donau vom Inn bis zur Traun 
7 Traun 
e Enns 
9 Don.u von der Traun bis lum 

Kamp (ohne Eons) 10 Donau .... om Kamp elnschheßllch 
bIs zur Le,'ha (ohne March) 
Moldau 

1 1  March 
12 Leltha 
13 Rabmtz und Rub 
14 Mur 
15 Drau 

WGEV·Messstelien 
(Entwurf AlmVoF) 

o WGEV-Me$sstelle, Flachlandgewassef 

• WGEV-Messstel\e, Eklrglandgewässer 

- Slaatsgrenze 
. " , Flussgebietsgrenze 

1 Flussgebietsnummer 
- FlusS 
c:;::J See 

Seit 1 993 ist das Fl ießgewässermessnetz der 
WGEV voll ausgebaut. Im Rahmen der Erhebungen 
werden bis zu 1 00 chemisch-physikal ische Para­
meter analysiert. Seit Ju l i  1 998 wird die Wasser­
qual ität an sämtl ichen Messstel len mit einer Fre­
quenz von mindestens 1 2  mal pro Jahr untersucht. 
An ausgewählten Messstel len wie z .B .  an der 00-
nau und an Grenzgewässern wird die Unter­
suchungshäufigkeit sogar bis zu 24 mal pro Jahr 
ausgeweitet, um vor allem besser abgesichertere 
Frachtabschätzu ngen durchführen zu können . 
Sed imentuntersuchungen und bio logische Ge­
wässergüteuntersuchungen erfolgen einmal pro 
Jahr. 

Mit d iesem nationalen Messnetz werden die in  
diversen Richt l in ien (EU-N itratrichtl in ie 9 1 /676/ 
EWG , EU-F ischgewässerrichtl in ie  78/659/EWG 
etc.) vorausgesetzten Messungen sowie die aus 
weiteren bilateralen bzw. internationalen Verträgen 
(Grenzgewässerverträge, TransNationales Mon ito­
ring Netzwerk TN M N ,  etc.) resultierenden Ver­
pfl ichtungen abgedeckt. 

Datenquelle: Wass.ergüteerhebung in ÖSterreICh. 
WasselWlrtschaftskatasler im 
Bundesmmistetturn f land- u ForslWlrtSChafl, Umwelt und Wasserwlrtschafl; 
Amtet d. LandeSfegJefUngen Auswertung/Graphik: Umweltbundesamt GmbH OldoOM 2000 

Abbildung 6-5: Österreichisches Messnetz zur Beobachtung der Fließgewässerqualität gem. Wasser­
güte-Erhebungsverordnung 
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6.2. 1 .4 Anforderungen der EU-WRRL 
und Anpassungsbedarf 

Die Wasserrahmenricht l in ie ist in den Zielvorga­
ben für den Gewässerschutz n icht nur auf die Er­
haltung der Wasserqual ität zur Sicherstei lung ver­
schiedenster Nutzungen an best immten Stel len 
ausgerichtet, sondern sieht als generelles Ziel für 
alle Grundwasserkörper einen guten mengenmäßi­
gen und einen guten chemischen Zustand, für 
Oberflächengewässer einen guten ökologischen 
u nd chemischen Zustand vor. 

Für Fließgewässer und stehende Gewässer 
bedeutet das, dass n icht nur die Auswirkungen von 
Verschmutzungen und Schadstoffeinträgen zu er­
fassen , sondern sämtliche negative Einwirkungen 
auf Gewässer, also auch Eingriffe in die Hydrologie 
und Morphologie der Gewässer, in eine ökologi­
sche Gesamtbeurtei lung mit einzubeziehen sind 
(verg l .  auch Kap. 5 .3) . 

Der Zustand der Oberflächengewässer ist von 
den Mitg l iedsstaaten in einem "Überwachungs"­
Monitoring zu erfassen ,  das sich auf Flusseinzugs­
gebiete bezieht und einen repräsentativen Über­
blick geben sol l .  Erweist sich der Zustand der Ge­
wässer als mäßig, unbefriedigend oder schlecht, ist 
Sanierungsbedarf gegeben. Mit einem "operati­
ven" Monitoring ist die Wirksamkeit der gesetzten 

Maßnahmen zu kontrol l ieren .  In dieses operative 
Mon itoringnetz sind auch jene Gewässer(strecken) 
einzubeziehen, die bei der Belastungsanalyse 2004 
als gefährdet, die gesetzten Qual itätsziele n icht zu 
erreichen, ausgewiesen wurden . 

D ie WWRL-konformen Überwachungssysteme 
für Grund- und Oberflächengewässer müssen 
Ende 2006 einsatzbereit sein .  

Aus heutiger Sicht scheint be im qual itativen 
Grundwassermon itoring kein großer Anpassungs­
bedarf gegeben.  
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Um al lerdings einen repräsentativen Überbl ick 
über den Zustand der österreichischen Fl ießge­
wässer geben zu können, werden in das bestehen­
de Monitoringnetzwerk auch kleine, unbelastete 
und unbeei nträchtigte Gewässer aufzunehmen 
sein .  Das derzeit ige WG EV-Messnetz gem. Hydro­
graphiegesetz bietet die geeignete Voraussetzung 
zur Einrichtung der in  der WRRL geforderten Ge­
wässerüberwachung; es ist al lerdings als Belas­
tungsmessnetz ausgelegt und wird entsprechend 
den Vorgaben der WRRL adaptiert bzw. erweitert 
werden. 

Auch die Untersuchungsparameter müssen er­
weitert werden, da die WRRL - als Basis für d ie 
ökolog ische Bewertung von Oberflächengewäs­
sern - neben den in Österreich bereits trad itionell 
untersuchten bodenlebenden Tieren und Algen 
(Makrozoobenthos und Phytobenthos) auch die 
Untersuchung der Fische erfordert . 

Darüber h inaus ist auch e in nationales Über­
wachungssystem für stehende Gewässer aufzu­
bauen. 

Durch die i n  der WRRL verankerte Flexibil ität bei 
der U ntersuchungshäufigkeit und Mögl ichkeit, sich 
bei der U ntersuchung auf die für die jewei l ige Be­
lastung sensibelsten Indikatoren zu beschränken, 
wird jedoch sichergestel lt ,  dass die Kosten für das 
Mon itoring in einem machbaren Rahmen bleiben . 

Zah lreiche Vorarbeiten zur Anpassung der WGEV 
an die Vorgaben der WRRL sind bereits im Laufen. 

6.2.2 WGEV-Ergebnisse 

Im Folgenden sind die Ergebnisse des nationalen 
Gütemonitorings nur gekürzt dargestellt, da sie 
ausführl ich in Jahresberichten über Wassergüte in 
Österreich, die das Bundesmin isterium für Land­
und Forstwirtschaft gemeinsam mit dem Umwelt­
bundesamt kont inu ierl ich herausg ibt ,  publ iziert 
werden und auch i m  I nternet unter 
.. http://www.ubavie.gv.at .. abrufbar sind. 

6.2.2. 1 Grundwasser 

Die Auswertung der Ergebnisse an Hand der 
Kriterien der Grundwasser-Schwellenwertverord­
nung (BGBI.  Nr. 502/1 991 i .d .F. BGBI .  1 1  Nr. i .g .F.  
BGBI .  1 1  Nr. 1 47/2002 zeigt, dass d ie  dort vorge­
gebenen Schwel lenwerte von den meisten der ca. 
1 00 chemischen U ntersuchungsparameter deutl ich 
unterschritten werden. 
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Tabelle 6-2: Beobachtungsgebiete und voraussichtliche Maßnahmengebiete in Österreich (zusammen­
hängende Grundwassergebiete, 5-8 Beobachtungs-Durchgänge); Voraus wertung der Daten 1 .  1 .  1999 -
3 1 .  12. 2000 

BEOBACHTUNGSGEBIETE - VORAUSSICHTLICHE MASSNAH M ENGEBIETE 

Grundwassergebiet Anzahl Fläche Anzahl 
der Ge- in der G 1 54 G 1 53 G 1 92 G 1 93 

biete km2 MST5) 
BURGEN LAND 9 
3090 Parndorfer Platte 254 7 M - - -

3 1 80 Seewinkel 443 24 B - - -

3252 Ikvatal -2 1 39 9 B - - -

3260 Rabnitztal 44 1 0  - - - B 
331 0  Raabtal 20 6 - - - -

3322 Pinkatal-2 40 7 - - - -

3330 Zickenbachtal-Pinka 1 9  5 - - - -

3340 Stremtal 50 6 B - B B 
3130 Wulkatal 454 9 M - - -

KARNTEN 1 
4450 Jaunfeld 2 1 0  1 4  - - M 
NIEDEROSTERREICH 6 
1 730 Unteres Ennstal 49 9 B - B M 
2000 Nördl. Tullner Feld 345 32 - - - -

201 0 Horner Becken 86 8 - - B -

2240 Marchfeld 869 45 M - - -

2504 Prellenkirchner Flur 56 6 M - - -

2750 Zayatal 63 8 M - - -

OBEROSTERREICH 4 
0960 Südl. Eferdinger Becken 77 21 - - - B 
1 220 Weiser Heide 1 94 33 - - - B 
1 260 Traun-Enns-Platte 918  25 B - B M 
1 540 Südliches Linzer Feld 95 1 1  - - - -

STEIERMARK 6 
3400 Feistritztal 66 1 2  - - - B 
3350 Lafnitztal 55 1 2  - - - -

3800 Grazer Feld 1 60 38 - - B M 
3830 Lassnitztal 35 1 2  - - - -

3900 Leibnitzer Feld 92 28 B - - -

4000 Unteres Murtal 1 75 24 - - - B 
VORARLBERG 1 
0040 Rheintal u, Bregenzerach 2 1 6  38 - - - -

WIEN 2 
2240 Marchfeld 1 48 36 M - - -

2500 Südliches Wiener Becken 1 70 1 3  M - B B 
Beobachtungsgebiete1) 23 3782 397 6 0 6 7 

vorauss. Maßnahmengeb.2) 16 4294 285 7 0 0 4 

"Beobachtungsgeb. oder 29 5542 508 1 3  0 6 1 1  

vorauss. Maßnahmengeb.3)" 
OSTERREICH4) 149 12699 1572 

M = voraussichtliches Maßnahmengebiet (>=50% gefährdete Messstelien) 
B = Beobachtungsgebiet (>=30% <50% gefährdete Messstelien) 
1) Summe der Beobachtungsgebiete 
2) Summe der voraussichtlichen Maßnahmengebiete 

G200 G 1 52 G 1 59 G 1 36 

- - - -
- - - B 
- - - -
- - - -
- B - -
- B - -
- M - -
- - M -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - B -

- - - -
- B - -
- - - -
- - B -
- - - -

- - - -

- B - -

- - - -
- - - -

0 4 2 1 

0 1 1 0 

0 5 3 1 

G 1 55 G 1 37 

- -

M -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

B -

- -

- -

M -

M B 
M -

B -

- M 

- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -
- B 
- -
- -

- -

B -

B -

4 2 

4 1 

8 3 

3) Summe der Gebiete, d ie zumindest für einen Parameter Beobachtungsgebiet oder voraussichtl ich Maßnahmen­
gebiet sind 

4) Gesamtes Untersuchungsgebiet der zusammenhängenden Grundwasserkörper 
5) MST = Messstelien 

Parameterbezeichnung: G 1 54 = N itrat, G 1 53 = Nitrit, G 1 92 = Atrazin,  G 1 93 = Desethylatrazin,  G1 52 = Ammonium, 
G1 59 = Orthophosphat, G 1 36 = Natrium,  G1 55 = Chlorid, G 1 37 = Kal ium, G200 = Bentazon 
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PORENGRUNDWASSERGEBIETE 

Die Daten der WGEV für den Zeitraum 0 1 . 01 . 
1 999 - 31 . 1 2 . 2000 wurden im Hinbl ick auf die 
Ausweisung von " Beobachtungsgebieten" bzw. 
"voraussichtl ichen Maßnahmengebieten" gemäß 
GSwV ausgewertet. Diese Auswertung zur Erstel­
lung eines bundesweiten Überblicks stellt nur eine 
erste Vorauswertung dar, da u.a. noch n icht auf al l­
fäl l ige natürl iche H intergrundbelastungen einge­
gangen werden konnte. Weiters konnte h ier auch 
n icht die vom Landeshauptmann zu beachtenden 
Kriterien für eine stufenweise Ausweisung Berück­
sichtigung finden . 

Als grundwasserbelastende Parameter sind in  
den Porengrundwassergebieten vor  a l lem die 
Stickstoffverbindung N itrat, sowie d ie Pestizidwirk­
stoffe Atrazin anzuführen (siehe Tab. 6-2). 

91  

Die Flächenauswertung erg ibt ,  dass bezogen auf 
die Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes von 
34.21 6  km2 insgesamt 5.542 km2, das sind 1 6% ,  
als Beobachtungsgebiet oder voraussichtl iches 
Maßnahmengebiet auszuweisen wären. Bezogen 
auf die Gesamtfläche der untersuchten zu­
sammenhängenden Grundwasserkörper beträgt 
der Prozentsatz 44% (siehe Tab. 6-3). 

N ITRAT 

Österreichweit l iegen im Beobachtungszeitraum 
1 .  1 .  1 999 - 31 . 1 2 . 2000 über 85% aller gemesse­
nen N itratwerte unter dem Grenzwert von 45 mg/I 
der Grundwasserschwel lenwertverordnung. Knapp 
über 1 4 % der N itratwerte überschreiten den 
Schwellenwert von 45 mg/I und knappe 1 2 % auch 
den Grenzwert der Trinkwasserverordnung (BGBI .  1 1  
Nr. 304/200 1 )  von 5 0  mg/I (siehe auch Tab. 6-4). 

Tabelle 6-3: Zusammenhängende Grundwassergebiete: Beobachtungsgebiete und voraussichtliche 
Maßnahmengebiete - Flächenauswertung 

für mind. einen 
für N itrat (km2) Parameter (km2) '" E +-' +-' 

.::J::. <I> <I> 
-

I C :0 :0 
� c ._ <I> <I> ..... 
<I> <D � Ol Ol 

:0 E <I> C c 
E e- <D <D <D E E Ol cu :0 <0 

Cf) ..c .... . ..c Ol Cf) .::J::. cu <D .D  cu :::J � 
'O <D  C N � C c 

Zusammenhängende :::J "" co 0 0l  "" co 
..c ..... Cf) cu +-' C cu <I> cu ..... +-' 
(,) <I> :::?: <I> <D <I> :::?: Grundwassergebiete :::J :0 � :0 :0 E :0 Cf) <D 'O <D Cf) <D ..c <D Cf) .... Ol c <D <I> <I> Ol Ol CU  Ol ..... Cf) :::J Cf) ..c Cf) c Cf) ..c c '" Ol �  Ol .S? Ol CO  Ol .S? :::J E c G c :;::::; c cu c :;::::; 
Cf) .::J::. 

:::J � :::J ..c 2 :::?: :::J ..c ..c <D ..... (,) ..... (,) <D c (,) '0 ..c 
'00 

..c ui ..c '00 ..... . - :::J C (,) (,) (,) <I> E <D � <D cu Cf) cu Cf) cu Cf) E cu ..c .D :::J .D :::J .D :::J 
Cf) (,) <D Ol 0 cu 0 cu 0 cu E ..... c .... � � <D :cu C :cu <I> .g <I> 0 <I> .g :::J G iJ:  :::J ..c co co > co Cf) 

ÖSTERREICH (km2) 34.21 6  1 2.699 3.782 4.294 5.542 1 .691 2.0 1 4  3.705 

ÖSTERREICH (%) 2) 1 00% 30% 34% 44% 1 3% 1 6% 29% 

ÖSTERREICH (%) 3) 1 00% 37% 1 1 %  1 3% 1 6% 5% 6% 1 1 %  

1 )  Hierbei wurden neben den zusammenhängenden großräumigen Grundwassergebieten auch die Gesamtflächen 
der Regionen mit den kleinen, lokalen und nicht zusammenhängenden Grundwasserkörpern miterfasst. 

2) Flächen der Beobachtungsgebiete bzw. voraussichtlichen Maßnahmengebiete in zusammenhängenden Grund­
wasserkörpern bezogen auf die Gesamtfläche der zusammenhängenden Grundwasserkörper. 

3) Flächen der Beobachtungsgebiete bzw. voraussichtlichen Maßnahmengebiete in zusammenhängenden Grund­
wasserkörpern bezogen auf die gesamte Untersuchungsfläche 

5) "Beobachtungsgebiet": >=30% <50% gefährdete Messstellen; Maßnahmengebiet: >=50% gefährdete Mess­
stellen 

6) Summe der Gebiete, die zumindest für einen Parameter Beobachtungsgebiet oder vorauss. Maßnahmengebiet 
sind 
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Die österreichweite Entwicklung der Nitratsitua­
tion ist in Tabel le 6-5 ersichtl ich, in der die Anzahl 
der Schwel lenwertüberschreitungen in Prozent zur 
Gesamtzahl der Messwerte (Schwellwert mit 45 mg 
N03/1) für d ie Perioden 1 99 1 -1 995, 1 995-1 997, 
1 997 -1 999 und 1 999-2000 dagerstellt ist (siehe 
auch Abb. 6-7 und 6-8). 

Auch die Auswertung nach Größenklassen weist 
auf eine stetige Entlastung des Grundwassers h in .  

D ie Entwicklung der N itratsituation aufgeschlüs­
selt nach den Bundesländern ist in Abb. 6-9 darge­
stellt. 

Eine Zusammenfassung des Trendverhalten an je­
nen WGEV-Messstel len, bei der der Grundwasser­
schwellenwert von 45 mg/I N itrat überschritten wur­
de, ist in Abb. 6-1 1 ersichtlich und belegt die Besse­
rung der N itratsituation im Grundwasser. Die Trend­
auswertung wurde mittels statistischer Methoden 
(Trendgerade, "t"-test unter Zugrundelegung eines 
95%-Signifikanzn iveaus) durchgeführt. 

Analysen und Abschätzungen in versch iedenen 
Grundwassergebieten haben gezeigt, dass gut 
zwei Drittel der Stickstofffrachten aus der landwirt­
schaftl ichen Bodennutzung stammen. Die deut­
liche Besserung der N itratsituation in den letzten 
Jahren hat mehrere Ursachen, die im Einzelfall 
unterschied lich gewichtet sind: 

• al lgemeine Sensibi l isierung in  der Landwirt­
schaft, Stickstoffdünger bedarfsgerecht einzu­
setzen;  

• Rückgang der Schwarzbrache im Winter durch 
vermehrte Winterung und Zwischenfrüchte; 

• Erhöhung des Anschlussgrades an Kanal isa­
tionen und damit auch Rückgang nicht sach­
gerecht gewarteter Senkgruben; 

• rigoroser Einsatz der Instrumente Wasser­
schutz- und - Schongebiete in Problemregio­
nen . 

• Annahme von Landes- und Bundesprogram­
men zur Förderung einer gewässerschonen­
den Bewirtschaftung 

Tabelle 6-4: Nitratgehalte in Österreichs Porengrundwässern (Anzahl der Messungen in Prozent); Zeit­
raum 1. Jänner 1999 - 3 1 .  Dezember 2000; 

Klassen BGLD KTN NÖ 

<=1 0  mg/I 45,9 45,9 29,0 

>1 0-30 mg/I 1 8,0 40, 1 32,4 

>30-45 mg/I 1 2,0 8,2 1 4,6 

>45-50 mg/I 2,7 2,0 3,9 

>50-70 mg/I 7,5 2,4 9,5 

>70-1 00 mg/I 6,8 1 ,0 5,6 

>1 00- 150 mg/I 5,9 0,4 3,2 

> 1 50-200 mg/I 1 ,2 0,0 0,8 

>200 mg/I 0,0 0,0 1 ,0 

Summe 1 00 100 1 00 

Ö = Österreich gesamt 

Tabelle 6-5: Entwicklung der Nitratgehalte in Öster­
reichs Porengrundwässern (Anzahl der Messungen 
in Prozent); Vergleich der Zeiträume 30. 6. 199 1  -
30. 6. 1995 (9 1-95), 1 .  7. 1995 - 30. 6. 1 997  
(95/97), 1 .  7. 1997  - 30. 6. 1999 (97/99) und 1 .  1 .  
1999 - 31 .  12. 2000 (99/00). 

OÖ SBG 

24,5 74,7 

44,8 21 ,5 

1 8,9 3,6 

4,4 0,0 

6,3 0,2 

0,8 0,0 

0,2 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

1 00 1 00 

Klassen 

<=1 0  mg/I 

>1 0-30 mg/I 

>30-45 mg/I 

>45-50 mg/I 

>50 mg/I 

Summe 

STMK TIR VBG WIEN Ö 

42,2 72 ,6 85, 1 1 0,7 42 , 1  

32,9 27,1 1 4,9 9,8 31 ,7 

1 4,3 0,3 0,0 1 5,4  1 1 ,8 

2,9 0,0 0,0 3,9 2,7 

6,6 0,0 0,0 28,4 6,3 

0,8 0,0 0,0 21 ,3 3,0 

0,3 0,0 0,0 8,4 1 ,7 

0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 

0,0 0,0 0,0 1 ,4 0,3 

1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

91 -95 95/97 97/99 99/00 

36,4 37,8 42 ,5 42,1 

31 ,6 31 ,5 30,4 31 ,7 

1 2 ,8 1 1 ,6 1 1 , 1 1 1 ,8 

3,2 3 , 1  2,7 2,7 

1 6,0 1 6,0 1 3,3 1 1 ,6 

1 00 1 00 1 00 1 00 
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Bei der Abgrenzung von Beobachtungs- bzw. 
Maßnahmengebieten kann der Landeshauptmann 
auch bestimmte Kriterien für eine stufenweise Aus­
weisung berücksichtigen bzw. Grundwassergebie­
te auf Grundwasserteilgebiete eingrenzen. Unbe­
schadet dieser mögl ichen Schwerpunktsetzung 
durch den Landeshauptmann wurde vom 
BM LFUW in  Ergänzung zu der in  Tab. 6-2 an­
geführten Vorauswertungen eine zusätzl iche 
Auswertung unter Einbeziehung der i n  der Daten­
bank vorliegenden aktuellsten WGEV-N itratdaten 
für den Zeitraum 1 . 7 . 1 999 - 30. 6. 2001 hinsicht­
lich der potenziellen Grundwasserbeobachtungs­
und -maßnahmengebieten durchgeführt. 

1 1 ,6% 

31 ,7% 

93 

Bezogen auf diesen Zeitraum würde das untere 
Ennstal als Beobachtungsgebiet herausfal len; be­
zogen auf den Parameter Nitrat wären somit nur 
mehr 4 Grundwassergebiete als Beobachtungs­
gebiete und 8 Grundwassergebiete als voraus­
sichtliche Maßnahmengebiete mit einer Gesamt­
fläche von 3.628 km2, davon 2 .397 km2 Acker­
fläche auszuweisen. Von 2 1 3  Messstellen in diesen 
1 2  Gebieten sind 1 1 1  gefährdet. Im Verg leich zu 
einer analogen Auswertung der Vorperiode 
1 998/99 weist die Entwicklung auf eine leichte Ver­
besserung der Grundwasserqual ität bzg l .  N itrat 
h in .  

. <=1 0 rrg/I 

[J >1 0-30 rrg/I 
• >30-45 rrg/I 

o >45-50 rrg/I 

• >50 rrg/I 

Abbildung 6-6: Relative Häufigkeiten von Nitrat in Österreichs Porengrundwasser; 
Beobachtungszeitraum 1 .  Jänner 1999 - 3 1 .  Dezember 2000 

1 00,0 

90,0 

80,0 

70,0 

60,0 

'cf- 50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

1 0,0 

0 ,0 

(Schwel lenwert = 45 mgl l) 

2 1 ,0 

1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 

1 992: 724 von 3449; 1 993: 844 von 4583; 1 994: 1 05 1  von 5692; 1 995: 1 1 78 von 6282; 1 996: 1 309 von 6550; 1 997: 1 267 von 68 

1 998: 1 082 von 681 7; 1 999: 982 von 6555; 2000: 852 von 6200 Messwerten 

Abbildung 6- 7: Entwicklung der Nitratgehalte in Österreichs Porengrundwässem in den Jahren 
1992-2000; Anzahl der Schwellenwertüberschreitungen zur Gesamtanzahl der Messwerte (in Prozent); 
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45,0 

40,0 

35,0 

30,0 

- 25,0 
� 0 
� 20,0 

1 5,0 

1 0,0 

5,0 

0 ,0 

<=1 0  mg/I >1 0-30 mg/I 

Schwellenwert =45 mg/I, Grenzwert = 50 mg/I 

>30-45 mg/I >45-50 mg/I >50 mg/I 

. 9 1 -95 

0 95/97 

. 97/99 

0 99/00 

Abbildung 6-8: Entwicklung der Nitratwerte in Österreichs Porengrundwässern; Vergleich der Perioden 
1 991-95, 1995-97, 1997-99, 1999-2000 
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Datengrundlage: Sämtliche Einzelwerte aus zusammenhängenden und nicht zusammenhängenden Grundwasserkörpern 

Burgenland: Neues Messstellennetz ab 3. Quartal 1 996 
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Niederösterreich 
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___ Salzburg 
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--+- Wien 
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Abbildung 6-9: Zeitlicher Verlauf der Nitrat-Mittelwerte 1992-2000 (Quartale) für Österreich gesamt und 
gegliedert nach Bundesländern 
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Abbildung 6- 1 0: Nitrat; Entwicklung der Mittel- und Medianwerte 1992-2000 (Quartale) 

Abwärtstrend 

(Verbesserung) 

26% 

Aufwärtstrend 

(Verschlechterung) 

6% 
. Trend 

Anzahl untersuchter Messstellen: 268 

Abbildung 6- 1 1 : Nitrat - Trendverhalten der österreichischen Porengrundwasser-Messstellen mit einem 
Mittelwert > 45 mg/I - relativ 

PESTIZIDE 

Tabelle 6-6 gibt einen Überbl ick über die Ergeb­
nisse der Pestiziduntersuchungen. Einerseits ist · 
darin die noch immer "führende Position" von Atra­
zin und Desethylatrazin unter den Pestizidfunden 
im Grundwasser deutl ich ersichtl ich; andererseits 
zeigt die Tabel le auch, dass sich der seit 1 993 be­
stehende abnehmende Trend bei Atrazin und De­
sethylatrazin fortsetzt. 

Atrazin - Desethylatrazin - Bentazon 

Von den rd . 1 3 .000 Messwerten der Periode 
1 999-2000 l iegen 8% der Atrazin und 1 3% der De­
sethylatrazinwerte über dem nach der Schwellen-

wert- bzw. Trinkwasser-Pestizidverordnung zu läs­
sigen Grenzwert von 0, 1 �g/I . 

Seit 1 993 ist ein eindeutiger, stark rückläufiger 
Trend der Atrazin- und Desethylatrazin-Belastung 
in Bezug auf die Überschreitungen des Schwel len­
wertes von 0,  1 �g/I in  sämtl ichen bisher belasteten 
Porengrundwassergebieten zu beobachten, was 
auf die Aufhebung der Zu lassung von Atrazin 
(BGBI .  476/90 und BGBI .  300/95) zurückzuführen 
ist (siehe Abb. 6-1 2 ,  6-1 3 und 6-1 4). 

M it wesentlich geringerer Überschreitungshäu­
figkeit als bei Atrazin und Desethylatrazin tritt der 
Wirkstoff Bentazon etwas häufiger in Erscheinung, 
wobei der Überschreitungsanteil mit ca. 1 ,5% aber 
relativ gering ist. 
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Tabelle 6-6: Pestizide im Porengrundwasser für den Beobachtungszeitraum 1. Jänner 1999 -
3 1 .  Dezember 2000; Stand März 2002 (gereiht nach Anzahl der Werte >0, 1 JJg/1) 

Anzahl der positiven Werte Anzahl der Werte 
Wirkstoff/Metabolit Anzahl der Untersuchungen (über Bestimmungsgrenze) über 0,1 �g/I 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent 
Desethylatrazin (�g/I) 1 2761 3067 24,03 1 646 1 2,90 
Atrazin (�9/1) 1 2761 2773 21 ,73 992 7,77 
Bentazon (�g/I) 5 1 20 84 1 ,64 79 1 ,54 
Desisopropylatrazin (�g/I) 1 2761 1 43 1 , 1 2  68 0,53 
Metolachlor (�g/I) 1 2760 78 0,61 30 0,24 
Simazin (�9/1) 1 2761 25 0,20 1 6  0 , 1 3  
Bromacil (�g/I) 3968 1 5  0,38 1 4  0,35 
MCPP (�g/I) 4404 1 4  0,32 1 4  0,32 
Terbutylazin (�g/I) 1 2761 27 0 ,21  1 2  0,09 
Pendimethalin (�g/I) 1 2761 1 2  0,09 1 2  0,09 
Pyridate (�g/I) 5367 1 7  0,32 1 1  0,20 
Prometryn (�g/I) 1 2761 1 2  0,09 1 0  0,08 
Metazachlor (�g) 5361 9 0 ,1 7 7 0, 1 3  
Diuron (�g/I) 4225 7 0 , 1 7 6 0, 1 4  
Cyanazin (�9/1) . 1 2761 8 0,06 5 0,04 
Dicamba (�9/1) 4403 5 0, 1 1  5 0 ,1 1 
Propazin (�g/I) 1 2761 34 0,27 5 0,04 
Hexazinon (�g/I) 4226 4 0,09 4 0,09 
Terbutryn (llg/I) 1 2761 5 0,04 2 0,02 
Monolinuron (�g/I) 4225 2 0,05 2 0,05 
MCPA (�g/I) 4404 2 0,05 2 0,05 
Pirimicarb (�g/I) 3968 1 0,03 1 0,03 
Linuron (�g/I) 4225 1 0,02 1 0,02 
Dichlorprop (�9/1) 4404 1 0,02 1 0,02 
2,4,5-T (l-1g/l) 4404 1 0,02 1 0,02 
Metalaxyl (�g/I) 3968 1 0,03 1 0,03 
Lindan (�g/I) 4235 2 0,05 1 0,02 
2,4-D (1-19/1) 4404 1 0,02 1 0,02 
Metoxychlor (�g/I) 5361 4 0,07 1 0,02 
Alachlor (�g/I) 1 2760 0 0,00 0 0,00 
Isoproturon (�g/I) 4225 0 0,00 0 0,00 
Sebutylazin (�g/I) 1 2761 1 0,01 0 0,00 
Hexachlorbenzol (�q/I) 4235 0 0,00 0 0,00 
Aldrin und Dieldrin (�g/I) 4235 0 0,00 0 0,00 
Chlordan (�g/I) 4235 2 0,05 0 0,00 
He�tachlor (�g/I) 4235 0 0,00 0 0,00 
Chlorbromuron (�q/I) 4225 0 0,00 0 0,00 
Dinoseb (�g/I) 4404 0 0,00 0 0,00 
Trifluralin (�g/I) 350 0 0,00 0 0,00 
Buturon (�g/I) 4225 0 0,00 0 0,00 
Chlortoluron (�9/1) 4225 0 0,00 0 0,00 
Metobromuron (�g/I) 4226 0 0,00 0 0,00 
Metoxuron (�g/I) 4225 0 0,00 0 0,00 
Monuron (�g/I) 4225 0 0,00 0 0,00 
Neburon (l-1q/l) 4225 0 0,00 0 0,00 
MCPB (�g/I) 4404 0 0,00 0 0,00 
Dinoseb-Acetat (l-1g/l) 5369 0 0,00 0 0,00 
Orbencarb (�g/I) 5361 0 0,00 0 0,00 
Vinclozolin (1-19/1) 350 0 0,00 0 0,00 
loxynil (�g/I) 4234 0 0,00 0 0,00 
DDE (und Isomere) (l-1g/l) 4235 0 0,00 0 0,00 
DDT (und Isomere) (�g/I) 4235 3 0,07 0 0,00 
Dichlorbenil (1-19/1) 3968 0 0,00 0 0,00 
Triadimefon (�g/I) 3968 0 0,00 0 0,00 
Triadimenol (l-1g/l) 3968 0 0,00 0 0,00 
Bromoxynil (�g/I) 4 1 44 0 0,00 0 0,00 
Bromoxynil und Ester (�9/1) 91 0 0,00 0 0,00 
Summe 346385 6361 1 ,84 2950 0,85 Summe' 308 102 378 0,1 2  244 0,08 

• Summe ohne Atrazin, oesethylatrazin und oesisopropylatrazin 

Positive Werte: Jene Werte, die über der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Labors liegen. Oie mindestens geforderte Be­
stimmungsgrenze für Pestizide ist in der Regel 0, 1 JJg/l, wird allerdings häufig unterschritten. 

Werte > 0, 1 JJg/l: 0, 1 JJg/1 ist der für fast alle Pestizide derzeit gültige Trinkwassergrenzwert und Grundwasserschwellenwert. 
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1 992: 937 von 3377; 1 993: 1 260 von 4578; 1 994: 1 190 von 5672; 1 995: 1 047 von 6160; 1 996: 932 von 6175; 1997: 8! 
1 998: 639 von 6417 ;  1 999: 530 von 658 1 ;  2000: 462 von 6180 Messwerten 

Abbildung 6- 12: Atrazin - Österreich; Anzahl der Grenzwertüberschreitungen zur Gesamtanzahl der 
Messwerte (Grenzwert = 0, 1 J.lg/I) 

Anzahl untersuchter Messstellen: 244 

Aufwärtstrend 
(Verschlechterung ) 

2,0% 

97 

Abbildung 6- 13: Trendberechnung für Messstellen mit Atrazin-Konzentrationen >0, 1 J.lg/I und einem Be­
probungsbeginn vor 1998 - relativ (Österreich) 
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1 992: 1 1 02 von 3377; 1993: 1678 von 4579; 1 994: 1 762 von 5675; 1 995: 1 584 von 6160; 1 996: 1460 von 6175; 1997: 1 2  

1 998: 1025 von 6417; 1 999: 849 von 6581; 2000: 797 von 6 1 80 Messwerten 

Abbildung 6- 14: Österreich - Desethylatrazin; Anzahl der Grenzwertüberschreitungen zur Gesamtanzahl 
der Messwerte 
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CHLORI ERTE KOHLENWASSERSTOFFE (CKW) 

Ein verstärktes Auftreten von chlorierten Kohlen­
wasserstoffen beschränkt sich im Allgemeinen auf 
die Bal lungszentren bzw. Industriegebiete undl 
oder den Nahbereich von Altlasten. Flächende­
ckende Belastungen nach den Kriterien der Grund­
wasser-Schwellenwertverordnung sind im gesam­
ten Bundesgebiet n icht festzustellen. 

(SCHWER-)M ETALLE 

Erhöhte Schwermetallwerte treten sehr selten 
und sporadisch auf. Metal le im Grundwasser steI­
len österreichweit kein Qual itätsproblem dar. 

WEITERE PARAMETER 

• Chlorid und Kalium 
Chloridbelastungen beschränken sich auf die 

Bundesländer Burgenland, N iederösterreich und 
Wien, Kal iumbelastungen auf N iederösterreich und 
Steiermark. Von den 1 49 zusammenhängenden 
Grundwassergebieten ergab die Vorauswertung 
nach der Grundwasserschwellenwertverordnung, 
dass bzgl .  Chlorid 8 Gebiete und bezügl ich Kal ium 
3 Gebiete als Beobachtungs- bzw. voraussicht­
l iches Massnahmengebiet auszuweisen wären ; er­
höhte Chlorid- und Kal iumwerte können aber in 
manchen Gebieten auch auf natürlich bedingte 
(geogene) Faktoren zurückzuführen sein (siehe Tab. 
6-2) . 

• Ammonium, Orthophosphat und Natrium 
Von den 1 49 zusammenhängenden Grundwas­

sergebieten wären entsprechend der Vorauswer­
tung nach der Grundwasserschwellenwertverord­
nung bzgl .  Ammonium 5 Gebiete, bzg l .  Orthophos­
phat 3 Gebiete als Beobachtungs- bzw. voraus­
sichtliches Massnahmengebiet und bzg l .  Natrium 1 
Gebiet als Beobachtungsgebiet auszuweisen (sie­
he Tab. 6-2). 

KARST- UND KLUFTGRUNDWASSERKÖRPER 

Die für große Gebiete der Trinkwasserversorgung 
Österreichs (ca. 50%) besonders wichtigen , in  den 
verkarsteten Speichergesteinen (Kalk- und 0010-
mitgesteine) der Nördl ichen und Südl ichen Kalk­
alpen enthaltenen Wässer, sind qualitativ äußerst 
hochwert ig.  Allfäl l ig nachgewiesene und dann auch 
nur meist le icht erhöhte Werte von EinzeIparame­
tern l iegen weit unterhalb der Grundwasserschwel­
lenwertverordnung und sind in der Regel geogen 
bzw. durch eine natürl iche Mineralstoffanreiche­
rung bed ingt. Vereinzelt erhöhte und anthropogen 

bedingte Werte treten ledigl ich in landwirtschaftlich 
genutzten Hügelregionen von Kluftgrundwasser­
körpern mit niedrigen Speicherkapazitäten auf (z. B .  
in  der  Böhmischen Masse). 

6.2.2.2 Fließgewässer 

CHEMISCHE WASSERQUALlTÄT 

Für Oberflächengewässer l iegen noch keine 
bundesweit einheitl ichen Immissionswerte vor, da 
noch an der Ableitung von Qual itätszielen für 
Österreich relevante gefährliche Stoffe nach den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtl in ie (Anhang V, 
1 .2 .6) gearbeitet wird. Dennoch machen die Unter­
suchungsergebnisse der WGEV deutlich, dass die 
chemische Wasserqual ität der österreich ischen 
Fl ießgewässer - mit wenigen Ausnahmen - im We­
sentlichen als gut bis sehr gut bezeichnet werden 
kann. 

Da im Rahmen der WGEV seit 1 991  die Wasser­
güte von Fl ießgewässern regelmäßig untersucht 
wird,  l iegt bereits ist eine ausreichend lange Beob­
achtungsreihe vor, die einen Überbl ick über die 
zeit l iche Entwicklung der einzelnen Qual itätspara­
meter ermöglicht. Das Jahr 1 991  wurde allerdings 
in  den nachfolgenden Auswertungen n icht berück­
sichtigt, da für dieses Jahr nur wenige Daten an 
einer eingeschränkten Anzahl von Messstel len zur 
Verfügung standen. 

Die folgenden beispielhaften Auswertungen (sie­
he Abb. 6-1 5 a-f) beziehen sich auf die Parameter 
DOC, Ammonium-N, Nitrat-N, Orthophosphat-P, 
AOX und Atrazin .  Für die Kalenderjahre 1 992 bis 
1 999 wurden die Trends für das gesamte Bundes­
gebiet unter Heranziehung der Jahresmittelwerte 
und -mediane berechnet. Die Zahlen in Klammern 
unter der Jahreszahl (Abszissenbeschriftung) ge­
ben die Anzahl der Messungen im betreffenden 
Jahr an (Detailauswertungen siehe "Wassergüte in 
Österreich - Jahresbericht 2000; BLFUW-UBA). 
Auch die aktuellen Daten 2000/2001 bestätigen die 
in d iesen Abbi ldungen dargestellte Situation. 

DOC 
Die für das gesamte Bundesgebiet aggregierten 

Daten weisen sowohl für den Mittelwert als auch für 
den Median einen abnehmenden Trend auf. 

Ammonium-N 
Die für das gesamte Bundesgebiet aggregierten 

Daten weisen beim Mittelwert und beim Median 
einen abfallenden Trend auf. Dies korreliert mit der 
abnehmenden Gesamtstickstofffracht, die in den 
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Abbildung 6- 15  a-f: Entwicklung der österreichischen Fließgewässer anhand ausgewählter Parameter; 
Datenauswertung WGEV 1992- 1999 für das gesamte Bundesgebiet: Jahresmittelwerte und -mediane 
sowie Trends (Klammerangaben in der Abszissenbeschriftung: Anzahl der Messungen im betreffenden 
Jahr) 
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Tabelle 6- 7: Überprüfung der Wassergüte der Oonau bzgl. Überschreitung der vorgeschlagenen 
Qualitätsziele für ausgewählte gefährliche Stoffe gem. WRRL (UBA, 2002*) an Hand der Messstelle 
Wolfs thai 

Stoff Anzahl der Proben Qual itätsziel (I-Ig/I) Überschreitungen 
1 ,3-Dichlor-2-propanol 1 2  1 0  Nein 
2,4-Dichlorphenol 1 2  1 0  Nein 
2 ,5-Dichlorphenol 1 2  20 Nein 
Alachlor 1 0  3 Nein 
Ammoniak 8 20 Nein 
Anthracen 1 2  0, 1 9  Nein 
AOX 31  50 Nein 
Arsen qelöst 31 25 Nein 
Atrazin 32 1 Nein 
Benz(a)anthracen 1 2  0 ,02 Nein 
Benzidin 1 2  0 , 1  Nein 
Benzo(a)pyren 32 0,005 Nein 
Benzylch lorid 1 2  1 0  Nein 
Blei qelöst 31 1 1 , 1 8  Nein 
Chlordan 1 0  0 , 1  Nein 
Chrom gelöst 31  9 ,2  Nein 
Dibutylzi n n-Kation 1 2  0,01 Nein 
Dich lormethan 31  1 0  Nein 
Dimethylamin 1 2  1 0  Nein 
Diuron 1 0  0,2 Nein 
Fluorid 1 0  1 000 Nein 
Heptachlor 1 0  0 , 1  Nein 
Isoproturon 1 0  0,2 Nein 
Kupfer gelöst 31  1 ,7 Nein 
Methoxychlor 1 0  0 , 1  Nein 
Mevinphos (Cis und Trans) 1 2  0,01 Nein 
Naphthalin 1 2  1 Nein 
N ickel gelöst 31  5,4 Nein 
N itrit 8 1 0  Ja 
Omethoate 1 2  1 0  Nein 
Pentachlorbenzol 1 2  1 Nein 
Pentachlorn itrobenzol 1 2  0,38 Nein 
Phenol index 1 0  30 Nein 
POX 4 1 0  Nein 
Sebuthylazin 1 0  0 , 1  Nein 
Simazin 1 0  1 Nein 
Sulfide 9 1 0  Nein 
Summe KW 1 0  1 00 Nein 
Tetrabutylzinnverbindungen (Kation) 1 2  0,008 Nein 
Tributylzinnverbindungen (Kation) 1 2  0,01 Nein 
Trichlorfon 1 2  6 Nein 
Triflural in 1 2  0 , 1  Nein 
Triphenylzinnverbindungen (Kation) 1 2  0,01 Nein 
Zink gelöst 31  1 0  Ja 

* Nagy et al .  (2002): Zitat siehe Kap. 5.3.2 

III-12 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 105 von 220

www.parlament.gv.at



letzten Jahren über kommunale Kläranlagenabläufe 
in die österreichischen Gewässer gelangte (siehe 
Gewässerschutzbericht 1 996 und 1999). 

Nitrat-N 
Oie für das gesamte Bundesgebiet aggregierten 

Daten weisen für den Median einen leicht steigen­
den Trend auf (von 0,96 mgll 1992 auf 1 , 1 mgll 
1 999). Abwärtstrends sind hingegen im Fluss­
einzugsgebiet des Rheins auszumachen. 

Oie leichte Zunahme der Nitrat-N-Messwerte für 
die Gesamtheit der Datenmenge könnte neben an­
deren Faktoren auch auf die unterschiedliche 
Niederschlagsverteilung und die damit verbundene 
Erosion bzw. Abschwemmung zurückzuführen 
sein. 

Orthophosphat-P 
Oie für das gesamte Bundesgebiet aggregierten 

Daten weisen für den Mittelwert einen abnehmen­
den Trend auf, während die Medianwerte zwischen 
1993 und 1999 annähernd gleich bleiben. Oie Ab­
nahme von Orthophosphat-P in den österreichi­
schen Gewässern könnte neben anderen Faktoren 
auf eine zunehmende Reinigungsleistung der Ab­
wasserreinigungsanlagen durch Phosphorentfer­
nung zurückzuführen sein. 

AOX 
Oie für das gesamte Bundesgebiet aggregierten 

Daten weisen beim Mittelwert einen Abwärtstrend 
auf (1992 bei 23, 7 f.1gll - 1 999 bei 7,3 f.1gl1). Würde 
man das Jahr 1 992 unberücksichtigt lassen (nur ca. 
die Hälfte der Messwerte der übrigen Jahren vor­
handen), ergäbe sich höchstwahrscheinlich auch 
für den Median ein Abwärtstrend. Der Rückgang 
von AOX ist wahrscheinlich auf die Umstellung von 
Produktionsverfahren in der Papier- und Zellstoffin­
dustrie, sowie auf die Schließung mehrerer Werke 
zurückzuführen. 

Atrazin 
Oie für das gesamte Bundesgebiet aggregierten 

Daten weisen beim Mittelwert einen abnehmenden 
Trend auf. Oie Mediane für das Bundesgebiet sind 
seit 1992 bereits Null. 

Seitens des U BA wurde inzwischen ein Vor­
schlag für Qualitätsziele nach den Vorgaben der 
WRRL für österreichrelevante gefährl iche Stoffe 
vorgelegt (U BA, 2002 - Zitat siehe Kap. 5.3.2). Als 
Beispiel sind in Tab. 6-7 für die Donau-Messstel le 
Wolfsthai d ie Ergebnisse der Überprüfung h insicht­
l ich der Überschreitung der für ausgewählte Para­
meter vorgeschlagenen Qual itätsziele dargestellt. 
M it Ausnahme von N itrit und Zink gelöst, werden 

1 01 

an dieser Messstel le an der österreichisch-slowaki­
schen Grenze alle angeführten vorgeschlagen Wer­
te eingehalten . 

6.2.3 BIOLOGISCHE 
GEWÄSSERGÜTE 

Biologische Gewässergütekarte 

Die Ergebnisse der in Österreich bereits seit Jahr­
zehnten unter Heranziehung des Saprobiensys­
tems durchgeführten biolog ischen Gewässergüte­
beurtei lungen (Methodik  und Güteziel siehe Kap. 
5 .2 . 1 )  werden in Form von Gewässergütekarten 
veröffentlicht. Die einzelnen der vier Haupt-Güte­
klassen werden dabei durch vier Farben darge­
stel lt, wobei eine zweifärbige Bänderung die jewei­
l ige Zwischenstufe kennzeichnet. 

Seit 1 968 werden in Abständen von 2-3 Jahren 
vom Bundesmin isterium für Land- und Forstwirt­
schaft, Umwelt und Wasserwi rtschaft überbl icks­
mäßige Darste l l ungen der Wasserq ual ität der 
österreichischen Fl ießgewässer in Form von biolo­
gischen Gewässergütekarten herausgegeben;  seit 
1 996 erfolgt die Revision d ieser Gütekarte jewei ls 
anläß l ich der Herausgabe des jewei l igen Gewäs­
serschutzberichtes. 

Die Gütekarte, in der die Gewässergüte für gan­
ze Fl ießgewässer und nicht nur für einzelne Mess­
stel len dargestellt ist, basiert auf den Ergebnissen 
der biologischen Untersuchungen im Rahmen der 
WGEV, Daten von Landesmessnetzen und lokalen 
Studien. 

BIOLOGISCHES GÜTEBILD DER FLIESS­
GEWÄSSER ÖSTERREICHS - STAND 2001 

In Zusammenarbeit mit den Gewässeraufsichten 
in den jewei l igen Ämtern der Landesregierungen 
wurde vom Institut für Wassergüte des Bundesam­
tes für Wasserwirtschaft eine aktualisierte Gewäs­
sergütekarte mit Stand 2001 erstellt und vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft veröffentlicht (Abb. 
6- 1 6) . In dieser Karte sind im Vergleich mit früheren 
Gütetafeln  deutliche San ierungserfolge ersichtl ich , 
aber auch noch ein ige reg ionale Belastungs­
schwerpunkte erkennbar. 

Im  Wesentlichen läßt sich zusammenfassen: 
Im Vorarlberger Rheintal konnten durch umfangreiche 

Abwassersanierungsmaßnahmen in den vergangenen 
zwanzig Jahren beträchtl iche Güteverbesserungen bei 
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sämtlichen Fl ießgewässern erzielt werden. Die noch beste­
henden Gütedefizite bei einigen Bächen im intensiv genutz­
ten Talraum sind auf E in leitungen von Regionalkläranlagen 
sowie auf die in wenigen Ortsgebieten noch nicht vollstän­
dig erzielten Anschlüsse häuslicher Abwässer zurückzu­
führen. In den Ballungsräumen des Rheintales und der un­
teren 111 sind die vormaligen Schwerpunkte der Gewässer­
belastung durch Abwässer aus dem gewerblichen und in­
dustriellen Bereich (insbesondere Texti l industrie) zur Gänze 
san iert. Die bei einigen N iederungsbächen des Rheintales 
noch bestehenden Gütedefizite sind auf noch zum Tei l  feh­
lende Anschlußgrade häusl icher Abwässer und auf Einlei­
tungen 'von Regionalkläranlagen zurückzuführen. 

Außerhalb der Rheintalebene wird bei praktisch sämt­
lichen größeren F l ießgewässern des Landes die M indest­
güte von Güteklasse II nicht überschritten. Selbst in den 
Fremdenverkehrszentren wird heute aufgrund des Voliaus­
baus der Abwasserreinigung auch im Winterhalbjahr dieses 
Mindestgüteerfordernis eingehalten. 

Im Leiblach-, Bregenzerach- und I I I-Einzugsgebiet be­
sitzen die Fließgewässer durchwegs gute Wasserqual ität, 
das Qualitätssoll von zumindest Güteklasse II ist hier 
flächendeckend erreicht. Dasselbe gi lt auch für die zum 
Donaueinzugsgebiet zäh lenden F lußsysteme Lech und 
Breitach.  Die Güteklasse I I  wird an diesen Gebirgsflüssen 
auch im Winterhalbjahr bei Hochsaison in den Schizentren 
nicht mehr überschritten. 

In Tirol beruht der Hauptteil der Gewässerbelastung auf 
kommunalen Abwassereinleitungen, wobei die höchsten 
Belastungen durch den Winterfremdenverkehr bei gleichzei­
tiger niedriger Wasserführung der betroffenen Gewässer 
auftreten. Aufgrund des Ausbaues der Abwasserentsorgung 
in Tirol hat sich das biologische Gewässergütebild gegen­
über dem Stand von 1 998 weiter verbessert. Nahezu alle 
Gütemeßstelien an größeren Fließgewässern weisen Güte­
klasse 11 oder besser auf. 

Der Inn hat nunmehr auf seiner gesamten Fl ießstrecke 
Güteklasse 1 1 .  

Güteklasse 1 1  weisen auch d ie  Rosanna, d ie  Pitze, die 
Ötztaler Ache sowie die Sill auf. 

Der Oberlauf der Salzach ist bis St. Johann in Güteklasse 
1 - 1 1 ,  danach bis Hallein in Güteklasse 11 einzustufen. Durch 
die Betriebsumstel lung der Hallein Papier AG in den letzten 
Jahren weist die Salzach unterhalb Hallein eine deutliche 
Verbesserung der Gewässergüte bis auf Güteklasse 1 1- 1 1 1  auf. 
In der Stadt Salzburg wird wieder Güteklasse II gemessen, 
die bis zur Landesgrenze erhalten bleibt. 

Die Saalach kann vom Oberlauf bis Saalfelden in Güte­
klasse 1-11 eingestuft werden, weiter bis Lofer in Güteklasse 
1 1 .  Bis zur Staatsgrenze weist sie Güteklasse 1-11 auf. Im 
Unterlauf von der Staatsgrenze bis zur Mündung liegt Güte­
klasse I I  vor. 

M it der 1 998 in Betrieb genommenen Kläranlage Innichen 
- Sexten verbesserte sich die qual itative Situation der Drau 
an der Staatsgrenze bei Arnbach auf Güteklasse 1 1 .  

Im Abschnitt von der Osttiroler Landesgrenze b is  zum 
Raum Kleblach-Sachsenburg wechselt die Drau zwischen 
den Klassen 1-1 1 und 1 1 .  Ab der Kläranlage Spittal ist die 
Anhebung auf den Bereich der Güteklasse 11 bereits mani­
festiert. Die Unterwasseranschlussstrecken der Stauräume 
sind in weiterer Folge durch Güteklasse II charakterisiert. I n  
den be  probten Tiefenbereichen der Stauräume Vil lach, 
Rosegg und Annabrücke treten wegen der langen Aufent­
haltszeiten des Wasserkörpers vermehrt Umsetzungspro­
zesse auf, d ie zu einer E instufung in die Klasse 1 1-1 1 1  führen. 
In der Stau kette der unteren Drau n immt durch autosaprobe 

Prozesse (Fallout des Planktons) die Saprobie in Fließ­
richtung leicht zu, so bergen in Lavamünd die ufernahen Be­
reiche bereits saprobieil tolerante Gesellschaften. Bei zu­
sammenfassender Beurteilung al ler Indikatorgruppen ist 
noch Güteklasse 11 anzugeben . 

Nach der Spülung des Margaritzenspeichers hat sich die 
benthische Biozönose der Möll wieder in  ihrer ursprüng­
lichen Zusammensetzung eingestellt. Fast die gesamte Län­
ge liegt mit Güteklasse 1-1 1  vor, nur vor der Mündung in die 
Drau wird Güteklasse II erreicht. 

Im Lesachtal weist d ie Gail Güteklasse I auf, ab 
Kötschach-Mauthen bis zur Mündung der Gailitz ist Güte­
klasse 1-11 anzugeben, flussabwärts bis zur Mündung in die 
Drau Güteklasse 1-11 im oberen Bereich. 

Die Gailitz weist Güteklasse 1 1  mit periodischen Ver­
ödungserscheinungen auf.' 

In der Glan zeigen sich konstante Verhältnisse der biolo­
g ischen Güteklasse 1 1 ,  nur unterhal�dJ'1r Kläranlage Klagen­
furt ist eine Verschlechterung auf I I-!ti festzustel len. 

Der Oberlauf der Gurk ist bis EbenE! Reichenau der Güte­
klasse I zuzuordnen, danach herrscht bis Gurk Güteklasse 1- 1 1  

vor. Flussab der Kläranlagen Gurk und Straßburg ergeben 
sich leichte Anhebungen des trophischen und saprobiellen 
Niveaus mit Güteklasse 1 1 mit Tendenz zu 1-1 1 .  Anschließend ist 
sie bis zur Mündung in die Drau mit Güteklasse 11 einzustufen. 

An der Glan unterhalb der Kläranlage Feldkirchen ist nach 
länger anhaltender Trockenperiode infolge geringer Verdün­
nung Güteklasse 1 1 - 1 1 1  feststel lbar, sonst ist der Fluß mit 
Güteklasse I I  zu beurteilen. 

Die Vellach zeigt in den letzten Jahren ein konstantes Bi ld 
der Gewässergüte 1 - 1 1 .  

Die Gewässergütesituation in der Lavant l iegt in den letz­
ten Jahren ab St. Gertraud stabil bei Güteklasse 1 1 ,  nur der 
Oberlauf bis Wolfsberg weist sporadisch eine Tendenz zu 
Güteklasse 1 - 1 1  auf. 

Die Gewässergüte der Mur hat sich auf ihrer Fl ießstrecke 
bis nach Gratkorn seit 1 995 nicht verändert. Sie weist im 
Oberlauf bis zur Pölsmündung die Güteklasse 1 - 1 1  auf, da­
nach entspricht sie großräumig der Güteklasse 1 1 .  Abwärts 
von Gratkorn konnte in den Jahren 1 997 und 1 998 ebenfalls 
eine Verbesserung der Gewässergüte der Mur  festgestellt 
werden. Somit entspricht die Mur nun auf ihrer gesamten 
Fließstrecke von der Mündung der Pöls bis zum Verlassen 
des österreichischen Bundesgebietes der Güteklasse 1 1 ,  wo­
durch das wasserwirtschaftliche Ziel durch eine Reihe von 
Sanierungsmaßnahmen für dieses Gewässer erreicht wer­
den konnte. 

Die Pöls kann auf ihrer Fließstrecke flußabwärts des Zell­
stoffwerkes Pöls der Güteklasse 1 1-1 1 1  zugeordnet werden, im 
Jahr 1 995 hat dieser Fl ießbereich noch der Güteklasse 1 1 1  

entsprochen. Die Ursache fü r  diese Verbesserung ist eine 
Stabilisierung der Emissionen aus dem Zellstoffwerk. 

Die Raab zeigt in der Steiermark im wesentlichen nur 
noch im mittleren Raabtal stärkere Belastungen mit  einer 
Einstufung in  1 1-1 1 1 .  Die burgenländische Raabstrecke ist 
ebenfalls mit Güteklasse 1 1- 1 1 1  zu beurteilen. 

Die Feistritz kann nach weiteren abwassertechnischen 
Sanierungen bis etwa Großwilfersdorf der Güteklasse 1-1 1  

zugeordnet werden, danach erfolgt aufgrund allgemeiner 
Nährstoffanreicherung ein Übergang zur Güteklasse 1 1, wei­
che bis zur Mündung in die Lafnitz beibehalten wird. 

Die Lafnitz ist im Oberlauf in Güteklasse 1-11 einzustufen, 
nahe der steirisch-burgenländischen Landesgrenze macht 
sich eine leichte Güteverschlechterung zu Güteklasse II be­
merkbar, im M ittel- und Unterlauf blieb die Güteklasse 
weiterhin  bei 1 1 .  
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Die Gewässergüte der Kainach liegt im oberen Ab­
schnitt bei Güteklasse 1 - 1 1  bzw. 1 1 .  Im Bereich des Siedlungs­
raumes Köflach-Voitsberg tritt Güteklasse 1 1 - 1 1 1  ein. Ab dem 
mittleren Kainachtal ist wieder die Gewässergüteklasse I I  
gegeben. 

Verbesserungen der Gewässergüte seit dem Jahre 1 999 
konnten an der Palten, am Erzbach und am Safenbach 
festgestellt werden . Die Palten und der Erzbach entspre­
chen durch die Auswirkungen abwassertechnischer Sanie­
rungsmaßnahmen nun auf ihrer gesamten Fl ießstrecke der 
Güteklasse 1-1 1 .  

Der Safenbach kann aus demselben Grund im Fließ­
bereich aufwärts der Mündung des Saifenbaches der Güte­
klasse I I  zugeordnet werden. 

Die Donau weist auf ihrer gesamten österreichischen 
Fl ießstrecke sowohl rechtsufrig wie auch linksufrig von der 
Staatsgrenze zu Deutschland bis zur Staatsgrenze zur 
Slowakei Güteklasse 1 1 auf. Ledigl ich im Bereichen unterhalb 
von Wien (Donaukanalmündung bis in den Raum oberhalb 
von Wildungsmauer) sind die Güteverhältnisse am rechten 
Ufer mit Güteklasse 1 1-1 1 1  zu bewerten. 

Der Donaukanal wird von Nußdorf bis zur Mündung der 
Hauptkläranlage in Güteklasse 1 1 ,  nach der Einleitung der 
geklärten Abwässer Wiens bis zur Mündung in die Donau 
mit Güteklasse 1 1 1  beurteilt. 

Die Wien zeigt in Niederösterreich und Wien über weite 
Strecken Güteklasse 1 1-1 1 1  und verschlechtert sich vor der 
Mündung in den Donaukanal auf Güteklasse 1 1 1 .  

Die Liesing hat sich seit dem Jahre 1 999 weiter güte­
mäßig verbessert, an der Landesgrenze zu Wien ist sie m it 
Güteklasse II zu beurteilen. Im weiteren Verlauf reicht dann 
die Güteklasse 1 1-111 bis zur Brücke der Leopoldsdorfer­
straße. Im Unterlauf herrscht allerdings weiterhin Güteklasse 
I I I-IV vor. 

Die Gewässergüte der Enknach liegt über ihren gesamten 
Verlauf bei Güteklasse 1 1 .  

Die Mattig erreicht im Oberlauf Güteklasse 1-1 1 ,  im  weite­
ren Verlauf erreicht sie Güteklasse 1 1 .  

Die Pollinger Ache kann durchgehend in Güteklasse 1 1  

eingestuft werden. 
Die Antiesen zeigt unterhalb von Ried im Innkreis bis 

Haging Güteklasse 1 1-1 1 1 .  Die übrige Fließstrecke kann in Gü­
teklasse I I  eingestuft werden. 

Die Pram erreicht im Oberlauf Güteklasse 1 1 ,  von Riedau 
bis in den Bereich von Taufkirchen verschlechtert sich die 
biologische Gewässergüte auf Güteklasse 1 1-1 1 1 ,  im Unterlauf 
wird wieder Güteklasse II erreicht. 

Die biologische Gewässergüte der Dürren Aschach und 
der Aschach l iegt bis zum Aschach - Durchbruch bei Güte­
klasse 1 1-1 1 1 . Im weiteren Verlauf verbessert sich die Aschach 
auf Güteklasse 1 1 .  

Die Trattnach erreicht über ihren gesamten Verlauf Güte­
klasse 1 1 .  

Der Innbach weist abschnittsweise je nach dem Ausmaß 
der Belastung Güteklasse 11 oder Güteklasse 1 1-1 1 1  auf. Der 
Unterlauf ist durchgehend der Güteklasse 1 1 - 1 1 1  zuzuordnen. 

Die Ager kann unterhalb des Attersees durchgehend bis 
zur Mündung in die Traun mit Güteklasse 1 1  ausgewiesen 
werden . 

Die Traun kann bis zur Donau in Güteklasse 11 eingestuft 
werden. 

Die Vöckla erreicht im Oberlauf Güteklasse 1-1 1 .  Von Fran­
kenmarkt bis zur Mündung in die Ager liegt sie im Bereich 
der Güteklasse 1 1 .  

Die oberösterreichische Krems hat im Oberlauf Güte­
klasse 1-1 1 ,  im weiteren Verlauf Güteklasse 1 1 .  Im Raum Wart-
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berg und im Unterlauf verschlechtert sich die Gewässergüte 
auf Güteklasse auf 1 1- 1 1 1 .  

Entlang ihrer F l ießstrecke weist die Enns im Ober- und 
M ittellauf Güteklasse 1-1 1  auf. Ab dem Bereich der steirisch­
oberösterreichischen Landesgrenze und in der oberösterrei­
chisch-niederösterreichischen Grenzstrecke ist die Enns mit 
Güteklasse 1 1  zu beurteilen. 

Die Steyr kann über den Großteil ihrer Fließstrecke mit 
Güteklasse 1-1 1 beurteilt werden. Im Bereich Molln und 
unterhalb von Grünburg wird die Steyr mit Güteklasse 1 1  aus­
gewiesen. 

Die Teichl wird im Oberlauf mit Güteklasse 1-1 1 ausgewie­
sen. Im weiteren Verlauf bis St. Pankraz erreicht sie Güte­
klasse 1 1 .  Der Unterlauf liegt wieder im Bereich der Güte­
klasse 1-1 1 .  

Die Krumme Steyrling erreicht in ihrem gesamten Längs­
verlauf Güteklasse 1-1 1 .  

Die Steyrling weist im Oberlauf Güteklasse 1- 1 1  auf und fällt 
im Unterlauf bereits in die Güteklasse 1 1 .  

Die Große Mühl liegt i n  ihrem gesamten Längsverlauf im 
Bereich der Güteklasse 1 1 .  

Die Große Gusen und der obere Abschnitt der Gusen er­
reichen Güteklasse 1 1 .  Der Unterlauf der Gusen l iegt im Be­
reich der Güteklasse 1 1-1 1 1 .  

Die  Feldaist erreicht b i s  unterhalb von Rainbach nur Gü­
teklasse 1 1-1 1 1 ,  der gesamte weitere Verlauf fällt in Güteklas­
se 1 1 .  

Die Große Naarn und  die Naarn liegen großteils im Be­
reich der Güteklasse 1 1 .  Nur eine Stelle im Unterlauf fällt in 
Güteklasse 1 1-1 1 1 .  

Die Isper ist im Oberlauf mit Güteklasse 1-1 1 ,  im M itteI­
und Unterlauf mit Güteklasse 11 zu beurteilen. 

Der Weitenbach ist durchgehend in Güteklasse I I  einzu­
stufen. 

Im Oberlauf zeigt die Ybbs über weite Bereiche die Güte­
klasse 1-1 1 .  Danach l iegt im gesamten Mittellauf Güteklasse 
11 vor. Vor der Mündung in die Donau verschlechtert sich die 
Güte auf 1 1-1 1 1 .  

Im Urlbach wechseln Bereiche der Güteklasse 1 1-1 1 1  mit 
Bereichen der Güte 1 1 .  

Erlauf, Melk und  Pie lach weisen im Oberlauf Güteklasse 
1 - 1 1 ,  im übrigen Verlauf Güteklasse 11 auf. Lediglich die Melk 
hat über weite Fließstrecken noch Güteklasse 1 1-1 1 1 .  

Die Traisen zeigt eine mäßige Belastung (Güteklasse 1 1 ) .  

Lediglich unterhalb der Ein leitung des Glanzstoffwerkes und 
vor der Mündung in die Donau verschlechtert sich dieser 
Zustand um eine halbe Güteklasse. 

Perschling, Michelbach und Große Tulln haben in den 
oberen Bereichen Güteklasse II und verschlechtern sich 
dann auf Güteklasse 1 1-1 1 1 .  

Die Piesting kann im Oberlauf als gering belastet (Güte­
klasse 1-1 1) ,  im gesamten übrigen Verlauf als mäßig belastet 
bezeichnet werden (Güteklasse 1 1) ,  mit Ausnahme knapp 
oberhalb der Mündung (Güteklasse 1 1-1 1 1 ) .  Von den bedeu­
tenden Zubringern weisen die Steinapiesting und die Länga­
piesting eine geringe Belastung (Güteklasse 1-1 1 ) ,  der Myra­
bach eine mäßige Belastung auf (Güteklasse 1 1) .  

Die Triesting zeigt nunmehr im gesamten Verlauf mit 
Güteklasse II eine zufriedenstellende Gewässergüte. 

In der Schwechat hat sich die eingetretene Verbesserung 
der Gütesituation im Oberlauf auf Güteklasse II fortgesetzt. 
Ab dem M ittellauf ist sie aber, nach wie vor, kritisch belastet 
(11-1 1 1 ) .  

Die Lainsitz wird im Oberlauf mit  Güteklasse 1- 1 1  und dann 
in Güteklasse I I  eingestuft. Unterhalb von Gmünd bis zur 
Staatsgrenze ist der Fluß weiterhin mit Güteklasse 1 1-1 1 1  zu 
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beurteilen. Der Braunaubach ist im Oberlauf mit Güteklasse 
11 und anschließend mit 1 1-1 1 1  zu klassifizieren. 

Die Thaya ist in Drosendorf und Hardegg mit Güteklasse 
11 zu beurteilen. Nach der Mündung der Pulkau und von 
Bernhardthal bis zur Mündung ist der Fluß in Güteklasse 
1 1-1 1 1  einzustufen. 

Der Kamp ist ebenso wie die Zwettl im wesentlichen als 
mäßig belastet (Güteklasse 1 1) einzustufen. Ebenso sind die 
Große Krems wie auch die Kleine Krems als mäßig belas­
tet (Güteklasse 1 1) zu bezeichnen. Ledigl ich unterhalb der 
gleichnamigen Stadt erfährt die Krems ebenso wie der 
Kamp eine Verschlechterung um eine halbe Güteklasse auf 
kritisch belastet (Güteklasse 1 1-1 1 1 ) .  

Der Göllersbach ist  unterhalb von Hollabrunn in Güte­
klasse I l i-IV, im weiteren Verlauf in Güteklasse 1 1 1  und im 
Unterlauf sogar in Güteklasse 1 1-1 1 1 einzustufen. 

Die Schmida ist nunmehr in ihrem gesamten Verlauf m it 
Güteklasse 1 1-1 1 1  zu beurteilen. 

Die Pulkau weist im Oberlauf bereits eine kritische Belas­
tung auf (Güteklasse 1 1-1 1 1 )  und erholt sich dann kurz auf 
Güteklasse 1 1 .  Ab der gleichnamigen Stadt Pulkau herrscht 
bis in den Unterlauf und bis zur Mündung in die Thaya eine 
starke Verschmutzung vor (Güteklasse 1 1 1) .  

Im  Ruß bach trat nach Inbetriebnahme der neuen Ab­
wasserrein igungsanlage in Deutsch-Wagram eine Ent­
lastung im unteren M ittellauf ein; es herrscht Güteklasse 
1 1-1 1 1 vor. 

Die Zaya weist im Oberlauf Güteklasse 1 1 - 1 1 1  auf, die sich 
auch im Mittellauf und Unterlauf fortsetzt. In dieselbe Güte­
klasse (11-1 1 1) ist auch der Taschlbach einzustufen. 

Der Weidenbach hat sich im Oberlauf auf Güteklasse I I I  
und auch in weiterer Folge auf Güteklasse 1 1- 1 1 1  verbessert. 

Der Waidenbach ist in seinem gesamten Verlauf in Güte­
klasse 1 1 1  einzustufen. 

Die March ist im Sommerhalbjahr bei Hohenau mit Güte­
klasse 1 1- 1 1 1  zu beurteilen und verbessert sich auf der weite­
ren Fließstrecke zu Güteklasse 1 1 .  I nbesondere zur Zeit der 
Zuckerrübenkampagne ist der Fluß aber weiterh in als kri­
tisch verunreinigt anzusehen (Güteklasse 1 1-1 1 1 ) .  

Die leitha weist sowohl auf niederösterreichischem als 
auch auf burgenländischem Gebiet durchgehend Güte-
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klasse II auf. Von den bedeutenden Zubringern weisen die 
Schwarza und die Pitten geringe bis mäßige Belastungen 
auf (Güteklasse 1-1 1 und 1 1 ) .  

Die Wulka zeigt weiterhin im Ober- und Unterlauf eine 
mäßige bis starke Belastung (Güteklasse 1 1-1 1 1) ,  ist aber nun­
mehr im Mittel lauf von Mattersburg bis in den Raum Schützen 
mit Güteklasse 11 einzustufen. 

Die Pinka ist durchgehend mit Güteklasse 11 zu beurtei len. 
Die Strem ist in ihrem Oberlauf von Kemeten bis Bocks­

dorf in Güteklasse II einzustufen, im daran anschließenden 
Bereich bis zur Staatsgrenze weist der Fluß dann Güte­
klasse 1 1-1 1 1  auf. 

Entwicklung der biologischen Gewässergüte 

Verg leicht man die Angaben der aktuellen Güte­
karte 2001 (Abb. 6-1 6) mit Gütekarten, in  denen 
das österreichische Gewässernetz in verg leichba­
rem Umfang dargestel lt ist wie z .B.  der Gütekarten 
1 966171 1 ) ,  1 9882), 1 995 und 1 998, so sind Güte­
veränderungen und Trends der letzten Jahrzehnte ­
leicht ersichtl ich auch in den unterschiedl ichen 
Farbdominanzen - deutlich erkennbar. 

Um diese Änderungen auch quantitativ erfassen 
und bewerten zu können , wurde das in den jewei l i ­
gen Gütekarten dargestel lte Gewässernetz, das 
knapp 9.000 km umfasst, nach den prozentuel len 
Antei len der einzelnen Güteklassen ausgewertet. 
Aus der Abb 6-1 7  bzw. der Tab. 6-8 s ind zwei we­
sentliche Entwicklungen ablesbar. 

Der Prozentsatz der im Gütebi ld 2001 dargestell­
ten Gewässer, die eine kaum bis mäßige Verunrei­
nigung (Güteklasse I ,  1-1 1 bzw. 1 1) aufweisen und so­
mit dem Güteziel entsprechen, hat sich im Zeit­
raum 1 998-2001 von 81 % auf 87% erhöht. Es ist 

Tabelle 6-8: Vergleich der biologischen Gütebilder 1 966/71 1, 19882, 1 995, 1998 und 200 1; relative Antei­
le der Güteklassen am dargestellten Gewässernetz in %. 

Güteklassen Relative Antei le in % 

1 966/71 1 988 1 995 1 998 2001 

I 1 5  9 6 7 6 

1 - 1 1  1 8  1 8  22 23 28 

1 1 3 1  39 44 51 53 

1 1 - 1 1 1  1 9  2 1  24 1 7  1 2  

1 1 1  6 1 0  4 2 1 

I I I - IV 6 2 < 1 < 1 0 

IV 5 1 0 0 0 

1 ÖSTERR.  AKADEMIE  DER WISSENSCHAFTEN - Kommission für Raumforschung (1 974): Biologisches Gütebild 
(Bearbeitungsstand: Wien, NÖ, Stmk 1 970-1 97 1 ,  Bgld 1 969, Ktn 1 968-1 969, OÖ 1 968, TiroI 1 967-1 968, Slzbg 
1 967, Vlbg 1 966-1 967); aus: Österreich-Atlas, 6. Lieferung; Verlag Freytag-Berndt und Artaria, W ien . 
2 ÖSTE R R E ICHISCH E  RAUMORDNUNGSKONFERENZ (1 988): G ütebi ld der österreich ischen Fl ießgewässer 1 988; 
aus: ÖROK-Atlas z'ur  räumlichen EntwiCk lung Österreichs . 
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1 966/71 

1 988 

1 995 

1 998 

2001 

zu betonen, dass dieser - bereits hohe - Prozent­
satz n icht als Gesamtbewertung auf das gesamte 
österreichische Gewässernetz umzu legen ist. In  
der  vorliegenden Gewässergütekarte sind näml ich 
nicht alle, sondern nur die größeren, bedeutende­
ren Gewässer Österreichs dargestel lt. Unter Einbe­
ziehung der zahlreichen kleinen, vor allem alpinen 
Gewässer würde sich nämlich der Antei l  der dem 
Güteziel entsprechenden Gewässer noch deutlich 
erhöhen. 

Der Anteil der Gewässerstrecken, die eine massi­
ve Belastung mit leicht abbaubaren organischen 
Stoffen (Gewässergüteklasse 1 1 1  und schlechter) 
aufweisen, ist in den letzten 30 Jahren deutlich zu­
rückgegangen und l iegt derzeit bei maximal 1 % .  

Grundsätzl ich können Prbbleme, die Güteklasse 
1 1  zu erreichen, noch dort auftreten, wo Siedlungen 
und abwassereinleitende Betriebe an kleinen Ge­
wässern mit geringer Wasserführung l iegen, selbst 
wenn das eingeleitete Abwasser gut gerein igt ist .  
Ähnl iches g i lt für  kleine Fl ießgewässer im länd­
l ichen Raum, wo im Fall einer intensiven landwirt­
schaftl ichen Nutzung erhöhte diffuse Nährstoffein­
träge auftreten können. Auch in den Fremdenver­
kehrsgebieten kann es noch zu vereinzelten Belas­
tungen der Gewässer kommen; dies insbesondere 
in der Wintersportsaison, wenn die Bewohnerzahl 
erhöht, die Wasserführung der Flüsse und Bäche 
naturgemäß gering und die weiteren Abbauaktivitä­
ten im Gewässer auf Grund der n iedrigen Tempe­
raturen vermindert sind . 

Es fällt auch auf, daß sich in den letzten zwanzig 
Jahren der Anteil der Gewässerstrecken mit Güte­
klasse I zunächst verringert und nunmehr erfreu­
l icherweise stabi l isiert hat. Dies war zunächst auf 
d ie vermehrte Erschl ießung und die intensivere -
vor allem auch touristische - Nutzung früher unbe­
rührter Gebiete zurückzuführen, wobei aber letzt­
endl ich abwassertechn ische Maßnahmen dem 
Trend Einhalt geboten haben. 

Abbildung 6- 1 7: Vergleich der biologischen 
Gütebilder 1966/71,  1988, 1995, 1 998 und 
200 1;  relative Anteile der Güteklassen am dar­
gestellten Gewässernetz in %. 

Ausblick 

Die Entwicklung der biolog ischen Gewässergüte 
der österreich ischen Fl ießgewässer zeigt sehr  
deutl ich, daß durch die umfassende Abwasserer­
fassung und -reinigung bereits die Schmutz- und 
Schadstoffe zu einem hohen Anteil vom Gewässer 
ferngehalten werden . Eine zukünftig - entspre­
chend den Vorgaben der WRL durchzuführende -
typspezifische Bewertung, bei der der jeweil ige sa­
probiologische Grundzustand für die Beurtei lung 
heranzuziehen ist, wird außerdem ein noch deutl ich 
positiveres Bi ld der österrechischen Fl ießgewässer 
in Bezug auf die organische Belastung zeigen. 

N icht unerhebliche Beeinträchtigungen der Ge­
wässerbiozönose können aber nicht nur durch 
Schadstoffeinträge, sondern auch durch Wasser­
entnahmen (z.B .  unzureichende Restwassermen­
gen), Stauhaltungen oder andere wasserbaul iche 
Maßnahmen (z. B.  Regul ierungen) bewirkt werden, 
die jedenfalls bei der Bewertung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit gem. WRG zu berücksichtigen 
sind. Diesbezügl iche neue Impulse bringt auch die 
EU-Wasserrahmenrichtl inie, nach der in Zukunft 
ökologisch-biologische Gesamtbewertungen nach 
konkreten Vorgaben durchzuführen und d ie  Ergeb­
nisse auch in Karten farbl ich und öffentl ichkeits­
wirksam darzustel len sind. Die Vorbereitungsarbei­
ten dazu sind im Laufen (siehe auch Kap. 5 .3 .2 
bzw. 8.3. 1 .2). 

6.2.4. Wassergüte der Donau 

Die Donau ist mit einer Gesamtlänge von etwa 
2 .857 km nach der Wolga der längste Strom Euro­
pas; 1 8  Staaten besitzen Anteil an ihrem Einzugs­
gebiet von ca. 800.000 km2 und etwa 83 Mi l l ionen 
Menschen leben in  diesem Gebiet. 

Nach Österreich tritt d ie Donau als längsgeteiltes 
Grenzgewässer bei Achleiten (Strom-km 2.223 , 1 5) 
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o 50 km -4 Meßstelien + Kraftwerke (KW) 

1 = Felsen-Hütt, re. 
2 = Obernzel l ,  l i .  
3 = Jochenstein, M 
4 = Linz-St .Margarethen, re. 

5 = Abwinden-Asten, re. 
6 = Ybbs-Persenbeug, re. 
7 = Wien-Nußdorf, re. 
8 = Wildungsmauer, re. 

9 = Wolfsthai , re. 
1 0  = Karlova Ves, I i .  
1 1  = Donaukanal, re. 

Ii. = l inkes Ufer. 
re = rechtes Ufer 
M = Mitte 

Abbildung 6- 18: Probenahmestel/en an Donau (1 - 1 0) und Donaukanal (1 1) 

ein und verlässt Österreich wieder als längsgetei l ­
tes G renzgewässer in  Wolfsthai (Strom-km 
1 .872 ,70). An der Staatsgrenze zu Deutsch land be­
trägt das Einzugsgebiet rund 75.000 km2 (durch­
schnittl iche Wasserführung im Zeitraum 1 990-
1 999: 1 375 m3/s) , im Bereich von Wien rund 
1 00.000 km2 und an der Staatsgrenze zur Slowakei 
rund 1 30.000 km2 (durchschnittl iche Wasserfüh­
rung im Zeitraum 1 990-1 999: 1 990 m3/s). 

In der zweiten Hälfte des 1 9. Jahrhunderts fan­
den die wesentlichsten Donauregul ierungen statt. 
Neben der Schifffahrt wird die österreich ische 
Donau auch zu einem hohen Prozentsatz ener­
getisch genutzt, so bi lden vom Österreichisch­
Bayerischen Donaukraftwerk Jochenstein bis zum 
Donaukraftwerk Melk sieben Kraftwerke eine ge­
sch lossene Stau kette. Darauf folgt in der Wachau 
eine freie Fl ießstrecke von 35 Kilometern, im An­
schluss bi lden die Kraftwerke Altenwörth, Greifen­
stein und Wien-Freudenau eine weitere Kraftwerks­
kette. Östl ich von Wien ist wieder eine freie F l ieß­
strecke von 47 km vorzufinden. 

Bereits 1 978 wurde ein nationales Messnetz an 
der Donau mit monat l ichen Messungen aufgebaut; 
die derzeitigen Messpunkte sind in Abb. 6-1 8 er­
sichtl ich. 

Die Donauuntersuchungen l iegen in der Zustän­
digkeit des Institutes für Wassergüte des Bundes­
amtes für Wasserwirtschaft. Seit 1 995 werden die 
detai l l ierten Untersuchungsergebnisse jährlich in 
der Schriftenreihe des Bundesamtes für Wasser­
wirtschaft veröffentlicht. 

Biologische Gewässergüte 

Hinsichtl ich der organischen Belastung - ausge­
drückt durch die saprobiologische Gewässer­
güte - zählt die Donau derzeit zu den am gering­
sten belasteten , g roßen europäischen Flüssen. Die 
Zuflüsse aus den alpinen Bereichen mit hohen 
Niederschlägen sorgen für eine reich liche Wasser­
führung. Eine vergleichsweise eher geringe Indus­
triekonzentration sowie weniger dichte Bevölke­
rung, konzentriert in ein igen größeren Städten , l ieß 
zu keiner Zeit eine so dramatische Verschlechte­
rung der Wasserbeschaffenheit wie z .B .  im Rhein 
entstehen . Abwasserbelastungen hatten sich frü­
her in den Nebenflüssen der Donau deutlich be­
merkbar gemacht. Heute sind sie im wesentlichen 
aus den österreich ischen Gütebildern verschwun­
den. 

Im H inbl ick auf d ie Belastung mit leicht abbau­
baren Stoffen konnte die Donau 1 999 bis 2001 zwi-
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1 08 ------------------------------------------------------------------

schen Passau und Linz in d ie biologische Güte­
klasse 11 eingestuft werden . Güteklasse 1 1  herrschte 
auch entlang der weiteren Fl ießstrecke vor. Ver­
gleichsweise zur letzten Berichtsperiode machte 
sich vor al lem im Raum unterhalb von Linz eine 
Verbesserung der Güteverhältnisse bemerkbar, 
was auf den Ausbau der Kläranlage und die damit 
verbundene verbesserte Reinigungsleistung zu­
rückzuführen ist. Güteklasse 1 1 wies die Donau 
dann auch weiter bis in den Raum Wien auf, wo le­
d ig l ich auf der rechten Seite des Flusses die gerei­
n igten Abwässer des Wiener Raumes den F luss 
soweit belasteten , dass von der Donaukanalmün­
dung in Wien-Simmering bis Wien-Albern Güte-

a) Donau, rechtes Ufer 

Donau-Abschnitte/Jahr 

Staatsgrenze - Jochenstein 

Jochenstein - LinzlSt. Margarethen 

LinzlSt .Margarethen (km 21 38,0) -
Steyregger Brücke (km 21 27,6) 

Steyregger Brücke (km 21 27,6) -
Abwinden-Asten (km 21 1 9 ,9) 

Abwinden-Asten - Enns 

Enns - Wall see 

Wallsee - Ybbs 

Ybbs - Pöchlarn 

Pöchlarn - Krems 

Krems - Tul ln 

Tul ln - Greifenstein 

Greifenstein - Wien/Nußdorf 

Wien-/Nußdorf (km 1 934,0) 

Wien/Leopoldstadt (km 1 920,0) 

Wien/Albern (km 1 91 8,0) 

Wien/Albern - Fischamend 

Fischamend -Wildungsmauer 

W i ldungsmauer- Dt. Altenburg 

Dt. Altenburg - Hainburg 

Hainburg - Wolfsthai 

Wolfsthai - Staatsgrenze 

klasse 1 1-1 1 1  festzustel len war. Der derzeitige Aus­
bau der  Hauptkläranlage Wien und die damit ver­
bundene weitere Minderung der Abwasseremis­
sion lässt für die Zukunft auch in dieser Donaustre­
cke eine weitere Verbesserung der Gütesituation 
erwarten . Beginnend mit Haslau trat dann wieder 
eine Verbesserung der Güteverhältn isse ein (Güte­
klasse 1 1) ,  die sich bis zur Staatsgrenze bei Wolfs­
thai fortsetzte. 

Die Abbi ldungen 6-1 9 a) und b) stellen die sapro­
biologische Entwicklung der Donau in räuml icher 
wie auch zeitlicher H insicht dar. Getrennt nach bei­
den Ufern kann erkannt werden, wie sich die 

Abbildung 6- 19: Entwicklung der biologischen Gewässergüte der Donau 1962-200 1 
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1 09 

Chemisch-physikalische Wasserqualität Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Abwasser­
entsorgung auf d ie  Güte der Donau ausgewirkt 
haben. Im Großen und Ganzen wurde der Zielzu­
stand Güteklasse I I  erreicht, der Bereich unterhalb 
der Donaukanalmündung wird mit Ausbau der 
Hauptkläranlage Wien ebenfal ls in  absehbarer Zeit 
Güteklasse 11 aufweisen. Damit wird die gesamte 
österreichische Donaustrecke h i nsichtl ich der 
saprobiologischen S ituation optimale Verhältnisse 
aufweisen. Das Güteziel der "Güteklasse 1 1 "  (grüne 
Farbe) wurde somit 2001 mit einer Ausnahme an 
al len Abschnitten der Donau eingehalten .  

Im jahreszeitl ichen Verlauf führte die österreichi­
sche Donau 2001 mittelhartes bis etwas hartes 
Wasser (GH 8,0-1 4,5), die Reaktion des Donau­
wassers war schwach alkal isch und lag im M ittel 
bei pH 8,2 .  Der Elektrolytgehalt (elektrische Leit­
fäh igkeit), bezogen auf 25 C, lag an al len Donau­
messstellen im Jahresschnitt unter 500 �S/cm. 

b) Donau, linkes Ufer 

Donau-Abschnitte/ Jahr 

Staatsgrenze - Jochenstein (dtsch.) 

Jochenstein - Linz/St. Margarethen 

Linz/St.Margarethen (km 21 38,0) -
Steyregger Brücke (km 21 27 ,6) 

Steyregger Brücke (km 2127,6) -
Abwinden-Asten (km 21 1 9,9) 

Abwinden-Asten (km 21 1 9,9) -
Mauthausen (km - 21 1 2,0) 

Mauthausen - Wallsee 

Wallsee - Ybbs 

Ybbs - Pöchlarn 

Pöchlarn - Krems 

Krems - Tulln 

Tulln - Greifenstein 

Greifenstein - Wien/Floridsdorf 

Wien/Floridsdorf (km 1 934,0) 

Wien/Donaustadt (km 1 920,0) 

Wien/Albern (km 191 8,0) 

Wien/Albern - Fischamend 

Fischamend - Wildungsmauer 

Wildungsmauer - Dt. Altenburg 

Dt. Altenburg - Hainburg 

Hainburg - Markthof 

Markthof - Staatsgrenze 

Der Sauerstoffgehalt lag im gesamten österrei­
chischen Donaulängenprofil im Jahre 2001 deutl ich 

1111 __ 1111 •• 111 __ -

• 
• 
• 11 11 11 11 11 11 1111 " 11111111 " 11 111111 11 1111 11 11 111111111-111111111111111111 1111- 111111111111111111 

•• 1111111 11111111 11111111 11111 111 ____ _ 
Abbildung 6- 19: Entwicklung der biologischen Gewässergüte der Donau 1962-200 1 
dunkelgrün: Güteklasse 11, hellgrün: Güteklasse 11-111, gelb: Güteklasse 111, orange: Güteklasse III-IV, rot: Güteklasse IV 
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1 1 0  

über 7 mgll , auch der Sauerstoffsättigungswert 
unterschritt in keinem Fall d ie M indestanforderun­
gen von 80% gemäß Immissionsricht l in ie  des 
BMLF (1 987). 

Im Längsverlauf der österreichischen Donau la­
gen 2001 die Medianwerte des biochemischen 
Sauerstoffbedarfs (BSB5) zwischen 0,8 und 2,5 
mgll . Die Medianwerte des gelösten organisch 
gebundenen Koh lenstoffs (DOC) lagen zwischen 
1 ,6 und 2,9 mgll und die Medianwerte des Kal ium­
permanganat-Verbrauches zwischen 1 0  und 1 3  
mgll. Diese Kenngrößen für die organ ische Belas­
tung der Donau mit biologisch leicht abbau baren 
Substanzen waren im Jahre 2001 etwa gleich hoch 
wie in den vorangegangenen Jahren und wiesen 
auf eine mäßige Belastung h in .  

a) Minima, Median und Maxima 2001 

NH4-N: 2001 - Max 

0,30 . Med 

- M in 

0,25 

0,20 

� 0, 1 5  
E 

I 0 , 10  r r I � 0,05 t � 
0,00 

2001 lagen die Ammonium-Stickstoffkonzentra­
tionen deutl ich unter den Anforderungen der Im­
missionsricht l inie des BMLF (Abb. 6-20). Die maxi­
malen N itratwerte lagen im Jahre 2001 zwischen 
2,3 und 4,3 mg N03-N/I (Abb, 6-2 1 ) .  

Beim Gesamtphosphor lagen 2001 d i e  Median­
werte im Donaulängenschnitt zwischen 0,06 und 
0,08 mg Pli und die Maxima zwischen 0, 1 0  und 
0,26 mg Pli (Abb. 6-22) , 

Die Medianwerte für den gelösten Gesamtphos­
phor lagen 2001 zwischen 0,030 und 0,054 mg PlI . 
Den überwiegenden Antei l  von mehr als 70% des 
gelösten Gesamtphosphors machte der Ortho­
phosphat-Phosphor aus. In der Immissionsricht­
l inie (1 987) ist ein Richtwert von 0,2 mg Pli für den 

b) Medianwerte 1999 bis 2001 

N H4-N: Mediane 1 99 9  bis 2001 

0,20 

0 , 1 5  

'§, E 0 , 10  

0,00 � � ] 1 � 
0,05 

� 

Cl Median 1 99 9  

Cl Median 2000 

o Median 2001 

� 
m w 0 � m m � > 0 S m w 0 � m m � > 0 o CL --, <{ >- Z > 5: � O LL ,  <{ >- z > s: 

Abbildung 6-20: NH4-N Konzentrationen in der österreichischen Donau - Messstelle WolfsthaI 

a) Minima, Median und Maxima 2001 
NOTN : 2001 

5,0 
- Max 

. Med 

- M in 

b) Medianwerte 1999 bis 200 1 

N03-N: Mediane 1 99 9  bis 2001 

3,0 

Cl Median 1 99 9  

Cl Median 2000 

Cl Median 2001 

4,0 2,5 

! f I I f ! I t I 3,0 

� 
E 2,0 

1 ,0 

2,0 

'§, E 1 ,5 

1 ,0 

0,5 

0,0 -'----'---'---'----'---'---'----''----'---'----' 
m w 0 � m m � > 0 <{ m w 0 � m m � > o CL --, <{ >- z > 5: ;.:: 0 LL ,  <{ >- Z > 

Abbildung 6-2 1 :  N03-N Konzentrationen in der österreichischen Donau - Messstelle WolfsthaI 

o ;2 s: 

OB Obernzell LI 
AB 
YB 

Linz-St. Margarethen 
Abwinden-Asten 
Ybbs-Persenbeug 

NU Wien-Nußdorf KA Karlova Ves 
FE Felsen-Hütt 
JO Jochenstein 

WI Wildungsmauer 
WO Wolfsthai 
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Orthophosphat-Phosphor angeführt .  D ieser wurde 
2001 in allen Fällen deutlich unterschritten, so be­
trug der höchste im Donaulängenschn itt gemesse­
ne Wert 0,079 mg/I (Abb. 6-23). 

Konnten noch in den 80er Jahren bei den Nähr­
stoffen die höchsten Werte registriert werden, nah­
men sie dann in den 90er Jahren stark ab und be­
finden sich in den letzten Jahren auf einem relativ 
n iedrigen Konzentrationsn iveau. Diese drastische 
Konzentrationsabnahme ist besonders beim Or­
thophosphat-Phosphor (Abb 6-24) zu erkennen. 
Auch die Auswertung der aktuellen Daten aus 2001 
bestätigen diese Darstel lung. 

1 999-2001 wurden an sieben Messstel len der 
Donau sowie am Donaukanal flussabwärts der 

a) Minima, Median und Maxima 200 1 

P04-P: 200 1 

0 , 1 0  

0,08 

0,06 
'ä> 
E 

0,04 
I 

0,02 

0,00 

- Max 
. Med 
- Min 

1 1 1  

Abwassere in leitung der Hauptkläran l age Wien 
Wasserproben auf ihren Metallgehalt untersucht. 
Die Untersuchungen erfolgten monatl ich, in Wolfs­
thai sogar in 1 4-tägigem Abstand. 

Im gesamten österreichischen Donaulängenprofil 
war die durchschnittl iche Schwermetallbelastung 
sehr gering, bei Quecksi lber lagen praktisch al le 
Messergebnisse unter der Nachweisgrenze, bei 
Cadmium und Chrom waren die meisten, bei Blei 
nahezu die Hälfte der gefundenen Gehalte kleiner 
der jewei l igen Bestimmungsgrenze. Die übrigen 
Metal le konnten zwar in den meisten Fällen quanti­
fiziert werden , die m ittleren Gehalte waren jedoch 
n iedrig und lagen bei etwa 0,002 mg As/I ; 0 ,003 mg 
Cu/I ; 0 ,003 mg N i/I ;  0 ,002 mg Pb/I; 0 ,009 mg Zn/I ; 
0,32 mg AI/I ; 0,47 mg Fe/I ; und 0,032 mg Mn/I . 

b) Medianwerte 1 999 bis 200 1 

PO.-P: Mediane 1 999 bis 2001 

0,05 

0,04 

0,03 
� 
E 

0,02 

0,01 

0,00 

o Med ian 1 999 

o Med ian 2000 

M d' 2001 e lan 

a:J UJ O ::::i a:J a:J ::J :; O « CD UJ O ::::i CD CD :J ::;:  0 <C O LL ,  « >- z > � �  0 u. ..., <c >- Z > � � 

Abbildung 6-22: P04-P Konzentrationen in der österreichischen Donau - Messstelle Wolfs thaI 

a) Minima, Median und Maxima 200 1 

Ges-P: 2001 

0,30 

0,25 

0,20 

� 0, 1 5  1 1 1 E 

I 0 , 10  t � � 0,05 

0,00 

- Max 
. Med 
- Min 

! I 

b) Medianwerte 1999 bis 2001 

Ges-P: Mediane 1 999 bis 2001 

0,20 

0 , 1 5  

� 
E 0, 1 0  

0,05 

0,00 

o Median 1 999 

o Median 2000 

Median 2001 

CD UJ 0 ::::i CD CD :J ::;: 0 � CD UJ 0 ::::i CD CD :J ::;: 0 <c o u. ..., <c >- Z > � � 0 u. ..., <c >- Z > ? � 

Abbildung 6-23: Gesamtphosphorkonzentrationen in der österreichischen Donau - Messstelle WolfsthaI 

OB Obernzell 
FE Felsen-Hütt 
JO Jochenstein 

LI 
AB 
YB 

Linz-St.Margarethen 
Abwinden-Asten 
Ybbs-Persenbeug 

NU Wien-Nußdorf 
WI Wildungsmauer 
WO Wolfsthai 

KA Karlova Ves 
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1 1 2 

0,4 

0,3 

0,2 

0, 1 

0,0 
57 

Orthophosphat-Phosphor (mg Pli) 

0 

• • 
• 

0 • 0 0 
• 

• 

62 

0 
0 

8 0  
0 

0 o 0 <c> • 
• • 

• • <5 • • . �� � . • 
• • • • 
O Q O . � 

® 
9 Ö  

• 
• 

0 
cP 0 0 0 

67 72 
Jahre 

• 

0 

0 0  
0 0 0 0 

• 

77 82 87 92 97 

Abbildung 6-24: Entwicklung des Orthophosphat-Phosphors im Zeitraum von 1 95 7  bis 199 7  an der 
Messstelle WolfsthaI 

Die maximalen Konzentrationen der unfi ltrierten 
Donauproben lagen bei 0,009 mg As/I; 0,001 mg 
Cd/I ; 0,005 mg Cr/I; 0 ,01 2 mg Cu/I ; <0,001 mg 
Hg/I ; 0,01 7 mg N i/I ; 0 ,0085 mg Pb/I ; 0,098 mg Zn/I ; 
3 ,71  mg AI/I ; 3,41 mg Fe/I; und 0,221 mg Mn/I. 

Auch im Donaukanal flussabwärts der Hauptklär­
anlage Wien lagen nahezu al le Schwermetallgehal­
te unter den Immissionswerten ,  die im Immissions­
verordnungs-Entwurf vom Aug. 1 995 angeführt 
sind. Bei den Elementen Arsen, Nicke l ,  Kupfer, 
Mangan und Zink kam es zu einzelnen Überschrei­
tungen der vorgeschlagenen Immissionswerte. 

Wie in den vorangehenden Jahren konnten orga­
nische M ikroschadstoffe in den Jahren 1 999-2001 
wieder nur in E inzelfäl len und im Al lgemeinen in 
sehr geringen Konzentrationen nachgewiesen wer­
den. Vereinzelt waren Herbizide zur Zeit der Aus­
bringung in der Donau in Konzentrationen bis ma­
ximal 0, 1 1  �g/I festzustel len.  

Im Donaukanal wurden Pestizide (Triazine) mit 
größerer Häufigkeit und in etwas höheren Konzen­
trationen gefunden und zwar vorwiegend Desiso­
propylatrazin .  

Ebenfal ls ger ing war die Belastung mit le icht­
flüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen.  Ins­
besondere in den Wintermonaten wurden in  wen i­
gen Fäl len quantifizierbare Mengen vorgefunden. 
Tetrachlorethen war dabei am häufigsten anzutref­
fen .  Die Konzentrationen lagen im Bereich der Be-

stimmungsgrenze bis 0,4 �g/I . Die Verhältn isse im 
Donaukanal unterhalb der  Hauptkläranlage ent­
sprach im wesentl ichen der Donau. Unverändert 
geringe Belastungen zeigte der Summenparameter 
AOX (adsorbierbare organisch gebundene Haloge­
ne) in den Jahren 1 999-2001 .  Die Konzentrationen 
in der Donau reichten bis 20 �g/I . Im Donaukanal 
waren Gehalte bis 30 �g/I feststell bar. 

Die Abbi ldungen 6-25 a-f zeigen für die Donau­
Messstelle Wolfsthai an der österreichisch-slowa­
kischen Grenze die Trendauswertungen der WGEV­
Daten (Median- und M ittelwerte) bezogen auf den 
Zeitraum 1 992-1 999 und zwar für die Parameter 
DOC, Ammonium-N, Nitrat-N , Orthophosphat-P, 
AOX und Atrazin. 

Mikrobiologisch-bakteriologische Wasser­
qualität 

In  den Jahren 1 999 bis 2001 war die Donau an­
hand der Kolonienzahl der aeroben und fakultativ 
anaeroben, heterotrophen Keime als mäßig bis 
stark bakteriel l  belastet einzustufen. Eine deutliche 
Verunreinigung mit bakterie l l  leicht abbaubaren 
Stoffen trat im Donaukanal f lussabwärts der 
Wiener Hauptkläranlage auf. 

Fäkalcol iforme Bakterien und Enterokokken (Fä­
kalstreptokokken) sind Indikatoren für d ie fäkale 
Verunrein igung eines Gewässers. Die Messstel len 
an der Donau zwischen der deutschen Grenze und 
Wien waren überwiegend mäßig fäkal belastet. An 
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Abbildung 6-25: Oonaumessstelle Wolfsthai; Entwicklung der Konzentrationen ausgewählter Parameter 
1992- 1999; Median- und Mittelwert sowie Trend (Zahlen in Klammer in der Abszissenbeschriftung: An­
zahl der Messungen für das jeweilige Jahr) 

den Messstel len stromabwärts von Wien war die 
fäkale Belastung der Donau als mäß ig stark bis 
sehr stark anzusehen. 

Nährstofffrachten der österreich ischen Donau 

Im Rahmen einer Langzeitstudie des Instituts für 
Wassergüte des Bundesamtes für Wasserwirt­
schaft (BAW, 2000) wurden die Nährstoff-Daten der 
Donau seit 1 978 für eine Frachtabschätzung her­
angezogen. Die Jahresfrachtmengen sind aufgrund 
der stark variierenden Abflüsse der Donau (zwi-

schen 55 und 80 Mrd .  m3/a) nur bed ingt miteinan­
der vergleichbar. Über die mehr als 20jährige Be­
obachtungsperiode zeigt die Abschätzung aber 
wie erwartet eine deutliche Abnahme der Phos­
phor-Frachtmengen seit dem Ende der 80er Jahre.  
Ab dieser Zeit s ind die Frachtmengen an Ortho­
phosphat-Phosphor im Bereich der österreich isch 
slowakischen Grenze von etwa 9-1 0 kt P/a auf ca. 
3 kt P/a gesunken (Abb. 6-26) . Seit M itte der 90er 
Jahre scheinen sie sich auf d iesem Wert eingepen­
delt zu haben. Der beim Gesamtphosphor zu ver­
zeichnende Rückgang ist praktisch ausschließl ich 
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1 1 4  ------------------------------------------------------------------

auf die Reduktion des Orthophosphates zurückzu­
führen (Abb. 6-27). 

Beim Stickstoff zeigt der Verlauf der Jahresfrach­
ten eine exzel lente Korrelation mit den Jahres­
abflussmengen. Den größten Tei l  macht dabei der 
N itrat-Stickstoff aus, dessen Anteil am Gesamt-

stickstoff etwa 92% beträgt (Abb. 6-29). Während 
die Gesamtstickstofffracht mit rund 1 50-200 kt N/a 
an der österreichisch-slowakischen Grenze kon­
stant bleibt, haben sich die relativen Antei le der 
einzelnen Stickstoffparameter an der Gesamtstick­
stofffracht leicht verschoben. Während Ammonium 
(Abb.  6-28) 1 985 noch mit etwas mehr als 1 0% 

Orthophosphat-Phosphor-Jahresfrachten 1 978-2000 i n  kt P/a 
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Abbildung 6-26: Orthophosphat-Phosphor-Fracht 19 78-2000 
A-D Messstelle Jochenstein an der deutsch-österreichischen Grenze 
A-SK: Messstelle Wolfsthai an der österreichisch-s/owakischen Grenze 

Gesamtphosphor-Jahresfrachten 1 978-2000 im Vergleich zum Abfluß 
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Abbildung 6-27: Gesamtphosphor-Fracht 1978-2000 
A-D Messstelle Jochenstein an der deutsch-österreichischen Grenze 
A-SK: Messstelle Wolfsthai an der österreichisch-s/owakischen Grenze 
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Literatur: zum anorganischen Gesamtstickstoff beitrug, wa­
ren es in den 90er Jahren nur mehr rund 5%,  was 
vornehmlich auf den Ausbau der Kläranlagen zu­
rückzuführen ist. Der Anteil des N itratstickstoffes 
ist dementsprechend gestiegen; der Anteil von 
N itrit-Stickstoff beträgt nur ca. 0 ,8% und ist über 
den Beobachtungszeitraum konstant. 

BA W - Institut für Wassergüte (2000): Wasserbe­
schaffenheit und Güte der österreichischen Donau 
unter besonderer Berücksichtigung der langzeit­
lichen Entwicklung, Schriftenreihe des Bundesam­
tes für Wasserwirtschaft, Band 1 0. 

Ammonium-Stickstoff: J a hresfrachten 1 978-2000 in kt N/a 
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Abbildung 6-28: Ammonium-Stickstoff-Fracht 1978-2000 
A-D Messstefle Jochenstein an der deutsch-österreichischen Grenze 
A-SK: Messstefle WolfsthaI an der österreichisch-slowakischen Grenze 
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Abbildung 6-29: Nitrat-Stickstoff-Fracht 1978-2000 
A-D Messstefle Jochenstein an der deutsch-österreichischen Grenze 
A-SK: Messstefle Wolfs thaI an der österreichisch-slowakischen Grenze 
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6.2.5 Seen 

6.2.5.1 Überblick über die Güteüber­
wachung österreichischer Seen 

Die Seen Österreichs stellen als bedeutendes 
Naturpotenzial ein wesentl iches Element im quali­
tativen und quantitativen Wasserhaushalt dar und 
sind auch für den Fremdenverkehr und die Erho­
lung von zentraler Bedeutung. Der Schutz der Seen 
bildet daher sowohl aus ökologischer als auch wirt­
schaftl icher Sicht e inen zentralen Aufgaben­
schwerpunkt der österreichischen Wasserwirt­
schaft. 

In Österreich gab es bisher noch keine bundes­
weite Güteüberwachung von Seen. Die Seenunter­
suchungen erfolgen im Rahmen der Gewässerauf­
sicht in den Ämtern der jewei l igen Landesreg ierun­
gen, die für d ieses Kapitel auch die Daten zur Ver­
fügung gestellt haben. 

Mit der Hydrographiegesetz-Novel le  (BG B! .  
Nr. 74/1 997) wurde der Bundesmin ister für Land-

und Forstwirtschaft auch mit der Beobachtung der 
Wassergüte an den natürl ichen stehenden Gewäs­
sern , die eine Fläche von über 1 f<m2 aufweisen, 
betraut. Eine diesbezügl iche Verordnung, die auch 
bereits die Vorgaben der zukünft igen Wasser­
rahmenrichtl inie der EU berücksichtigt, steht in  
Vorbereitung. 

Entsprechend dieser EU-Richtl inie sind stehende 
Gewässer gewässertypspezifisch aus gesamt­
ökologischer Sicht zu bewerten (siehe auch Kapi­
tel 5.3 .2). Seitens des BMLFUW wurden Studien 
beauftragt, die sich mit der Ausweisung von Ge­
wässertypen für stehende Gewässer sowie der 
Festlegung des gewässertypspezifischen Referenz­
zustandes und darauf aufbauend mit der Entwick­
lung eines WRRL-konformen Bewertungssystems 
beschäftigen. Da für ein ige österreichische Seen 
Datenreihen vorliegen, die bis in die 1 930er Jahre 
zurück reichen, kann der natürl iche Zustand, (d .h .  
der Zustand ohne wesentl iche anthropogene Be­
einträchtigungen) gut rekonstruiert werden. Dieser 
liegt im Hinblick auf die Trophie für die meisten 
Seen in der Ökoregion "Alpen" im oligotrophen, für 
einige wenige im ol igo- bis mesotrophen Zustand. 

Tabelle 6-9: Österreichische Seen mit einer Fläche von über 1 km2 

Fläche max. Volumen theoret. 
Tiefe Wasser-

See erneuerung 

km2 m Mio. m3 Jahre 
Achensee T 6,8 1 33,0 481 ,0 1 ,6 
Altausseer See ST 2,1 52,8 72,0 0,5 
Atlersee 00 46,2 169,0 3.943,0 7 ,1  
Bodensee-Obersee V 500,0 254,0 48.500,0 4,5 
Faaker See K 2,2 29,5 35,2 1 ,2 
Fuschlsee S 2,7 66,3 97,3 2,9 
Grabensee S 1 ,3 1 4,0 1 2,6 0,2 
Grundlsee ST 4,1 63,8 1 70,0 1 ,0 
Hallstätter See 00 8,6 1 25,2 557,0 0,5 
Heiterwanger See T 1 ,4 60,0 54,5 0,3 
Irrsee 00 3,6 32,0 53,0 1 ,3 
Keutschacher See K 1 ,3 1 5,6 1 3,6 1 ,0 
Klopeiner See K 1 , 1  48,0 25,4 1 1 ,5 
Millstätter See K 1 3,3 1 4 1 ,0 1 .204,6 9,0 
Mondsee 00 1 3,8 68,0 51 0,0 1 ,8 
Neusiedler See B 31 5,0 1 ,8 367.5 1 , 5  
Matlsee (Niedertrumer See) S 3,6 42,0 61 ,8  4,7 
Obertrumer See S 4,8 36,3 84,6 1 ,7 
Ossiacher See K 1 0,8 52,6 206,3 2,0 
Plansee T 2,9 76,5 1 29,5 0,6 
Traunsee 00 24,4 1 9 1 ,0 2.302,0 1 ,0 
Wallersee S 6,1 23,0 76,6 0,8 
Weißensee K 6,5 99,0 226,1 1 1 ,0 
Wolfgangsee S 1 2,8 1 1 3,1 667,1 3,9 
Wörthersee K 1 9,4 85,2 81 6,4 1 0,5 
Zeller See S 4,6 68,4 1 78,2 4,1 

* Sichttiefe als Qualitätsparameter bei Flachseen nicht geeignet 
** mit Entwicklungstendenz zu ol igotroph 

Einzugs Ges-P Sicht-
gebiet tiefe 

JM JM Trophiegrad 

99-01 99-01 
km2 uql/I m 

2 1 8, 1  <3 6,9 oligotroph 

54,5 3,6 9,7 oligotroph 

463,5 2,3 1 1 ,9 ultra-oligotroph 

1 1 ,500,0 1 4  3,3 mesotroph (-> oligotroph)" 

35,6 < 5  5,7 oligotroph 

29,5 6,5 6,9 oligotroph 

65,0 23 3,3 eutroph (-mesotroph) 

1 25,0 2,6 9,6 oligotroph 

646,4 9,9 8,1 oligotroph 

69,0 3 5,5 oligotroph 

27,5 6,9 5,3 . oligo-mesotroph 

28,6 6,7 4,3 schwach mesotroph 

4,3 8,0 7,6 schwach mesotroph 

276,0 1 0,3 6,3 schwach mesotroph 

247,2 8,0 5,9 oligo-mesotroph 

1 . 1 20,0 6 1 ,6 . meso-(eu)troph 

1 1 ,2 9,8 5,0 oligotroph 

57,6 1 3,7 4,0 mesotroph 

1 54,8 1 1  4,9 schwach mesotroph 

45,5 3 9,6 oligotroph 

1 .422,0 2,2 5,9 oligotroph 

1 09,5 1 5,4 3,7 mesotroph 

49,6 < 5  1 0,3 oligotroph 

1 24,8 4,3 8,2 oligotroph 

1 62,1 1 1 ,7 4,2 schwach mesotroph 

54,7 5,8 6,6 oligotroph 

J M  Jahresmittelwert 
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Der Neusied lersee nimmt sicherlich als Steppensee 
in der Ökoregion "U ngarische Tiefebene" eine 
Sonderstel lung ein (siehe Kap. 6.2.5 .2). 

In Tabel le 6-9 sind al le natürlichen stehenden Ge­
wässer Österreichs mit eine Fläche > 1 km2 mit ih­
ren charakteristischen Kenndaten, den Sichttiefen­
verhältnissen, den Phosphorgehalt der letzten drei 
Jahre sowie der Bewertung ihres trophischen Zu­
standes zusammengestellt. 

In einigen österreichischen Seen hatten sich 
Ende der 1 960er, vor al lem zu Beginn der 1 970er 
Jahre Eutroph ierungserscheinungen mit Massen­
entwicklungen der Burgunderblutalge bemerkbar 
gemacht. Ein in den Folgejahren rigoros durchge­
zogenes Seensanierungsprogramm führte in den 
meisten Seen zu einer Wiederherstel lung eines in 
l imnologischer und hyg ienischer Hinsicht zufrie­
denstel ienden Zustandes. Vielfach konnte sogar 
ein Gütezustand erreicht werden, wie er etwa in  
den 30er Jahren, also vor dem Auftreten der  star­
ken Eutroph ierungserscheinungen, dokumentiert 
wurde. 

Die Sanierungsmaßnahmen bezogen sich in ers­
ter Lin ie auf d ie Erweiterung der Kanalnetze (Er­
richtung von Ringkanalisationen mit Ausleitung der 
Abwässer aus dem Einzugsgebiet des Sees) sowie 
den Ausbau der Kläranlagen ; an ein igen Seen wur­
den auch Restaurierungsmaßnahmen, das sind ak­
tive Maßnahmen zur Verbesserung der Seengüte 
wie z.B . Tiefenwasserableitung, gesetzt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
seit rund einem Jahrzehnt die Wasserqual ität der 
österreich ischen Seen wieder als durchwegs gut 
bis sehr gut bezeichnet werden kann.  Auf Grund 
einer ersten Auswertung der bisherigen Daten kann 
auch angenommen werden, dass al le großen 
österreich i sehen Seen zumindest dem guten öko­
logischen Zustand nach Definit ion der EU-WRRL 
entsprechen. Davon getrennt zu betrachten sind 
aber wahrschein l ich jene Gewässer (wie z. B. der 
Plansee und der AChensee), die wegen energ ie­
wirtschaftl icher Nutzungen hohe Wasserspiegel­
schwankungen aufweisen; d iese würden al lenfal ls 
unter die Kategorie der "erhebl ich veränderten 
Gewässer" fal len, für die das "gute ökolog ische 
Potenzial " als Zielvorgabe g i lt. 

6.2.5.2 Überwachungsergebnisse 
ausgewählter Seen 

In Fortschreibung der bisherigen Gewässer­
schutzberichte soll im Folgenden der Zustand der 

1 1 7  

österreich ischen Seen und ihre Güteentwicklung i n  
l imnologischer und hyg ienischer Hinsicht beispiel­
haft an hand jener Seen dargestel lt werden, die im 
Anhang A des Wasserrechtsgesetzes als "öffent­
l iche Gewässer" ausgewiesen sind. 

Neusiedler See 

Der Neusiedler See ist einer der bedeutendsten Flachseen 
Europas und mit seinem österreichischen Flächenanteil von 
225 km2 der größte See Österreichs. Die Gesamtfläche be­
trägt 3 1 5  km2; davon liegen 28% auf ungarischem Staats­
gebiet. 

Das Gebiet um den Neusiedler See ist durch das konti­
nental stark beeinflusste Kl ima, d. h .  hohe Temperaturen im 
Sommer und geringer Niedersch lag, gekennzeichnet; im 
Sommer können die Wassertemperaturen bis über 28°C 
steigen. Im Winter friert der See häufig zur Gänze zu.  

Der einzige bedeutende oberirdische Zufluss, die Wulka, 
führt dem See im Durchschnitt 1 ,2 m3/s zu. Die Mittlere Tie­
fe l iegt bei ca 1 ,2 m, d ie maximale Tiefe bei 1 ,8 m. Infolge 
der geringen Tiefe kommt es im Neusiedler See n icht zur 
Ausbildung einer stabilen thermischen Schichtung. 

Der ursprünglich abflusslose See besitzt heute einen auf 
ungarischem Gebiet l iegenden künstlichen Ausrinn ("Einser 
Kanal"), der mit einer Schleuse versehen ist. 

Der für M itteleuropa in seiner Ausdehnung einzigartige 
Schilfgürtel erreicht am Westufer eine Ausdehnung von 
2-3 km, im Bereich der Wulkamündung ein Maximum von 
ca. 5 km . 

Von großem Einfluss auf Plankton- und Bodenorganismen 
ist der ständig wechselnde, aber meist hohe Schwebstoff­
gehalt des Wassers. So schwankt die Sichttiefe im Verlauf 
eines Jahres zwischen wenigen cm und 80 cm; höhere 
Sichttiefenwerte kommen nur bei längerer Eisbedeckung 
zustande. 

Der Neusiedler See weist als typischer "Steppensee" 
einen hohen Ionengehalt auf, wobei als Kationen Magne­
sium und Natrium und als Anionen Sulfat und Chlorid deut­
lich erhöhte Werte zeigen (Salzgehalt etwa 1 g/I). Die elektri­
sche Leitfähigkeit ist infolge dessen stark erhöht. 

Die Ammonium- und Gesamtphosphorgehalte deuten 
auf eine mäßig starke Nährstoffbelastung h in .  Der chemi­
sche Sauerstoffbedarf, der Kal iumpermanganatverbrauch 
sowie der TOC-Gehalt weisen auf das reichl iche Vorhan­
densein organischer Substanz h in .  Die Abbauvorgänge 
gemessen als BSB2 und BSBs untermauern ebenfalls das 
reiche Vorhandensein leicht abbau baren organischen Mate­
rials. Die Sauerstoffsättigung ist zufriedenstellend. 

Eine Vielzahl von Nutzungen, eine falsche fischerei l iehe 
Bewirtschaftung, eine Nichtbeachtung der Nährstoffentfer­
nung bei der Abwasserreinigung führten in den 70er Jahren 
zu einer markanten Änderung der aquatischen Biozönose. 

Innerhalb von 1 0  Jahren stieg der Jahresmittelwert des 
Gesamtphosphors von < 1 0  mg/m3 auf über 1 50 mg/m3 
an. In den 80er Jahren kam es dann zu einer Trendumkehr 
(siehe Abb. 6-30), die in  Zusammenhang mit der erfolgrei-
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Abbildung 6-30: Neusiedler See, Gesamtphosphor­
Konzentration in mg P/m3 (Jahresmittelwerte) 

ehen Abwasserentsorgung zu sehen ist. 2001 lag der Gehalt 
an Gesamtphosphor für den freien See bei ca. 88 mg/m3 
(Jahresmittelwert), nachdem er in den Jahren 1 994-97 so­
wie 1 999 und 2000 sogar bis auf ca. 50 mg/m3 gesunken 
war. Dieser Wert für 2001 l iegt jedoch im Bereich der natür­
lichen Schwankungsbreite. 

Als Nährstofflieferant spielt die Wulka, die für den Großteil 
des Oberflächeneintrages an Phosphor verantwortl ich ist, 
eine entscheidende Rolle. Vor allem starke Regenfälle 
führen zu einer ausgiebigen Erosionswirkung im H interland, 
deren Ergebnis eine sehr hohe Feststofffracht der Wulka ist, 
was wiederum eine starke Erhöhung der organischen und 
Phosphorbelastung darstel lt. 

Grundsätzlich ist anzuführen, dass der Nährstoffhaushalt 
eines Flachsees deutlich komplizierter ist als in einem gro­
ßen , temperaturgeschichteten See, da der Phosphor stän­
dig wieder rezirkuliert wird und auch ein breiter Schi lfgürtel 
die Nährstoffsituation nachhaltig beeinflussen kann. 

Die N itratstickstoffwerte im Neusiedler See stiegen von 
1 983 bis 1 990 deutlich an. Seit 1 991  wurden die Stickstoff­
gehalte stetig geringer, wobei die Streubreite der Werte 
noch immer sehr groß ist. 

Ende der 70er Jahre konnte neben dem deutlichen An­
stieg des Phosphorgehaltes im See auch eine Zunahme der 
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Abbildung 6-3 1:  Neusiedler See, Chlorophyll-a­
Konzentration in mg/m3 (Jahresmittelwerte) 
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Algenbiomasse beobachtet werden. Die Werte für die 
Algenbiomasse (gemessen als Chlorophyll-a-Gehalt) haben 
sich erst zu Beginn der 90er Jahre verringert und lagen in 
den letzten Jahren im Jahresdurchschnitt bei etwa 
1 0  mg/m3 Chl-a. In den Jahren 1 999 bis 2001 konnten Wer­
te unter 1 0  mg/m3 Chl-a verzeichnet werden, im Jahr 2000 
lag der Jahresmittelwert sogar nur bei 4,7 mg/m3 Chl-a. 

Bezogen auf den Nährstoffgehalt im Wasser könnten im 
Neusiedler See noch wesentlich höhere Algenbiomassen als 
beobachtet auftreten. Allerdings wirken der natürl ich hohe 
Schwebstoffgehalt und Turbulenzen einerseits, sowie der 
Fraßdruck des Zooplanktons andererseits, limitierend auf 
die Schwebealgenentwicklung. 

Gesamt gesehen ist der Neusiedler See aufgrund der 
Nährstoffsituation als mesotropher Flachsee zu beurteilen. 
Die im Rahmen der österreich isch-ungarischen Gewässer­
kommission durchgeführten biologischen Güteuntersuchun­
gen der österreichischen Seite indizierten in den Jahren 
1 999 bis 2001 im Längenprofil und beim Grenzpunkt BO 
einen meso-eutrophen Gewässerzustand. Auf ungarischer 
Seite wurden im Querprofil von BO bis "Einser Kanal" eben­
so meso-eutrophe Gewässerverhältnisse festgestellt. 

Die hygienisch-bakteriologischen Untersuchungs­
ergebnisse weisen am Grenzpunkt BO und im gesamten 
Längenprofil auf eine gute bakteriologische Wasserqual ität 
hin. Der Salmonellennachweis verlief in diesem Profil immer 
negativ. Im Querprofil wurden fallweise etwas höhere Werte 
festgestellt. Der Salmonellennachweis verlief jedoch eben­
falls immer negativ. 

Eine weitere Verbesserung des Sees ist auch auf zahl­
reiche abwassertechnische Maßnahmen zurückzuführen. 
Durch den Bau und Inbetriebnahme der ARA des RHV Neu­
siedler See-West ufer in Schützen am Gebirge wurden 
9 Ortskläranlagen (Breitenbrunn, Winden, Purbach, Rust, 
Mörbisch, Oslip, Oggau , Schützen, Donnerskirchen) stillge­
legt und dadurch die betreffenden Buchten des Sees ent­
lastet. Die Gemeinde Neusiedl wurde an den AWV Groß­
raum Bruck/L-Neusiedl angeschlossen, das gereinigte Ab­
wasser wird nun in die Leitha abgeleitet. Die Altanlagen wur­
den umgebaut und werden für die Mischwasserbehandlung 
weiterbetrieben . 

Auch die Kläranlage des Wasserverbandes Wulkatal wur­
de um 2 Nachklärbecken erweitert, wodurch ein verbesser­
ter Feststoffrückhalt auch bei Regenereign issen erreicht 
werden kann.  Geplant bzw. bereits genehmigt ist der An­
schluss der alten ARAs Wiesen und Forchtenstein, d ie Fer­
tigstel lung ist bis Ende 2003 vorgesehen. Die Kläranlage 
Gois wird derzeit auf 40.000 EW ausgebaut, eine Teil- Inbe­
triebnahme ist ab Ende August 2002 vorgesehen. Im Mün­
dungs bereich des Golser Kanals wurde zudem ein zweiter 
Schönungsteich errichtet. 

Bodensee 

Der 571 ,5 km2 große Bodensee besteht aus zwei See­
teilen, dem Ober- und dem Untersee, die sich in ihrer Größe 
und l imnologischen Charakteristik stark voneinander unter­
scheiden. 

Der Anteil Österreichs am Bodenseeufer umfasst mit 
26 km etwa 1 0% der gesamten Uferlänge. Der österreichi-

III-12 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 123 von 220

www.parlament.gv.at



sche Anteil am Einzugsgebiet des Bodensees beträgt rund 
20%. 

Die limnologische Entwicklung des Bodensees wird seit 
über 30 Jahren durch die Anrainerstaaten im Rahmen der 
I nternationalen Gewässerschutzkommission für den Boden­
see (IGKB) fortlaufend erfasst und seit 1 974 in Jahres­
berichten der I nternationalen Gewässerschutzkommission 
dokumentiert. 

Im Jahr 1 987 wurden von der Internationalen Gewässer­
schutzkommission neue Richtlinien für die Reinhaltung des 
Bodensees erlassen. In diesen Richtlinien sind über die ab­
wassertechnischen Maßnahmen h inaus auch Regelungen 
zur Erhaltung bzw. Wiederherstel lung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit des Bodensees enthalten, die den Wir­
kungszusammenhängen im Gewässer Rechnung tragen 
und die Möglichkeiten eines zeitgemäßen, ganzheitlichen 
Gewässerschutzes ausschöpfen. H ier steht nach wie vor die 
Eutrophierungsproblematik im Vordergrund . 

Beim Gehalt an anorganischem Stickstoff mit N itrat als 
Hauptkomponente war bis M itte der 80er Jahre ein merk­
licher Anstieg zu verzeichnen. Seit 1 985 hat sich der Wert 
bei ca. 1 g/m3 (0,96 g/m3) eingependelt. 

8 .--------------------------------, 
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Abbildung 6-32: Bodensee, Sauerstoffkonzentra-
tion 1 m über Grund, Minimalwerte in mg/I 02 
(Jahresmittelwerte) 
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Abbildung 6-33: Bodensee-Obersee, Gesamtphos­
phor-Konzentration während der Durchmischungs­
phase in mg P/m3 (Jahresmittelwerte) 
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Chlorid als Indikator anthropogener Einflüsse zeigt nach 
der Höchstbelastung Mitte der 80er Jahre seit geraumer Zeit 
einen abnehmenden Trend und liegt heute bei rund 5 mg/l. 

Die Sauerstoffverhältnisse im Bodensee haben sich nach 
mehreren ungünstigen Jahren weitgehend erholt. Klimati­
sche Faktoren und die Menge der pflanzlichen Produktion 
bestimmen die Höhe des für die Ökologie des Sees wichti­
gen Sauerstoffgehalts im tiefen Seebereich. Während die 
milden Witterungsverhältinisse im Winter 2001 nach dem 
ebenfalls milden Winter 2000 nochmals deutlich schlechte­
re Vorbedingungen für eine gute Sauerstoffversorgung dar­
stellten , blieb der minimale Sauerstoffgehalt am Seegrund 
dennoch bei 6,1 mg/l (siehe Abb. 6-32). 

Im Bereich der Bregenzer Bucht sanken die Sauerstoff­
minima an der tiefsten Stelle (60 m) in den vergangenen Jah­
ren auch am Ende der Sommerstagnation nicht unter 
7 mg/l 02. 

Der Anstieg der Phosphorbelastung des Bodensees i n  
den 70er Jahren konnte durch den massiven Ausbau der 
Abwasserreinigung im gesamten Bodensee-Einzugsgebiet 
zu Beginn der 80er Jahre gestoppt werden. Seit 1 982 sind 
die Phosphorkonzentrationen stetig rückläufig. Lag die 
Phosphorkonzentration während der Höchstbelastung An­
fang der 80er Jahre bei ca. 85 mg P/m3, so betrug die Kon­
zentration des Gesamtphosphors im Frühjahr 2002 während 
der Zirkulationsphase im Mittel 1 2  mg/m3 (siehe Abb. 6-33). 

Die Phytoplankton-Biomasse erreichte 2001 im Jahres­
mittel einen Wert von 6,7 g/m3 (0-20 m Tiefe). Dies ist der 
niedrigste Wert seit Beginn der regelmäßigen Planktonzäh­
lungen im Jahre 1 965. Seit Ende der 80er Jahre erfolgt da­
mit ein nahezu kontinu ierliches Absinken der Durchschnitts­
biomasse des Phytoplanktons. Die Biomasse, die jahres­
zeitliche Vertei lung und das Artenspektrum der Planktonal­
gen dokumentieren heute zufriedenstellende limnologische 
Verhältnisse, was vor allem durch den zunehmenden Anteil 
oligotraphenter, d .h .  geringe Nährstoffgehalte indizierende 
Arten in der Planktonzusammensetzung bestätigt wird. 

Auch eine in den vergangenen Jahren durchgeführte, see­
weite Erhebung der Makrophyten (Wasserpflanzen) bestä­
tigt sehr deutlich den Reoligotrophierungsprozess des Bo­
densees. 

Der Verlauf der Sichttiefenverhältnisse in der Bregenzer 
Bucht lässt seit 1 980 den Trend der Algenbiomassen-
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Abbildung 6-34: Bodensee - Bregenzer Bucht, 
Sichttiefe in m (Jahresmittelwerte) 
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entwicklung nur ansatzweise erkennen, da u.a. die abfluss­
starken Bodenseezuflüsse Rhein und Bregenzerach mit ih­
ren Trübstofffrachten die biogene Sichttiefenbeeinflussung, 
die sich aus der Phytoplanktonentwicklung ergibt, je nach 
E inschichtung mehr oder weniger stark überlagern. 

An den Badestränden des österreichischen Boden­
seeufers werden seit den 70er Jahren in den Sommermona­
ten bakteriologische Kontrol luntersuchungen durchge­
führt. Bis Mitte der 80er Jahre war die Badequalität der 
Strände, insbesondere im Mündungsbereich abwasserbe­
lasteter Bodenseezubringer, mitunter noch deutlich beein­
trächtigt. Infolge der fortschreitenden Abwassersanierungs­
maßnahmen in den bodenseenahen Gemeinden ist in den 
vergangenen 1 0  Jahren eine deutliche Verbesserung der 
bakteriologischen Verhältnisse an den Badestränden zu ver­
zeichnen. Seit 1 987 konnten mit Ausnahme des Jahres 1 999 
keine Befunde mehr erhoben werden, die den Hauptbade­
stränden des Vorarlberger Bodenseeufers eine aus bakterio­
logischer Sicht ungeeignete Badequalität bescheinigen wür­
den. Im Jahre 1 999 kam beim Strandbad Hard infolge des 
extremen Hochwassers und der dadurch bedingten teilwei­
sen Entlastungen des örtlichen Kanalsystems in das Harder 
Binnenbecken zu vereinzelten Grenzwertüberschreitungen 
bei Hygieneparametern. Die in der Badesaison 2001 durch­
geführten Badequalitätskontrollen erbrachten zu 80% sehr 
zufriedenstellende hygienische Befunde mit Nachweisen 
von Fäkalkoliformen Keimen unter 1 00 KBE/1 00 ml See­
wasser. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Ab­
wasserreinigungsmaßnahmen im Einzugsgebiet des Boden­
sees seit Beginn der 80er Jahre zu einer fortlaufenden Ver­
besserung der l imnologischen Situation führten. Nach dem 
steten Rückgang der Phosphorkonzentration im Bodensee 
ist auch die Algenbiomasse deutlich zurückgegangen, das 
Artenspektrum des Phytoplanktons umfasst heute wieder 
einen deutlichen Anstieg an jenen Arten, die geringe Nähr­
stoffgehalte anzeigen. Die Entwicklung des Sauerstoffhaus­
haltes des Sees in den vergangenen Jahren lässt weiters 
eine spürbare Erholung erkennen. Die milden Witterungs­
verhältnisse im Winter 2000 und 2001 stellten zwar grund­
sätzlich deutlich schlechtere Vorbedingungen für eine gute 
Sauerstoffversorgung dar, der minimale Sauerstoffgehalt am 
Seegrund sank jedoch nicht stärker ab. Für dieses Ergebnis 
war wohl in erster Linie die erneut zurückgegangene Algen­
produktion ausschlaggebend. Die bakteriologische Belas­
tung der Badestrände am österreichischen Bodenseeufer 
hat sich seit Mitte der 80er Jahre kontinuierlich verringert, 
sodass heute die hygienischen Verhältnisse durchwegs eine 
uneingeschränkte Badenutzung erlauben. 

Wörthersee 

Der Wörthersee ist mit einer Fläche von 1 9,4 km2 und 
einer Länge von 1 6,5 km der größte See Kärntens; seine 
maximale Tiefe beträgt 85,2 m. 

Er gehört dem meromiktischen Zirkulationstyp an, das 
heißt, dass die Durchmischung des Wasserkörpers während 
der Zirku lationsperiode nur bis in eine Tiefe von 50-70 m er­
folgt, während der darunter l iegende Wasserkörper stag­
niert. Als Ursache dafür sind die relativ tiefen Becken, die 
windgeschützte Lage und die geringe Durchflutung zu 
nennen. Der gesamte See würde theoretisch 1 0,5 Jahre be­
nötigen, um sich zu fü l len. 

Aufgrund der Teilzirkulation wird das Tiefenwasser nicht 
mit Sauerstoff versorgt. Es ist sauerstofffrei ,  da der Abbau 
abgestorbener und abgesunkener Organismen zum 
Sauerstoffschwund in der Tiefe führt. Diese Sauerstoffarmut 
des Tiefenwassers ist daher nicht primär auf Abwasserein­
leitungen zurückzuführen, allerdings löste die verstärkte 
Nährstoffbelastung des Sees in den 1 960er Jahren eine Ver­
größerung der sauerstofffreien Zone nach oben h in aus. Die 
in Zusammenhang mit der intensiven Zunahme des Frem­
denverkehrs vermehrt in den See eingeleiteten kommunalen 
Abwässer haben damals zu einer zunehmenden Nährstoff­
belastung des Sees und damit verbunden auch zu einer ge­
steigerten Algenproduktion geführt, die in den Sommermo­
naten unansehnl iche Massenentwicklungen der Burgunder­
blutalge hervorrief. 

Mit dem Ausbau der Kanalisation hat sich die Burgunder­
blutalge, die zum Zeitpunkt der stärksten Eutrophierung (um 
1 970) an der Seeoberfläche ausgedehnte Wasserblüten 
gebildet hat, sehr rasch wieder in die Tiefe zurückgezogen, 
die Folge war eine Verbesserung der optischen Qualität. 
Darüber h inaus zeigte der Wörthersee zunächst nur eine 
wenig ausgeprägte Reoligotrophierungsphase. Eine deutli­
che Verbesserung der Wasserqualität mit einer Verminde­
rung der Biomasse der Burgunderblutalge und einem An­
stieg der Sauerstoffkonzentration in der Tiefe wurde erst ab 
1 995 beobachtet. 

Zur Zeit der stärksten Eutrophierung in den 1 970er Jahren 
wurde im Epi l imnion (0-6 m) des Wörthersees ein deutlicher 
Anstieg des Gesamt-Phosphors beobachtet (Abb. 6-35). 
Die Jahresmittelwerte stiegen von 1 2  I-Ig/I ( 1971 )  auf 22 I-Ig/I 
(1 977) an, wobei in diesem Jahr mit 36 I-Ig/I auch der höch­
ste Einzelwert gemessen wurde. Im Anschluss daran sanken 
die Jahresmittelwerte kontinuierlich ab und lagen im Jahre 
1 987 durchschnittl ich bei 1 0  I-Ig/1. Nach einem neuerlichen 
kurzen Anstieg auf 1 8  I-Ig/I im Jahre 1 990 pendelten die Jah­
resmittel des Gesamt-Phosphors in den folgenden 1 990er 
Jahren zwischen 12 I-Ig/I und 15 I-Ig/I .  Im Jahre 2000 konnte 
das bisher geringste Jahresmittel mit 8 I-Ig/I nachgewiesen 
werden. Die Abnahme der Gesamtphosphor-Konzentration 
ist auf den Rückgang der Nährstoffbelastung in Zusammen­
hang mit der weiteren Abwassersanierung im Einzugsgebiet 
des Wörthersees zurückzuführen. 
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Abbildung 6-35: Wörthersee, Gesamtphosphor­
Konzentration im Epilimnion in mg P/m3 (Jahres­
mittelwerte) 
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Abbildung 6-36: Wörthersee, Phytoplanktonbio­
masse in der Wassersäule unter 1 m2 (0-30 m) in 
glm2 (Jahresmittelwerte) 

Aufgrund der Nährstoffbelastung hatte die Biomasse der 
Schwebealgen bis 1 977 ständig zugenommen. Sie stieg in 
den Folgejahren - nach immer wieder auftretenden Rück­
gangsphasen - sogar noch weiter an. Die Vermehrung der 
Algenmasse ab 1 978 ist auf eine Nährstoffzufuhr aus der 
Tiefe zurückzuführen (interne Düngung). 

Die Phytoplanktonbiomasse in der Wassersäule von 
0-30 m Tiefe hat sich trotz des Kanalisationsbaus noch wei­
ter vermehrt und erreichte erst 1 994 ihren Maximalwert. Der 
Anstieg der Biomasse der Schwebealgen war die Folge des 
vermehrten Auftretens der Burgunderblutalge in der Tiefe. 
Erst ab 1 995 konnte ein deutlicher Rückgang der Burgun­
derblutalge festgestellt werden. Lag der Jahresmittelwert 
der Biomasse unter 1 m2 Seefläche 1 994 noch bei 1 04 g/m2, 
so wurde 1 998 nur mehr ein Wert von 49 g/m2 gemessen. 
Der erneute Anstieg der Phytoplanktonbiomasse bis zum 
Jahr 2001 auf 68 g/m3 wird mit der in den letzten Jahren tie­
fer greifenden Frühjahrszirkulation in Zusammenhang ge­
bracht, mit der Nährstoffe aus der Tiefenschicht (Monimo­
l imnion) in die Produktionsschicht gelangten. 

Die Biomassenentwicklung des Epil imnions folgte im we­
sentlichen den Änderungen der Phosphorkonzentrationen. 
Anfang der 1 990er Jahre wurden, bezogen auf 1 m3 Wasser, 
Biomassen im M ittel um 3000 mg/m3 bestimmt, 1 996-1 998 
lag das Jahresmittel bei 2 .000 mg/m3, bis zum Jahr 2001 
sank die Biomasse auf 1 500 mg/m3 weiter ab. 
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Abbildung 6-37: Wörthersee, Sichttiefe in m 
(Jahresmittelwerte) 
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Auch aus der Entwicklung der Sichttiefenwerte kann so­
wohl die zunehmende Nährstoffbelastung des Wörthersees 
als auch der Erfolg der Sanierungsmaßnahmen im Einzugs­
gebiet abgelesen werden. Vor 1 950 lagen die Sichttiefen­
werte im Jahresmittel bei 7 m. Mit zunehmender Eutroph ie­
rung gingen sie deutlich zurück, die geringsten Jahresmit­
telwerte wurden 1 972 mit 2,4 m und 1 973 mit 3,5 m gemes­
sen. Mit dem Einsetzen der Sanierungsmaßnahmen verbes­
serte sich die Sichttiefe und erreichte bis zum Jahr 2001 
wieder einen Jahresmittelwert von 4,9 m. Die Trübung des 
Wörthersees wird nicht allein durch planktische Algen verur­
sacht, sondern wird verstärkt durch Kalkpartikel, die als Fol­
ge einer biogenen Entkalkung entstehen und dem See seine 
charakteristische türkisblaue Färbung verleihen. 

1 930 bis 1 963 reichte die 3 mg/I-Sauerstoffgrenze bis in 
Tiefen von mindestens 40 m. Zwischen 1 964 und 1 973 san­
ken die Sauerstoffwerte deutlich ab. 1 972 wurden bereits 
unter 1 0 m Wassertiefe weniger als 3 mg/l 02 gemessen. Ab 
1 974 kam es zu einer al lmählichen Verbesserung der Sauer­
stoffsituation. Seit Anfang der 1 990er Jahre pendelt die 
3 mg/l-Grenze zwischen 1 5  und 20 m Tiefe. Die Grenze zum 
sauerstofffreien stagnierenden Tiefenwasser lag in den 
1 970er Jahren zwischen 60 m und 70 m Tiefe und sank nach 
der Sanierung des Einzugsgebietes weiter ab. Zwischen 
1 996 bis 2000 konnte bis in 80 m Tiefe Sauerstoff nachge­
wiesen werden. 

Auch bei der Überprüfung der hygienischen Situation 
zeigte sich sofort nach dem Einsetzen der Sanierungsmaß­
nahmen eine deutliche Verringerung der bakteriellen Belas­
tung des Wörthersees. Seit 1 970 war das Seewasser an 
sämtl ichen Entnahmestellen aus hygienischer Sicht als für 
Badezwecke geeignet zu bezeichnen . Grenz- und Richt­
wertüberschreitungen entsprechend der EU-Richt l in ie 
76/1 60/EWG wurden in den Jahren 1 996 bis 2001 nicht 
festgestellt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die 
l imnologische Situation des Wörthersees im Zuge der Sa­
n ierungsmaßnahmen im Einzugsgebiet (Ringkanalisation, 
etc.) stark verbessert hat. Im Epil imnion kam es zu einer 
deutlichen Nährstoffreduktion , die sich auch in einem Rück­
gang der Algenmenge zeigte. In der Tiefe des Sees geht 
allerdings der Reoligotrophierungsprozeß mit Abnahme der 
Biomasse der Burgunderblutalge und einer Verbesserung 
der Sauerstoffsituation aufgrund der langen Wassererneue­
rungszeit nur langsam vor sich. Nährstoff- und Algengehalt 
weisen den See derzeit als mesotrophes Gewässer aus. 

Millstätter See 

Der M i llstätter See ist mit einer Fläche von 1 3,3 km2 der 
zweitgrößte See Kärntens, mit einer Tiefe von 1 41 m und 
einem Volumen von 1 .204,6 M io. m3 der t iefste und wasser­
reichste. 

Aufgrund der im Verhältnis zur Seeoberfläche großen Tie­
fe und der windgeschützten Lage ist der See meromiktisch 
(vergleiche auch Wörthersee). Die Zirku lation im Frühjahr 
und Herbst erfasst in  der Regel nur den Wasserkörper von 
O bis 60 m Tiefe. In Jahren mit starker Windeinwirkung kann 
der See fallweise auch tiefer durchmischt werden, 1 977 
wurde sogar eine Vol ldurchmischung beobachtet. Mit der in 
Relation zum Wasservolumen geringen Durchflutung ergibt 
sich eine Wassererneuerungszeit von 9 Jahren. 
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Mit der intensiven Entwicklung des Fremdenverkehrs in 
den 60er Jahren wurde der See zunehmend mit häuslichen 
Abwässern belastet, die häufig direkt oder ufernah als Ver­
sickerung und über die Zuflüsse in den See gelangten. An­
steigende Phosphor-Konzentrationen und eine damit in Zu­
sammenhang stehende starke Vermehrung der Schwebe­
algen führten zum Auftreten von spektakulären Wasser­
blüten der Burgunderblutalge, die teilweise auch den Bade­
betrieb zum Erl iegen brachte. Neben häuslichen Abwässern 
wurde der Mi l lstätter See viele Jahre hindurch mit stark 
alkalischen Abwässern der Radentheiner Magnesitindustrie 
belastet, die zu einem Anstieg der pH-Werte im Seewasser 
führten. Nach mehreren Produktionsumstellungen wird der 
See derzeit nicht mehr durch Industrieabwässer beeinträch­
tigt. 

Der Mi l lstätter See zeigte nach den Sanierungsmaß­
nahmen eine deutlich zunehmende Verbesserung des l im­
nologischen Zustandes. Nach den Sanierungsmaßnahmen 
(Kanal isationsbau) im Einzugsgebiet sanken die Gesamt­
phosphor-Konzentrationen zunächst im Epi l imnion seit 1 974 
sehr rasch ab. Der Rückgang der Algenbiomasse setzte erst 
verzögert Mitte der 80er Jahre ein. Auf die Sauerstoffver­
hältnisse haben sich die Sanierungsmaßnahmen erst sehr 
spät, ab 1 994/95 ausgewirkt. Aufgrund geringer Nährstoff-
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Abbildung 6-38: Millstätter See, Gesamtphosphor­
Konzentration im Epilimnion in mg Plm3 (Jahres­
mittelwerte) 
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Abbildung 6-39: MiIIstätter See, Phytoplankton­
biomasse in der Wassersäule unter 1 m2 (0-30 m) 
in glm2 (Jahresmittelwerte) 

und Algengehalte und einer guten optischen Qualität kann 
der Mi l lstätter See derzeit wieder als schwach mesotrophes 
Gewässer eingestuft werden. 

In der Phase zunehmender Eutrophierung in den Jahren 
1 970 bis 1 973 stiegen die Konzentrationen der düngenden 
Stoffe im zirkulierenden Wasserkörper (0-50 m Tiefe) stark 
an, wobei Gesamt-Phosphor-Konzentrationen im Jahres­
mittel bis zu 30 mg P/m3 festgestellt werden konnten. M it 
dem Kanalisationsbau sanken die Phosphorgehalte deutlich 
ab. Zwischen 1 996 und 1 998 wurden Jahresmittelwerte bis 
18 mg/m3 gemessen. Im Jahr 2001 lagen alle Messwerte 
unter 1 0  mg/m3. 

Während die Biomasse der Burgunderblutalge sich ab 
1 973 deutlich verminderte und seither nur periodisch in grö­
ßerer Menge auftrat, haben sich andere Algenarten stark 
vermehrt. 

Die Gesamtbiomasse der Schwebealgen im Bereich von 
0-30 m hat sich dementsprechend n icht wie erwartet ver­
mindert, sondern ist auch weiterhin angestiegen. Während 
in den 1 930er Jahren die Algenbiomasse bei ca. 8-9 g/m2 
und 1 973 bei 43 g/m2 lag, konnten 1 994 und 1 995 sogar 
Werte über 80 g/m2 festgestellt werden. In der Folge war 
trotz großer Schwankungen der Jahresmittelwerte der 
Schwebealgenbiomasse bis zum Jahr 2001 (41 g/m2) ein 
deutlich abnehmender Trend zu beobachten. Die Algenbio­
massewerte des Epil imnions, bezogen auf den m3 Wasser, 
unterlagen ebenfalls einer großen Schwankungsbreite. Die 
größte Biomasse wurde 1 983 mit 3540 mg/m2, die geringste 
Biomasse 1 996 mit 3 1 5  mg/m2 bestimmt. 2001 betrug das 
Jahresmittel 1 430 mg/m2. 

Zur Zeit der stärksten Eutrophierung, verbunden mit der 
Massenentwicklung der Burgunderblutalge sank die Sicht­
t iefe auf Werte um 2 m. M it dem Ausbau der Kanalisation 
erfolgte sehr rasch eine Verbesserung der optischen Qua­
lität. Ende der 1 970er Jahre wurden bereits wieder Sichttie­
fen um 7 m gemessen, 2001 lag das Jahresmittel bei 5,9 m. 
Ähnlich hohe Werte konnten in den 1 930er Jahren beob­
achtet werden. Bezeichnend für die l imnologische Entwick­
lung des Millstätter Sees ist, dass Messwerte von Schwe­
bealgenbiomasse und Sichttiefe nicht miteinander korrelie­
ren. Beeinflusst wurde die optische Qual ität dieses Sees 
durch Veränderungen im Artenspektrum des Schwebeal­
genbestandes. Anstelle der Blaualgen haben sich mit dem 
Rückgang der Nährstoffkonzentrationen vermehrt großzelli-
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Abbildu.ng 6-40: MiIIstätter See, Sichttiefe in m 
(Jahresmittelwerte) 
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ge Kieselagen entwickelt, die die Lichtdurchlässigkeit weni­
ger vermindern als die kleinzelligen Blaualgen. 

In der Tiefe des Mi llstätter Sees hat sich die Sauerstoff­
situation von 1 975 bis zu Beginn der 1 990er Jahre deutlich 
verschlechtert. Zur Zeit der Sommerstagnation wurde ein 
Sauerstoffgehalt von weniger als 3 mg/I Sauerstoff unter 
40 m Tiefe, der Bereich ohne Sauerstoff wurde unter 60 m 
Tiefe nachgewiesen. Ursache hierfür war die vermehrte 
Schwebealgenproduktion und die im Millstätter See weniger 
tiefgreifende Durchmischung des Wasserkörpers während 
der Zirkulationsphasen der letzten Jahre. Unter anderem 
kann auch die geringe Durchflutung des Sees eine Rolle ge­
spielt haben. Seit 1 995 wurde eine deutliche Verbesserung 
im Sauerstoffhaushalt festgestellt. Die 3 mg/I 02-Grenze ist 
bis zum Jahr 2001 auf 70 m Tiefe abgesunken und die Gren­
ze zur sauerstofffreien Tiefenzone hat sich im sei ben Zei­
traum von ca. 60 m Tiefe auf 90 m Tiefe verlagert. 

Die regelmäßigen Hygiene-Kontrollen in den öffentlichen 
Bädern zeigten als Folge der Sanierungsmaßnahmen seit 
1 972 einen Rückgang der Keimzahlen. Seit damals traten 
nur mehr kurzzeitig an wenigen Badestellen bis zum Jahr 
1 996 erhöhte Werte von Enterokokken auf, wodurch diese 
Entnahmestellen als für Badezwecke bedenklich beurteilt 
werden mussten. 1 997 bis 2001 wurden keine Beanstan­
dungen mehr ausgesprochen. Alle untersuchten BadesteI­
len wiesen entsprechend der EU-Richtl inie 76/1 60/EWG 
eine hygienisch einwandfreie Badequal ität auf. 

Traunsee 

Mit 24,4 km2 ist der Traunsee der zweitgrößte 
österreichische Alpensee und mit 1 91 m der t iefste See 
des Landes. Er wird von der Traun durchflossen, die mehr 
als 80% des oberflächl ichen Zuflusses ausmacht. Der 
starke Durchfluss ist maßgeblich dafür verantwortl ich, dass 
der See im Sommer nur sehr selten Badetemperaturen er­
reicht. 

Der Traunsee ist einer jener wenigen Seen, die durch in­
dustrielle Abwässer, nämlich Abfallprodukte aus der Soda­
erzeugung und der Salzgewinnung, belastet werden . Durch 
die kontinuierliche Einleitung von Industrieschlämmen im 
südlichen Tei l  der Ebenseer Bucht ist ein über 40 m ho her 
Schlammberg entstanden, der ein Volumen von mehr als 
3 M io. m3 umfasst. 

Die jahrzehntelang in den See eingeleiteten, gelösten Ab­
fallstoffe führten zu einer Erhöhung der Dichte des Seewas­
sers. Es konnte beobachtet werden, dass der vertikale Was­
seraustausch gehemmt und der See während der 
Zirkulationsphasen nicht immer bis zum Grund durchmischt 
wird. 

Trotzdem war auch in den Tiefenschichten bis über Grund 
keine auffällige Anreicherung von Nährstoffen festzustellen. 
Allerdings konnten die zunehmenden Verkrautungen und 
Veralgungen in den Buchten und Seichtwasserzonen in den 
70er Jahren als Folge zunehmender Eutrophierungserschei­
nungen gewertet werden . 

Durch gezielte Maßnahmen und den Ausbau der kommu­
nalen Abwasserrein igung konnte der Nährstoffeintrag in den 
See deutl ich reduziert werden. Während 1 982 noch 
Gesamtphosphorkonzentrationen von 1 0-1 8 mg P/m3 ge-

1 23 

messen wurden, hatten sich d ie Mittelwerte gegen Ende der 
80er Jahre auf ca. 1 0  mg P/m3 eingependelt. Seit 1 990 ist 
wieder eine deutl iche Verringerung feststel lbar. 1 991-1 994 
lagen die Gesamtphosphorkonzentrationen bei ca. 
6 mg P/m3, 1 997 sogar unter 2 mg P/m3. In den Jahren 1 998 
bis 2000 stabilisierte sich der Phosphorgehalt bei 2 mg 
P/m3. 

Die Chlorophyll-a-Konzentrationen als Maß für die Algen­
menge in der lichtdurchfluteten Wasserzone, die 1 987 zwi­
schen 0,3 und 8 mg/m3 lagen, verringerten sich ebenfalls 
und lagen 1 997 im Bereich von 1 ,7 mg/m3. Auf diesem N i­
veau bewegten s ich die Ch lorophyll-a-Konzentrationen 
auch in den Jahren 1 998 und 1 999 (1 ,7 mg/m3) und 2000 
(1 ,8 mg/m3). 

2000 lag die durchschnittliche Sichttiefe bei 6,4 m (Mini­
mum 2,6 m im März und Maximum 1 0,4 m im Dezember). 
Die Sichttiefe im Traunsee wird nicht nur durch die Algen­
menge, sondern in hohem Maße durch die Schwebstoffe 
der Traun bei der Schneeschmelze und die zwischen Mai 
und Juli auftretenden Kalkausfäl lungen beeinflusst. Zur Be­
urteilung des Trophiegrades des Traunsees ist daher die 
Sichttiefe nur bedingt heranzuziehen. 

1 4 ,00 

1 2 ,00 
-
C"1 1 0 ,00 E --
Cl 

8 ,00 E 
Il.. 6 ,00 , Cf) <l> 
c.9 4,00 

2 ,00 

0 ,  00 +-'\L�""""""--r-I-���"""""""""""LJ,LJI��� 
� � � 2 � � � � � � � * 

Abbildung 6-4 1:  Traunsee, Gesamtphosphor-Kon­
zentration im Epilimnion in mg P/m3 (Jahresmittel­
werte) 
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Abbildung 6-42: Traunsee, Sichttiefe in m (Jahres­
mittelwerte) 
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Der Chloridgehalt hat sich in den vergangenen Jahrzehn­
ten stark verändert. Während die mittlere Konzentration im 
Traunsee Anfang der 50er Jahre ca. 60 mg/I betrug, lag sie 
1 973 bei ca. 1 50 mg/I. Auf d iesen Höhepunkt folgte eine 
kontinuierliche Abnahme bis 1 988 (Jahresmittelwert von 
0-1 90 m: 92,5 mg/I). Beim neuerlichen Anstieg der Konzen­
trationen 1 991 wurden 1 20 mg/I festgestellt. Derzeit s inken 
die Konzentrationen wieder, aber der Mittelwert liegt noch 
über 1 00 mg/I. Ab 1 992 bis 2000 waren d ie mittleren Chlo­
ridwerte relativ stabil im Bereich um 1 20 mg/I. 

1 977-1 981 wurden in 1 90 m Tiefe mit 4,2 mg 02/1 die ge­
ringsten Sauerstoffkonzentrationen gemessen. Inzwischen 
haben sich die Sauerstoffverhältnisse im Traunsee wieder 
bedeutend verbessert. Die Sauerstoffkonzentrationen 
schwankten 1 997 zwischen 5,5 und 1 0  mg/I, der Mittelwert 
liegt bei 7,9 mg/I. In den Jahren 1 998 bis 2000 war der 
Traunsee in seiner gesamten Wassersäule und während des 
gesamten Jahresverlaufes gut mit Sauerstoff versorgt. 

Während der Traunsee in den 80er Jahren noch als oligo­
mesotrophes Gewässer eingestuft wurde, entspricht er heu­
te wieder eindeutig einem oligotrophen Typus. 

Attersee 

Der Attersee ist mit 46,2 km2 der größte, zur Gänze in 
Österreich gelegene See. Sein Hauptzufluss ist der Abfluss 
des Mondsees, die Mondseeache. Der See wird trotz seiner 
Tiefe von 1 70 m zweimal jährlich vol l  durchmischt. 

Umfassende Untersuchung des Attersees im Rahmen des 
Österreichischen Eutrophieprogrammes (ÖEP) wurden bis 
1 987 durchgeführt. 1 991 wurde wieder mit einer regelmäßi­
gen Untersuchung des Sees über der tiefsten Stelle begon­
nen. 

Im Gegensatz zu dem von 1 974 bis 1 977 festgestellten 
Eutroph ierungstrend, der aus der Zunahme der Algenmenge 
und einer Abnahme der Sichttiefe ersichtl ich wurde, zeigt 
der Attersee derzeit wieder das Erscheinungsbild eines 
ultra-ol igotrophen Sees. Diese Entwicklung steht in einem 
eindeutigen Zusammenhang mit den Reinhaltemaßnahmen 
im Einzugsgebiet und zum Tei l  auch der veränderten Land­
nutzung. 

Während 1 979 noch Gesamtphosphor-Konzentrationen 
bis 1 1  mg P/m3 gemessen werden konnten, liegen seit 1 994 

20 ,------------------------------, 

� 1 5  
E 
� Q) 1 0  E 
(J 

ü5 5 

o 

Abbildung 6-43: Attersee, Sichttiefe in m (Jahres­
mittelwerte) 

die Jahresmittelwerte im Epilimnion unter 3 mg P/m3. Der 
Attersee zählt damit zu den "nährstoffärmsten" Seen Öster­
reichs. In den Jahren 1 998 bis 2000 verringerten sich die Jah­
resmittelwerte des Epil imnions nochmals von 2,7 (1 998) auf 
2,3 mg/m3 (2000). Entsprechend diesem ultra-ol igotrophem 
Charakter ist auch die Algenbiomasse im Epil imnion (Ober­
flächenschicht) sehr gering (um 1 mg/m3 Chl-a). Die Sauer­
stoffsituation im Attersee ist ausgezeichnet; die Sauerstoff­
sättigung schwankte im Jahr 1 998 in 1 71 m Tiefe zwischen 
74% und 89%.  Insgesamt konnten seit 1 991 bis 2000 immer 
Sauerstoffwerte > 7mg/1 über Grund gemessen werden. 

Die durchschnittliche Sichttiefe lag 1 998 bei 1 2,4 m im 
Jahr 1 999 bei 1 3,2 und 2000 bei 1 0,2 m. Die niedrigsten 
Sichttiefen fielen meist in die Zeit zwischen M itte Mai und 
M itte Ju l i ,  wenn durch die biogene Entkalkung (Ausfällung 
von ungelöstem Kalk in Form winziger Calcitflocken) das 
Wasser milchig trüb wird. 

6.3 SCHUTZGEBIETE gem. 
FISCHGEWÄSSER-RICHT­
LINIE 78/659/EWG 

Das Monitoring der in  der Fischgewässerverord­
nung gem. EU-Richt l in ie 78/659/EWG ausgewiese­
nen Fischgewässer (siehe Kap. 6.2 . 1 . 1  und 6.3) er­
folgt im Rahmen des nationalen Beobachtungspro­
grammes der Wassergüte-Erhebungsverordnung 
(WGEV, BGBI. i .d.F. BGBI .  1 1  N r. 41 5/2000). 

Im Zeitraum 1 999 bis 2001 wurden die 69 ausge­
wiesenen F ischgewässer/-strecken mittels 1 48 
Messstel len überwacht. Von den dabei ermittelten 
mehr als 5300 Datensätze entsprachen 1 5  Daten­
sätze nicht vol lständig den Vorgaben der Richtl in ie, 
da e inzelne Parameter die vorgeschriebenen 
Grenzwerte n icht zur Gänze einhielten (siehe Abb. 
6-42). 

Diese 1 5  nicht entsprechenden Datensätze be­
trafen insgesamt 1 0  Messstel len. Bei 5 dieser 
Messstel len war die Überschreitung der vorgege­
benen Werte auf natürliche Gegebenheiten zurück­
zuführen, sodass San ierungsprogramme nicht er­
forderl ich waren. 

Bei den restl ichen 5 Messstellen, an denen die 
Nichteinhaltung einzelner Grenzwerte durch an­
thropogene Einflüsse bed ingt war, wurden in der 
Zwischenzeit bereits Maßnahmen zur Verbesse­
rung der Situation ergriffen, vorgesehen bzw. be­
reits abgeschlossen. Zum überwiegenden Tei l  han­
delt(e) es sich dabei um die Anpassung von kom­
munalen Kläranlagen an den Stand der Technik, 
und h ierbei vorrangig um die Errichtung einer Deni­
trifikationsstufe bzw. um den Aus- oder Neubau 
der Anlagen. 
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Abbildung 6-42: Auswertung der österreichischen Fischgewässer gem. Fischgewässer-Richtlinie 78/659/EWG bzgl. Einhaltung der Vorgaben 
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· 1 26 -------------------------------------------------------

6.4 SCHUTZGEBIETE gem. 

BADEGEWÄSSER-RICHT­
LINIE 761160IEWG 

Die Zuständigkeit für die österreichischen Bade­
gewässer gem. EU-Badegewässer-Richtl inie l iegt 
beim Bundesministerium für Soziale Sicherheit und 
Generationen. 

Nach Art. 6 der R ichtl in ie sind Probenahmen in 
Badegewässern an jenen Stellen durchzuführen, 
an denen die durchschnitt l iche "Badedichte" am 
höchsten ist. Die Probenahmestel len, im Bäder­
hygienegesetz als Badestellen bezeichnet, sind 
zum Zwecke der Überprüfung der Wasserqual ität 
örtl ich abgegrenzte Bereiche eines Badegewäs­
sers. Die Anzahl der Badestel len in einem Badege­
wässer hängt von der Größe des Gewässers, der 
Besucherbelastung, den hydrologischen Gegeben­
heiten, al lfäl l igen Ein leitern und dgl .  ab. 

Die für die Vol lziehung der Richtl inie notwendige 
Festlegung der in Österreich zu beprobenden Ge­
wässer und Stel len erfolgte - dem Prinzip der Sub­
sid iarität folgend - durch Verordnung des jewei l i ­
gen Landeshauptmannes (§ 2 Abs. 7 BHygG). 

Die Badestellen in Österreich wurden so gewählt, 
dass d iese für das betreffende Badegewässer 
repräsentativ s ind, an ihnen der durchschnitt­
l ich stärkste Badebetrieb herrscht und sohin 
eine fortlaufende und umfassende Beobachtung der 
Wasserqual ität eines Badegewässers möglich ist. 

Die Bezirksverwaltungsbehörden überwachen 
die Qual ität der Badegewässer während der Bade­
saison unter Heranziehung geeigneter Institutio­
nen. Als Badesaison wurde der Zeitraum vom 
1 5 . 6. bis 3 1 . 8 .  eines jeden Kalenderjahres fest­
gelegt. 

Gemäß Art. 1 3  der Richtl in ie ist der Europäischen 
Kommission bis zum 31 . Dezember eines jeden 
Kalenderjahres ein Bericht über die Durchführung 
der R ichtlinie des jewei l igen Jahres zu übermitteln.  

Die Bewertung der österreichischen Seen und 
Fl ießgewässer im Berichtszeitraum 1 999-2001 ist 
in  den folgenden Tabellen zusammengestellt. 

In der Badesaison 1 999 wurden in Österreich 
1 81 Badegewässer mit insgesamt 270 Badestellen 
ausgewiesen. 

Der Konformitätsgrad zeigt sowohl bei den 
Grenz- als auch den Richtwerten einen Aufwärts-

trend: 96,3% der Badestel len waren konform mit 
den Grenzwerten, 77,8% der Badestellen konform 
mit den strengeren Richtwerten der Richt l in ie (Kon­
formität der mikrobiologischen Parameter gesamt­
kol iforme und fäkalkol iforme Bakterien und der 
physikal isch-chemischen Parameter Mineralöle, 
Tenside und Phenol): 

Probenahmestel len 

Stellen ohne Probenahme 

Stellen mit unzureichender 
Häufigkeit der Probenahme 

Probenahmestel len mit 
Einhaltung der Grenzwerte 

Probenahmestel len mit 
E inhaltung der Richtwerte 

Probenahmestellen ohne 
Einhaltung der Grenzwerte 

Probenahmestel len mit Badeverbot 

270 

o 

o 

260 

21 1 

1 0  

o 

In der Badesaison 2000 wurden in Österreich 
1 79 Badegewässer mit insgesamt 268 Badestel len 
ausgewiesen. 

Die Europäische Kommission stellt in ihrem für 
das Jahr 2000 herausgegebenen Bericht fest, dass 
der Anteil der Badestel len, an welchen die Grenz­
werte eingehalten wurden, zwar leicht gestiegen, 
die Anzahl jener jedoch, an welchen die strengeren 
Richtwerte eingehalten wurden, deutlich zurückge­
gangen ist und daher von einer Verschlechterung 
der durchschnittl ichen Qual ität der Badestel len 
ausgegangen werden muss. 

Der Konformitätsgrad ist bei den Grenzwerten 
auf 96,6% gestiegen, der Anteil der mit den stren­
geren Richtwerten konformen Badestel len ist da­
gegen auf 66,8% (um rund 1 1  %) gefal len. AI

.
ler­

dings ist der Antei l  der mit den Grenzwerten nicht 
konformen Badestel len auf 3,4% leicht zurückge­
gangen (Konformität der mikrobiolog ischen Para­
meter gesamtkol iforme und fäkalkol iforme Bakte­
rien und der physikal isch-chemischen Parameter 
Mineralöle, Tenside und Phenol): 

Probenahmestellen 
Stellen ohne Probenahme 
Stellen mit unzureichender 
Häufigkeit der Probenahme 
Probenahmestel len mit 
Einhaltung der Grenzwerte 
Probenahmestellen mit 
Einhaltung der Richtwerte 
Probenahmestel len ohne 
Einhaltung der Grenzwerte 
Probenahmestel len mit Badeverbot 

268 
o 

o 

259 

1 79 

9 
o 
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I n  der Badesaison 2001 wurden in Österreich 
1 78 Badegewässer mit insgesamt 267 Badestel len 
ausgewiesen . 

I n  ihrem für das Jahr 2001 herausgegebenen Be­
richt bestätigt die Europäische Kommission die 
Verbesserung der Qual ität der Badegewässer Ös­
terreichs. 

saison verhängt wurde und auch keine unzu­
reichenden Proben ahmen festgestel l t  wurden 
(Konformität der mikrobiologischen Parameter ge­
samtkoliforme und fäkalkol iforme Bakterien und 
der physikalisch-chemischen Parameter M ineral­
öle, Tenside und Phenol): 

Die Ergebnisse werden einerseits nach der An­
zah l der mit den Richtwerten konformen BadesteI­
len bewertet oder andererseits nach der Anzahl der 
n icht konformen Badestel len. Im ersten Fall zeigt 
sich eine deutliche Verbesserung, 72 ,7% der Ba­
desteI len erfü l len die strengeren Richtwerte. Dieser 
Anstieg um 9% stellt eine Trendwende seit Beginn 
der Überwachung der Badegewässer in  Österreich 
dar. 

Probenahmestel len 
Stellen ohne Probenahme 
Stel len m it unzureichender 
Häufigkeit der Probenahme 
Probenahmestel len m it 
Einhaltung der Grenzwerte 
Probenahmestel len mit 
Einhaltung der R ichtwerte 
Probenahmestel len ohne 
Einhaltung der Grenzwerte 
Probenahmestel len mit Badeverbot 

267 
0 

0 

248 

1 94 

1 9  
0 

Gleichzeitig hat sich jedoch die Anzahl der Bade­
stel len, die die Grenzwerte nicht erfü l len, verdop­
pelt. Dieses schlechte Ergebnis ist aber n icht un­
bedingt Folge eines echten Negativtrends; es kann 
sich auch um einen zeit l ich beschränkten Quali­
tätsverlust handeln .  Dies ist 2002 zu prüfen . 

Positiv hervorgehoben wird ,  dass an keiner Ba­
desteI le ein Badeverbot für die Dauer der Bade-

In der folgenden Tabelle 6-1 0 sind alle BadesteI­
len Österreichs aufgel istet und die Entwicklung der 
Wasserqualität 1 999-2001 gemäß den Kriterien der 
EU-Badegewässer-Richtl in ie dargestel lt. 

Tabelle 6- 10: Entwicklung der Qualität der österreichischen Badegewässer 1997-200 1 (erstellt von der 
Bundesstaatlichen bakt. serol. Untersuchungsanstalt Klagenfurt - Koordinationsstelle für EU-Bade­
gewässer) 

BURGENLAND 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

AN DAU 
APETLON 
BREITEN BRUNN 
FORCHTENSTEI N 
HANNERSDORF 
I LLM ITZ 
MOERBISCH am SEE 
NEUDOERFL 
N EU FELD a. d .  LEITHA 
N EUSIEDL am SEE 
N EUSTIFT a. d .  LAFN ITZ 
PODERSDORF am SEE 
RAUCHWART 
RECHN ITZ 
R ITZING 
RUST 
SAN KT ANDRAE a. Z. 
STEI NBRUNN 
WEIDEN am SEE 
WIESEN 

KÄRNTEN 

AFRITZ 
AFRITZ 
FELD AM SEE 

Badesee Andau 
Badesee Apetlon 
Seebad Breitenbrunn 
Stausee Forchtenstein 
Stausee Burg (Hannersdorf) 
Seebad I I lmitz 
Seebad Mörbisch 
Badesee Neudörfl 
Neufelder See 
Seebad Neusiedl/See 
Stausee Neustift/Lafnitz 
Seebad Podersdorf 
Stausee Rauchwart 
Stausee Rechnitz 
Stausee Ritzing 
Seebad Rust 
Zicksee St. Andrä 
Steinbrunner See 
Seebad Weiden 
Römersee Wiesen 

Afritzer See, Bad Friessner 
Afritzer See, Bad Gl inzner 
Feldsee, Bad Palle 

... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
• 
... 
... 
• 

1 997 

• 
... 
... 

... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
• ... ... • 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
• ... ... • 
• ... ... • 
• • ... • 
• ... ... ... 

1 998 1 999 2000 2001 

• • • • 
... ... ... ... 
• ... • • 
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1 28 ------------------------------------------------------------------

FELD AM SEE Feldsee, Bad Erlachwirt � � � � � 
FIN KENSTEI N Faaker See, Strandbad Faak � � � � � 
H ERMAGOR-PRESS. Pressegger See, Südufer, � � � � � 

gegenüber Obitschbad � � � � � 
HERMAGOR-PRESS. Pressegger See, Nordufer, � � � � � 

gegenüber Gemeindebad 
KEUTSCHACH am SEE Keutschacher See, FKK-Bad Sabotnik � � � � � 
KEUTSCHACH am SEE Keutschacher See, � � � � � 

Gemeindebad Keutschach 
KLAGENFURT Wörther See, Strandbad Klagenfurt � � � � � 
KLAGENFURT Wörther See, Strandbad Maiern igg � � � � � 
MARIA WOERTH Wörther See, Gemeindebad Reifnitz � � � � � 
M I LLSTAn Mi l lstätter See, Strandbad Mi l lstatt � � � � � 
OSSIACH Ossiacher See, Gemeindebad Ossiach � � � � � 
PÖRTSCHACH am W. Wörther See, Gemeindebad Pörtschach � � � � � 
RADENTHEIN Mi l lstätter See, � � � � � 

Döbriacher Sport- und Freizeitzen 
SAN KT GEORGEN a. L. Längsee, Gemeindebad � � � � � 
SAN KT KANZIAN a. K. Klopeiner See, Bad Hotel Krainz, � � � � � 

Unterburg 
SAN KT KANZIAN a. K.  Klopeiner See, Strandbad St .  Kanzian � � � � � 
SAN KT KANZIAN a. K. Turner See, Strandbad Camping Breznik � � � � � 
SEE BODEN Mi l lstätter See, Bad Meixner, See boden � � � � � 
SPinAL a. d .  DRAU M il lstätter See, Südufer, Schloßvi l la � � � � � 
STEI N DORF a. O .  Ossiacher See, Bad Weber, Steindorf � � � � � 
TECHELSBERG a. W. Wörther See, Strandbad Saag � � � � � 
TREFFEN Ossiacher See, Campingplatz Annenheim � � � � � 
VELDEN a. W. Wörther See, Gemeindebad Velden � � � � � 

(Bu lfon) 
VI LLACH Faaker See, Bad Bernold, Drobol lach � � � � � 
VI LLACH Ossiacher See, Campingplatz Ertl , � � � � � 

Heil igengestade 
WEISSENSEE Weißensee, Bad Gasthof Moser � � � � � 

Techendorf 
WEISSENSEE Weißensee, Strandbad Knal ler � � � � � 

NIEDERÖSTERREICH 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

ALLENTSTEIG Badeteich Allentsteig � � � � � 
BLINDENMARKT Ausee 1 /Bl indenmarkt � � � � � 
BLINDENMARKT Ausee 2/B l indenmarkt � � � � � 
BLINDEN MARKT Ausee 3/B l indenmarkt � � � � � 
GERAS Edlerseeteich/Geras � � � � � 
GERASDORF b. WIEN Badeteich Gerasdorf � � � � � 
GMUEND Asangteich/Gmünd � � � � � 
GU NTRAMSDORF Ozeanteich/Guntramsdorf � � � � � 
GU NTRAMSDORF Windradlteich/Guntramsdorf) � � � � � 
HOHENAU a. d .  MARCH Badeteich Hohenau/March � � � � � 
HORN Badeteich Horn � � � � � 
KRU MAU am KAMP Thurnberger Stausee/ldolsberg � � � � � 
LANGAU Bergwerkseen/Langau � � � � � 
LANGENLOIS Kamp, Langenloiser Flußbad � � � � � 
LANGENZERSDORF Badeteich Seeschlacht/Langenzersdorf � � � � � 
LANGSCHLAG Frauenwieserteich/Langschlag � � � � � 
LEIBEN Donau Altarm Weitenegg � � � � � 
LlTSCHAU Herrenteich/Litschau � � � � � 
LUNZ AM SEE Lunzer See, Seebad � � � � � 
NEUSTADTL a. d .  DONAU Neustadtl Hößgang � � � � � 
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OBER-GRAFEN DORF Ebersdorfer See/Obergrafendorf Ä Ä Ä Ä Ä 
OBERWALTERSDORF EHZ Oberwaltersdorf Ä Ä Ä Ä Ä 
POELLA Dobrastausee Ä Ä Ä Ä Ä 
POYSDORF Badeteich Poysdorf Ä Ä Ä Ä Ä 
RAPPOTIENSTEI N Waldbad Rappottenstein Ä Ä Ä Ä Ä 
SAN KT POELTEN Ratzersdorfer See/St. Pölten Ä Ä Ä Ä Ä 
TRAISMAU ER Badesee Traismauer Süd ufer Ä Ä Ä Ä Ä 
TULLN Aubad Tul ln Ä Ä Ä Ä Ä 
WEISSENKIRCHEN i. d. W. Donau WeißenkirchenIWachau Ä Ä Ä Ä Ä 
WIENER NEUDORF Kahrteich/Wr. Neudorf Ä Ä Ä Ä Ä 
ZWETIL Ottenstein Stausee Ä Ä Ä Ä Ä 

OBERÖSTERREICH 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

ALTMÜNSTER Traunsee, Solarbad Altmünster, Ä Ä Ä Ä Ä 
Altmünster 

ASPACH Badesee Aspach - Wildenau, Aspach Ä Ä Ä Ä Ä 
ATIERSEE Attersee, Sprinzensteinpark, Attersee Ä Ä Ä Ä Ä 
BAD GOISERN Hal lstättersee, Strandbad Untersee, Ä Ä Ä Ä Ä 

Bad Goisern 
EBENSEE Oftensee, Ebensee Ä Ä Ä Ä Ä 
EBENSEE Traunsee, Badeanlage Rindbach, Ebensee Ä Ä Ä Ä Ä 
EGGELSBERG Herätinger See, Strandbad Ibm, Ä Ä Ä Ä Ä 

Eggelsberg 
FELDKIRCHEN a. d .  D.  Feldkirchner See N (Nordöstl icher), Ä Ä Ä Ä Ä 

Feldkirchen/D. 
FRANKING Holzöstersee, Freibad Franking, Franking Ä Ä Ä Ä Ä 
GMUN DEN Traunsee, Strandbad Gmunden, Gmunden Ä Ä Ä Ä Ä 
HALLSTATI Hallstättersee, Seelände Hallstatt, Ä Ä Ä Ä Ä 

Hallstatt 
HALLSTATI Hal lstättersee, Kesselgraben Ä Ä Ä Ä Ä 
I NNERSCHWAND Mondsee, Badeplatz Loibich l ,  Ä Ä Ä Ä Ä 

Innerschwand 
KLAFFER am HOCH FICHT Badesee Klafter, Klafter Ä Ä Ä Ä Ä 
KLAUS a. d. PYHRNBAHN El isabethsee, Klaus a.d .P.  Ä Ä Ä Ä Ä 
LlNZ Pichl ingersee, Linz Ä Ä Ä Ä Ä 
LlNZ Weikerlsee, Linz Ä Ä Ä Ä Ä 
LUFTENBERG a. d .  D.  Hohenlohe Ausee, Luftenberg Ä Ä Ä Ä Ä 
MIN ING Badesee Min ing in Gundhol l ing,  Min ing Ä Ä Ä Ä Ä 
M ITIERKIRCHEN i. M .  Badesee Mitterkirchen, M itterkirchen i . M .  Ä Ä Ä Ä Ä 
MON DSEE Mondsee, Alpenseebad, Mondsee Ä Ä Ä Ä Ä 
MUEHLHEIM am INN Badesee Mühlheim, Mühlheim a .  Inn Ä Ä Ä Ä Ä 
OBERTRAUN Hallstättersee, Strandbad Obertraun Ä Ä Ä Ä Ä 
PRAM ET Badesee Pramet, Pramet Ä Ä Ä Ä Ä 
PUPPING Nördl icher Greitersee, Pupping Ä Ä Ä Ä Ä 
REGAU Badesee Regau, Regau Ä Ä Ä Ä Ä 
SAN KT LORENZ Mondsee, Strandbad St.Lorenz, Ä Ä Ä Ä Ä 

St. Lorenz 
SANKT PANTALEON Höl lerer See, Strandbad St. Pantaleon, Ä Ä Ä Ä Ä 

St. Pantaleo 
SANKT WOLFGANG Wolfgangsee Camping Appesbach Ä Ä Ä Ä Ä 
SEEWALCHEN a. A. Attersee, Litzlberg, Seewalchen/A. Ä Ä Ä Ä Ä 
SEEWALCHEN a. A. Attersee, Strandbad Seewalchen, Ä Ä Ä Ä Ä 

Seewalchen/ A. 
SPITAL am PYHRN Gleinkersee, Spital a .P. Ä Ä Ä Ä Ä 
STEI NBACH am ATIERSEE Attersee, Eurocamp Weißenbach, Ä Ä Ä Ä Ä 

Steinbach a. A. 
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1 30 

STEINBACH am ATIERSEE Attersee, Freibad Steinbach,  ... ... ... ... ... 
Steinbach a. A. 

STEYREGG Pleschingersee, Steyregg ... ... ... ... ... 
TRAUN Badesee Traun-Oedt, Traun ... ... ... ... ... 
TRAU NKIRCHEN Traunsee, Bräuwiese, Traunkirchen ... ... ... ... ... 
UNTERACH am ATIERSEE Attersee, Strandbad Unterach , ... ... ... ... ... 

Unterach a. A. 
WALDHAUSEN i .  S Badesee Waldhausen, Waldhausen i .  S. ... ... ... ... ... 
WEYREGG am ATIERSEE Attersee, Weyregg (Land OÖ), ... ... ... ... ... 

Weyregg a. A. 
ZELL AM MOOS I rr- oder Zellersee, Zel l am Moos, ... ... ... ... ... 

Zel l am Moos 
ZELL AM MOOS I rr- oder Zel lersee, Laiter (Oberhofen), ... ... ... ... ... 

Zell am M 
ZELL AM MOOS Irr- oder Zellersee, Tiefgraben, ... ... ... ... ... 

Zell am Moos 

SALZBURG 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

ANI F  Waldbad Anif, Anif ... ... ... ... ... 
BAD HOFGASTEI N Badesee Gastein ,  Bad Hofgastein ... ... ... ... ... 
BERNDORF bei SALZBURG Grabensee, Berndorf ... ... ... ... ... 
BUERMOOS Bürmooser See, Bürmoos ... ... ... ... ... 
FLACHAU Reitecksee, Flachau ... ... ... ... ... 
FLACHAU Winklersee, Flachau ... ... ... ... ... 
FUSCHL am SEE Fuschlsee, Strandbad Fuschl ,  Fuschl ... ... ... ... ... 
GOLDEGG Goldegger See, Goldegg ... ... ... ... ... 
GOLDEGG Böndlsee, Goldegg ... ... ... ... ... 
HEN NDORF am WALLERSEE Wallersee, Strandbad Henndorf, ... ... ... ... ... 

Henndorf 
H INTERSEE Hintersee, Badestel le Hirschpoint ,  ... ... ... ... ... 

H intersee 
HOF BEI  SALZBURG Fuschlsee, Strandbad Hof, ... ... ... ... ... 

Hof bei Salzburg 
HOLLERSBACH i .  P. Badesee Hol lersbach,  ... ... ... ... ... 

Hol lersbach im Pinzgau 
KUCHL Bürgerausee, Kuchl ... ... ... ... ... 
MATISEE Mattsee, Strandbad Gebertsham, ... ... ... ... ... 

Mattsee 
MATISEE Mattsee, Strandbad Mattsee, Mattsee ... ... ... ... ... 
N EUMARKT a. W. Wallersee, Strandbad Neumarkt, ... ... ... ... ... 

Neumarkt 
N I EDERNSILL Badesee Niedernsi l l ,  N iedernsi l l  ... ... ... ... ... 
OBERTRUM am SEE Obertrumer See, Strandbad Staffl , ... ... ... ... ... 

Mattsee 
SAALFELDEN Ritzensee, Saalfelden am Steinernen Meer ... ... ... ... ... 
SALZBURG Lieferinger Badesee, Salzburg-Stadt ... ... ... ... ... 
SANKT GEORGEN b. S .  Badesee St. Georgen, St. Georgen ... ... ... ... ... 
SANKT G I LGEN Wolfgangsee, Badeplatz St. G i lgen-Ried, ... ... ... ... ... 

St. G i lgen 
SAN KT G ILGEN Wolfgangsee, Strandbad St.  G i lgen, ... ... ... ... ... 

St. G i lgen 
SAN KT KOLOMAN Seewaldsee, St. Koloman ... ... ... ... ... 
SEEHAM Obertrumer See, Strandbad Seeham, ... ... ... ... ... 

Mattsee 
SEEKIRCHEN a. W. Wallersee, Strandbad Zel l ,  Seekirchen ... ... ... ... ... 
SEEKIRCHEN a. W. Wallersee, Strandbad Seekirchen, ... ... ... ... ... 

Seekirchen 
STROBL Wolfgangsee, Feldmayrbad , Strobl ... ... ... ... ... 
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TAMSWEG Prebersee, Tamsweg ... ... ... ... ... 
UTTENDORF Badesee Uttendorf, Uttendorf ... ... ... ... ... 
WALS-SIEZENHEIM Autobahnsee Viehhausen, ... ... ... ... ... 

Wals-Siezenheim 
ZELL am SEE Zel ler See, Strandbad Erlberg, ... ... ... ... ... 

Zell am See 
ZELL am SEE Zel l er See, Strandbad Zel l ,  Zel l  am See ... ... ... ... ... 
ZELL am SEE Zel ler See, Strandbad Thumersbach, ... ... ... ... ... 

Zell am See 
ZELL am SEE Zel ler See, Strandbad Prielau, ... ... ... ... ... 

Zell am See 
ZELL am SEE Zeller See, Strandbad Schüttdorf, ... ... ... ... ... 

Zell am See 

STEIERMARK 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

AFLENZ LAND Freizeitsee Au bei Turnau, Aflenz Land ... ... ... ... ... 
AICH Freizeitsee Aich ... ... ... ... ... 
AlGEN im ENNSTAL Putterersee ... ... ... ... ... 
ALTAUSSEE Altausseersee (3) ... ... ... ... ... 
ALTAUSSEE Altausseersee (2) ... ... ... ... ... 
ALTAUSSEE Altausseersee ( 1 )  ... ... ... ... ... 
BAD AUSSEE Sommersbergsee ... ... ... ... ... 
EISBACH Badesee Weihermühle ... ... ... ... ... 
EISENERZ Leopoldsteiner See, Eisenerz ... ... ... ... ... 
GAISHORN am SEE Badesee Gaishorn am See ... ... ... ... ... 
GOSDORF Rocksee, Gosdorf ... ... ... ... ... 
GROSSSTEINBACH Badesee Großsteinbach ... ... ... ... ... 
GRUNDLSEE Grundlsee (1 ) ... ... ... ... ... 
GRUN DLSEE Grundlsee (4) ... ... ... ... ... 
GRUN DLSEE Grundlsee (2) ... ... ... ... ... 
GRUN DLSEE Grundlsee (3) ... ... ... ... ... 
KALSDORF bei G RAl Freizeitzentrum Copacabana, Kaisdorf ... ... ... ... ... 
KRAUBATH a. d .  MUR Badesee Steiner in  Kraubath/Mur ... ... ... ... ... 
KUM BERG Badesee Kumberg ... ... ... ... ... 
LEIBN ITZ Si lbersee, Leibnitz ... ... ... ... ... 
LEIBNITZ Sulmsee, Leibn itz ... ... ... ... ... 
MARIA LANKOWITZ Freizeitzentrum Piberstein ,  ... ... ... ... ... 

Maria Lankowitz 
MARIAHOF Furtnerteich ... ... ... ... ... 
MOENICHWALD Badesee Mönichwald ... ... ... ... ... 
MUEHLEN Badesee Müh len ... ... ... ... ... 
PICHL-KAINISCH Ödensee ... ... ... ... ... 
SAN KT N I KOLAI i .  S. Waldschacher See ... ... ... ... ... 
SAN KT RU PRECHT a. d. R .  Flußbad St. Ruprecht ... ... ... ... ... 
SAN KT SEBASTIAN Erlaufsee, St. Sebastian ... ... ... ... ... 
SOBOTH Stausee Soboth ... ... ... ... ... 
STUBENBERG Stubenbergsee ... ... ... ... ... 
TRAGOESS Zenzsee, Tragöß ... ... ... ... ... 
U NTERPREMSTAETTEN Schwarzl Freizeitzentrum ... ... ... ... ... 

Unterpremstätten 
WALD am SCHOBERPASS Freizeitsee Wald/Schoberpaß ... ... ... ... ... 
WILDON Badesee Wi ldon ... ... ... ... ... 
WUNDSCH UH Badesee Wundschuh ... ... ... ... ... 
ZEUTSCHACH Grasluppteich ... ... ... ... ... 
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TIROL 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

ACHENKIRCH Achensee, Badestel le Nord ,  Achenkirch ... ... ... ... ... 
BREITENBACH am INN Berglsteinersee, Gemeinde ... ... ... ... ... 

Breitenbach a. I .  
EBEN a m  ACH ENSEE Achensee, Badestel le Süd, Eben ... ... ... ... ... 
EBEN am ACH ENSEE Achensee, Badestel le Strandbad Buchau, ... ... ... ... ... 

Eben 
F IEBERBRUNN Lauchsee, Fieberbrunn ... ... ... ... ... 
GOING am WI LDEN KAISER Badesee Going, Badestel le Nordbucht ... ... ... ... ... 
GRAEN Haldensee, Badestel le Strandbad, Grän ... ... ... ... ... 
HE ITERWANG Heiterwangersee, Heiterwang ... ... ... ... ... 
INNSBRUCK Badesee Rossau , West, Innsbruck ... ... ... ... ... 
INNSBRUCK Badesee Rossau, Ost,  Innsbruck ... ... ... ... ... 
KIRCH BERG in TIROL Badesee Kirchberg, Kirchberg i .  T. ... ... ... ... ... 
K IRCHBICHL Badesee Kirchbich l ,  Kirchbich l ... ... ... ... ... 
KITZBU EHEL Schwarzsee, Kitzbühel ... ... ... ... ... 
KRAMSACH Krummsee, Kramsach ... ... ... ... ... 
KRAMSACH Reintaler See, Nordost, Kramsach ... ... ... ... ... 
KRAMSACH Reintaler See, vor Campingplatz, ... ... ... ... ... 

Kramsach 
KUFSTEIN  Hechtsee, Badestel le Strandbad, ... ... ... ... ... 

Kufstein 
LADIS Badesee "Überwasser" , Ladis ... ... ... ... ... 
LANGKAMPFEN Stimmer See/Badeanstalt ... ... ... ... 
LANS Lanser See, Lans ... ... ... ... ... 
M IEMING Mieminger Badesee, Mieming ... ... ... ... ... 
NATIERS Natterer See, Natters ... ... ... ... ... 
OETZ Piburgersee, Ötz ... ... ... ... ... 
REITH im ALPBACHTAL Reither See, Reith i . A. ... ... ... ... ... 
REUTIE Plansee, vor Hotel Seespitz, Reutte ... ... ... ... ... 
REUTIE Urisee, Reutte ... ... ... ... ... 
REUTIE Plansee, vor Campingplatz, Reutte ... ... ... ... ... 
R IED im OBERINNTAL Rieder Badesee, Ried i .  O. ... ... ... ... ... 
SCH EFFAU Hintersteiner See/Badeanstalt ... ... ... ... 
SEEFELD IN  TIROL Seefelder See, Seefeld ... ... ... ... ... 
TERFENS Weißlahn, Terfens ... ... ... ... ... 
THIERSEE Thiersee, Badeanstalt ,  Thiersee ... ... ... ... ... 
THIERSEE Thiersee, West vor Camping, Thiersee ... ... ... ... ... 
TRISTACH Tristacher See, Tristach ... ... ... ... ... 
WALCHSEE Walchsee, Uferpromenade; Walchsee ... ... 
WALCHSEE Walchsee, West vor Campingplatz, ... ... ... ... ... 

Walchsee 

VORARLBERG 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

BREGENZ Bodenseeufer, Strandbad Bregenz ... ... ... ... ... 
BREGENZ Bodenseeufer, Wocherhafen Bregenz ... ... ... ... ... 
BREGENZ Bodenseeufer, Yachthafen Bregenz ... ... ... ... ... 
BREGENZ Bregenzer Ache, Bregenz ... ... ... ... ... 
BREGENZ Bodenseeufer, Seecamping Bregenz ... ... ... ... ... 
FRASTANZ Untere Au Frastanz ... ... ... ... ... 
FUSSACH Bodenseeufer, Rohrspitz Fußach ... ... ... ... ... 
FUSSACH Bodenseeufer, Hörnledamm Fußach ... ... ... ... ... 
HARD Bodenseeufer, Strandbad Hard ... ... ... ... ... 
HOECHST Bruggerloch Höchst ... ... ... ... ... 
HOHEN EMS Rheinauen Hohenems ... ... ... ... ... 
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LAUTERACH Riedsee Lauterach 
LOCHAU Bodenseeufer, M i l itärbad Lochau 
LOCHAU Bodenseeufer, Strandbad Lochau 
LUSTENAU Alter Rhein Lustenau 
RANKWEI L  Baggersee Paspels Rankweil  

WIEN 

WIEN 2 1 . ,  FLORIDSDORF NEUE DONAU: oberhalb Nordbahn-
brücke ( l i) 

WIEN 2 1 . ,  FLORIDSDORF NEUE DONAU: Höhe Grundwasser-
werk (re) 

WIEN 21 . ,  FLORIDSDORF ALTE DONAU : Angelibad 
WIEN 21 . ,  FLORIDSDORF NEUE DONAU : Höhe des Segelhafen (re) 
WIEN 22 . ,  DONAUSTADT NEUE DONAU : Steinspornbrücke ( l i) 
WIEN 22 . ,  DONAUSTADT ALTE DONAU : Gänsehäufl , Oststrand 
WIEN 22. ,  DONAUSTADT ALTE DONAU: Gänsehäufl , Südstrand 
WIEN 22. ,  DONAUSTADT ALTE DONAU: Gänsehäufl , Weststrand 
WIEN 22. ,  DONAUSTADT ALTE DONAU: Kaiserwasser 
WIEN 22. ,  DONAUSTADT ALTE DONAU: Städtisches Strandbad 

Alte Donau 
WIEN 22 . ,  DONAUSTADT ALTE DONAU : Untere Alte Donau 
WI EN 22 . ,  DONAUSTADT MÜHLWASSER, Strandbad Stad lau 
WI EN 22. ,  DONAUSTADT NEUE DONAU: 1 00 m stromaufw. 

Wasserski l ift (li) 
WIEN 22. ,  DONAUSTADT NEUE DONAU : 600 m stromaufw. 

Wehr 2 (re) 
WIEN 22. ,  DONAUSTADT NEUE DONAU : Höhe LObgrundstraße (li) 
WIEN 22. ,  DONAUSTADT NEUE DONAU : Praterbrücke (re) 
WIEN 22 . ,  DONAUSTADT NEUE DONAU: Reichsbrücke ( l i) 

... Keine Konformität bzw. keine Probenahme - Wasser unzureichender Qualität 
... Einhaltung der Leitwerte - Wasser guter Qualität 
... Einhaltung der zwingenden Werte - Wasser akzeptabler Qual i tät 

Weitere Informationen über Badegewässer im Internet 

Bericht der Europäischen Kommission über die Qual ität der Badegewässer: 
http://europa.eu.int/water/water-bathing/report. html 

... 
... 
... 
... 
... 

1 997 

... 

... 

... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

... 
... 
... 

... 

... 
... 
... 

Von den Bundesländern im Internet angebotene Informationen über ihre Badegewässer: 
Burgenland: 
http://www.bgld . gv.at/badegewaesserhttp://www.bgld.gv.at/badegewaesser 
Kärnten: 
http://www. umwelt. ktn . gv.at/seenbericht2000http://www.umwelt. ktn .gv.at/seenbericht2000 

1 33 

... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 

1 998 1 999 2000 2001 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 

... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 

Niederösterreich: 
http://www.noe.gv.at/SERVICEIgs/gs4/wasserqual itaet.htmhttp://www.noe.gv.at/SERVICEIgs/gs4/wasserqualitaet.htm 
Oberösterreich: 
http://www .ooe. gv. at/umwelt/wasser /i ndex. htmhttp://www.ooe.gv.at/umwelt/wasser/index.htm 
Salzburg: 
http://www. land-sbg.gv.at/gewaesserschutzlsee.htmhttp://www.land-sbg.gv.at/gewaesserschutzlsee.htm 
lirol: 
http://www.tirol . gv.at/badegewaesserhttp://www.tirol .gv.at/badegewaesser 
Vorarlberg: 
http://www.vorarl berg .at/http://www.vorarlberg.at 
Wien: 
http://www.magwien.gv.at/ma1 5/ifum/bad.htmhttp://www.magwien.gv.at/ma1 5/ifum/bad.htm 
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6.5 WASSERGÜTEÜBER­
WACHUNG DER INTER­
NATIONALEN DONAU 

6.5. 1 Trans-Nationales-Moni­
toring-Netzwerk (TNMN) 

Die Gewässergüte der Donau sowie der wichtig­
sten Nebenflüsse wird im Rahmen der Internatio­
nalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) 
überwacht. 61 Messstel len bi lden das sogenannte 
Trans-Nationales-Mon itori ng-Netzwerk (TN M N). 

Monatl ich - an ausgewählten Stellen sogar 1 4-
täg ig - werden von den nat ionalen Experten 
Wasserproben entnommen und in chemisch-physi­
kal ischer und mikrobiologischer H insicht analy­
siert. Sediment und biologische Proben werden 
meist 1 -2 mal im Jahr untersucht. 

Die österreichischen Messstel len des TNM N  sind 
folgende 4 Donaumessstel len, d ie auch im Rah­
men des nationalen Überwachungsnetzes WGEV 
beobachtet werden (siehe auch Kap. 6.2 .4) :  
Jochenstein be i  Strkm 2204 (Grenze DIA), Abwin­
den-Asten bei Strkm 2 1 20, Wien-Nußdorf bei 
Strkm 1 935 und Wolfsthai bei Strkm 1 874 (Grenze 
A/SK). 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden 
als "TN M N-Yearbooks" veröffentl icht. Bisher sind 
die Jahrbücher 1 996, 1 997, 1 998, 1 999 und 2000 
ersch ienen (Internetadresse: www. icpdr.org/danu­
bis) 

6.5.2 Joint Danube Survey 

Im August/September 2001 führte die Interna­
tionale Kommission zum Schutz der Donau ( lKSD) 
eine internationale Donaumessfahrt (Joint Danube 
Survey) durch, um die Gültigkeit und Verg leichbar­
keit der von ihrem regelmäß igen Überwachungs­
programm (Trans-National Monitoring Network, 
TN M N) erhaltenen Daten zur Wasserqual ität zu ver­
bessern. Das Hauptziel der Untersuchung bestand 
darin ,  homogene Daten ausgewählter Wasser­
qual itätsparameter für d ie gesamte Donau zu er­
halten und spezifische Verschmutzungsquel ien 
festzustel len . 

Am 1 4. August 2001 ging ein Team aus zehn 
Wissenschaftern aus Deutsch land, Österreich, der 
Slowakei , Ungarn, J ugoslawien, Bu lgarien und 
Rumänien in Regensburg an Bord des deutschen 

Laborsch iffes "Argus" und des ungarischen Be­
g leitschiffes "Szechenyi" und begann seine sechs­
wöchige, 2581 km lange Reise zum Schwarzen 
Meer. 

Die J DS ist die bis jetzt umfangreichste Mess­
fahrt an der Donau . Zum ersten Mal wurden ver­
gleichbare Daten über den gesamten Flussverlauf 
mit mehr als 1 40 verschiedenen Kenngrößen ge­
sammelt: chemische Schadstoffe, Wasserflora und 
-fauna sowie bakteriologische Indikatoren. 

Wasser- und Sedimentproben , Schwebstoffe und 
Muscheln wurden an 98 ausgewählten Querprofi­
len untersucht. Einige der Parameter wurden direkt 
nach der Probeentnahme an Bord des Labor­
schiffes Argus gemessen. Die restlichen Proben 
wurden in d ie  neun J DS- Referenzlabors i n  
Deutschland, Österreich, der Slowakei und Ungarn 
analysiert. 

Die Kosten der J DS in der Höhe von 560.000,­
Euro wurden von Deutschland und Österreich 
finanziert. 

Ergebnisse der Messfahrt 

Die J DS brachte einen abgesicherten Überbl ick 
über die Wasserqual ität der Donau und ihrer 
größten Nebenflüsse in  Bezug auf chemische, bio­
logische und mikrobiologische Kenngrößen. Anlass 
zu Sorge bieten die Abschn itte mit starker Schad­
stoffkonzentration, die in der EU-Wasserrahmen­
richtlinie als vorrangig zu bekämpfende Schad­
stoffe ausgewiesen s ind,  die Nährstoffkonzentra­
tionen in der gesamten Donau unter besonderer 
Beachtung des mittleren Teils, sowie die generelle 
Verschmutzung durch Bakterien und Schwer­
metal le. 

Die Ergebnisse im Detail :  

• Artenvielfalt: Die gesammelten Daten zeigen, dass die 
Donau über eine große Artenvielfalt verfügt, da mehr als 
1 000 aquatische Arten und höhere Organismen wäh­
rend der Untersuchung festgestellt wurden, im Beson­
deren: 
268 Makrozoobenthos-Taxa (kleine, mit freiem Auge 

sichtbare boden lebende Tiere) 
340 Phytobenthos-Taxa (am Bodensediment lebende 

Algen) 
49 Makrophytenarten (Wasserpflanzen und Moose) 

261 Phytoplankton-Taxa (im Wasser schwebende Al­
gen) 

1 20 Zooplankton-Taxa (kleine, im Wasser schwebende 
Tiere) 

Die Zahl und Zusammensetzung der Arten ist sowohl 
abhängig von den natürlichen Bedingungen als auch 
von den - durch menschliche Aktivitäten bedingten -
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stoffl ichen Belastungen und Veränderungen in der Ge­
wässerstruktur. Obwohl zum Probenahmetermin (Spät­
sommer) viele aquatische Insekten bereits geschlüpft 
waren, war die Zahl der gefundenen Arten hoch;  im 
Wesentlichen waren sie eher von der Gewässerstruktur 
und der SUbstratzusammensetzung als von der Ver­
sChmutzung beeinflusst. Auch konnte eine große Zahl 
von seltenen Arten - vor allem beim Zooplankton - ent­
deckt werden. N ichts desto trotz waren auch ein ige 
stärker beeinträchtigte Stellen nachzuweisen. 

Durch die Eröffnung des Main-Donau-Kanals 1 992 kam 
es zu einer Neueinwanderung von Arten, da die natürli­
che biogeografische Barriere, die seit Tausenden von 
Jahren den Rhein und die Donau voneinander trennte, 
wegfiel. 

• Organische Verschmutzung: Die nach dem Saprobien­
system bewertete organische Verschmutzung der 
Donau schwankte zwischen der biologischen Güte­
klasse I I  (mäßig verschmutzt) und 1 1/1 1 1  (kritisch ver­
schmutzt). Viele Seiten arme und Nebenflüsse waren 
stärker verschmutzt als der Hauptfluss; einige davon 
erreichten Güteklasse 1 1 1  (stark verschmutzt, z .B .  der 
Sio in Ungarn). In einigen Nebenflüssen (wie z.B. Iskar/ 
Bulgarien, Olt und Arges in Rumänien) wurden über­
haupt keine Bodentiere gefunden - ein klarer H inweis 
auf noch stärkere organische Verschmutzung oder so­
gar auf toxische E inwirkungen. 

• Eutroph ierung: Besonders hohe Konzentrationen an 
Algenbiomasse/Chlorophyll a wurden im ungarischen 
Tei l  der Donau flussabwärts von Budapest gefunden, 
was ein Hinweis auf erhöhte Nährstoffkonzentrationen 
in diesem Abschnitt der Donau ist. Die während der 
Untersuchung beobachteten Massenentwicklungen 
von Algen hatten d ie pH-Werte als auch die Sauerstoff­
sättigungen unter Tag im mittleren Donauabschnitt 
stark überhöht. 

• Mikrobiologische Verschmutzung: Die höchsten mikro­
biologischen Verschmutzungen konnten in den Neben­
flüssen der Donau (vor allem im Russenski Lom/ Bulga­
rien und im Arges/Rumänien) und in den Seitenarmen 
(Moson-Arm und Soroksa-Arm in Ungarn) festgestellt 
werden. 

• Schwermetalle: Es wurden einige Stellen mit besonders 
hoher Schwermetallverschmutzung festgestellt. Die 
höchsten Konzentrationen im Wasser wurden in den 
bulgarischen Nebenflüssen Russenski Lom, Iskar und 
Timok gefunden . Eine Analyse der Bodensedimente er­
gab, dass die deutschen Qualitätsziele für Kadmium, 
Blei und Zink in der Iskar und für Arsen und Kupfer im 
Timok überschritten wurden, was die zwei Nebenflüsse 
zu starken Verschmutzungsquellen macht. 

• Verschmutzung durch die Schifffahrt: Die Schifffahrt auf 
der Donau wurde in der Untersuchung als Hauptursa­
che für die Ölverschmutzung ermittelt. Die höchsten 
Konzentrationen an Mineralöl-Kohlenwasserstoffen in  
Sedimenten und Schwebestoffen wurden im mittleren 
Abschnitt der Donau gefunden. 
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• Pestizide: Von 23 untersuchten Pestiziden wurden nur  
Atrazin und Desethylatrazin entlang der Donau mit  mitt­
leren Konzentrationen von ungefähr 0,05 I-Ig/I gefunden. 
Nur in wenigen Proben wurde das Qual itätsziel der 
Rhein-Kommission, das bei 0,1 I-Ig/I liegt, überschritten. 
Die erhöhten Konzentrationen an Atrazin traten vor al­
lem in Nebenflüssen auf - der höchste Wert wurde im 
Fluss Sava gefunden (0,78 I-Ig/I), und beeinträchtigte die 
Donau vor allem flussabwärts der Sava-Mündung. 

• Chemische Verschmutzung: Wesent l iche Konzen­
trationen an belastenden chemischen Schadstoffen 
(4-isononylphenol und di[2-ethyl-hexyl] phtalat), wur­
den sowohl in Sedimenten als auch in Schwebestoffen 
gefunden. Ihre Konzentration reichte von einigen I-Ig/kg 
bis zu mehr als 1 00 mg/kg. Die meisten der erhöhten 
Nonylphenol-Konzentrationen wurden im jugoslawi­
schen Abschnitt der Donau gefunden. Das ist vielleicht 
auf die Verwendung von alkylphenolhältigen Wasch­
mitteln in dieser Region zurückzuführen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung bilden einen 
wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der EU-Was­
serrahmenricht l in ie im Donaueinzugsgebiet. 

Die Untersuchung bot darüber h inaus einen aus­
gezeichneten Rahmen für die Harmonisierung von 
Probeentnahmen, der Probenvorbehandlung und 
der Analysemethoden . 

Schließl ich gelang es den J DS-Wissenschaftern 
durch die engen Kontakte, die sie während der 
Untersuchung m it Ländervertretern, den Medien, 
örtlichen Fachleuten und der Öffentl ichkeit gepflegt 
haben, das öffentl iche Bewusstsein für schadstoff­
vermindernde und umweltschützende Maßnahmen 
und Aktivitäten im Donauraum wesentl ich zu erhö­
hen. 

Detai l informationen unter: www:icpdr.org/danubis 
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7. WI RTSCHAFTLICHE ANALYSEN U N D  
ÖKONOM ISCHE RAHM EN BEDI NGU NGEN 

7. 1 VORGABEN DER WASSER­

RAHMENRICHTLINIE 

Zur Förderung und Umsetzung einer nachhal­
tigen Umweltpolit ik werden wirtschaftl iche Prinzi­
pien sowie der Einsatz von ökonomischen Instru­
menten und Methoden auf europäischer Ebene fo­
kussiert. In der Wasserrahmenrichtl in ie 2000/60/ 
EG wurde die Ökonomie in die Wasserwirtschaft 
und somit in den Planungs-, Management- und 
Entscheidungsfindungsprozess i ntegriert. 

Zur Erreichung der Umweltziele - den guten 
Zustand für alle Gewässer - in der kostenwirk­
samsten Art und Weise ordert die Wasserrahmen­
richtl in ie die Anwendung und Berücksichtigung 
von 

- wirtschaftl ichen Grundsätzen (z . B .  Verur­
sacherprinzip) 

- ökonomischen Verfahren und Werkzeugen 
(z.B .  Wirtschaftsanalyse der Wassernutzun­
gen, Kostenwirksamkeitsanalyse) 

- ökonomischen I nstrumenten (z. B .  Wasser­
preisgestaltung) 

Das auf europäischer Ebene im Rahmen Arbeits­
gruppe "Wasserrahmenricht l i n ie  & Ökonomie" 
(WATECO) erstellte Leitdokument befasst sich mit 
folgenden Themen : 

- Welche Rolle spielt die Ökonomie in der Was­
serrahmenrichtl inie? 

- Entwicklung eines allgemeinen Umsetzungs­
verfahrens zur Durchführung der Wirtschafts­
analyse. 

- H i ntergrundinformationen über spezifische 
Methoden & Werkzeuge 

Als Kernelement zur Umsetzung der Wirtschafts­
analyse der Wassernutzungen schlägt das Leit­
dokument einen 3-Stufen-Ansatz vor: 

- Stufe 1 :  Charakterisierung des F lusseinzugs­
gebiets (hinsichtlich der wirtschaft l ichen Be­
deutung der Wassernutzungen) 

- Stufe 2:  Ermitt lung der wichtigen wasserwirt­
schaftl ichen Fragen : Ermitt lung der Abwei­
chungen/Lücken oder des Risikos des N ichter­
reichens der Umweltz ie le der Wasser­
rahmenrichtl ine 

- Stufe 3 :  Unterstützung bei der Entwicklung der 
Maßnahmenprogramme durch eine Kosten­
wirksamkeitsanalyse sowie eine Beurteilung 
möglicher Ausnahmen (Zeit, Ziel) aus ökono­
mischer Sicht. 

Im gemeinsamen Bund-Länder-Expertenarbeits­
kreis "Wasserrahmenrichtl inie: Recht & Administra­
tion & Ökonomie" wurde ein Konzept zur Imple­
mentierung der wirtschaft l ichen Elemente der 
WRRL mit Schwerpunkt der Umsetzungsanforde­
rungen bis 2004 erstel lt .  

Der Fokus des Umsetzungskonzeptes l iegt in der 
- Entwicklung eines Anforderungsprofi ls der 

Wirtschaftsanalyse 2004 h insichtlich des Um­
fanges/Inhaltes der erforderl ichen Informatio­
nen, Daten & Indikatoren. 

- Vorbereitung der Arbeiten für die Umsetzung 
der wirtschaftl ichen Elemente im Rahmen der 
Erstel lung der integrierten Bewirtschaftungs­
pläne (z. B . Entwicklung des kostengünstigsten 
Maßnahmenprogrammes). 

- Aktivitäten h insichtlich Verbesserung der Infor­
mations- & Wissensbasis für die Durchführung 
wirtschaft l icher Verfahren 

- Erstel lung des Berichtformats der Wirtschafts­
analyse 2004 an die EU-Kommission. 

Der Hauptnutzen einer Wirtschaftsanalyse l iegt in 
der Verwendung als systematisches und zielorien-
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t iertes Planungsinstrument im Management- und 
Entscheidungsfindungsprozess in der Wasserwirt­
schaftsverwaltung sowie in der Ermitt lung der kos­
tengünstigsten Maßnahmenkombinationen (Maß­
nahmenprogramm) . Zudem kommt es zu einer Er­
höhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Annahmen/Entscheidungen sowie der Kosten 
und Preise/Gebühren. 

I m  Folgenden wird ein Überbl ick über die 
3 Stufen gegeben, die für die Umsetzung der 
WRRL notwendig sind , wobei der Schwerpunkt auf 
die detai l l iertere Darstel lung der ersten Stufe gelegt 
wird .  

Stufe 1 :  Charakterisierung der Flussgebietseinheit (Ist­
zustandsanalyse) - Anforderungen für Umset­
zung 2004 

Die Aufgaben der wirtschaftlichen Analyse der Wasser­
nutzungen ist eine Bewertung der wirtschaftlichen Bedeu­
tung der Wassernutzungen für sozioökonomische Sektoren 
(z.B. Industrie, Landwirtschaft, Tourismus, Haushalte etc) 
sowie für die sozioökonomische Entwicklung in einer Fluss­
gebietseinheit. Es zeigt das wirtschaftl iche Profi l einer 
Flussgebietseinheit und ihrer Hauptwassernutzungen bei­
spielsweise hinsichtlich des Umsatzes, Bruttoeinkommen, 
Beschäftigung, Begünstigten etc. 

Der Fokus der wirtschaftlichen Elemente, die untersucht 
werden liegt auf 

- Durchführung der Wirtschaftsanalyse der Wassernut­
zung bis 2004 

- Untersuchung der dynamischen Faktoren in einem 
Flusseinzugsgebiet - Trend- und Basel ine Szenarien 

- Institutioneller Rahmen: Darstel lung/Beschreibung des 
Preis-/Gebührensystems 

- Ermitt lung des gegenwärtigen Kostendeckungsbe­
reiches der Wasserdienstleistungen 

- Vorbereitung für die Kostenwirksamkeitsanalyse hin­
sichtl ich Erstel lung eines Maßnahmenprogrammes/ 
Maßnahmen programmen 

- Vorbereitende Aktionen für die Verbesserung der Infor­
mations- & Wissensbasis 

Die WRRL verlangt langfristige Voraussagen über das 
Wasserangebot & die Wassernachfrage sowie die Ermittlung 
von Wasserkörpern die wahrscheinlich die Umweltziele 
gem. Art 4 nicht erreichen. 

Dieser zweite Teilschritt - Ergänzung zur gegenwärtigen 
Charakterisierung der Flussgebietseinheit - bezieht sich auf 
die Trends & Prognosen von hydrologischen & sozioökono­
mischen Schlüssel indikatoren/-bereichen. Die Bewertungen 
der zukünftigen Entwicklung kann durch Trend- & Baseline 
Szenarien erfolgen. Diese Bewertungen sind die Basis für die 
Ermittlung von Abweichungen (Gap-Analysis) zwischen dem 
wahrscheinl ichen Zustand und der Zielvorgabe, dem guten 
Zustand (WRRL) sowie für das nachfolgende Durchführen 
von Kostenwirksamkeitsanalysen, wenn notwendig. 

Ein Baseline-Szenario zeigt, wie sich ein Fluss­
einzugsgebiet entwickeln würde ohne die Wasserrahmen­
richtlinie, aufgrund der Veränderungen in der Bevölkerungs-
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entwicklung, Technologieentwicklung, anderer sektoraler Po­
litiken, Klimawandel etc. Während des 2. Teilschritts der Wirt­
schaftsanalyse 2004, wird es wichtig sein, einen Fokus auf 
Prognosen von Belastungen und von sozioökonomischen 
Drivers zu legen. Die spezifische Rolle der wirtschaftlichen 
Analyse in der Entwicklung von Trends & Baseline Szenarien 
liegt in Bewertung von PrognosenNorhersagen von Schlüs­
sei sektoren/ökonomischen Drivers in einem Flusseinzugs­
gebiet sowie von Planungsdokumenten, die wahrschein l ich 
einen Einfluss auf die Belastungen und somit auf dem guten 
Status haben. 

Die Bewertung des gegenwärtigen Kostendeckungs­
niveaus der Wasserdienstleistungen ist eine Basis für die 
Umsetzung des Art. 9 WRRL sowie für die Gewährleistung 
der Transparenz über die Kosten, Preise/Gebühren, Sub­
ventionen, Quersubventionen. Die Ermittlung der derzeitigen 
Kostendeckungsbereiche ermöglicht zudem im Rahmen der 
Erstel lung von möglichen Maßnahmenprogrammen Verän­
derungen im Bereich der Kostendeckungsbereiche der 
Wasserdienstleistungen aufzuzeigen. 

Im Rahmen der Analyse der Wassernutzung bis 2004 soll­
ten die Modalitäten der Anwendung des Kostendeckungs­
prinzips (= institutioneller Aufbau der Kostendeckung: Prei­
se/Gebühren & Tarifstrukturen, Subventionen & Quersub­
ventionen) sowie das gegenwärtige Kostendeckungsniveau 
dargestellt werden. 

Stufe 2: Identifizierung der wichtigen Wasserbewirt­
schaftungsfragen (GAP Analysis/Abweichungs­
analyse) 

Die Kernaufgabe liegt hierbei in der in der Ermittlung der 
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in einem Flussein­
zugsgebiet, dh. in der Identifizierung der Abweichungen des 
Wasserzustandes vom Baselineszenario und dem guten Zu­
stand (WRRL). 

Liegt keine Abweichung vor ist davon auszugehen, dass 
die Maßnahmen zur Umsetzung der bestehenden Wasser­
gesetzgebung ausreichen, um die Ziele der WRRL zu errei­
chen. In  der Folge werden die Gesamtkosten dieser Maß­
nahmen ermittelt sowie eine Beurtei lung der Auswirkungen 
der Maßnahmen auf sozioökonomische Sektoren und Kos­
tendeckung durchgeführt. 

Für den Fal l ,  dass eine Abweichung/Abweichungen vor­
liegen, sind zusätzliche mögliche Maßnahmen zu identifi­
zieren sowie deren Kosten zu ermitteln. 

Stufe 3: Identifizierung des kostengünstigsten Maß nah­
menprogrammes 

In  dieser Phase geht es um die Einbringung von ökono­
mischen Beiträgen im Rahmen der Erstel lung des Maß nah­
menprogramms/Maßnahmenprogramme und Unterstützung 
im Rahmen eines Rankings möglicher Maßnahmen auf Ba­
sis von Kosten-Wirksamkeitskriterien . 

Für den Fal l ,  das die Gesamtkosten der vorgeschlagenen 
Maßnahmen als unverhältnismäßig beurteilt werden, kann 
es ökonomische Inputs im Rahmen der Bewertung von 
Ausnahmen geben. Abschließend werden die wirtschaft­
lichen und finanziellen Auswirkungen des Maßnahmen­
programmes bewertet. 
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7.2 STUDIEN 

Im Berichtszeitraum 1 999-2001 wurden im Auf­
trag des BM LFUW bereits eine Reihe von Studien 
durchgeführt bzw. in it i iert, die sich mit der wirt­
schaftl ichen Analysen der Wasserwirtschaftspol it ik 
beschäftigen. 

7.2. 1 Kosten-Nutzen-Über­
legungen zur Gewässer­
schutzpolitik in Österreich 

Ziel dieser Studie, d ie m it besonderer Berück­
sichtigung des ländl ichen Raumes durchgeführt 
wurde, ist d ie Analyse der bestehenden und künfti­
gen Gewässerschutzpol itik im Hinbl ick auf die Auf­
gabensteI lung,  den Nutzen und die Kosten mit be­
sonderer Berücksichtigung des ländl ichen Rau­
mes. Sie begründet den Stand der Technik für die 
Abwasserreinigung im ländl ichen Raum unter Be­
rücksichtigung der Gesetzgebung in Österreich 
und in  der EU, ermittelt die sich daraus ergebenden 
Defizite und Erfordernisse und führt eine Abschät­
zung der dafür zu erwartenden Kosten durch .  

Aus den technischen und rechtlichen Grundlagen 
sowie konkreten Untersuchungen lassen sich für 
die Abwasserre in igung bzw. -entsorgung nach 
dem Stand der Technik die folgenden Schlüsse 
ziehen : 

Österreich verfolgt betreffend Emissionen flä­
chendeckend den Grundsatz des "Standes der 
Technik",  nämlich biologischer Abwasserreinigung 
mit N itrifikation sowie Stickstoff- und Phosphorent­
fernung, ohne Ausweisung empfindl icher Gebiete. 
Dem stehen - die mit Ausnahme von empfindl ichen 
Gebieten und Gebieten über 1 500 m Seehöhe -
etwas n iedrigeren Anforderungen an die Reinigung 
von kommunalem Abwasser gemäß EU-Richtl in ie 
für komm unales Abwasser (RL 9 1 /271 /EWG) 
gegenüber. 

Das Einsparungspotenzial bei vollkommener An­
passung an die EU-Richtl inie l iegt österreichweit 
betrachtet bei ca. 6% bei den Investitionskosten 
und unter 5% bei den Jahreskosten für die Abwas­
serreinigung. Bei den vielen kleinen Kläranlagen 
(das sind ca. 70 bis 80% aller Kläranlagen), die aus 
Kostengründen schon auf g leichzeit ige aerobe 
Schlammstabi l isierung ausgelegt s ind,  würde sich 
überhaupt keine Einsparung bei den Investitions­
kosten ergeben. Die Kostenunterschiede, die sich 
durch unterschiedl ich strenge Anforderungen an 

die Reinigungsleistung ergeben , sind deutlich ge­
ringer, als jene, die durch spezifische lokale Ver­
hältnisse oder .n icht optimale Betriebsführung be­
dingt sind. Das gegenüber der EU-Richtl in ie für 
kommunales Abwasser strengere Vorsorgeprinzip 
in Österreich sollte nicht verlassen werden, wei l  

- es wenig kostenrelevant ist und vom Kosten­
Nutzenverhältnis deutl ich günstiger l iegt und 
somit für die soziale Verträgl ichkeit der Gewäs­
serschutzmaßnahmen nicht ausschlaggebend 
ist, 

- die Erhaltung bzw. die Verbesserung der Ge­
wässergüte einen zentralen Aspekt der Le­
bensvorsorge darstellt und die zu erwartenden 
Anforderungen an den Schutz des Schwarzen 
Meeres vor Überdüngung mit Stickstoff und 
Phosphor aus Abwasserein leitungen vorweg­
nimmt, 

- damit al le Bürger Österreichs in vergleichba­
rem Ausmaß zum Gewässerschutz verpfl ichtet 
werden. 

7.2.2 Optimierung der Siedlungs­
wasserwirtschaft 

Rahmenbedingungen 

Die D iskussion um die Kosten der Siedlungswas­
serwirtschaft, um Fragen der Struktur, des Wettbe­
werbes und der Eigentumsverhältnisse sind nicht 
nur ein aktuelles Thema in  der österreich ischen Po­
l it ik, sie beschäftigte besonders im Jahre 2001 
auch massiv die Gremien auf europäischer Ebene. 

Als Auslöser d ieser Diskussion sind zu nennen: 
- der, wenn auch nur indirekte Einfluss, der For­

derung der EU-Wasserrahmenrichtl in ie,  kos­
tendeckende Preise für Wasserd ienst­
leistungen und damit Preistransparenz anzu­
streben , 

- fortgeschrittene Liberal isierungsbestrebungen 
bei Gas und Strom zwingen auch die Wasser­
wirtschaft, sich mit dem Thema auseinander 
zu setzen, 

- weltweites Fortschreiten der Privatisierung in 
der Wasserwirtschaft, 

- d ie Bemühungen, Fördermittel und Entgelte 
mögl ichst effizient einzusetzen,  gewinnen an­
gesichts sinkender Budgetmittel zusätz l ich an 
Bedeutung, 

- Maastricht-Kriterien und gelegentl iche Über­
forderung durch die steigenden technologi ­
schen Anforderungen lassen manche Gemein-
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den über Alternativen zu trad itionellen Be­
triebsmodel len nachdenken. 

Der aktuel le OECD-Länderbericht über d ie  
österreich ische Sied lungswasserwirtschaft greift 
viele dieser Fragen durchaus kritisch auf. Er macht 
- bei vol ler Anerkennung der Bemühungen um 
den Gewässerschutz - folgende Änderungsvor­
schläge: 

- schrittweiser Abbau der Kapitalkostensubven­
tion mit g leichzeitigem 

- Übergang zu einer kostendeckenden Preis­
gestaltung, 

- Einführung von Benchmarking , um Kosten­
effizienz zu verbessern,  

- Wasserver- und -entsorgungsbetriebe sollten 
ermutigt werden, Skalenvortei le für die Steige­
rung der Kosteneffizienz zu nutzen ,  z .B .  durch 
Zusammenschluss in  Verbänden. 

Der Bericht und die Vorschläge der OECD sind 
zwar unverbindl ich, besonders in  Verbindung mit 
der Behand lung des Themas der kostendeckenden 
Preise in der EU-Wasserrahmenricht l in ie fordert er 
aber doch zur Auseinandersetzung mit d iesen Fra­
gen auf. 

Auf europäischer Ebene wurde die Diskussion 
über Fragen des Wettbewerbs in der Siedlungs­
wasserwirtschaft durch die M ittei lung der Kommis­
sion "Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa" 
aktualisiert. Die Stel lungnahme des Wirtschafts­
ausschusses vom Mai 2001 die sich dafür aus­
sprach, auch die Wasserversorgung voll für den 
Wettbewerb, einschließlich der Liberal isierung zu 
öffnen, fachte die Diskussion vol l  an. Letztlich hat 
das Europäische Parlament im November 2001 
eine Entschließung mit Augenmaß gefasst, d ie die 
wesentl ichen Entscheidungen den M itgl iedsstaa­
ten überlässt. 

Strukturreform - Die PriceWaterhouse 

Coopers-Studie 

Die derzeitige Situation der österreichischen 
Sied lungswasserwirtschaft ist dadurch geprägt, 
dass 

- Leistungen der Siedlungswasserwirtschaft fast 
aussch l ießl ich von einzelnen Kommunen und 
Verbänden erbracht werden , 

- dabei eine von 1 90 größeren Versorgern und 
Tausenden Klein- und Kleinstversorgern ge­
prägte kleinteil ige Struktur der Wasserversor­
gung vorherrscht, 

- im Abwasserbereich 1 90 Verbände und rund 
1 300 Kläranlagen > 50 EW bestehen, was 
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gle ichbedeutend m it einer entsprechenden 
Zah l von Entsorgungsbetrieben ist. 

Daraus resu ltieren mangelnde regionale Abst im­
mungen bei I nvestit ionen ,  aber auch geringe 
Finanzkraft der Betriebe, geringe Marktmacht bei 
Beschaffungen und geringes know how. Zahlreiche 
mittlere und größere Gemeinden tragen sich mit 
dem Gedanken der Zusammenarbeit mit Privaten . 
Dadurch ist aber ein unerwünschtes Auseinander­
fal len der Wasserwirtschaft einerseits in lukrative, 
dichtbesiedelte Standorte, anderseits in den wirt­
schaftl ich schwierigeren ländl ichen Raum zu be­
fürchten. 

Die oft zitierte, von der internationalen Bera­
tungsfirma PriceWaterhouseCoopers erstel lte Stu­
die "Optimierung der kommunalen Wasserver- und 
Abwasserentsorgung im Rahmen einer nachhalti­
gen Wasserpolitik" sch lägt die Schaffung größerer 
Betriebseinheiten zur Realisierung der Synergiepo­
tenziale, mög l ichst unter Einbindung Privater in 
mehreren Handlungsoptionen vor. 

Die Reform der Struktur der österreichischen 
Siedlungswasserwirtschaft kann grundsätzl ich von 
der Frage der Privatisierung losgelöst gesehen 
werden. Eine Zusammenfassung zu größeren Ein­
heiten würde ökonomisch, aber auch in vielen Fäl­
len h insichtl ich der Qual ifikation zur optimalen 
Leistungserbringung Vortei le für alle, vom Betreiber 
bis h in zum Konsumenten, versprechen. Diese Zu­
sammenfassung soll sich in  erster Linie auf die 
Dienstleistungen wie Betriebsführung, Abrech­
nung,  Wartung, Einkauf, Instandhaltung, Labor etc. 
beziehen . In manchen kleinen Anlagen würden 
manche dieser Dienste überhaupt erst eingeführt. 

Für eine zwangsweise Umsetzung des vorge­
schlagenen Konzessionsmodells mit wenigen, gro­
ßen und privatisierten Versorgungsgebieten fehlen 
die topographischen, rechtlichen und realpol it i­
schen Voraussetzungen. Anderseits g ibt es analog 
zum Regionalmodell durchaus Beispiele, bei denen 
gemeinsame Betreuung von Anlagen, die je nach 
dem Wunsch der einzelnen Gemeinde von der Er­
bringung einzelner Dienste, bis zur Abwicklung von 
Neuerrichtungen und des Betriebes reichen kann,  
sehr erfolgreich arbeitet. Im Abwasserbereich ist 
hier auf die In it iative "Kläranlagennachbarschaften" 
h inzuweisen. 

Wenngleich also die PWC-Studie n icht unmittel­
bar umgesetzt werden wird,  so hat sie einen sehr 
wichtigen Diskussionsprozess eingeleitet, der In i­
tiativen der Länder und Gemeinden auslösen sol l -
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te. Seitens des Wasserwirtschaftsmin isteriums 
wird in Verfolgung der Ziele auf Pi lotprojekte in  Ko­
operation mit Bundesländern gesetzt. Solche Pro­
jekte stehen im Sommer 2002 für zwei Regionen 
N iederösterreichs und fü r den oberösterrei­
chischen Zentralraum in Bearbeitung. 

Ei nbringung betriebswirtschaft l .  I nstru­

m ente in die Siedlungswasserwirtschaft 

Im Folgenden werden Inhalte und Ergebnisse von 
Projekten für die österreich ische Siedlungswasser­
wirtschaft vorgestellt, die im Rahmen der For­
schungsförderung nach dem Umweltförderungs­
gesetz unterstützt wurden: 

• Benchmarking in der Siedlungswasserwirt­
schaft (Abwasserableitung und -reinigung) 

Benchmarking ist eine systematische Suche 
nach den besten gängigen Praktiken , mit dem Ziel , 
d iese Spitzen leistungen auf die eigene Organisa­
tion zu übertragen und eine Steigerung der Effi ­
zienz der jewei l igen Leistungserstel lung zu errei­
chen. 

Die Generierung von Benchmarks erfolgte im 
Zuge ei ner umfassenden Datenerhebung von 
Abwasseranlagen von 71 Benchmarking-Tei l ­
nehmern aus ganz Österreich (Gemeinden, Ver­
bände und Städte) . I nsgesamt standen 
52 Kanalisationsanlagen und 76 Kläranlagen für d ie 
Untersuchungen zur Verfügung. M it den unter­
suchten Kläranlagen wurden rund 4,3 Mio.  Einwoh­
nerwerte (davon 1 ,6 Mio. Einwohner) erfasst. Dies 
entspricht etwa 20% der Gesamtbevölkerung und 
25% der gesamten österreichischen Kläranlagen­
kapazität. 

Die Stud ie, die gemeinsam mit Ländern und Ge­
meinden finanziert wurde, zeigt auf, dass sowohl 
größere Verbände als auch kleinere Einheiten und 
Gemeinden Einsparungspotenziale aufweisen. Das 
errechnete theoretische Einsparungspotenzial bei 
den Betriebskosten der untersuchten Anlagen l iegt 
zwischen 4% und 20% und beträgt in Summe 
maximal ca. 5,5 Mio Euro pro Jahr. Die Einspa­
rungspotenziale l iegen vor allem im Bereich der 
Kosten für Chemikalien, Energie,  Personal und der 
Entsorgungskosten für Klärsch lamm . 

Die Ausdehnung auf den Bereich der Wasserver­
sorgung ist vorgesehen. 

• Kosten- und Leistungsrechnung 

Im Rahmen des Benchmark-Projektes mussten 
die nach unterschiedl ichen Systemen geführten 
Kostenrechnungen zunächst auf ein vergleichbares 
und betriebswi rtschaftl ich relevantes Niveau ge­
bracht werden. Dabei ist besonders darauf zu ver­
weisen, dass vielfach (bei einem Viertel der aus 
freiwi l l iger Meldung resultierenden Probanden) eine 
haushaltsorientierte Kostenrechnung, also ohne 
Erfassung und H inzuzählung kalkulatorischer Kos­
ten (Anlagenabschreibungen, kalkulatorische Zin­
sen) , in  Verwendung steht. 

In Umsetzung dieser Erfahrungen und in Fort­
führung der oben genannten Zielsetzungen wird 
in den Förderungsricht l in ien nunmehr verpfl ich­
tend die Führung einer Kostenrechnung gefordert. 
D ie E inzelheiten ihrer Gestaltung s ind derzeit 
Gegenstand von Gesprächen der Gebietskörper­
schaften . 

• Energieoptimierung von Kläranlagen 

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurden 
1 72 kommunale Kläranlagen einer Ausbaugröße 
> 3.000 EW hinsichtl ich ihrer Energieeffizienz grob 
analysiert. D iese Anlagen repräsentieren 
ca. 6,500.000 EW und ca. 35% der Anzahl al ler 
kommunaler Kläranlagen Österreichs (> 3.000 EW). 
D ie untersuchten Anlagen beziehen etwa 
88,000.000 kWh an elektrischer Energie im Jahr. 
An 21 Anlagen mit guter Energieeffizienz sowie 
1 0  mit sch lechter Energieeffizienz wurden energeti­
sche Detailanalysen durchgeführt und die Berichte 
auch an die jewei l igen Anlagenbetreiber über­
geben. Hier konnten unmittelbar Verbesserungs­
maßnahmen zur Umsetzung angeregt werden. Die 
im Zuge des Projekts ausgearbeiteten Kennwerte 
ermögl ichen ein Benchmarking für die Energieeffi ­
zienz von Kläranlagen. 

Aus dem Projekt wurde ein repräsentativer Über­
bl ick über d ie Energiesituation österreich ischer 
Kläranlagen der Größenklasse > 3.000 EW sowie 
wertvolle Erkenntnisse für die Energieoptimierung 
gewonnen . Gute und sch lechte Energieeffizienz 
findet sich gleichermaßen bei Anlagen mit guter 
und sch lechter Reinigungsleistung und bei neuen 
und alten Anlagen . Das Einsparungspotenzial im 
Bezug auf elektrische Energie beträgt bei den 
untersuchten Anlagen im M ittel ca. 30% , bei ein i­
gen Anlagen auch mehr als 50%. Selbst bei den 
besten Anlagen sind vielfach noch Verbesserungen 
mögl ich. Die Planung (Auslastung der Anlage, Ver­
fahrenskonzept, Anpassbarkeit u. Ausstattung) hat 
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neben der Optimierung im Betrieb einen sehr gro­
ßen Einfluss auf die Energieeffizienz. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Durchfüh­
rung von Maßnahmen im Bereich der Energie­
optimierung von Abwasserrein igungsanlagen ist 
die Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen 
als Beitrag zur Erreichung des Kyoto-Zieles. Das 
gesamte lukrierbare Reduktionspotenzial wurde 
mit 1 00 .000 t C02 bewertet. 

• Leitfaden "Private Sector Participation in der 
Siedlungswasserwirtschaft" 

Bei der Betei l igung Privater an der Erbringung 
von Leistungen in der Siedlungswasserwirtschaft 
spielt die Frage des "WIE" eine entscheidende 
Rolle für den Erfolg .  H ier wird den Ländern, dem 
Gemei nde- und Städtebund,  aber auch dem 
Ministerium in  Hinkunft eine wesentliche Rolle als 
Berater zukommen. In einem ersten Schritt hat das 
Bundesmin isterium für Land- und Forstwirtschaft , 
Umwelt und Wasserwirtschaft im Februar heurigen 
Jahres einen Leitfaden und Erfahrungsbericht zu 
"Private Sector Participation in der Siedlungs­
wasserwirtschaft" herausgegeben. 

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen For­
men der materiel len Privatisierung näml ich Dienst­
leistungsvertrag, Pacht-(Leasing-)vertrag, Koope­
rationsmodel l  (PPP) und Betreibermodell werden 
diskutiert .  

7.2.3 Ressourcenpolitik 

Wasser wird weltweit immer mehr zur knappen 
Ressource. Schätzungen gehen davon aus, dass 
rund eine halbe Mi l l iarde Menschen in 26 Ländern 
der Welt von akuter Wasserknappheit betroffen ist. 

Der große Wasserverbraucher ist die Nahrungs­
mittelproduktion für eine gerade in  jenen Reg ionen, 
die in  Bezug auf Wasser als kritisch zu bezeichnen 
sind, besonders stark steigende Bevölkerung. Es 
ist davon auszugehen,  dass 70% der weltweiten 
Wasserentnahmen der lebensnotwendigen Nah­
rungsmittelproduktion dienen . 

I n  Österreich werden pro Jahr 2,25 Mi l l iarden 
Kubikmeter Wasser dem Kreislauf kurzfristig ent­
nommen, um es für die Versorgung der Bevölke­
rung (35%), von Industrie/Gewerbe (60%) und der 
Landwirtschaft (5%) zu gebrauchen. Zu einem 
großen Tei l  wird dieses Wasser wieder in den Kreis­
lauf zurückgeführt. 

1 41 

Vor einigen Jahren wurde eine Überschlagsrech­
nung durchgeführt, die diese jährl iche Wasser­
gewinnung mit dem gesamten Wasserdargebot 
Österreichs von 84 Mi l l iarden m3 pro Jahr in Bezie­
hung setzte. Das Resultat war, dass derzeit etwa 
3% der österreichischen Wasserreserven benutzt 
werden. 

Der Umkehrschluss, dass dann noch 97% des 
Wasserdargebotes zur Disposition stünden und 
mehrere hundert M i l l ionen Europäer aus österrei­
chischem Wasser versorgt werden könnten, ist je­
doch grundlegend unrichtig: 

Ein überwiegender Tei l  der österre ich ischen 
Wasserressourcen muss dem natürl ichen Abfluss­
geschehen der Gewässer erhalten bleiben, um de­
ren ökologische Funktionsfäh igkeit zu gewährleis­
ten. Diese ist g leichermaßen Forderung des öster­
reichischen Wasserrechtsgesetzes, wie auch der 
EU-Wasserrahmenricht l in ie. 

Die österreich ischen Gewässer unterliegen viel­
fältigen Nutzungen, u .a.  dienen sie als Triebwasser 
für Wasserkraftan lagen, Mühlen, Sägewerke etc. 
Alle diese Nutzungen sind durch wasserrechtl iche 
Konsense abgesichert. 

Abschätzung des nachhaltig nutzbaren Quell­
wasserdargebotes im alpinen Raum Öster­
reichs 

Um der mit großer Emotion laufenden Diskussion 
abgesicherte Fakten zugrundezulegen und sie da­
mit zu versachl ichen, gab das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was­
serwirtschaft bei der Forschungsgesellschaft Joan­
neum-Research in Graz eine Studie in Auftrag, für 
den speziel l  interessanten alpinen Raum das nach­
haltig nutzbare Quellwasserdargebot unter Berück­
sichtigung des derzeitigen Verbrauches und des 
künftigen Mehrverbrauchs Österreichs zu ermitteln. 

Die Studie geht dabei methodisch von der De­
fin it ion der "verfügbaren Grundwasserressource" 
der EU-Wasserrahmenrichtl in ie und den Grundsät­
zen der Nachhaltigkeit aus. Grundlage ist die 
langfristige m ittlere jährl iche N eubi ldung des 
Grundwassers, von der jener jährliche Abfluss ab­
zuziehen ist, der erforderlich ist, um die ökolo­
gischen Qual itätsziele für die Oberflächengewässer 
und der mit ihnen in Verbindung stehenden Land­
ökosystem zu gewährleisten. Dabei sollen die na­
türl ichen Schwankungen im Abflussgeschehen er­
halten bleiben und keine Zustände bewirkt werden, 
die nicht auch in der Natur auftreten. 
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Porengrundwasservorkommen innerhalb des 
Projektgebietes, vor al lem aber außerhalb des 
alpinen Raumes, sind von der Studie n icht erfasst , 
da h ier eine regional isierte Methode nicht anwend­
bar ist. Wenng leich dieser Bereich in der Studie 
n icht untersucht ist, stellt er eine ganz wichtige zu­
sätzliche Wasserreserve für Österreich dar, aus der 
70% der gesamten österreichischen Grundwasser­
und 50% der Trinkwasserentnahmen erfolgen. 

Die Studie kommt zu dem Schluss dass 38% des 
mittleren Jahresn iederschlages im Projektgebiet 
der Grundwasserneubildung zugute kommen , das 
sind 25,5 Mrd m3/Jahr. Das ökolog isch nutzbare 
Quel lwasserdargebot stellt jenen Tei l  der Grund­
wasserneubildung dar, der - eine konstante Ent­
nahme vorausgesetzt - nach ökologischen Krite­
rien ohne Schädigung der Tier- und Pflanzenwelt in  
den Gewässern nutzbar ist. Es beträgt im Normal­
jahr 4,7 Mrd m3/Jahr. 

Aus d iesem Anteil müssen die derzeit igen 
Wassernutzungen - soweit sie aus Quel lwasser 
stammen - im Ausmaß 0,45 Mrd m3/Jahr abge­
deckt werden. Ebenso gelangt ein Ante i l ,  der einer 
extrapolativen Fortschreibung dieser Nutzungen 
entspricht, zum Abzug. D ieser zusätzl iche künftige 
Wasserbedarf - aus dem Projektgebiet gedeckt -
beträgt weitere 0 , 1 5 Mrd m3/Jahr. 

Damit können für das Quellwasserdargebot im 
alpinen Raum Österreichs folgende Aussagen ge­
troffen werden: 

Aus dem Projektgebiet werden aus Karst- und 
Kluftgrundwasser rund 30% der derzeit igen öster­
reichischen Grundwasserentnahmen (Trinkwasser­
versorgung, Industrie, Landwirtschaft) getätigt, je­
doch mehr als 50% des Bedarfs der österrei­
chischen Trinkwasserversorgung gedeckt. 

Der aktuelle und der prognostizierte zukünftige 
Wasserbedarf, der aus dem Projektgebiet zu be­
decken ist, beträgt nur 1 ,8% bzw. 2,3% der mitt­
leren Grundwasserneubildung in dem Gebiet. Der 
geringe Ausnutzungsgrad der Wasserressourcen 
hat sich damit bestätigt. 

Die künftige Entwicklung des innerösterrei­
chischen Bedarfes ist auch unter ökologischen Ge­
sichtspunkten jedenfal ls abdeckbar. 

In Normaljahren steht - eine konstante Entnahme 
vorausgesetzt - eine Wassermenge von knapp 
über 4 M rd m3/Jahr (1 30.000 I/s) aus den alpinen 
Festgesteinsvorkommen - über den künftigen Be­
darf hinaus - für anderweitige Nutzungen zur Ver­
fügung. Das ist vergleichsweise fast die sechs­
fache Menge der gesamten derzeitigen Wasser­
gewinnung für die Trinkwasserversorgung in Öster­
reich. 

Selbst in  Trockenjahren - die als Ausnahmesitua­
tion anzusehen sind - stellt das nachhaltig nutz­
bare - also für anderweitige Nutzungen frei verfüg­
bare - Quellwasserdargebot mit 0,65 Mrd m3/Jahr 
(20.600 I/s) noch immer eine Größenordnung dar, 
die der Menge der Wasserversorgung im gesamten 
Bundesgebiet entspricht. 

Bei Wassernutzung in der Dimension des Nor­
maljahres sind für die Bewält igung von Trocken­
jahren d ie  entsprechenden Vorsorgen durch 
Speichermaßnahmen und/oder Verbund mit der 
N utzung von Porengrundwasservorkommen zu 
treffen .  

Be i  konkreten Wasserentnahmen s ind d iese 
Aspekte im Rahmen der wasserrechtl ichen Bewi l l i­
gung zu berücksichtigen. Für die konkrete Bemes­
sung sind sachverständ ige Einzelfal lbeurteilungen 
erforderl ich. 
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8. GESETZLICHE RAHMEN BEDINGUNGEN 
UND MASSNAHMEN 

I m  Folgenden werden d ie gewässerschutz­
relevanten EU-weiten und nationalen gesetzl ichen 
Rahmenbedingungen dargestel lt sowie ein Über­
bl ick über jene Maßnahmen und Aktivitäten gege­
ben, die in Österreich gesetzt wurden, um die Er­
fül lung dieser Vorgaben sicherzustel len. 

8. 1. GEMEINSCHAFTSRECHT­
LICHE BESTIMMUNGEN 

8. 1. 1 EG- V (Vertrag von Nizza) 

Mit dem Beitritt zur europäischen Un ion hat sich 
Österreich verpfl ichtet, al le geeigneten Maßnah­
men allgemeiner oder besonderer Art zur Erfül lung 
der Verpfl ichtungen, d ie sich aus dem EG-Vertrag 
oder aus Handlungen der Gemeinschaft ergeben 
zu ergreifen. 

Die Tätigkeit der Gemeinschaft umfasst gem. 
Art. 3 l i t .  I "eine Polit ik auf dem Gebiet der Um­
welt"; diese wird in  Art 1 74 EG-V näher wie folgt 
umschrieben : Die Ziele sind 

• Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Ver­
besserung ihrer Qual ität 

• Schutz der menschl ichen Gesundheit 
• U msichtige und rationelle Verwendung der na­

türl ichen Ressourcen 
• Förderung von Maßnahmen auf internationaler 

Ebene zur Bewältigung regionaler oder g loba­
ler Umweltprobleme 

Weiters ist im EG-Vertrag festgehalten, dass die 
Umweltpol itik der Gemeinschaft unter Berücksich­
tigung der unterschiedl ichen Gegebenheiten in den 
einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein ho­
hes Schutzniveau abzielt und auf den Grundsätzen 
der Vorsorge der Vorbeugung, dem Grundsatz der 
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem 
Ursprung zu bekämpfen , sowie dem Verursacher­
prinzip beruht. 

Bei der Erarbeitung ihrer U mweltpolitik berück­
sichtigt die Gemeinschaft die verfügbaren wissen­
schaftl ichen und technischen Daten ; die Umwelt­
bedingungen in den einzelnen Regionen der Ge­
meinschaft ; die Vortei le  eines Tätigwerdens bzw. 
eines N ichttätigwerdens; die wirtschaft l iche und 
soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt 
sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regio­
nen. 

Der Vertrag von Nizza als Ergebnis der Regie­
rungskonferenz über die institutionelle Reform hat 
im Ergebnis eine Stärkung des Einstimmigkeits­
prinzips in Bezug auf die quantitative Bewirtschaf­
tung von Wasserressourcen in Artikel 1 75 Abs. 2 
EG-V gebracht. 

Dieser lautet nunmehr wie folgt: 
(2) Abweichend von dem Besch lussverfahren 

des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels 
95 erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommis­
sion nach Anhörung des Europäischen Parla­
ments, des Wirtschafts- und Sozialausschus­
ses sowie des Ausschusses der Regionen 
einstimmig 

a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art, 

b) Maßnahmen, d ie 
- die Raumordnung berühren;  
- die mengenmäßige Bewirtschaftung der 

Wasserressourcen berühren oder d ie 
Verfügbarkeit dieser Ressourcen mittel­
bar oder unmittelbar betreffen; 

- die Bodennutzung mit Ausnahme der 
Abfal lbewirtschaftung berühren ; 

c) Maßnahmen, die d ie Wah l eines M itgl ieds­
staates zwischen verschiedenen Energie-
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quel len und die al lgemeine Struktur seiner 
Energieversorgung erhebl ich berühren . 

Der Rat kann nach dem Verfahren des Unterab­
satzes 1 festlegen, in welchen der in diesem Ab­
satz g�nannten Bereiche mit qual ifizierter Mehrheit 
beschlossen wird .  U 

Basierend auf Artikel 1 75 E-GV vor dem Vertrag 
von N izza Art. 1 30s werden für den Wasserbereich 
Maßnahmen und Vorschriften in Form von R icht­
l in ien erlassen.  Richtl in ien bedürfen der Umset­
zung in nationales Recht. Der größte Tei l  der bisher 
besch lossenen wasserrelevanten EG-Richtl in ien 
wurde im Wasserrechtsgesetz und den auf dem 
Wasserrechtsgesetz basierenden Verordnungen 
umgesetzt. Auch die im Dezember 2000 in  Kraft 
getretene Wasserrahmenricht l in ie wird im wesent­
l ichen im Wasserrechtsgesetz und seinen Verord­
nungen umgesetzt werden. 

Auf d ie historische Entwicklung des Gewässer­
schutzes in der Gemeinschaft wurde bereits im Ge­
wässerschutzbericht 1 99 9  näher eingegangen. 

8. 1.2 Wasserrelevante 
EU-Richtlinien 

I n  d iesem Kapitel s ind die wesent l ichsten 
wasserrelevanten EU-Richt l in ien und der Stand der 
nationalen Umsetzung dargestel lt . 

8.1 .2.1 RL über Badegewässer 
(76/1 60/EWG) 

Ziel und wesentliche Inhalt 

Diese Richtl inie hat den Schutz der Gesundheit von Ba­
denden und die Erhaltung der Qual ität der Badegewässer 
zum Ziel . Die Mitgl iedsstaaten müssen Küsten- und Binnen­
gewässer(-abschnitte), die für Badezwecke dienen, be­
zeichnen und überwachen sowie die notwendigen Maßnah­
men ergreifen, um d ie Einhaltung bestimmter Wasser­
güteparameter sicherzustellen. Die Richtlinie enthält ein Sa­
nierungsgebot für nicht den Qualitätsstandards entspre­
chende Badegewässer. 

Die Richtl inie ist in Europa sehr populär. Die Kommission 
berichtet auf der Grundlage der einzelstaatlichen Berichte 
jährlich über die Umsetzung dieser Richtlinie und die Qua­
l ität der Badegewässer in der Gemeinschaft. Entgegen der 
weitverbreiteten Ansicht werden die "blauen Flaggen" für in 
Ordnung befundene Strände nicht über Veranlassung dieser 
Richtlinie vergeben. Die Kampagne wird von der Stiftung für 
Umwelterziehung in Europa durchgeführt und bezieht sich 
ledigl ich auf Küstengewässer. 

Die Kommission hat ihren 1 994 veröffentlichten Vorschlag 
zur Aktualisierung der RL zurückgezogen und für die Jah­
resmitte 2002 einen neuen Vorschlag - unter Berücksichti­
gung anderer EU-Wasserrichtlinien, insbesondere der EU­
Wasserrahmenrichtlinie - angekündigt. 

Nationale Umsetzung 

Die RL wurde im Rahmen einer Novellierung des Bäder­
hygienegesetzes (BGBI. I Nr. 658/1 996) und der Bäderhy­
gieneverordnung (BGBI. II N r. 420/ 1 998) umgesetzt (siehe 
auch Kap. 4.3 und 5.5). 

8. 1 .2.2 Richtl inie über gefährliche 
Stoffe (76/464/EWG) 
sowie Tochter-RL (RL 82/1 76/EWG, 

RL 83/51 3/EWG, RL 84/1 56/EWG, 

RL 84/491/EWG, RL 86/280/EWG) 

Ziel und wesentliche Inhalte 

Diese Richtl inie hat die Kontrolle der Verschmutzung von 
Oberflächenwasser durch die Ableitung gefährlicher Stoffe 
zum Ziel. Sie regelt die Einleitung gefährlicher Stoffe in  
Oberflächengewässer. Je nach Art der eingeleiteten Stoffe 
(Stoffe der Liste 1 und der Liste 2 gemäß dem Anhang der 
Richtlin ie) werden zwei unterschiedliche Regelungsregime 
festgelegt. Grundsätzl ich wird für beide Stofflisten eine Be­
will igungspflicht von Einleitungen gefordert. 

Die Liste 1 umfasst die in den "Tochterrichtlinien" gere­
gelten Stoffe, darunter die Metalle Cadmium und Quecksil­
ber. Für diese Stoffe sieht die Richtlinie die Anwendung von 
branchenspezifischen Emissionsgrenzwerten vor. Für diese 
werden M indeststandards in folgenden Tochterrichtlinien 
festgelegt: 

• Richtl inie 82/1 76/EWG betreffend Grenzwerte und 
Qualitätsziele für Quecksil berableitungen aus dem 
Industriezweig Alkalichloridelektrolyse 

• Richtlinie 83/5 1 3  EWG betreffend Grenzwerte und 
Qualitätsziele für Cadmiumableitungen 

• Richtl inie 84/1 56/EWG betreffend Grenzwerte und 
Qual itätsziele für Quecksilberableitungen mit Ausnah­
me des Industriezweiges Alkalichloridelektrolyse 

• Richtlinie 84/491 EWG betreffend Grenzwerte und 
Qual itätsziele für Ableitungen von Hexachlorcyclohexan 

• Richtlinie 86/280/EWG betreffend Grenzwerte und 
Qualitätsziele für die Ableitung bestimmter gefährlicher 
Stoffe: Tetrachlorkohlenstoff, DDT und Pentachlorphe­
nol, Aldrin, Dieldrin, Endrin und Isodrin, Hexachlorben­
zol, Hexachlorbutadien und Chloroform, 1 ,2-Dichlor­
ethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen und Trichlorbenzol .  

Den Hauptteil dieser Richtlinie bilden Stoffgruppen oder 
Stofffamilien der Liste 2. Für diese müssen die M itglieds­
staaten Programme auf der Grundlage von Qualitätszielen 
aufstellen. 

Umsetzung in Österreich 

Die Richtl i n ie führte 1 976 erstmalig ein gemeinschaftli­
ches Regelungskonzept für gefährliche Stoffe ein und konn-
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te sicher einen Beitrag leisten, die Güte von Oberflächenge­
wässern in der Gemeinschaft zu verbessern. Die Richtlinie, 
und insbesondere die in den Tochterrichtlinen festgelegten 
Standards für Stoffe der Liste 1 sind jedoch veraltet. 

Die in der Richtl inie vorgesehenen Programme für Stoffe 
der Liste 2 wurden von den M itgliedstaaten nur mangelhaft 
umgesetzt, wie Berichte der Europäischen Kommission und 
zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren zeigen. Nicht zu­
letzt aufgrund dieser Probleme haben Rat und EU-Parla­
ment beschlossen, dass die Wasserrahmenrichtlinie i nner­
halb eines Übergangszeitraumes von 1 3  Jahren das Rege­
lungsregime der Richtl inie 76/464/EWG völlig ersetzen wird. 
Die Tochterrichtl in ien werden in Zukunft durch die gemein­
schaftlichen Strategien für prioritäre Stoffe nach Artikel 1 6  
der Wasserrahmenrichtlinie abgelöst. Für den Übergangs­
zeitraum enthält die Wasserrahmenrichtlinie in Artikel 22 
konkrete Übergangsbestimmungen, die von den M itgl ieds­
staaten bei der Erstellung der Programme für Stoffe der Lis­
te 2 angewendet werden können. 

Die Emissionsanforderungen der Tochterrichtl in ien zur 
Richtl inie 76/464/EWG werden in Österreich durch die Ab­
wasseremissionsverordnungen nach § 33b des Wasser­
rechtsgesetzes 1 959 Ld.g.F. umgesetzt. Die Überwachung 
der gefährlichen Stoffe in Oberflächengewässern erfolgt im 
Rahmen der Wassergüteerhebungsverordnung. Die immis­
sionsbezogenen Anforderungen sind durch eine Immis­
sionsverordnung nach dem WRG 1 959 Ld.g.F. umzusetzen. 
Die Wasserrahmenrichtl inie enthält detai l l ierte Vorgaben für 
die Auswahl der relevanten Stoffe und die Ableitung von 
Umweltqual itätsnormen. Diese sollen bei der Umsetzung 
der Programme nach Richt l in ie 76/464/EWG Berücksichti­
gung finden. Über die Umsetzung dieser Anforderungen sie­
he Kapitel 5.2). 

8.1 .2.3 Richtl inie über Fischgewässer 
{78/659/EWG} 

Ziel und wesentliche Inhalte 

Mit dieser Richtl i nie wird bezweckt, die Qual ität von sol­
chem fließenden oder stehendem Süßwasser zu schützen 
oder zu verbessern, in dem das Leben von Fischen erhalten 
wird oder, falls die Verschmutzung verringert oder beseitigt 
wird, erhalten werden könnte. Ausgenommen von dieser 
Richtlinie sind Gewässer in natürlichen oder künstlichen Be­
cken, die für eine intensive Fischzucht genutzt werden. 

In den Aktionsprogrammen der Europäischen Gemein­
schaft für den Umweltschutz von 1 973 und 1 977 waren die 
gemeinsame Aufstellung von Qual itätszielen zur Festlegung 
verschiedener Anforderungen, denen ein Umweltmedium 
entsprechen muss - sowie insbesondere die Definition der 
Parameter für Wasser, einschließl ich des Süßwassers zur 
Erhaltung des Fischlebens, vorgesehen. M it der Richtl in ie 
78/659/EWG wurden diese Aktionsprogramme zur Erhal­
tung des Fischlebens umgesetzt. 

Die wesentlichen durch diese Richtl inie geregelten Maß­
nahmen sind 

- die Einhaltung eines Zeitplanes zur Umsetzung der 
Richtl inie 

- die Ausweisung von Fischgewässern durch die M it­
gliedsstaaten 
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- die Festlegung von nationalen Grenzwerten für die in 
der Richtl inie angegebenen Parameter, wobei die in der 
Richtl in ie angegebenen Grenzwerte als minimale Quali­
tätskriterien anzusehen sind 

- die Aufstellung von Programmen zur Verringerung einer 
allfälligen Verschmutzung und/oder einer Qual itätsver­
besserung der ausgewiesenen Gewässer 

- die Überwachung der in den Anhängen I und l i der 
Richtl in ie angegebenen Parameter bzw. der durch den 
M itgl iedsstaat fest gelegten Grenzwerte 

Umsetzung in Österreich 

Eine Umsetzung erfolgte durch Änderung der Wassergü­
teerhebungsverordnung BGBI. 1 1 ,  Nr. 41 5/2000 sowie das 
auf § 55b basierende "Programm zum Schutz der Fischge­
wässer", zusammenfassend kundgemacht im Amtsblatt zur 
Wien er Zeitung Nr. 240, vom 1 5. 1 2. 2000 (siehe auch Kap. 
4.2 und 5.4). 

In der Fischgewässerverordnung werden in Anlage A die 
Fischgewässer bzw. -strecken ausgewiesen. In Anlage B 
werden die Immissionsstandards der Fischgewässerrichtlinie 
für die einzelnen Parameter festgelegt. Die Überwachung der 
ausgewiesenen Fischgewässer erfolgt im Rahmen der 
Wassergüteerhebungsverordnung (BGBI.  339/1 991 ) ,  d ie 
2000 novel l iert wurde (BGBI. I I  Nr. 4 1 5/ 2000) . 

An die Europäische Kommission wurde von Österreich 
b islang der Bericht über den Untersuchungszeitraum 
1 996-1 998 übermittelt. Der Bericht für den Untersuchungs­
zeitraum 1 999 bis 2001 ist derzeit in Ausarbeitung.  

M ittlerweile ist d ie Wasserrahmenrichtl in ie in Kraft getre­
ten. Der zu erreichende "gute Zustand" aller Oberflächen­
gewässer wird in Anhang V näher definiert. 

Die biologische Qual itätskomponente, welche als wichtig­
ste Komponente für die Einstufung des ökologischen Zu­
standes genannt werden muss, setzt für die "Erreichung des 
guten Zustandes" eine geri ngfügige Abweichung der 
Artenzusammensetzung, der Altersstruktur und der Abun­
danz der gewässertypspezifischen Fischfauna voraus. 

Das generelle Schutzziel der Wasserrahmenrichtlinie geht 
somit über das der Fischgewässerrichtlinie hinaus. Deshalb 
ist vorgesehen, dass die Fischgewässerrichtl inie 201 3 auf­
gehoben und durch die Wasserrahmenrichtl in ie ersetzt wird. 

8. 1 .2.4 Muschelgewässer-Richtl inie 
{79/923/EWG} 

Diese Richtl in ie hat keine Relevanz für Öster­
reich, da Österreich keine Küsten- und Brackge­
wässer zur Muschelproduktion besitzt. 

8.1 .2.5 Richtl inie zum Schutz des 
Grundwassers {80/68/EWG} 

Ziel und wesentliche Inhalte 

Ziel der Richtlinie ist es, d ie allfällige Verschmutzung des 
Grundwassers durch die in der Richtlinie angefüh rten ge-
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fährlichen Stoffe zu verhindern und die Folgen seiner bishe­
rigen Verschmutzung soweit wie möglich einzudämmen 
oder zu beheben. Des weiteren ist die Überwachung des 
Grundwassers gegenüber den bestimmten gefährl ichen 
Stoffe dieser Richtlinie sicherzustellen. 

Die wesentlichen Inhalte und der Aufbau dieser Richt l inie 
können aus der Entstehungsgeschichte der Richtlinie abge­
leitet werden. Diese Richtl inie bestand zunächst nicht als 
eigene Richtlinie, sondern war mit ihren wesentlichen Rege­
lungselementen in der Richtlinie des Rates "betreffend die 
Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefähr­
l icher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft" -
76/464/EWG (Richtl in ie über gefährliche Stoffe) enthalten. In 
dieser war aber bereits eine Grundwasserrichtlinie vorgese­
hen (Artikel 4/4). Die Grundwasserrichtl in ie enthält daher 
ebenfalls die nach zwei Stofflisten ausgerichteten unter­
schiedlichen Regelungsanforderungen. 

In den Aktionsprogrammen der Europäischen Gemein­
schaft für den Umweltschutz von 1 973 und 1 977 wurden 
verschiedene Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 
vorgesehen. Mit der Richtlinie 80/68/EWG wurden diese 
Maßnahmenprogramme und der Artikel 4/4 der Richtlinie 
76/464/EWG umgesetzt, wobei eine starke Anlehnung an 
das bestehende Konzept der Richtl in ie 76/464/EWG er­
folgte. 

Die wesentlichen durch diese Richtl in ie geregelten Maß­
nahmen sind 

- die Einhaltung eines Zeitplanes zur Umsetzung der 
Richtlin ie, 

- die Verhinderung einer direkten oder indirekten Ablei­
tung von Stoffen der Liste 1 in das Grundwasser, 

- die Prüfung bei vorgesehenen Maßnahmen zur Beseiti­
gung bzw. Lagerung zwecks Beseitigung von Stoffen 
der Liste 1 ,  wenn eine indirekte Ableitung in das Grund­
wasser auftreten könnte. Eine Genehmigung kann nur 
dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass alle techni­
schen Möglichkeiten zur Anwendung gelangen, sodass 
eine indirekte Ableitung in das Grundwasser verhindert 
wird. Ansonsten ist keine Genehmigung dieser vorge­
sehenen Maßnahmen zu erteilen, 

- die Prüfung vor jeder direkten Ableitung von Stoffen der 
Liste 2 in das Grundwasser, um diese Ableitungen zu 
begrenzen, 

- d ie Prüfung bei vorgesehenen Maßnahmen zur Beseiti­
gung bzw. Lagerung zwecks Beseitigung von Stoffen 
der Liste 2 ,  wenn eine indirekte Ableitung in das Grund­
wasser auftreten könnte, 

- die Aufstellung von zulässigen Höchstmengen eines 
Stoffes der Listen 1 oder 2 einer genehmigten Ablei­
tung, 

- die Überwachung des Grundwassers, insbesondere 
seiner Qualität, 

- die Aufstellung von Programmen zur Verringerung einer 
allfälligen Verschmutzung des Grundwassers. 

Umsetzung in Österreich 

Diese Richtl inie wird in Österreich durch das Wasser­
rechtsgesetz 1 959 i .d .g .F. ,  insbesondere durch die Verord­
nung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft BGBI .  1 1 ,  Nr. 398/2000 
("Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch 
bestimmte gefährliche Stoffe - Grundwasserschutzverord­
nung") umgesetzt. 

Die Wasserrahmenrichtlinie enthält umfassende Maßnah­
men zum Schutz des Grundwassers und sieht in Artikel 
auch die Erlassung spezifischer Tochterrichtlinien vor. Daher 
ist vorgesehen, dass die Grundwasserrichtlinie 201 3 aufge­
hoben und durch das Regime der Wasserrahmenrichtlinie 
ersetzt wird. 

Von der Europäischen Kommission wurde ein Vorsch lag 
für ein Aktionsprogramm zur Eingliederung von Grundwas­
serschutz und Grundwasserbewirtschaftung (Mitteilung 
KOM 2001 /0763) endgültig zurückgezogen. 

8.1 .2.6 R L  über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser 
(91 /271 /EWG i .d.F. RL 98/1 5/EG) 

Ziel und wesentliche Inhalte 

Diese Richtlinie betrifft das Sammeln, Behandeln und Ein­
leiten von kommunalen Abwässern und das Behandeln und 
Ein leiten von Abwässer bestimmter Industriebranchen. Ziel 
dieser Richtlinie ist es, die Umwelt vor den schädlichen Aus­
wirkungen dieses Abwassers zu schützen. 

Um zu verhindern, dass die Umwelt durch die Ein leitung 
von unzureichend gereinigtem kommunalem Abwasser ge­
schädigt wird, ist in der Richtl inie grundsätzlich eine Zweit­
behandlung (Abwasserbehandlung durch eine biologische 
Stufe mit Nachklärbecken oder ein anderes zumindest 
gleichwertiges Verfahren, bei dem die Anforderungen gem. 
Anhang I der Richtlinie eingehalten werden) - also die Ent­
fernung von sauerstoffzehrenden Substanzen, dieser Ab­
wässer vorgeschrieben. Für empfindliche Gebiete ist eine 
weitergehende NährstOffentfernungsstufe vorgeschrieben, 
in der die Nährstoffe Phosphor und/oder Stickstoff zusätz­
lich entfernt werden müssen. 

In der Richtl inie wurden somit grundsätzlich die Bed in­
gungen für die Sammlung, Behandlung und Ableitung von 
kommunalem Abwasser und die Behandlung und Einleitung 
von vergleichbarem Abwasser aus bestimmten Industrie­
sektoren der Nahrungsmittelindustrie getroffen.  Die Kläran­
lagen müssen in der Reinigungsleistung den vorgegebenen 
Emissionswerten der Richtl in ie entsprechen. Des weiteren 
ist ein Zeitplan für die Errichtung von Kanalisationsanlagen 
und Kläranlagen einzuhalten. Dieser richtet sich nach der 
Größe der jewei l igen Siedlungsgebiete und nach der durch 
Messungen festgestellten Eutrophierungsgefährdung der 
aufnehmenden Gewässer. 

Die Richtlinie beinhaltet die Verbindung von Emissions­
prinzip und Immissionsprinzip auf Gemeinschaftsebene. Die 
M itgliedsstaaten haben Gebiete mit geringeren Anforderun­
gen an d ie Reinigungsleistung (= weniger empfindliche Ge­
biete - Küstengewässer) und verschärften Anforderungen 
an die Reinigungsleistung (= empfindliche Gebiete - bereits 
eutrophierte bzw. eutrophierungsgefährdete Gewässer) in 
begründeter Form auszuweisen. 

Die wesentlichen durch diese Richtl inie geregelten Maß­
nahmen sind 

- die Einhaltung eines Zeitplanes zur Umsetzung dieser 
Richtlinie 
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- die Einteilung des Staatsgebietes in verschiedene Ge­
biete aufgrund der durch Messungen festgestel lten Eu­
trophierungsgefährdung der aufnehmenden Gewässer 
(normale Gebiete, empfindliche Gebiete und weniger 
empfindl iche Gebiete), gemäß den im Anhang I I  der 
Richtl in ie angegebenen Kriterien 

- die Einhaltung eines Zeitplanes zum Ausbau von Ab­
wasserkanalisationen und kommunaler Kläranlagen 

- die Regelung der Anforderungen an biologisch abbau­
barem Industrieabwasser, das von Betrieben bestimm­
ter Industriebranchen mit mehr als 4.000 EW60 direkt 
eingeleitet wird 

- die Regelung der Entsorgung und Verwertung von Klär­
schlämmen 

- die Überwachung der abgeleiteten Schadstoffe und 
- die periodische Fortschreibung eines Programms zur 

Umsetzung dieser Richtl in ie (Ausbauprogramm) 

M it der Richtl inie 98/1 5/EG wurden kleinere Änderungen 
und Klarstellungen in Tabelle 2 des Anhanges I betreffend 
der zulässigen Stickstoffkonzentrationen vorgenommen. 

Die grundsätzlichen Ziele und Inhalte der Kommunalen 
Abwasserrichtlinie werden durch die Wasserrahmenrichtlinie 
nicht betroffen. Die Richtlinie bleibt daher weiterhin aufrecht 
und bildet einen i ntegralen Bestandtei l  der gegenwärtigen 
EU-Wasserpolit ik. 

Die weitere Umsetzung der kommunalen Abwasser­
richtl inie konzentriert sich besonders auf kleine und mittlere 
Siedlungsgebiete der Größen bis 1 0.000 bzw. 1 5 .000 EW. 
Die Sammlung, Reinigung und Ableitung der Abwässer für 
Siedlungsgebiete ab 2 .000 EW sind in der Richtlinie eindeu­
tig geregelt. 

Vor allem im ländlichen Raum weisen die Siedlungsgebie­
te oftmalig eine Größe unter 2.000 EW auf. Die Richtl in ie 
schreibt für die Behandlung dieser Siedlungsgebiete keine 
bestimmte Behandlung vor. Es ist in Artikel 7 geregelt, dass 
das in Kanalisationen eingeleitete kommunale Abwasser 
eine geeignete Behandlung erfahren muss. 

Die Europäische Kommission will einen aktiven Informa­
tionsaustausch der M itgl iedsstaaten und der Beitrittskandi­
daten mit H i lfe des Internet und verschiedener Workshops 
ermögl ichen. Im November 2001 wurde ein erster Workshop 
abgehalten, in dem auch Vertreter der Kandidatenländer die 
aktuelle Praxis der Abwasserbehandlung im ländlichen 
Raum vorstellten. Gleichzeitig wurde von der Kommission 
ein Strategiepapier zu Abwassertechnologien für Siedlungs­
gebiete der Größen 500 bis 5.000 EW vorgelegt, welches in 
Zusammenarbeit mit Frankreich erstellt wurde. In diesem 
Strategiepapier sind auch extensive Technologien, wie z.B. 
Pflanzen kläranlagen enthalten. 

Im März 2002 wurde in Sevi l la eine internationale Konfe­
renz über Abwassertechnologien für kleine Siedlungsgebie­
te im Mediterranen Raum, abgehalten. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Kommission wird in Zukunft 
auch die Behandlung des Problems der Eutrophierung in 
Süßwasser und Meeren sein .  

Umsetzung in Österreich 

Diese Richtlinie wird in Österreich durch das Wasser­
rechtsgesetz 1 959 i .d .g.F. , insbesondere durch die auf § 33b 
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basierende 1 .  kommunale Abwasseremissionsverordnung 
(BGB!. N r. 21  0/1 996/i .d .F. BGB! .  Nr 1 1  392/2000) und bezüg­
l ich der Kanal isationsanfoderungen durch entsprechende 
landesgesetzliche Bestimmungen der einzelnen Bundeslän­
der umgesetzt. 

Österreich hat sich bei der Festlegung der Mindestanforde­
rungen an das nationale Reinhalteziel einer flächendecken­
den Nährstoffentfernung bzw. eines flächendeckend hohen 
Schutzes der nationalen Gewässer orientiert und somit eine 
weitergehende Rein igung des Abwassers im gesamten 
Bundesgebiet vorgeschrieben (siehe auch Punkt 4.5). 

Von der Europäischen Kommission wurde mittlerweile der 
Zweite Umsetzungsbericht (KOM (2001 )  685 endgü ltig) über 
die Durchführung dieser Richtlinie in den Mitgl iedstaaten am 
2 1 . November 2001 veröffentlicht. In diesem wurde ange­
merkt, dass in Österreich von der Kommission drei Fl ießge­
wässer als eutrophierungsgefährdet erachtet werden und 
von Österreich deshalb als empfindliche Gebiete hätten 
ausgewiesen werden müssen. Österreich steht derzeit mit 
der Europäischen Kommission wegen einer allfäl l igen Aus­
weisung einzelner Fl ießgewässer als empfindliche Gebiete 
in Diskussion . 

Aufgrund der aktuell durchgeführten periodisch vorge­
schriebenen Überprüfung des Staatsgebietes auf al lfällige 
weitere empfindliche Gebiete, in der besonders intensive 
Untersuchungen für die im zweiten Umsetzungsbericht an­
geführten Gewässer durchgeführt wurden, konnte der Kom­
mission, unter Einbeziehung der von den einzelnen Bundes­
ländern durchgeführten Überprüfungen mitgeteilt werden, 
dass Österreich keine empfindlichen Gebiete gemäß Richt­
l in ie 9 1 /271 /EWG, Anhang 1 1 ,  Punkt A, l it . a, b und c auf­
weist. Die an die Kommission übermittelten Unterlagen wer­
den derzeit geprüft, eine Rückantwort der Europäischen 
Kommission steht noch aus. 

8.1 .2.7 N itratrichtl inie (91 /676/EWG) 

Ziel und wesentliche Inalte 

Ziel der R ichtl in ie ist die Verminderung der N itrat­
verschmutzung der Gewässer aus landwirtschaftl ichen 
Quellen. Sie enthält die allgemeine Anforderung an die M it­
gl iedsstaaten, Verhaltenskodizes für die gute landwirtschaft­
liche Praxis zu erstellen und deren Verbreitung zu fördern, 
um Einträge von Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen i n  
Oberflächengewässer und  das Grundwasser zu verringern. 
Die Richtl inie enthält Ü berwachungsanforderungen und 
schreibt für Gebiete, die h insichtlich der N itratverschmut­
zung als anfäl lig einzustufen sind, Aktionsprogramme vor, 
die rechtlich durchsetzbare Maßnahmen im H inbl ick auf die 
landwirtschaftliche Praxis sowie Grenzwerte für das Aus­
bringen von organischen Düngemitteln enthalten. 

Umsetzung in Österreich 

I n  Österreich wird der Weg einer flächenhaften Anwen­
dung der Richtl inie gegangen. Die Umsetzung erfolgte 
durch das auf § 55b WRG 1 959 basierende "Aktionspro­
gramm N itrat zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch N itrat aus landwirtschaftlichen Quellen" des Bundes-
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min isters für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, zusammenfassend kundgemacht im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 1 88, vom 29. September 
1 999. 

Die Europäische Kommission hat bisher 3 Berichte über 
die Durchführung der N itratricht l inie gelegt. In KOM (97) 473 
endg. wurde der bisherige Zeitplan der Umsetzung der 
Richtl in ie durch die Mitgliedsstaaten offengelegt. Darin hält 
die Europäische Kommission fest, dass "dieser Durchfüh­
rungsbericht den eklatanten Mangel an Fortschritten der 
M itgliedsstaaten bei der Anwendung der Richt l in ie verdeut­
licht". In KOM (98) 16 endg . wurden von der Europäischen 
Kommission die gemäß Artikel 1 1  1 996 gelegten Berichte 
der M itgliedsstaaten an die Kommission zusammengefasst 
und veröffentlicht. Mit KOM (2002) 407 endg. hat die EK die 
2000 neuerlich von den M itgliedsstaaten gelegten Berichte 
zusammengefasst und veröffentlicht, wenngleich die Kom­
mission allen M itgliedsstaaten Fortschritte bescheinigt, ha­
ben fast alle M itgl iedsstaaten - darunter auch Österreich -
Probleme mit der Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie. 
Die näheren Details sind im Kap. 8.3. 1 .4 angeführt. 

8. 1 .2.8 Trin kwasserrichtl inie 
(801778/EWG, ersetzt durch 
98/83/EG) 

Ziel und wesentliche Inhalte 

Ziel der Richtl in ie ist der Schutz der menschlichen Ge­
sundheit durch Festlegung von Normen und Kontrollgrund­
sätzen für die Qual ität von Wasser "für den menschlichen 
Gebrauch." Sie verpflichtet die M itgliedsstaaten, strenge 
Qual itätsnormen für eine Vielzahl von Parametern festzu­
legen, d ie Trinkwasserqualität zu überwachen und die erfor­
derlichen Schritte zu unternehmen, damit die festgelegten 
Werte eingehalten werden. 

M it Richtlinie 98/83 EG wurden insbesondere folgende 
Änderungen vorgenommen: 

• Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt, 

• Vereinfachung der Regul ierungen und Förderung der 
Subsidarität, 

• Parameterumfang (anstel le von 66 Parametern werden 
nunmehr 48, hiervon 1 5  neue Parameter auf Ebene der 
Gemeinschaft geregelt), 

• teilweise neue nach Fristen abgestufte Grenzwerte, z .B.  
für Ble i ,  Trihalomethane, Bromat, Kupfer (bei vielen Pa­
rametern wurden die WHO-Grenzwerte von 1 993 über­
nommen), 

• Regelung bezüglich festgestellter Abweichungen von 
Grenzwerten, 

• Sicherstellung einer ausreichenden und aktuellen Infor­
mation der Konsumenten über die Qualität ihres Trink­
wassers, 

• vereinfachte Kontrollverpfl ichtungen bzgl. Häufigkeit 
und Messverfahren. 

Umsetzung in Österreich 

Die Richtl in ie unterscheidet sich von anderen Rechtsvor­
schriften im Bereich der Wasserwirtschaft insofern ,  als es 

sich h ier um eine "Produktnorm" handelt. Da aber in Öster­
reich im Wesentlichen unaufbereitetes Grund- und Quell­
wasser zur Wasserversorgung Verwendung findet, geben 
die Trinkwassernormen die Anforderungen für die Qual ität 
des Grundwassers vor. 

In Österreich erfolgt die Umsetzung der Trinkwasserricht­
l i nie durch die Trinkwasserverordnung (BGBI.  1 1 Nr. 
304/2001 )  auf Grundlage des Lebensmittelgesetzes 1 975 
(BGBI .  Nr. 86, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 2 1 /2001 ) .  
Zuständiges Ressort ist das Bundesministerium für soziale 
Sicherheit und Generationen. 

Das Kapitel Trinkwasser des Österreichischen Lebens­
mittelbuches stellt eine Ergänzung der Trinkwasserverord­
nung hinsichtlich der in der Trinkwasser-Richtlinie nicht ge­
regelten Aspekte dar. 

8.1 .2.9 Richtl inie über die Trin kwasser­
gewinnung aus Oberflächen-

. wasser (75/440/EWG) 

Ziel und wesentlich Inhalte 

Diese Richtlinie muss in Verbindung mit der Richtlinie 
79/869/EWG betrachtet werden, worin die zu verwenden­
den Probenahme- und Analysemethoden und Überwa­
chungshäufigkeiten festgelegt wurden. Sie zielt auf den 
Schutz von Wasserversorgungen, die auf Rohwasser aus 
Oberflächengewässern (Flüsse, Seen, Speicherbecken) zu­
rückgreifen müssen, ab. 

Die M itg l iedsstaaten haben die für die Trinkwasser­
versorgung herangezogenen Gewässer festzustellen, diese 
entsprechend der erforderlichen Aufbereitungsform einzu­
stufen und zu ü berwachen. Bei Überschreiten der 
Wassergütestandards sind Aktionspläne für die Sanierung 
zu erstel len . 

Diese Richt l inie wurde lange vor der Trinkwasserrichtlinie 
80/778/EWG (bzw. der nunmehr aktualisierten Fassung: 
98/83/EG) verabschiedet. Die Parameter und Einstufungs­
kriterien sind heute teilweise veraltet. 

Umsetzung in Österreich 

Für Österreich hat die Richtl inie praktiSCh eine geringe 
Bedeutung. Lediglich ein kleiner Prozentsatz des österrei­
chischen Trinkwassers kommt aus Oberflächenwasser, bei­
spielsweise dem Wienerwaldsee für die Wiener Wasserver­
sorgung. 

Die Richtlinie wurde durch die auf dem Lebensmittel­
gesetz basierende Trinkwasserverordnung BGBI .  II Nr. 
304/2001 umgesetzt. 

Die Wasserrahmenrichtlinie enthält in Artikel 7 und An­
hang IV eine konkrete Verpfl ichtung, alle Gewässer, d ie zur 
Entnahme von Trinkwasser genutzt werden, zu schützen. 
Daher wird die Trinkwassergewinnungsricht l inie 2007 aufge­
hoben und durch die Wasserrahmenrichtl i n ie ersetzt. 
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8. 1 .2. 1 0  Entscheidung über Infor­
mationsaustausch 
(77/795/EWG) 

Ziel und wesentliche Inhalte 

Ziel der Richtl inie ist es, einen Überblick über die Güte der 
wichtigsten Fließgewässer in der Gemeinschaft zu geben. 
Dafür wurde ein Netz von Überwachungspunkten mit einem 
Überwachungsplan tür 19 verschiedene Parameter geschaf­
fen. Die I nformationen sind an die Europäische Kommission 
zu l iefern und werden von ihr in  zusammenfassenden Be­
richten veröffentlicht. 

Da in der Wasserrahmenrichtlinie umfangreiche Monito­
ringverpfl ichtungen sowie eine regelmäßige Darstellung de­
ren Ergebnisse enthalten sind, wird diese Richtlinie 7 Jahre 
nach Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie außer Kraft 
gesetzt. 

Umsetzung in Österreich 

In  Österreich wird diese Entscheidung durch die Über­
wachung im Rahmen der Gewässergüte-Erhebungsverord­
nung (BGBI. 339/1 991 i .d.F. BGBI.  II Nr. 41 5/2000) auf der 
Basis des Hydrographiegesetzes 1 979 i .d .g .F. umgesetzt. 

8. 1 .2. 1 1 Richtl inie über die Bericht­
erstattung (91 /692/EWG) 

Ziel und wesentl iche Inhalte 

Ziel der Richtl inie ist die Vereinfachung und Koordin ierung 
der in zahlreichen Umweltrichtlinien verankerten Verpflich­
tung der Mitgl iedsstaaten,  der Kommission Berichte über 
die Umsetzung vorzulegen . 

In der Richtlinie wird für eine Reihe von Richtlinien ein 
dreijährlicher Berichtszyklus festgelegt. Der Wasserbereich 
ist mit den Richtlinien über Oberflächenwasser, gefährliche 
Stoffe (und Folgerichtl in ien), Fischgewässer, Muschelge­
wässer, Grundwasser und Trinkwasser betroffen. 

Auf Basis dieser Richtl inie hat die Kommission durch 
"Entscheidungen über die Fragebögen zu den Wasserricht­
linien" die Berichtspflichten formalisiert. Folgende relevante 
Entscheidungen wurden bislang erlassen: 

• Entscheidung 92/446 zur "Gefährl ichen Stoffe-RL" 
76/464/EWG und TochterRLn, zur "Fischgewässer-RL" 
78/659/EWG, zur "Muschelgewässer-RL" 79/923/EWG, 
zur "Grundwasserschutz-RL" 80/68/EWG, zur "Ober­
flächenwasser-RL" 75/440/EWG und "Methoden-RL" 
97/869/EWG, zur "Trinkwasser-RL" 80/778/EWG und 
zur "Badegewässer-RL" 76/1 60/EWG 

• Entscheidung 93/481 zur "Kommunalen Abwasserbe­
hand lungs-RL" 91/271 /EWG 

• Entscheidung 94/741 zu "bestimmten Abfal lrichtl inien" , 
darunter zur Klärschlamm-RL 86/278/EWG 

• Entscheidung 95/337/EWG, mit dem die Entscheidung 
92/446/EWG geändert und die Inhalte der Fragebögen 
angepasst worden sind. 
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Mit der Richtlinie über die Berichterstattung wurde der 
Notwendigkeit Rechnung getragen, die Berichtsverpflich­
tungen, die in den einzelnen sektoralen Umweltvorschriften 
enthalten sind, zu harmonisieren und auf Basis eines ein­
zigen Rechtsaktes aufeinander abzustimmen. 

Die Wasserrahmenrichtl in ie enthält in Artikel 1 5  eine allge­
meine und umfassende Berichtsverpflichtung der Mitglieds­
staaten über: 

• die Bewirtschaftungspläne gemäß Artikel 1 3  (zumindest 
jener Teile der Flussgebiete, die im nationalen Hoheits­
gebiet liegen) 

• d ie Analyse der Einzugsgebiete, der dort auftretenden 
Belastungen und ihre Auswirkungen auf die Gewässer 
(gemäß Artikel 5) 

• der Überwachungsprogramme (gemäß Artikel 8) 

Die Europäische Kommission hat ein Expertenforum (Ex­
pert Advisory Forum, EAF) eingesetzt, das harmonisierte 
technische Vorgaben (Formate) für diese Berichte ausarbei­
ten sol l .  Dabei soll eine Revision bzw. Neugestaltung der 
bestehenden Berichtsverpflichtungen durchgeführt werden. 
Grundsätzlich vertritt Österreich zu den Berichtserstattungs­
verpfl ichtungen an die Kommission den Standpunkt, dass 
eine erhebl iche Verminderung und Vereinfachung erfolgen 
sollte und dass die bestehenden Berichtspfl ichten zeitlich 
besser harmonisiert werden sollten. 

8.1 .2. 1 2  UVP-Richtl in ie (85/337/EWG 
Ld.F. der Änderungsrichtli nie 
97/1 1 /EG) 

Ziel und wesentliche Inhalte 

Ziel der Richtl inie ist die Prüfung von Projekten noch 
vor Detai lp lanungen auf ihre Umweltauswirkungen . 
Bestimmte Projekte, bei denen von erheblichen Auswirkun­
gen auf die Umwelt ausgegangen werden kann, müssen im 
Hinbl ick auf ihre Auswirkungen auf zahlreiche Umwelt­
faktoren (einschl ießl ich Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Wasser) geprüft werden. Die zuständigen Behörden haben 
vor Ertei lung einer Genehmigung alle im Rahmen dieser 
Prüfung erhobenen Informationen sowie den Standpunkt 
der Öffentlichkeit und der betei l igten Stellen zur Kenntnis zu 
nehmen. 

M it 97/1 1 /EG wurde der Geltungsbereich der Anhänge er­
weitert. 

Umsetzung in Österreich 

Die Umsetzung erfolgte im UVP-G 2000 (BGB! .  I Nr. 
89/2000 i .d .F. BGBI. I Nr. 1 08/2001 ) 

Der 4. Abschnitt (§ 24i-l) sowie Anhang I Z 30 bis 42 be­
handelt wasserwirtschaftl ich bedeutsame Vorhaben wie z .B .  
Wasserkraftanlagen mit einer Engpassleistung von mindes­
tens 1 5  MW, Stauwerke mit mindestens 2 M io. m3 Spei­
cherkapazität, Nassbaggerungen über 1 0  ha, Abwasserrei­
nigungsanlagen über 1 50 .000 EW60). 
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8.1 .2.1 3 I P PC Richtlinie (91 /61 /EG) 

Ziel und wesentliche Inhalte 

Ziel der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung ist die Vorbeu­
gung oder M inimierung der Verschmutzung von Wasser, Luft 
und Boden durch große Industrieanlagen. Die jeweils zu­
ständigen Behörden der Mitgl iedsstaaten haben für be­
stimmte, im wesentlichen industrielle Aktivitäten " integrie­
rende" Genehmigungsverfahren durchzuführen. Hierbei sind 
die zu erwartenden Emissionen in  Wasser, Luft und Boden 
gemeinsam zu erfassen, zu bewerten und die zum Schutz 
der Umweltkompartimente Begrenzungsmaßnahmen vorzu­
schreiben, die auf der "besten verfügbaren Technik" basie­
ren und sowohl die lokalen Umweltbedingungen als auch 
techn ische Erwägungen berücksichtigen. Mindestan­
forderung ist die Erfü l lung aller gemeinschaftlichen Emis­
sionsgrenzen und Qual itätsziele. 

Durch die IPPC-RL soll eine Integration der Kontrollen bei 
den am stärksten verschmutzenden Industriezweigen er­
reicht werden, um hinsichtl ich der Emissionen in Luft, Boden 
und Wasser eine kohärente Vorgehensweise zu gewährleis­
ten . Die vorgeschriebene I ntegration aller Umweltaspekte 
hat zur Folge, dass die Rechtsvorschriften über den reinen 
Gewässerschutz h inausgehen, weshalb diese Regelung 
nicht dem rechtlichen Rahmen der EU-Wasserpolitik zuge­
ordnet werden kann. 

Umsetzung in Österreich 

Die Umsetzung erfolgte im Wesentlichen in den §§ 77a ff 
Gew01994 (BGBI. Nr. 1 94/1994 i .d .F. BGBI. I Nr. 65/2002), 
im AWG 2002 (BGBI.  I Nr. 1 02/2002), im M inroG (BGBI .  I Nr. 
38/1 999 i .d .F. BGBI. I Nr. 21 /2002) sowie durch die Verord­
nung über die Meldung von Schadstoffemissionsfrachten 
(BGBL. 11 Nr. 300/2002). 

8. 1.3 Die Wasserrahmenrichtlinie 
(RL 2000/60/EG) 

Die Wasserrahmenricht l in ie ("Richt l in ie des Euro­
päischen Parlaments und des Rates vom 23. Okt. 
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik") ist auf den umfassenden Schutz 
al ler Gewässer, mit besonderer H insicht auf den 
Schutz der Meeresumwelt ausgerichtet. 

8.1 .3.1 Inhalt der Wasserrahmen­
richtlinie 

Die Wasserrahmenrichtl inie (WRRL) bringt insbe­
sondere 

• eine Ausdehnung des Gewässerschutzes auf 
al le Gewässer und zwar Grundwässer, Ober­
flächengewässer und Küstengewässer 

• die Festlegung mit Qualitätszielen, die inner­
halb vorgegebener Fristen zu erreichen sind 
und zwar: 
- für Oberflächengewässer der gute ökologi ­

sche und der  gute chemische Zustand 
- für künstl iche oder erheblich veränderte 

Wasserkörper ein gutes ökologisches Po­
tenzial 

- für Grundwasser ein guter mengenmäßiger 
und chemischer Zustand ,  sowie die Umkehr 
von signifikanten, anhaltenden negativen 
Trends 

- für Schutzgebiete, die Erfü l lung aller jener 
Ziele, die in jenen gemeinschaftsrechtlichen 
Regelungen auf deren Basis sie ausgewie­
sen wurden vorgegeben sind. 

• Bewirtschaftung der Gewässer auf der Basis 
gesamter Flussgebietseinheiten im Wege klar 
präzisierter Bewirtschaftungspläne 

• Verankerung "eines kombinierten Ansatzes" 
von Emissionsgrenzwerten und Qual itätszielen 
zur Verringerung von Verschmutzungen (wobei 
im E inzelfall der jeweils strengere Ansatz anzu­
wenden sein wird) 

• die schrittweise Verringerung der Ein leitung ge­
fährl icher Stoffe in Gewässer mit dem Endziel 
der El iminierung prioritärer gefährlicher Stoffe 

• die Verh inderung einer Versch lechterung des 
Zustandes der Gewässer (Versch lechterungs­
verbot) 

• Förderung einer nachhaltigen Nutzung der 
Wasserressourcen , 

• Verbesserung des Zustandes der aquatischen 
Ökosysteme und Schutz ihrer Umwelt, 

• kostendeckende Preise für die Wasserver- und 
Entsorgung, 

• verstärkte Einbindung der Öffentl ichkeit bei 
Entscheidungsfindungen, sowie 

• Straffung des gemeinschaftl ichen Rechtsbe­
standes auf dem Wassersektor durch Rückzug 
überholter Richt l in ien. 

Die M itgliedsstaaten legen für al le Gewässer 
(Oberflächengewässer, Grundwasser, "erhebl ich 
veränderte" und künstl iche Gewässer) Umweltziele 
in Form des "guten Zustands" nach den techni­
schen Vorgaben der Richtl in ie fest. Diese sind spä­
testens 1 5  Jahre nach In-Kraft-Treten der WRRL zu 
erreichen. In einzelnen begründeten Fäl len sind 
Ausnahmen (Fristerstreckungen, aber auch abge­
minderte Ziele) möglich. 

Für al le Flussgebiete erstel len die M itgl iedsstaa­
ten Bewirtschaftungspläne, d ie Maßnahmen pro­
gramme enthalten, welche zur Erreichung des "gu­
ten Zustandes" bis 201 5 sicherstellen sollen. Bei 
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Flussgebieten, die über das nationale Territorium 
hinausgehen, sind die M itgl iedsstaaten verpfl ich­
tet, eine Koordinierung der Tei lpläne vorzunehmen 
(innerhalb der EU) bzw. sich um eine solche Ko­
ordin ierung zu bemühen (mit Staaten außerhalb 
der EU). 

In  den Maßnahmenprogrammen soll auch der 
Einsatz wirtschaftl icher Instrumente vorgesehen 
werden. 

Die Wasserrahmenrichtl in ie enthält in Art ike l  22 
eine Reihe von Übergangsbestimmungen, durch 
die bestehende R ichtl inien innerhalb bestimmter 
Fristen aufgehoben werden. Dabei wird vorausge­
setzt, dass mit der Umsetzung der Wasserrahmen­
richtl in ie  die materiel len Bestimmungen dieser 
Richtl in ien abgedeckt bzw. umfassender erfü l lt 
werden, sodass kein Bruch mit dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht erfolgen sol lte. 

Aufgrund dieser Übergangsbestimmungen wer­
den folgende R ichtl in ien bis 2007 aufgehoben: 

• Richtl inie 75/440/EWG über die Trinkwasser­
gewinnung aus Oberflächenwasser 

• Richtl in ie 79/869/EWG über Messmethoden 
bei der Trinkwassergewinnung aus Oberflä­
chenwasser 

• Entscheidung 77 /795/EWG über Informations­
austausch 

Folgende Richtl in ien werden bis 201 3 aufge­
hoben: 

• Richt l inie 78/659/EWG über Fischgewässer 
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• Richtl in ie 79/923/EWG über Muschelgewässer 
• Richt l in ie 80/68/EWG über Grundwasser 
• Richt l inie 76/464/EWG über gefährliche Stoffe 

in  Oberflächengewässern 

Die Wasserrahmenrichtl inie sieht für bestimmte 
Tei lbereiche, insbesondere für den Schutz von 
Oberflächengewässern vor gefährlichen Stoffen 
und für den Grundwasserschutz die Erlassung von 
Tochterrichtlinien vor (Art ike l  1 6  und 1 7) .  Bisher 
wurde mit der Entscheidung Nr. 2455/2001 /EG auf 
der Basis von Artikel 1 6  eine Liste von 33 prioritä­
ren Stoffen verabschiedet, für welche die Kommis­
sion bis Ende 2003 gemeinschaftl iche Umwelt­
qualitätsnormen und Maßnahmen zur Emissionsre­
duktion vorschlagen muss, die dann in Form von 
Tochterrichtl inien als verbindl iche M indeststan­
dards verankert werden . 

Neben diesen geplanten verbindlichen Regelun­
gen, hat die Kommission auf Basis der Artikel 20 
und 21 der Wasserrahmenricht l in ie auch eine um­
fassende " Implementierungsstrategie" ins Leben 
gerufen, in deren Rahmen Leitfäden für die Umset­
zung entwickelt werden sol len. 

Die Erreichung der Ziele erfolgt im Wege von auf 
die gesamte Flussgebietseinheit abzustel lenden 
Bewirtschaftungsplänen sowie der darin enthalte­
nen konkreten Maßnahmenprogramme. Die I nhalte 
d ieser Pläne sind im Anhang VII der Richtl in ie fest­
gelegt. 

Einzugsgebiet Ein Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse und möglicherweise Seen der ge-
samte Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmündung, einem Ästuar oder 
Delta ins Meer gelangt. 

Teilei nzugsgebiet Ein Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse und mög l icherweise Seen der ge-
samte Oberflächenabfluss an einem bestimmten Punkt in einen Wasserlauf 
(normalerweise einen See oder einen Zusammenfluss von Flüssen) gelangt. 

Flussgebietseinheit Ein als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten festgelegtes 
Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder mehreren benachbarten Ein-
zugsgebieten und den ihnen zugeordneten Grundwässern und Küstengewäs-
sern besteht. 

Tabelle 8- 1 :  Internationale Flusseinzugsgebiete - österreichische Anteile 

österreichischer Anteil [km2] Gesamtfläche [km2] beteiligte Länder 

Donau 80.565 81 7.000 > 1 3 

Rhein 2 .365 224.000 9 

Eibe 920 1 48.000 4 
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Im Sinne dieser Defin ition hat Österreich Anteil an 
den Flusseinzugsgebieten der Donau, des Rheins 
und der Eibe. Tabel le 8-1 zeigt die Antei le Öster­
reichs an drei internationalen Flusseinzugsgebieten. 

Sch l ießl ich wird pro Flussgebietseinheit ein Be­
wirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm 
erarbeitet. D ie Maßnahmen sol len spätestens 
1 5  Jahre nach in-Kraft-Treten der Wasserrahmen­
richt l in ie umgesetzt sein .  

D ie  Bewirtschaftungspläne sind das Ergebnis 
einer schrittweisen Vorgangsweise, der folgender 
Regelablauf zu Grunde l iegt: 

• Die M itgl iedsstaaten haben somit alle nationa­
len Gewässer einer Flussgebietseinheit zuzu­
ordnen und für jede Einheit eine zuständige 
Behörde zu bestimmen . 

• Die Behörden ermitteln d ie Merkmale jeder 
F lussgebietseinheit, sie führen eine allgemei­
ne Beschreibung der Flusseinzugsgebiete 
durch,  mit einer erstmaligen Beschreibung 
al ler Gewässer, in deren Rahmen die Lage und 
Grenzen der Einzugsgebiete und ihrer zuge­
ordneten Grundwasserkörper, Belastungen so­
wie allgemeine Charakteristika und sonstige 
Daten enthalten s ind.  

• Sie überprüfen in weiterer Folge die Umwelt­
auswirkungen menschl icher Tätigkeiten,  dh .  
� ie bewerten die Auswirkungen der erhobe­
nen Belastungen. Erg ibt diese Bewertung, 
dass ein Risiko des Verfehlens des Zieles des 
definierten guten Zustandes gegeben ist, ist 
eine sogenannte 

• weitergehende Beschreibung durchzufüh­
ren .  Hierbei sind vor al lem al le jene zusätz­
l ichen Daten zu erheben, die für die nachfol­
gende Festlegung eines maßgeschneiderten 
Überwachungsprogrammes und anschl ießen­
de Maßnahmenprogramme zur Erreichung des 
vorgegebenen Zieles erforderl ich s ind. 

• Diese Ergebnisse sind in die Flussbewirtschaf­
tungspläne einzubringen, welche unter Öffent­
l ichkeitsbetei l igung von den M itg l iedsstaaten 
zu erstellen sind. 

Im Sinne e i ner bestmögl ichen Nutzung von 
Ressourcen kommt somit e iner zuverlässigen 
Unterscheidung zwischen Gewässern,  die die vor­
gegebenen Ziele jedenfalls erfü l len und jenen Ge­
wässern, bei denen ein Risiko der Zielverfehlung 
besteht, entscheidende Bedeutung zu. Darüber 
hinaus besteht wesentliches Interesse an einer 
mögl ichst maßgeschneiderten Erstel lung nachge­
lagerter, zur Zielerreichung oft notwendiger, kost­
spiel iger Überwachungs- und Maßnahmenpro­
gramme. 

Die WRRL fordert, dass jeder Mitgl iedsstaat zu­
mindest für die, in sein Hoheitsgebiet fallenden Tei le 
einer internationalen Flussgebietseinheit Maßnah­
menprogramme zu erstel len hat, d ie  dann in  
d ie  internationalen Flussgebietsbewirtschaftungs­
pläne einfl ießen. Jedes Maßnahmenprogramm 
umfasst "grundlegende" Maßnahmen als zu erfül­
lende Mindestanforderungen und "ergänzende" 
Maßnahmen, die zusätzl ich geplant und ergriffen 
werden können, um die gesetzten Ziele zu erreichen . 

Der Text der WRRL ist unter http://www.lebens­
min isterium.at/wasser/ (Rubrik: Aktuell) herunter­
ladbar. 

8. 1 .3.2 Stand der U m setzung der 
WRRL auf nationaler Ebene 

Die WRRL ist innerhalb von drei Jahren nach In­
Kraft-Treten in  nationales Recht überzuführen. In  
Tabelle 8-2 sind die wichtigsten Umsetzungstermi­
ne zusammengefasst. 

Aufgrund dieser - allerd ings nur scheinbar - sehr 
langen Fristen erfolgt die Umsetzung in Phasen. 
Zum derzeitigen Zeitpunkt kann daher nur auf Um­
setzungsphase I (2003, 2004, 2006) konkreter ein­
gegangen werden, wobei darauf hinzuweisen ist, 
dass die Anforderungen der späteren Phasen da­
bei sehr wohl mit berücksichtigt werden. 

Bereits kurz nach Inkrafttreten der Wasser­
rahmenrichtl in ie wurden - aufbauend auf einer ver­
waltungsinternen Kooperation von Bund und Län­
dern im Rahmen der mittelbaren Bundesverwal­
tung im Wasserbereich - im BMLFUW 5 Bund/Län­
der- Expertenarbeitskreise gebildet, d ie sich nach 
detai l l ierten Zeitplänen mit folgenden Themen be­
schäftigen: 

• Recht! Administration/Ökonomie 
• Ökologie (ei nsch l ieß l ich Wassermengenas­

pekte und allgemeine chemisch-physikal ische 
Parameter) von Oberflächengewässern 

• Chemie - Emissionen und Maßnahmen (Ge­
fährliche Stoffe) von Oberflächengewässern 

• Chemie - Überwachung und Ziele (Gefähr­
l iche Stoffe) von Oberflächengewässern 

• Chemie von G rundwasser (einsch l ießl ich 
Grundwasserquantität) 

Aufgabe der Arbeitskreise ist es, Konzepte und 
Vorsch läge als Diskussionsgrundlagen für die Um­
setzung der Vorgaben der Wasserrahmenrichtl inie 
auszuarbeiten, wobei aufgrund des starken Quer-
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Tabelle 8-2: Umsetzungsfristen der Wasserrahmenrichtlinie 

22.  1 2 . 2003 

22. 1 2 . 2004 

22. 1 2 . 2006 

22. 1 2 . 2007 

22. 1 2 . 2008 

22. 1 2 . 2009 

22.  1 2 . 201 2 

22.  1 2 . 201 5 

22.  1 2 . 202 1 

22. 1 2 . 2027 

Erlassung der erforderl ichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften um den Anforderun-
gen der R icht l in ie nachkommen zu können, einschl ießl ich Bestimmung der zuständigen 
Behörden 

Fertigstel lung der Bestandsaufnahme und Analysen der Merkmale einer Flussge-
bietseinheit 

- Überwachungsprogramme (Monitoring) müssen "anwendungsbereit" sein 
- Öffentl ichkeitsbetei l igung h insichtl ich des Zeitplanes und des Arbeitsprogrammes für 

die Aufstel lung des Bewirtschaftungsplanes einschl ießl ich Öffentl ichkeitsbetei l igung 

Öffentl ichkeitsbetei l igung h insichtl ich des Überbl ickes der für ein Einzugsgebiet festge-
stellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 

Öffentl ichkeitsbetei l igung hinsichtl ich der Entwürfe des Bewirtschaftungsplanes für ein 
Einzugsgebiet 

Frist für die Aufstellung der Maßnahmenprogramme 
Veröffentlichung der Bewirtschaftungspläne 

Frist für die Umsetzung der Maßnahmen aus den Maßnahmenprogrammen 

Frist für die Erreichung des guten Zustandes für alle Gewässer 
Erste Überprüfung und Aktual isierung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme einschl ießl ich Überprüfung der Gründe bei der Festlegung wen iger strenger 
Umweltziele 

Ablauf der ersten Verlängerungsfrist zwecks stufenweiser Umsetzung für die Erreichung 
des guten Zustandes 

Ablauf der letzten Verlängerungsfrist zwecks stufenweiser Umsetzung für die Erreichung 
des guten Zustandes 
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Ausnahmen von Umweltzielen I 
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Berichtspflichten 

Abb. 8- 1 :  Prozessübersicht zur Umsetzung der Wasserrahmenrichinie 
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o Bundeslander 
L:I:JJ Seen grOßer 1 km" /\I Gewasser .• Hauptstädte 
[)))! Rhein ( 2.365 km' ) 
I?} '", Bbe ( 920 km" ) 
D Donau bis Jochenstein ( 1 8.445 km' ) 

Donau West ( 1 4.561 km' ) 
Donau Ost ( 1 2 .966 km" ) 

_ March ( 3.673 km' ) 
� Leitha ( 2. 1 45 km" ) 

Raab und Rabnitz ( 6.648 km" ) 
Mur ( 1 0.31 3 km") 
Drau ( 1 1 .8 1 5  km" ) 

M : 2,200.000 
1 00 

• 
o 200 Kilometer 

Abbildung 8-2: Abgrenzung der Flussgebietseinheiten einschließlich der vorgeschlagenen innerästerreichischen Teileinzugsgebiete 
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bezuges sowohl fachl iche wie auch juristische 
Aspekte behandelt werden . 

. 
Im Herbst 2001 wurden - im Sinne einer mög­

l ichst frühzeitigen Information der Öffentl ichkeit -
bereits erste Grund lagen und Konzepte, d ie er­
arbeitet worden sind, im Rahmen eines 2-täg igen 
Workshops vorgestel lt und mit Betroffenen und 
Interessierten d iskutiert. 

I nsbesondere wurden Vorschläge bzw. Diskus­
sionsgrundlagen zu folgenden Themen aus der 
ersten Umsetzungsphase präsentiert: 

• Eintei lung/Untertei lung Österreichs in flussein­
zugsgebietsbezogene Bearbeitungsgebiete, 
sowie deren Eingl iederung in  den internationa­
len Kontext 

• Aufbau und Zusammensetzung von Bewirt­
schaftungsplänen national und international· 
�trategie der "zuständigen Behörden" 

' 

• Offentl ichkeitsbetei l igung im Planungszyklus 
• Die Rol le der Ökonomie ;  Spezialthema 

Kostendeckung 
• Definit ionen Wasserd ienstleistung/Eigenver­

sorgung 
• Erhebung wirtschaftl icher Daten/lnformations­

quellen sowie deren Verknüpfung mit physi­
schen Gewässerdaten ;  

• Natura 2000-Gebiete a ls  Schutzgebiete nach 
der Wasserrahmenrichtl in ie/ Abgrenzung 

• Stand der Fl ießgewässertypisierung nach 
System B 

• Kriterien zur Ausweisung von Referenzbedin­
gungen und Referenzstel len 

• Vorgangsweise zur Ausweisung erheblich ver­
änderter Wasserkörper; Defin ition "maximales 
ökologisches Potenzial" , Rolle der Ökonomie 

• Vorschläge zur Adaptierung des nationalen 
Gütemonitorings für Fl ießgewässer an die Vor­
gaben der WRRL 

• Vorschlag für ein Überbl icksmessstel lennetz 
• Procedere operative Überwachung 
• Ident ifi kat ion der Arten von Punkt- und 

Flächenquel len; Auswahl maßgeblicher Güte­
parameter . 

• Vorschlag von Signifikanzkriterien für die Auf­
nahme in das Emissionsregister 

• Art- und Umfang der Darstel lung im Emis­
sionsregister 

• Lage und Abgrenzung von Grundwasser­
körpern 

• Ausweisung einzelner/Gruppen von Grund­
wasserkörpern 

Im Folgenden sind einige Ergebn isse der ersten 
wesentl ichen fachl ichen Arbeitsschritte zur Um­
setzung der WRRL beispielhaft dargestel lt: 

1 55 

Abgrenzung der Flussgebietseinheiten und Teil­
einzugsgebiete 

Vorerst abgeschlossen ist d ie  innerösterrei­
chische Abgrenzung der Flussgebietseinheiten Do­
nau, Rhein , und Eibe. Abbi ldung 8-2 zeigt einen 
Vorschlag für die weitere Untergl iederung des 
österreichischen Anteiles am Donaueinzugsgebiet 
in Tei leinzugsgebiete zur Erleichterung der Koordi ­
nation mit den Nachbarländern im Wege der bi late­
ralen Grenzgewässerkommissionen. 

Abgrenzung der Grundwasserkörper, Risiko­
beurteilung 

Der Bund/Länder-Arbeitskreis hat hinsichtlich der 
Vorgangsweise bei der Ausweisung von Grund­
wasserkörpern und deren Zuordnung zu den ein­
zelnen Bearbeitungsgebieten vorgesch lagen: In  
der Regel sind Grundwasserkörper über 50 km2 
sowie kleinere aber besonders wichtige und erg ie­
bige Grundwasservorkommen einzeln auszuwei­
sen. Al le anderen Grundwasserkörper sind ent­
sprechend ihren geohydrologischen Eigenschaften 
zu Gruppen zusammenzufassen. 

Darüber h inaus wurde ein erster konkreter Vor­
schlag für die einzuschlagende Vorgangsweise für 
die Risikobeurtei lung GW unterbreitet (Nichterrei ­
chen der Ziele). Ausgangspunkt hierbei ist, dass 
die chemische Zusammensetzung des Grundwas­
sers in Österreich über die langjährige Beobach­
tung des dichten nationalen Messnetzes ausrei­
chend gut bekannt ist .  

Daher soll an Hand der Ergebnisse der erstmali­
gen Beschreibung 2004 primär beurteilt werden, 
ob das Messstellennetz den in der Richt l in ie gefor­
derten zusammenhängenden und umfassenden 
Überblick über die Gewässer geben kann .  Wird 
das Messstel lennetz h ierdurch bestätigt, wovon in  
der Regel auszugehen ist, wird in  weiterer Folge e in  
allfäl l iges Risiko der Zielverfeh lung festgestel lt wer­
den . Dies gesch ieht über d ie Auswertung der vor­
handenen Daten mit dem von der Europäischen 
Kommission in Austestung befindl ichen, für die Be­
urtei lung des guten Zustandes vorgesehenen Re­
chenalgorithmus. 

Gewässertypen Österreichs 

Die Arbeiten zur abiot ischen Typisierung der 
Fließgewässer Österreichs wurden Ende 2001 
abgeschlossen, wobei nach System B der WRRL 
vorgegangen wurde, bei dem neben den obl iga­
torischen Parametern von System A (Ökoreg ion, 
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Lage und Abgrenzung von G rundwasserkörpern 
WRRL-Arbeitskreis "Grundwasser" (Stand Oktober 2002) 

("Einzel") Grundwa ... rkörper und Gruppen von 
Grundwa ... rkörpern gemäß WRRL 

Oberflächennahe GrundwasMrkörper 

EInzelne GrundwssHrl<6rper 

Pore.ngrundw .... rtelt .... 
Gruppen von GtundwssurkiJrpem 

YOtWI-actnd F'ofengrundwuNN"1.it.r 

vorwiegend KJuftgrundW .... rlelt ... 
yorwtllgtlnd Karstgrunctw ........ ., 

GK100067 Nummer der Grundwsasef1(6rper 

TIefengrundwasserkörper 

Elnz.l-Grundwu .. rk6rptr 
Grupp4tn von Grundw .... rkÖfJle'rn 

Grenze der Bearbeitungsgebiete 

DetenqueUe: Wa5� In ÖtcflfTe!ch, BundHm� f. l.and-. u. Forttwirttd'laft, 
lJfrMIeI: uod WillJMfWlrtlchaft; ArrUf def l.8rldetf"egi«unQfIn • � .  M rn _ E"""""""S3 I I I 

Pro;eIttion: len'bertldle korIorme KegeIabbiIdung 

Abbildung 8-3: Lage und Abgrenzung der GW-Körper - Arbeitskarte, Stand Okt. 2002 

ARBEITS KARTE 

Gtaphik: Umweltbunde.amt GmbH. Vlncze, Oktober 2002 
in AlArag des BMLFUW 
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Fließgewässer-Typregionen 
_ A Gewässer der vergletscherten Zeottalalpen 

c::::J 8 Gewässer der unvergletscherten Zentralalpen 

_ C Gewässer der SOdaipen 

c=J 0 Gewässer der imeralplnen Beckenlandschaften 

_ E Gewässer des südöstlichen Vorlandes (WesUeil) 

r,;,,, ",: . , ., F Gewässer des südösUichen Vorlandes (Osttell) 
c=J G Gewässer des sUd/iehen Wiener Beckens 

_ H Gewässer der NOfdost�Austaufer der Zentrafalpen 

_ I Gewässer des Weinviertels und Marchfeldes 

c=J J Gewässer des IlÖf"dlichen Vortandes 

K Gewässer des Granit- und Gneishochlandes 

L Gewässer der Flysch- und Sandsteinvoratpen 

c=J M Gewässer der Kalkvoralpen 

_ N Gewässer der Kalkhochalpen 

c::J 0 Gewässer der Grauwackenzone 

_ P Gewässer des Helveükum in Vorarfberg 
c::J Q Gewässer der wesWchen Vorfänder 

o 25 50 75 km 
E=""'+3 E=""'+3 

Lambertsche konforme Kegelabbildung 
Longilude: 13'20'00". Lat�ude: 47'30'00" 

1. Slandard Parallele: 46'00'00" 
2. Standard Parallele: 49'00'00" 

� Sondet1yp "Großer Fluss" 

Abbildung 8-4: Typregionen - Abiotische Typisierung der Fließgewässer Österreichs 

Wimmer & Chovanec, 2000: 
Datenquelle: Fink. Moog & Wlmm .... 2000: 

Graphik: 

WassergOleerhebung in ÖSterreich. 
8undesministertum f. Land- u. 
Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft: 
Ämler der Landesregierungen 
Umweltbundesamt GmbH , Gruber & Vincze, 
November 200t 
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1 58 ------------------------------------------------------------------

Einzugsgebietsgröße, Höhen lage und Geologie) 
auch optionale Faktoren (Abflussregime, Flussord­
nungszah l ,  F l ießgewässernaturräume) in d ie Bear­
beitung miteinbezogen wurden. Die Analyse dieser 
abiotischen typologischen Kenngrößen führte bei 
einer Ausgangslage von 4 Ökoreg ionen in einem 
ersten Schritt zur Ausweisung von 1 7  Typreg ionen 
(Abb. 8-4). Die großen Flüsse, d .h .  Gewässer über 
einer Flussordnungszahl > 7 und/oder einer Ein­
zugsgebietsfläche über 2500 km2 und/oder einer 
M ittelwasserführung über 50 m3/s wurden zusätz­
l ich als Sondertypen definiert. 

Diese insgesamt 26 Einheiten werden in einem 
Folgeschritt u.a. über statistische Methoden dahin 
gehend überprüft, ob sich d iese abiotisch festge­
legten Typen auch tatsächl ich in typspezifischen 
Gewässerbiozönosen widerspiegeln. Die Auswer­
tung der ersten Ergebnisse ergab, dass die ur­
sprünglich 1 7  abiotischen Grundtypen zu 1 5  Fl ieß­
gewässerbioregionen (d .h .  Regionen mit ähnl icher 
Zusammensetzung der Gewässerbiozönose) zu­
sammengefasst werden können (Abb. 8-5), die 
allerdings zum Tei l  eine innere Differenzierung auf­
weisen. Hinsichtl ich der großen Flüsse bleiben vor­
aussichtlich Donau , March/Thaya sowie der Rhein 
als Sondertypen bestehen. D ie F lüsse Drau , 
Salzach, Inn ,  Gurk, und Mur wurde zum Typ "AI­
penflüsse" zusammengeführt. 

In einem nächsten Schritt werden nun die biolo­
gischen Untersuchungs- und Bewertungsmetho-

.AJpre MlLNe 
&!ya-isch- ÖieIT . .AJperNoriard 
Eergrlkkfflla1dsdlaft- u AusläJfer d lA 
Ay;ch 
GeN. d. ima-al�ren Bed<en<ridsd1atffl 
<1arit- u. <1'ei9Jebiet d. BöIm Masse 
Gaza- Feld u.ostrrurisch€s Gratenlard 
I-I:lvffilqjm 
I<alloo'alpe1 
tudfiche Kaklncha .. pe1 
O:tIiche Flach- u. HJgelländer 
Schweza-isch- Vcrar1bff�r Alpe1vcrland 
Sidape1 
Lh\erglascrerte Zffltralape1 
Va-gletschffte Zentralape1 

Abbildung 8-5: Fließgewässerbioregionen Österreichs 

den für die österreichischen Fl iessgewässer nach 
den Vorgaben der WRRL adaptiert bzw. neu er­
arbeitet. Im Sinne eines pragmatischen Ansatzes 
werden h ierbei insbesondere die Indikatoreigen­
schaften der einzelnen biologischen Komponenten 
berücksichtigt werden. So hat sich für die österrei­
chischen Gewässer bereits deutl ich gezeigt, dass 
die Algen der beste Indikator für Nährstoffbelas­
tungen, das Makrozoobenthos der geeignetste In­
dikator für organische Belastungen und die Fisch­
zönose als bester Indikator für hydromorpholo­
gische Änderungen anzusehen sind . 

Die ersten Schritte zur abiotischen Typisierung 
stehender Gewässer sind ebenfalls bereits er­
folgt. An der Definition der gewässertypspezifi­
schen biologischen Kenngrößen und eines WRRL 
konformen 5-stufigen Bewertungsschemas für den 
ökologischen Gewässerzustand wird gearbeitet. 

Chemische Stoffe in Oberflächengewässern, 
Messnetz 

Für die überbl icksweise Überwachung der syn­
thetischen und n icht-synthetischen Schadstoffe 
gem. WRRL wurden 32 Messstellen an österrei­
ch ischen Fl ießgewässern ausgewählt. Im Rahmen 
einer Studie des österreichischen Umweltbundes­
amts konnten aus einer Liste von über 300 Kandi­
datenstoffen ca. 70 Stoffe identifiziert werden, die 
für die österreichischen Gewässer relevant sind . 
Diese Stoffe sol len, zusammen mit den nicht rele-
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Messstel len netz Chemie 
Arbeitskarte des AK Chemie - Überwachung und Ziele 
Stand Dezember 2001 

WGEV M ••• ".tz ".u 

• Messstellen für die überbllcksw";se Überwacllong 

• sonstige Messstellen 

Sfedfung .. lnh.lttn 
< 2000 Einwohner 

� >,. 2000 Einwohner 

Ort. 
Ii> Martd 10.000 - 50.000 EinweiH"" 
o Stadt 10,000 · 50.000 EInwohner 

o Sladt ,. &1.000 Einwohnet 

Grenze der 8undeslinder 

Grenze der HZB Flußgebiete 

25 50 1 00 Kilometer 

Abbildung 8-6: Überblicksüberwachung - Vorschlag für neues Messstellennetz Chemie 
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Oelenquele: WessetgÜleerheboog in Ost.tfeich. Bundesministerium t. Land- u. 
Fcntwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; 
Amter der land8Slegiefun!len; =.�����=;-. 1991 
Gewissemetz.: ÖK 1:500.000, BEV, 1992 

Graph*: Vinc:ze, 21etitz Umwe/lbtnSesamt GmbH, April 2002 
im Auftrag des BMlFlM' 
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1 60 

vanten prioritären Stoffen und Stoffen der Liste 1 
gemäss Richtl inie 76/464 EWG, an den ausgewähl­
ten Überblicksmessstel len über e in  Jahr monatl ich 
untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Unter­
suchungen sowie das bis 2004 zu erstel lende 
Emissionsinventar stellen die Basis für die Ent­
scheidung dar, an welchen weiteren Messstellen 
eine "operative" Überwachung (zur ört l ichen Ein­
grenzung al lfäl l iger Überschreitungen der U mwelt­
standards bzw. zur Überprüfung des Greifens von 
Sanierungsmaßnahmen) erfolgen muss. 

Die Ausarbeitung der h ierfür erforderlichen kon­
kreten Kriterien sowie die Entwicklung von Um­
weltqual itätsnormen für al le relevanten Stoffe wird 
voraussichtl ich Ende 2002 abgeschlossen sein. 

Ausblick 

Die Vorarbeiten für die Erlassung der nationalen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften laufen eben­
so wie die notwendigen Abstimmungsarbeiten auf 
Ebene der für Österreich relevanten internationalen 
Flussgebietseinheiten der Donau, des Rheins und 
der E ibe planmäß ig .  Schwerpunkt des Jahres 2002 
sind die Weiterführung dieser Vorbereitungsarbei­
ten , sowie die Bereitstel lung gemeinsam zu nut­
zender Grundkarten einschl ießl ich der Zusammen­
führung von Datenbankinhalten zwecks Schaffung 
thematischer GIS-Layer sein. 

Obwohl i n  Österreich bereits mit dem bestehen­
den Wasserrechtsgesetz ein ambitionierter Rahmen 
und ausgezeichnete Voraussetzungen für die Um­
setzung der WRRL vorliegen, sind - unter besonde­
rem Zeitdruck der in der WRRL verankerten Umset­
zungstermine - noch zahlreiche fachliche Arbeits­
schritte zur Erfül lung der Vorgaben der WRRL erfor­
derl ich; so sind u.a. umfangreiche österreichweite 
Datenbanken aufzubauen (Emissionsregister, Re­
gister der Wasserentnahmen und hydro-morpholo­
g ische Veränderungen, Beschreibung von gewäs­
sertypischen Referenzzuständen für Oberflächen­
gewässer sowie Erarbeitung von Bewertungs­
methoden zur Bewertung des ökologischen Zu­
standes von Oberflächengewässern, u .a.m .), die 
eine transparente nachvol lziehbare Entscheidungs­
grund lage bei der Festlegung von al lfäl l igen Maß­
nahmenprogrammen geWährleisten sollen. 

8.2. WASSERRELEVANTE 
NATIONALE BESTIMMUNGEN 

Wie bereits ausgeführt ,  wurden bereits eine 
Reihe von gemeinschaftsrechtl ichen wasserwirt-

schaftl ichen Vorgaben im Wasserrechtsgesetz und 
seinen Verordnungen verankert. Dies erfolgte in 
erster Linie durch Ergänzung bzw. Abänderung 
bestehender Bestimmungen des Wasserrechts­
gesetzes selbst oder darauf basierender Verord­
nungen. 

Auch für d ie Wasserrahmenrichtl in ie wird inner­
halb der nächsten Jahre eine nationale Umsetzung 
im Wesentlichen im Rahmen des Wasserrechtsge­
setzes zu erarbeiten sein. Dabei werden als neue 
Elemente eine flusseinzugsgebietsbezogene Be­
trachtung zur Erreichung von Qual itätszielen, eine 
Verstärkung und zentralen Steuerung der wasser­
wirtschaft l ichen Planungsinstrumente sowie eine 
ökonomische Betrachtung im Bereich der Wasser­
dienstleistungen zu beachten sein .  

8.2. 1. Wasserrechtsgesetz 

Wasserrechts- und Hydrographiegesetz bi lden 
das Kernelement und die Grund lage für wasser­
wirtschaftl iches Handeln in Österreich. Das Um­
weltförderungsgesetz sowie das Wasserbauten­
förderungsgesetz regeln die Voraussetzungen, da­
mit hohe wasserwirtschaftl iche Zielsetzungen mit 
Unterstützung von öffentlichen M itteln  zeitgerecht 
und effizient erreicht werden können. 

Das Hydrographiegesetz dient zur Erfassung und 
Messung von wasserwirtschaftl ich bedeutsamen 
Grundlagendaten hinsichtlich Wassermenge und 
-qual ität. 

Im Wasserrechtsgesetz und den darauf basieren­
den Verordnung werden die Ziele für die Qual ität 
unserer Gewässer, sowie Instrumente für die Errei­
chung und Erhaltung dieser Ziele wie z .B .  Emis­
sionsbegrenzungen nach dem Stand der Technik, 
allgemeine Sorgfaltspfl ichten, Bewi l l igungspfl ich­
ten, Überprüfungs- und Überwachungspfl ichten ,  
Planungsvorgaben, u .dg l .  geregelt. D ie  wasserwirt­
schaftl ichen Ziele werden einerseits durch konkre­
te Werte wie beispielsweise die Grenzwerte in der 
Grundwasser-Schwel lenwertverordnung anderer­
seits durch verbale U mschreibung öffentl icher 
Interessen näher determiniert. 

Was regelt das Wasserrechtsgesetz? 

Wasserrecht im modernen Sinn umfasst die Gesamtheit 
der Rechtsverhältn isse an Gewässern jeder Art. Gegen­
stand des Wasserrechtsgesetzes ist jedoch nicht das Was­
ser als chemische Materie, auch nicht Wasser schlechthin 
sondern die "Gewässer" , als das Wasser in seinem natür­
l ichen Kreislauf vom Auftreffen auf die Erde bis zu seiner 
Verdunstung oder dem Einströmen in ein Meer. 
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Dabei macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob ein 
Gewässer rein oder verschmutzt ist, sich auf der Erdoberflä­
che oder unter derselben befindet, sich bewegt oder steht, 
ein geschlossenes Ganzes bi ldet oder nur als Bodenfeuch­
tigkeit in Erscheinung tritt, solange der natürl iche Zu­
sammenhang besteht. 

Soferne der Zusammenhang absolut unterbrochen ist z .B.  
in Flaschen gefülltes Wasser, fällt d ieses Wasser erst wieder 
unter das Wasserrechtsgesetz, wenn der natürliche Zu­
sammenhang wieder hergestellt ist z.B. Ausgießen auf den 
Boden oder in ein Abflussrohr. 

Hingegen fällt das in Wasserleitungen beförderte Wasser 
unter das Wasserrechtsgesetz, wobei h ier ua. das Lebens­
m ittelrecht zusätzlich Anwendung finden kann. 

Was ist ein "Gewässer"? 

Das Wasserrechtsgesetz unterscheidet zwischen: 
• stehenden und fließenden Gewässern 
• Oberflächenge- bzw. Tagwässern und Grundwasser 
• öffentlichen und privaten Gewässern 

Zum Begriff der Oberflächengewässer zählen, unab­
hängig davon ob es sich um natürliche oder "künstliche" 
Wasserläufe handelt neben der Wasserwelle auch sein Bett 
und seine Ufer sowie Stoffe, die es mit sich führt und die 
nicht leicht von ihm zu trennen sind, insbesondere Schweb­
stoffe und Geschiebe, aber auch das auf oder in einem Ge­
wässer vorhandene Eis. 

Unter Grundwasser ist das gesamte Wasser, das in die 
Erdoberfläche eindringt und die Hohlräume der Erdrinne un­
zusammenhängend oder zusammenhängend ausfüllt zu 
verstehen, d.h. sämtliche unterirdischen Gewässer bis zu ih­
rem Zutagetreten. 

Unterschied "öffentliches Gewässer" und "Privatgewäs­

ser" 

Öffentliche Gewässer sind Allgemeingut (§ 287 ABGB) 
während Privatgewässer z.B. als Zugehör zur Liegenschaft 
grundsätzlich dem Grundstückseigentümer gehören. Sofer­
ne Privatgewässer im Eigentum einer Gebietskörperschaft 
stehen unterliegen sie den Regeln für Privatgewässer. 

Wasser dient bzw. diente im Laufe der historischen Ent­
wicklung in den verschiedenen Formen seines Vorkommens 
einerseits den Zwecken des Einzelnen, andererseits auch 
den Zwecken größerer Interessentenkreise oder der Ge­
samtheit. Dementsprechend stellt sich Wasser einmal als 
Privatgut einmal als öffentliches Gut dar und erfährt seine 
Regelungen sowohl im Privatrecht als auch im öffentlichen 
Recht. Für das Vorherrschen der einen oder anderen Be­
stimmung sind in erster Linie die natürlichen Eigenschaften 
der Gewässer maßgebend. 

In gewissen Übergangsbereichen vermischen sich auch 
in Bezug auf die Benützung und die Abwehr von Gefahren 
solcher Gewässer öffentl ich-rechtliche und privatrechtl iche 
Grundsätze. 

Das Wasserrechtsgesetz als öffentlich-rechtliche Rege­
lung versucht die Frage des Eigentums an Gewässern in 
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Anknüpfung an das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
(ABGB) gerade in diesen Übergangsbereichen zu lösen. 

Dies drückt sich auch im geltenden Wasserrechtsgesetz 
durch die unterschiedl ichen öffentlich-rechtlichen Be­

schränkungen (Benutzungsbefugn is ,  Gemeingebrauch,  
Bewil l igungserfordernis) an öffentlichen und privaten Ge­
wässern aus. 

Von öffentlichen und privaten Gewässern zu unterschei­
den ist das "Öffentliche Wassergut": 

Darunter sind wasserführende oder verlassene Bette 
öffentlicher Gewässer sowie deren Hochwasserabflussge­
biet zu verstehen, sofern der Bund als Eigentümer in den 
Büchern eingetragen ist. 

Öffentliches Wassergut d ient in erster Linie öffentlichen 
Interessen wie dem Hochwasserschutz, dem Schutz von 
ufernahen Grundwasservorkommen sowie der Ausübung 
des Gemeingebrauches. 

Was und wen schützt das Wasserrechtsgesetz? 

Dem Schutz des Wasserrechtsgesetzes unterliegen alle 
Gewässer einschließlich des Grundwassers, wobei im Sinne 
eines vorsorgenden flächendeckenden Gewässerschutz­
grundsatzes (Nachhaltigkeit) gem. § 30 WRG u .a. folgende 
Reinhalteziele bestehen: 

• keine Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier 
• Verwendung von Grund- und Quellwasser als Trink­

wasser 

Unter "Schutz der Gewässer" wird im Wasserrechtsge­
setz die Erhaltung der natürlichen Beschaffenheit der Ge­
wässer und der für die Erhaltung der natürlichen Beschaf­
fenheit des Gewässers und der für die ökologische Funk­
tionsfähigkeit des Gewässers maßgeblichen Uferbereiche 
sowie der Schutz des Grundwassers verstanden. 

Das Wasserrechtsgesetz schützt mit seinen Bestimmun­
gen sowohl konkrete Einzelne (z .B .  Nutzungsbefugte, 
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Rechtsinhaber . . .  ) als auch größere Interessentenkreise (z.B. 
Gemeinden, Wasserversorger) sowie die Al lgemeinheit 
(öffentl iche Interessen). 

Wie schützt das Wasserrechtsgesetz? 

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Beschränkungen im 
Wasserrechtsgesetz bedarf einerseits jede über den Ge­
meingebrauch h inausgehende Benutzung der öffentlichen 
Gewässer sowie andererseits jede Benutzung von privaten 
Tagwässern, sofern hierdurch auf fremde Rechte oder infol­
ge eines Zusammenhanges mit öffentlichen Gewässern 
oder fremden Privatgewässern u.a. auf den Lauf das Gefäl­
le oder die Beschaffenheit des Wassers in gesundheits­
schädl icher Weise oder auf die Höhe des Wasserstandes in 
diesen Gewässern Einfluss genommen wird einer wasser­
rechtlichen Bewi ll igung. 

Desgleichen bedarf die Benutzung des Grundwassers, so 
ferne sie n icht unter bestimmten Voraussetzungen durch 
den Grundeigentümer selbst erfolgt, der wasserrechtlichen 
Bewil l igung. 

Eine wasserrechtliche Bewi l l igung kann nicht erteilt wer­
den , wenn das öffentliche I nteresse beeinträchtigt oder be­
stehende Rechte (rechtmäßig geübte Wassernutzungen, be­
will igungsfreie Nutzungen an Privatgewässern, Grundeigen­
tum) verletzt werden. 

Im Rahmen der öffentlichen Interessen sind ua. die Erhal­
tung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer, die 
Frage der Behinderung des Gemeingebrauches, der Gefähr­
dung einer notwendigen Wasserversorgung, Wasserver­
schwendung, Ableitungen zum Nachteil der regionalen Ver­
sorgung zu prüfen. 

Darüber h inaus kommt Gemeinden in allen Verfahren Par­
teistellung zur Wahrung der für " ihre Bewohner" erforder­
lichen Wasserversorgung zu. 

M it der WRG Novelle 1 997 wurde zur weiteren Absiche­
rung einer sinnvollen Bewirtschaftung der nationalen Was­
serressourcen dem wasserwirtschaftl ichen Planungsorgan 
zur Wahrnehmung der Interessen der Sicherung der Trink­
und N utzwasserreserven im Lande in allen behördlichen 
Verfahren ParteisteI lung eingeräumt. 

Wo schützt das Wasserrechtsgesetz? 

Aufgrund des Terriorial itätsprinzipes findet das Wasser­
rechtsgesetz auf alle Sachverhalte, die österreichisches 
Staatsgebiet betreffen Anwendung. 

Zur Behandlung und Klärung von Angelegenheiten die 
auch andere Staaten betreffen besteht schon seit Jahrzehn­
ten eine bi- bzw. multilaterale Zusammenarbeit und ein In­
formationsaustausch im Rahmen von Grenzgewässerkom­
missionen. 

8.2.2 Anlagenrecht 

Im Unterschied zur Gewerbeordnung und dem 
Umweltverträgl ichkeitsgesetz, die Standards und 
Betriebsweisen für Anlagen u .a. im Hinbl ick auf ihre 
Auswirkungen auf die Umwelt festlegen, steht im 
Zentrum des Wasserrechtsgesetzes die Bewirt­
schaftung der Ressource Wasser als solche, d .h .  
d ie  Herstel lung und Erhaltung einer wasserwirt­
schaftl ichen Gesamtordnung unter Einbeziehung 
aller an der Wasserwirtschaft tei lhabenden Sekto­
ren .  

N icht zuletzt ausgehend von europäischen Ge­
setzesvorhaben begann Anfang der 90er Jahre die 
(Betriebs-)An lage als solche und deren (mögl iche) 
Auswirkungen auf d ie Umwelt immer mehr in den 
M ittelpunkt der Betrachtung zu treten ( IPPC-Richt­
l in ie ,  UVP-Richtl in ie, Seveso-R ichtl in ie). Diese Ent­
wicklung ging mit dem Bestreben einer mögl ichst 
integrierten (gleichzeitigen) Betrachtung al ler Um­
weltauswirkungen einher. G leichzeitig wurde auf­
grund der immer umfangreicheren zu prüfenden 
Tatbestände der Wunsch nach einem mögl ichst 
"einfachen" ,  an einer Stel le abzuwickelnden Ver­
waltungsverfahrens laut. 

Aus diesen Ansprüchen an die Gesetzgebung 
wurden ausgehend von einer anlagenbezogenen 
Betrachtung sukzessive jene Regelungen des 
Wasserrechtsgesetzes, die m it der Errichtung, dem 
Betrieb oder der Änderung derartiger Anlagen ver­
bunden sind , zu Lasten einer einheitl ichen wasser­
wirtschaftl ichen Betrachtung, den diversen an­
lagen rechtl ichen Regelungen unterstel lt .  

D ies erfolgte im UVP-G, dem AWG und der Ge­
werbeordnung sowie dem Mineralrohstoffgesetz. 
In all diesen Gesetzen wird,  mit unterschiedlichem 
Wortlaut, eine M itanwendung wasserrechtl icher 
Vorschriften angeordnet. Wasserrecht wird in die­
sen Fällen von anderen Behörden mitvollzogen und 
die wasserrechtl iche Bewi l l igung geht beispiels­
weise in einer gewerberechtl ichen oder abfal l recht­
l ichen Bewil l igung auf. 
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Um auch in H inkunft d ie wasserwirtschaftl ichen 
Zielsetzungen, insbesondere jene der Wasserrah­
menrichtl inie erfü l len zu können, wurde in  einzel­
nen Gesetzen dem wasserwirtschaft l ichen Pla­
nungsorgan M itwirkungsrechte an diesen Verfah­
ren eingeräumt. 

Die folgende Aufstel lung sind jene wesentl ichen 
Gesetze, in denen Wasserrecht mitangewendet 
wird,  und allfäl l ige relevante Neuerungen, die im 
Berichtszeitraum 1 999-2002 festgelegt wurden, 
angeführt: 

8.2.3 Gewerbeordnung 
(BGBI. Nr. 194/1994 
i.d.F. BGBI. I Nr. 65/2(02) 

§ 356 b Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) regelt 
die M itanwendung wasserrechtlicher Tatbestände 
durch die Gewerbebehörde. Demgemäß entfäl lt 
eine gesonderte wasserrechtl iche Bewi l l igung hin­
sichtlich dieser Tatbestände; die Gewerbebehörde 
hat d ie erforderlichen Sachverständigen aus dem 
Wasserbereich beizuziehen. Derartige Bewi l l igun­
gen gelten auch als Bewi l l igungen nach den "mit­
angewendeten" Verwaltungsvorschriften .  

Insbesondere d ie  wasserrechtl ichen Bestimmun­
gen über den Stand der Technik, Emissions- und 
Immissionsbegrenzungen,  persön l iche  Ladung 
und Überwachung sind entsprechend den Vor­
gaben im WRG 1 959 mit an zuwenden. Ebenfalls 
von der Gewerbebehörde durchzuführen sind u.a. 
Verfahren zur Überprüfung der Ausführung der An­
lage, Herstel lung des gesetzmäßigen Zustandes, 
zur nachträgl ichen Konsensanpassung zur Ände­
rung und Auflassung sowie zur Wiederverleihung 
von Rechten. 

Diese Novel l ierung des § 356b GewO 1 994 folgt 
der bereits durch die im Zuge der Umsetzung der 
I PPC Richt l in ie durch die GewO-Novelie 2000, 
BGB! .  I Nr. 88/2000, für I PPC Anlagen geschaffe­
nen Rechtslage, die folgende Inhalte aufwies: 

• Bezugnahme auf d ie  I PPC-Betriebsanlagen 
samt zugehörigen Schwel lenwerten (Anlage 3) 
durch Einsatz von dem Stand der Technik ent­
sprechenden technolog ischen Verfahren, Ein­
richtungen und Betriebsweisen 

• Vorschreibung von Emissionsgrenzwerten für 
Schadstoffe gem. Anlage 4 (einsch l ieß l ich 
Überwachung etc.) 
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• Über den Stand der Technik h inausgehende 
Auflagen, sofern sonst gemeinschaftsrechtlich 
festgelegte Immissionsgrenzwerte überschrit­
ten würden 

• Entfall der anderen Bewi l l igungen bei ,An­
lage 3 - Betriebsanlagen' , die der Gewerbe­
ordnung unterl iegen . Es sind aber d iese an­
deren materie l l rechtl ichen Genehmigungs­
regelungen bei der Ertei lung der Genehmigung 
anzuwenden; i nsbes. Best immungen des 
WRG wie z.B. Einhaltung des Standes der 
Technik, Emissions- und Immissionsbegren­
zungen, Überwachung usw. - jedoch nur für 
Maßnahmen betreffend: 

- Wasserentnahmen für Feuerlöschzwecke 
- Ablagerung von Abfäl len 
- Erd- und Wasserwärmepumpen 
- Abwassereinleitungen in  Gewässer (ausge-

nommen kommunale Abwässer) 
- Lagerung von Stoffen (Gefahr der Grund­

wasserverunreinigung) 
- Abwassereinleitungen in wasserrechtl ich be­

wi l l igte Kanalisationsanlagen 

8.2.4 Abfallwirtschaftsgesetz 
2002 (BGBI. I Nr. 102/2(02) 

§ 29 Abs. 2 des Abfal lwirtschaftsgesetzes (AWG) 
regelt d ie M itanwendung wasserrechtlicher Tat­
bestände durch die Abfal lbehörde (siehe auch 
Kap. 1 .3). 

8.2.5 Mineralrohstoffgesetz 
(BGBI. I Nr. 38/1999 
i.d.F. BGBI. I Nr. 21/2(02) 

§ 1 1 7  Abs. 6 des M ineralrohstoffgesetzes 
(MinroG) regelt die Behand lung wasserrechtlicher 
Tatbestände durch die Bergbehörde. H insichtl ich 
der M itanwendung wasserrechtlicher Vorschriften 
ist auf die Ausführungen zur GewO zu verweisen. 

In  der Mineralrohstoffgesetznovel le 2001 (BGB! .  I 
Nr. 2 1 /2002) wurden mit den §§ 1 21 - 1 2 1 e  folgen­
de Regelungen eingeführt: 

• Bei der Bewi l l igung von Aufbereitungsan lagen 
gem. Anlage 3 der GewO sind die in  § 77a 
GewO enthaltenen Regelungen sinngemäß 
anzuwenden 

• Eine Anpassung von solchen Aufbereitungsan­
lagen an den Stand der Technik (u.a. Emis­
sionsgrenzwerte wie in der GewO, sh. d iese) 
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hat durch den Inhaber innerhalb einer 1 0-Jah­
resfrist zu erfolgen 

• Behördl iche Anpassung insbes. dann, wenn 
sich der Stand der Technik geändert hat bzw. 
neue Emissionsgrenzwerte festgelegt werden 
müssen (Sanierungskonzept unter dem Ge­
sichtspunkt der Verhältnismäßigkeit) 

• Bewil l igte Anlagen sind bis 31 . 1 0. 2007 den 
Anforderungen gem. § 1 2 1 anzupassen. Diese 
Anforderungen entsprechen sinngemäß jenen 
des § 77a GewO. 

8.2.6 Umweltverträglichkeits­
prüfungsgesetz 2000 
(BGBI. I Nr. 89/2000 i.d.F. 
BGBI. I Nr. 108/2001) 

Legistische Grund lage bi ldet das Umweltverträg­
l ich keitsprüfungsgesetz UVP-G (BGB I .  Nr. 697/ 
1 993). Durch die umfangreiche Novel le im Jahr 
2000 (BGBI .  I Nr. 89/2000) wurde der Anwen­
dungsbereich neu gestaltet. Einerseits wurden, ba­
sierend auf den Vorgaben der geänderten R icht l in ie 
97/1 1 /EG,  neue Vorhabenstypen wie z .B.  Grund­
wasserentnahmen, Umleitungen von Wasserres­
sourcen sowie Bodenbe- und -entwässerungspro­
jekte in das UVP-Regime aufgenommen. Anderer­
seits wurde durch die Einführung einer Einzelfal l­
prüfung für Änderungsprojekte, Vorhaben in schut­
zwürd igen Gebieten und im Fal l von kumul ierenden 
Umweltauswirkungen ein flexibles und die konkre­
ten Gegebenheiten des Einzelfal ls berücksichti­
gendes System geschaffen. Das ehemalige Bür­
gerbetei l igungsverfahren wurde vol lständ ig inte­
griert. Für alle UVP-pfl ichtigen Vorhaben (mit Aus­
nahme der Infrastrukturvorhaben, für die eine Tras­
senverordnung durch den Bundesminister für Ver­
kehr, Innovation und Technologie erlassen wird) ist 
ein konzentriertes Genehmigungsverfahren durch­
zuführen , in dem u .a. auch die wasserrechtl ichen 
Bewi l l igungen mitertei lt werden. 

Im Anhang 1 zum UVP-G 2000 sind jene Projekt­
typen aufgel istet, d ie erhebl iche Auswirkungen auf 
die Umwelt haben können und daher bei Erreichen 
oder Überschreiten des festgelegten Schwel len­
wertes einer UVP zu unterziehen sind. Von Rele­
vanz für Gewässerbeeinträchtigungen sind dabei 
insbesondere: 

- Wasserkraftanlagen mit einer Engpassleistung 
von mindestens 1 5  MW sowie Kraftwerke in 
Kraftwerksketten ab 2 MW 

- Stauwerke und sonstige Anlagen zur Zurück­
haltung oder dauerhaften Speicherung von 

Wasser, in denen über 1 0  Mio. m3 Wasser neu 
oder zusätzlich zurückgehalten oder gespei­
chert werden. 

- Grundwasserentnahme- oder künstl iche 
Grundwasseranreicherungsprojekte mit einem 
jähr l ichen Entnahme- oder Anreicherungs­
volumen von mindestens 1 0  Mio. m3; andere 
Grundwasserentnahmeprojekte, wenn im Jah­
resmittel mehr als 90% des ersten Grund­
wasserhorizontes des im langjährigen M ittel 
sich neu b i ldenden Grundwasserdargebotes 
des von der Entnahme betroffenen Einzugsge­
bietes beansprucht werden sol len;  andere 
künstliche Grundwasseranreicherungsprojek­
te, wenn im Jahresmittel mehr als 90% des 
ersten Grundwasserhorizontes des im lang­
jährigen M ittel sich neu bi ldenden Grund­
wasserdargebotes im Abströmbereich dotiert 
werden sollen 

- Anlagen zur Bodenentwässerung mit einer Flä­
che von mindestens 300 ha 

- An lagen zur Bodenbewässerung mit einer jähr­
l ichen Bewässerungsfläche von mindestens 
2 .500 ha 

- Nassbaggerungen mit einer Flächen inan­
spruchnahme (für die Baggerung und die 
Transportwege) von mehr als 25 ha 

- Bauvorhaben zur Umleitung von Wasserres­
sourcen von einem F lusseinzugsgebiet in ein 
anderes, wenn durch die Umleitung Wasser­
mangel verhindert werden soll und mehr als 
1 00 Mio. m3/a an Wasser umgeleitet werden; 
andere Bauvorhaben zur Umleitung von Was­
serressourcen von einem Flusseinzugsgebiet 
in ein anderes, wenn der langjährige durch­
schn ittl iche Wasserdurchfluss des Flussein­
zugsgebiets, dem Wasser entnommen wird,  
2 .000 Mio. m3/a übersteigt und mehr als 5% 
dieses Durchflusses umgeleitet werden 

- Abwasserrein igungsanlagen mit einem Be­
messungswert von mindestens 1 50 .000 Ein­
wohnerwerten 

- Anlegung oder Verlegung von F l ießgewässern 
mit einem mittleren Durchfluss (MO) von mehr 
als 1 m3/s auf einer Baulänge von mindestens 
3 km; ausgenommen sind Maßnahmen zur 
Verbesserung der ökolog ischen Funktions­
fähigkeit der Gewässer (Renaturierungen) 

- Schutz- und Regu l ierungsbauten mit einer 
Baulänge von mehr als 3 km an Fließgewäs­
sern mit einem mittleren Durchfluss (MO) von 
mehr als 5 m3/s ; ausgenommen sind Maßnah­
men zur Verbesserung der ökologischen Funk­
tionsfäh igkeit der Gewässer (Renaturierungen) 

- Andere Vorhabenstypen (z. B .  Deponien ,  
Massentierhaltungen, Rodungen, Erdöl lager, 
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Anlagen zur Erzeugung von Papier, Pappe 
oder Karton, Anlagen zur Verarbeitung von 
Zel lstoff oder Zel lu lose jeweils ab bestimmten 
Schwel lenwerten) 

Zusätzl ich hat die Behörde bei bestimmten Vor­
habenstypen , die in schutzwürdigen Gebieten er­
richtet werden sol len ,  ab e inem n iedrigeren 
Schwel lenwert im Rahmen einer Einzelfal lprüfung 
festzustel len, ob das Vorhaben wesentl iche negati­
ve Auswirkungen auf das schutzwürdige Gebiet 
haben kann und daher eine UVP durchzuführen ist. 
Folgende vier Kategorien an schutzwürdigen Ge­
bieten wurden festgelegt: 

1 .  Kategorie A: besonderes Schutzgebiet: Dabei 
handelt es s ich um ein ausgewiesenes 
Schutzgebiet nach der Vogelschutz-RL bzw. 
der F lora-Fauna-Habitat-RL,  Bannwälder, 
Nat ional parks, Natursch utzgebiete, Land­
schaftssch utzgebiete, Naturparks, Natur­
denkmäler oder geschützte Landschaftstei le.  

2.  Kategorie B :  Alpinregion: Die Untergrenze der 
Alpinregion ist die Grenze des geschlossenen 
Baumbewuchses (Kampfzone des Waldes). 

3 .  Kategorie C: Wasserschutz- und Schongebiete 
4.  Kategorie 0: belastetes Gebiet (Luft) 

Folgende Vorhabenstypen wurden im Anhang 1 ,  
Spalte 3 hinsichtlich eines schutzwürd igen Gebie­
tes aufgenommen: 
. - Stauwerke und sonstige Anlagen zur Zurück­

haltung oder dauerhaften Speicherung von 
Wasser in schutzwürdigen Gebieten der Kate­
gorie A mit einer Speicherkapazität von min­
destens 2 Mio. m3 

- Neuerrichtung von Anlagen für Tiefbohrungen 
im Zusammenhang mit der Wasserversorgung 
ab 1 .000 m Teufe in  schutzwürdigen Gebieten 
der Kategorien A oder C; ausgenommen s ind 
Probe- und Erkundungsbohrungen 

- Gewinnung von Mineral ien durch Baggerung in 
einem Fluss in  schutzwürd igen Gebieten der 
Kategorie A mit einer Entnahmemenge von 
mehr als insgesamt 400.000 m3 oder mehr als 
1 00.000 m3/a, ausgenommen flussbaul iche Er­
haltungsmaßnahmen an diesem Fluss 

- Nassbaggerungen in schutzwürdigen Gebie­
ten der Kategorien A oder C oder in oder nahe 
Siedlungsgebieten mit e iner F lächeninan­
spruchnahme (für die Baggerung und die 
Transportwege) von mehr als 1 0  ha 

- Bauvorhaben zur Umleitung von Wasserres­
sourcen von einem Flusseinzugsgebiet in ein 
anderes in schutzwürdigen Gebieten der Kate­
gorie A, wenn durch die Umleitung Wasser­
mangel verhindert werden soll und mehr als 
25 M io. m3/a an Wasser umgeleitet werden; 
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ausgenommen sind Bauvorhaben zur Umlei­
tung von Wasserressourcen zur Trinkwasser­
versorgung 

- Abwasserrein igungsan lagen in schutzwürdi­
gen Gebieten der Kategorien A oder C mit 
einem Bemessungswert von mehr als 1 00.000 
Einwohnerwerten, wenn die Bemessungswas­
sermenge der Abwasserreinigungsan lage grö­
ßer ist als 095% des Vorfluters an der Einlei­
tungssteIle 

- Andere Vorhabenstypen (z. B. Anlagen zur La­
gerung von Alt-Kraftfahrzeugen oder Massen­
tierhaltungen in Gebieten der Kategorie C, 
Sch igebiete oder Rodungen in Gebieten der 
Kategorie A, jewei ls ab best immten Schwel len­
werten) 

8.3 MASSNAHMEN UND 
AKTIVITÄTEN IM BEREICH 
DER EINZELNEN SEKTOREN 

Aufgabe des Wasserrechtsgesetzes und flankie­
render Gesetze ist auch die Schaffung von wasser­
wirtschaftl ichen Rahmenbedingungen als Grund­
lage für eine verantwortungsbewusste Nutzung der 
Ressource (Ressourcenbewirtschaftung) durch 
Haushalte, Gewerbe- und Industrie sowie Land­
wirtschaft. Desg leichen werden in diesen Vor­
schriften auch d ie Rahmenbedingungen für Vorsor­
ge vor und Abwehr von Gefahren der Gewässer 
geschaffen . 

Im Bereich der Zielsetzungen unterscheidet das 
Wasserrechtsgesetz, ebenso wie d ie  Wasser­
rahmenricht l i n ie  n icht zwischen e inzelnen 
Nutzungsarten, denen ein Gewässer dient. Dem­
gemäß legen z .B .  die Grundwasserschwel lenwert­
verordnung sowie die Immissionsrichtl in ie für a l le 
nutzenden Sektoren die gleichen Oualitätsziele für 
Gewässer fest. 

Im Folgenden wird ein Überblick über jene Maß­
nahmen und Aktivitäten gegeben, die zur Verringe­
rung bzw. Vermeidung der in Kap. 3 dargestel lten 
potenziellen Gewässerbelastungen gesetzt wurden. 

8.3. 1 Stoffliche Einträge -
Emissionen 

8.3. 1 . 1  Sektor Haushalte 

Für den Bereich der kommunalen Abwasser­
beseitigung legt § 32 WRG jene Voraussetzungen 
fest, nach denen 
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Tabelle 8-3: Abwasseremissionsverordnungen gemäß § 33b WRG - Stand 1 .  8. 2002 

Allgemeine Abwasseremissionsverordnung (AAEV) 

Branchenspezifische Abwasseremissions-Verordnungen gemäß § 4 Abs. 2 der AAEV 

Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 

1 .1 Abwasserreinigungsanlagen für Siedlungsgebiete sowie für Einzelobjekte mit 
Anschlussgrößen > 50 EGW60 (1 . Emissions-VO für kommunales Abwasser) 

1 .3 Abwasserreinigungsanlagen für Einzelobjekte in Extremlagen 
1 .4 Krankenanstalten, Pflegeanstalten, Kuranstalten und Heilbädern 
2.1 der Erzeugung von gebleichtem Zellstoff 
2.2 der Erzeugung von Papier und Pappe 
2.3 der Herstellung von Holzfaserplatten 
3. 1  Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien 
3.2 Textilveredelungs- und -behandlungsbetrieben 
4.1  Kühlsystemen und Dampferzeugern 
4.2 der Reinigung von Verbrennungsgas 
4.3 Laboratorien 
4.4 Anlagen zur Wasseraufbereitung 
4.5 Wasch- und Chemischreinigungsprozessen von Textilien 
4.6 der Reinigung von Abluft und wässrigen Kondensaten 
5.1 Schlachtbetrieben und fleischverarbeitenden Betrieben 
5.2 Milchbearbeitungs- und Milchverarbeitungsbetrieben 
5.3 Fischproduktionsanlagen 
5.4 der Hefe-, Spiritus- und Zitronensäureerzeugung 
5.5 Zucker- und Stärkeerzeugung 
5.6 Brauereien und Mälzereien 
5.7 der Herstellung von Alkohol für Trinkzwecke und alkoholischen Getränken 
5.8 der Sauergemüseerzeugung 
5.9 der Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Öle und Fette einschließlich der Speiseöl und 

Speisefetterzeugung 
5 . 10  Obst- und Gemüseveredelungsbetrieben sowie aus der Tiefkühlkost- und Speiseeiserzeugung 
5.1 1 der Herstellung von Erfrischungsgetränken und der Getränkeabfüllung 
5.12 der Kartoffelverarbeitung 
5.13 der Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelherstellung 
6.1  der Herstellung von Kunstharzen 
6.2 der Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern 
6.3 der chemischen Industrie mit den Teilbereichen 

1 .  Herstellung von Kohlenwasserstoffen und Lösungsmitteln 
2. Herstellung von anorganischen Pigmenten und Mineralfarben 
3. Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen, Gummi und Kautschuk 
4. Herstellung von Arzneimitteln und Kosmetika u. deren Vorprodukten 
5. Herstellung v. anorganischen Düngemitteln, Phosphorsäure u. deren Salzen 
6. Herstellung von Klebstoffen, Druckfarben, Farben und Lacken, Holzschutz- und Bauten-

schutzmitteln und deren Vorprodukten 
7. Herstellung von Seifen und Wasch-, Putz- und Pflegemitteln und deren Vorprodukten 
8. Herstellung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln 
9. Herstellung von technischen Gasen 

1 0. Herstellung von Schmier- und Gießereimitteln 
1 1 .  Herstellung von Textil-, Leder- und Papierhilfsmitteln 
12 .  Herstellung von Soda nach dem Ammoniak-Soda-Verfahren 
1 3. Chlor-Alkali-Elektrolyse 
1 4. der Kunstfaserherstellung 

6.4 Betrieben zur Behandlung und Beschichtung von metallischen Oberflächen 

6.5 der Erdölverarbeitung 
6.6 der Herstellung von Halbleitern, Gleichrichtern und Fotozellen 
7. grafischen oder fotografischen Prozessen 

8.1 der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Blei-, Wolfram- oder Zinkerzen sowie 
aus der Aluminium-, Blei-, Kupfer-, Molybdän-, Wolfram- oder Zink metall herstellung und -verarbeitung 

8.2 der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie der Eisen- und Stahl­
erzeugung und -verarbeitung 

8.3 der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Kohlen 
8.4 der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Industriemineralen einschließlich der 

Herstellung von Fertigprodukten 
8.5 der Herstellung und Weiterverarbeitung von Edelmetallen 
8.6 der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Steinsalz und allen anderen mit diesen 

vorkommenden Salzen 
9. Tankstellen, Fahrzeugreparatur- und -wasch betrieben 
1 0. 1  der Massentierhaltung 
1 0.2 der Tierkörperverwertung 
10.3 der Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim 
1 1 .  Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen 
1 2.1 Sickerwasser aus Abfalldeponien 
1 2.2 der physikalisch-chemischen oder biologischen Abfallbehandlung 

BGBI. Nr. 186/96 

BGB!.Nr.21 0/96 i.d.F: BGB!.II Nr.392/2000 

BGB!. Nr. 869/93 
BGB!. Nr. 870/93 
BGB!. I I  Nr. 21 9/2000 
BGB!. 11 Nr. 220/2000 
BGB!. Nr. 671/96 
BGB!. 11 Nr. 1 0/99 
BGB!. Nr. 61 2/92 i.d.F. BGB!. Nr. 537/93 
BGB!. Nr. 1 072/94 
BGB!. Nr. 886/95 
BGB!. Nr. 887/95 
BGB!. Nr. 892/95 
BGB!. Nr. 871/93 
BGB!. 1 1  Nr. 21 8/2000 
BGB!. 11 Nr. 1 2/99 
BGB!. 11 Nr. 1 1 /99 
BGB!. Nr. 1 075/94 
BGB!. Nr. 1 080/94 
BGB!. Nr. 1 073/94 
BGB!. Nr. 1 074/94 
BGB!. Nr.21 0/96 i.d.F. BGB!. 11 Nr. 392/2000 
BGB!. Nr. 1 081/94 
BGB!. Nr. 1 079/94 

BGB!. Nr. 1 078/94 
BGB!. Nr. 1 077/94 
BGB!. Nr. 890/95 i.d.F. BGB!. 11 Nr. 393/2000 
BGB!. Nr. 894/95 i .d.F. BGB!. 11 Nr. 394/2000 
BGB!. Nr. 667/96 
BGB!. Nr. 888/95 

BGB!. 11 Nr. 7/99 
BGB!. 11 Nr. 6/99 
BGB!. 11 Nr. 8/99 
BGB!. 11 Nr. 21 2/2000 
BGB!. Nr. 669/96 
BGB!. 11 Nr. 5/99 

BGB!. 11 Nr. 21 4/2000 
BGB!. Nr. 668/96 
BGB!. Nr. 670/96 
BGB!. 11 Nr. 21 6/2000 
BGB!. 11 Nr. 21 5/2000 
BGB!. Nr. 92/96 
BGB!. Nr. 672/96 
BGB!. 11 Nr. 21 7/2000 
BGB!. Nr. 609/92 i .d.F. BGB!. Nr. 537/93 (Abschnitt VII) -
wird am 3 1 .  01 . 2003 ersetzt durch BGB!. 1 1  Nr. 44/2002 
BGB!. 1 1  Nr. 344/97 
BGB!. 1 1  Nr. 21 3/2000 
BGB!. Nr. 61 1 /92 i .d.F. BGB!. Nr. 537/93 (Abschnitt VIII) -
wird am 3 1 .  01 . 2003 ersetzt durch BGB!. 11 Nr. 45/2002 
BGB!. Nr. 889/95 

BGB!. 11 Nr. 345/97 

BGB!. 11 Nr. 346/97 
BGB!. 11 Nr. 347/97 

BGB!. 11 Nr. 348/97 
BGB!. 11 Nr. 43/2002 (tritt am 3 1 .  1 .  2003 in Kraft) 

BGB!. Nr. 872/93 
BGB!. 11 Nr. 349/97 
BGB!. Nr. 891/95 
BGB!. Nr. 893/95 i.d.F. BGB!. 11 Nr. 395/2000 
BGB!. 11 Nr. 350/97 
BGB!. Nr. 61 3/92 i.d.F. BGB!. Nr. 537/93 
BGB!. 11 Nr. 9/99 
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- mehr als geringfügige Einwirkungen auf Ge­
wässer, insbesondere aber die Einbringung 
von Stoffen in Gewässer 

- Maßnahmen die zur Folge haben, dass durch 
Eindringen von Stoffen in den Boden das 
Grundwasser verunreinigt wird 

- sowie die Rein igung städtischer Abwässer 
durch Verrieselung 

einer wasserrechtlichen Bewi l l igung bedürfen. 

Emissionsstandards und deren Anpassung an 
den Stand der Technik werden in den §§ 33b und c 
in Verbindung mit der 1 .  Kommunalen Abwasser­
emissionsverordnung gestaffelt nach Anlagen­
größen festgelegt: (1 . EmissionsVO für kommuna­
les Abwasser > 50 EW (BGBI .  Nr. 21 0/1 996 i .d .F. 
BGBI.  1 1  Nr. 392/2000) bzw. EmissionsVO für Ein­
zelobjekte in Extremlagen (BGBI .  Nr. 869/1 993). Für 
Kleinkläranlagen bis 50 EW60 ist eine Typengeneh­
migung basierend auf § 1 2c in Ausarbeitung. 

Förderungsbestimmungen finden sich im Um­
weltförderungsgesetz sowie den darauf basieren­
den Förderungsricht l i n ien (siehe auch Kap. 
8.3 . 1 .3) .  

8.3.1 .2 Gewerbe- und Industrie 

Für Abwassereinleitungen in Gewässer sowie für 
Indirekteinleitungen werden Emissionsgrenzwerte 
nach dem Stand der Technik sowie deren An­
passung an den Stand der Technik in §§ 33b und c 
sowie den darauf basierenden branchenspezifische 
Abwasseremissionsverordnungen festgelegt. Die bis 
zum Stichtag 1 .  Aug.  2002 erlassenen Emissions­
verordnungen sind in Tab. 8-3 aufgelistet. 

Darüber hinaus gibt es eine gesonderte Verord­
nung betreffend Bewi l l igungspfl icht ,  Überwachung 
sowie Antragsunterlagen für Indirekteinleiter in der 
Indirekteinleiterverordnung. 

Die d irekte und indirekte Ableitung von gefähr­
l ichen Stoffen ins Grundwasser (ersteres ist grund­
sätzlich verboten) wird in  der Grundwasserverord­
nung (BGBI .  11 Nr. 298/2000) geregelt. 

Bewil l igungspflichten und Verfahrensabwicklung 
sind für derartige Betriebsanlagen n icht mehr im 
Wasserrechtsgesetz geregelt. Im  Zuge der Schaf­
fung eines einheitl ichen Anlagenrechtes bzw. der 
Einführung des "one stop shop" werden die o.a. 
wasserrechtlichen Tatbestände nunmehr insbeson­
dere von Gewerbe- und Abfal lbehörden bzw. im 
Zuge des UVP-G mitvollzogen. 
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8.3. 1 .3 Förderungen in der Siedlungs­
wasserwirtschaft 

Kommunale Siedlungswasserwirtschaft 

Die Förderung von kommunalen Infrastruktur­
maßnahmen am Wasser- und Abwassersektor 
kann in Österreich bereits auf eine sehr erfolgreiche 
jahrzehntelange Tradition blicken . M it der Wieder­
verlautbarung des Wasserrechtsgesetzes am 
1 . Mai 1 959 wurde erstmals neben dem verstärkten 
Schutz des Grundwassers ein eigener Abschnitt 
über die Gewässerreinhaltung formu l iert. Das ent­
sprechende Finanzierungsi nstrumentariu m  zur  
Umsetzung der erforderl ichen Anlagen und Maß­
nahmen zum Grundwasserschutz sowie der Ge­
wässerreinhaltung war das Wasserbautenförde­
rungsgesetz (WBFG 1 948 in der Fassung vom 
1 7. 1 2 . 1 958), mit dem die Existenz des Wasser­
wirtschaftsfonds erstmals begründet wurde. Dieser 
Fonds vergab vor al lem langfristige und niedrigver­
zinste Darlehen. Reg ionalanlagen und Maßnahmen 
zur Seenreinhaltung wurden erhöht gefördert. 

1 992 wurde, auch durch die Wasserrechtsge­
setznovel le 1 990 bedingt, das Fördersystem um­
gestellt um die Finanzierung von Abwasserentsor­
gungsmaßnahmen im ländl ichen Raum sicher zu 
stel len. Der mögliche Fördersatz für Abwasserent­
sorgungsmaßnahmen im ländlichen Raum wurde 
dabei etwa verdoppelt. Weiters wurde die Abwick­
lung der Siedlungswasserwirtschaftsförderu�� aus 
der Bundesverwaltung ausgelagert, und die Oster­
reichische Kommunalkredit AG mit der Förde­
rungsabwicklung beauftragt. 

Novelle 200 1 der Förderungsrichtlinien für die kom­
munale Siedlungswasserwirtschaft 1999 

2001 wurde unter Berücksichtigung der durch die Finanz­
ausgleichsverhandlungen vorgegebenen Kürzung des jähr-' 
lichen Zusagerahmens im Bereich der Förderung der Sied­
lungswasserwirtschaft von 283,4 M io. Euro/Jahr auf zu­
nächst 254,4 Mio Euro/Jahr und ab 2002 bis 2004 auf 2 1 8  
Mio. Euro/Jahr die Förderungsrichtl in ien 2001 novelliert. 

Um mit den geringeren M itteln das Auslan�en zu finden 
wurden bei der Förderungsreform folgende U berlegungen 
berücksichtigt (3 Säulen-Modell): 

1 .  Säule: Wasserrecht: Die Möglichkeiten zur individuellen 
Fristerstreckung oder zur bescheidmäßigen Zulassung von 
Abweichungen vom Stand der Technik sind zu nutzen, wenn 
dies aus dem Gesichtspunkt des Gewässerschutzes vertret­
bar ist. 

2 .  Säule: Soziale Verträglichkeit: Beibehaltung der Eck­
punkte des derzeitigen Förderungssystems zur Absicherung 
sozialverträglicher Gebühren, in Kombination mit einer Kür­
zung der Sockelförderung von 20% auf 8% und der maxI­
malen Spitzenförderung von 60% auf 50%. 
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3. Säule: Pauschalförderung: Verstärkter Anreiz für kos­
tendämpfende Maßnahmen durch die zusätzliche Einfüh­
rung einer zusätzlichen Pauschale für die Neuerrichtung von 
Abwasserentsorgungsmaßnahmen. 

Die 2. und 3. Säule wurde mit der Novelle zu den Förde­
rungsrichtlinien für die kommunale Siedlungswasserwirt­
schaft (veröffentlicht 31 . 1 0. 200 1 )  umgesetzt. 

Schwerpunkte der Novelle sind: 
- Entkopplung der Förderung von der zwingenden Darle­

hensaufnahme 
- Wasserversorgung: Reduktion der Förderintensität von 

20% auf 1 5% 
- Abwasserentsorgung: 

• Beibehaltung der Eckpunkte des derzeitigen Förde­
rungssystems zur Absicherung sozialverträgl icher 
Gebühren, wobei eine generelle Kürzung der Sockel­
wie auch der Spitzenförderung vorgesehen ist (So­
ckelförderung nunmehr: 8% statt 20%, Spitzenförde­
rung nunmehr: 9-50% statt 2 1 -60%) 

• Einführung einer zusätzl ichen Pauschale für die Neu­
errichtung von Abwasserentsorgungsmaßnahmen, 
um dadurch verstärkte Anreize für kostendämpfende 
Maßnahmen zu setzen. Durch die Pauschale ist eine 
zusätzliche Fördersatzerhöhung von maximal 20% 
möglich (Gesamtfördersatz maximal 70% statt früher 
60%) 

• Adaptierungen der Förderungskurve um den Intentio­
nen von zumutbaren Gebühren besser entsprechen 
zu können 

- geringfügige Reduktionen bei den förderfähigen 

Maßnahmen, insbesondere der Sanierungsmaßnah­
men 

- Gleichklang mit dem WRG 1 959: von der Einhaltung 
des Standes der Technik kann dann abgesehen wer­
den, wenn seitens der Wasserrechtsbehörde Abwei­
chungen vom Stand der Technik genehmigt wurden 

- Stärkung des Kostenbewusstseins der Betreiber 
durch Notwendigkeit zur Führung einer Kosten- und 
Leistungsrechnung 

- Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, weitere 
Vereinfachungen ins besonders im Vergabebereich sind 
in Ausarbeitung 

Förderungsfähige Maßnahmen 

Wasserversorgung 
• Anlagen, die der Versorgung mit Trink- und Nutzwasser 

einschließlich der Sicherung des künftigen Bedarfes 

dienen, samt allen erforderlichen Anlagentei len ein­
schließlich Hausanschlussleitungen ohne Inneninstalla­
tion 

• Aufwendungen für die Schaffung und Sicherung von 
Schutz- und Schongebieten 

• Keine Sanierungsmaßnahmen 

Abwasserentsorgung 
• Anlagen zum Schutz des ober- und unterirdischen Was­

sers vor Verunreinigungen, wie z.B. Abwasserreini­
gungs- und Abwasserableitungsanlagen einschließlich 
Hausanschlussleitungen ohne Inneninstallation 

• Sanierungen von Kanälen mit Baubeginn vor dem 1 .  4. 
1 973 sowie Sanierung von Anlagenteilen von Abwas­
serreinigungsanlagen im Rahmen von Anpassungen 
der entsprechenden Anlageteile an die Erfordernisse 
des WRG 1 959 i .d.g.F. 

Förderung von betrieblichen Abwassermaß­
nahmen 

Novelle 200 1 der Förderungsrichtlinien für betrieb­
liche Abwassermaßnahmen 

Aufgrund der 2001 von der EU-Kommission durchgeführ­
ten Änderung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche 
Umweltschutzbeihi lfen (Amtsblatt der Europäischen Ge­
meinschaft vom 3.  2 .  2001 (2001 /C37/03)) waren die Förde­
rungsrichtlinien für betriebliche Abwassermaßnahmen bis 
1 .  1 .  2002 (wie auch die Umweltförderung im Inland und die 
Altlastenförderung) an die neuen Wettbewerbsreglungen an­
zupassen. 

Daraus resultiert, dass außer bei Kleinprojekten unterhalb 
der de-minimis Grenze in Zukunft Kosteneinsparungen und 
Mehrerlöse von der Förderung in Abzug gebracht werden 
müssen, die dem Fördernehmer aufgrund der geförderten 
Maßnahme innerhalb von 5 Jahren zugute kommen. 

Darüber h inaus wurde die Möglichkeit vorgesehen, in Zu­
kunft Maßnahmen zur Klärschlammverwertung nicht nur im 
Rahmen von Kläranlagenprojekten oder innerbetrieblichen 
Maßnahmen sondern auch als eigenständige Projekte för­
dern zu können. 

Da der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umwelt­
schutzbeihilfen der EU nicht für PrOjekte nach dem EGKS­
Vertrag (Bereich Kohle und Stahl) gi lt, ist für derartige 
Projekte weiterh in die bisherige Förderungsrichtl in ie 1 996 
gültig. 

Da es sich bei den Förderungsrichtlinien für betriebliche 
Abwassermaßnahmen um EU-wettbewerbsrelevante Förde­
rungen handelt müssen sie vor In-Kraft-Treten der General­
direktion Wettbewerb der Europäischen Kommission zur 
Notifikation vorgelegt werden. Der Entwurf der Förderungs­
novelle wurde daher im November 2001 der EU-Kommis­
sion zur Notifikation übersandt. 

Förderfähige Maßnahmen 

- Innerbetriebliche Maßnahmen zur Verminderung oder 
Vermeidung des Anfalles von betrieblichem Abwasser 
(z.B .  Wasserkreislaufschließungen) sowie betriebliche 
Abwasserreinigu ngsanlagen. 
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- Klärschlammbehandlungsanlagen 
- Miterrichtung von Einrichtungen zur Verwertung und 

Nutzung erneuerbarer Energie 
- Keine Maßnahmen der Wasserversorgung 

Im Zeitraum wurden für 3 4 1  kommunale Klär­
anlagen und 1 26 5  Einzelkläranlagen zugesichert. 

Forschungsförderung 

Im Umweltförderungsgesetz (UFG) ist ein jähr­
l icher Budgetrahmen von 1 ,454 Mio. Euro für For-
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schungsvorhaben im Bereich der Siedlungswas­
serwirtschaft vorgesehen . In den Jahren 1 99 9-
2 0 0 1  wurden 3 0  Forschungsvorhaben unterstützt. 
Besonderer Schwerpunkt lag im Bereich Kosten­
einsparungspotenziale. 

Die Gesamtkosten dieser Vorhaben belaufen sich 
auf 6 ,497 .672  Euro die zugesicherte Förderung laut 
UFG beträgt 3 , 5 0 0 . 2 8 1  Euro. 

Geförderte Maßnahmen 1 999-2001 

Tabelle 8-4: Förderungen gesamt 1999-200 1 in Euro 

Anlagenart Anzahl Investkosten Förderung 

Abwasserbeseitigungsanlagen 2 .393 2.569,01 8.696 902,884.773 

Kleinabwasserbeseitigungsanlagen 1 94 1 4,850.021 4,834. 1 60 

Pauschalierte Kleinabwasserbeseitigungsanlagen 1 .095 1 4, 1 05.077 3 ,266.508 

Betriebliche Abwassermaßnahmen 1 43 88,533.761 21 ,501 . 077 

Wasserversorgungsanlagen 848 443,526.952 87,073.586 

Einzelwasserversorgungsanlagen 47 3,681 .209 1 ,258.602 

Pauschalierte Einzelwasserversorgungsanlagen 1 88 3 ,390.837 1 ,098.777 

Summe 4.908 3.1 37,1 06.553 1 .021 ,91 7.483 

Tabelle 8-5: Förderungen von Abwasserbeseitigungsanlagen 1999-200 1 in Euro 

Bundesland Anzah l I nvestkosten Förderung 

Burgenland 1 45 1 01 ,001 .402 31 ,567.308 

Kärnten 1 90 268,61 8.436 1 01 ,683.876 

Niederösterreich 500 583,838.078 207,567.056 

Oberösterreich 5 1 8  557,681 . 737 224,902 .896 

Salzburg 1 56 1 61 , 1 1 4.537 50,538.490 

Steiermark 426 387,442 .079 1 22,91 5.454 

Tirol 248 246,905.873 1 00 , 1 73.738 

Vorarlberg 1 25 1 27 ,051 . 045 38,471 .564 

Wien 85 1 35,365.508 25 ,064.391 

Summe 2.393 2.569,01 8.696 902,884.773 
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Tabelle 8-6: Förderungen von Kleinabwasserbeseitigungsanlagen 1999-200 1 in Euro 

Bundesland Anzahl Investkosten Förderung 

Burgenland 0 0 0 

Kärnten 1 .008 1 4,498.71 0 3,496. 1 1 2  

N iederösterreich 76 1 , 1 65.287 371 .580 

Oberösterreich 24 1 ,886.969 61 6.056 

Salzburg 42 4,20 1 .740 1 ,340.676 

Steiermark 1 01 3,320.472 1 , 1 27.076 

Tirol 35 3 ,469 . 1 38 1 ,004.695 

Vorarlberg 3 4 12 .782 1 44.474 

Wien 0 0 0 

Summe 1 .289 28.955.098 8,1 00.668 

Tabelle 8-7: Förderungen von Betriebliche Abwasserreinigungsanlagen 1999-2001 in Euro 

Bundesland Anzahl Investkosten Förderung 

Burgenland 5 294.685 97. 1 52 

Kärnten 1 6  5 ,806.460 1 ,064.943 

N iederösterreich 1 5  4.000.71 4 798.682 

Oberösterreich 1 9  31 ,383.590 6,471 .441 

Salzburg 9 1 ,358.970 320.377 

Steiermark 50 32 ,339.907 9,449.476 

Tirol 1 2  1 0,31 2 .029 2 ,422.980 

Vorarlberg 7 2 ,358.673 667.489 

Wien 1 0  678.732 208.536 

Summe 143 88,533.761 21 ,501 .077 

Tabelle 8-8: Förderungen von Abwasserbeseitigungsanlagen gesamt 1999-200 1 in Euro 

Bundesland Anzahl Investkosten Förderung 

Burgenland 1 50 1 01 ,296.087 31 ,664.460 

Kärnten 1 .2 1 4  288,923.606 1 06,244.930 

N iederösterreich 591 589,004.080 208,737.31 8 

Oberösterreich 561 590,952.297 231 ,990.393 

Salzburg 207 1 66,675.248 52 , 1 99.542 

Steiermark 577 423 , 1 02.458 1 33,492.006 

Tirol 295 260,687.040 1 03,60 1 .41 4 

Vorarlberg 1 35 1 29,822.499 39,283.526 

Wien 95 1 36,044.240 25,272 .928 

Summe 3.825 2.686,507.555 932,486.51 8 

Tabelle 8-9: Verteilung der Investitionskosten der Abwasserentsorgung 

gesamt d avon 
Kläranlagen Kanal 

Pauschal ierte und nicht pauschal ierte 1 , 1 %  6 1 % 39% 
Kleinabwasserbeseit igungsanlagen 

Abwasserentsorgungsanlagen 98,9% 22% 78% 

III-12 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 175 von 220

www.parlament.gv.at



8.3. 1 .4 Landwirtschaft 

Nitrat-Aktionsprogramm 

Die EU N itratrichtl in ie 91 /676/EWG wurde zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch 
Nitrat aus landwirtschaftl ichen Quellen erlassen, 
mit dem Ziel, "die durch Nitrat aus landwirtschaft­
lichen Quel len verursachte oder ausgelöste Ge­
wässerverunreinigung zu verringern und weiterer 
Gewässerverunreinigung d ieser Art vorzubeugen." 

Zur Verwirkl ichung dieser Ziele haben die M it­
g l iedsstaaten insbesondere Aktionsprogramme für 
als gefährdet ausgewiesene Einzelgebiete oder -
im Einklang mit Artikel 3(5) - für ihr gesamtes 
Hoheitsgebiet festzulegen. Diese Programme sind 
mindestens alle vier Jahre zu überprüfen und falls 
erforderlich einschl ießl ich zusätzlicher Maßnahmen 
fortzuschreiben. 

Die in das Aktionsprogramm aufzunehmenden 
Inhalte sind durch die Richtl in ie vorgegeben und 
haben jene Maßnahmen, die in den vom jewei l igen 
M itg l iedsstaat erstel lten Regeln der guten fach­
l ichen Praxis in der Landwirtschaft enthalten sind 
und die in  Anhang 1 1 1  der Richtl inie dezidiert an­
geführten Maßnahmen zu umfassen (siehe auch 
Kap. 4.4 bzw. 8 . 1 .2 .7) .  

Österreich hat sich im Gleichklang mit anderen 
M itgl iedsstaaten wie Deutschland , Dänemark, die 
Niederlande und Luxemburg für die Anwendung 
eines Aktionsprogrammes auf seinem gesamten 
Hoheitsgebiet entschieden . E ine Ausweisung 
einzelner gefährdeter Gebiete wurde daher im 
Einklang mit Art ikel 3(5) der Richtl inie nicht vorge­
nommen. 

Das Österreichische Aktionsprogramm zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch 
N itrat aus landwirtschaftlichen Quellen wurde auf 
Basis § 55b Wasserrechtsgesetz erlassen,  am 
28. 9. 1 999 in der Wiener Zeitung veröffentlicht und 
ist mit 1 .  1 0. 1 999 in Kraft getreten. 

Dieses Programm wurde gemäß den al lgemeinen 
Vorgaben der EU-Nitratrichtl inie 91 /676/EWG er­
stellt und enthält 

• ein Verbot der Ausbringung von Düngemitteln 
von 30. November bis 1 .  Feber außerhalb des 
Berggebietes 

• Regelungen für das Ausbringen von Dünge­
mitte ln auf stark geneigten landwirtschaft­
l ichen Flächen (wie z .B.  ein Verbot der Aus­
bringung von Flüssigdüngern auf brachl iegen-
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den Ackerflächen, wenn erfahrungsgemäß Ab­
schwemmungsgefahr besteht; d ie  Vorgabe 
einer nach Mögl ichkeit unverzügl ichen Ein­
arbeitung von Flüssigdüngern ; die Vorgabe 
Düngung in Hanglagen über 20% Neigung nur 
auf Flächen mit Pflanzenbewuchs oder d irekt 
vor dem Anbau auszubringen . . .  ) 

• ein Verbot der Düngerausbringung auf wasser­
gesättigten , durchgefrorenen, bzw. mehr als 
1 0  cm schneebedeckten Böden 

• die Vorgabe düngefreier Zonen entlang von 
Gewässern 

• die Vorgabe einer Düngerlagerkapazität von 
mindestens 1 0  Wochen außerhalb der Berg­
gebiete 

• restriktive Vorgaben für die Lagerung von Fest­
mist auf Feldmieten 

• Vorgaben für die Aufbringung von Düngung auf 
landwirtschaft l ichen Flächen (z. B .  Tei lung 
rasch wirkender Stickstoffdüngergaben von 
über 1 00 kg N je Hektar, al lgemeine Vorgaben 
für die Genauigkeit der Düngervertei lung in der 
Fläche und bezügl ich der Geräte für die Aus­
bringung . . .  ) 

• eine Begrenzung des Ausbringens von Dünge­
mitteln 
- auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Grün­

deckung: maximal 1 75 kg Stickstoff (N) je Hektar und 
Jahr 

- auf landwirtschaftl ichen Nutzflächen mit Grün­
deckung: maximal 21 0 kg N je Hektar und Jahr 

- auf landwirtschaftlichen Nutzflächen mit stickstoff­
zehrender Fruchtfolge: maximal 2 1 0  kg N je Hektar 
und Jahr 

• Begrenzung der Ausbringungsmenge an Wirt­
schaftsdünger innerhalb der oben angeführten 
Höchstmengen von 2 1 0  kg N je Hektar und 
Jahr bis 1 8 . 1 2 . 2002, bzw. ab diesem Zeit­
punkt auf 1 70 kg N je Hektar und Jahr 

Wie aus dem am 1 7 . 7 .  2002 veröffentlichten Be­
richt der Europäischen Kommission (KOM 2002 
407 endgültig) zur "Durchführung der R icht l in ie 
91 /676/EWG des Rates zum Schutz der Gewässer 
vor Verunrein igungen durch N itrat aus landwirt­
schaftl ichen Quel len - Zusammenfassung der Be­
richte der Mitgl iedsstaaten für das Jahr 2000" er­
sichtl ich haben fast al le M itgl iedsstaaten Probleme 
mit der Umsetzung der Vorgaben der Richtl inie und 
hier insbesondere bezüg l ich des Aktionsprogram­
mes, wenngleich die Kommission den Mitgl ieds­
staaten im Bericht zunehmend verstärkte Be­
mühungen bescheinigt. Mit Ausnahme Dänemarks 
sind mit Stand Ende 2001 alle M itgliedsstaaten in  
Vertragsverletzungsverfahren verwickelt. In  9 Fäl­
len hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil ge­
fäl lt und zwar gegen Spanien (2x), Italien (2x), das 
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1 72 ---------------------------------------------------------------------

Vereinte Königreich,  Frankreich (2x), Luxemburg 
und Deutschland . 

Österreich ist - wie im Bericht angeführt - seinen 
Verpfl ichtungen nachgekommen, jedoch entspricht 
das Österreichische Aktionsprogramm aus Sicht 
der Kommission (EK) n icht zur Gänze den inhalt­
l ichen Vorgaben der R ichtl inie. Die Krit ikpunkte be­
treffen insbesondere 

• den Ausschluss der Berggebiete (gemäß EK 
hätte das Aktionsprogramm flächendeckend 
zu gelten) 

• das Ausbringungsverbot für Düngemittel im 
Zeitraum 30. Nov. - 1 .  Februar ist zu kurz be­
messen (hätte aus Sicht der EK doppelt so 
lang zu sein) 

• die Düngelagerkapazität mit 1 0  Wochen ist zu 
kurz (gem. EK wären 6 bis 7 Monate angemes­
sen) 

• die Beschränkung der Ausbringung von Dün­
gemitteln :  auf schneebedeckte Böden, entlang 
von Gewässern, Einarbeitungsfristen , Hang­
lagen - keine Ausbringung über 8-1 0% Nei­
gung (von der EK werden strengere Regelun­
gen gefordert!) 

In Einklang mit Artikel 5 (7) der Richt l in ie ,  d ie 
Aktionsprogramme regelmäßig zu überprüfen und 
- erforderl ichenfal ls  e inschl ieß l ich zusätzl icher 
Maßnahmen - fortzuschreiben, wurde das beste­
hende Aktionsprogramm unter Einbeziehung der 
Kritikpunkte der Kommission überprüft. In weiterer 
Folge wurde der Kommission Anfang Jul i  2002 ein 
überarbeiteter Fachentwurf übermittelt. Ziel ist 
es, nach Einlangen einer Rückmeldung der Kom­
mission und einer al lfä l l ig noch erforderl ichen 
Anpassung im Detai l ,  ein Begutachtungsverfahren 
e inzu leiten und das überarbeitete Aktions­
programm in Kraft zu setzen .  

Grundwasserschutzprogramme im Wasserrecht 

Für den landwirtschaft l ichen Bereich legt § 32 
jene Voraussetzungen fest, nach denen mehr als 
geringfügige Einwirkungen auf Gewässer sowie 
eine über die ordnungsgemäße land- und forstwi rt­
schaftl iche Bodennutzung hinausgehende Nutzung 
insbesondere aber 

- die Einbringung von Stoffen in  Gewässer; so­
wie 

- Maßnahmen die zur Folge haben, dass durch 
Eindringen von Stoffen in den Boden das 
Grundwasser verunrein igt wird sowie 

- das Halten landwirtschaftl icher Nutztiere (§ 32 
Abs. 2 l it .  g) 

- das Ausbringen von Düngemitteln (§ 32 Abs. 2 
l it .  f) 

bewi l l igungspflichtig sind . 

Durch Fest legung von Wasserschon- und 
-schutzgebieten gem. §§ 34, 35 WRG mit Best im­
mungen über Wirtschaftsbeschränkungen konnte 
in vielen Grundwassergebieten eine gute Wasser­
qual ität erhalten werden. 

Mit der WRG-Novel le 1 990 wurde zusätzlich das 
Instrument der Grundwassersanierung (§ 33f) ein­
geführt. Grundwasser hat für Zwecke der Wasser­
versorgung geeignet zu sein .  Die Anforderungen 
wurden in der Grundwasser-Schwel lenwertverord­
nung (BGB! .  Nr. 502/91 )  festgelegt . 

Von der gedankl ichen Konstruktion war § 33f 
WRG ein sinnvol les San ierungsinstrument, wenn 
der Verursacher der Schwel lenwertüberschreitung 
nicht oder nur mit unverhältn ismäßigem Aufwand 
feststell bar ist. Dies ist in der Regel in intensiv 
landwirtschaft l ich genutzten und als potenziel l  
gefährdet ausgewiesenen Grundwassergebieten 
der Fal ! .  

Im Rahmen des Vol lzuges haben sich diese Vor­
gaben jedoch als n icht ausreichend effizient erwie­
sen , wobei folgende Ursachen zu nennen sind: 

• eine zu große Gebietsku l isse für zu sanierende 
Gebiete und fehlende Prioritätensetzung 

• unklares Zusammenspiel von freiwi l l igen und 
verpfl ichtenden Maßnahmen 

M it dem Agrarrechtsänderungsgesetz 2000, 
BGB! .  I Nr. 39/2000 wurde § 33f modifiziert, damit 
auf der Grund lage eines 3 stufigen Model ls nun­
mehr anhand gezielter Maßnahmen die Grund­
wasserqual ität verbessert werden kann (siehe auch 
Kap. 1 .3). Die Neuregelung soll somit durch ein Zu­
sammenwirken von Bund, Ländern und Betroffe­
nen, durch klar überschaubare Gebietsku l issen , 
konkrete Maßnahmenvorgaben sowie klare Ab­
grenzung des freiwi l l igen und verbindl ichen Berei­
ches, 1 0  Jahre nach Inkrafttreten der Bestimmung 
des ursprüngl ichen § 33f zu einem praktikablen 
Umgang mit § 33f und damit zu einer gezielten Ver­
besserung der Grundwassersituation in Österreich 
beitragen. 

M it der Novel l ierung des § 33 f WRG (BGB! .  Tei l  I 
Nr. 39/2000) ist das in Kapitel 1 .3 bzw. 5 . 1 . ange­
sprochene 3-stufige Modell als Programm zur Ver­
besserung der Qual ität von Grundwasser in Kraft 
getreten .  
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Auf Basis al ler ihm zur Verfügung stehender Da­
ten hat der Landeshauptmann jene Grundwasser­
gebiete, in denen ein Schwellwert n icht nur vor­
übergehend überschritten wird,  abzugrenzen und 
in einem Verzeichnis als Beobachtungs- und vor­
aussicht l iche Maßnahmengebiete evident zu 
halten. 

Sowohl in Beobachtungs- als auch in voraus­
sichtlichen Maßnahmengebieten hat der Landes­
hauptmann - wie bisher - grundsätzlich mit Ver­
ordnung einer Überprüfung der Anlagen oder Auf­
zeichnungsverpfl ichtungen zur Feststellung der Ur­
sache der Schwellenwertüberschreitung anzuord­
nen (Stufe 1 ) . 

Während d iese erste Stufe in Beobachtungsge­
bieten u .a. rechtzeitig die Sensibi l ität für mögl iche 
künftige Probleme im Gebiet schärfen sol l ,  sind für 
voraussichtliche Maßnahmengebiete durch Verord­
nung des Landeshauptmannes bereits jene 
konkreten ,  vorerst freiwi l l igen Maßnahmen, anzu­
kündigen, die soferne der Grenzwert innerhalb von 
3 Jahren nicht unter die Schwelle sinkt ,  voraus­
sichtlich erforderlich werden, um die Grundwasser­
qual ität entsprechend den Zielvorgaben zu verbes­
sern bzw. eine Versch lechterung zu verh indern 
(Stufe 2). 

Letztl ich sind nach 3 Jahren die erforderlichen 
Maßnahmen für al le jene, die die Maßnahmen n icht 
ohnedies bereits belegbar setzen oder die nicht 
belegen können, dass von ihren Anlagen und Maß­
nahmen die in  Betracht kommenden Verunreini­
gungen n icht ausgehen, verbindl ich zu setzen 
(Stufe 3). 

Grundsätzlich sol l  damit durch freiwi l l ige Bewirt­
schaftungsbeschränkungen das Ziel der Grund­
wassersanierung erreicht werden. Wenn dies n icht 
überal l  gel ingen sollte, müssen die im Wasser­
rechtsgesetz vorgesehenen I nstrumente ange­
wandt werden. Priorität kommt jedenfalls jenen Ge­
b ieten zu, wo Grundwasser für Trinkwasser genutzt 
wird und erhöhte Belastungen vorl iegen. 

Die techn ischen Durchführungsbestimmungen 
für den Vol lzug von § 33 f sind mit der Novel le zur 
Grundwasserschwellenwertverordnung,  BG B I .  1 1  
Nr. 1 47/2002 festgelegt worden. 

Grundwasserschutz durch Umweltprogramme 

Die Bemühungen um eine nachhaltige, ökosozia­
le Landwirtschaft und der EU-Beitritt haben 1 995 
zur Schaffung eines österreichischen Umwelt-Pro­
gramms - dem "Österreich ischen Programm zur 
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Förderung einer umweltgerechten, extensiven und 
den natürlichen Lebensraum schützenden Land­
wirtschaft (ÖPUL)" geführt. 

In der Fortsetzung dieses Programmes ÖPUL 
2000 wurde eine spezifische Maßnahme aufge­
nommen, die den Schutz der Gewässer als Ziel 
erfolgt. Die "Projekte für den vorbeugenden Ge­
wässerschutz-2.3 1 " bestehen aus zah l re ichen 
Submaßnahmen, die den regionalen Bedürfnissen 
der Länder entgegen kommen . 

Die Entwicklung von ÖPUL 95 zu ÖPUL 2000 
spiegelt letztl ich auch die Bemühungen der Vertre­
ter von Wasserwirtschaft und Landwirtschaft um 
mehr gegenseitiges Verständnis und Zusammen­
arbeit wider. Damit ist g leichzeit ig auch die Grund­
voraussetzung für jegl iche Strateg ie angespro­
chen , d ie  gegen erhöhte N itratbelastungen im 
Grundwasser zum Erfolg führen kann .  

Bei der  Maßnahme 2.31 sind bestimmte Förde­
rungsvoraussetzungen jedenfalls einzuhalten, hier­
zu gehören : 

• bestimmte Begrünungsvarianten 
• betriebl iche Nährstoffbi lanzierung 
• Besuch einer Lehrveranstaltung 
• Verzicht auf Ausbringung stickstoffhält iger 

Düngemittel auf Ackerland vom 1 5 . 1 0 . -
28. 02 

• in manchen Gebieten "Tei lung von Dünger­
gaben" 

• Gesonderte Regelungen für Betriebe mit 
2,0-2,5 GVEIha 

Die nachfolgenden Maßnahmen können von den 
Bundesländern angeboten werden mit freiwi l l iger 
oder verbind l icher Tei lnahme seitens der Land­
wirte: 

• schlagbezogene Aufzeichnungen 
• schlagbezogene Stickstoffbi lanz 
• Bodenproben und Analysen 
• Tei lnahme an "Biologische Wirtschaftsweise" 
• Tei lnahme an "Verzicht auf ertragssteigernde 

Betriebsmittel auf Ackerflächen" 
• Tei lnahme an "Reduktion ertragssteigernde 

Betriebsmittel auf Ackerflächen 
• Tei lnahme an diversen zitierten Maßnahmen 

zur Integrierten Produktion 
• Erweiterung der "Begrünung" 
• Fruchtfolgeauflockerung 
• Reduktion des Anteils für bestimmte Kulturen 

auf viehhaltenden Betrieben 
• Rückführung von Acker- in Dauergrünland 
• Bodennahe Ausbringung von Wirtschaftsdün­

gern 
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• Zurverfügungste l lung von besonders aus­
waschungsgefährdeten Ackerflächen für Ziele 
des Gewässerschutzes ("Rotflächen") 

Auswertung des Mehrfachantrages (Mai 2001) für 
das ÖPUL 2000 (',Projekte für den vorbeugenden 
Gewässerschutz" - 2.3 1) 

Besonders stark wurde von den Betrieben an den Maß­
nahmen "Schlagbezogene Aufzeichnungen" und "Erweite­
rung der Begrünung" teilgenommen. Relativ erfolgreich wa­
ren auch die Maßnahmen "Sch lagbezogene Bilanzierung". 
"Fruchtfolgeauflockerung" (hier kommen im Jahr 2002 viele 
Betriebe in NÖ dazu) und die nur in OÖ (und wenig in der 
Steiermark) angenommene Maßnahme "Bodennahe Aus­
bringung von Wirtschaftsdüngern" . Geringe Tei lnahme wur­
de bisher bei folgenden Maßnahmen festgestellt: 

- "Zuschlag Bio" und "Zuschlag Verzicht auf ertragsstei­
gernde Betriebsmittel - Ackerland": die hohe Inten­
sitätsmöglichkeiten der abgegrenzten Gebiete machen 
sehr extensive Wirtschaftsweisen nicht attraktiv. 

- Bodenproben und Analysen: die Nmin Methode wird 
über die Berater noch zu wenig bekannt gemacht. 

- I P-geschützter Anbau und IP-Zierpflanzen :  die geringe 
Teilnahme ist u.a. durch die geringe Zahl der in Frage 
kommenden Betriebe bedingt. 

- "Reduktion des Anteils bestimmter Kulturen" und "Rot­
flächen": die geringe Teilnahme muss noch evaluiert 
werden. 

Die Tabelle 8- 1 0  zeigt die Prognose für die Tei lnahme an 
der ÖPUL-Maßnahme 2.31 für das Jahr 2002. 

Pilotprojekt zur Grundwassersanierung in Ober­
österreich 

Die Verminderung des Eintrages von N itrat in  das 
Grundwasser stellt heute eine der wichtigsten Her­
ausforderungen für den Gewässerschutz dar. Aus 
diesem Grund wurde auf In itiative des Bundesmi­
nisterium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft gemeinsam mit dem Land 
Oberösterreich und in Zusammenarbeit mit der 
Landwirtschaftskammer für Oberösterreich in den 
Jahren 1 994 bis 2 0 0 0  das Pilotprojekt zur Grund­
wassersanierung verwirklicht. 

Die drei Hauptziele des Pi lotprojektes waren: 
- Erarbeiten al lgemein anwendbarer Grundsätze 

für Grundwassersanierung 
- Sammeln von Erfahrungen bei der Umsetzung 

von Maßnahmen zur Grundwassersanierung. 
- Überprüfung der Effekte einzelner Maßnahmen 

zur Grundwassersanierung 

Zu Beginn wurden außerdem folgende Rahmen­
bedingungen festgelegt: 

- Neben der Landwirtschaft sol len auch andere 
Verursacher der N itratbelastung einbezogen 
werden. 

- Die Tei lnahme der Landwirte sol l freiwi l l ig sein 
und ihr Arbeitsaufwand abgegolten werden. 

Tabelle 8- 1 0: Prognose für die Teilnahme an der ÖPUL-Maßnahme 2.3 1  für das Jahr 2002 

Maßnahmen-Code NÖ Bgld. Ktn. OÖ Stmk W Summe 

Maßnahme 2.31 794 1 99 72 2 1 75 1 30 20 3390 

Schlag bezogene Aufzeichnungen 6 1 8  1 885 1 1 5 2024 

Schlag bezogene N-Bi lanz 360 3 1 8  78 64 523 

Zuschlag Bio 1 8  9 8 1 36 

"Zuschlag Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel 1 1 2 
- Ackerland" 

Bodenproben und Analysen 24 5 1 4  43 

IP geschützter Anbau 3 3 

IP Zierpflanzen 2 2 

Erweiterung der "Begrünung" 622 1 51 67 1947 1 1 7  1 4  291 8  

Fruchtfolgeauflockerung 389 1 1 6  33 38 576 

"Reduktion des Anteils bestimmter Kulturen" 1 1 6  1 7  

Rotflächen 1 7  4 2 1  

Bodennahe Ausbringung 1 6  1 0  400 7 433 
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- Maßnahmen zur Grundwassersan ierung sollen 
auf bestehenden Umweltprogrammen auf­
bauen. 

- Die im Rahmen der Beratungstätigkeit, also 
auf freiwi l l iger Basis, gewonnenen Erkennt­
nisse dürfen nicht Grundlage von Sanktionen 
sein .  

Zu Beginn wurden in den Projektgebieten Aus­
maß und Ursachen der N itratbelastung erhoben. 
Eine Bi lanzierung der Stickstoffeinträge in das 
Grundwasser der beiden Projektgebiete ergab, 
dass 67-82 % aus der Landwirtschaft stammen. 
Die Restl ichen Einträge stammen überwiegend aus 
der atmosphärischen Deposition (1 6-21 %; aus 
n icht landwirtschaftl ichen Quel len), ein kleiner Tei l  
(2-5%) aus der Abwasserbeseitigung.  

Die Umsetzung folgender Basismaßnahmen war 
für al le Tei lnehmer verpflichtend: 

• Führung eines Bewirtschaftungsbuches 
• Gründlandfixierung 
• Verzicht auf den Einsatz von Handelsdünger 

bei hohem Viehbesatz 
• Beschränkung des Düngereinsatzes 

Die Betriebe konnten außerdem an folgenden 
Einzeimaßnahmen teilnehmen: 

• Verlängerung der Winterbegrünung 
• Zusätzliche Winterbegrünung 
• Untersaaten 
• Mulchsaat 
• Verbesserung der Ausbringungstechn ik  für 

Wirtschaftsdünger 

Von 1 75 Betrieben in  den bei den Projektsgebie­
ten der Traun-Enns Platte "Obere Pettenbachrinne" 
und "Weißkirchen Pucking" nahmen 1 23 tei l .  Diese 
1 23 Landwirt innen bewirtschafteten insgesamt 
75 Prozent der Fläche. Da die Teilnahme am Pi lot­
projekt freiwil l ig war, ist d iese hohe Tei lnahmequote 
als absoluter Erfolg des Projektes, insbesondere 
auch über die lange Laufzeit der Zusammenarbeit 
h inweg, zu verbuchen. 

Das Ausmaß der geförderten Fläche, auf der die 
Landwirtinnen Zwischenfrüchte anlegten , nahm im 
Verlauf des Pilotprojektes zu. Der Anteil an begrün­
ter Fläche konnte auf beachtliche 92 Prozent ge­
bracht werden , womit es kaum noch zu Schwarz­
brache im Winter kam. 

Im Nitratgehalt des Puckinger Grundwassers, 
das nun überwiegend unter dem Schwellenwert 
l iegt, kam es seit 1 996 zu einer Trendumkehr, da 
zahlreiche Betriebe am Umweltprogramm ÖPUL 
und seit 1 997 an den Maßnahmen des Pi lotprojek-
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tes teilnahmen. Für Pettenbach konnte eine weite­
re Versch lechterung der Grundwasserqual ität je­
denfalls gestoppt werden. Aufgrund der mächtigen 
Überdeckung des Grundwasserkörpers und des 
durchschnittl ichen Grundwasseralters von sieben 
Jahren werden die Auswirkungen der Maßnahmen 
erst in  den nächsten Jahren messbar sein .  

Auch der Grubenraum konnte in der Projektszeit 
nahezu verdoppelt werden. 59 Betriebe nahmen die 
zusätzl iche Förderung des Landes Oberösterreich 
für die Erweiterung des Grubenraumes in  Anspruch, 
die paral lel zum Pilotprojekt angeboten wurde. 

Das zentrale Instrument zur Umsetzung der Maß­
nahmen war die Wasserschutzberatung. Zwei Be­
rater betreuten 1 23 Landwirtinnen mit dem Ziel sie 
zu motivieren und die Maßnahmenumsetzung zu 
beg leiten. Gezieltere Düngung, verbesserte Nähr­
stoffbilanzierung, Einführung der Nmin-Sol lwert­
methode zur Ermitt lung der tatsäch l ich benötigten 
Düngermenge, und eine hohe Akzeptanz bei den 
tei lnehmenden Landwirt innen lassen den Wert der 
Wasserschutzberatung für das Projekt und zukünf­
tige Programme eindeutig erkennen . 

Insgesamt wurden für das Pi lotprojekt in den 
sechs Jahren 23 Mio Schi l l ing (d .s .  ca 1 ,7 Mio Eu­
ro) je zur Hälfte durch das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser­
wirtschaft und durch das Land Oberösterreich auf­
gebracht. Die Ergebnisse des Pilotprojektes Ober­
österreich sind bereits in das Design anderer Pro­
jekte, so zum Bespiel Wasserschutzprogramm in 
ÖPUL 2000, OÖ Regionalprogramm "Grundwasser 
2000 Neu", e ingeflossen . Darüber h inaus sind Er­
fahrungen, wie d ie Bedeutung der Wasserschutz­
beratung, die frühzeitige Einbindung der Land­
wirt innen ,  d ie  Bewusstseinsbi ldung a l lgemein 
wertvol les Kow-How für zukünftige Projekte 
zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft. 

Grundwasserschonende Effekte der biolo­
gischen Landwirtschaft 

Die biologische Landwirtschaft g i lt unter den der­
zeit in M itteleuropa praktizierten Landbewirtschaf­
tungssystemen als die umweltfreundl ichste, den 
Kriterien der Nachhalt igkeit am besten entspre­
chende Landbauform. 

Derzeit betreiben rd. 9,5% oder rd. 1 9.000 Be­
triebe Biolandbau in Österreich, was den Spitzen­
platz in Europa bedeutet. 

Die biologische Landwirtschaft ist durch die EU­
VO 2092/91 und darauf aufbauend auch durch Ver-
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bandsrichtl in ien geregelt. Da keine chemisch­
synthetischen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz 
kommen, ist eine Kontamination des Grund- und 
Trinkwassers durch d iese Stoffe nach der Umstel­
lungsphase ausgeschlossen. 

Der Input bzw. Umsatz von Stickstoff im System 
der biolog ischen Landwirtschaft ist ebenfalls 
Gegenstand von Reglementierungen bzw. natür­
lichen Begrenzungen, sodass auch im Fal l der 
N itratbelastung des Grundwassers grundsätzlich re­
duzierende Effekte zu erwarten sind . Als "stick­
stoffwirksame" Beschränkungen sind zu nennen: 

• Verbot des Einsatzes leichtlöslicher Mineral­
dünger 

• Begrenzung des Viehbesatzes auf 2 GVEIha 
• wesentl iche Einschränkungen des Futter- und 

Düngem ittelzu kaufs 

Der generell niedrigere Stickstoffumsatz in biolo­
gischen Bewirtschaftungssystemen führt in  der 
Folge häufig auch zu wesentl ich geringeren Stick­
stoff-Bi lanzsalden als in der konventionellen Land­
wirtschaft. 

Ungeachtet vieler positiver Versuchsergebnisse, 
welche die biologische Landwirtschaft als grund­
wasserschonende Landbauform bestätigen , darf 
n icht übersehen werden, dass es auch noch Po­
tenziale zur Steigerung der N-Effizienz zu nutzen 
bzw. zu bearbeiten und weiterzuentwickeln g i lt .  

In  der Praxis besteht die Gefahr von N itrataus­
trägen insbesondere nach dem Umbruch von 
Leguminosen,  der v.a. auf Standorten mit leichten, 
durchlässigen Böden grundwasserbeeinflussend 
wirken kann .  

D ie zah lreichen Vortei le ,  d ie  d ie biologische 
Landwirtschaft als grundwasserschonende Land­
bauform bietet , wurden bisher v.a. von deutschen 
Wasserversorgungsunternehmen (WVUs) auf­
gegriffen und in Kooperationsprojekten mit der 
lokalen Landwirtschaft umgesetzt. Auch in den im 
österre ichischen Agrarumweltprogramm ÖPUL 
2000 enthaltenen Projekten zum vorbeugenden 
Grundwasserschutz stellt der Biolog ische Landbau 
eine mögliche Maßnahme dar. 

Eine Förderung der biologischen Landwirtschaft 
durch Wasserversorgungsunternehmen in  ihren 
Wassereinzugsgebieten erschiene auch im öster­
reichischen Konzept der Freiwi l l igkeit vor Zwang 
(Vertragswasserschutz) eine prüfenswerte Alterna­
tive. 

Literatur: 
Grundwasserschutz und Biologischer Landbau; 

RUTH KRATOCHVILIlnstitut für Ökologischen 
Landbau, Universität für Bodenkultur Wien; 
GERHARO PLAKOLM/Bundesanstalt für Agrar­
biologie Linz, unveröffentlicht; 2002 

8.3. 1 .5 Abfälle aus der Abwasser­
behandlung 

Klärsch lämme als Folgeprodukt notwendiger 
Umweltschutzmaßnahmen zur Reinhaltung von 
Gewässern und Böden fallen regelmäßig an; eine 
quantitative Vermeidung dieser Abfälle ist - auch in 
der Zukunft - nicht mögl ich. 

Klärschlämme werden in Österreich 
• auf landwirtschaftl ichen Flächen oder auf Re­

kultivierungsflächen verwertet (z.T. nach Kom­
postierung), 

• direkt auf Deponien abgelagert (nach Entwäs­
serung) oder 

• thermisch behandelt (Verbrennung) unter an­
schl ießender Deponierung der Reststoffe 

Bei der landwirtschaftl ichen Verwertung wird aus 
der Wertstoffrückführung ( insbesondere von Phos­
phor) Nutzen gezogen . Bei der Anwendung auf den 
Boden ist im Sinne des Vorsorgeprinzips der 
Schadstoffeintrag strikt zu begrenzen . Die Rege­
lung der Aufbringung von Klärsch lamm auf land­
wirtschaftl ichen Boden und Boden generel l ,  fällt in 
die Bodenschutzkompetenz der Länder. Die EG­
Richtl inie 86/278/EWG des Rates vom 1 2 . Jun i  
1 986 über den Schutz der Umwelt, insbesondere 
der Böden bei der Verwendung von Klärsch lamm in 
der Landwirtschaft (Klärschlamm-Richt l in ie) ist 
hierfür die verbindl iche M indestgrund lage. Derzeit 
wird d iese Richtl in ie überarbeitet. Die Grenzwerte 
sollen dem modernen Kenntnisstand angepasst 
werden. Die landesrechtl ichen Bestimmungen, die 
die landwirtschaftl iche Klärschlammverwertung in  
Österreich regeln,  gehen in der Regel weit über die­
se M indestgrundlage h inaus. Diese Bestimmungen 
enthalten Grenzwerte für Schwermetalle und orga­
nische Schadstoffe im Klärschlamm und im Boden, 
Ausbringungsbeschränkungen zum Ausschl uss 
e iner seuchenhyg ienischen Gefährdung,  ferner 
Untersuchungsanfordeningen ,  Frachtenbegren­
zungen sowie Aufzeichnungs- und MeIdeverpfl ich­
tungen. 

Für Klärschlämme, die aufgrund ihres hohen 
Nährstoffgehalts und geringen Schadstoffgehalts 
die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit n icht gefähr-
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den, ist d ie landwirtschaftl iche Verwertung ein öko­
logisch gangbarer Weg. Belastete Klärschlämme 
h ingegen sind von einer Aufbringung auf den 
Boden generell auszuschl ießen. 

Schwerpunkte im H inbl ick auf eine nachhaltige 
Entwicklung der ordnungsgemäßen landwirtschaft­
l ichen Verwertung von Klärschlamm sind : 

• Untersuchungen zum weiteren Ausschluss von 
Risikopotenzialen, 

• weitergehende Schadstoffminim ierungen ins­
besondere durch die in  Umsetzung befind­
l ichen Abwasseremissionsverordnungen nach 
dem Wasserrechtsgesetz 1 959, 

• Fortschritte in der Chemiepol itik durch den Er­
satz umweltgefährdender Substanzen und 

• der Ausbau von Erfassungs- und Kontroll­
systemen im Bereich der n icht gefährl ichen 
Abfäl le. 

8.3. 1 .6 Deponien und Altlasten 

Durch die Erlassung der Deponie-Verordnung 
(BGBI .  1 1  Nr. 1 64/1 996) wurde ein verbindl icher 
Stand der Technik festgelegt, der in Erfül lung der 
Ziele und Grundsätze des Abfallwirtschaftsgeset­
zes insbesondere die Qual ität der abzulagernden 
Reststoffe und damit die "innere Sicherheit" der 
Deponien in den Vordergrund rückt. Damit kommt 
man der Forderung, nur mehr solche Stoffe abzula­
gern, die kein die Umwelt über die Medien Luft , 
Wasser und Boden beeinträchtigendes Emissions­
verhalten aufweisen, einen wesentlichen Schritt 
näher. 

Die Sanierung von Altlasten ist über das Alt­
lastensanierungsgesetz 1 998 (BGBI .  Nr. 299/1 989 
i .d .F.  BGBI .  I Nr. 48/2002) geregelt. 

Neue Förderrichtlinien tür die Altlastensanie­
rung 

Ab Jahresbeginn 2002 gelten neue Förderungs­
richtl inien für die Sanierung von Altlasten. Dazu 
zählen etwa ehemalige Mül ldeponien oder aufge­
lassene Betriebsstandorte. Die neuen Förderungs­
richtl in ien richten sich nach dem neuen EU-Ge­
meinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutz­
beih i lfen. Unternehmen, die für die Verschmutzung 
verantwortlich sind , dürfen demnach grundsätzl ich 
n icht gefördert werden. Nur eine Min imalbeih i lfe 
von 1 00.000 Euro innerhalb von drei Jahren ist 
mögl ich. 

Andererseits können Maßnahmen zur Sanierung 
oder Sicherung von Altlasten, für die kein Verant-
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wortlicher zur Rechenschaft gezogen werden kann, 
großzügiger gefördert werden als bisher. Die Staf­
felung der Förderungshöhen orientiert sich am 
mögl ichen Umweltrisiko der Altlast. So beträgt für 
Sanierungsfälle oberster Gefahrenstufe (Prioritä­
tenklasse I) der maximale Fördersatz künftig bis zu 
95 Prozent der Kosten, für San ierungen der Priori­
tätenklasse 11 bis zu 80 Prozent und für Fäl le der 
Prioritätenklasse 1 1 1  bis zu 65 Prozent. 

8.3.2 Wasserentnahmen 

Wasserversorgungsanlagen sind entsprechend 
den §§ (9) , 1 0 des WRG bewil l igungspflichtig. Bei 
der Ertei lung der wasserrechtlichen Bewil l igung ist 
im Rahmen der Best immung des Maßes der 
Wasserbenutzung auf die bestehenden wasser­
wirtschaftl ichen Verhältnisse, d .h .  das nach Menge 
und Beschaffenheit vorhandene Wasserdargebot 
mit Rücksicht auf den wechselnden Wasserstand, 
beim Grundwasser auf seine natürliche Erneue­
rung, Bedacht zu nehmen. 

Vorschriften in Wasserschutz- oder Schongebie­
ten (§§ 34, 35) sind als Schutz für den Sektor ein­
erseits von großer Bedeutung , andererseits kön­
nen sie insbesondere für Einzelhaushalte zusätz­
l iche Einschränkungen oder z .B . Grabungsverbote 
bringen. 

Wasserentnahmen für andere Zwecke wie Be­
wässerung,  Energieerzeugung oder Tourismus sind 
ebenfal ls wasserrechtlich bewi l l igungspflichtig - es 
gelten die sei ben Vorgaben wie für die Wasser­
versorgung. Die Bewil l igung für Bewässerungsan­
lagen ist darüber hinaus auf max. 1 0  Jahre zu be­
fristen. 

H insichtlich der Förderung von Wasserversor­
gungsanlagen siehe auch Kap. 8 .3 . 1 .3.  

8.3.3 Wasserbauliche Eingriffe 

Nach der erfolgreichen, systematische Reduktion 
der punktförmigen Belastungsquellen (Abwasser) 
in Österreich hat deutlich gezeigt, dass die ökolo­
gische Funktionsfähigkeit der Gewässer auch 
durch Eingriffe in  die Struktur und das Abflussver­
halten z.B.  im Rahmen des Baues von Wasser­
kraftwerken,  aber auch von wasserbau l ichen 
Schutzmaßnahmen wesentl ich beeinträchtigt wer­
den kann.  
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Diesen Erkenntnissen Rechnung tragend wurde 
daher mit der Wasserrechtsgesetz-Novel le 1 990 
der "Ökosystemansatz" als ganzheit l icher Ansatz 
für den Gewässerschutz im WRG verankert. Die 
Gewässer werden ausdrückl ich als Ökosysteme 
gesehen und als solche geschützt. Die Notwendig­
keit zur Einbeziehung des Zusammenwirkens von 
Wasser, Gewässer und Umland unter Berück­
sichtigung der ökolog ischen Funktionsfäh igkeit 
wird dabei als wesentlich erachtet. So ist im 
§ 30 Abs. 3 WRG verankert, dass unter dem 
Schutz von Oberflächengewässern die Erhaltung 
der natürl ichen Beschaffenheit des Gewässers und 
der für die ökologische Funktionsfähigkeit maß­
geblichen Uferbereiche verstanden wird .  

D ie  "ökologische Funktionsfähigkeit" wird als 
Fähigkeit zur Aufrechterhaltung des Wirkungs­
gefüges zwischen dem in einem Gewässer und 
sei nem Umland gegebenen Lebensraum und 
seiner organismischen Besiedlung entsprechend 
der natürl ichen Ausprägung des betreffenden Ge­
wässertyps defin iert. 

8.3.3.1 Schutzwasserbau 

Aufgabe der Schutzwasserwirtschaft ist es, den 
Schutz des Menschen, seines Lebens- und Sied­
lungsraumes vor Schäden durch Hochwasser si­
cherzustel len. Aufgrund neuer Erkenntnisse über 
die komplexen Zusammenhänge von Fl ieß­
gewässerökosystemen und ausgehend vom ganz­
heitlichen Prinzip des "Sich-Kümmerns" um den 
Lebensraum Gewässer wurde in  der Schutzwas­
serwirtschaft in den letzten Jahren der Weg in 
R ichtung "Gewässerbetreuung" beschritten . In der 
Gewässerbetreuung werden die Zielsetzungen 
"Schutz des Menschen vor Hochwasser" und 
"Schutz der Gewässer im Sinne der Sicherung und 
Verbesserung ihrer ökolog ischen Funktionsfähig­
keit" zusammengeführt. 

Gesetzliche Regelungen 

Die Schutzwasserwirtschaft wird im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltu n g  durchgefü hrt .  Das 
Wasserrechtsgesetz regelt die Bewi l l igungspflicht 
wasserbaul icher Maßnahmen. 

Die Regelungen über die Finanzierung und För­
derung von schutzwasserwi rtschaft l ichen Vor­
haben sind im Wasserbautenförderungsgesetz 
1 985 (WBFG) enthalten. Für Wildbäche sind zu­
sätzl ich das Wildbachverbauungsgesetz sowie das 
Forstgesetz relevant. 

Mit den Novel len 1 985 und 1 990 zum Wasser­
rechtsgesetz wurde klargestel lt ,  dass der in § 30 
WRG geforderte Schutz der Gewässer die Erhal­
tung der ökologischen Funktionsfäh igkeit (§ 1 05,  
Abs. 1 l it. m) inklud iert. D ies bedeutet auch bei  der 
Durchführung schutzwasserbaul icher Maßnahmen, 
dass Gewässer als Lebensräume mit al l  ihren Be­
ziehungen zwischen abiotischen und biotischen 
Faktoren und einer zeit l ichen Entwicklung zu be­
trachten sind. Bei dieser Betrachtung sind die für 
die ökologische Funktionsfähigkeit maßgeblichen 
Uferbereiche und zum Tei l  auch die Hochwasser­
abflussgebiete einzubeziehen . 

Organisation der Wasserbauverwaltung 

Die Aufgaben der Schutzwasserwirtschaft wer­
den an den Fl ießgewässern in Österreich von ver­
schiedenen Verwaltungsstel len wahrgenommen. 
Für die "Wasserstraßen" Donau, March und Thaya 
(von der Mündung in die March bis Bernhardsthal) 
ist die Wasserstraßendirektion (WSO), eine nachge­
lagerte Organisation des Bundesministeriums für 
Verkehr, I nnovation und Technolog ie (BMVIT), zu­
ständig. 

Wildbäche sind als "ein dauernd oder zeitweise 
fließendes Gewässer, das durch rasch eintretende 
und nur kurze Zeit andauernde Anschwellungen 
Feststoffe [ . . .  ) in gefahrdrohendem Ausmaße ent­
nimmt, d iese m it sich führt und [ . . .  ) ablagert oder 
einem anderen Gewässer zuführt," im Forstgesetz 
als e igener Fließgewässertyp definiert. Ihre Ein­
zugsgebiete sind für jedes Bundesland durch Ver­
ordnung festgelegt und werden von den Dienst­
stellen des Forsttechnischen Dienstes der Wild­
bach- und Lawinenverbauung (WLII) betreut. 

Für alle übrigen Fl ießgewässer l iegt die Zu­
ständ igkeit bei der Bundeswasserbauverwaltung 
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(BWV) .  Für die strateg ische Ausrichtung i m  
Rahmen der BWV ist mittels Richt l in ienkompetenz 
und Budgetplanung die Sektion VI I -Wasser im 
BMLFUW zuständig, Aufgabe der Wasserbau-Ab­
tei lungen in den Ämtern der Landesreg ierungen 
ist die Erstel lung der Jahresarbeitsprogramme und 
die Umsetzung der Projekte im Einvernehmen mit 
dem BMLFUW. Zusätzl ich sind in vielen Bundes­
ländern auf der Ebene von Uewei ls mehreren) 
Bezi rken operativ tätige Wasserbauämter einge­
richtet. 

Zur Koord ination aller relevanter Fachbereiche 
und Abst immung der Maßnahmen wurde mit  
1 .  1 . 2002 im BM LFUW ein sektionsübergreifendes 
Geschäftsfeld "Schutz vor Naturgefahrenu unter 
der Leitung der Forstsektion eingerichtet, das sei­
ne Arbeit vol l  aufgenommen hat. 

Förderungen 

Das Wasserbautenförderungsgesetz 1 985 
(WBFG) regelt die Gewährung von Bundesmitteln 
für schutzwasserwirtschaftl iche Maßnahmen. Vor­
aussetzung für eine Förderung durch den Bund ist, 
dass auch entsprechende Landes- und Interessen­
tenmittel zur Verfügung gestellt werden. Das WBFG 
g ibt ledigl ich eine Ermächtigung zur Förderung und 
normiert weder eine Verpfl ichtung des Bundes zur 
Förderung eines bestimmten Vorhabens noch bi l­
det es die Grundlage für einen subjektiven Rechts­
anspruch auf eine Förderung. 

Nach dem WBFG können gefördert werden: 
• Schutz- und Regulierungsmaßnahmen, 
• Maßnahmen zur Verbesserung der Abflussver­

hältnisse (Hochwasserrückhalt), 
• Vorsorgemaßnahmen in Form von Ablösen 

oder Entschädigungen für Flächen, die dem 
Hochwasser- oder Geschieberückhalt und zur 
Freihaltung häufig überfluteter Uferbereiche 
dienen ("passiver HochwasserschutzU), 

• I nstandhaltungs- und Betriebsmaßnahmen 
sowie 

• Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung 
der ökologischen Funktionsfäh igkeit. (Diese 
können nur unter der Voraussetzung gefördert 
werden,  dass die Ziele des Hochwasser­
schutzes oder der Verbesserung des Wasser­
haushaltes miterfü l lt werden.) 

Die Erstel lung von wasserwirtschaft l ichen Pla­
nungen und Untersuchungen , Gewässerbe­
treuungskonzepten und sonstigen Unterlagen im 
Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnah­
men wird ebenfalls gemäß WBFG gefördert. 
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Bezügl ich des Ausmaßes der möglichen Förde­
rungen unterscheidet das WBFG Bundesflüsse, 
Grenzgewässer und Interessentengewässer; 
weiters werden die Wi ldbäche sowie die Donau 
darin gesondert behandelt. 

An Bundesflüssen , das sind die im Gesetz 
namentl ich aufgezäh lten größeren Flüsse Öster­
reichs sowie an Grenzgewässern trägt die Kosten 
der Maßnahmen grundsätzl ich der Bund, wobei ein 
angemessener Beitrag von den Nutznießern der 
Maßnahmen eingehoben wird .  Dieser Interessen­
tenbeitrag liegt je nach Vorhaben in der Größen­
ordnung von bis zu 1 5% der Gesamtkosten bei 
Neuerrichtungen und kann bei Instandhaltungs­
maßnahmen bis zu 30% betragen . Maßnahmen zur 
M ittel- und N iederwasserregu l ierung der Donau 
werden zur Gänze durch den Bund bestritten, zum 
Donauhochwasserschutz trägt der Bund zu 50% 
bei . 

An Wildbächen können Maßnahmen - unter Ein­
haltung bestimmter Voraussetzungen - mit einem 
Bundesbeitrag von bis zu maximal 75% gefördert 
werden. 

An den sogenannten Interessentengewässern, 
das sind alle sonstigen Gewässer, richtet sich die 
Höhe der Förderung nach der Art der Maßnahme, 
der Gewässerbreite und der Geschiebeführung des 
Gewässers. Der Bundesbeitrag kann maximal 70% 
betragen. Maßnahmen zur Instandhaltung der Ge­
wässer und der Hochwasserschutzanlagen sowie 
zur Gewässerpflege können mit je einem Drittel der 
Kosten aus Bundes- und aus Landesmitteln geför­
dert werden (Drittelfinanzierung). 

Maßnahmen und Aktivitäten der Bundes­
wasserbauverwaltung 

Gewässerbetreuungskonzepte 

Ausgehend vom Begriff der ökologischen Funk­
tionsfähigkeit der Gewässer wurde das Gewässer­
betreuungskonzept als bedeutsames übergeord­
netes P lanungsinstrument für den Schutzwasser­
bau eingeführt. Wesentl iche Tei lschritte bi lden, 
nach der Vorstudie, d ie Bestandsaufnahme der 
maßgebl ichen abiotischen und biotischen Kompo­
nenten im und am Gewässer (IST-Zustand), d ie 
fächerübergreifende Erarbeitung eines speziel l  für 
das jewei l ige Gewässer gü ltigen Leitbi ldes, sowie 
Handlungsschwerpunkte mit einem Maßnahmen­
katalog .  Als Ergebnis stel lt das gewässerspezifi­
sche Leitbild eine umsetzbare Zielformul ierung für 
die Aktivitäten am Gewässer dar, die inhaltlich we-
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Tabelle 8- 1 1 : Gewässerbetreuungskonzepte der Bundeswasserbauverwaltung, Stand Mai 2002 (Bearbei­
tungslänge > 10  km) 

Gewässerbetreuungskonzept 
Gewässerstrecke 

Länge 
Status 

(Titel) in km 

GBK Ach Mühlheimer Ache und Zubringer 1 00 fertig 

Gew. inventar Dornbirner Ach Dornbi rner Ache, gesamter Verlauf 30 fertig 

GBK Obere Drau Drau , Lienz bis Sachsenburg 60 fertig 

GBK Gail Gai l ,  gesamter Verlauf in  Kärnten 1 26 fertig 

GBK Glan Glan ,  von Klagenfurt bis Feldkirchen 65 in Bearb. 

GBK Gurk Gurk, Reichenau bis Mündung in die Drau 1 37 in Bearb. 

GBK Isel Isel, Matrei bis Mündung in die Drau 24 fertig 

GBK Kainach Kainach, gesamter Verlauf 55 fertig 

GBK Krems Krems in OÖ, I nzersdorf bis Wartberg 1 0  fertig 

GBK Lafn itz Lafnitz, Dobersdorf bis Hei l igenkreuz 1 2  fertig 

GBK Leitha Leitha, gesamter Verlauf in NÖ und Bgld . 1 00 tw. in Bearb. 

GBK Liebochbach Liebochbach,  gesamter Verlauf 23 fert ig 

GBK Mattig Mattig einschl ießl ich Schwemmbach 60 fertig 

GBK Möll Möl l ,  gesamter Verlauf 74 in Bearb. 

GBK Mur Grenzstrecke Mur, Grenzstrecke Mureck - Radkersburg 35 fert ig 

GBK Raab Burgenland Raab, burgenländ ischer Abschnitt 1 2  i n  Bearb. 

GBK Obere Salzach Salzach im Pinzgau , von Taxenbach bis Wald 56 fert ig 

GBK Salzach Grenzstrecke Salzach,  von Saalach bis Mündung in den Inn 60 in Bearb. 

GBK Schwarzach Schwarzach (Defereggenbach), ges. Verlauf 26 fertig 

GBK Schwarzaubach Schwarzaubach von Mündung bis km 22,2 22 fertig 

GBK Obere I Untere Strem Strem, gesamter Verlauf im Burgenland 45 fertig 

GBK Tiebel Tiebel, Teuchelbach bis Ossiacher See 1 9  i n  Bearb. 

GBK Traisen Traisen , Wilhelmsburg bis Mdg. in die Donau 36 fertig 

GBK Obere Traun Traun in OÖ,  Koppentraun b is  Ebensee 46 fertig 

GBK Ybbs Unterlauf Ybbs, Amstetten bis Mündung in die Donau 1 4  in Bearb. 

in Bearb . . . .  in  Bearbeitung 

sentl ich von gewässerökologischen Belangen mit­
bestimmt wird .  

Wiederherstel l ung von naturnahen , ökologisch in­
takten Flussökosystemen unter Beachtung der  fol ­
genden Tei lziele: 

Bei einem großen Tei l  der Gewässerbetreuungs­
konzepte wurde bereits mit der Umsetzung begon­
nen; tei lweise werden bereits in der Planungsphase 
erste Pi lot-Maßnahmen zur Erreichung des Leit­
bi ldes gesetzt. 

Fließgewässerkampagne "Lebende Flüsse" 

Im Jahr 1 998 wurde von BMLF, BMUJ F und 
WWF eine bundesweite Fl ießgewässerkampagne 
unter dem Titel "Lebende Flüsse" begonnen, die 
bis Ende 2000 geführt wurde. Im Zentrum dieser 
gemeinsamen In it iative stand die Erhaltung und 

• Schutz wertvoller Fließgewässerstrecken: Es 
wurde eine Liste der bedeutsamen ökologisch 
wertvol len Flussökosysteme Österreichs er­
stellt und als "Buch der Flüsse" der Öffentl ich­
keit präsentiert. 

• Fließgewässer-Revitalisierung: Im Bereich der 
Wasserbauverwaltung erfolgte eine I ntensivie­
rung der Revital isierungsmaßnahmen an Fl ieß­
gewässern in Verbindung mit dem notwendi­
gen Hochwasserschutz. 

• Wasserbewusstsein : Im Bereich der Öffentl ich­
keitsarbeit wurde d ie Bevölkerung in einer Viel­
zahl von Aktivitäten und Aktionen auf das The-
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ma " Lebensrau m Fluss" aufmerksam ge­
macht. 

Die Bundeswasserbauverwaltung hat im Rahmen 
der In itiative "Lebende Flüsse" in den Jahren 1 998 
bis 2000 Aktivitäten und Impulse im Bereich Revi­
tal isierung und Verbesserung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit der Fließgewässer gesetzt. Die 
besten Projekte wurden als Musterprojekte im 
Rahmen von Projektspräsentationen der Öffent­
l ichkeit vorgestel lt. 

In der Tabel le 8-1 2 sind die Ergebnisse der Kam­
pagne, soweit sie zur Erfü l lung der Tei lziele der Ge­
wässerrevital isierung beigetragen haben, ange­
führt. 

Sonderprojekte (Beispiele) 

INTERREG 111 B 

Der Schutzwasserbau ist derzeit im Rahmen von INTER­
REG 111 B an den Vorbereitungsaktivitäten zu drei konkreten 
Projekten mit spezifischer Relevanz für den Gewässerschutz 
betei l igt. Die einzugsgebietsbezogene Bewirtschaftung von 
Flussräumen soll dabei - unter versch iedenen Aspekten -
bei allen drei Projekten den Schwerpunkt der Bearbeitungen 
bilden. 

INTERREG 111 B Alpenraum: "Flussraum-Agenda Alpen­
raum " 

Das Risikopotential in Flussräumen ist auf Grund enormen 
Nutzungsdrucks stark gestiegen. Angesichts der Konzentra­
tion der Entwicklung auf Flussräume und möglicher Klima­
änderungen ist die Sicherheit in den Tal lagen nur mehr 
durch die Kooperation der Schutzwasserwirtschaft mit an­
deren Fachplanungen möglich. In  den Risikozonen ist die 
Wasserwirtschaft entscheidend für die Raumentwicklung. 
Im Rahmen der Flussraum-Agenda wird die sektorale 
Schutzwasserwirtschaft zum integrierten Flussraum­
management weiterentwickelt. In 10 ausgewählten Fluss­
räumen werden modellhaft neue Methoden getestet, Strate-
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gien entwickelt und Pilotprojekte umgesetzt. Die in den 
unterschied l ichen Flussräumen gewonnenen Erfahrungen 
werden zu einem integrierten Flussraummanagement abge­
stimmt und mit zeitgemäßen Methoden der Regionalent­
wicklung verknüpft. 

INTERREG I I I  B CADSES: "vorland-Management im Ein­
zugsgebiet der Donau" 

Viele Abschnitte der Fl ießgewässer in Flachlandbereichen 
sind zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes einge­
deicht. Die Vorländer zwischen den Deichen wachsen durch 
Sedimentation ständig weiter auf; das ursprünglich der Be­
messung zugrundegelegte Abflussprofil wird kleiner. Diese 
Entwicklung verstärkt sich durch die natürliche Sukzession 
in den Auen. Als Vorsorge vor Überflutungen wurden bisher 
die Vorländer geräumt bzw. der Bewuchs abgeholzt. Diesen 
Räum- und Rodungsarbeiten stehen zunehmend natur­
schutzfachliche und naturschutzrechtliche Vorgaben entge­
gen . Der Bedarf nach integrierten Strategien und Instrumen­
ten steigt. 

Ziel des Projekts ist die Erarbeitung von übertragbaren 
Strategien und Instrumenten für eine nachhaltige Vorland be­
wirtschaftung gemeinsam mit allen Beteiligten (Wasserwirt­
schaft, Naturschutz, Forst, Verbände, Kommunen) unter be­
sonderer Berücksichtigung des Naturschutzes (Natura 
2000-Gebiete) . 

I NTERREG I I I  B CADSES: " Flussraum-Management im 
CADSES-Raum" 

Die gesamten Vorberge und das Hügelland sowohl nörd­
lich und südl ich, wie auch östlich der Alpen weisen in Bezug 
auf ihre Problemstellungen im Zusammenhang mit natur­
räumlichen Risikomanagement (Beurtei lung des Naturge­
fahren- und Nutzungspotenzial, Dringl ichkeitsreihungen, Mi­
nimieren von Gefahrenrisiken), Landnutzungsmanagement 
(Nutzungskonflikte, Freiflächenmanagement) sowie im Hin­
blick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung des Naturraumes 
große Ähnlichkeiten auf. Die Änderungen der Landnutzung 
bzw. Landbewirtschaftung in diesem Bereich durch Verrin­
gerung der bäuerlichen Betriebe s ind in ihren Auswirkungen 
noch nicht abschätzbar. Eine integrierte Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen auf der Grundlage der künftigen 

Tabelle 8- 12: Bilanz der Fließgewässerkampagne "Lebende Flüsse" 1998-2000 

I n i t i a t i v e " L e b e n d e  F l ü s s e "  Bilanz der Revital isierungs-Projekte 1 998 bis 2000 

Kampagnenziele 
500 km Fließgewässer 500 ha Uferrand- 500 ha Auwald 500 ha zusätzliche 
ökologisch verbessern streifen bepflanzen schaffen/sichern Überflutungsräume 

[km] [ha] [ha] [ha] 
"Musterprojekte" der BWV1) 62,4 48,6 59,0 1 84,5 
in den Ländern 
Sonstige Projekte der BWV1) 1 26,3 63,7 42,5 185,0 
in den Ländern 
Projekte der WSD2) an 1 6,0 - 20,0 50,0 
Donau, March und Thaya 
Summe 1 998-2000 204,7 1 1 2,3 1 2 1 ,5 41 9,5 

1) Bundeswasserbauverwaltung 2) Wasserstraßendirektion 
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Wasserrahmenrichtlinie erfordert abgestimmte Planungen 
und entsprechende organisatorische Maßnahmen sämt­
licher Fachbereiche. 

Ziel des Projekts ist d ie Entwicklung einer optimierten 
Landnutzungssteuerung für ein gesamtes Einzugsgebiet mit 
allen relevanten Bereichen (z.B.  Forst, Landwirtschaft, WLV, 
Wasserwirtschaft, Naturschutz etc.) und die Erarbeitung des 
erforderlichen Instrumentariums. 

M it einer Genehmigung aller drei Projekte ist im Laufe des 
Jahres 2002 zu rechnen. Die Laufzeit ist mit 3 bis 4 Jahren 
konzipiert. 

EGAR - Einzugsgebiete in alpinen Regionen 

Auf Grundlage von Artikel 1 0  der EFRE-Verordnung wur­
de von der EU in der vergangenen Programmplanungspe­
riode das Pilotprojekt EGAR zur Erarbeitung eines integralen 
Wasserhaushaltsplans eines alpinen Einzugsgebietes am 
Beispiel des Zi l lertals in Tirol gefördert: 

Für eine nachhaltige Entwicklung des Siedlungs- und 
Wirtschaftsraumes im Alpenraum müssen die Naturgefahren 
(wie Hochwasser, Lawinen, Muren, Rutschungen) und die 
Nutzungspotenziale durch strategische Planungsinstrumen­
te aufeinander abgestimmt werden. Ein "integraler Wasser­
haushaltsplan" eines alpinen Einzugsgebietes wurde am 
Beispiel des Zillertals in Tirol unter Beteil igung Österreichs, 
Deutsch lands und Italiens entwickelt. Das sowohl länder­
übergreifend wie auch interdisziplinär ausgelegte Projekt 
EGAR beinhaltet als wesentliche Tei lbereiche die Schutz­
wasserwirtschaft von alpinen Einzugsgebieten, die Ent­
stehung der Hochwässer, die Möglichkeit des Wasserrück­
halts auf land- und forstwirtschaftl ichen Nutzflächen, die 
Gefahrenabwehr im linearen Abflussbereich, die Erfassung 
der fließenden Retention in den Tallagen sowie die Erhaltung 
bzw. Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit 
der Gewässer. 

Die Ergebnisse dieser Studie wurden 2001 vorgelegt und 
sollen u.a. Grundlagen für die Umsetzung von schutzwas­
serwirtschaftlichen Maßnahmen in den alpinen Regionen 
Österreichs, Deutschlands und Italiens bilden. Durch diesen 
integralen und fachübergreifenden Lösungsansatz ist es 
erstmals mögl ich bei der künftigen - nachhaltigen - Ent­
wicklung von Räumen auf exakte und einheitliche Planungs­
grundlagen zurückgreifen zu können. 

LlFE - Projektsbeispiele 

Zur Finanzierung und Verbesserung des Natura 2000-
Netzwerkes wurde von der Europäischen Union das Finan­
zierungsinstrument LlFE eingerichtet. Die drei Programm­
schwerpunkte lauten Umwelt, Naturschutz und Maßnahmen 
mit Drittstaaten. Das LlFE-Programm ist - neben den Struk­
turfonds - das bedeutendste Instrument zur Umsetzung der 
EU-Umweltpolitik, wie sie im 5. Umweltaktionsprogramm 
festgeschrieben wurde. 

Die Dienststellen des Schutzwasserbaues in den Bundes­
ländern Kärnten und Tirol sind zur Zeit im Rahmen von zwei 
LlFE-Projekten an der Drau und am Lech besonders stark 
im Bereich der Fließgewässer-Revitalisierung engagiert: 

"Auen verbund Obere Drau" 
Projektgebiet: in Kärnten 
Projektträger: Amt der Kärntner Landesregierung-Abtei­
lung Wasserbau, unter Beteiligung des BMLFUW 
Dauer: 1 999 bis 2003 
Gesamtprojektskosten: 6,280.000 Euro 
EU-Zuschuss: 26% 

Ziel dieses L lFE-Projekts ist die flächenhafte Revi­
talisierung und langfristige Sicherung der gewässermorpho­
logischen Verhältnisse des inneralpinen Fließgewässer-Öko­
systems der Oberen Drau einschließlich der dazugehörigen 
Auwälder. Vor allem die Erlen-Eschenauwälder als prioritäre 
Lebensräume sollen in ihrem Bestand gesichert werden und 
so weit wie möglich Lebensräume im Sinne eines Biotop­
verbundes neu geschaffen werden. Die Obere Drau bietet 
seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten wie Ukrai­
nisches Bachneunauge, Huchen, Strömer, Eisvogel, Fluss­
uferläufer, Kammmolch, Dohlenkrebs, Tamariske hervor­
ragende Lebensbedingungen, die erhalten bzw. verbessert 
werden sollen. 

In  Zusammenarbeit zwischen Behörden , Vereinen und 
NGOs aus den verschiedenen Fachbereichen wie Wasser­
wirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und 
Naturschutz wurden bereits zahlreiche wasserbau l iche 
Maßnahmen umgesetzt. Die Betreuung des Gebietes erfolgt 
auf Basis eines Managementplanes in Anlehnung an das 
vorhandene Gewässerbetreuungskonzept und über ein um­
fangreiches Monitoringprogramm zur Evaluation der einzel­
nen Maßnahmen. Die Revitalisierung des Drauflusses erfolgt 
durch Aufweitungen des Flussbettes zur Einschränkung der 
Sohleintiefung, Flächenankauf, Neuanlage von Gehölzbe­
ständen, In iti ierung einer Gewässervernetzung durch 
Wiederanbindung der Nebengewässer an den Draufluss 
bzw. Neuschaffung von Augewässern ,  I n itiierung von fluss­
dynamischen Prozessen durch Entfernen von Blockstein­
wurf an den Ufern oder durch Zulassen kontrollierter Seiten­
erosion. Die Erhaltung der Auwälder und Retentionsräume 
wird durch Öffnung von Flutmulden zur Erhöhung der Über­
schwemmungsdynamik im Auwald erreicht. 

" Wildfluss/andschaft Tiro/er Lech" 
Projektgebiet: Tirol 
Projektträger: Amt der Tiroler Landesregierung-Abteilung 
Umweltschutz, unter Betei l igung des BMLFUW 
Dauer: 2001 bis 2006 
Gesamtprojektskosten : 7,824.71 7 Euro 
EU-Zuschuss: 49,5% 

Der Tiroler Lech mit seinen ausgedehnten Schotterbän­
ken und breiten Auwaldbereichen ist der wohl letzte, noch 
großflächig erhaltene Wildfluss in den nördlichen Alpen. 
Über eine Länge von 60 Kilometern erstreckt sich der stark 
verzweigte Fluss auf einem stellenweise bis zu 1 00 m brei­
ten Schotterbett. Durch Erosion und Ablagerung ist der Lauf 
des Lechs ständig in Bewegung. Hochwasserkatastrophen 
und zunehmender Nutzungsdruck in den Tal lagen hatten 
jedoch in der Vergangenheit flussbauliche Regulierungs­
maßnahmen zur Folge, die den Abflussraum des Gewässers 
abschnittsweise stark einengten. Auch der Bau von Ge­
schiebesperren an den Seitenbächen und die vermehrte 
Schotterentnahme haben zu einer Sohleintiefung und 
Senkung des Grundwasserspiegels beigetragen . Die Ver­
luste von Augewässern und Auwäldern betreffen zahlreiche 
Arten, darunter so typische Schotterbankbewohner wie die 
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Deutsche Tamariske (Myricaria germanica), die Gefleckte 
Schnarrschrecke (Bryodema tuberculata) und den Fluss­
regenpfeifer (Charadrius dubius). 

Zentrales Anliegen des LlFE-Natur Projektes ist d ie 
Wiederherstel lung naturnaher Fliessgewässer-Lebensräume 
in jenen Bereichen, wo die schutzwasserwirtschaftlichen 
und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen dies zu­
lassen. Dazu sind umfangreiche Flussaufweitungen auf 
einer Gewässerlänge von insgesamt 6 Kilometern vorgese­
hen. An den derart aufgeweiteten Bereichen werden insge­
samt 35 Hektar alpiner Flusslebensräume (Schotterbänke) 
neu geschaffen. Paral lel dazu wird durch d ie schrittweise 
Öffnung der Geschiebesperren an den Seitenbächen die 
Schotterzufuhr zum Hauptfluss verstärkt. Ergänzt wird das 
Projekt durch spezielle Artenschutzmaßnahmen für bedroh­
te Libellen- und Amphibienarten im Auenbereich, sowie 
durch forstwirtschaftliche Maßnahmen, die insbesondere 
vom Totholz abhängigen Vogelarten wie Grauspecht (Picus 
canus) und Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos) 
zugute kommen. Auch umfangreiche Maßnahmen zur Be­
sucherinformation und zur Entwicklung eines naturnahen 
Tourismus sind Gegenstand des Projektes. 

Lebensraum Huchen 
Projektgebiet: in Niederösterreich 
Projektträger: Amt der Niederösterreichischen Landes­
regierung-Abtei lung Wasserbau, unter Beteiligung des 
BMLFUW 
Dauer: 1 999-2003 
Gesamtprojektskosten: 3,560.000 Euro 
EU-Zuschuss: 50% 

Das LlFE-Natur Projekt "Lebensraum Huchen" bezweckt 
Verbesserungsmaßnahmen für den Lebensraum des 
Huchen (Hucho hucho), einer der meist gefährdeten Fisch­
arten Europas. Durch H indernisse im Fluss wie Wehre und 
Sohlstufen ist i n  Pielach, Melk und Mank die Laichwande­
rung des Huchen und tausender ebenfalls wandernder zum 
Tei l  gefährdeter Flussfische stark eingeschränkt. Sie sind 
von ihren Laichgründen abgeschnitten. Für den langfristigen 
Erhalt natürlicher Fischbestände ist die Vernetzung der 
Flussabschnitte untereinander, aber auch mit der Donau 
essentiell . 

Hauptziel des Projektes ist die Ermöglichung ungehinder­
ter Fischwanderungen durch Umbau vorhandener Wehre 
und Sohlstufen. Maßnahmen an 1 3  Hindernissen sind ge­
plant. M it der Verwirklichung des Projektes kann ein frei 
fisch passierbarer Fließgewässerverbund von insgesamt 
78 km (inklusive Wachau von 33 km) erreicht werden. In Zu­
sammenarbeit mit Wehr- und Mühlenbesitzern werden 
Lösungen zur Passierbarkeit ausgearbeitet und umgesetzt. 

Ein weiterer SChwerpunkt betrifft die langfristige Erhaltung 
der letzten flusstypischen Mäanderstrecken der Pielach. 
Durch Grundankauf bzw. Entschädigung soll auf insgesamt 
ca. 20-30 ha Freiraum für die Flussdynamik der Pielach ge­
sichert werden. Damit können Lebensräume erhalten wer­
den, die auch wesentlich zur erfolgreichen Reproduktion der 
Fischarten beitragen. Die natürliche Flussdynamik begüns­
tigt das Vorkommen zahlreicher gefährdeter, an das Gewäs­
ser gebundenen Arten .  Insgesamt wurden 98 Brutvogel­
arten,  darunter Eisvogel, Wasseramsel und Gänsesäger, 
festgestellt: 22 davon sind laut Roter Liste Österreichs ge­
fährdet. Auch für die gefährdeten Flusslibellen haben die im 
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Projektgebiet enthaltenen Gewässerstrecken überregionale 
Bedeutung (Grüne Keiljungfer, Zangenlibelle). In regulierten 
Abschnitten von Melk und Mank werden darüber h inaus auf 
einer Länge von insgesamt ca. 3 km innerhalb des beste­
henden Gewässerbettes Rückbaumaßnahmen vorgenom­
men, die den Gewässerlebensraum wesentlich aufwerten .  

Maßnahmen und Aktivitäten der Wildbach und 
Lawinenverbauung 

Auch in  der Wildbach- und Lawinenverbauung 
findet eine Neuorientierung unter Berücksichtigung 
der ökolog ischen Ansprüche an die Gewässer 
statt : So wird z.B. in den Sonderrichtl in ien für die 
Bemessung des Bundesbeitrages für Maßnahmen 
zum Schutz vor Wildbächen, Lawinen und Erosion 
aus 2000 auf d ie  Erhaltung des ökologischen 
Gleichgewichtes unter Beachtung der l imnologi­
schen Werte sowie der Gesichtspunkte des Natur­
und Landschaftsschutzes Bedacht genommen . 
Maßnahmen, die in hohem Grade ökolog isch rele­
vant sind, bekommen einen höheren Prozentsatz 
an Bundesförderungen . 

Des weiteren werden die Neuen Techn ischen 
Richt l in ien das ökologische Anforderungsprof i l  
einer zeitgemäßen Wildbach- und Lawinenverbau­
ung berücksichtigen. Die gewässerökologischen 
Leitl in ien des Forsttechn ischen Dienstes für Wild­
bach- und Lawinenverbauung (FTD f WLV) sol len 
daher die neuen Anforderungen an eine natur- und 
umweltgerechte Wildbachverbauung in  ökologi­
scher, landschafts-ästhetischer und sozioökonomi­
scher Hinsicht darstellen und neue Wege für die 
Entwicklung und Planung von Schutzkonzepten 
(Schutzmaßnahmen) sowie für die zukünftige Um­
setzung von Sicherheits- und Naturschutzinteres­
sen aufzeigen. 

Regionalstudien 

Regionalstudien bilden neben den Gefahrenzonenplänen 
eine wesentliche Informationsbasis für die Arbeiten der 
Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich und werden 
für die Gebietsbauleitungen als Entscheidungsgrundlage für 
die Beurteilung von Naturgefahren, für die Planung von 
Maßnahmen sowie als Instrumentarium für die Öffentlich­
keitsarbeit des Dienstzweiges eingesetzt. 

Seit zirka vier Jahren werden Regionalstudien als Instru­
ment für eine ökosystembezogene und gesamtheitliche Pla­
nung zum Schutz vor Naturgefahren konsequent weiterent­
wickelt. Die Regionalstudie wird in den neuen Technischen 
Richtlinien der Wildbach- und Lawinenverbauung als Vor­
studie für Maßnahmenprojekte integriert. Ein Handbuch für 
die Praxis wird erarbeitet, um dem Forsttechnischen Dienst 
für Wildbach- und Lawinenverbauung sowie dem Tech­
nischen Consulting eine Leit l in ie für d ie Bearbeitung von 
Regionalstudien vorzugeben. 
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Die Ergebnisse und Aussagen der Regionalstudie berück­
sichtigen relevante Fachplanungen und sind auf Bundes-, 
Landes- und Gemeindeebene vertretbar. Es wird ein effi­
zienter Überblick über die Naturgefahren- und Landnut­
zungsproblemat ik in den Einzugsgebieten ermögl icht. 
Außerdem werden durch die Regionalstudie bereits Grund­
lagen für eine Maßnahmenoptimierung incl. Prioritäten­
reihung von schutzbautechnischen und ökologischen Maß­
nahmen sowie die nachvollziehbare Steuerung von mög­
lichen Konfliktpotenzialen im Hinbl ick auf Naturgefahren und 
Nutzungsverträgl ichkeit erarbeitet. 

Die Regionalstudie besteht aus folgenden Arbeitsschrit­
ten: 
1 .  Erhebung und Datensammlung aller raumnutzungs-

relevanten Tatbestände 
2. Analyse der Daten und Interaktionen 
3. Risikoanalyse 
4. Dringl ichkeitsreihung 
5. Darstellung in Form der Regionalstudie (Text, Karten, 

Tabellen) 

Forschungsprojekte 

Von den im Berichtszeitraum 1 999-2002 im Rahmen der 
Wi ldbach- und Lawinenverbauung beauftragten bzw. durch­
geführten gewässerschutzrelevanten Forschungsprojekte 
sind vor allem folgende zu erwähnen : 

• Pilotprojekt "alpine Täler - Schutzfunktion" 

Das im Zeitraum von 1 997 bis 2000 beauftragte Projekt 
umfasst die "Absicherung von Kartierungs- und Bewer­
tungsindikatoren des spezifischen Flächenbeitrages zu 
Schutz- und Wasserhaushaltsregelungsfunktionen in 
Wildbacheinzugsgebieten typischer alpiner Kulturlandschaf­
ten als Basis einer Einzugsgebiets-Management-Planung. 
Wesentliches Ziel ist die Erarbeitung einer Methodik einer 
modernen, gesamtheitlichen Naturraumanalyse von Wild­
bacheinzugsgebieten durch flächenhafte Darstellung der re­
levanten Hauptprozesse - Grund lage für Wildbach­
Einzugsgebietsmanagement. 

• Ermittlung des Stabilitätsverhaltens von Ufergehölzen 

im Zusammenhang mit Erosionsprozessen an Wild­

bächen 

• Revitalisierung Kandlbach 
Das Revitalisierungsprojekt des Kandlbaches wurde mit 

dem Oberösterreichischen Landespreis für Umwelt und Na­
tur, Sonderpreis "Lebenselement Wasser" in der Kategorie 
Gemeinden ausgezeichnet. 

8.3.3.2 Wasserkraft 

Die wasserrechtl iche Bewi l l igungspflicht für die 
Nutzung der Gewässer zur Energiegewinnung ist in 
§ 9 festgelegt. Seit der WRG Novel le 1 990 ist auch 
für derartige An lagen das Maß der Wasserbenut­
zung in der Weise zu beschränken, dass ein Tei l  
des jewei l igen Zuflusses zur  Erhaltung eines ökolo­
gisch funktionsfäh igen Gewässers erhalten bleibt .  

8.3.4 Sonstige Einwirkungen -
Fischerei 

8.3.4.1 Rechtsgrundlagen der Fischerei 
und Fischwirtschaft in Öster­
reich 

Gemäß Art. 1 5  Abs. 1 Bundes-Verfassungsge­
setz ist das Fischereiwesen (Berufs- und Sport­
fischerei) in Gesetzgebung und Vollzug Landes­
sache. Die Angelegenheiten der Aquakultur sind 
hingegen - als Querschnittsmaterie im Bereich des 
Bundes (BMLFUW) geregelt. 

8.3.4.2 leitl inien der österreichischen 
Fischereipolitik 

Im Rahmen der österreich ischen Fischereipol it ik 
werden folgende Leit l i n ien verfolgt: 

- Verstärkte ökologische Orientierung der 
Fischerei und ihrer gesetzl ichen Grundlagen, 
mit dem Hauptziel ,  die natürliche Artenvielfalt 
und genetische Variabi l ität der Fischfauna zu 
erhalten (z.B .  durch Nachzucht gefährdeter 
Arten) 
Qual itat ive und quantitative Erhebung der 
Fischbestände, Erstel lung von Leitbi ldern und 
Maßnahmen zur nachhaltigen fischerei l ichen 
Nutzung und ökologischen Bewirtschaftung 
von Fischgewässern 
Erstel lung von Statisti ken über den Fisch­
besatz und den Ausfang 
Schaffung eines Managements auf nationaler 
Ebene zur Konfliktlösung der Fischräuberpro­
blematik (v.a. Kormoran, Reiher und Otter) 
durch konstruktive Zusammenarbeit von 
Fischere i ,  Naturschutz, Jagdwirtschaft und 
zuständige Behörden, und zwar in Überein­
st immung m it e inem gesamteuropäischen 
Managementplan 

Hinsichtl ich des Besatzmaterials wäre für die 
e i nzelnen Gewässersysteme die Produkt ion 
von autochthonem Besatzmaterial in  anerkannten 
Qualitätsfischzuchtbetrieben zu fördern. 

8.3.4.3 Österreichischer Fischereibeirat 

Am 30. 1 1 .  2000 wurde diese Koordin ierungs­
und Informationsplattform für die österreichische 
Fischerei von Bundesminister Mag .  Molterer einge­
richtet. Als besondere Schwerpunkte im Rahmen 

III-12 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 189 von 220

www.parlament.gv.at



der AufgabensteI lung sind die Präsentationen und 
die Position ierung der österreich ischen Fischerei­
pol it ik sowohl auf nationaler Ebene als auch im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaft zu 
nennen. 

Die Bewältigung von Spannungsfeldern im 
Fischereibereich auf nationaler Ebene und auch die 
Schaffung eines Bindegl iedes in Zusammenhang 
mit der bevorstehenden Osterweiterung ist ein 
wichtiges An l iegen des österreich ischen Fischerei­
beirates. Der intensive Dialog soll n icht nur in 
fischere i l ich relevanten Bereichen die Position 
Österreichs im Rahmen der Gemeinschaft stärken, 
sondern auch in allen anderen betroffenen Berei­
chen wie Wasser und Umwelt zu einem vernetzten 
I nformationsaustausch führen . 

8.4 MULTI- UND BILATERALE 
ZUSAMMENARBEIT 

Die wasserwirtschaftl ichen Regionalprobleme in 
grenzüberschreitenden Räumen werden bereits 
seit Jahrzehnten in Gewässerkommissionen ge­
meinsam mit den Nachbarstaaten behandelt. Ne­
ben Fragen der Schutzwasserwirtschaft und der 
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Wasserkraftnutzung haben die Bereiche des Ge­
wässerschutzes im Laufe der Zeit immer mehr an 
Bedeutung gewonnen. Im Laufe der Zeit haben 
sich auch internationale Initiativen durchgesetzt, 
wobei meist die wasserwirtschaft l ichen Fragen 
ganzer Flussgebiete einschl ießl ich der dazugehöri­
gen Meere in die Behandlung mit einbezogen wer­
den . Dieser Ansatz wurde durch die EU-Wasser­
rahmenrichtl inie nicht nur verstärkt, sondern nun­
mehr in das Zentrum der bi- und multi lateralen Ak­
tivitäten gerückt. 

8.4. 1 Wasserwirtschaftliche 
Zusammenarbeit im Ein­
zugsgebiet der Donau 

8.4. 1 . 1  Internationale Kom mission zum 
Schutz der Donau {I KSD} 

Den Eckpfeiler der wasserwirtschaftl ichen Zu­
sammenarbeit im Donauraum bi ldet die Arbeit der 
I nternationalen Komm ission zum Schutz der 
Donau, die im Zuge der Umsetzung des "Überein­
kommens über die Zusammenarbeit zum Schutz 

O rg a n i s a t i o n s st r u kt u r  d e r  I K S D  

Stand 01/2001 

r KONFERENZ DER VERTRAGSPARTEIEN I 
Programme 

Management 

Task Force 
(dzt. ausgesetzt) 

1 I 
Gewässergüte-

Emissionen überwachung 

EMIS-EG und Labor, 

MLlM-EG 

I 
Internationale Kommission 

zum Schutz der Donau 

Präsident 

Leitgruppe 

Plenum 

I I sechs "Expe rtengruppen" I 
I I 

Notfall-Alarm- Strategische, 

system und rechtliche und 

Prävention, administrative 

AEPWS-EG Fragen, S-EG 

�------! Ständiges Sekretariat 

I 
Umsetzung WRRL 

Flussgebietspläne 

RBM-EG 

Exekutivsekretär und 

4 Fachreferenten 

I 
Gewässerabhängige 

Habitate und Arten; 

Quervernetzungen, 

ad-hoc-ECO-EG 

Abbildung 8- 7: Organisationsstruktur der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) 
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und zur verträgl ichen Nutzung der Donau" (Donau­
schutzübereinkommen) eingerichtet wurde. Das 
Übereinkommen war 1 994 in Sofia von den Donau­
staaten Deutsch land , Österre ich ,  Tschech ien,  
Slowakei ,  Ungarn, Slowen ien, Kroatien , Bulgarien, 
Rumänien , Moldawien und Ukraine sowie für die 
Europäische Gemeinschaft von der Europäischen 
Kommission unterzeichnet und ist in der Zwischen­
zeit auch von al len Staaten ratifiziert worden. 

D ie österreich ische Ratifizierung erfolgte mit 
BGB!. 1 1 1  Nr. 1 39/1 998; nach dem In-Kraft-Treten 
des Übereinkommens wurde der Geltungsbereich 
des Donauschutzübereinkommens m it BGB! .  1 1 1  
Nr. 1 21 /1 999 kundgemacht. 

Die Internationale Kommission zum Schutz der 
Donau (I KSD) hält einmal jährl ich in Wien, am Sitz­
ort ihres Ständigen Sekretariats, in ihrer P lenums­
zusammensetzung ihre Tagung ab. Darüber h inaus 
tritt sie in einer reduzierten Zusammensetzung als 
Leitgruppe ebenfalls einmal im Jahr im jewei l igen 
Vorsitzland zusammen, um den Arbeitsfluss auch 
in der Zwischenzeit zu steuern und zu beschleu­
nigen. 

Für d ie Jahre 2001 -2005 hat sie ein strategisches 
Aktionsprogramm verabschiedet, in dem die für 
diesen Zeitraum vorgesehenen fachl ichen Ziel­
setzungen und Investitionsvorhaben der Donau­
länder in  den Bereichen kommunale und indus­
trielle Abwasseranlagen und Feuchtgebietsrestau­
rierungen zusammenfassend dargestellt sind. 

Obwohl derzeit nur 2 Staaten im Donaueinzugs­
gebiet (Deutschland, Österreich) M itgl ieder der 
Europäischen Union sind, hat die Kommission zur 
Jahresplenartagung 2000 d ie  Umsetzung der 
EU-Wasserrahmenrichtl in ie zu einem Vorhaben mit 
oberster Priorität erklärt, der sich al le anderen 
Zielsetzungen unterzuordnen haben. 

Die I KSD verfügt über folgende Arbeitsgruppen: 

Mit der Gründung der "River Basin Management"-Ex­

pertengruppe (RBM-EG) hat die Kommission den vor allem 
von Deutschland und Österreich getragenen Anl iegen ent­
sprochen, die koordinierte Bearbeitung der gemeinsam be­
rührenden Elemente zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen­
richtlinie im gesamten Donauraum in die Wege zu leiten. Ös­
terreich übernahm eine Leitfunktion zur Lösung der Fragen 
für ein gemeinschaftliches geografisches Informationssys­
tem. 

Durch die "Accidental Emergency Prevention and War­

ning System"-Expertengruppe (AEPWS-EG) wurde der 
Baia Mare Task Force, die von der EU-Kommission in Zu­
sammenhang mit dem Cyanid-Unfall in  Rumänien einge­
richtet wurde, zugearbeitet; gemeinsame Berichte zu den 
Verschmutzungsereign issen wurden erstellt und das Alarm­
system weiterentwickelt. Im Nachhang zu den Verschmut­
zungsereignissen von Baia-Mare und Baia-Borso wurde ein 
länderweise geordnetes Inventar von Anlagen mit massiver 
Präsenz von wassergefährdenden Stoffen erstellt. Aktuell 
erfolgen Arbeiten zur verstärkten Verankerung des Präven­
tionsgedankens durch die Einführung von Prüflisten für we­
sentliche Sicherheitselemente von wassergefährdenden An­
lagen. 

Die "Emissions"-Expertengruppe (EMIS-EG) setzt die Ar­
beiten zur Erstel lung einer Donau-Liste an "Prioritären 
Schadstoffen" sowie zur Identifizierung ihrer Quellen und 
Abschätzung der Größenordnung über Einträge in die Don­
augewässer fort. Das von Deutschland (Behrendt-Institut 
Berlin) getragene Projekt zur Erfassung diffuser Nährstoff­
quellen wird fachl ich begleitet und die Verzeichnisse "Große 
kommunale Abwasserein leitungen" und "Große industrielle 
Abwassereinleitungen", ein daraus abgeleiteter "Emissions­
atlas" sowie ein Verzeichnis von erforderlichen kommunalen 
Abwasserreinigungsmaßnahmen mit Kostenschätzung wur­
den abgeschlossen. Ferner wurden Empfehlungen zur Ab­
wasser-Emissionsüberwachung und zur Anwendung von 
BAT-Regelungen im Bereich kommunale Abwasserreinigung 
und der Reinigung von Abwässern aus der Pa­
pier-, der Zellstoff- , der Nahrungsmittel- und der chemi­
schen Industrie verabschiedet. 

Aktuelle Bemühungen zielen auf die Erhebung der punkt­
förmigen Emissionsquellen im Bereich Tierhaltung sowie auf 
die Klärung der Möglichkeiten ab, die i nternationale Deter­
genzienindustrie zu einem Verzicht des Einsatzes von phos­
phorhaltigen Waschmitteln auf den Märkten der unterliegen­
den Donaustaaten zu bewegen. 

Die "Monitoring, Laboratory and Information Manage­

ment"-Expertengruppe (MLlM-EG) ist verantwortlich für 
die Durchführung des gemeinsamen Gewässergüte-Über­
wachungsprogramms im Rahmen des "Transnational Moni­
toring-Network" (TNMN). Sie erarbeitet d ie zusammenfas­
sende Darstel lung der national eingebrachten Ergebnisse in 
Form von Jahrbüchern, von denen bislang die Jahrbücher 
der Untersuchungsjahre 1 996- 2000 vorgelegt werden 
konnten. Sie ist verantwortlich für die Durchführung eines 
begleitenden Kontrol lprogramms für die Qualität der analyti­
schen Arbeiten der am TNMN mitwirkenden Labors. 

Die Arbeitsgruppe war wesentlich an der Vorbereitung des 
Joint Danube Survey, einer von allen Donauanrainerstaaten 
getragenen gemeinsamen Messfahrt eines Laborschiffes 
von Regensburg bis zu den Mündungen in das Schwarze 
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Meer beteiligt, die im August/September 2001 durchgeführt 
wurde. Österreich hat diese Messfahrt gemeinsam mit 
Deutschland finanziell gefördert und arbeitet intensiv bei der 
Auswertung mit. Erstmals steht über mehr als 2000 km 
Strom länge ein homogen erhobener Datensatz zu einer Fül­
le von gewässerzustandsbeschreibenden Parametern zur 
Verfügung, der einen vertieften Einblick der Reaktion des 
Gewässers Donau auf die menschlichen Einwirkungen er­
lauben wird. 

Die jüngste Expertengruppe ist die Ökologie-Experten­

gruppe (ECO-EG), die ein Inventar der gemeinschaftl ich re­
levanten Feuchtgebiete des Donauraumes erstellen sowie 
die Grundzüge für deren Überwachung entwickeln wird. 

Die Strategische Expertengruppe überarbeitete im Lich­
te gewonnener Erfahrungen die Regelungen für das Sekre­
tariatspersonal, für die finanzielle Abgeltung von Dienstrei­
sen sowie ferner betroffene administrative Festlegungen, die 
für ein reibungsloses Funktionieren der Kommission und 
des Sekretariats erforderl ich sind. 

Festzustellen ist, dass die Internationale Kommis­
sion zum Schutz der Donau jedenfalls an Profi l  ge­
wonnen und der Wi l le zur konstruktiven Zu­
sammenarbeit vertieft werden konnte. Moldawien 
und die Ukraine haben das Donauschutzüber­
e inkommen inzwischen ebenfal ls  ratifiz iert .  
Jugoslawien erklärte seinen Wil len , die legistischen 
Vorarbeiten zum Beitritt alsbald vorzunehmen. 
Serbische Vertreter wirkten am Jo int Danube 
Survey und auch an Sitzungen der Kommission mit. 

Weitere Eckpunkte, die zu einem Gutteil mit der 
Arbeit der I KSD verflochten sind , b i lden derzeit d ie 
Programme der internationalen Fördergeberinstitu­
ti on UNDP/GEF und die Bemühung der Euro­
päischen Kommission , mit der DABLAS-Task 
Force eine Zentrierung des M ittelflusses für was­
serbezogene Projekte im Donau-Schwarzmeer­
Raum zu erreichen. Ein wichtiges Ziel dieser bei­
den Institutionen ist die "Anbindung" des Schwarz­
meerraumes an den Donauraum durch die Ein­
richtung einer geregelten Kooperation zwischen 
Donau- und Schwarzmeer Schutzkommissionen. 
Letztl ich sol lten auch die auf das Schwarze Meer 
wirkenden Einflüsse sowie die Zustandserfassung 
der maßgebl ichen Gewässer mit g leicher Methodik 
und Zuverlässigkeit wie innerhalb des Donau­
einzugsgebietes erhoben und die von den Donau­
staaten akzeptierten Reinhaltestrategien auch im 
gesamten Schwarzmeer-E inzugsgebiet Anwen­
dung finden. 

UNDP/GEF 

Die Global Environment Facil ity (GEF) ,  e in Zu­
sammenschluss der U NO-Unterorganisationen 
UNDP und UNEP sowie der Weltbank zur Abwick-
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lung von globalen Projekten, führte in den Jahren 
1 997 -1 999 mit einem Förderungsvolumen von 
rund 4 Mio. Euro das " Danube Pollution Reduction­
Programme" durch .  Es beinhaltete neben 
Öffentl ichkeitsarbeit und Stützung von Umwelt­
NGO's des Donauraumes u.a. eine Analyse grenz­
überschreitender Auswirkungen von Zentren der 
Belastung ("hot spots"), eine Analyse der sozialen 
und ökonomischen Faktoren sowie von Finanzie­
rungsmechanismen für Wasserprojekte, eine Stu­
d ie  über d ie  Restaurierungsmögl ichkeiten von 
Feuchtgebieten, die weitere Entwicklung eines In­
formationssystems " DANUBIS", dessen Einrich­
tung durch Österreich maßgeblich gefördert wor­
den war, und eines mathematischen Modells zur 
Darstel lung der Nährstoffflüsse in der Donau sowie 
die Erstel lung eines " Pol lution Reduction"-Pro­
gramms", das für den Donauraum mit Stand 1 998 
Unterlagen für 243 Projekte, davon 1 56 sied lungs­
wasserbautechnische und 44 des Industriewasser­
bereiches l istete. Der Rest entfiel auf Projekte der 
Restaurierung von Feuchtgebieten.  I nsgesamt 
wurde für eine Umsetzung dieses Projektportfol ios 
ein Investitionsaufwand von rund 4 , 1  Mrd Euro ab­
geschätzt. Österreich ist als EU-Mitgliedsland zwar 
n icht förderfähig und hat aaher keine GEF-Mittel 
für seine Mitwirkung am Programm erhalten. Da 
aber d ie Programmtei le  das Donaueinzugsgebiet 
im Gesamten berühren und eine enge Verzahnung 
zwischen dem GEF-Projekt und der Arbeit der 
Donauschutzkommission besteht, ist die Betei l i ­
gung Österreichs unabdingbar. 

Für die Jahre 2002-2003 steht unter dem Namen 
"Danube-Reg ional Project" die erste Tranche eines 
Nachfolgeprojektes zum Danube Pol lution Reduc­
tion-Programm in  Durchführung, m it dem die bis­
lang erz ielten Ergebnisse in enger Zusammenarbeit 
mit der Donauschutzkommission vertieft, verbes­
sert oder auf den neu esten Stand gebracht werden 
sollen. Ein darüber h inausgehender Arbeitsschwer­
punkt des Programms beinhaltet Maßnahmen zur 
Förderung der Umsetzung der EU-WRRL, die mit 
ihrem einzugsgebietsbezogenen Ansatz und euro­
paweit einheitl ichen Vorgaben auch der Förde­
rungszielsetzungen der globalen Umweltfazi l ität zu 
entsprechen vermag . Die für d ie Durchführung zur 
Verfügung stehenden Geldmittel belaufen sich auf 
rund 5 Mio. Euro. Parallel zur Donau führt UN DPI 
GEF auch e in "Schwesternprojekt" für d ie  
Schwarzmeerstaaten durch. Der gemeinsame Be­
rührungspunkt ist die jüngst erfolgte Wiederbele­
bung einer gemischten Arbeitsgruppe aus Vertre­
tern der Schwarzmeer- und Donaustaaten .  Diese 
wird bemüht sein ,  die fach lichen Voraussetzungen 
für die Umsetzung eines unter dem "Danube Pollu-
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tion Reduction"-Programmes entwickelten "Me­
morandum of Understanding" zu schaffen und die 
Inhalte weiter zu entwickeln.  

Europäische Kommission-"DABLAS"-Task Force 

Von der GD-Umwelt der Europäischen Kommis­
sion wurde im November 2001 ein informelles Tref­
fen der Umweltminister der Staaten im Donau­
Schwarzmeerraum und anderer interessierter Ge­
berländer sowie von internationalen Finanzierungs­
institutionen durchgeführt .  Maßgeblich für diese 
In itiative der Europäischen Kommission dürfte sein ,  
stärker a ls  bisher in e ine effiziente Gestaltung des 
Förderungswesens eingebunden zu werden und 
ihren Einfluss im Randgebiet Europas zu verstär­
ken .  Anlässl ich dieses M inistertreffens wurde eine 
Kommissionsmittei lung über die "Umweltkoopera­
tion im Donau-Schwarzmeerraum" vorgeste l lt , 
ferner das unter dem GEF-Danube Pol lution Re­
duction-Programm entwickelte "Memorandum of 
Understanding" von den beiden Kommissionsprä­
sidenten der Donau- und Schwarzmeerschutzseite 
unterzeichnet sowie eine Deklaration verabsch ie­
det, mit der eine " Donau-Schwarzmeer-Task Force 
(DABLAS-TF) eingerichtet wurde. Sie sol l  als In­
strument für eine effizientere Gestaltung des M itteI­
flusses von Förderinstitut ionen für die Durchfüh­
rung von Investitionen im Donau-Schwarzmeer­
raum eingesetzt werden. Bei der 1 .  Sitzung der 
DABLAS-TF im März 2000, in der Österreich durch 
das Bundesministerium für auswärtige Angelegen­
heiten vertreten wurde, konnten von der österrei­
chischen Seite konstruktive Vorschläge zur Ausge­
staltung der Arbeit d ieses Forums unterbreitet und 
ein österreich isches Positionspapier zur Darlegung 
der Nährstoffflüsse in das Schwarze Meer und der 
Rol le Österreichs lanciert werden. 

8.4. 1 .2 Grenzgewässerkom missonen 

Österreich hat mit den Nachbarstaaten Gewäs­
serverträge abgeschlossen und bi laterale bzw. 
mult i laterale Gewässerkommissionen eingerichtet. 
Im Folgenden werden die einzelnen Kommissionen 
kurz dargestellt und ein Überbl ick über deren we­
sentl ichste Aktivitäten im Berichtszeitraum 1 999-
2001 gegeben. 

Österreichisch-Ungarische Gewässerkommission 

Zwischen der Republ ik Österreich und der Repu­
blik Ungarn wurde 1 956 ein Vertrag über die Rege­
lung wasserwirtschaftl icher Fragen im Grenzgebiet 
(BGB!. Nr. 225/1 959) abgesch lossen. 

Gemäß Art. 2 Ziffer 7 dieses Vertrages sind die 
betroffenen Staaten im Interesse des Schutzes der 
Gewässer im Grenzgebiet vor Verunreinigungen 
bestrebt, Abwasser aus Fabriken, Bergwerken, In­
dustrieunternehmungen und dergleichen sowie aus 
Wohnsiedlungen nur nach entsprechender Rein i­
gung ein leiten zu lassen. Bei  der Neuerrichtung 
solcher Anlagen wird eine entsprechende Rein i­
gung der Abwässer vorgeschrieben. Aufgrund die­
ser Bestimmung sind al le die Einleitung von Ab­
wässern in Grenzgewässer betreffenden Angele­
genheiten unter Vorlage der diesbezügl ichen Pro­
jektsunterlagen in der Gewässerkommission zu be­
handeln.  

Die Kommission hat 1 971  beschlossen, dass 
zur Ermitt lung der Wassergüteverhältnisse des 
Neusiedler Sees jede Seite auf ihrem Staatsgebiet 
entsprechende U ntersuchungen durchzufü hren 
hat. Seit 1 972 wird darüber hinaus die Gewässer­
güte auch bei sonstigen Grenzgewässern (Leitha, 
Kroißbach ,  Raab, Lafnitz, Strem, Pinka, Rechn itz­
bach,  Güns, Rabnitz) überwacht. 1 995 wurde auch 
der Goldbach in  die Untersuchungen miteingebun­
den. D ie Gewässergüteuntersuchungen werden 
all jährl ich an die jewei l igen Notwend igkeiten an­
gepasst. 

Im Bereich der Schutzwasserwirtschaft konnten 
unter anderem eine bi lateral abgestimmte Rege­
lung für die Entlastung des Neusied ler Sees, Hoch­
wasserschutzmaßnahmen an der P inka und eine 
Flutmulde an der Lafn itz bei Hei l igenkreuz fertigge­
steIlt werden . 

Bei den Fragen des Grundwassers wurde eben­
falls eine Vielzahl von Maßnahmen behandelt. Da­
zu zäh len die Bewirtschaftungsstrategie der Feld­
brunnen im Seewinkel, d ie Wasserversorgungsan­
lagen in Sopronköhida und Fertörakos, die M ine­
ralwassergewinnung in  Deutschkreutz sowie die 
Tiefengrundwassernutzung in Lutzmannsburg und 
Brunnenanlagen im Laftnitzta!. 

Österreichisch-Slowenische Kommission tür 
die Mur 

Die Republ ik Österreich und die Föderative 
Volksrepubl ik Jugoslawien haben 1 954 über was­
serwirtschaftl iche Fragen der Mur-Grenzstrecke 
und der Mur-Grenzgewässer das sogenannte Mur­
Abkommen (BGB! .  N r. 1 1 9/56) abgeschlossen. M it 
dem Vol lzug dieses Abkommens war die Ständige 
Österreichisch-J ugoslawische Kommission für die 
Mur (Gemischte Kommission) betraut. Nach Auf­
lösung der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien 
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ist Slowen ien als Rechtsnachfolger in den Vertrag 
ei ngetreten . 

Gemäß Art. 1 dieses Vertrages sind wesentliche 
Einwirkungen auf die Grenzstrecke durch Wasser­
ableitungen oder durch Verunrein igungen durch die 
Ständige Österreichisch-Slowenische Kommission 
für die Mur zu behandeln .  Die Kommission hat da­
her bei ihrer 1 .  Tagung im Jahre 1 956 beschlossen, 
die Untersuchung der Wasserqual ität der Mur 
koordiniert und langfristig durchzuführen. Auf der 
Basis d ieses Grundsatzbeschlusses wird d ie  
Wassergüte in  der  Mur-Grenzstrecke von den 
Experten beider Seiten laufend (Oktober/März) 
untersucht. 

Die Mur weist heute in der Grenzstrecke Spiel­
feld-Bad Radkersburg Güteklasse I I  auf, was als 
beispielgebender Erfolg für die enormen Anstren­
gungen zur Reinhaltung der Mur anzusehen ist. In  
Bad Radkersburg bed ingen rechtsseitige Belastun­
gen aus Slowenien fallweise eine Versch lechterung 
der Wasserqual ität. 

Um die Gewässergüte der Mur nachhaltig zu 
sichern, sind im Land Steiermark intensive Be­
mühungen im Gange, den Grad der Erschl ießung 
insbesondere im ländl ichen Raum deutlich zu er­
höhen . Der Entsorgungsgrad der Städte im Ein­
zugsgebiet der Mur, bezogen auf die Einwohner, 
liegt im Durchschn itt bei 95%. Die Errichtung wei­
terer - hauptsächl ich kleinerer - Entsorgungsan­
lagen im ländl ichen Raum wurde forciert. 

Die im Bereich der Papier- und Zel lstoffindustrie 
durchgeführten Abwasserbehand l ungsmaßnah­
men sichern - trotz teilweiser Kapazitätsauswei­
tungen in der Industrie - nach wie vor die wesent­
l iche Verbesserung der Gewässergüte der Mur. 

Für die Mur-Grenzstrecke wurde das schutzwas­
serwirtschaftl iche Grundsatzkonzept fertiggestel lt . 
In den nächsten Jahren ist somit eine schrittweise 
Umsetzung der Maßnahmen zur Stabi l isierung der 
Mursohle zu erwarten. 

Österreichisch-Slowenische Kommission für 
die Drau 

Grundlage ist das "Übereinkommen zwischen 
der Bundesreg ierung der Republ ik Österreich und 
der Regierung der Föderat iven Vol ksrepubl ik 
Jugoslawien über wasserwirtschaftl iche Fragen an 
der Drau" vom 25. 5.  1 954. Dieser Vertrag ist auf­
grund eines Notenwechsels zwischen der Republ ik  
Österreich und der Republ ik Slowenien weiterhin i n  
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Kraft mit der Maßgabe, dass an den entsprechen­
den Stel len die Worte "Republ ik Slowenien" bzw. 
"slowenisch" stehen. 

Nach diesem Vertrag ist "zwecks gegenseitiger 
Unterrichtung und Erzielung des Einvernehmens in 
allen die Wasserwirtschaft der Drau in  Österreich 
und in  Slowen ien berührenden gemeinsamen Fra­
gen" die Ständige Österreich isch-Slowenische 
Kommission für die Drau gebildet worden. Diese 
unter der Federführung des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwi rtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft stehende Kommission hat unter 
anderem die Experten beider Seiten beauftragt, die 
Gewässergüte der Drau und des Feistritzbaches zu 
untersuchen. 

Die im Berichtszeitraum einmal jährlich an einer 
Untersuchungsste i le durchgeführten chemisch­
physikalisch, biolog ischen und mikrobiologischen 
Untersuchungen der Drau im Stauraum des Kraft­
werkes Dravograd ergaben für 1 999-2001 mit der 
Einstufung in Güteklasse 1 1 keine Veränderung der 
Gewässergüte gegenüber den Vorjahren. Die orga­
nische Belastung der Drau im Grenzbereich ist 
demnach auch weiterhin als mäßig zu bezeichnen. 
Der Feistritzbach wurde 1 999 untersucht und 
konnte wieder als Güteklasse I (ol igosaprob) beur­
tei lt werden. Es ist vorgesehen, die nächste Unter­
suchung des Feistritzbaches im Jahr 2002 durch­
zuführen. 

Im Berichtszeitraum befasste sich die Kommis­
sion auch mit der bi lateralen Erforschung der 
Karstwasservorkommen auf bei den Seiten der ge­
meinsamen Staatsgrenze, einem mathematischen 
Hochwasserabflussmodell für die Drau, den Ge­
wässerbetreuungskonzepten im Einzugsgebiet der 
Drau sowie der Überleitung von Wasser aus dem 
Einzugsgebiet der Drau in das Flussgebiet der 
Salzach. Darüber h inaus erfolgten gegenseitige 
Informationen über wasserwirtschaftlich bedeuten­
de Maßnahmen im Einzugsgebiet der Drau und 
wurden bisherige Erfahrungen mit den bestehen­
den Alarm- und Warnsystemen ausgetauscht. Des 
weiteren konnten die mit der Restwassermenge 
im Feistritzbach an der Staatsgrenze, der durch 
das KW Koralpe beeinflusst ist, in  Zusammenhang 
stehenden Fragen nunmehr geklärt und einer 
absch l ießenden Lösung zugeführt werden . 

Am Vorstreckungsprojekt werden die Ergebnisse 
des ökolog ischen Beg leitplanes umgesetzt. 

Für die weiteren Planungen am Alpenrhein wurde 
die Erstel lung eines generellen Konzeptes als vor-
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dringl ich angesehen. Gemeinsam mit der Interna­
tionalen Regierungskommission Alpenrhein ,  der 
die Kantone St. Gallen und Graubünden, das Fürs­
tentum Lichtenstein und das Land Vorarlberg an­
gehören , wurde die Ausarbeitung eines "Entwick­
lungskonzeptes Alpenrhein" in Auftrag gegeben. 
Ziel d ieses Projektes ist ein interdisziplinäres Ge­
samtkonzept für den Alpenrhein von Reichenau bis 
zum Bodensee. 

Österreichisch-Tschechische Grenzgewässer­
kommission 

Im BGBI. 1 1 1  Nr. 1 23/1 997 vom 31 . Jul i  1 997 wur­
de verlautbart, dass 

- der Vertrag zwischen Republ ik Österreich und 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re­
publ ik über die Regelung von wasserwirt­
schaftl ichen Fragen an den Grenzgewässern 
vom 7. Dezember 1 967 (BGBI .  Nr. 1 06/1 970) 
und 

- das Abkommen zwischen der österreich ischen 
Bundesregierung und der Regierung der 
Tschechoslowakischen Sozial istischen Repu­
blik über das Betreten der durch die Regul ie­
rungen von Grenzgewässern betroffenen Ge­
bietsteilen 

angewendet wird .  Die Tätigkeit der Kommission ist 
damit legit imiert. 

Auf beiden Seiten wurden zahl reiche kommunale 
und betriebl iche Kläranlagen neu gebaut, in Betrieb 
genommen oder in ihrer Reinigungsleistung ver­
bessert. 

Im einzelnen lässt sich für d ie betroffenen Grenz­
gewässer für den Berichtszeitraum 1 999-2001 Fol­
gendes zusammenfassen: 

March/Thaya 

Im Mündungsbereich der Thaya in die March und in der 
March unterhalb der Mündung der Thaya wurden bis 2001 
jährlich je zwei Untersuchungen außerhalb und während der 
Zuckerrübenkampagne vorgenommen; die beiden Ge­
wässer waren durchwegs in Güteklasse 1 1-1 1 1  einzustufen; in 
der March trat vereinzelt auch Güteklasse I I  auf. Die Mess­
ergebnisse entsprechen jenen der Jahre 1 998 und 1 999. 

- oberhalb der Talsperre Vranaov: Die alljährlich einmal 
durchgeführten Untersuchung belegten, dass sich die 
Gewässergüte auf Güteklasse II stabilisiert hat. 

- Thaya oberhalb und unterhalb der Einmündung der 
Pulkau: Die viermal pro Jahr durchgeführten Unter­
suchungen ergaben oberhalb der Pulkaumündung eine 
Einstufung der Thaya in Güteklasse 11, unterhalb in Gü­
teklasse 1 1-1 1 1 .  Im Rahmen eines zusätzlichen Unter­
suchungsprogramms wurden in der Pulkau sowohl 
oberhalb als auch unterhalb der Abwassereinleitung 

des Chemischen Betriebes in Pernhofen Güteklasse I I I  
festgestellt. Nach wie vor bildet d ie  dunkle Einfärbung 
dieses betrieblichen Abwassers ein ästhetisches Pro­
blem. 

Lainsitz 

Die Gewässergüte der Lainsitz wird 2-3 mal pro Jahr an 
insgesamt 6 Messstellen untersucht. Am Beginn der Grenz­
strecke lag im Berichtszeitraum Güteklasse 11 vor, oberhalb 
der Einleitung eines österreichischen Agrarunternehmens 
lag die Gewässergüte im Berichtszeitraum zumeist im Be­
reich der Güteklasse 1 1 .  Flussab dieser Einleitung wurde im 
wesentlichen Güteklasse 1 1-1 1 1  festgestellt, 2001 sogar Güte­
klasse 1 1 .  Somit hat sich eine deutliche Verbesserung gegen­
über den Vorjahren ergeben. Im Grenzprofil Breitensee/ 
Nova Ves nad Luznici wurde 2001 Güteklasse II beobachtet. 

Maltsch 

Dieses Gewässer wurde 1 -mal jährlich an 3 Messstellen 
untersucht. Im 1 .  Profil wurde Güteklasse 1-11 und im 2.  und 
3.  Profil Güteklasse 1 1  festgestellt. 

Darüber hinaus wurden folgende Grenzgewässerstrecken 
1 -mal jährlich an je einer Messstelle untersucht: 

- Romaubach: Güteklasse I I  
- Thaya - Mühlbach: Güteklasse 1 1  (Verbesserung um eine 

halbe Saprobiestufe gegenüber den vorangegangenen 
Berichtszeitraum). 

Im Berichtszeitraum wurden notwendige Räu­
mungsarbeiten an March und Thaya durchgeführt. 
I nstandhaltungsarbeiten waren erforderl ich an der 
Warnanlage der Talsperre Vranov-Hardegg, am 
Gurwitzerwehr, an den Hochwasserdämmen der 
Thaya und an der Maltseh. 

Auf dem Gebiet der Hydrologie sind die gemein­
samen Durchflussmessungen an March und Thaya 
sowie an der Maltsch und am Thaya - Mühlbach 
fortgesetzt worden. Zur Verbesserung des Boden­
wasserhaushalts stehen eine Reihe von Vorhaben 
in Behandlung. 

Nach dem Konzept für die Erhaltung der Auwäl­
der entlang von March und Thaya in Übereinst im­
mung mit dem Ramsar-Abkommen werden ehe­
malige Mäander wieder an das Gewässer ange­
bunden. 

Das Memorandum of Understanding über die 
weitere Zusammenarbeit der "Tri lateralen Ramsar 
Plattform March - Thaya" wurde am 30. August 
2001 unterzeichnet. 

Im Rahmen von multi lateralen Aktivitäten mit Be­
rührungspunkten österreich isch-tschechischer 
Grenzgewässer wird d ie Implementierung der EU­
Wasserrahmenrichtl in ie  vorbereitet. An einem 
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Strategiepapier für die Entwicklung eines Donau­
einzugsgebietsmanagementplans wird gearbeitet. 

Österreichisch-Slowakische Grenzgewässer­
kommission 

Auch h ier war ein Notenwechsel in  Aussicht 
genommen um festzustel len, dass der "Vertrag 
zwischen der Republ ik Österre ich und der 
Tschechoslowakischen Sozial istischen Republ ik  
über d ie  Regelung von wasserwirtschaftl ichen 
Fragen an den Grenzgewässern" vom 7.  1 2 . 1 967 
(BGB! .  Nr. 1 06/1 970) auch zwischen der Republik 
Österreich und der Slowakischen Republ ik in Kraft 
stehen sol l  mit der Maßgabe, dass an den entspre­
chenden Stel len die Worte "Slowakische Republ ik" 
und "slowakisch" stehen sol len. D ieser Noten­
wechsel hat mittlerwei le stattgefunden. Al lerdings 
sind seit Ende 1 994 bi laterale Besprechungen h in­
sichtlich eines neuen Grenzgewässervertrages im 
Gange. 

In den letzten Jahren wurde die Methodik hin­
sichtlich der biologischen und bakteriolog ischen 
Untersuchungen überarbeitet und neu beschlos­
sen .  

Auf beiden Seiten wurden zahlreiche kommunale 
und betriebl iche Kläranlagen neu gebaut, in Betrieb 
genommen oder in ihrer Reinigungsleitung verbes­
sert. 

Im einzelnen lässt sich zusammenfassen:  

Donau 
In den letzten Jahren lagen die Ergebnisse der im Profil 

Wolfsthal-Karlova Ves durchgeführten Untersuchungen bei 
Güteklasse 11. Die Verbesserungstendenz hat sich somit sta­
bi l isiert. 

March 
- Mündungsbereich in die Donau: Auch hier bestätigten 

die monatlichen Untersuchungen den Verbesserungs­
trend der letzten Jahre. Die biologische Einstufung er­
reichte überwiegend Güteklasse 11, in einigen wenigen 
Monaten Güteklasse 11-111. 

- Seit Ju l i  1 994 wird in zweimonatlichen Abständen eine 
weitere Messung bei Fluss-km 67,3 vorgenommen; die 
bisher beobachteten Werte ergeben eine Einstufung in 
die Güteklasse 11 bzw. 11-111. 

Ständige Gewässerkommission nach dem 
Regensburger Vertrag 

Grundlage für die bi laterale wasserwirtschaftliehe 
Zusammenarbeit mit der Bundesrepubl ik ist der 
1 991 in Kraft getretene "Regensburger Vertrag" 
(BGB!. Nr. 1 7/1 991 ). 
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Kernpunkte des Vertrages bilden die Bestimmun­
gen über die allgemeine Zusammenarbeit, über die 
I nformations- und Konsultationspflicht sowie die 
besondere Zusammenarbeit der Behörden. Ferner 
war die Ständige Gewässerkommission einzurich­
ten , deren vorrangige Aufgabe die Behandlung von 
konkreten Gewässerschutzfragen, aber auch von 
Fragen der Wassermengenwirtschaft ist. 

Schwerpunkte der Kommissionsarbeit der letz­
ten Jahre waren insbesondere folgende: 

• Vor dem Hintergrund der festgestellten fort­
schreitenden Sohleintiefung der Salzach der 
Abschluss der Arbeiten an der "Wasserwirt­
schaftl ichen Gesamtuntersuchung Salzach" 
a ls Grundlage für Vorbeuge- und Sanierungs­
projekte. 
Basierend auf gewässerbiologischen und ge­
wässermorphologischen, hydrologischen und 
hydrogeologischen Untersuchungen sind der 
Eintiefung gegensteuernde Lösungsvarianten 
unter Berücksichtigung der Erhaltung der Na­
turlandschaften sowie bestehender Reten­
tionsräume erarbeitet worden . Diese Projekt­
unterlagen d ienen als Grundlage für das 
"Raumordnungsverfahren" auf bayerischer 
bzw. für die beabsichtigte Raumverträglich­
keitsprüfung auf österreichischer Seite. 

• Die gemeinsame Ausarbeitung und die Emp­
fehlung von Grundsatzpapieren zur Sicher­
steI lung einer nachhaltigen balneologischen 
und geothermischen Nutzung der gemein­
samen grenzüberschreitenden Tiefengrund­
wasservorkommen ; 

• Die informelle Abstimmung von Fragen der 
mu lt i lateralen wasserwirtschaftl ichen Zu­
sammenarbeit sowohl im Bereich der EU als 
auch der Donau wie z .B.  die informel le Akkor­
dierung der Vorgangsweise für d ie Erstel lung 
des zukünftigen Bewirtschaftungsplanes für 
das gesamte Donaueinzugsgebiet, Akkordie­
rung der für die zukünftige EU-Grundwasser­
richt l in ie gewünschten Regelungsinhalte, Ver­
ständ igung auf neuerl iche Befahrung der 
Donau 2001 mit einem Forschungssch iff . . .  ) .  

Darüber h inaus wurden d ie gemeinsamen Arbei­
ten fortgeführt zur 

• laufenden Erhebung der Wassergüte im Be­
reich der Grenzübertrittsstel len der Grenzge­
wässer (diese Gewässer weisen in der Regel 
die biologische Güteklasse 11 oder besser auf), 

• weitere Verringerung noch bestehender grenz­
überschreitender Gewässerbelastungen durch 
Reinhaltemaßnahmen nach dem Stand der 
Technik, 
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• Lösung anstehender, im Zusammenhang u.a. 
mit dem Hochwasserschutz, der Wasserkraft­
nutzung sowie der Schwebstoffführung zu­
sammenhängender Fragen, 

• I nformation über, bzw. Lösung anstehender 
aus Schadensfällen bzw. Unfällen mit wasser­
gefährdeten Stoffen resu ltierender Problem­
stel lungen. 

Festzuhalten ist, dass die bi laterale Zusammen­
arbeit im besten nachbarlichen Einvernehmen er­
folgt und ihre Problemlösungskapazität bereits 
mehrfach unter Beweis stel len konnte. 

8.4.2 Wasserwirtschaftliche 

Zusammenarbeit im 
Einzugsgebiet des Rheins 

8.4.2.1  Internationalen Kom mission 
zum Schutz des Rheins (IKSR) 

Die Ziele dieses Übereinkommens zum Schutz 
des Rheins sind 

• die nachhaltige Entwicklung des Ökosystems 
des Rheins (hier ist u .a. insbesondere das Pro­
gramm Lachs 2000 zur Schaffung der Voraus­
setzungen für eine erfolgreiche Wiedereinbür­
gerung des Lachses anzuführen) 

• der Hochwasserschutz 
• der Schutz der Nordsee 
• die Sicherung der Trinkwasserqual ität aus dem 

Rhein 
• die Verbesserung der Sedimentqual ität 

Zu Beg inn 2001 haben die Vertragsparteien des 
Rheinschutzabkommens (Deutschland, Frankreich, 
Luxemburg, Niederlande, Schweiz und die Euro­
päische Gemeinschaft) den im Rheinschutzabkom­
men bisher n icht vertretenen Staaten (Belgien, 
Fürstentum Lichtenstein, Ital ien und Österreich) 
den Beobachterstatus angeboten. Beobachter­
status an der IKSR hatten zu diesem Zeitpunkt die 
im Rheineinzugsgebiet tätigen weiteren Kommis­
sionen (wie z .B .  die IGKB) und eine Reihe von 
N ichtreg ierungsorganisationen. M it dem Status 
eines Beobachters ist die Tei lnahme an der ca. al le 
3 Jahre stattfindenden Ministerkonferenz, an den 
jährl ichen Plenartagungen sowie - nach Wunsch 
auch - bei weiteren Tätigkeiten und Arbeitskreisen 
verbunden. Ju l i  2001 hat Österreich erstmals offi ­
ziel l als Beobachter an der Plenartagung der IKSR 
teilgenommen. 

Gemäß den Vorgaben der EU-Wasserrahmen­
richtl in ie haben die Mitgl iedsstaaten dafür zu sor­
gen, dass die Anforderungen der Richt l in ie und al le 
Maßnahmen programme für die gesamte Flussge­
bietseinheit koordiniert und ein einziger Flussge­
bietsbewirtschaftungsplan erstellt wird .  Geht die 
Flussgebietseinheit - wie im Falle des Rheins -
über das Gebiet der Gemeinschaft hinaus, so 
haben sich die M itgl iedsstaaten um die Erstel lung 
eines einzigen abgestimmten Bewirtschaftungs­
planes zu bemühen. Diese Vorgaben bedingen eine 
enge und gleichberechtigte - über einen Beobach­
terstatus h inausgehende - Zusammenarbeit al ler 
Rheinanliegerstaaten. 

Die Umweltmin ister der Rheinan l iegerstaaten 
haben daher am 29. 1 .  2001 in Strassburg die Ein­
setzung eines Koord in ierungskomitees zur Sicher­
stei lung der notwendigen fachl ichen und organisa­
torischen Abstimmungen beschlossen. In diesem 
Gremium sind alle Anrainerstaaten g leichrangig 
vertreten. 

. Gemeinsames Anliegen der Rheinan l iegerstaaten 
ist es, allfäl l igen Doppelgleisigkeiten in den Arbei­
ten bestehender Kommissionen und den zukünfti­
gen Arbeiten zur Umsetzung der Wasserrahmen­
richtl in ie h intanzuhalten. Das Angebot der I KSR 
wurde daher gerne angenommen, die Umsetzung 
der Wasserrahmenricht l in ie über ihr Sekretariat 
log istisch durch Bereitstel lung von Sitzungsräum­
l ichkeiten, Dolmetschleistungen und Sekretariats­
tätigkeit zu unterstützen. Da im Rheinschutzab­
kommen vertretenen Vertragsstaaten mehr als 
95% des gesamten Einzugsgebietes des Rheins 
abdecken und sich der Tätigkeitsbereich der IKSR 
mit den Aufgabengebieten der Wasserrahmenricht­
l in ie in weiten Bereichen deckt sind daher durch 
eine Unterstützung der Umsetzungsarbeiten durch 
die I KSR wesentliche Synergieeffekte erwartbar. 

In  Umsetzung der Vorgaben der Wasserrahmen­
richtl in ie und zur Sicherstel lung der Konsistenz des 
zukünftigen gemeinsamen Bewirtschaftungsplanes 
wurde bereits ein Konzept über einen modularen 
Aufbau dieser Pläne entwickelt, das auch in ande­
re große internat ionale F l ussgebietseinheiten 
übernommen worden ist. Derzeit werden die Inhal­
te der zukünftigen Bewirtschaftungspläne im Detail 
präzisiert sowie ein gemeinsames Verständnis über 
fachl iche Inhalte im Wege von Workshops, Aus­
tausch von Informationen über d ie nationalen Vor­
gangsweisen aber auch Ausarbeitung von Studien 
angestrebt. 
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8.4.2.2 Grenzgewässerkom missionen 

Gemeinsame Rheinkommission 

Bereits 1 892 wurde zwischen Österreich-Ungarn 
und der Schweiz ein Staatsvertrag über d ie  
Regu l ierung des Rheins von der I l Imündung strom­
abwärts bis zur Ausmündung in den Bodensee ab­
geschlossen. Über die Weiterführung der gemäß 
den Staatsverträgen von 1 892 und 1 924 unter­
nommenen Regu l ierung des Rheins und der Vor­
streckung der Rheinmündung in den Bodensee 
kam es zuletzt 1 954 zwischen der Republ ik Öster­
reich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
erneut zum Absch luss e ines Staatsvertrages 
(BGB!. Nr. 1 78/1 955). 

Auf der Grundlage dieses Vertrages sind von der 
Schweiz und Österreich folgende Vorhaben ge­
meinsam ausgeführt worden : 

- Umbau der Rheinstrecke I l Imündung - Boden­
see 

- Vorstreckung der Regul ierungsbauwerke des 
Fussacher Durchstiches auf dem Schuttkegel 
im Bodensee 

Die Vorstreckung der Rheinmündung in den 
Bodensee erfolgt, um die großen Schwebstoff­
mengen , die der Rhein herantransportiert, bis zu 
den tieferen Seetei len zu verfrachten , und eine Ver­
landung der Fussacherbucht zu verh indern. Das 
Vorstreckungsprojekt trägt neben den flussbau­
l ichen Belangen auch den Interessen des Natur­
und Landschaftsschutzes sowie der Fischerei und 
der Schifffahrt Rechnung. 

Größtes Augenmerk wird auch der Standsicher­
heit und der Höhenlage der Hochwasserschutz­
dämme gewidmet. D iesbezügliche Untersuchun­
gen und die Ausarbeitung von Sanierungsvorschlä­
gen werden laufend durchgeführt; größere Ab­
schnitte wurden bereits saniert. 

Internationale Gewässerschutzkommission für 
den Bodensee 

Mit dem "Übereinkommen über den Schutz des 
Bodensees gegen Verunrein igung, BGB!.  Nr. 289/ 
1 961 , haben sich d ie Anl iegerstaaten des Boden­
sees , der Freistaat Bayern,  das Land Baden 
Württemberg ,  d ie  Schweiz mit den Kantonen 
St. Gallen und Thurgau sowie die Republ ik Öster­
reich zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Gewässerschutzes für den Bodensee verpflichtet. 
Der Zusammenarbeit d ient die in der Regel jährl ich 
zusammentretende ständ ige internationale Gewäs-
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serschutzkommission für den Bodensee (lGKB) mit 
ihrem Sachverständigen kreis als Plattform zur 
Durchführung der fachl ichen Arbeiten. Mit der 
Ausweitung der abgestimmten Bodensee-Schutz­
maßnahmen über die unmittelbaren An l iegerländer 
am See h inaus gehend in das gesamte Einzugs­
gebiet wurden das Fürstentum Liechtenstein und 
der Kanton Graubünden in die Kommissionsarbeit 
miteinbezogen. 

Die Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben 
erfolgt im Verhältnis der Anteile der Uferlängen am 
See. Von den jewe i l igen Gesamtkosten trägt 
Baden-Württemberg 57 % ,  d ie  Schweiz 26%,  
Österreich 1 0% und  Bayern 7%.  Seit der M itgl ied­
schaft Österreichs in  der Europäischen Un ion 
konnten zah l reiche Projekte über den Euro­
päischen Fonds für reg ionale Entwicklung (EFRE) 
durch die Gemeinschaftsinitiative " INTERREG" ge­
fördert werden. Die Umsetzung von Maßnahmen 
wie Kläran lagenbau, Renaturierungsmaßnahmen 
der Ufer- und Flachwasserzonen usw. ist nationale 
Aufgabe der Anrainerländer und von diesen zu 
finanzieren. 

Ziel der gemeinsamen Anstrengungen ist, unter 
Berücksichtigung aller Belastungsfaktoren ("inte­
graler Gewässerschutz") die Gesundung des Öko­
systems Bodensee in stabilen Verhältnissen zu 
erreichen. Die Sanierungserfolge sind in  Kap. 
6 .2 .5 .2 dargestel lt. 

Die in den Jahren 2000 bis 2002 erfolgte Über­
arbeitung der Richtl in ien für d ie Reinhaltung des 
Bodensees aus dem Jahre 1 987 führte zur Neuge­
staltung und Herausgabe der Kapiteln "Einflüsse 
durch d ie  Schifffahrt" ,  "Wassergefährdende 
Stoffe" ,  "Nutzung des Bodensees zu Kühl- und 
Heizzwecken" und "Abwasser" . 

Die Berechnungsergebnisse des von der IGKB 
beauftragten mathematischen Modells zur Ab­
schätzung der Auswirkungen der Rhei nvor­
streckung belegen, dass der Ausgestaltung der 
Ausmündung des Rheins besonderes Augenmerk 
zu widmen ist. Diese soll mögl ichst so erfolgen, 
dass ein Abtauehen der sauerstoffreichen Wässer 
des Rheins in tiefe Seeschichten für eine bestmög­
l iche Sauerstoffzufuhr gewährleistet wird .  

Das von der IGKB im März 2000 veranstaltete 
Statusseminar über die vergleichende Bewertung 
der Ufer- und Flachwasserzonen und von Eingriffen 
am Bodensee bot Gelegenheit, seeumfassend al le 
wesentl ichen Aspekte und Fragen der Behandlung 
und Bewertung von technischen Eingriffen in die 
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Ufer- und Flachwasserzonen des Bodensees aus 
der Sicht des Umweltschutzes zu beleuchten und 
kennen zu lernen. Übereinstimmung besteht, dass 
intakte Ufer und Flachwasserzonen eine gewichti ­
ge Voraussetzung für e ine vol le ökologische Funk­
tionsfähigkeit des Sees darstel len. Weitere Schritte 
zur Formul ierung von gemeinsamen Kriterien für 
d ie Bewertung der Ufer- und Flachwasserzonen 
werden erfolgen, wenn die Erhebung und statist i­
schen Auswertungen der strukturellen Belastungen 
an den Bodenseeuferzonen vorl iegt. 

Als unverzichtbar aus heutiger Sicht erweist sich 
die Einrichtung einer Bodensee-zentrierten Daten­
bank und eines geographischen Informationssys­
tems. Die hierfür erforderl ichen grund legenden 
Arbeiten wurden im Rahmen eines INTERREG-I I ­
Projektes in Angriff genommen. Der weitreichende 
Nutzen dieses Projektes, das unter der Bezeichnung 
"Bodensee-Wasserinformationssystem BOWIS" 
weitergeführt wird, konnte sowohl für die laufenden 
Arbeiten der IGKB als auch zur Umsetzung der EU­
Wasserrahmenricht l in ie, anhand der bisher gemach­
ten Anwendungserfahrungen belegt werden. 

Der Eintritt der Jahrtausendwende war für die 
IGKB der Anlass, die Erarbeitung einer umfassen­
de Bi lanz über die bisher erreichten Erfolge und 
über d ie weiters erforderlichen Aktivitäten in Auf­
trag zu geben. Eine erste Rohfassung konnte zur 
Jahrestagung der IGKB 2002 vorgelegt werden. 
Dieser Bericht zum Zustand des Bodensees wird · 
weiters dazu dienen, einen Katalog der künftig er­
forderl ichen Maßnahmen zu entwickeln.  

Nähere Informationen: www. igkb.de/ch/at 

8.5 EU-FÖRDERPROGRAMME 
FÜR DIE WASSERWIRT­
SCHAFT 

Für die Wasserwirtschaft besteht kein eigenes 
EU-Förderprogramm, allerdings ist sie als Quer­
schn ittsmaterie in einer Vielzahl von Förderinstru­
menten der EU inkludiert. In der Periode bis ein­
schl ieß l ich 1 999 wurden fo lgende wasserwirt­
schaftl ich relevanten Fördermöglichkeiten angebo­
ten : 

• Ziel 1 -Programm 
• INTERREG 11 A und II C 
• Pilotprogramme gemäß Art. 1 0  EFRE 
• Aktionsprogramm Ll FE 1 1  
• Gemeinschaftsin it iativen 

Ab dem Jahr 2000 wurden die Förderinstrumen­
te der EU grundlegend umstrukturiert und zu wen i­
gen Programmen gebündelt. Dabei wurden auch 
die im folgenden angeführten für die Wasserwirt­
schaft und den Gewässerschutz relevanten Pro­
gramme zum Tei l  wesentlich abgeändert: 

• Gemeinschaftsinitiative INTERREG 1 1 1  
I m  laufenden Projektsplanungszeitraum von 

2000 bis 2006 ist I NTERREG 1 1 1  mit knapp 50% 
al ler M ittel die wichtigste Gemeinschaftsin it ia­
tive. In  der Leit l in ie sind drei Ausrichtungen für 
INTERREG-Programme vorgesehen : 

- Ausrichtung A - grenzübergreifende Zu­
sammenarbeit: 
Wie bereits in der Stru kturfondsperiode 
1 995-1 999 werden in sieben Programmen mit 
den Nachbarländern Maßnahmen mit grenz­
übergreifender Zusammenarbeit zwischen den 
benachbarten Regionen gefördert. 

- Ausrichtung B - Transnationale Zusammen­
arbeit: 
Es werden transnationale Projekte zwischen 
nationalen, reg ionalen und lokalen Behörden in  
defin ierten Kooperationsräumen (für Öster­
reich: Alpenraum und CADSES-Raum) geför­
dert. 

- Ausrichtung C - Interregionale Zusammen­
arbeit: 
Diese neue Programmsparte umfasst europa­
weite Kooperationsaktivitäten (Netzwerke) zwi­
schen Regionen zu spezifischen Themen, die 
von der Kommission festgelegt werden. 

• Aktionsprogramm LlFE 1 1 1  (Umwelt/Natur/ Dritt­
länder) 

• Ziel 1 -Programm 

• Gemeinschaftsin itiativen LEADER+ und 
URBAN 1 1  
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8.6 FORSCHUNG UND 
ANGEWANDTE STUDIEN 

Im Rahmen der Behand lung wasserwirtschaft­
l icher Grundsatzfragen und zur Aufstel lung einheit­
l icher fachl i cher Grundsätze für die wasser­
wirtschaftl iche Planung gem. § 55 Abs. 2 werden 
vom Bundesmi nisterium für Land- und Forstwirt­
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Bearbeitun­
gen diverser Studien und Forschungsprojekte an 
externe Institutionen in  Auftrag gegeben bzw. die­
se ressortintern von den Instituten des Bundes­
amtes für Wasserwirtschaft oder dem Umwelt­
bundesamt erstel lt. 

Diese Studien, die übl icherweise im Wasserwirt­
schaftskataster (WWK) des BMLFUW veröffentlicht 
werden ( I nternetadresse: www. lebensmin iste­
rium .atlPubl ikationen) , umfassten im Wesentlichen 
folgende Themenbereiche: 

• Gewässerschutz 
• wassergefährdende Stoffe 
• Deponien und Altlasten 
• Landwirtschaft und Gewässerschutz 
• ökolog ische Funktionsfäh igkeit der Gewässer 
• langfristige Sicherung der Wasserversorgung 
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Im Folgenden ist eine Auswahl der wichtigsten 
Stud ien , die grundsätzl iche wasserwirtschaftl iehe 
Fragen behandeln und im Berichtszeitraum im 
Auftrag bzw. Aufgabenbereich des BM LFUW 
durchgeführt oder abgeschlossen wurden, auf­
gelistet. 

8.6. 1 Externe Studien 

Durchführung eines Vergleiches von Analyse­
methoden zur Kohlenwasserstoffbestimmung 

Projektnehmer: I nteruniversitäres Forschungs­
institut für Agrarbiotechnologie, Konrad Lorenz 
Straße 20, A-3430 Tu l ln  
Projekt/eiter: Univ. -Prof. Dr. Rudolf Krska 
Projektabsch/uss: Dez. 2002 

EU Interreg 1 1  C - Programm "Natural 
Ressources": Landschaftsschonende und 
nachhaltige Nutzung von Wasser- und Boden­
ressourcen im ländlichen Raum 

Projektnehmer: I nstitut für Hydrau l ik  und landes­
kulturei le Wasserwirtschaft der Universität für 
Bodenkultur, Muthgasse 1 8, A-1 1 90 Wien 
Projekt/eiter: Dr. Cepuder 
Projektabsch/uss: Dez. 2001 

Erstellung typspezifischer biozönotischer 
Leitbilder für das Makrozoobenthos österrei­
chi scher Fließgewässer 

Projektnehmer: Institut für Wasservorsorge/ Abt. 
Hydrobiologie ,  Fischereiwirtschaft und Aqua­
kultur, der Universität für Bodenku ltur, Max Ema­
nuelstr. 1 7 , 1 1 80 Wien 
Projekt/eiter: Univ.-Prof. Dr. Otto Moog 
Projektabsch/uss: Dez. 1 999 

Fischökologische Funktionsfähigkeit stehender 
Gewässer: Entwicklung einer Methode zur Be­
wertung des ökologischen Zustandes von 
Fischgemeinschaften durch Monitoring von 
Fischbeständen 

Projektnehmer: Österreich ische Akademie der Wis­
senschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1 01 0  Wien 
Projekt/eiter: Dr. Josef Wanzenböck/Limnolog i­
sches Institut, Mondsee 
Projektabschluss: Dez. 2000 

UV-Belastung österreichischer Seen 
Projektnehmer: I nstitut für Zoologie und limnolo­
gie der Universität Innsbruck, Technikerstraße 
25, 6020- lnnsbruck 
Projekt/eiter: Dr. Roland Psenner 
Projektabsch/uss: Dez. 1 999 
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Methodische Grundlagen und Beispiele zur 
Bewertung der fischökologischen Funktions­
fähigkeit in Oberflächengewässern 

Projektnehmer: I nstitut für Wasservorsorge, Ge­
wässerökologie und Abfallwirtschaft der Un iver­
sität für Bodenkultur 
Projekt/eiter: Univ. -Prof. Dr. Jungwirth 
Projektabsch/uss: Dez. 2000 

Erstellung eines Leitfadens - Entlastung 
von M ischwasserkanalnetzen 

Projektnehmer: I nstitut für Wassergüte der Tech­
nischen Un iversität Wien 
Projekt/eiter: Univ.-Prof. Dr. Kroiss 
Projektabsch/uss : Dez. 2000 

Evaluierung der Maßnahme 2.31 aus ÖPUL 
2000 (Regionalprojekt. Grundwasser 2000 N EU) 
für die Verbesserung der Grundwasserqualität 
am Beispiel von zwei Grundwassergebieten 
Oberösterreichs 

Projektnehmer: WPA-GmbH, Lackierergasse 1 /4, 
A-1 090 Wien 
Projekt/eitung: Dipl .- Ing. Dr. Maximi l ian Kuderna 
Kooperationspartner: Institut für Kulturtechnik 
und Bodenwasserhaushalt des Bundesamtes für 
Wasserwirtschaft 
Finanzierungspartner: Amt der Oberösterrei ­
chischen Landesregierung 
Projektabsch/uss : Mai 2003 

8.6.2 Studien des Umwelt­
bundesamtes 

Umweltbundesamt Ges.m.b . H . ,  Spittelauer Lände 
5, A-1 090 Wien; Tel .  0 1 /31  304-0 

Untersuchung von Xenohormonen im Zu- und Ablauf ös­
terreichischer Kläranlagen 

Zahlreiche Industriechemikal ien, Arznei- und Pflanzen­
schutzmittel stehen unter dem Verdacht, das hormonelle 
System von Mensch und Tier zu beeinflussen. Befunde aus 
verschiedenen europäischen Ländern haben gezeigt, dass 
diese Stoffe unter anderem die Fortpflanzungsfähigkeit 
von Fischen und marinen Schnecken negativ beeinflussen 
können. 

Die hormonell wirkenden Substanzen - sie werden auch 
"Xenohormone" oder "Endocrine Disrupters (EDS)"genannt 
- werden im wesentlichen über kommunale und industrielle 
Kläranlagen in die aquatischen Systeme eingetragen . 

Neben der Fragestellung, in welchen Konzentrationen 
diese Xenohormone im Zu- und Ablauf österreichischer 
Kläranlagen vorkommen, sollte mit der Studie geklärt wer­
den, in welchem Ausmaß Fließgewässer durch das Abwas­
ser dieser Kläran lagen mit diesen Substanzen verunreinigt 
werden. Zu diesem Zweck wurden 1 7  Kläranlagen (davon 3 
industrieller Herkunft) beprobt. Die Probenahme aller im Zu-

und Ablauf der Kläranlagen genommenen Tagesproben er­
folgte von Februar 1 998 bis Mai 1 998. 

Als Leitsubstanzen wurden Stoffe mit östrogenem und an­
drogenem Wirkungspotential ausgewählt. 

In einer weiteren Untersuchung des Umweltbundesamtes 
(UMWELTBUNDESAMT WIEN,  1 999a) wurden österreich­
weit in fünfzehn Fließ gewässern Stichproben gezogen und 
auf die selben Leitsubstanzen analysiert. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt klar auf, dass auch in 
Österreich Kläranlagen Vorfluterbelastungen mit hormonell 
wirkenden Substanzen verursachen können. In den Klär­
anlagenabläufen waren die Substanzen 4-tert. -Butylphenol, 
4-Nonylphenol (techn.) ,  Nonylphenolmonoethoxylat, Bis­
phenol A, Butylhydroxyanisol und Dimethyl-phthalat häufig 
nachweisbar, während PCB nicht, die Organozinnverbin­
dungen nur vereinzelt im Ablaufwasser detektiert werden 
konnten. 

Da den Kläranlagenbetreibern Wahrung der Anonymität 
zugesichert wurde, sind die Kläranlagen codiert. Die Rei­
hung im Bericht erfolgt chronologisch, geordnet nach dem 
Zeitpunkt der Probenahme (UBA-Bericht BE-1 51 ) .  

Bundesweite Untersuchung von Klärschlämmen auf 

Xenohormone 

Das Umweltbundesamt untersuchte bereits 1 998 die Zu­
und Abläufe von österreichischen Kläranlagen auf ihre Be­
lastung mit einigen Xenohormonen. Als Leitsubstanzen wur­
den Stoffe mit östrogenem und androgenem Wirkungspo­
tenzial ausgewählt. 

In der 1 999 durchgeführten bundesweiten Folgestudie 
wurden Klärschlämme der selben Kläranlagen auf ihre Ge­
halte an diesen Leitsubstanzen analysiert. Bei den meisten 
dieser Kläranlagen erfolgt eine anaerobe Schlammstabi l isie­
rung. 

Verschiedene Klärschlammarten (Nassschlamm, entwäs­
serter Klärschlamm, kompostierter Klärschlamm) wurden 
untersucht und die Substanzkonzentrationen verglichen 
(UBA-Monographie M-1 36). 

Austrian Research Co-operation on Endocrine Modula­

tors (ARCEM) 

Eine für Österreich durchgeführte Stoffflussanalyse zeigte, 
dass Industrie-Chemikalien wie Alkylphenole und deren Ab­
bauprodukte sowie Phthalate, Bisphenol A und PCB's die 
relevantesten Stoffe im Hinblick auf Verbrauchsmengen und 
hormonelles Potenzial darstellen. Wie bei den oben ange­
führten beiden Projekten bereits erwähnt bestätigen die in 
Abwasser, Klärschlamm und Oberflächengewässer durch­
geführte Messungen, dass die Konzentration dieser Stoffe 
teilweise bereits hoch genug ist, negative Effekte bei aqua­
tischen Organismen auslösen zu können. 

Auch EU-weit g ibt es derzeit noch keinen Ge­
samtüberblick über die Größe des Problems sowie Gesamt­
abschätzungen der möglichen Konsequenzen für aqua­
tische Populationen. Aus diesem Grund wurde in den letz­
ten Jahren europaweit eine Reihe von Forschungsprogram­
men ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Projekte werden 
wissenschaftliche Befunden in verschiedenen europäischen 
Ländern, wie UK, Frankreich, N iederlande, Norwegen, 
Schweden, Finnland, Deutschland sowie der Schweiz er­
hoben und erstmalig zusammengeführt. Um auch für Öster­
reich bundesweite Daten erheben zu können und in der Fol­
ge einen Beitrag für den gesamteuropäischen Überblick 
leisten zu können, wurde im Frühjahr 1 999 ein Konsortium 
namens "Austrian Research Co-operation on Endocrine 
Modulators (ARCEM)" ins Leben gerufen. In dieser Gruppe 
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sind Österreich ische Wissenschaftler aus verschiedensten 
Diszipl inen sowie das Österreich ische Umweltbundesamt 
und das Bundesmin isterium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft vertreten. 

Im Rahmen des ausgearbeiteten Untersuchungsprogram­
mes werden bundesweit Konzentrationen relevanter östro­
gen wirksamer Stoffe in Grund- und Oberflächenwasser mit 
klassischer chemischer Analytik sowie in-vitro Screening­
Methoden (Hefe-Zell -Assay und MCF7-Assay) erhoben. Der 
Effekt den diese Chemikalien bei einheimischen Fischarten, 
wie Regenbogenforel le (Onorrhynchus mykiss) und Aitel 
(Leucisus Cephalus), auslösen können wird im Labor und im 
Freiland mit Methoden wie Vittel logenin-Assay, histopatho­
logische Analysen der Gonaden sowie morphometrische 
Messungen erhoben. In der Folge wird mit den gewonnenen 
und bereits vorhanden Befunden ein etwaiges Risiko für 
Fische sowie für den Menschen (Trinkwasser) abgeschätzt. 
Ein weiterer Schwerpunkt l iegt auf der Untersuchung von 
Techniken der Abwasserreinigung und Trinkwasseraufberei­
tung, die geeignet sind, diese Substanzen bestmöglich zu 
el iminieren. 

Da bis dato nur vereinzelte Befunde über das Vorkommen 
von endokrin wirksamen Substanzen in österreichischen 
Oberflächen- und Grundwässern sowie altlastennahen Ge­
wässerkörpern vorliegen, wird im Rahmen dieses Projektes 
ein bundesweites Monitoring durchgeführt. Die Auswahl der 
Probenahmestellen (Fließgewässer, Grundwasser) sowie die 
Probenahmen selbst erfolgen in  enger Kooperation mit den 
Arbeiten zum nationalen Wassergütemonitoring (WGEV). Die 
Auswahl der Altlastenstandorte wird in Abstimmung mit den 
Bundesländern und dem Umweltbundesamt erfolgen. 

Die Proben wurden 2001 entnommen und umfassen 
29 Fl ießgewässermessstel len, welche zwischen 6 und 
12 mal  analysiert werden. Weiters werden 59 Grundwasser­
messstei len je 2 bis maximal 3 mal, sowie 6 Quellen je 2 mal 
beprobt. 1 0  altlastennahe Gewässerkörper werden mindes­
tens zweimal untersucht. 

Als Leitsubstanzen wurden folgende natürl iche und 
synthetische Steroidhormone bzw. Metaboliten ausgewählt: 
1 7  -ß-oestradiol, oestrone, oestriol und 1 7  -a-ethinyl oestra­
diol. 

Weiters werden folgende Xenoöstrogene bestimmt: 
bisphenol A, nonylphenol, nonylphenoxyacetic acid und 
nonylphenoxyethoxyacetic acid, nonylphenolomono- und 
diethoxylate, octylphenol , octylphenolomono- und dietho­
xylate. 

Gründe für die Auswahl dieser Leitsubstanzen waren vor 
allem 

• Daten des UBA über deren Vorkommen in Kläranlagen 
und Fl ießgewässern ,  

• deren Einsatz- und  Anwendungsbereich, 
• stoffinhärente Eigenschaften wie endokrines Potenzial, 

Bioakkumulation, Persistenz etc. 
• Mengenaufkommen und Schadstoffeigenschaften der 

Metaboliten . 
Das Vorhaben soll bis M itte 2003 abgeschlossen sein .  

Untersuchung von Abwässern und Grundwasserkörpern 
auf ausgewählte Waschmittel- und KörperpflegemitteI­

wirkstoffe in Ostösterreich 

I n  den Jahren 2000 und 2001 wurden vom UBA in einem 
Kooperationsprojekt unter anderem ausgewählte Wasch­
mittel- und Körperpflegewirkstoffe im Abwasser und Grund­
wasser in  Ostösterreich untersucht. Im besonderen wurden 
Lineare Alkylbenzolsulfonate (LAS), optische Aufheller 
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(DAS-1 und DSBP) und polycycl ische Moschusduftstoffe in 
Kläranlagenzu- und Abläufen und im belasteten und un­
belasteten Grundwasser analysiert. Diese Substanzen wer­
den im Tonnen-Maßstab eingesetzt und gelangen nach 
ihrem Gebrauch in das Kanalnetz und in die kommunalen 
Kläranlagen, wo sie teilweise sehr gut abgebaut werden. So­
wohl LAS als auch die optischen Aufheller wurden im belas­
teten Grundwasser oberhalb der Best immungsgrenze 
nachgewiesen. 

Die sechs untersuchten polycyclischen Moschusduftstof­
fe wurden in fast allen Proben der Zuläufe gefunden. Die am 
stärksten belastenden Verbindungen (HHCB, AHTN, AHM I ,  
ATI I) wurden auch i n  den Abläufen deutlich über der Be­
stimmungsgrenze, mit ca. einem Zehntel der Zulaufkonzen­
tration (Median), detektiert. HHCB und AHTN stellten sich 
als die im Abwasser mengenmäßig am stärksten vertretenen 
Verbindungen heraus. Sie wurden auch im belasteten 
Grundwasser, nicht jedoch in den unbelasteten Proben 
nachgewiesen. 

Publikation: HOHENBLUM, P, SCHARF, S., VOGEL, B. 
(200 1): Untersuchung von Abwässern und Grundwasser­

körpern auf ausgewählte Wasch- und Körperpflegemittel­

inhaltsstoffe in Ostösterreich. In: Vom Wasser, 9 7, 33-44, 
WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim 

Untersuchung von Abwasserproben auf Arzneimittel­

wirkstoffe 

In einem weiteren Projekt wurden Zu- und Abläufe von 
1 1  kommunalen österreichischen Kläranlagen sowie einer 
industriellen Kläranlage auf ausgewählte Arzneimittelwirk­
stoffe untersucht. Die beprobten kommunalen Abwässer 
wiesen einen Industrieanteil zwischen 50 und 70% auf. Die 
mengenproportionalen Tagesmischproben (24 Stunden) 
wurden mittels LC/MS/MS und GC/MS analysiert. 

Coffein, ein anthropogen bedingter, ubiquitärer Kontami­
nant von Oberflächengewässern, wird in Kläranlagen weit­
gehend abgebaut bzw. el iminiert. Dies konnte auch in dieser 
Untersuchung bestätigt werden . 

Im Abwasser von Kläranlagen konnten auch Rückstände 
von Arzneimittelwirkstoffen gefunden werden. Im Abwasser 
der kommunalen Kläranlagenabläufe waren die Substanzen 
Bezafibrat, Carbamazepin, Coffein, Diclofenac, Erythromy­
cin, Ibuprofen, Naproxen, Phenazon und Trimethoprim re­
gelmäßig nachweisbar Sulfamethoxazol und Clofibrinsäure 
wurden in 6 von 1 1  Ablaufwasserproben gefunden, während 
Verapamil nur vereinzelt detektiert werden konnte. 

Fenofibrat war nur in sehr geringen Konzentrationen 
nachweisbar Penici l l in  V und G konnten weder im Zu- noch 
im Ablaufwasser der Kläranlagen detektiert werden (UBA 
Bericht BE-202). 

Bewertung der Zulassungsvoraussetzungen von Pflan­

zenschutzmittel 

Projektabschluss: Juni  2002 

Durchführung eines Vergleiches von Analysemethoden 

zur Kohlenwasserstoffbestimmung 

Projektabschluss: Dez. 2002 

Fallstudie Große Tulln - Heavily Modified Waters" 

Projektabschluss: Jun i  2002 
Im Rahmen dieses von der NÖ Landesregierung init i ierten 

Projektes wird das internationale Ausweisungsschema für 
erheblich veränderte Gewässer an hand der Fallstudie Große 
Tul ln getestet. 
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Fallstudie Wienfluss - Heavily Modified Waters 

Projektabschluss: Juni 2002 
Im Rahmen dieses von der Stadt Wien finanzierten Pro­

jektes wird das internationale Ausweisungsschema für er­
heblich veränderte Gewässer an hand der Fallstudie Wien­
fluss getestet. 

Fischparasiten 

Projektabschluss: Okt. 2002 
Ziel des Projektes, das in Kooperation mit dem Institut für 

Ökologie der Universität Wien durchgeführt wird, ist die Er­
hebung der Bedeutung von Fischparasiten als Bioindikato­
ren für die SChwermetallbelastung von Fließgewässersyste­
men. Ende 2000 wurde die Methodenentwicklung abge­
schlossen. 2001 lag der Schwerpunkt auf den Schwer­
metallanalysen vom Fischorganen, Parasiten, etabl ierten 
Bioindikatoren , Wasser- und Benthosproben an 2 Stand­
orten an der Donau und einem Standort an der Drau. Das 
Projekt endet im Oktober 2002. 

Strategie zum Schutz des Karstwassers in Österreich 

(UBA Bericht Be- 1 89); 26; IM-Rep-27; IM-Rep-30, alle in 
Druck) 

Teilnahme am europäischen COST 620-Projekt: 

"Vulnerability and risk mapping for the protection of 

carbonate (Karst) water" (Laufzeit: 1 998-2003). 
Projektabschluss: Jun i  2003 
Im Rahmen dieser Aktion wurde eine neue Grundwasser­

Vu lnerabi l itäts-Bewertungsmethode (Zeit- Input-Methode) 
für alpine Gebiete entwickelt und in dem oben erwähnten 
"Zöbelboden - Reichraming" - Gebiet erfolgreich getestet. 

Hydrologische Isotopen-Basisdaten für Österreich 
(ANIP) 

Pilotprojekt "Karstwasser Dachstein" - Karsthydrolo­

gie und Kontaminationsrisiko von Quellen 

Der nun vorliegende 2. Band zum Pilotprojekt "Karstwas­
ser Dachstein" präsentiert die Ergebnisse der umfassenden 
Analyse zur Karsthydrologie und zum Kontaminationsrisiko 
von Quellen im Dachsteingebiet, einem der größten ge­
schlossenen Karstmassive Österreichs. Die Arbeit stützt 
sich neben bereits vorhandenem Datenmaterial auf neue 
hydrologische und geologische Erkenntnisse die im Zuge 
des Projekts vom Umweltbundesamt und der Geologischen 
Bundesanstalt erarbeitet wurden. Die Monographie (UBA­
Monographie M-1 08) ist im Umweltbundesamt erhältl ich. 
Beigelegt ist eine geologische Karte der Dachsteinregion 
(M 1 : 50 000), die im Zuge des Projektes erstellt wurde, so­
wie eine Tafel mit 1 7  geologischen Profilen zur Karte. 

8.6.3 Studien der Institute des 
Bundesamtes für Wasser­
wirtschaft 

Auswirkungen von Aufforstungen freiwerdender land­
wirtschaftlich genutzter Flächen auf den Wasserhaus­

halt eines Trockengebietes 
Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, A-3252 
Petzenkirchen, Tel. 0 74 1 6/ 52 1 08-0 

Im Zuge der Strukturanpassungen in der Landwirtschaft 
sind Aufforstungen bisher ackerbaul ich genutzter Grenzer-

tragsböden insbesondere auf der Hochterrasse des March­
feldes im Ausmaß von bis zu 8000 ha zu erwarten. Die Aus­
wirkung dieser Maßnahmen auf die Grundwasserneubildung 
wurden mittels einer Simulationsstudie abgeschätzt, wobei 
für die Berechnung der Versickerung unter Feldkulturen das 
Modell SIMWASER und für die Abschätzung der Grundwas­
serneubildung unter Wald das Modell SIMWASER_WALD 
herangezogen wurden. Zur Absicherung der Simulations­
ergebnisse wurden die Modelle anhand von Feldmessungen 
"geeicht". 

Für die Periode 1 978 bis 2001 wurde der Unterschied in 
der Grundwasserneubi ldung im Vergleich zur bisherigen 
landwirtschaftlichen Nutzung simuliert: die Grundwasser­
neubildung im Projektsgebiet wird demnach durch eine Auf­
forstung bei seichtgründigen Böden mit Bodenzahlen zwi­
schen 20-30 um rund 50%, bei mittelgründigen Böden mit 
Bodenzahlen zwischen 60-70 um 90% reduziert. 

Pilotprojekt zur Grundwassersanierung - Lysimeter­
messungen 

Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, A-3252 
Petzenkirchen, Tel. 074 1 6/ 52 1 08-0 

Ein Tei lprojekt des Pi lotprojektes zur Grundwasser­
sanierung in Oberösterreich war die Erfassung und Bewer­
tung der Sickerwasserquantität und -qual ität in den Pro­
jektsgebieten der Oberen Pettenbachrinne und Weiß­
kirchen/Pucking. Anhand von vier monolithischen Feldlysi­
metern - zwei unter Acker und eines unter Grünland in der 
Oberen Pettenbachrinne und eines unter Acker in Pucking -
wurden die Auswirkungen der Bewirtschaftung und der 
grundwasserschonenden Maßnahmen an vier verschiede­
nen landwirtschaftlichen Betrieben gemessen. Die wesent­
lichen Maßnahmen waren die Einhaltung der Richtlinien für 
die sachgerechte Düngung, die Verschiebung des Um­
bruchszeitpunktes in das Frühjahr und der Zwischenfrucht­
anbau. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die m ittlere N itratkonzentra­
tion für den Beobachtungszeitraum 1 995 bis 2000 der drei 
Lysimeter auf den schweren tiefgründigen Böden in der 
Oberen Pettenbachrinne unter dem Grundwasserschwellen­
wert von 45 mg/l l iegen. Die Bewirtschaftungsformen Grün­
land und Acker mit hauptsächl ich Mineraldüngereinsatz un­
terschreiten den Schwellenwert wesentlich. Bei der Bewirt­
schaftung des Ackers mit vorwiegender Gülledüngung 
kommt es in zwei von sechs Jahren zu Überschreitungen 
des Schwellenwertes. Die Ursache dafür ist das hohe M ine­
ralisierungspotenzial infolge jahrelanger Gülleanwendung, 
welches erst nach einigen Jahren durch vorsorgliche Dün­
gungsabschläge korrigiert werden kann. 
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Der Boden des Lysimeters in Pucking ist ein äußerst aus­
tragsgefährdeter Standort mit geringer Speicherfähigkeit 
und ho her Wasserdurchlässigkeit. In den Wintermonaten 
kommt es zur raschen Verlagerung des im Herbst minerali­
sierten N itrats in eine für die Pflanzenwurzeln nicht mehr er­
reichbare Tiefe und damit zur Verlagerung ins Grundwasser. 
Durch Vermeiden der Düngung im Herbst konnte eine we­
sentliche Reduzierung der N itratfracht erreicht werden. 
Zwischenfrüchte verringerten den Nitrataustrag signifikant. 
Im Lysimeter in Pucking wurde der Grundwasserschwellen­
wert in allen Jahren erhebl ich überschritten. Auf den leichten 
und seichtgründigen Böden reicht die Einhaltung der Richt­
l in ien für die sachgerechte Düngung für die Grundwasser­
sanierung sehr häufig nicht aus. Die Lysimetermessungen 
erfüllten die gestellten Anforderungen zur Kontrolle von 
Grundwassersanierungsmaßnahmen. Der Nachweis des Ni­
trataustrages unter der landwirtschaftlichen Nutzfläche wur­
de durch Lysimetermessungen aufgezeigt. 

Ökologisch verträgliche Stabilisierung von Fließgewäs­
sem - Rampen 

Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung, Severin­
gasse 7, A - 1 090 Wien, Tel. 011 402 68 02-0 

Die Verhinderung der Sohleintiefung unserer Fließgewäs­
ser ist ein wasserwirtschaftliches Ziel ,  das eng mit der öko­
logischen Funktionsfähigkeit und dem Erreichen eines guten 
Zustandes im Sinne der europäischen Wasserrahmenricht­
l in ie verbunden ist. Wenn sich Gewässer immer tiefer in den 
Talboden eingraben entstehen zahlreiche Probleme. Die Ver­
netzung des Flusses mit der gewässerbegleitenden Aue 
geht verloren. Damit sind wertvolle Auengebiet in ihrem Be­
stand gefährdet. Sinkende Grundwasserspiegel beeinträch­
tigen die Trinkwassernutzung und die Auenökologie. Ufer­
böschungen und Bauwerke am Gewässer (Brücken, Ufer­
mauern) können einstürzen und damit Menschenleben ge­
fährden und großen materiellen Schaden verursachen. 

Maßnahmen, die die Gewässersohle nachhaltig stabi l isie­
ren und dem Fl ießgewässer eine dynamische Entwicklung 
ermögl ichen, verbinden das Ziel des Gewässerschutzes vor 
den Eingriffen des Menschen mit dem Schutz des Men­
schen vor den Gefahren, die von einem Gewässer speziell 
bei Hochwasser ausgehen können. 

Das Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung 
hat eine lange Tradition auf dem Gebiet vorausschauender 
Planung und der Entwicklung von Gesamtlösungen für die 
positive Entwicklung unserer Fl ießgewässer. Da sich Verän­
derungen an einem Punkt des Gewässers nicht nur auf den 
Punkt selbst, sondern auch flussab und flussauf auswirken 
können, ist es wichtig zu wissen, wie Einzeimaßnahmen 
einen ganzen Gewässerabschnitt beeinflussen. 

1 99 

Eine zuverlässige Einzeimaßnahme zur nachhaltigen Stabi­
lisierung von Gewässersohlen im alpinen bzw. voralpinen Be­
reich sind Rampen, die aus großen Steinen geschlichtet wer­
den und damit die Sohle an einem Punkt fixieren. Von diesem 
Fixpunkt ausgehend wird der flussauf anschließende Gewäs­
serabschnitt gestützt. Abgesehen von der lokalen Fixierung 
kann sich der Fluss weiter dynamisch entwickeln. Bei richti­
ger baulicher Ausführung wird das Gewässerkontinuum nicht 
unterbrochen. Die Rampe ist für die Gewässerfauna durch­
gängig. Rampen können auch so ausgeführt werden, dass 
eine Befahrung mit einfachen Booten möglich ist. 

Im Zuge des Forschungsprojekts wurde eine Methode zur 
wirtschaftlichen Bemessung nachhaltig wirksamer Rampen 
entwickelt. Dieses Wissen ist in ein Expertensystem zur Be­
rechnung von Rampen eingeflossen, das auf jedem gängi­
gen Computer einsetzbar ist. 

Das entwickelte Know-How wird in der wasserbau l ichen 
Praxis erfolgreich eingesetzt. Die Anwendung erfolgt nicht 
nur an innerösterreichischen Gewässern, sondern auch an 
Grenzgewässern und Fl ießgewässern in Deutschland. 

Strömungwiderstand von submersen Pflanzen 

Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung, Severin­
gasse 7, 1090 Wien, Tel. 0 11402 68 02-0 

In langsam fließenden Gewässern ist oft ein reichhaltiger 
Bewuchs zu finden. Submerse Pflanzen spielen eine wichti­
ge Rolle im ökologischen Haushalt eines Gewässers. Sie 
schützen die Sohle vor Erosion, sind durch die Anreicherung 
von Kohlenstoff und Mineralien in ihren Beständen eine über­
aus reiche Nährstoffquelle und bieten durch ihre große flä­
chenhafte Ausdehnung Fischen und Invertebraten günstige 
Habitatbedingungen. Durch die Pflanzenbestände wird der 
Wasserspiegel angehoben. Bei Hochwasser kann es da­
durch zu Überflutungen und Schäden kommen. Um den 
Hochwasserschutz richtig einschätzen zu können, ist es er­
forderlich zu wissen, wie stark der Wasserspiegel durch sub­
merse Pflanzen ansteigt. Damit kann im Zuge von Planungen 
das optimale Kosten-Nutzen-Verhältnis für Hochwasser­
schutzmaßnahmen gefunden werden. Die Klärung dieser 
Frage erfolgte in einem gemeinsam mit der Technischen Uni­
versität Wien durchgeführten Forschungsprojekt. 

Die Auswirkung von Pflanzen auf Hochwässer kann in der 
Natur nicht systematisch untersucht werden. Aus diesem 
Grund erfolgten die Untersuchungen in einem Wasserkanal 
des Instituts, der wissenschaftlich einwandfreie Bedingun­
gen gewährleistet und die Erzeugung künstlicher Hochwäs­
ser ermöglicht. Damit wurde weltweit erstmals der Einfluss 
von lebenden Pflanzen auf die Strömung in einer wasser­
baulichen Versuchsanlage systematisch untersucht. Bisheri­
ge Arbeiten beschränkten sich auf Experimente mit künst­
licher Vegetation. 

Es wurden drei in Österreich vorkommende typische 
Pflanzenarten untersucht (Groenlandia densa, Ranunculus 
trichophyllus und Berula erecta). Um wirklichkeitsnahe Be­
dingungen zu erreichen wurden die Pflanzen an verschiede­
nen Standorten in der Natur entnommen und unmittelbar 
anschließend in der Versuchsanlage mit Hochwässern be­
lastet. Aus den Versuchsergebnissen wurde eine Methode 
abgeleitet, die es ermöglicht, den Einfluss von submersen 
Pflanzen auf die Hochwasserstände zu bestimmen. Die 
Präsentation der Ergebnisse auf internationaler Ebene fand 
großen Anklang. 

Ein wesentliches Teilergebnis der Untersuchungen ist, 
dass sich die Pflanzen bei zunehmender Fl ießgeschwindig­
keit verformen und versuchen, sich möglichst gut der 
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Strömung anzupassen. Bei geringer Fließgeschwindigkeit 
stehen sie annähernd senkrecht und reichen oft bis zur 
Wasseroberfläche; bei großer Fließgeschwindigkeit hin­
gegen werden die Pflanzen stark zusammengepresst. Eine 
gen aue Grenzfläche zwischen überströmtem Bewuchs und 
freier Strömung kann nur näherungsweise defin iert werden , 
da die Halme der Pflanzen intensiv schwingen . 

Untersuchungen des Phytoplanktons der österreich i­
sehen Donau 

Institut für Wassergüte, Schiffmühlenstraße 1 20, 
A - 1 220 Wien; Tel. 0 1/263 34 74 

Beteiligte Institutionen und Kooperationspartner: Universi­
tät Wien, Institut für Limnologie, Univ. Prof. Dr. M. Dokulil 
Laufzeit des Projektes: 1 995-1 999 

Ziel des Forschungsprojektes war es, an hand der für die 
Dauer von zweieinhalb Jahren monatlich erfaßten Bio­
massen des Phytoplanktons der österreich ischen Donau 
zwischen Jochenstein und Wolfsthai im Längsverlauf des 
Flusses und den parallel dazu erhobenen Resultaten der 
Ch lorophyl lgehaltmessungen , der chemischen Untersu­
chungen, sowie der Abfluß- und Strahlungsmessungen 
wechselseitige Beziehungen zwischen den angegebenen 
Parametern nachzuweisen und ihre Gesetzmäßigkeit zu er­
fassen. 

Für die Bestimmung der quantitativen und qualitativen 
Verhältn isse des Phytoplanktons wurden monatlich im Zei­
traum Ju l i  1 995 bis Dezember 1 997 an den WGEV-Stellen 
Jochenstein ,  LinziSt. Margarethen , Enghagen, Ybbs, Nuß­
dorf, Wildungsmauer und Wolfsthai Schöpfproben knapp 
unterhalb der Gewässeroberfläche der Donau in Ufernähe 
entnommen. Es erfolgte eine spektralphotometrische Be­
st immung des Ch lorophyl lgehaltes; eine biologische 
Schwebstoffanalyse und die Best immung der Zel lzahl 
mittels Umkehrmikroskop. Außerdem wurden chemisch­
physikalische Daten (Wassertemperatur, pH-Wert, Leitfähig­
keit, Gesamthärte, Phosphor, Gesamtstickstoff, Ammonium, 
N itrat, Nitrit, BSB5 und DOC) in d ie Arbeit miteinbezogen. 
Zusätzlich fanden noch Abflußdaten und Globalstrahlungs­
daten. 

Im österreich ischen Donauabschnitt dominierten unab­
hängig von der Jahreszeit die zentrischen Kieselalgen. In 
den Sommermonaten erhöhte sich der Chlorophyceen­
anteil, jedoch erreichten sie nie die Artenvielfalt und Häufig­
keit der Bacillariophyceen. Cyanophyceen waren der Kon­
kurrenz anderer Algen unterlegen und traten daher mit 
einem geringen Prozentsatz auf. Chrysophyceen, Eugleno­
phyceen, Xanthophyceen und Dinophyceen kam eine unter­
geordnete Rolle zu. 

Im saisonalen Verlauf traten die Produktionsmaxima im 
März und Mai auf. Charakteristisch war das niedrige Algen­
vorkommen in den Sommermonaten durch regenbedingte 
Hochwässer. Die Algenzahl hing vom Abflußregime ab. 
Wachstumsentscheidend war die Wassertemperatur und 
die zur Verfügung stehende Lichtmenge in einem Gewässer. 
Die Donau war charakterisiert durch ihre hohe anorganische 
Trübe, die für die Phytoplanktonentwicklung l ichtlimitierend 
war. Niedrige Algenwerte traten daher nach erhöhten Was­
serständen mit starkem Anteil an Schwebstoffen auf. 

Bei den Pflanzennährstoffen bedeuteten erhöhte Phos­
phorkonzentrationen n iedrige Zellzahlen, wobei keine jah­
reszeitl ichen Trends erkennbar waren. Der partikuläre Anteil 
des Gesamtphosphors hing mit erhöhter Wasserführung 
und dem damit verbundenen Geschiebe zusammen, da das 

Phosphat auch an die Schwebstoffe gebunden ist. Die Hö­
he des Phytoplanktonvorkommens war unabhängig von 
dem im Gewässer vorhandenen Gesamtstickstoff. Der 
Stickstoffeintrag war das ganze Jahr über konstant. Als Fol­
ge von jahreszeitlich bedingten Nieder- und Hochwässern 
und der damit verbundenen Konzentration, beziehungs­
weise Verdünnung der Nährstoffe, wurden höhere Werte in 
den Winter- und Frühjahrsmonaten, niedrigere Werte in den 
Sommermonaten gemessen. 

Der Jahresverlauf der Chlorophyll-a Werte ließ Parallelitä­
ten zu dem des Phytoplanktonsvorkommens erkennen. Die 
Ergebnisse wurden mit früheren Untersuchungen sowohl im 
österreichischen Donauabschnitt als auch mit denen der 
Donauanrainerstaaten verglichen. 

Differenzierung, Herkunftsbestimmung und Dynamik 

mikrobieller Markerorganismen für den Gewässerschutz 

anhand molekularbiologischer Methoden 

Institut für Wassergüte, Schiffmühlenstraße 120, A - 1 220 
Wien, Tel. 0 1/ 263 34 74 

Beteiligte Institutionen und Kooperationspartner: Techni­
sche Universität Wien, Institut für Wassergüte und Abfall­
wirtschaft, Abteilung Biologie und Chemie des Wassers 
(Univ. Ass. Mag. Norbert Kreuzinger) und Technische Uni­
versität Wien, Institut für biochemische Technologie und 
M ikrobiologie (Univ. Prof. Dr. R. Mach). 
Laufzeit des Projektes: 1 998-1 999 

Durch die Verknüpfung selektiver Kulturmethoden mit mo­
lekularbiologischer Techniken sollen zukünftig quantitative 
und qualitative Einbl icke in die Herkunft (Kontaminations­
quellen), Verbreitung und Persistenz bakterieller Markeror­
ganismen (hier am Beispiel von E. coli als sensibler 
Fäkalindikator dargestellt) in Oberflächengewässern mög­
lich werden (z.B.  Herkunftsbestimmung fäkaler Verunreini­
gungen in diversen Gewässern, Unterscheidung diffuser 
versus punktueller Verschmutzungen , etc.). Eine PCR­
DGGE (Polymerasekettenreaktion-Denaturierende Gradien­
ten Gelelektrophorese) Technologie soll für die Detektion 
und die simultane Diffferenzierung von E. coli Zellen aus Ge­
wässerproben entwickelt und optimiert werden . Proben von 
hoch- bis gering fäkal belasteten Gewässerabschnitten soll 
dabei untersucht werden. Ein besonderes Augenmerk ist bei 
der Methodenentwicklung auf die praktische Anwendbarkeit 
im Routinemonitoring von Oberflächengewässern zu legen. 

Eine PCR (polymerase chain reaction) basierende DGGE 
(denaturing gratient gel electrophoresis) Methode wurde für 
die spezifische Detektion und Differenzierung von E. coli 
Populationen entwickelt. Die Unterscheidung basierte auf 
Sequenz-Unterschieden in einem Fragment des uidA Gens 
(ß-D-Glukuronidase). Mit H i lfe der Methode konnten 1 1  uidA 
Sequenztypen bei 50 Umwelt-Isolaten und Referenzstäm­
men detektiert werden, wobei sich die analysierten 1 26bp 
uidA Genfragmente in 2 bis 7 Mutationen unterschieden. Ein 
Gradient von häufig bis selten isolierten Sequenztypen wur­
de beobachtet. Die entwickelte Methode wurde an fäkal be­
lasteten ProbensteIlen angewendet, und konnte E. coli Po­
pulationen detektieren und gleichzeitig in die jeweiligen uidA 
Sequenztypen differenzieren. Ku ltivierungsabhänige und 
"n icht-kultivierungsabhängige" Techniken führten dabei zu 
den gleichen uidA Fingerprints und deuten darauf h in  daß 
zumindest ein Tei l  aller E. col i Sequenztypen kultiviert wer­
den konnte. Die Ergebnisse der Arbeit werden als ein wich­
tiger Schritt zur Bereitstel lung praktikabler Techniken zur Er-
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fassung und Differenzierung (Herkunftsbestimmung) fäkaler 
Konatamination in Gewässern verstanden. 
Publikationen: 

Farnleitner, A.H. ,  Kreuzinger, N., Kavka, G. G., Grillenberger, 
S., Rath, J, Mach, R.L. (in press): Simultaneous Detection 
and Differentiation of Escherichia coli Populations from 
Environmental Freshwaters by Means of Sequence Varia­
tions in a Fragment of the b-O-Glucuronidase Gene. Appl. 
Environ. Microbiol. 
Farnleitner, A.H. ,  Kreuzinger, N., Kavka, G. G., Grillenberger, 
S. , Rath, J, Mach, R.L. (in Revision): Oenaturing gradient gel 
electrophoresis (OGGE) proved superior in comparison to 
temporal temperature gradient electrophoresis (TTGE) in se­
parating of Escherichia coli uidA sequence types. Lett. Appl. 
Microbiol. 

Einsatz von SVC-Impfstoffen in ausgewählten Betrieben 

im Zuge eines Feldversuches mit dem Ziel einer natio­

nalen Zulassung. 

Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seen­
kunde, Scharfling 18, A-53 1 0  Mondsee, Tel. 06232/ 3847 

Beteiligte Institutionen: Inst. f. Hydrobiologie, Fisch- und 
Bienenkunde der Univ.Vet.Med,Wien 
Laufzeit: 1 999-2001 

Der SVC- Impfstoff wurde in  einigen Karpfenteichen im 
Waldviertel erfolgreich eingesetzt u.zw. im Rahmen der Be­
treuung durch den NÖ Fischgesundheitsdienst. Die SVC 
Probleme zeigten dort in der Folge eine rückläufige Tendenz 
gegenüber den vergangenen Jahren, in  denen keine Imp­
fungen durchgeführt wurden. Ein Bericht darüber wurde bei 
der 1 0. Internationalen Konferenz der EAFP in Dublin/lrland 
im September 2001 durch Dr. Heistinger vom FGD NÖ vor­
getragen. 

FURUNKULOSE: In einer oö. Forellenzucht wurden im 
November 2000 aus Fischen (Äschen, Bachsaiblinge), wei­
che die Symptome der Furunkulose zeigten, spezifische 
Krankheitserreger (Aeromonas salmonicida s. ) aus diversen 
Organen und Geweben (Niere, Leber, Darm, Hautgeschwü­
re) isoliert. Aus den Bakterienkolonien wurde eine "teichspe­
zifische" Vaccine produziert. 

Im Rahmen eines Feldversuches wurden im Februar 2001 
rund 1 .000 kg Äschen (1 2-1 5cm) und rund 1 .000 kg Bach­
saiblinge in der o.a. Forel lenzucht mit diesem Impfstoff 
geimpft. Es handelte sich um eine aktive Immunisierung 
mittels Tauchbad. In der Folge erkrankte ein Tei l  der geimpf­
ten Äschen im Ju l i  2001 neuerlich an Furunkulose. Das Bak­
terienisolat war identisch m it dem Impfstamm. Der Krank­
heitsverlauf war jedoch verglichen mit ungeimpften Fischen 
deutlich abgeschwächt und ging mit wesentl ich weniger 
Verlusten einher. Laut Literatur wird ein Schutz von 75% als 
Impferfolg dargestellt. D.h. dass die Vaccinierung trotz die­
ser Rezidive als Erfolg bezeichnet werden kann. E ine Ver­
besserung des Impfschutzes könnte man eventuell durch 
Boosterung (Wiederholung des Vaccinevorgangens nach 
4 Wochen) erreichen oder durch eine andere Appl ikations­
methode (z.B.  p.o. !) .  Mögl icherweise war auch der Faktor 
Temperatur (8,5°C) für den n icht 1 00% Impferfolg mit ver­
antwortl ich. 
Publikation: 
Licek, E. & T. Weismann: Salmonid farming in Austria: pro­
blems in prevention and treatment of infectious diseases. 
Posterpräsentation bei 1 0th International Conference of the 
EAFp, Oiseases of Fish and Shellfish, Dublin/lrland 9. - 1 4. 
Sept. 2001 
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Fischbestandserhebungen i n  den Fließgewässern des 

Nationalparks Kalkalpen. 

Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seen­
kunde, Scharfling 1 8, A-53 1 0  Mondsee, Tel. 06232/ 3847 

Laufzeit: 2000 - 200 1 

2001 wurde der genetische Zustand mittels mitochon­
drialer DNA-Untersuchung von 4 Bachforellenpopulationen 
(N = 78) im Nationalpark analysiert. Drei Populationen wur­
den als Donaustämme identifiziert, das heißt 80% der 
78 untersuchten I ndividuen waren den Donaustämmen und 
20% einem nordatlantischen Stamm zuzurechnen . Dies 
deutet bei den drei donaustämmigen Populationen auf einen 
sehr geringen Grad der Beeinflussung durch Zuchtstämme 
hin ,  was im Gegensatz zu den 27 im übrigen Österreich 
untersuchten Populationen (N = 600) steht. H ier konnten 
44% der Individuen identifiziert werden, die den nord­
atlantischen Haplotyp aufwiesen, der den Hauptanteil der 
Besatzfische darstellt. In jeder der 27 Fl ießgewässerpopula­
tionen wies mindestens ein Fisch diesen Haplotyp auf. 
Weiters konnte im Nationalparkgebiet ein neuer Haplotyp 
gefunden werden, der die einzigartige genetische Diversität 
in dieser Region unterstreicht und vor fremden Besatzmate­
rial geschützt werden sollte. 
Publikation: 
Weiss S., Linhares O. & R. Haunschmid, 2002: Vorläufige 
Untersuchungen der genetischen Oiversität der Bachforelle 
(Salmo trutta L.) im Nationalpark Kalkalpen. Österreichs Fi­
scherei Heft 2/3, 2002 

Effektivität von Besatzmaßnahmen mit der Äsche. Fall­

studie in ausgewählten Gewässern Oberösterreichs. 

Laufzeit: 2000-2002 

Fischbestandsuntersuchungen im Enknachzubringer 

bei Pischelsdorf (OÖ). 

Laufzeit: 2000-2002 

Erhebung von Daten zur Rekrutierungsmodellierung der 

Bachforelle im Mühlviertel als Basis einer ökologischen 

Bewirtschaftungsstrategie 

Laufzeit: 2000-2003 
Der Seesaiblingsbestand im Grundlsee unter besonde­

rer Berücksichtigung des Konkurrenzverhaltens zu 

Barsch und Aalrutte. 

Laufzeit: 2000-2004 

Charakterisierung autochthoner Fischarten mittels mo­

lekulargenetischer Methoden zur Erhaltung der Bio­

diversität in österr. Flußsystemen 

Laufzeit: 2001-2003 
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8.6.4 Internationale Projekte 
und Studien 

Das österreich ische know-how des Umweltbun­
desamtes und der Institute des Bundesamtes für 
Wasserwirtschaft ist aber sowohl in der Forschung 
als auch bei der Umsetzung wasserwirtschaftl icher 
Aufgaben- und Fragestel lungen auch im EU-Raum 
sowie im internationalen Bereich gefragt. 

Bundesamt tür Wasserwirtschaft 

• FAME (Development, Evaluation and Implementation of 
a standardized Fish-based Assessment Method for the 
Ecological Status of European Rivers ) :  Institut für Ge­
wässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde des 
BAW als "appl ied partner" 

• EUROSEM (European Soil Erosion Model): Institut für 
Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt als Projekt­
partner 

Umweltbundesamt 

• Abwasseruntersuchungen auf ausgewählte Arznei­
mittel- und Körperpflegemittelwirkstoffe im Rahmen 
des EU-Forschungsrojektes POSEIDON 

• EU-Pi lotprojekt "Referenzbedingungen" 

Projektabschluss: Juni 2002 
Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines Krite­
rienkatalogs zur Festlegung von Referenzbedingungen 
gemäß der neuen EU-Wasserrahmenrichtlinie. 2001 
wurden die Methoden der einzelnen Mitgl iedsstaaten 
im Rahmen eines Fragebogens von der Projektleitung 
Schweden erhoben. Vorlage des "Guidance document" 
bis Ende 2002. 

• EU-Pilotprojekt "Heavily Modified Waters" 
Projektabschluss: Jun i  2002 
Ziel dieses von Großbritannien und Deutschland gelei­
teten Projektes ist die Erstel lung eines Bewertungs­
schemas für erheblich veränderte Gewässer gemäß der 
neuen EU-Wasserrahmenrichtlinie und eine Val idierung 
dieses Schemas an hand von Fallstudien. Im Jahr 2000 
wurde die Charakterisierung der Gewässerabschnitte 
der eingereichten Fallstudien, Donau bei Wien und Bre­
genzerach durchgeführt. 

• Statistische Aspekte bei der Auswertung von 
Grundwasserqualitätsdaten nach den Vorgaben der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Projektabschluss: Dez. 2001 
Der Wasser-Rahmenrichtlinie (Richt l inie 2000/60/EG) 
zufolge sollen Daten in geeigneter Form aggregiert wer­
den, um den chemischen Zustand des Grundwassers 
nach den Vorgaben der Richtlinie bestimmen zu kön­
nen . Darüber hinaus soll m it diesen Daten der statisti­
sche Nachweis eines steigenden Trends und einer 
Trendumkehr möglich sein . Zur Ausarbeitung eines ge­
eigneten Auswertungsalgorithmus für Zustand- und 
Trendbestimmung wurde auf In it iat ive der Euro­
päischen Kommission und unter Leitung des österrei­
chischen Umweltbundesamtes eine internationale Ar­
beitsgruppe gebildet. Unterstützt wurde dieses Projekt 

von der Europäischen Kommission (DG Umwelt) sowie 
vom BMLFUW und nationalen Stellen der anderen 
Partner. Die Projektlaufzeit war von Dezember 1 999 bis 
Dezember 2001 . 
Die gesamten Ergebnisse des Projektes inklusive eines 
Softwaretools, das das Testen der entwickelten Algo­
rithmen ermöglicht, sind auf einer eigenen Internet-Sei­
te unter folgender Adresse abrufbar: www.wfdgw.net. 
Die Vorschläge der Arbeitsgruppe wurden den EU­
Wasserdirektoren und anderen Gremien, die mit der 
Implementierung der WRRL befasst sind präsentiert. 
In der Folge wurde in der von der EC eingerichteten Ar­
beitsgruppe, dem sogenannten Expert Advisory Forum 
Groundwater diskutiert, ob bzw. in welchem Umfang 
die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Algorith­
men für die Datenaggregierung zur Bestimmung des 
chemischen Zustandes des Grundwassers und für die 
Bestimmung von Trends und Trendumkehr in die soge­
nannte Tochter-Richtl in ie Grundwasser übernommen 
werden sollen. 

• Wasserstatistik 
Im Auftrag des BMLFUW und Statistik Österreich 
nehmen Vertreter der Abtei lung Aquatische Ökologie 
als nationale Repräsentanten an Arbeitsgruppen (Task 
Forces) des Europäischen Statistischen Zentralamtes 
(EUROSTAT) tei l .  Ziel dieser Arbeitsgruppen ist die Har­
monisierung der Wasserstatistiken der einzelnen Län­
der sowie eine Anpassung an die E rfordernisse einzel­
ner wasserbezogener EU-Richt l in ien (z.B .  Wasser­
rahmenrichtl inie, Kommunale Abwasserrichtlinie). Am 
Umweltbundesamt verfügbare Daten zur Wasser­
versorgung, Wasserentnahmen und Abwasserbehand­
lung werden für die verschiedensten Anfragen von 
EUROSTAT aufbereitet und in  Absprache mit dem 
BMLFUW gemeldet. Eine wesentliche Rolle spielt hier­
bei der "Joint Questionnaire" von EUROSTAT und 
OECD, der al le zwei Jahre mit Daten über die Wasser­
nutzung zu aktualisieren ist. 
Von 1 999 bis 2001 hat die Abt. Aquatische Ökologie 
an einem von EUROSTAT unterstützten Pilotprojekt 
zur Erstel lung regionaler Wasserbi lanzen teilgenom­
men . Die im Rahmen dieser Arbeiten gewonnen Er­
kenntnisse über Datenverfügbarkeit und Datenqualität 
bilden eine wichtige Grundlage für die gegenwärtigen 
Arbeiten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in 
Österreich. 

• Datenmanagement der Donauschutzkommission 
Das UBA stellt auf Ersuchen des BMLFUW im Rahmen 
der Donauschutzkommission den österreich ischen Da­
tenmanager für das "TransNational Monitoring Net­
work". 

• Riverbasinmanagement Aktivitäten der Donau­
schutzkommission 
Das Umweltbundesamt stellt die Vertretung in der 
Expert Sub Group für die GIS-Belange im Donauraum 
betreffend die Umsetzung der EU-Wasserrahmenricht­
linie. 

• TWINNING Project NO. CZ99/IB-EN-01 Analyse zur 
nationalen Umsetzung der Gefährlichen Stoffe 
Richtlinie sowie der G rundwasser-Richtl inie i n  
Tschechien 
Projektabschluss: April 2002 
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Österreich war in zwei Projektteilen involviert, die sich 
mit der Umsetzung der "Gefährlichen Stoffe Richt l inie" 
CD 76/646/EEC und deren Tochterrichtl in ie (betreut 
durch BMLFUW und UBA) und der Umsetzung der 
"Grundwasser Richtlin ie" CD 80/68/EEC (betreut vom 
UBA) beschäftigten. 
Für beide Richt l in ien wurde die nationale Umsetzung in 
Tschechien analysiert und diskutiert. Zu den Ergebnis­
sen der Analyse werden zur Zeit Empfehlungen ausge­
arbeitet. Es ist wahrschein l ich,  dass Ideen aus diesen 
Empfehlungen von den Kollegen im Tschechischen 
Umweltministerium aufgegriffen werden. Unter ande­
rem wurden spezielle Empfehlungen zu einem Verord­
nungsentwurf zu Grenzwerten und Qual itätszielen in 
Oberflächen gewässern erarbeitet. 

• TWI N N ING Project NO. CZ2001 /IB-EN-01 -Unter­

stützung bei der Umsetzung der Wasserrahmen­
richtlinie in Tschechien 

Projektabschluss: Dez. 2003 
Das Projekt dient zur Unterstützung bei der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtl in ie CD 2000/60/EC. Österreich 
i st an den Projektteilen "Gesetzgebung", Fluss­
bewirtschaftungs-Planung", "Umsetzung" und "Biolo­
g isches Monitoring" beteil igt. In das Projekt sind Ex­
perten der Oberösterreichischen Landesregierung und 
des UBA eingebunden. 

• Wasserrechtsgesetz für Bosnien-Herzegowina 
Projektabschluss: Okt. 2001 
Im Rahmen des EU PHARE Projekts "Preparation of 
Environmental Legislation for Bosnia and Herzegovina" 
hat das UBA im Jahr 2001 mit Unterstützung externer 
Experten - neben anderen Umweltregelungen - ein 
Wasserrechtsgesetz für Bosnien-Herzegowina entwor­
fen, welches mittlerweile bereits die Zustimmung des 
dortigen Parlaments erhalten hat. 

• Austrian Working Group on Water ( AWW) 
Die "Arbeitsgruppe Wasser" (AWW) ist Partner des 
Konsort iums European Topic Centre on Water 
(ETC/WTR), das im Auftrag der Europäischen Umwelt­
agentur (EEA) den Themenbereich Wasser bearbeitet. 
AWW steht im Wesentlichen für die Abtei lung Aqua­
tische ÖkologielWasserschutz des UBA in Zusammen­
arbeit mit dem BMLFUW und dem BA für 
Wasserwirtschaft. Darüber h inaus gibt es interdiszip l i ­
näre Zusammenarbeit mit  anderen Fachabtei lungen 
des Umweltbundesamtes insbesondere im EDV-Be­
reich. Weiters besteht eine enge Kooperation mit Was­
ser-Experten des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 
Nach zwei jeweils dreijährigen Vertragsperioden für das 
Topic Centre " In land Waters" wurde im Jahr 2001 sei­
tens der EEA eine Umstrukturierung durchgeführt, bei 
der Themenzentren zusammen gelegt wurden und jetzt 
sowohl die Süßwasserbelange als auch der marine 
Wasserbereich im Topic Centre "Water" bearbeitet 
wird. Dies hatte in der Ausschreibungsphase eine Um­
strukturierung des ehemaligen ETC/IW zur Folge, bei 
der im wesentlichen basierend auf dem ehemaligen 
Konsortium eine Erweiterung für den marinen Bereich 
stattgefunden hat. Die Leitung des Konsortiums erfolgt 
nach wie vor durch den WRc plc (UK) mit Tim Lack. 
Die Aufgaben für AWW betreffen weiterh i n  vorwiegend 
den Grundwasserbereich und dabei vor allem Quali-
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tätsfragen. Schwerpunkt der Arbeiten des ETCs sind 
die Erhebung von Gewässer relevanten Informationen, 
die Weiterentwicklung von Eurowaternet als Instrument 
zur Datenerhebung dazu und Waterbase, der Daten­
bank in der die gesammelten Daten verwaltet werden. 
Insbesondere Waterbase soll in der gegenwärtigen Ver­
tragsperiode durch web-basierende Anwendungen 
auch der Öffentl ichkeit zugänglich gemacht werden. 
Die gesammelten Informationen münden vorwiegend in 
Indikator-basierenden Berichten. Diese Daten werden 
gleichzeitig auch für regelmäßig zu erstellende Berichte 
der Umweltagentur wie z.B. den Environmental Signals 
Report oder den alle drei Jahre erscheinenden Pan-Eu­
ropäischen Umweltbericht verwendet. Die Indikator­
Datenblätter sollen über die Homepage der EEA ver­
öffentlicht werden. 
Über d ie Arbeiten betreffend die Darstellung des Zu­
standes der Gewässer hinaus, werden gegenwärtig 
zahlreiche (Teil-)projekte im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Wasser-Rahmenrichtl in ie und der 
Unterstützung der Europäischen Kommission als 
Hauptkunden der EEA durchgeführt. 

8. 7 INFORMATION DER ÖFFENT­
LICHKEIT UND STÄRKUNG 
DES WASSERBEWUSSTSEINS 

Kreativität ist gefragt, gerade dann, wenn es um 
eine gute Informationsstrateg ie in der Öffentl ichkeit 
geht. Im öffentl ichen D ienst geht es h ierbei vor 
allem um Vertrauensbi ldung in der Bevölkerung, 
um Transparenz und Akzeptanz als Schlüssel­
begriffe für das Greifen von wasserwirtschaftl ichen, 
v ie l le icht auch manchmal "unangenehmen" 
Maßnahmen. 

Das BMLFUW hat es sich zum Ziel gesetzt mit 
vielen Wasseraktivitäten die Auseinandersetzung, 
insbesondere der J ugend, mit dem Element 
Wasser anzuregen. Wasser ist aufgrund vielfält iger 
politischer D iskussionen um die zukünftige, in ver­
mehrtem Ausmaß auch wirtschaft l iche Nutzung der 
Ressource ein topaktuelles Medienthema. 

Im Berichtszeitraum ging es vor allem darum, die 
Dialogbasis mit an der Wasserwirtschaft Interes­
sierten herzustel len und zu vertiefen: 

8. 7. 1 Weltwassertag - 22. März 

Der für den 22.  März festgelegte Weltwassertag 
bi ldet al ljährl ich einen Kristal l isationspunkt in der 
wasserwi rtschaft l ichen Öffentl ichkeitsarbeit im 
BMLFUW. 
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Weltwassertag 2000 

Anlässlich des Weltwassertages 2000, der unter 
dem Motto "Water for the 2 1 th Century" stand , 
wurde das Volksschul-Aktivpaket "Rox i .  Die fan­
tastische Wasserreise" präsentiert. Das Paket be­
steht aus einem Aktiv-Lesebuch und einer Arbeits­
und Materialiensammlung zum Thema "Wasser" . 
Volksschu lkinder umrahmten das Presse-Event 
sehr eindrucksvoll mit der szenischen Darstel lung 
einzelner Buchsequenzen! 

Weltwassertag 2001 

Das UN-Motto zum Weltwassertag 2001 lautete 
" Wasser und Gesundheit". Im BMLFUW wurde am 
21 . März eine Ausstel lung zum Thema "Gewässer­
paten" eröffnet und am 22. März der Wasserpreis 
Neptun 2001 verl iehen. 

Mit dem Wasserpreis Neptun 2001 soll für einen 
innovativen und sorgsamen Umgang mit dem kost­
baren Naturgut Wasser geworben werden. Dass 
sich die Bevölkerung sehr für das Thema "Wasser" 
interessiert und bereit ist, sich von Wasser inspirie­
ren zu lassen, beweisen unter anderem die vielen 
Einreichungen zum Neptun 200 1 mehr als insge­
samt 3000 Projekte in den Kategorien: Wasser­
B I LD, WasserTECHNIK ,  WasserSCH UTZ und 
WasserKREATIV. 

Weltwassertag 2002 

. 
An keinem der bisherigen Weltwassertage hat 

Sich das Element Wasser selbst so eindrucksvol l  in  
Szene gesetzt wie im Jahr 2002. Es zeigte uns sei­
�e gewalt ige ,  zerstörerische Seite. Zah l reiche 
Uberschwemmungen in N ieder- und Oberöster­
reich und der Wasserstand der Donau l ieferten zum 
Weltwassertag zah l reiche Sch lagzei len. 

Das BMLFUW setzte mit folgenden Aktivitäten 
mediale Akzente: 

• Auftaktpressekonferenz zum "Fest der Flüsse 
2002" in Salzburg ,  28. - 29. Jun i  2002 
(www.festderfluesse.at) . 

• Gemeinsame Pressekonferenz mit der I ndus­
triel lenvereinigung, dem ÖWAV und der ÖVGW 
zum Weltwassertag 2002, der unter dem Motto 
"Water for developement" stand, im Cafe der 
Kunsthalle im Museumsquart ier. Zentrale Aus­
sage dabei lautete: "Weltweit sind wir mit einer 
dramatischen Wasserkrise konfrontiert. Umso 
wichtiger ist es, dass Österreich seinen Wis­
sensschatz im Bereich Wasser stärker als bis­
her weltweit verfügbar macht . Wir müssen 
aber auch in Österreich danach trachten , den 

dauerhaften Erhalt der heimischen Wasserres­
sourcen zu gewährleisten und die natürl iche 
Beschaffenheit der Gewässer bestmögl ich zu 
sichern. Dazu g i lt es verstärkt auch Aspekte 
der Wirtschaftl ichkeit zu berücksichtigen". 

8. 7.2 Wasser PR-Aktivitäten 

Fest der Flüsse 2000 

Am 5. 5. 2000 fand im Wiener Stadtpark bereits 
zum zweiten Mal das " Fest der Flüsse", das ge­
meinsam mit der Stadt Wien, MA 45, organisiert 
und veranstaltet wurde, statt. 

Die Ziele und An l iegen dieser Veranstaltung, d ie 
von ca. 9.000 Personen besucht wurde, waren : 

• Umsetzung der Kampagne "Lebende Flüsse" , 
die gemeinsam mit dem WWF die Bewusst­
seinsstärkung für Gewässer und Lebensraum 
Gewässer zum Ziel hat. Zusätzlicher Impuls 
wurde durch das BMLFUW mit der Einbezie­
hung der künstlerischen und städtischen As­
pekte bei dem Stadtfest eingebracht hat. 

• Vermitt lung des "Wert des Wassers",  vor al lem 
der Flüsse in der Stadt als Kommunikations­
zentren (unterhaltsam, animativ, künstlerisch 
wie experimentel l ) .  

• Fest der Flüsse als Anreiz für Akteurinnen und 
Akteure, sich mit dem Thema auseinander zu 
setzen . 

• Umsetzung über ein umfassendes Marketing­
konzept, dass auch jene, d ie selbst n icht am 
Fest tei lnehmen konnten , über d ieses infor­
m iert und einbindet. 

• Wasserbewusstsein in der Bevölkerung.  

Wasser Road Show 2000 

Am 5. Mai startete im Wiener Stadtpark im 
Rahmen des "Fest der Flüsse" unter dem Titel 
Wasser Road Show 2000 eine Gemeinschaftsini­
tiative des BMLFUW, des Österreichischen Verban­
des Gas Wasser (ÖVGW), der Wasserabteilungen 
der Länder Wien, N iederösterreich und Burgenland 
sowie regionaler Wasserverbände und Wasser­
werke. Sechs Wochen lang, stand das Natur­
element "Wasser" im Mittelpunkt und wurde als 
Kulturerlebnis für alle Sinne aufbereitet. Insgesamt 
konnten knapp 6.000 Besucher/innen begrüßt wer­
den. 

Kampagne "WasSerlebensräume" 2002 

Die Erhaltung unserer Wasserressourcen macht 
insbesondere auch In itiativen zur Erhaltung von 
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Wasserlebensräumen notwendig . Mehr Natur für 
Bäche, Flüsse, Seen, Moore und andere Feuchtge­
biete zu ermögl ichen, ist ein wichtiger Beitrag zur 
nachhaltigen Sicherung unseres Wasserhaushal­
tes. Das Bundesministerium für Land- und Forst­
wi rtschaft, U mwelt und Wasserwirtschaft , d ie  
Österreichischen Bundesforste und  der Natur­
schutzbund Österreich wollen in einer gemein­
samen, auf zwei Jahre (2002-2003) angelegten 
Kampagne das Bewusstsein schärfen und Beiträge 
zur Verbesserung von Österreichs WasSerlebens­
räumen leisten . 

Im  Rahmen dieser Kampagne sollen konkret 
folgende Ziele erreicht werden: Die Bewusstseins­
bi ldung über den Wert und die Bedeutung von 
Feuchtgebieten stärken. Eine wichtige Zielgruppe 
sind dabei junge M enschen, daher wird d ie  
Kampagne einen Schwerpunkt im Schu lbereich 
setzen; die Internet-Seite www.feuchtgebiete.at/ 
www.ramsar.at wird d ie Kampagne mit konkreten 
Informationen unterstützen.  

8. 7.3 Wasser - Wirtschaft -

Wohlstand 

I n  Kooperation der Industriel lenvereinigung ent­
stand im Jahr 2001 unter dem Titel "Wasser - Wirt­
schaft - Wohlstand" eine Plattform mit dem Zie l ,  
österreichisches Wasser-Know-how international 
verfügbar zu machen . Ausgangspunkt der gemein­
samen In itiative war die Gestaltung einer Infor­
mationsbroschüre und der Website www.wasser­
wirtschaft-wohlstand.at, d ie auch in einer Presse­
konferenz präsentiert wurde. 

205 

8. 7.4 Internet 

Es ist erklärtes Ziel des BM LFUW, die Kommuni­
kation über neue Medien, insbesondere über das 
Internet, sowohl  über den Ressort-Webauftritt 
(www. lebensministerium.at/wasser). das Wasser­
netz (www.wassernet.at) als auch über projektsbe­
zogene Homepages weiter zu forcieren und der 
"Web Community" eine Wasser- Informations-Platt­
form anzubieten. 

Bereits seit 2000 g ibt es unter der oben an­
geführten Internetadresse des BMLFUW "Hoch­
wassernachrichten und Wasserstandsinformatio­
nen" , die die l i nks zu den jewei l igen Dienststel len 
der Länder beinhalten . Darüber h inaus sind laufend 
Berichte über die aktuel len hydrologischen Ereig­
nisse abrufbar. 

8. 7.5 Wasserbildung 

Der sorgsame Umgang mit dem Über/lebensele­
ment Wasser muss als breites Anl iegen in der Be­
völkerung formiert werden. Dies bedeutet, dass 
mögl ichst viele Zielgruppen zu mobi l isieren sind, 
wobei jede Zielg ruppe in einer erfolgreichen Kom­
munikationspolitik speziel l  zu betreuen sind. Das 
BMLFUW hat im Bereich der Wasserbi ldung schon 
sehr viele Projekte real isiert. Seit 2001 stehen ein 
Lehrbehelf und e in Com ic für land- und 
forstwirtschaftl iehe Schulen und für  die Land­
jugend in Ausarbeitung. Eine Präsentation der Er­
gebnisse ist noch 2002 vorgesehen . 
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9. WASSERWIRTSCHAFT IN ÖSTERREICH -
. . 

BEHORDEN U N D  ANSPREC H PARTNER 

9. 1 ORGANIGRAMM DER WASSERWIRTSCHAFT IN ÖSTERREICH 
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9.2. ORGANIGRAMM DER WASSERWIRTSCHAFT IN ÖSTERREICH 

Bundesmin isterium für Land- u nd 
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9.3 WASSERRELEVANTE 
STELLEN IN ÖSTERREICH -
ADRESSEN UND LINKS 

Bundesministerium für Land- du Forstwirtschaft, 
Umwelt u.Wasserwirtschaft 
Stubenring 1 
A-1 01 0 Wien 
Tel .Nr. +43(1 )71 1 00-0 
Internet: http://www. lebensmin isterium.at/wasser 

Bundesamt für Wasserwirtschaft 
Dampfschiffhaufen 54 
A-1 220 Wien 
Tel .Nr. +43(1)269 97 98 
Internet: http://www.baw.at 

Umweltbundesamt Wien 
Spittelauer Lände 5 
A- 1 090 Wien 
TeI.Nr. :  +43( 1 )31 304-0 
I nternet: http://www.ubavie.gv.at 

Amt der Burgenländischen 
Landesregierung 
Landhaus Europaplatz 1 
A-7001 Eisenstadt 
TeI .Nr. :  +43 2682/600-0 
Internet: http://www.burgenland .at/verwaltung 

Amt der Kärntner 
Landesregierung 
Arnulfplatz 1 
A-9021 Klagenfurt 
TeI .Nr. :+43 0463/536-0 
Internet: http://ktn.gv.at 

Amt der Niederösterreichischen 
Landesreg ierung 
Landhausplatz 1 
A-31 09 St. Pölten 
Tel .  Nr.: +43 2742/200-0 
Internet: http://www.noel.gv.at 

Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung 
Klosterstraße 7 
A-4020 Linz 
Tel .  Nr.: +43 0732/7720-0 
Internet: http://www.ooe.gv.at 

Amt der Salzburger 
Landesregierung 
Chiemseehof 
A-501 0 Salzburg 
Tel .  Nr.: +43 0662/8042-0 
Internet: http://www.salzburg.gv.at 

Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung 
Hofgasse 1 5  
A-801 1 Graz 
Tel .  Nr.: +43 031 6/877-0 
Internet: http://www.verwaltung.steiermark.at 

Amt der Tiroler Landesregierung 
Landhaus 
Maria-Theresia-Straße 43 
A-6020 Innsbruck 
TeI .Nr.: +43 051 2/508-0 
Internet: http://www.tirol.gv.at 

Amt der Vorarlberger 
Landesregierung 
Landhaus 
A-6901 Bregenz 
Tel .  Nr.: +43 5574/51 1 -0 
Internet: http://www.vlr.gv.at 

Amt der Wien er Landesregierung 
Lichtenfelsgasse 2 
A-1 082 Wien 
Tel .  Nr.: + 43(1 )4000-0 
Internet: http://www.magwien.gv.at 

Universität Wien 
Dr. Karl Lueger-Ring 1 
A- 1 01 0  Wien 
TeI .Nr.: +43(1)4277-1 201 0 
Internet: http://www.univie.ac.at 

Universität für Bodenkultur 
Gregor Mendel-Straße 33 
A-1 1 80 Wien 
Tel .  +43(1 )47654-0 
http:// www.boku.ac.at 

Technische Universität Wien 
Karlsplatz 1 3  
A-1 040 Wien 
Tel .Nr. +43(1 )58801 -0 
http://www.tuwien.gv.at 

Universität Graz 
Universitätsplatz 3 
A-801 0  Graz 
Tel .  N r. : +43 031 6/380-0 
Internet: http://www.kfunigraz.ac.at 

Universität Innsbruck 
Christoph-Probst-Platz 
Innrain 52 
A-6020 Innsbruck 
TeI .Nr. :  +43 051 2/507-0 
Internet: http://www.uibk.ac.at 

Paris-Lodron-Universität Salzburg 
Kapitelgasse 4-8 
A-5020 Salzburg 
Tel .  Nr.: +43 0662/8044-0 
Internet: http://www.sbg.ac.at 

Österreichischer Wasser- und Abfal iwirtschafts-Verband 
Marc Aurel-Straße 5 
A-1 0 1 0  Wien 
Tel .Nr. +43(1)535 57 20 
I nternet: http ://www.oewav.at 

Österreich ische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 
Schubertring 1 4, 
A-1 0 1 0  Wien 
Tel .Nr. +43(1 )51 3 1 5  88 
Internet: http ://www.ovgw.at 

ÖKOBÜRO 
VOlksgartenstraße 1 
A-1 0 1 0  Wien 
Tel .  Nr.: +43(1)524 93 77-0 
Internet: http://www.oekobuero.at 

Umweltdachverband 
Aiser Straße 21  
A- 1 080 Wien 
Tel .  Nr.: +43(1 )401 1 3  23 
Internet: http://www.umweltdachverband.at 

Europäische Kommission 
Internet: http://www.europa.eu. int 
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1 0. ABKÜ RZUNGSVERZEICHNIS 

A Österreich IKSD Internationale Kommission zum Schutz der 
ALSAG Altlastensanierungsgesetz Donau 
ARA Abwasserreinigungsanlagen IKSR Internationale Kommission zum Schutz des 
AWG Abfallwirtschaftsgesetz Rheins 
BAW Bundesamt für Wasserwirtschaft IPPC Integrated Prevention and Pollution Control 
BGBL Bundesgesetzblatt IWG Institut für Wassergüte 
BM Bundesmin ister, Bundesmin isterium KW Kraftwerk 
BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirt- Mdg. Mündung 

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft MinroG Mineralrohstoffgesetz 
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innnovation Nov. Novelle 

und Technologie Nr. Nummer 
BSB Biologischer Sauerstoffbedarf o.a. oben angeführt 
BWBV Bundeswasserbauverwaltung ÖPUL Österreichisches Programm für eine 
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf umweltgerechte Landwirtschaft 
D Deutschland ÖSTAT Statistik Austria 
d .h .  das heißt ÖVGW Österreinische Vereinigung für das Gas- und 
d.s. das sind Wasserfach 
EG Europäische Gemeinschaft ÖWAV Österreichischer Wasser- und Abfallwirt-
EK Europäische Kommission schaftsverband 
EU Europäische Union RL Richtlinie 
EW Einwohner SK Slowakei 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft u .a. unter anderem 
EWG Einwohnerwert UBA Umweltbundesamt 
FG F l ießgewässer UVP Umweltverträgl ichkeitsprüfung 
FtD Forsttechnischer Dienst VO Verordnung 
GEF Global Environment Facility VwGH Verwaltungsgerichtshof 
GewO Gewerbeordnung WBFG Wasserbautenförderungsgesetz 
ggst. gegenständlich WGEV Wassergüte-Erhebungsverordnung 
GVE Großvieh einheiten WKO Wirtschaftskammer Österreich 
GW Grundwasser WLV Wildbach- und Lawinenverbauung 
ha Hektar WRG Wasserrechtsgesetz 
i .d .F. in der Fassung WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
i .d .g.F in der geltenden Fassung WSD Wasserstraßendirektion 
IGF Institut für Gewässerökologie, Fischerei- WV Wasserversorgung 

biologie und Seenkunde WVU Wasserversorgungsunternehmen 
IGKB Internationale Kommission zum Schutz des WWK Wasserwirtschaftskataster des BMLFUW 

Bodensees z.B. zum Beispiel 
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1 1 .  ABBILDUNGSVERZEICHN IS 

Abb. 2-1 : Österreichs Anteil an den internationalen Abb. 6-12:  Atrazin - Österreich; Anzahl der Grenzwert-
Flusseinzugsgebieten 1 6  überschreitungen zur Gesamtanzahl der 

Abb. 2-2: Anteil Österreichs an den Ökoregionen Messwerte (Grenzwert = 0, 1 �mg/l) 97 
(nach I LLl ES, 1 978) 1 6  Abb. 6-1 3: Trendberechnung für Messstellen mit Atrazin-

Abb. 2-3: M ittlerer Jahresniederschlag 1 961-1 990 Konzentration >0, 1 �g/l und einem Beprobungs-
in mm 1 7  beginn vor 1 998 - relativ (Österreich) 97 

Abb. 2-4: Wasserbilanz Österreichs 1 8  Abb. 6-1 4: Österreich - Desethylatrazin; Anzahl der 
Abb. 2-5: Mittlerer Jahresabfluss der wichtigsten Grenzwertüberschreitungen zur Gesamt-

österreichischen Fließgewässer 1 9  anzahl der Messwerte 97 
Abb. 2-6: Geologische Karte Österreichs 23 Abb. 6-1 5 a-f: Entwicklung der österreichischen Fließ-
Abb. 3-1 : Kläranlagen � 2000 EW in Österreich 27 gewässer anhand ausgewählter Parameter; 
Abb. 3-2: Zu- und Ablauffrachten kommunaler Datenauswertung WGEV 1 992-1999 für das 

Kläranlagen Österreichs im Jahr 2001 29 gesamte Bundesgebiet: Jahresmittelwerte 
Abb. 3-3: Reinigungsleistung der Kläranlagen und -mediane sowie Trends 99 

Österreichs im Jahr 2001 29 Abb. 6-1 6:  Biologisches Gütebild der Fließgewässer 
Abb. 3-4: BSB5-Ablaufkonzentrationen 30 Österreichs, Stand 2001 1 04 
Abb. 3-5: CSB-Ablaufkonzentrationen 30 Abb. 6-1 7: Vergleich der biologischen Gütebilder 
Abb. 3-6: Gesamtstickstoff - Ablaufkonzentration 30 1 966/71 , 1 988, 1 995, 1 998 und 2001 ; 
Abb. 3-7: Gesamtstickstoff - Verringerung in Prozent 30 relative Anteile der Güteklassen am dar-
Abb. 3-8: Gesamtphosphor - Ablaufkonzentration 30 gestellten Gewässernetz in % 1 06 
Abb. 3-9: Abwasserentsorgung und -behandlung Abb. 6-1 8 :  Probenahmestellen an Donau und Donau-

in Österreich - Entwicklung von 1 968-2001 32 kanal 1 07 
Abb. 3-1 0: Aus Abwasserreinigungsanlagen in die Abb. 6-1 9 :  Entwicklung der Biologischen Gewässer-

Gewässer Österreichs eingeleitete güte der Donau 1 962-2001 1 08, 1 09 
CSB-Frachten 36 Abb. 6-20: NH4-N Konzentrationen in der österrei-

Abb. 3-1 1 :  Erosionsgefährdete Flächen in Österreich, chischen Donau - Messstelle Wolfsthai 1 1 0 
Stand 1 986 42 Abb. 6-21 : N03-N Konzentrationen in der österrei-

Abb. 3-1 2 :  Wasserkraftanteil an der Gesamterzeugung chischen Donau - Messstelle Wolfsthai 1 1 0 
von Energie in den europäischen Ländern 50 Abb. 6-22: P04-P Konzentrationen in  der österrei-

Abb. 3-1 3: Wasserkraftwerke � 1 0  MW in Österreich, chischen Donau - Messstelle Wolfsthai 1 1 1  
Stand 31 . 1 2 . 2001 51 Abb. 6-23: Gesamtphosphorkonzentrationen in der 

Abb. 6-1 : Niederschlagsmessstellen des Hydro- österreichischen Donau - Messstelle Wolfsthai 1 1 1  
graphischen Dienstes in Österreich 83 Abb. 6-24: Entwicklung des Orthophosphat-Phosphors 

Abb. 6-2: Oberflächenwassermessstellen des Hydro- im Zeitraum von 1 957 bis 1 997 an der 
graphischen Dienstes in Österreich 84 Messstelle Wolfsthai 1 1 2 

Abb. 6-3: Porengrundwassergebiete, in denen der Abb. 6-25: Donaumessstelle Wolfsthai; Entwicklung der 
Hydrographische Dienst in Österreich Konzentrationen ausgewählter Parameter 1 992-
Grundwassermessstellen betreibt 84 1 999; Median- und Mittelwert sowie Trend 1 1 3 

Abb. 6-4: Österreichisches Messnetz zur Beobachtung Abb. 6-26: Orthophosphat-Phosphor-Fracht 1 978-2000 1 1 4 
der Grundwasserqualität gem. Wassergüte- Abb. 6-27: Gesamtphosphor-Fracht 1 978-2000 1 1 4  
Erhebungsverordnung 87 Abb. 6-28: Ammonium-Stickstoff-Fracht 1 978-2000 1 1 5  

Abb. 6-5: Österreichisches Messnetz zur Beobachtung Abb. 6-29: Nitrat-Stickstoff-Fracht 1 978-2000 1 1 5  
der Fließgewässerqualität gem. Wassergüte- Abb. 6-30: Neusiedler See, Gesamtphosphor-Konzen-
Erhebungsverordnung 88 tration in mg P/m3 1 1 8 

Abb. 6-6: Relative Häufigkeiten von Nitrat in Österreichs Abb. 6-31 : Neusiedler See, Chlorophyll-a-Konzentration 
Porengrundwasser; Beobachtungszeitraum in mg/m3 1 1 8 
1 .  Jänner 1 999 - 31 . Dezember 2000 93 Abb. 6-32: Bodensee, Sauerstoffkonzentration 1 m über 

Abb. 6-7: Entwicklung der Nitratgehalte in Österreichs Grund, Minimalwerte in mg/l 02 1 1 9 
Porengrundwässern in den Jahren 1 992 - 2000; Abb. 6-33: Bodensee-Obersee, Gesamtphosphor-Kon-
Anzahl der Schwellenwertüberschreitungen zentration während der Durchmischungs-
zur Gesamtanzahl der Messwerte 93 phase in mg P/m3 1 1 9 

Abb. 6-8: Entwicklung der Nitratwerte in Österreichs Abb. 6-34: Bodensee - Bregenzer Bucht, Sichttiefe in m 1 1 9 
Porengrundwässer; Vergleich der Perioden Abb. 6-35: Wörthersee, Gesamtphosphor-Konzentration 
1 991-95, 1 995-97, 1 997-99, 1 999-2000 94 im Epilimnion in mg P/m3 1 20 

Abb. 6-9: Zeitlicher Verlauf der Nitrat-Mittelwerte Abb. 6-36: Wörthersee, Phytoplanktonbiomasse in der 
1 992-2000 (Quartale) für Österreich gesamt Wassersäule unter 1 m2 (0-30 m) in g/m2 1 21 
und gegliedert nach Bundesländern 94 Abb. 6-37: Wörthersee, Sichttiefe in m 1 21 

Abb. 6-1 0 :  N itrat; Entwicklung der Mittel- und Median- Abb. 6-38: Mi l lstätter See, Gesamtphosphor-Konzen-
werte 1 992-2000 (Quartale) 95 tration im Epilimnion in mg P/m3 1 22 

Abb. 6-1 1 :  N itrat - Trendverhalten der österreichischen Abb. 6-39: Mil lstätter See, Phytoplanktonbiomasse 
Porengrundwasser- Messstellen mit einem in der Wassersäule unter 1 m2 (0-30 m) 
Mittelwert > 45 mg/l - relativ 95 in g/m2 1 22 
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Abb. 6-40: Mi l lstätter See, Sichttiefe in m 1 22 Abb. 8-3: Lage und Abgrenzung der GW-Körper -
Abb. 6-4 1 :  Traunsee, Gesamtphosphor-Konzentration Arbeitskarte, Stand Okt. 2002 1 56 

im Epilimnion in mg P/m3 1 23 Abb. 8-4: Typregionen - Abiotische Typisierung der 
Abb. 6-42: Traunsee, Sichttiefe in m 1 23 Fließgewässer Österreichs 1 57 
Abb. 6-43: Attersee, Sichttiefe in m 1 24 Abb. 8-5: Fließgewässerbioregionen Österreichs 1 58 
Abb. 6-42: Auswertung der österreichischen Fisch- Abb. 8-6: Überblicksüberwachung - Vorschlag für 

gewässer gem. Fischgewässer-Richtlinie neues Messstellennetz Chemie 1 59 
78/659/EWG bzgl. Einhaltung der Vorgaben 1 25 Abb. 8-7: Organisationsstruktur der Internationalen 

Abb. 8-1 : Prozessübersicht zur Umsetzung der Wasser- Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) 1 85 
rahmenrichtlinie 1 53 

Abb. 8-2: Abgrenzung der Flussgebietseinheiten 
einschließlich der vorgeschlagenen inner-
österreichischen Tei leinzugsgebiete 1 54 
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1 2. TABELLENVERZEICHN IS 

Tab. 2-1 : Flächen und prozentuelle Anteile der österrei- Tab. 4-1 : Liste der Schongebietsverordnungen 60 
chischen internationalen Flusseinzugsgebiete 1 5  Tab. 4-2: Liste der Rahmenpläne 64 

Tab. 2-2: Wasserbilanz Österreichs 1 7  Tab. 4-3: Liste der Rahmenverfügungen 64 
Tab. 2-3: Anzahl der Gewässer in den österreichischen Tab. 4-4: Gemäß EU-Fischgewässerrichtlinie aus-

Flusseinzugsgebieten gegliedert nach den gewiesenen Gewässer/-strecken Österreichs 65 
Größenklassen der Einzugsgebiete 1 8  Tab. 5-1 : Schwellen- und Grenzwerte für Grundwasser 

Tab. 2-4: Liste der österreich ischen Fließgewässer mit einem in  Österreich 69 
Einzugsgebiet > 500 km2 gegliedert nach den Tab. 5-2: Definition der saprobiologischen Gewässergüte-
internationalen Flussgebieten 20 klassen gem. ÖNORM M 6232 7 1  

Tab. 2-5: Anzahl und Prozent der stehenden Gewässer Tab. 5-3: Trophiegradeinteilung 73 
Österreichs gegl iedert nach Größenklassen Tab. 5-4: Bewertung und Darstellung des ökologischen 
der Seeoberfläche 21  Gewässerzustandes gem. Anhang V der WRRL 73 

Tab. 2-6: Anzahl und Prozent der stehenden Gewässer Tab. 5-5: Relevante Substanzen für Österreich 76 
Österreichs gegliedert nach Größenklasse Tab. 5-6: Nicht relevante "Liste 1 -Stoffe" und "Prioritäre 
der Seehöhe 21 Stoffe (PS)" 77 

Tab. 2-7: Stehende Gewässer Österreichs > 50 ha 21 Tab. 5-7: prioritäre Stoffe 78 
Tab. 3-1 :  Kommunaler Abwasseranfall 29 Tab. 6-1 :  Messstellenzahl und Kenngrößen des österrei-
Tab. 3-2: Kommunales Abwasser - Jahresfrachten im chischen nationalen Beobachtungsnetzes zur 

Zu- und Ablauf kommunaler Kläranlagen 29 Erhebung des Wasserkreislaufes 82 
Tab. 3-3: Kommunales Abwasser - Zu- und Ablauf- Tab. 6-2: Beobachtungsgebiete und voraussichtliche Maß-

konzentrationen kommunaler Kläranlagen 29 nahmengebiete in Österreich 90 
Tab. 3-4: Anzahl und Kapazität kommunaler Abwasser- Tab. 6-3: Zusammenhängende Grundwassergebiete: 

reinigungsanlagen 31 Beobachtungsgebiete und voraussichtliche 
Tab. 3-5: Industriebetriebe mit geringem kommunalem Anteil 31 Maßnahmengebiete - Flächenauswertung 91 
Tab. 3-6: Abwasserentsorgung und -behandlung - Tab. 6-4: Nitratgehalte in Österreichs Porengrundwässern 92 

Entwicklung 1 968-2001 31 Tab. 6-5 : Entwicklung der Nitratgehalte in Österreichs 
Tab. 3-7: Entwicklung des Anschlussgrades an eine Porengrundwässern 92 

öffentliche Kanalisation 1 971-2001 gegliedert Tab. 6-6: Pestizide im Porengrundwasser für den 
nach Bundesländern 33 Beobachtungszeitraum 1 .  Jänner 1 999-

Tab. 3-8: Direkteinleiter ( Industrie) - CSB - Zulauf- 31 . Dezember 2000; Stand März 2002 96 
und Ablauffrachten 34 Tab. 6-7: Überprüfung der Wassergüte der Donau bzgl .  Über-

Tab. 3-9: Anfallende CSB-Zulauffrachten und deren schreitung der vorgeschlagenen Qualitätsziele für 
Entsorgung 34 ausgewählte gefährliche Stoffe gem. WRRL (UBA, 

Tab. 3-1 0: Anfallende CSB-Ablauffrachten in die Gewässer 34 2002) an Hand der Messstelle Wolfsthai 1 00 
Tab. 3-1 1 :  Gesamtüberblick Kläranlagen 36 Tab. 6-8: Vergleich der biologischen Gütebilder 1 966/71 , 
Tab. 3-1 2 : Anzahl der kommunalen Kläranlagen 37 1 988, 1 995, 1 998 und 2001 ; relative Anteile der 
Tab. 3-1 3: Kommunale Kläranlagen 37 Güteklassen am dargestellten Gewässernetz in % 1 05 
Tab. 3-1 4: Anzahl der kommunalen Kläranlagen > 50 EW60 38 Tab. 6-9: Österreichische Seen mit einer Fläche von 
Tab. 3-1 5 :  Bemessungskapazität der kommunalen über 1 km2 1 1 6 

Kläranlagen > 50 EW60 38 Tab. 6-1 0: Entwicklung der Qualität der österreichischen 
Tab. 3-16 :  Internationale Flusseinzugsgebiete - Anzahl, Badegewässer 1 997-2001 1 27 

Ausbaukapazität, Abwasseranfall und Jahres- Tab. 8-1 : I nternationale Flusseinzugsgebiete - österrei-
frachten im Zu- und Ablauf der kommunalen chische Anteile 1 51 
Kläranlagen > 50 EW60 für das Jahr 2001 39 Tab. 8-2: Umsetzungsfristen der Wasserrahmenrichtlinie 1 53 

Tab. 3-1 7 :  Klärschlammanfall und -entsorgung 2001 ; Tab. 8-3: Abwasseremissionsverordnungen gemäß 
Vergleich in Prozent zu 1 998 40 § 33b WRG - Stand 1 .  8. 2002 1 66 

Tab. 3-1 8:  Land- und forstwirtschaftliche BOdennutzung 43 Tab. 8-4: Förderungen gesamt 1 999-2001 in Euro 1 69 
Tab. 3-19 :  Verteilung der Viehdichten 43 Tab. 8-5: Förderungen von Abwasserbeseitigungs-
Tab. 3-20: Düngerabsatz in Österreich 44 anlagen 1 999-2001 in Euro 1 69 
Tab. 3-2 1 : Wassernutzung in Österreich 45 Tab. 8-6: Förderungen von Kleinabwasserbeseitigungs-
Tab. 3-22: Von der ÖVGW-Statistik erfasste Wasserwerke anlagen 1 999-2001 in Euro 1 70 

und Bevölkerung, Stand 1 997 46 Tab. 8-7: Förderungen von Betrieblichen Abwasser-
Tab. 3-23: Wasserversorgung der österreichischen reinigungsanlagen 1 999-2001 in Euro 1 70 

Bevölkerung, Stand 1 997 47 Tab. 8-8: Förderungen von Abwasserbeseitigungsanlagen 
Tab. 3-24: Entwicklung des Güterverkehrs auf der öster- gesamt 1 999-2001 in Euro 1 70 

reichischen Donau in [tl 53 Tab. 8-9: Verteilung der Investitionskosten der Abwasser-
Tab. 3-25: Entwicklung des Personenverkehrs auf der entsorgung 1 70 

österreich ischen Donau 53 Tab.  8-1 0: Prognose für die Teilnahme an der ÖPUL-
Tab. 3-26: Stehende Gewässer Östereichs mit kommer- Maßnahme 2 .31  für das Jahr 2002 1 74 

zieller Schifffahrt 53 Tab. 8-1 1 :  Gewässerbetreuungskonzepte der Bundes-
Tab. 3-27: Entwicklung der Personenbeförderung auf wasserbau verwaltung, Stand Mai 2002 1 80 

österreichischen Binnenseen 54 Tab.  8-1 2:  Bi lanz der Fließgewässerkampagne 
Tab.  3-28: Aquakultur in Österreich 57 "Lebende Flüsse" 1 998-2000 1 81 
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ANHANG 

CORI N E  Landcover: Wä lder, n aturnahe F lächen , Ackerland , Wei n ba u ,  Wiesen u r  

CORI N E  Landcover N omen klatur o Seen über 1 km2 
2. 1 . 1  Nicht bewässertes Ackerland 1 ,  Achensee 

• 2.2. 1 Weinbauflächen 2, Altausseer See 
2.3. 1 Wiesen und Weiden 3, Alte Donau 
2.4.2 Komplexe Parzellenstrukturen 4, Attersee • 2.4.3 Land- und forstwirtschaftliche Flächen 

5,  Bodensee • 3. 1 . 1  Laubwälder 
6,  Dobrastausee • 3. 1 . 2  Nadelwälder 

3. 1 .3 Mischwald 7, Faaker See 

3.2 . 1  Natürliche Grünflächen 8, Fuschlsee 

3.2 .2 Heiden und Moorheiden 9,  Gepatsch Stausee 

3.2 .4 Wald-Strauch-Übergangsstadien 1 0 ,  Grabensee 
3.3.2 Felsflächen ohne Vegetation 1 1 ,  Grundlsee 
3.3.3 Flächen mit spärlicher Vegetation 1 2 ,  Hal lstätter See 
3.3.5 Gletscher und Dauerschneegebiete 1 3, Heiterwanger See 

o 50 1 00 1 50 km 

Lambertsche konforme Kegelabbildung 
Zentralmeridian: 1 3°20'00" 
Bezugsbreite: 47"30'00" 
1 .  Standardparallele: 46°00'00" 
2. Standard parallele: 49°00'00" 

1 4, I rrsee 28, Sc 

1 5 , Keu�chacher See 29, Sil 

1 6, Klopeiner See 30, Sr; 

1 7, Kölnbreinspeicher 3 1 , Sp 

1 8, Lange Lacke 32, S� 

19,  Lünersee 33, St: 

20, Mattsee 34, St; 

2 1 , Mi l lstätter See 35, Ta 

22, Mondsee 36, Tn 
23, Neusiedler See 37, W: 
24, Obertrumer See 38, Wi 
25, Ossiacher See 39, Wt 
26, Ottensteiner Stausee 40, WI 
27, Plansee 4 1 ,  Ze 

42, Zic 
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ld Weiden;  Berggebiete 

h legeisspeicher 

vretta-Stausee 

,eiGher Durlaßboden 

'eicher Finstertal 

,eicher Zillergründl 

3usee Mooserboden 

3usee Wasserfall boden 

uernmoossee 

3unsee 

3 1 1ersee 

�issensee 

)Ifgangsee 

)rther See 

I Ier See 

-- Fluss 

- Staatsgrenze 

• Landeshauptstadt 

D Berggebiet 

Datenquelle: 
Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft; 

CORINE Landcover Österreich (Stand 1 990), 
Umweltbundesamt, 2002 

Auswertung/Graphik: 
Umweltbundesamt GmbH, 2002 
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B u n d e s m i n i s t e r i u m  f ü r  
L a n d - u n d  F o r s t w i rt s c h aft  
U mwelt und Wasserwi rtschaft 

/JIj ft.itM JlUiui JIu ItllIV' 

w ww . l e b e n s m i n i st e r i u m . at 
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